
Das Buch 

Naturkatastrophen, Hungersnöte, Epidemien, Kriege – wo immer es 

auf der Welt brennt, das Rote Kreuz steht auf der Seite der Opfer. 

Wer aber ist alles Opfer? Wenn es nach unserer Sprachregelung «un- 

schuldige» Opfer gibt, wer ist unter welchen Bedingungen ein weni- 

ger unschuldiges, gar schuldiges Opfer? Die internationale Organisa- 

tion des Roten Kreuzes gilt gemeinhin als unverdächtig, in diesen 

Begriffen zu denken. Was aber geschah während des Dritten Reichs? 

Die Zahl der Schutzbedürftigen war immens, es gab Kriegsgefan- 

gene, Zivilinternierte, politische Gefangene, KZ-Häftlinge, rassisch 

und religiös Verfolgte, Deportierte ... Kategorien von Opfern, die 

nicht alle unter die Schutzpolitik des Roten Kreuzes fielen. Diese 

konzentrierte sich bis zum Ende des Krieges gemäss ihren Statuten 

fast ausschliesslich auf Kriegsgefangene, obwohl seit spätestens 1942 

genaue Kenntnisse Vorlagen, was mit den Juden geschah und was sich 

in den Vernichtungslagern im Osten abspielte. Der erwartete massive 

Protest des Roten Kreuzes blieb jedoch aus. Bald wurde das Interna- 

tionale Komitee moralisch nachhaltig diskreditiert, und bis heute sind 

die kritischen Fragen nicht verstummt. Favez, der erstmals uneinge- 

schränkte Einsicht in die Genfer Akten über diese Zeit bekam, geht 

akribisch dem Selbstverständnis des Komitees und seiner Haltung 

gegenüber dem NS-Regime nach und fragt nach der Wirksamkeit 

und letztlich auch Berechtigung der Doktrin strikter Neutralität an- 

gesichts bestialischer Verfolgungs- und Mordaktionen. 
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«Es gibt einen Grad der Geschwindigkeit, 

für den alle ruhenden Gegenstände 

ihrerseits bedrohlich werden 

und die Form von Geschossen annehmen.» 

(Ernst Jünger, Tagebücher II, Bd. 2, S. 12) 
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1. Einführung 

1944 wird dem internationalen Komitee vom Roten Kreuz zum 

zweiten Mal der Friedensnobelpreis verliehen. Doch noch vor Be- 

endigung der Feindseligkeiten in Europa wurden Fragen nach sei- 

ner Haltung angesichts der politischen und rassischen Verfolgun- 

gen im Dritten Reich laut. Man warf ihm mangelnde Initiative vor. 

Sein Schweigen in der Öffentlichkeit gab Anlass zu immer neuer 

Kritik. Diese Angriffe, die nicht immer objektiv waren – man erin- 

nere sich an die Höhepunkte des Kalten Krieges sind bis heute 

nicht verstummt. Das IKRK kann sie also nicht übergehen. 

Die Verantwortlichen des Internationalen Komitees hatten diese 

Vorwürfe erwartet und reagierten nicht erst 19451. Zwischen dem 

Eingeständnis ihrer Ohnmacht2 und der Geltendmachung der er- 

folgten Hilfsaktionen wählten sie schliesslich den Mittelweg mit 

einem Weissbuch, das 1946 erschienen ist3. Diese Aktensammlung 

übergeht jedoch das Schicksal der rassisch Verfolgten praktisch mit 

Stillschweigen und erwähnt nur die KZ-Häftlinge im Allgemeinen. 

Ausserdem behandelt es vor allem die letzten Wochen des Kon- 

flikts, als der Zusammenbruch des Dritten Reiches wirksame Hilfs- 

aktionen erhoffen liess und teilweise ermöglicht hat. In anderen 

Veröffentlichungen und Berichten dagegen betont das IKRK die 

beharrliche Weigerung der Nationalsozialisten, in Angelegenheiten 

der Konzentrationslager – von den Vernichtungslagern ganz zu 

schweigen – mit sich verhandeln zu lassen, sowie das Fehlen juristi- 

scher Grundlagen für eine Intervention. Im Übrigen erinnert das 

IKRK an die anderen Aufgaben, die ihm durch die verschiedenen 

Konventionen und von der Tradition her übertragen worden wa- 

ren, an seine Bemühung um erfolgreiches Vorgehen, seine ständige 

Sorge um das Los sämtlicher Kriegsopfer, endlich an die Hilfs- und 

sogar Schutzmassnahmen, die es beispielsweise in Ungarn, Rumä- 

nien oder der Slowakei treffen konnte, bevor es im Frühjahr 1945 in 

Deutschland selbst tätig geworden ist. 

Solche Argumentationen entbinden aber nicht von der kritischen 

Sichtung der Quellen, das heisst von der Überprüfung der Archiva- 
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lien, wie sie fvir diese Arbeit unternommen wurde. Man kann aber 

nicht auf das Wirken des IKRK zugunsten der politisch oder ras- 

sisch Verfolgten eingehen, ohne zuvor spezifische Fragen, die einer 

solchen Untersuchung innewohnen, zu umreissen. 

Fragestellung 

Die Tätigkeit des Roten Kreuzes beruht auf den sogenannten Gen- 

fer Abkommen, die seit ihrer ersten Formulierung im Jahre 1864 

vom IKRK massgeblich bestimmt wurden. Doch dieser Teil des 

humanitären Völkerrechts schützt bis 1949 ausschliesslich Verwun- 

dete und Kranke der bewaffneten Kräfte in zwischenstaatlichen 

Kriegen sowie, seit 1929, Kriegsgefangene. Zwar beschloss die 

Internationale Rotkreuzkonferenz 1934 auf Vorschlag des Interna- 

tionalen Komitees den Entwurf eines Abkommens, das in zwi- 

schenstaatlichen Konflikten sowohl die Behandlung der in krieg- 

führenden Ländern internierten feindlichen Zivilpersonen als auch 

der Zivilbevölkerung in militärisch besetzten Zonen zu regeln 

suchte. Dieser Entwurf wurde von den Staaten nicht rechtzeitig ra- 

tifiziert. So musste sich das IKRK 1939 mit der Zusage der meisten 

kriegführenden Mächte begnügen, internierte Feindbürger bei 

Konfliktbeginn mit Kriegsgefangenen gleichzustellen und demge- 

mäss – im Analogieverfahren – die Kriegsgefangenenordnung von 

1929 auf sie anzuwenden. 

Dieser Erfolg ist nicht zu übersehen. Er betrifft jedoch nicht die 

uns hier beschäftigenden Bevölkerungsgruppen, die von den Be- 

stimmungen des humanitären Völkerrechts nur am Rande oder gar 

nicht erfasst werden. 

Bis 1939 waren die Häftlinge der nationalsozialistischen Konzen- 

trationslager im eigenen Land inhaftierte Staatsbürger. Juristisch 

gesehen konnte das IKRK ohne Einwilligung des deutschen Staates 

nichts für sie unternehmen, auch keinerlei Gegenseitigkeit geltend 

machen wie im Fall der Kriegsgefangenen oder, seit 1939, der feind- 

lichen Staaten angehörenden Zivilinternierten. Allerdings wurden 

während des Krieges auch hunderttausende staatenlose oder aus- 

ländische Deportierte in die Lager eingeliefert, die in den besetzten 
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Gebieten verhaftet worden waren. Wir werden uns mit den Mass- 

nahmen befassen, die das IKRK, ausgehend von der seit den zwan- 

ziger Jahren diskutierten Problematik der politischen Häftlinge und 

dem 1939 erzielten Status für internierte Feindbürger, zugunsten 

der Deportierten in den KZ beabsichtigte, sofern sie ihre Nationa- 

lität in den Geltungsbereich des humanitären Völkerrechts rückte. 

Zu den rassisch Verfolgten gehören vor allem die Juden und an- 

dere Gruppen wie die Zigeuner, die ausschliesslich wegen ihrer Ras- 

senzugehörigkeit verfolgt wurden; ferner die Opfer der gewaltsa- 

men «Rassenneuordnungspolitik» in den besetzten Ostgebieten. In 

Gettos eingeschlossen, in Konzentrationslagern gefangen, in Ver- 

nichtungslager deportiert, standen sie ausserhalb der internationa- 

len humanitären Übereinkommen und damit den Zielen des Roten 

Kreuzes, das kein Rassenkriterium kennt. Das IKRK erklärte sich 

im Gegenteil in seinen Statuten wie in seinem Schrifttum stets für 

politisch, konfessionell und rassisch neutral. Hätte es nicht gera- 

dezu die Grundlagen der Institution erschüttert, wenn die Rassen- 

diskriminierung der Nazis übernommen worden wäre? Eine Inter- 

vention zugunsten der Juden oder anderer rassisch Verfolgter 

konnte sich deshalb nur auf rassenunabhängige Kriterien stützen 

beziehungsweise auf eine sehr allgemeine Beistandspflicht gegen- 

über notleidenden Menschen. 

Die erste Schwierigkeit besteht offensichtlich in der Erfassung 

unserer Thematik, die ausserhalb der juristischen Kategorien liegt, 

aufgrund derer das IKRK tätig wird. Andererseits stellt die nazisti- 

sche Haftpraxis ein komplexes System dar, das sich zwischen 1933 

und 1945 verändert hat. Nach der Periode unkontrollierter Rache- 

akte im Anschluss an die Machtergreifung vom 30.Januar 1933 

schaltete das Hitlerregime seine Gegner aus, indem sie diese in Vor- 

beugehaft, die sogenannte Schutzhaft, in Konzentrationslagern 

nahm. Politische Gegner, Christen, Juden, aber von 1937 an auch 

als asozial betrachtete Gruppen – wie Homosexuelle, Landstrei- 

cher, Randexistenzen und in den Augen der Polizei unzureichend 

bestrafte Kriminelle – wurden so in Dachau oder Esterwegen ein- 

gesperrt. 

Viele kamen so in die Lager, aber man kam zu jener Zeit auch 

wieder heraus. Ihre Hauptfunktion bestand damals in der Erzie- 

hung des deutschen Volkes; nicht der Häftlinge selbst, wie die Nazis 
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behaupten, sondern der Deutschen überhaupt durch die Angst vor einer 

harten Gefangenschaft ohne rechtliche Handhaben oder zeitliche Be-

grenzung, denn diese verschlossene und gleichzeitig all- bekannte Welt 

untersteht einzig der Geheimen Staatspolizei (Gestapo). 

Seit 1939 nahm die Anzahl der Lager beträchtlich zu, die Schutz- 

haftgründe wurden verschiedenartiger. Zu den Regimegegnern ka- 

men zunächst die Eliten bestimmter Länder, deren rassische 

Neuordnung vorgesehen war, allen voran Polen. Dann folgen die 

Kreise des Widerstands, beispielsweise die aufgrund des Nacht- 

und Nebel-Erlasses (NN) vom 7. Dezember 1941 Deportierten; 

schliesslich die Juden, für die ab 1942 Vernichtungslager eingerich- 

tet wurden, und zwar im Osten, ausserhalb des eigentlichen Reichs- 

gebiets. 

Die Wirklichkeit ist stets vielschichtiger als die Schilderungen 

der Historiker, insbesondere was den nationalsozialistischen Terror 

und Völkermord angeht. Dies trifft auch für die Unterscheidung 

zwischen KZ und Vernichtungslagern zu. Sie ist nicht absolut, 

denn entgegen manchen Behauptungen gab es auch Gaskammern 

innerhalb der Grenzen des Dritten Reiches. In diese Lager wurden 

die verschiedensten Häftlinge eingewiesen, vor allem von 1944 an, 

als die militärische Lage das administrative Funktionieren der SS 

beeinträchtigte. Auschwitz, dessen Namen das ganze Grauen der 

Endlösung symbolisiert, war in Wirklichkeit ein atypisches Zen- 

trum, das ein Konzentrations- und Kriegsgefangenenlager für Po- 

len, später auch Russen umfasst (Auschwitz I, eröffnet 1940), ein 

Vernichtungslager in einigen Kilometern Entfernung ausserhalb 

der Stadt (Auschwitz II, Birkenau), das ab 1942 zur Hauptvernich- 

tungsstätte der Juden wird, schliesslich Auschwitz III (Monowitz), 

ein Arbeitslager, das die Fabriken in Oberschlesien, insbesondere 

die IG Farben, mit Zwangsarbeitern versorgte. Am anderen Ende 

des Kontinents diente Compiègne ebenfalls verschiedenen Zwek- 

ken. Hier befanden sich vom IKRK besuchte amerikanische und 

englische Internierte, darunter auch Juden, daneben für den Ab- 

transport in die Vernichtungslager im Osten bestimmte Juden so- 

wie politische Gefangene bis zu ihrer Deportation ins Reich. Im üb- 

rigen erfuhren nicht alle Juden dieselbe Behandlung: besassen sie die 

englische oder amerikanische Staatsbürgerschaft, manchmal auch 
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die neutraler Länder, wurden sie im Prinzip verschont. Es gab aus- 

serdem unterschiedliche Haftbedingungen und sogar Sonderlager 

für Juden. Bevor diese Lager gegen Kriegsende zu einer der 

schlimmsten Stätten der Qual und des Todes wurden, weil man 

hier die vor dem Vormarsch der Alliierten zurückverlegten Gefan- 

genen zusammenpferchte, war Bergen-Belsen ein pivilegiertes 

Lager, das unter anderem «Ehrendeportierte» und jene Juden auf- 

nahm, die man gegen in Palästina internierte Deutsche auszutau- 

schen hoffte. Theresienstadt spielte eine Zeit lang die Rolle des 

Potemkinschen Gettos, das der Nazipropaganda diente. Endlich 

darf man nicht vergessen, dass die Rassenhierarchie auch in den 

Lagern Anwendung fand, wie die Delegierten des IKRK feststell- 

ten, als sie 1943 Kontakt mit den Skandinaviern in Oranienburg 

aufnahmen, und dass bestimmte Haftanstalten, wie Buchenwald, 

Schauplatz brutaler Machtkämpfe zwischen Kriminellen und poli- 

tischen Gefangenen, zwischen Grünen und Roten waren. 

Zur Umschreibung dieser komplexen und sich wandelnden 

Wirklichkeit bedienen sich die erhaltenen Akten einer bisweilen 

unpräzisen und fast immer verschlüsselten Terminologie, was eine 

weitere Schwierigkeit für den Historiker darstellt, wenn ihn die 

Mannigfaltigkeit des Materials zu einer allzu raschen Lektüre der 

Quellen verleitet. 

Zunächst zur unpräzisen Terminologie. Ein Beispiel mag hier 

genügen, um die Notwendigkeit linguistischer Analyse zu ver- 

deutlichen. Seit 1945 wird der Begriff Konzentrationslager haupt- 

sächlich mit dem Nationalsozialismus in Verbindung gebracht, so 

dass man andere Phänomene dieser Art, etwa in der Sowjetunion, 

darüber vergisst oder andere Bezeichnungen dafür verwendet. In- 

teressant ist für uns nicht der Ursprung der Konzentrationslager, 

sondern der anfänglich sehr weite Sinn des Wortes, das in den ersten 

drei Jahrzehnten des Jahrhunderts einfach «Sammelstelle für Perso- 

nen» bedeutet. So versteht es das IKRK auch während des Ersten 

Weltkriegs oder im Mussolinischen Italien, dessen campi die concen- 

tramento mit den Konzentrationslagern des Dritten Reiches nicht zu 

vergleichen sind. 

Wenn die Nazis von politischer Unterdrückung im Allgemeinen  

mit brutaler Offenheit oder zynischer Verlogenheit sprechen, so 

behandeln sie die rassische Ausrottung mit mehr Vorsicht und be- 
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dienen sich hierzu einer verschlüsselten Sprache, die es unlauteren 

Geistern noch heute erlaubt, im Zusammenhang mit der Endlö- 

sung oder den Gaskammern die Wahrheit zu entstellen. Diese Tar- 

nung wirkte auch gegenüber all jenen, die als Beamte, Diplomaten 

oder Offiziere nicht direkt in das furchtbare Geheimnis eingeweiht 

waren. Es ist daher schwer zu ermitteln, was die deutschen Ge- 

sprächspartner des IKRK während des Krieges wirklich wussten. 

Noch schwieriger ist es abzuschätzen, was die Mitglieder des Inter- 

nationalen Komitees oder die Delegierten von deren Anspielungen 

beziehungsweise Erklärungen verstanden haben. 

Doch im Hinblick auf die in diplomatischer Perspektive gebo- 

tene Vorsicht sind auch die Unterlagen des IKRK ihrerseits ver- 

schlüsselt. Um eine mögliche humanitäre Hilfeleistung nicht von 

vornherein zu vereiteln, vermied das Rote Kreuz jede Ausdrucks- 

weise, die beim Verhandlungspartner eine negative Reaktion oder 

grundsätzliche Weigerung hervorrufen konnte. Nach aussen hin 

eine Notwendigkeit, griff der Gebrauch der Umschreibung, der 

Beschönigung und Verhüllung allmählich auf die Berichte der De- 

legierten wie auf die Erörterungen des Komitees selbst über. Hang 

zur Nuance, Behutsamkeitskult und zum Reflex gewordene Dis- 

kretion beeinflussen daher die Wahrnehmung der Wirklichkeit und 

deren Beurteilung. 

Es bleibt ein grundsätzlicher Einwand gegen das so bestimmte 

Thema. Kann man die politischen Häftlinge der Konzentrationsla- 

ger einschliesslich der Deportierten in gleicher Weise betrachten wie 

die rassisch Verfolgten? Sind die einen nicht sozusagen gewöhn- 

liche Gefangene, Opfer einer Form der Unterdrückung, die das 

Dritte Reich nicht als einziger Staat praktizierte? Nehmen letztere, 

insbesondere die Juden, nicht eine Sonderstellung ein als Opfer 

eines Völkermords, dem ersten in der Geschichte, der in so organi- 

sierter Weise durchgefuhrt wurde? Wenn die rassische Neuordnung 

der Welt das Endziel des nazistischen Wahnsinns war, so stellt die 

Ausrottung der Juden geradezu den Sinn des Weltkriegs dar. Sie ist 

dann ein besonderes Verbrechen, das sich mit den anderen nicht 

vergleichen lässt, die die nationalsozialistische Führung in Nürn- 

berg vor ihre Richter brachten. In diesem Punkt gehen die Meinun- 

gen weiterhin auseinander. Hier genügt die Feststellung, dass wir 

zwischen KZ-Häftlingen und Opfern der Endlösung keinen Un- 
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terschied machen dürfen, weil dies der damaligen Perspektive des 

IKRK entspricht, einer Perspektive, die es grundsätzlich mit den 

gegen das Dritte Reich verbündeten Staaten teilte, mit den Neutra- 

len und den meisten karitativen Vereinigungen, die die Juden zwar 

als übler misshandelt ansahen als die anderen, ihr Schicksal aber für 

vergleichbar hielten. 

Quellenmaterial 

Nachdem wir das Untersuchungsthema Umrissen und aufdie termi- 

nologischen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den Depor- 

tierten und Internierten in den Konzentrationslagern hingewiesen 

haben, müssen wir noch die allgemeinen Probleme bei Forschungs- 

arbeiten in zeitgeschichtlichen Archiven erwähnen, die sowohl 

überfüllt als auch lückenhaft sind. Die Akten des IKRK reihen sich in 

Dutzenden Metern aneinander, und wir können bei weitem nicht 

behaupten, alles eingesehen zu haben, trotz aller Bemühungen und 

der Kompetenz der Archivisten und Dokumentalisten des Komitees 

sowie der Mithilfe zweier Assistenten, Fr. Constanza Zamudio und 

H. Eric Golay. Darüber hinaus bestätigte sich die Feststellung 

Jacques Moreillons, dass es den Protokollen des Komitees und der 

Kommissionen an Klarheit mangle, weil sie in den betreffenden Jah- 

ren weder synthetisch noch analytisch seien. Und selbst wenn die 

Verwaltung zahlreiche schriftliche Zeugnisse ihrer Tätigkeit hinter- 

liess, trifft dies für die Mitglieder des Komitees weit weniger zu, die 

viele Fragen zwischen Tür und Angel regelten, unter vier Augen 

oder im kleinen Kreis, ohne Zeugen, ohne Zeugnisse. Es ist daher 

äusserst schwierig, den Entscheidungsprozess in einer so wenig 

strukturierten und dabei streng hierarchisch bestimmten Institution 

zu rekonstruieren. Selbstverständlich haben wir versucht, die ge- 

samte vom Roten Kreuz veröffentlichte Dokumentation heranzu- 

ziehen. Sie erwies sich jedoch bei aller Nützlichkeit für einen allge- 

meinen Einblick in die Tätigkeit des Komitees als unergiebig für 

unser Thema. Auch Dokumente anderer Herkunft wurden verwer- 

tet, um die des IKRK zu ergänzen oder zu berichtigen. Leider sind die 

Akten des Deutschen Roten Kreuzes bis auf vereinzelte Bruchstücke 
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verschollen. Die des Staatsarchivs des Dritten Reichs, vor allemjene 

der Rechtsabteilung des Auswärtigen Amtes, weisen für die Bezie- 

hungen zu Genf ebenfalls grosse Lücken auf. Stichproben in Frank- 

reich wie im Londoner Public Record Office bestätigten die geringe 

Bedeutung, die man dem Roten Kreuz beimass. Dagegen lieferten 

das Bundesarchiv in Bern und das Genfer Büro des Jüdischen Welt- 

kongresses wesentliche Ergänzungen. Nützlich waren ferner die 

Aussagen einer Reihe von Zeugen, besonders die ehemaliger Ange- 

höriger der Verwaltung des IKRK, wenn diese auch verständlicher- 

weise das geleistete Werk verteidigen und dem unvermeidlichen 

Nachlassen des Gedächtnisses Rechnung getragen werden muss. 

Politische Geschichte 

Wenn man die Geschichte eines humanitären Werkes beschreibt, 

kann man dessen juristische, institutioneile Aspekte darstellen, 

oder den Umfang der unternommenen Aktionen und der dabei 

aufgetretenen Schwierigkeiten, schliesslich den persönlichen Ein- 

satz schildern, der mit dieser karitativen Hilfeleistung verbunden 

war. Zur Tätigkeit des IKRK liegt bereits eine reichhaltige Literatur 

über diese Bereiche vor, angefangen von Rechenschaftsberichten 

bei Kriegsende bis zu Büchern wie Otages volontaires des SS4 von 

Drago Arsenijevic. Es besteht daher keine Notwendigkeit, auf alle 

diese Gesichtspunkte zurückzukommen. Ferner stützen wir uns auf 

bereits publiziertes Zahlenmaterial. Es erscheint uns unnütz, aber- 

mals die Anzahl der Tonnen von Lebensmitteln, Kleidern und Me- 

dikamenten oder Millionen Franken Spenden aufzuführen, die 

vom Roten Kreuz verteilt worden sind. Es wurde versucht, neue 

Aspekte aufzuzeigen, vor allem eine politische Geschichte des 

IKRK in dem Sinne zu schreiben, wie sie André Durand im zweiten 

Band seiner Histoire du CICR versteht: 

«Es hiesse, der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen wollen, wenn man be- 

hauptet, jede grosse Hilfsaktion sei frei von politischen Absichten. Und 

selbst ohne bestimmte Absichten schliesst internationale Beistandsleistung 

eine teilweise Übernahme der Verantwortung des unterstützten Staates 

durch die Drittstaaten ein.»5 
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Politische Geschichte heisst, dass sich unsere Untersuchung nicht, 

wie bei den Berichten des IKRK, auf die Institution, ihre Tätigkeit 

und deren Rechtfertigung beschränkt. Es wurde versucht, diese 

Tätigkeit in den schweizerischen und internationalen Zusammen- 

hang zu stellen. Auf die Opfer der Verfolgungen selbst einzugehen, 

ihr persönliches Schicksal zu verfolgen, darauf wurde verzichtet; 

denn der Schwerpunkt unserer Untersuchung ist nicht Völker- 

mord oder Terror, sondern das Rote Kreuz, sein Selbstverständnis, 

seine Handlungsweise. Emotionale Effekte wurden absichtlich 

vermieden, um die Bemühungen um das Verständnis für die Art 

und Weise, wie das IKRK tätig geworden ist, nicht zu beeinträchti- 

gen. Ein Phänomen wie das des Nationalsozialismus ruft notwen- 

dig emotionale Reaktionen hervor. Doch ging es hier um eine ratio- 

nale Betrachtungsweise, wobei wir uns dessen wohl bewusst sind, 

dass der nazistischen Handlungsweise eine irrationale Dimension 

eigen ist, die sich nur Wahnvorstellungen zuschreiben lässt. 

Es ist nicht einfach, die Politik des IKRK nachzuvollziehen. 

Wenn nämlich die Tätigkeit des Roten Kreuzes von den Wechselfäl- 

len der Geschichte abhängig ist, wie Jacques Freymond schreibt6, 

bedeutet dies, dass es sein Ideal ständig den sich wandelnden Um- 

ständen gegenüberstellen muss, dass es sich unablässig mit den poli- 

tischen Bedingungen der Verwirklichung seines Ideals auseinan- 

derzusetzen hat. Nun war das Komitee zwischen 1933 und 1945 

noch nicht die organisierte Institution, die es später geworden ist. 

Es war daher nicht in der Lage, seine Stellung und die Perspektiven 

für die Zukunft zu analysieren. Das IKRK ist eine Vereinigung von 

Menschen guten Willens, die – um mit Napoleon zu sprechen – ihre 

Truppen ins Feld fuhrt und dann weitersieht. Gewiss konnte sich 

dieses Komitee während des Krieges auf eine regelrechte Verwal- 

tung stützen. Es hat versucht, sich durch ihre Organisation flexibel 

den ständig wachsenden und immer komplexeren Aufgaben anzu- 

passen. Wir müssen jedoch drei verschiedene Wahrnehmungs- und 

Tätigkeitsebenen unterscheiden: einmal das Komitee selbst, dessen 

Sitz und die Delegierten an Ort und Stelle. Die Verbindungen zwi- 

schen den beiden letzteren wurde durch den Krieg erschwert. Die 

Nachrichtenübermittlung war trotz der Hilfe des schweizerischen 

diplomatischen Dienstes erheblich gestört. Sie gestaltete sich auch 

schwieriger, weil der Entscheidungsprozess des IKRK durch Um- 
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strukturierungen in Mitleidenschaft gezogen wurde, wobei sich 

das Komitee oder, besser gesagt, dessen Kern aktiver Mitglieder die 

wichtigen Beschlüsse Vorbehalten hat. Diese traf es einvernehmlich 

mit den ständigen Leitern der Verwaltung, den eigentlichen Funk- 

tionären des IKRK. Die Anpassung an die Erfordernisse der Zeit 

mussten also nicht nur rasch, sondern jeweils zwischen Organisa- 

tionskrisen erfolgen, was die nachträgliche Arbeit des Historikers 

nicht gerade erleichtert. 

Eine weitere, nicht unbedeutende Forderung ist schliesslich, sich 

der Gesamtheit der Tätigkeiten des Roten Kreuzes bewusst zu 

bleiben. Geschichte ist immer Interpretation. Doch muss auch der 

Platz, den das vom Historiker herausgegriffene Fragment in der Ver- 

gangenheit einnimmt, gebührend eingeschätzt werden. In dieser 

Schilderung durfte man niemals aus den Augen verlieren, dass die 

Schutzpolitik des IKRK in erster Linie den Kriegsgefangenen und 

Zivilinternierten gegolten hat. Dieser eindeutige und immer wieder 

erklärte Vorrang der Hilfstätigkeit darf nicht vergessen werden, 

wenn man sich auch für andere Kategorien von Kriegsopfern inter- 

essiert. Dabei stützt sich diese weitgehend auf den 1948 bei der Inter- 

nationalen Rotkreuzkonferenz vorgelegten Rechenschaftsbericht 

sowie anderer veröffentlichter und interner Berichte. Es stand nicht 

zur Debatte, die Geschichte des Roten Kreuzes während des Zweiten 

Weltkriegs neu oder überhaupt zu schreiben. Sie hatte sich bekannt- 

lich teilweise in aussereuropäischen Ländern abgespielt, und es ging 

in ihr oft um entscheidende Fragen, beispielsweise um das Problem 

der russischen Kriegsgefangenen in deutscher Gewalt. 

Standortbestimmung 

Das in Frage stehende Problem beginnt 1933, als sich das Komitee 

erstmals mit der Existenz nationalsozialistischer Lager und seiner 

möglichen Zuständigkeit dafür befasst. Die Frage der politischen 

Häftlinge stellte sich aber nicht erst von diesem Zeitpunkt an. Dem 

wird durch einige Hinweise zur Geschichte und jeweiligen Lage des 

IKRK Rechnung getragen und damit der juristische, doktrinäre 

und konkrete Rahmen unseres Problems abgesteckt. 
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Ebenso selbstverständlich ist, dass diese Studie mit dem 8. Mai 

1945 abbricht, selbst wenn das IKRK nach diesem Zeitpunkt noch 

Tausenden aus den Lagern geretteten Deportierten beistand, und 

selbst wenn für viele überlebende Juden der Leidensweg damals 

noch nicht beendet war. Am 8. Mai 1945 hörte jedoch der deut- 

sche Staat mit den Kapitulationen von Reims und Berlin zu beste- 

hen auf. Mit seinem Zusammenbruch endet auch das politische 

Problem, das die nazistischen Verfolgungen dem IKRK aufga- 

ben. 

Soweit irgend möglich, sollen die Dokumente selbst sprechen, 

entweder durch Zitate oder indirekt durch Zusammenfassung und 

Inhaltsangaben. Im Allgemeinen wurden nur Orthographiefehler 

verbessert und die notwendigen Übersetzungen vorgenommen. 

Die Quellenverweise konnten so beschränkt werden und der Do- 

kumentationsteil wurde nicht übermässig belastet. Auf Anmerkun- 

gen wurde zur Erleichterung der Lektüre ebenfalls weitgehend ver- 

zichtet. Dagegen liefern in den Text eingeschobene Dokumente 

und Karten ergänzende Informationen. 

Diese Darstellung gibt kein Urteil ab. Sie versucht Verständnis 

zu wecken nicht nur dafür, wie all dies möglich gewesen ist, son- 

dern vor allem auch, wie diese Vorgänge, zumindest grossenteils, 

als normal und annehmbar betrachtet worden sind. Das heutige 

Empfinden ist offensichtlich nicht mehr das der dreissiger Jahre, 

noch weniger das der Kriegszeit. Aber die Erinnerung an die End- 

lösung hält das schlechte Gewissen Europas wach. 

Es ist schliesslich nicht unsere Absicht, dem IKRK darüber Leh- 

ren zu erteilen, was es in den Kriegsjahren theoretisch hätte tun sol- 

len oder tun können. Der gesunde Menschenverstand sagt zu 

Recht, dass Geschichte nicht neu aufgerollt werden kann. Hinsicht- 

lich der Konzentrationslager und der Judenverfolgung verläuft die 

Haltung des IKRK parallel zu der der Alliierten. Für die einen wie 

für die anderen blieb der Krieg Hitlers gegen die Juden Europas, 

selbst als er nicht mehr zu übersehen war, ein Nebenkapitel des gro- 

ssen Krieges, den das Dritte Reich gegen die ganze Welt führte. In 

ihren Augen konnte einzig der militärische Sieg über das Dritte 

Reich das jüdische Volk retten. 

Es gibt nur ein Kriterium für die Beurteilung – nachdem Ge- 

schichte immer Urteil ist –, das billigerweise auf das IKRK ange- 
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eigenen Han- 

gehalten wor- 

e sich auf die 

iS Geschehens 

für das Rote 

die Phantasie 

Nächstenliebe 

wandt werden kann, dasjenige der Prinzipien seines 

delns. Es genügt jedoch nicht zu fragen, ob diese ein 

den sind. Man muss auch die Frage stellen, wie si 

Wahrnehmung der Wirklichkeit und die Analyse de 

auswirkten. Hat nicht Jean Pictet, der sich so sehr 

Kreuz einsetzte, einmal geschrieben: «Wenn nicht 

der Sehkraft ihr Vergrösserungsglas leiht, ist die 

kurzsichtig.»7 
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2. Das IKRK, einige Anhaltspunkte 

Drei Fragen standen bei der Durchsicht der Akten im Vorder- 

grund: Was wusste das Internationale Rote Kreuz von den politi- 

schen und rassischen Verfolgungen? Was wollte es dagegen unter- 

nehmen? Was konnte es unternehmen? 

Zunächst jedoch eine Bemerkung über das Internationale Komi- 

tee vom Roten Kreuz, seine Gründung und – während des Zweiten 

Weltkriegs – über die treibende Kraft des Internationalen Roten 

Kreuzes. 

Das IKRK ist ein privater Verein gemäss Artikel 60 ff des 

Schweizerischen Zivilrechts und wurde 1863 in Genf gegründet. 

Seinen Statuten von 1939 zufolge hat es seinen Sitz in Genf (Art. 3). 

Es ergänzt sich aus Schweizer Bürgern, die für drei Jahre gewählt 

werden und deren Höchstzahl 25 ist (Art. 7). Die Ziele des IKRK 

bestehen unter anderem darin, die gemeinsamen Grundprinzipien 

aufrechtzuerhalten, die nationalen Rotkreuzgesellschaften anzu- 

erkennen und deren Beziehungen untereinander zu fördern. Im 

Bedarfsfall soll das IKRK als neutraler Vermittler dienen, insbeson- 

dere in Kriegszeiten oder bei innerstaatlichen Unruhen, die Hilfe- 

leistungen an Kriegsopfer zu koordinieren und sich allgemein, in 

Kriegs- wie in Friedenszeiten, um die Verbindungen zwischen den 

einzelnen Rotkreuzverbänden zu bemühen, was die Fürsorge so- 

wohl für Verwundete und Kranke der Feldarmeen als auch für 

Kriegsgefangene angeht (Art. 4). 

Das IKRK erfüllt die ihm in den internationalen Abkommen 

übertragenen Funktionen; es übernimmt darüber hinaus die Aufga- 

ben, die ihm von den internationalen Rotkreuzkonferenzen anver- 

traut werden. Und «es steht ihm frei, jede humanitäre Initiative zu 

ergreifen, die seinem traditionellen Auftrag entspricht» (Art. 5). 

Wir stellen das IKRK zunächst aus dem Blickwinkel seiner Ge- 

schichte dar, der Geschichte seiner Doktrin und jener Männer, die sie 

erarbeiteten. Diese Doktrin, das heisst die Gesamtheit der Prinzi- 

pien, auf denen die Tätigkeit des IKRK beruht, ist wesentlich. Aus 
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der Treue zu dieser Doktrin erwächst das Vertrauen der kriegfüh- 

renden Mächte in das Rote Kreuz, das die Voraussetzung für wirk- 

sames Handeln bildet. Die Doktrin verkörperte sich zunächst in ih- 

ren Begründern, deren letzte um die Jahrhundertwende gestorben 

sind. Der Erste Weltkrieg liess das Bedürfnis fühlbar werden, die 

Doktrin nicht nur der Entwicklung der Kriegführung anzupassen, 

sondern auch ihre Prinzipien besser zu formulieren. Und so blieb 

das IKRK während des gesamten hier behandelten Zeitraums, also 

bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs, eine private Vereinigung 

Freiwilliger, die das philanthropische, liberale und protestantische 

Erbe des Genfer Patriziats übernommen haben. 

Geschichte ist immer die Schilderung einer Entwicklung mit un- 

beständigem Rhythmus. Trotz der beiden durch die Weltkriege be- 

wirkten Veränderungen steht das IKRK in der untersuchten Pe- 

riode seinen Ursprüngen näher als der heutigen Institution. 

Auch muss man sich mit den internationalen Konventionen und 

Mandaten befassen. Ohne das Recht auf humanitäre Initiative zu be- 

schränken, das dem Komitee als privatem und unabhängigem Ver- 

ein zusteht, liefert das humanitäre Völkerrecht die entscheidenden 

Voraussetzungen für die Betätigung des IKRK. Die Genfer Ab- 

kommen vom 27. Juli 1929 «zur Verbesserung des Loses der Verwunde- 

ten und Kranken der Heere im Felde» und «über die Behandlung der 

Kriegsgefangenen» (auch Kriegsgefangenenabkommen genannt) 

stellen daher die zwangsläufigen Bezugspunkte dar, zumal sie der 

Doktrin des Roten Kreuzes entsprechen, aus der sie hervorgegan- 

gen sind. Sie ermöglichen die Aktionen und bestimmen deren 

Zweck, sowohl durch die Verantwortung, die sie dem Roten Kreuz 

im Allgemeinen  übertragen, als auch durch die privilegierte Stel- 

lung, die die durch sie geschützten Personengruppen in den Augen 

der Weltöffentlichkeit einnehmen. 

Der dritte Gesichtspunkt ist der des Umfelds. Das IKRK ist eine 

private Vereinigung. Alle seine Mitglieder sind Schweizer Bürger, 

die oft sozial oder politisch tätig sind, und der Grossteil seiner Mit- 

tel, insbesondere während des Krieges, stammt von staatlichen 

Stellen und vom Schweizer Volk. In der hier betrachteten Periode 

entspricht die ständige Betonung der Unabhängigkeit des IKRK 

von der eidgenössischen Politik – in Genf wie in Bern – dem nahe- 

liegenden Verdacht des Gegenteils. Was aber während des Zweiten 
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Weltkriegs noch mehr auffällt, ist die Gemeinsamkeit der Menta- 

lität, so unabhängig die Meinungen der Verantwortlichen des 

IKRK und der Eidgenossenschaft auch sein mögen. Wie wäre dies 

auch anders möglich gewesen, wo die Neutralität des Komitees 

doch eine zusätzliche zu der der Schweiz und ein Teil der langen 

Liste guter Dienste ist, die das neutrale Territorium der Eidgenos- 

senschaft den kriegführenden Mächten bietet? Darüber hinaus ge- 

hört das IKRK einer weiteren Gruppierung an, der der nationalen 

Rotkreuzgesellschaften. Mit ihnen und ihrem Dachverband, der 

Liga, ist es Teil der seit 1928 institutionalisierten Bewegung des 

Internationalen Roten Kreuzes. Hier übt das IKRK nur eine rein 

moralische Autorität aus, die aber wesentlich ist. Als Hüter der 

Tradition wacht das Komitee über die Doktrin. Es koordiniert die 

Beziehungen der Gesellschaften untereinander und unterhält mit 

ihnen und der Liga ein Verhältnis der Zusammenarbeit und 

gleichzeitigen Rivalität, wie sich dies für wohltätige Institutionen 

(und Personen) gehört. 

Die Geschichte: Eine Idee, eine Aktionsgruppe, 

eine Institution 

Mehrere bedeutende Werke zeichnen die Geschichte des IKRK 

nach. Besonders zu erwähnen ist die Untersuchung in zwei Bänden 

von Pierre Boissier und André Durand1. Hierzu kommt neben 

zahllosen Erlebnisberichten das sachlich fundierte und unvoreinge- 

nommene Buch von Alexis Francois, Le berceau de la Croix-Rouge2. 

Es kann nicht die Absicht dieser Untersuchung sein, diese Ge- 

schichte auch nur in grossen Zügen wieder aufzurollen. Einzig 

einige Merkmale seien herausgegriffen, die zum aufgeworfenen 

Thema und dessen Betrachtungsweise führen. Dabei wurde eine 

Unterteilung in drei Gruppen vorgenommen: die Idee, die Men- 

schen, die Institution. 

Wurde das Rote Kreuz auch aus einer Eingebung am Abend einer 

blutigen Schlacht geboren, so setzt sich das Projekt selbst doch aus 

verschiedenen Elementen zusammen. Um den verwundeten Sol- 
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daten wirksam beizustehen, müssen Freiwilligenvereine gebildet 

werden, die das Sanitätswesen der Feldarmeen unterstützen. Die 

Verwundeten wie ihre Pfleger sind als neutral zu erklären. Die ein- 

zelnen Staaten müssen Verpflichtungen eingehen, damit die ge- 

plante Hilfe ermöglicht und ihre Unverletzlichkeit gewährleistet 

werden kann. Von der Veröffentlichung der Erinnerung an Solferino3 

an werden diese Vorschläge in konkrete Massnahmen umgesetzt: 

Ernennung einer Fünferkommission durch die Genfer Gemeinnüt- 

zige Gesellschaft, die sich zum ersten internationalen und ständigen 

Komitee entwickelt, Einberufung der I. Konferenz im Herbst 1863, 

schliesslich das I. Genfer Abkommen von 1864. 

Das begonnene Werk beruht auf zwei Grundprinzipien: es gilt 

dem Beistand verwundeter und kranker Kombattanten und wird 

von Freiwilligenvereinen getragen, die in den einzelnen Ländern 

entstehen und durch das Genfer Gründungskomitee miteinander 

verbunden sind. Bis zum Ausgang des Jahrhunderts hielt sich letzte- 

res an diese Leitgedanken, erweiterte aber ständig sein Betätigungs- 

feld, wenn auch mit Zurückhaltung. So glaubte es etwa während des 

Krieges von 1870, allen Gefangenen Post zukommen lassen zu kön- 

nen. Dagegen vertrat es den Standpunkt, dass es nicht zu seinen Auf- 

geben gehöre, Naturalspenden an gesunde Kriegsgefangene weiter- 

zuleiten4. Es rief daher zunächst ein internationales Hilfskomitee für 

Kriegsgefangene ins Leben mit dem Wahrzeichen eines grünen 

Kreuzes auf weissem Grund. Doch das Komitee sah sich immer wie- 

der vor ein Dilemma gestellt. Die Leiden beschränken sich nicht auf 

die Armeeangehörigen. Nicht nur einmal fühlt es sich hinundherge- 

rissen zwischen Hilferufen und der Furcht, wenn es darauf einginge, 

seine Identität zu verlieren, die nach seiner Ansicht auf der Treue zur 

Doktrin und Tradition beruht. Dieses Problem ist daher Bestandteil 

einer permanenten Auseinandersetzung. 

Weder Dunant, der Mann der Idee, noch Moynier, der Ausfuh- 

rende, waren blind für die Leiden der Welt. Die zweite Tradition, 

nach der der Treue, ist deshalb die der empirischen Erweiterung, 

von der man sich eine Vorstellung machen kann, wenn man be- 

denkt, dass das Komitee schon 1870 die Auffassung vertritt, die 

nationalen Rotkreuzgesellschaften könnten in Fällen wie den Ko- 

lonialkriegen oder inneren Unruhen intervenieren. Aus solchem 

humanitärem Pragmatismus sollte die im Widerspruch zur Treue- 
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forderung stehende Behauptung des Komitees erwachsen, dem Ro- 

ten Kreuz sei nichts Humanitäres fremd. Zur Überwindung dieses 

Widerspruchs ist die Doktrin ständig der Versuchung durch die 

Ideologie ausgesetzt, die die Wirklichkeit verschleiert und die Wahr- 

heit entstellt. Ideen sind nichts ohne die Menschen, die sie aufgreifen. 

Dunant, der trotz der neurotischen Züge seiner Persönlichkeit 

durchaus ein Kind seiner Zeit wie auch seines Milieus war, hatte das 

grosse Glück, eine Handvoll Mitbürger zu finden, die bereit waren, 

seine Eingebung in die Tat umzusetzen. Ihr Verdienst war es – in 

erster Linie das Gustave Moyniers –, Dunants Engagement der Rea- 

lität angepasst und das ursprünglich stark im protestantischen Glau- 

ben seines Urhebers verwurzelte Projekt verweltlicht zu haben, was 

einen Anspruch auf Universalität erst ermöglichte. 

Das Fünferkomitee war der Initiator des Genfer Abkommens. 

Als Hüter der Grundprinzipien, in welcher Funktion es seit 1866 

anerkannt wurde, und Herausgeber des Verbindungsorgans unter 

den nationalen Verbänden wurde es um so selbstverständlicher zur 

Koordinationsstelle, als es privat und permanent ist. Hätte aber die 

fortschreitende Erweiterung des Kreises der Rotkreuzgesellschaf- 

ten nicht zur Folge haben müssen, dass sich das Genfer Komitee 

Vertretern anderer Mitgliedsländer öffnete, um in seiner Zusam- 

mensetzung eine so grosse Internationalität zu erreichen, wie es sie 

seinem Namen und seiner Funktion nach beanspruchte? Das Pro- 

blem war nicht einfach, denn das Komitee bezog aus der Schweizer 

Neutralität sozusagen eine zusätzliche Garantie der durch seinen 

privaten Status gegebenen Unparteilichkeit. Die Frage einer Öff- 

nung des Komitees stellte sich also immer wieder, und Moynier 

selbst trat schon 1867 dafür ein. Sie wurde jedoch stets negativ be- 

antwortet, trotz des Ansturms der Amerikaner und Schweden nach 

beiden Weltkriegen. 

Das IKRK blieb nicht nur von Anfang an eine mononationale In- 

stitution, sondern auch lange Zeit, nämlich bis zum Ende des Zwei- 

ten Weltkriegs, eine sozial und kulturell ziemlich homogene 

Gruppe. Zur Verdeutlichung hier nur einige Hinweise, die wir 

einer kürzlich angefertigten, die äussere Form des Komitees betref- 

fende Studie entnehmen5. 

Das sich laufend ergänzende Internationale Komitee bestand bis 

1923 ausschliesslich aus Genfern. Seine 32 Mitglieder seit der Grün- 
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dung gehörten damals sämtliche dem protestantischen, liberal-kon- 

servativen Bürgertum und Grossbürgertum an. Nach dem Ersten 

Weltkrieg änderte sich seine Rekrutierung mit der Berufung von 

drei ersten nichtgenferischen Mitgliedern 1923, darunter der Tessi- 

ner Bundesrat Giuseppe Motta, der auch noch katholisch-konserva- 

tiv war, und der Zürcher Patrizier Max Huber, welcher 1928 Gustave 

Ador an der Spitze des Komitees abgelöst hat. Die Genfer machen 

jedoch bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs die überwiegende 

Mehrheit aus. In den fünfziger Jahren erfolgte eine viel umfang- 

reichere Erweiterung als die vorherige. Nun treten Deutschschwei- 

zer und Tessiner dem Komitee bei sowie Persönlichkeiten aus dem 

Gewerkschaftswesen und aus sozialistischen Kreisen. Dagegen 

weist es – nach Gustave Ador, Giuseppe Motta und Philipp Etter – 

bis heute keine amtierenden Bundesräte mehr auf. 

Im Ganzen genommen blieb das IKRK trotz dieser Ausweitung 

auf die gesamte Schweiz und auf ihre ideologisch massgebenden Fa- 

milien lange auf das Genfer Patriziat beschränkt und von ihm ge- 

prägt. Der oben zitierten Studie zufolge sind von 114 allesamt ehren- 

amtlichen Mitgliedern zwischen 1863 und 1983 62 alteingesessene 

oder eingebürgerte Genfer. Und 40 Mitglieder stammen aus 16 Fa- 

milien, darunter 35 aus 13 Genfer Familien, die mit nur einer Aus- 

nahme schon vor dem 18. Jahrhundert Bürger der Stadt waren und 

jener Aristokratie angehören, die Genf bis zur radikalen Revolution 

von 1846 fast ununterbrochen regierte. 

Diese Analyse liefert personelle Charakteristik, die sich auch auf 

unseren Zeitraum anwenden lässt (vgl. Dokument I). Etwa 90 Pro- 

zent der Mitglieder sind Akademiker, wobei vor allem die freien 

Berufe, hauptsächlich die drei Berufsgruppen Ärzte, Juristen und 

Bankiers sowie Geschäftsleute vertreten sind. Das Bekenntnis ist 

überwiegend protestantisch. Es findet sich kein einziger Jude im Ko- 

mitee. Der oft mehrgleisige Beruf, wie beispielsweise bei Max Hu- 

ber, wird häufig von einer Offizierskarriere begleitet sowie von zahl- 

reichen kulturellen und sozialen Funktionen, die nicht immer rein 

repräsentativ sind. Wenn auch nur eine Minderheit aktiv in der Kan- 

tons- oder Bundespolitik tätig ist, so dienen doch zahlreiche Mitglie- 

der vor oder nach ihrem Eintritt in das Komitee der Eidgenossen- 

schaft, namentlich in der Diplomatie oder als Sachverständige. 
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DOKUMENT I 

Das Internationale Komitee im Frühjahr 1942... 

Huber, Max, Dr. iur., ehemaliger Präsident des ständigen internationalen  

Gerichtshofs (1923)*, Präsident. 

Barbey-Ador, Frédéric, ehemaliger schweizerischer Gesandter in Belgien (1915). 

Des Gouttes, Paul, Dr. iur., Rechtsanwalt (1918). 

Frick-Cramer, Marguerite (1918). 

Chenevière, Jacques, Schriftsteller (1919). 

Logoz, Paul, Dr. iur., Professor für Strafrecht an der Universität Genf, Oberst im 

Generalstab (1921). 

Ferrière, Suzanne, stellvertretende Leiterin des International Migration Service 

(1924). 

de Haller, Rodolphe, Bankier (1924), Schatzmeister. 

Audeoud, G.E., Dr. med., Oberst, Divisionsarzt a.D. der schweizerischen  

Armee (1925). 

Patry, Georges, Dr. med., Oberst, Divisionsarzt a.D. der schweizerischen  

Armee (1929). 

Odier, Lucie, ehemalige Leiterin der Ambulanten Krankenschwestern des  

Genfer Roten Kreuzes (1930). 

de Planta, Franz, Oberst (1930). 

Favre, Guillaume, Oberstdivisionär (1932). 

Zangger, Heinrich, Dr. med., Professor h.c. der Universität Zürich (1932). 

Burckhardt, Carl Jacob, Dr. phil., Dr. iur., Professor h.c. der Universität Zürich 

(1932). 

Micheli, Jacques-Barthélemy, Ingenieur (1935). 

Wagnière, Georges, Dr. iur., ehemaliger schweizerischer Gesandter in Rom (1936). 

Martin, Paul-E., Dr. phil., Professor für Geschichte an der Universität Genf (1937). 

Chapuisat, Edouard, Dr. phil. (1938). 

Bordier, Renee, ehemalige Oberschwester des «Bon Secours» (1938). 

Cramer, Alec, Dr. med., Oberst (1938). 

Bodmer, Martin (1940). 

Etter, Philipp, Bundesrat, Präsident der Schweizerischen Eidgenossenschaft (1940). 

Lombard, Albert, Bankier (1942). 

Ehrenmitglieder 

Boissier, Edmond, Oberst (1914). 

Cramer, Lucien, Dr. iur. (1921). 

de Haller, Edouard (1941). 
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... und einige seiner Mitglieder 

Frick-Cramer, (Renee-) Marguerite (1887-1965) 

Mitglied von 1918 bis 1946, dann Ehrenmitglied. 

Die Familie Cramer erlangt 1668 das Genfer Bürgerrecht. Nach dem Studium 

der Rechte, das sie mit dem Lizentiat abschliesst, wendet sich Marguerite Cra- 

mer der Geschichte zu und promoviert zum Doktor der Philosophie. Sie lehrt 

eine Zeitlang an der Universität Genfund verfasst mehrere Abhandlungen, na- 

mentlich über das Nationalitätenprinzip. 

Als Leiterin der Abteilung für Ententeländer der Zentralstelle für Kriegsgefan- 

gene repräsentiert sie das Internationale Komitee unter anderem bei der diplo- 

matischen Konferenz von 1929. 

Sie ist mit sieben weiteren Komiteemitgliedern verwandt. 

Chenevière, Jacques (1886-1979) 

ab 1959 Vizeprä- Mitglied von 1919 bis 1959, Vizepräsident von 1950 bis 1952, 

sident ehrenhalber. 

Die Familie Chenevière besitzt das Genfer Bürgerrecht seit 1631. Sie zählt meh- 

rere Bankiers. In Paris geboren, Lizentiat der Sorbonne, widmet sich Jacques 

Chenevière der Literatur. Sein erzählerisches und dichterisches Werk bringt 

ihm zahlreiche Auszeichnungen ein. 

Von 1939 bis 1945 leitet er die Zentralstelle für Kriegsgefangene, für die er 

bereits während des Ersten Weltkriegs tätig gewesen war. 

Ferrière, Suzanne 1886-1970 

Mitglied von 1924 bis 1951, danach Ehrenmitglied. 

Die Familie Ferrière erhält 1788 das Genfer Bürgerrecht und bringt neben ande- 

ren Persönlichkeiten zahlreiche Pastoren hervor. Suzanne Ferrière widmet sich 

sozialen Aufgaben, insbesondere in der Internationalen Vereinigung für Kin- 

derhilfe. Bis 1945 leitet sie ausserdem das Generalsekretariat des International 

Migration Service, dessen stellvertretende Direktorin sie zehn Jahre lang ist. 

Als Komiteemitglied löst sie ihren Onkel Frédéric Ferrière ab. 

Chapuisat, Edouard (1874-1955) 

Mitglied von 1938 bis 1955, Vizepräsident von 1946 bis 1947. 

Chapuisat gehört einer alteingesessenen Waadtländer Familie an. Er schliesst 

sein Rechtsstudium in Genf, Paris und Berlin mit dem Staatsexamen ab. Sekre- 

tär des Genfer «Conseil administratif» (Stadtexekutive), wendet er sich an- 

schliessend dem Journalismus und der Zeitgeschichte zu. 1918 bis 1933 ist er 

Direktor des Journal de Genève, später widmet er sich der historischen Wissen- 

schaft und Lehre. Daneben ist er Chefauditor der I. Division und Oberst, Abge- 

ordneter des konservativen «Parti national-democratique» im Genfer Grossen 
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Rat (1913-1932) und 1932 Präsident dieses Kantonsparlaments. Sein Neffe 

Guillaume Bordier wird 1955 Mitglied des Komitees. 

(Diego Fiscalini, Des élites au Service d’une cause humanitaire: le Comité inter- 

national de la Croix-Rouge. 

* Die in Klammern angegebenen Jahre bezeichnen die Aufnahme in das Inter- 

nationale Komitee. 

Die Mononationalität ist also ursprünglich genferisch und garan- 

tiert eine starke ideelle Homogenität, die jedes Programm und bis 

1915 sogar Statuten an sich überflüssig machten. Gustave Moynier, 

Paul des Gouttes, der Vater der Konvention von 1906, schliesslich 

Max Huber überliefern einander die Wahrung der Doktrin bis in die 

dreissiger Jahre. Die noch sehr begrenzte Öffnung, die man bei der 

Rekrutierung der Mitglieder feststellen kann, scheint daher die über- 

einstimmende Haltung des Komitees nicht beeinträchtigt zu haben, 

um so weniger, als die wesentlichen Beschlüsse nach wie vor Sache 

einer kleinen Gruppe aktiver Mitglieder blieben. 

Nach diesen Informationen über die Mitglieder des Komitees 

muss man zur letzten die Ursprünge betreffenden Bemerkung kom- 

men, die für das Thema diese Studie erforderlich ist, zur Institution. 

Zunächst zu ihrem Sitz. Am 1. Juni 1933 übersiedelte das Komitee 

von der Promenade du Pin 1, wo es seit 1919 untergebracht war, in 

die Villa Gustave Moyniers an der rue de Lausanne, ein doppeltes 

Symbol. Zunächst eines der Kontinuität. Bevor Moynier hier 1910 

gestorben war, hatte das Komitee in diesen Räumen unter seiner Lei- 

tung mehrfach getagt. Dann aber auch ein Zeichen der neuen Zeit, 

denn die Villa Moynier beherbergte, zusammen mit den angrenzen- 

den Domänen Bartholoni und «La Perle du Lac», den Sitz des Völ- 

kerbunds. Als schliesslich die drei Grundstücke gegen den Park 

Ariana eingetauscht wurden, konnte die Stadt Genf dem IKRK die 

Villa seines ersten Präsidenten vermieten. In nächster Nähe, auf der 

anderen Seite des Quais, hielt die Abrüstungskonferenz seit 1932 

ihre Sitzungen ab, und das Sekretariat des Völkerbunds blieb bis zur 

Fertigstellung des Ariana-Gebäudes in den Räumen des Palais Wil- 

son (dem früheren Hotel national). 

1933 genügte dem Internationalen Komitee die zweistöckige Villa 

vollkommen. Im Untergeschoss waren die Sammlungen des Inter- 

nationalen Instituts für Sanitätsmaterial untergebracht, im Erdge- 
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schoss der Sitzungssaal, das Büro des Präsidenten, die Bibliothek 

und das Museum. Der erste Stock diente dem Sekretariat, der 

zweite den Akten und dem Archiv. Die Mitglieder trugen mit 

Leihgaben von Möbeln, Bildern und anderen Gebrauchsgegen- 

ständen zur Einrichtung bei. 

Die finanzielle Lage war schwierig. Das Budget für 1933 sah 

rund 150’000 Franken Ausgaben vor, die im Wesentlichen für die 

rund zehn Verwaltungsposten des ständigen Sekretariats be- 

stimmt waren. Die Einnahmen beliefen sich auf etwa 126’000 

Franken aus den Erträgen des Eigenvermögens des Komitees 

(12’000 Fr.), der 1930 gegründeten Stiftung zugunsten des IKRK 

(30’000 Fr.) und den Zahlungen der nationalen Rotkreuzgesell- 

schaften (80’000 Fr.), die wegen der Wirtschaftskrise spärlicher 

flossen. 

Trotz seiner bescheidenen Ausmasse hatte das Komitee mit einer 

Reihe organisatorischer Schwierigkeiten zu kämpfen, die persön- 

lich und strukturell bedingt waren. Persönlich, weil seine Mit- 

glieder ehrenamtlich tätig waren und tätig sind und weil der 

Präsident, Max Huber, seinen Wohnsitz in Zürich hätte. Die Über- 

tragung von Verantwortung war daher immer problematisch, denn 

nur wenige können dem Roten Kreuz mehr als einen oder zwei 

Tage pro Woche widmen. Dazu kam das vorgerückte Alter meh- 

rerer Mitglieder, die Entfernung, die Max Huber von seinem Prä- 

sidentenbüro trennte, und von 1934 an ernste Gesundheitspro- 

bleme, die ihn während des Krieges manchmal wochenlang daran 

gehindert haben, nach Genf zu reisen. Für Jacques Chenevière, der 

in den letzten Vorkriegsjahren äusserst aktiv war und dann die 

Zentralstelle für Kriegsgefangene leitete, ist es «völlig unsinnig, 

grosse praktische Ergebnisse von Neuberufungen zu erwarten. Wenn je- 

doch das eine oder andere in Genf wohnhafte Mitglied, das selten anwe- 

send oder kaum aktiv ist, von Rücktritt redet, sollten wir es nicht zurück- 

halten. Es gibt zuviele Mitglieder im IKRK, die es schlecht kennen und, 

obwohl sie fast nichts dafür tun, dennoch durch ihre Stimme in allen 

wichtigen Fällen sein Geschick bestimmen (Segen der demokratischen 

Form!).»6 

Den Statuten gemäss konnte sich der Präsident auf ein Büro stüt- 

zen. Sollte dieses nicht in der Lage sein, Huber zu entlasten und 

so eine gewisse Kontinuität der Entscheidungen und der Kontrolle 
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zu gewährleisten? Seine Zusammensetzung und Tätigkeit blieben 

jedoch zweitrangig, zumindest bis zum Ausbruch der Feindselig- 

keiten. Zu diesem Zeitpunkt liess sich Huber fast ständig in Genf 

nieder. Carl J. Burckhardt stand ihm mit einigen anderen Mitglie- 

dern bei. 

Strukturelle Probleme lösten die personenbezogenen ab. Auf der 

einen Seite jene Herren (und Damen), die trotz ihrer anderweitigen 

Inanspruchnahme darauf bestanden, die Politik des Komitees zu be- 

stimmen; auf der anderen ein ständiges Sektretariat mit einem dem 

Komitee unterstellten Stab, das die Kontinuität des Handelns trug 

und gewährleistete. Zwischen diesen beiden organisatorischen Be- 

standteilen der Institution, diesen beiden Aktionsträgern, zwischen 

Autorität und Macht also, war die Zusammenarbeit verständ- 

licherweise nicht einfach. Die Effizienz der Arbeit wurde dadurch 

um so mehr beeinträchtigt, als der heranrückende Konflikt für das 

IKRK ein Übermass an Arbeit mit sich brachte, während einige ak- 

tive Mitglieder ausserdem durch ihren Einsatz in anderen karitativen 

Organisationen belastet wurden, etwa Suzanne Ferrière im Interna- 

tional Migration Service (Internationalen Emigrantenhilfsdienst) mit 

Sitz in Genf. Der Verwaltungsapparat hätte ausgebaut und besser 

organisiert werden müssen; aber das Komitee hatte kein Geld, und 

seine Mitglieder waren keine Fachleute der Organisation und der 

Verwaltung. Jacques Chenevière schreibt: «Die individuellen Schwie- 

rigkeiten jedes einzelnen sind mir bekannt, und ich bestreite sie nicht. Aber 

der jetzige Zustand beweist die Dringlichkeit der von Ihnen vorgesehenen 

Debatte und der Überlegungen, die Sie unseren Kollegen vortragen wollten 

– was die Zukunft des IK betrifft. Letzteres muss sich der Tatsache be- 

wusstwerden, dass der Mannschasssgeist-und die Opfergesinnung-allmäh- 

lich verloren gehen, es muss (damit die Institution nicht untergeht) ein 

Sekretariat eingerichtet werden, das auf anderen Grundlagen als heute 

entlöhnt wird. Dann wird man es sich nicht mehr erlauben können, persön- 

lichen Angelegenheiten, (individuellem Rücksichten, (unantastbaren Mit- 

arbeitern) den Vorrang vor dem vitalen Interesse des IKRK zu geben...»7. 

Verschiedene Pläne zu einer Neuorganisation wurden daher erör- 

tert, ohne dass jedoch irgendeine wichtigere Entscheidung getroffen 

werden konnte, wegen des finanziellen Engpasses einerseits und 

mangelnder Kompetenz oder Autorität der Verantwortlichen ande- 

rerseits. Nach Abschluss der Mobilisierung des IKRK anlässlich der 
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Sudetenkrise, die ausschliesslich wenigen Komiteemitgliedern, die 

verfügbar oder von ihren militärischen Pflichten befreit waren, be- 

traf, notiert Präsident Huber: 
«Die von den Mitgliedern des IK geleistete Arbeit ist ungeheuer, und 

ich weiss nicht, wie ich ihnen für ihre Hilfsbereitschaft danken soll; es ist 

unmöglich, noch mehr von ihnen zu verlangen. Was wir benötigen, ist 

deshalb eine möglichst rationelle und wirksame Organisation. Scheinbar 

haben wir das System kollektiver und individueller Arbeit noch nicht ge- 

funden, das die grösste Leistung und vor allem die Koordination und das 

gemeinsame Handeln der Mitglieder des IK und des Sekretariats gewähr- 

leistet. . .»8 

 

 

Das humanitäre Völkerrecht und Tendenzen seiner 

Entwicklung vor dem Zweiten Weltkrieg 

Am 27. Juli 1929 unterzeichnen 56 in Genf versammelte Staaten das 

revidierte Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwunde- 

ten und Kranken der Heere im Felde. Die auf Dunant zurück- 

gehende Idee wurde so zum dritten Mal in einer internationalen 

Konvention verankert. Dabei gingen die Unterzeichner erneut die 

Verpflichtung ein, verwundete oder kranke Armeeangehörige zu 

schonen, zu bergen und zu pflegen sowie die mit dem Wahrzeichen 

des Roten Kreuzes kenntlich gemachten Personen, Einrichtungen 

und Materialien unter ihren Schutz zu nehmen. Am selben Tag un- 

terzeichnen 53 Staaten ein weiteres Abkommen über die Behand- 

lung der Kriegsgefangenen (Kriegsgefangenenabkommen). Bisher 

unzureichend geschützt durch Gewohnheitsrecht, direkte Verein- 

barungen zwischen den Kriegsparteien und die Artikel 4 bis 20 der 

Haager Landkriegsordnung (Anhang zum IV. Haager Abkommen 

vom 18. Oktober 1907), sahen die Kriegsgefangenen von nun an ihr 

Los, die Bedingungen ihrer Haft und Freilassung besser definiert. 

In diesen beiden grundlegenden Texten nimmt das IKRK eine 

wenig bedeutende Stellung ein. Seine Tätigkeit wird nur in zwei 

Artikeln des Kriegsgefangenenabkommens ausdrücklich erwähnt: 

«Eine Zentralauskunftsstelle für Kriegsgefangene wird in einem neutra- 

len Land geschaffen. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz wird 



den in Frage kommenden Mächten, sofern es ihm notwendig erscheint, die 

Organisation dieser Zentralstelle Vorschlägen... 

Die vorstehenden Bestimmungen dürfen nicht als eine Beschränkung der 

humanitären Tätigkeit des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz 

ausgelegt werden» (Art. 79). 

Andererseits erfordert die Festlegung der Aufgaben der Schutz- 

mächte, darunter namentlich die Überwachung der Anwendung 

des Abkommens, einen Artikel 88: 

«Vorstehende Bestimmungen stellen kein Hindernis für die humanitäre 

Tätigkeit dar, die das Internationale Komitee vom Roten Kreuz im Einver- 

nehmen mit den betreffenden Kriegsparteien zu entfalten beabsichtigt.» 

Das Komitee spielte aber auch vor und nach den Abkommen eine 

entscheidende Rolle. Vorher, weil es seine Bemühungen waren, die, 

gestützt auf die Beschlüsse der Internationalen Rotkreuzkonferen- 

zen, zu dieser Kodifizierung des humanitären Völkerrechts führten, 

das die Parallele zum Kriegsrecht bildet, welches in den Haager Kon- 

ventionen geregelt ist. Nachher, weil das Abkommen zur Verbesse- 

rung des Loses der Verwundeten und Kranken der Heere im Felde 

ausdrücklich, das Gefangenenabkommen in weniger expliziter 

Weise die Existenz und die Aufgaben der nationalen Rotkreuzgesell- 

schaften anerkennen, deren Doktrin vom IKRK ihren Ausgang 

nimmt und gewahrt wird. 

Schliesslich hatte das Komitee im Zusammenhang mit den Genfer 

Abkommen von 1929 eine wichtige Mission zu erfüllen. Seine zen- 

trale Aufgabe im Rahmen des Roten Kreuzes machte es zum neutra- 

len und internationalen moralischen Garanten der Grundsätze der 

Konventionen wie des Roten Kreuzes selbst. So rechnete auch Arti- 

kel 4 e der IKRK-Statuten von 1939 zu den Kompetenzen des Komi- 

tees, «jede Klage bezüglich angeblicher Verstösse gegen die internationa-

len Abkommen entgegenzunehmen und allgemein jede Frage zu untersu-

chen, deren Prüfung durch ein eindeutig neutrales Organ geboten ist.» 

Eine offensichtlich heikle Aufgabe, die oft genug, zum Beispiel im abessi-

nischen Feldzug, schwierige Probleme aufwerfen sollte. «Dieser Teil 

der Tätigkeit des Internationalen Komitees besteht darin, Verstösse gegen 

die Prinzipien des Roten Kreuzes anzuprangern, Erklärungen zu ver- 

langen und die Einstellung solcher Verstösse zu fordern, wenn sie existie- 

ren; es darf jedoch nicht einfach verurteilen.» Was dagegen Ursprung 

und Gegenstand der Klagen angeht, berücksichtigte das Komitee 
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«auch jeden Protest im Zusammenhang mit humanitären Anliegen, der be- 

gründet scheint»9. 

Das Kriegsgefangenenabkommen verlieh ihm das Recht zur Or- 

ganisation einer zentralen Auskunftsstelle für Kriegsgefangene, un- 

beschadet anderer, schon früher ausgeübter Tätigkeiten, vor allem 

des Besuchs von Verwundeten, Kranken und Kriegsgefangenen, 

selbst wenn letztere in die Kompetenz einer Schutzmacht fallen. 

Und seine Statuten – zwar die Statuten eines privaten Vereins, der 

aber Bestandteil einer völkerrechtlich anerkannten Organisation ist 

–liessen dem IKRK freie Hand zur Ergreifung j eglicher humanitären 

Initiative, die seiner traditionellen Rolle entspricht (Art. 5). 

Diese Freiheit wurde besonders brisant, wenn man jetzt auf die 

Entwicklung des humanitären Völkerrechts im Zusammenhang 

mit rassischen und politischen Verfolgungen zu sprechen kommt. 

Aufgrund der Lehren des Ersten Weltkriegs galt die Aufmerksam- 

keit des Internationalen Komitees der Zivilbevölkerung. Und inner- 

halb dieses weiten Komplexes von Personen, die nicht den bewaff- 

neten Streitkräften angehören – gemäss ihrer Definition durch das 

IKRK während des Zweiten Weltkriegs –, muss man auf zwei Kate- 

gorien im Sinne des humanitären Völkerrechts eingehen, die den 

Verfolgtengruppen dieser Untersuchung nahestehen: die Zivilin- 

ternierten und die aus politischen Gründen Inhaftierten. Nacheinan- 

der müssen Rechtslage und Überlegungen des Roten Kreuzes zu ih- 

rem Fall überprüft und anschliessend die Beziehung zwischen diesem 

Recht und der Tätigkeit des Roten Kreuzes betrachtet werden. 

Die Zivilinternierten 

Der Erste Weltkrieg brachte eine bittere Widerlegung derjenigen, 

die es für überflüssig gehalten hatten, in dem auf der Haager Konfe- 

renz von 1907 erarbeiteten Kriegsrecht eine Regelung für die Inter- 

nierung von Zivilpersonen zu treffen. Neben ihrer Tätigkeit für die 

Kriegsgefangenen unternahm daher die Internationale Zentralstelle 

grosse Bemühungen zugunsten der Zivilpersonen, pnd das Komi- 

tee erhielt die Genehmigung, eine Anzahl Internierungslager zu be- 

suchen. 

1921 legte das IKRK bei der X. Konferenz des Roten Kreuzes in 

Genf einen Bericht vor, der den Entwurf einer Konvention befür- 
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wortete, die nicht allein die Kriegsgefangenen betreffen sollte, son- 

dern auch die Deportierten, Evakuierten und Flüchtlinge sowie die 

Zivilbevölkerung in besetzten Gebieten, welche nur sehr unzurei- 

chend geschützt war (und ausschliesslich in bestimmten Punkten 

wie dem Privateigentum) durch die Artikel 42 bis 50 der «Ordnung 

der Gesetze und Gebräuche des Landkrieges» (Anhang zum IV. 

Haager Abkommen vom 18. Oktober 1907), und durch die soge- 

nannte Martens-Klausel. 

Diese Initiative stiess jedoch auf den Widerstand gewisser Staa- 

ten, zum Beispiel Frankreichs, das sich damals vor allem mit 

Sanktionen gegen Deutschland beschäftigte, um die Erfüllung des 

Friedensvertrages zu erzwingen. Ausserdem galten zu jener Zeit die 

allgemeinen Hoffnungen nicht der Humanisierung des Krieges, 

sondern seiner Abschaffung im Wege der Schlichtung, der kollekti- 

ven Sicherheit und der Abrüstung. Die Idee des Kriegsgefangenen- 

abkommens entwickelte sich und führte zu der diplomatischen 

Konferenz, die am 27. Juli 1929 die Konvention über die Behandlung 

der Kriegsgefangenen annahm. Von der Zivilbevölkerung war 

keine Rede mehr, abgesehen von dem frommen Wunsch, «es mögen 

eingehende Studien angestellt werden im Hinblick auf den Abschluss einer 

internationalen Konvention über Stellung und Schutz von Zivilpersonen 

feindlicher Staatsangehörigkeit, die sich auf dem Territorium einer krieg-

führenden Macht oder in einem von ihr besetzten Gebiet befinden.»10 

Während der XIV. Internationalen Rotkreuzkonferenz 1930 in 

Brüssel wurde das IKRK beauftragt, seine Bemühungen zugunsten 

der Zivilpersonen fortzusetzen. Im Oktober 1934 legte Frau Frick- 

Cramer im Namen des Komitees bei der XV. Rotkreuzkonferenz 

in Tokio einen Entwurf vor (vgl. Anhang I), der namentlich Re- 

pressalien, Deportation, Geiselhinrichtung untersagte und den 

Internierten zumindest dieselbe Behandlung wie den Kriegsgefan- 

genen zusicherte. Der beabsichtigte Schutz erstreckte sich auf Zivil- 

personen feindlicher Staatsangehörigkeit auf dem Territorium 

einer kriegführenden Macht oder in von ihr besetzten Gebieten. In 

ersterem Fall sind Repressalien und Geiselnahmen verboten und die 

Internierungsbedingungen festgelegt. In letzterem ist nur eine 

menschliche Behandlung der Geiseln vorgesehen, ein Verbot von 

Deportationen, ausser aus militärischen Gründen, und die Ermög- 

lichung von Korrespondenz und Empfang von Hilfsgütern, vorbe- 
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haltlich der vom Besatzer für die Gesamtbevölkerung verhängten 

Massnahmen. Eine Internierung wurde nicht erwähnt. Die Zusam- 

menfassung zweier verschiedener Sachlagen im selben Text stellte 

ein Risiko dar. Im Hinblick auf die Geschehnisse in den besetzten 

Gebieten 1914 bis 1918 erscheinen die Vorkehrungen des zweiten 

Teils eher zurückhaltend. Hätten aber selbst diese beschränkten 

Weisungen irgendeine Aussicht gehabt, gebilligt geschweige denn 

befolgt zu werden, wäre nicht der erste Teil, in dem das Gegensei- 

tigkeitsprinzip voll zum Tragen kommt? Schliesslich enthält der 

Entwurf von Tokio, wie er fortan genannt wird, einen Artikel 25 

analog zum Artikel 88 des Kriegsgefangenenabkommens, der 

gleichfalls betont, dass «vorstehende Bestimmungen einer vom Roten 

Kreuz zu entfaltenden humanitären Tätigkeit zum Schutt feindlicher Zi- 

vilpersonen nicht im Wege stehen, die Einwilligung der kriegführenden 

Mächte vorausgesetzt.» 

Dies bedeutet nicht nur das Recht zu handeln, sondern auch die 

Pflicht. Die XV. Konferenz von Tokio genehmigte den Entwurf 

und beauftragte das Komitee, die nötigen Schritte zur Abhaltung 

einer diplomatischen Konferenz in dieser Angelegenheit zu unter- 

nehmen. Das Komitee wandte sich demgemäss an den Bundesrat, 

der wie üblich die wichtigsten betroffenen Staaten konsultierte. Im 

übrigen beschäftigte sich das Internationale Komitee vom Roten 

Kreuz zu jener Zeit noch mit anderen Plänen zur Erweiterung des 

humanitären Völkerrechts, angefangen mit dem zu einem Sanitäts- 

flugwesen. Ende 1936 hatten sich acht von fünfzehn befragten Staa- 

ten positiv geäussert, darunter Deutschland, Italien, die Vereinigten 

Staaten undjapan. Grossbritannien dagegen meldete Vorbehalte an, 

da es das Projekt für nicht ausgereift genug betrachtete, um bereits 

einer diplomatischen Konferenz unterbreitet zu werden. Frank- 

reich widersetzte sich schliesslich ausdrücklich einer solchen inter- 

nationalen Zusammenkunft, die ihm verfrüht und in Anbetracht 

des spanischen Bürgerkriegs ungünstig erschien. 

Im Anschluss an die XVI. Internationale Rotkrepzkonferenz in 

London 1938 brachte das Komitee seinen Vorschlag neuerlich vor, 

und zwar sowohl beim Bundesrat als Treuhänder aer Genfer hu- 

manitären Konventionen als auch bei der niederländischen Regie- 

rung, da der Entwurf von Tokio auch eine Erweiterung des Haager 

Kriegsrechts darstellte, insbesondere des IV. Abkommens von 1907 
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und seiner Landkriegsordnung, die ausdrücklich im Text erwähnt 

werden. Am 10. Juni 1939 unterbreitete der Bundesrat den Signa- 

tarmächten der Konventionen von 1929 fünf Entwürfe zum Schutz 

der Zivilpersonen feindlicher Staatsangehörigkeit, zum Sanitäts- 

flugwesen, zu Sanitätsstädten und -plätzen, zur Revision der Ab- 

kommen von 1929 und zur Verschmelzung des humanitären Völ- 

kerrechts mit dem Kriegsrecht. Die diplomatische Konferenz über 

diese Fragen wurde für 1940 in Aussicht genommen. 

All das wurde natürlich von den Ereignissen überholt. Man darf 

jedoch nicht vergessen, dass es die Kommission für Kriegsangele- 

genheiten, die treibende Kraft des mobilisierten IKRK, schon im 

September 1938 bei den alarmierenden Vorgängen in München für 

vordringlich hielt, von der Aufnahme ihrer Tätigkeit an die Frage 

der Zivilinternierten voranzutreiben. Fiel dieser Plan nun aber un- 

ter Genfer oder unter Haager Zuständigkeit? Im September 1939, 

als der Konflikt tatsächlich ausbrach, entschied man sich für eine 

dritte Lösung, die schon ein Jahr früher ins Auge gefasst worden 

war. Am 2. September schlug der Präsident des IKRK den krieg- 

führenden Mächten vor, entweder den Tokioter Entwurf zu akzep- 

tieren oder auf der Grundlage der Gegenseitigkeit und für die 

Dauer des Krieges einen Status für die Zivilinternierten festzule- 

gen, der sich von den gegen Ende des Weltkriegs unterzeichneten 

und anschliessend hinfällig gewordenen bilateralen Abkommen 

herleiten könnte. 

Einzig die deutsche Regierung erklärte sich bereit, ein Abkom- 

men zum Schutz von Zivilpersonen auf der Grundlage des Tokio- 

ter Entwurfs zu erörtern. Daher unternahm das IKRK am 21. Ok- 

tober einen neuen Versuch mit dem Vorschlag, provisorisch den 

II. Teil des Entwurfs von Tokio anzuerkennen, nämlich die Gleich- 

stellung von internierten Feindbürgern mit Kriegsgefangenen. 

Diese letztere Lösung wurde schliesslich von den Deutschen ak- 

zeptiert, später von den Regierungen in London und Paris und von 

anderen kriegführenden Staaten. Für diese ganz bestimmte Katego- 

rie von Internierten erreichte das Komitee sogar Verbesserungen 

wie Porto- und Zollfreiheit in allen Ländern, Vereinigung von Fa- 

milien in dazu vorgesehenen Lagern, Schaffung von Arbeitsmög- 

lichkeiten. Im Grossen und Ganzen ist die Lage der bei Konfliktbe- 

ginn auf feindlichem Territorium internierten Zivilpersonen also 
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besser geworden, wenn man diese mit dem Ersten Weltkrieg ver- 

gleicht. Dank dieser Regelung entgingen beispielsweise die angel- 

sächsischen Juden, die aufgrund ihrer feindlichen Staatsangehörig- 

keit interniert wurden, im Prinzip der Deportation. 

«Dagegen» – schreibt Marguerite Frick 1943 – «ist es nicht dasselbe 

mit jenem Teil des Entwurfs [von Tokio], der sich auf die Behandlung der 

Bevölkerung in besetzten Gebieten bezieht. (Verwaltungsmässige Evaku- 

ierungen, Massen- und Einzeldeportationen, Geiselnahmen haben im 

Gegenteil in einem Ausmass zugenommen, das in keinem Verhältnis zur 

wachsenden Technisierung des totalen Krieges steht. 

Auf diesem Gebiet ist das Völkerrecht unzureichend und in seiner theo- 

retischen wie praktischen Entwicklung sogar rückläufig.»11 

Unzweifelhaft beeinträchtigte die Weigerung der kriegführen- 

den Mächte, die vom IKRK vorgeschlagene faktische Anerken- 

nung des Entwurfs von Tokio zu akzeptieren, während der ge- 

samten Kriegsdauer die Haltung des Komitees in Fragen der aus 

politischen und rassischen Gründen Deportierten. 

Die politischen Gefangenen 

Schon fast seit Bestehen der Institution galt die Aufmerksamkeit 

des IKRK den Bürgerkriegen, revolutionären Konflikten und inne- 

ren Unruhen. Seine Hilfs- und Vermittlungsangebote waren je- 

doch natürlicherweise – wie es im Fall der Herzegowina deutlich 

beweist – in das System der Nationalstaaten eingebunden, in das 

es sich von Anfang an einfugte. Es beabsichtigte daher, nur dann bei 

solchen Unruhen oder Konflikten einzugreifen, wenn niemand 

anderer dazu in der Lage war. Denn es kam zuerst den nationalen 

Rotkreuzgesellschaften zu, notleidenden Personen in ihrem Staats- 

gebiet beizustehen. An dieser Ansicht hat sich in den dreissiger 

Jahren nichts geändert. 

Das Problem der politischen Gefangenen, das von der IX. Inter- 

nationalen Rotkreuzkonferenz nur gestreift worden war, wurde 

von den Folgekonferenzen gleich nach Beendigung des Ersten 

Weltkriegs wieder aufgegriffen. Während der revolutionären Wir- 

ren in Osteuropa hatten sich Delegierte des IKRK, insbesondere 

Rodolphe Haccius in Ungarn und Edouard Frick spontan an die 

Machthaber gewandt und erreicht, politische Gefangene und Gei- 
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seln besuchen zu dürfen, auch Häftlinge ausländischer Herkunft. 

Im Schatten des Krieges, aber auch der bolschewistischen Revolu- 

tion, wie Jacques Moreilion treffend bemerkt, erörterte die X. Rot- 

kreuzkonferenz in Genf 1921 das Problem des Bürgerkrieges, ohne 

es – ein Zeichen der Zeit – von dem innenpolitischer, sozialer und 

revolutionärer Unruhen zu unterscheiden12. 

Der von der Generalversammlung genehmigte Bericht der III. 

Kommission betonte zunächst das Recht aller Opfer solcher Kon- 

flikte und Unruhen auf Beistand: «Das Rote Kreuz, das über allen po- 

litischen, sozialen, konfessionellen, rassischen, klassenbedingten und na- 

tionalen Auseinandersetzungen steht, erklärt sein Recht und seine Pflicht, 

im Falle von Bürgerkriegen und sozialen oder revolutionären Unruhen 

Hilfe zu leisten.» 

Dieses Interventionsrecht stand dem nationalen Roten Kreuz des 

jeweils betroffenen Landes zu. Falls diese nationale Gesellschaft 

nicht in der Lage war, von sich aus zu handeln, konnte sie den Bei- 

stand der anderen Verbände erbitten, aber ausschliesslich über da* 

Internationale Komitee vom Roten Kreuz, das die Hilfstätigkeit or- 

ganisierte, nachdem es die Einwilligung der Regierung des Landes 

eingeholt hatte, in dem Bürgerkrieg oder Unruhen herrschen. 

Sollte diese verweigert werden, wird das IKRK «die Fakten an die 

Öffentlichkeit bringen, gestützt auf die einschlägigen Dokumente.» 

In aussergewöhnlichen Fällen wie der Auflösung des nationalen 

Roten Kreuzes oder sogar der Regierung, bei Unvermögen oder 

Ablehnung der Hilfe überträgt der Bericht dem Internationalen 

Komitee ebenfalls alle Befugnisse, selbst zu handeln oder eine na- 

tionale Rotkreuzgesellschaft zu beauftragen. Im Falle einer Weige- 

rung der Machthaber appellierte es auch hier an die öffentliche Mei- 

nung durch Veröffentlichung der Tatsachen. 

In ihrer Resolution XIV forderte die X. Internationale Rotkreuz- 

konferenz daher die nationalen Gesellschaften auf, die öffentliche 

Meinung in allen Ländern über die Unparteilichkeit des Roten 

Kreuzes aufzuklären und ihm das zur Erfüllung seiner Aufgabe 

nötige Vertrauen der gesamten Bevölkerung zu verschaffen. Sie 

beauftragte das IKRK, sich im Falle eines Bürgerkriegs an den 

Hilfsaktionen zu beteiligen, forderte die unbedingte Wahrung des 

Völkerrechts selbst bei internen Konflikten, verurteilte die Praxis 

politischer Geiselnahme und trat dafür ein, dass politische Häftlinge 
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in Bürgerkriegszeiten wie Gefangene nach dem Anhang zum 

IV. Haager Abkommen von 1907 zu behandeln seien. Zusammen- 

fassend stellte Jacques Moreilion fest: «So wurde das IKRK am Ende 

der X. Internationalen Rotkreuzkonferenz nicht nur mit einem Interven- 

tionsmandat für den Fall innerer Konflikte und Unruhen ausgestattet, son- 

dern auch darin bestärkt, Für unter solchen Bedingungen Inhaftierte eine 

analoge Behandlung zu der der Kriegsgefangenen zu verlangen»13. Man 

kann sich allerdings fragen, ob diese Verweisung an das Internationale 

Komitee nicht ein Eingeständnis der Ohnmacht und ein Zeugnis der 

Uneinigkeit von Seiten der nationalen Gesellschaften darstellte. 

An Gelegenheiten zum Handeln sollte es dabei in den Jahren 

nicht fehlen, die dieser Resolution von 1921 folgten. Auf der Karte 

politischer Inhaftierungen erscheinen nacheinander Oberschlesien, 

Sowjetrussland, Irland, Polen, Montenegro, Italien, Österreich, 

Hitlerdeutschland und Litauen. Überall interveniert das IKRK mit 

mehr oder weniger Vorsicht und ungleichem Erfolg. 

Das nächste Kapitel wird der Untersuchung der Lage in 

Deutschland gewidmet sein. Dabei muss man auch auf die in Öster- 

reich und Litauen unternommenen Schritte zu sprechen kommen. 

Doch zunächst zu den Vorgängen in Italien, die in mancher Hin- 

sicht einen wichtigen Präzedenzfall für das Dritte Reich darstellen, 

sowohl wegen ihrer zeitlichen Nähe als auch durch die Art ihrer 

Behandlung und die daraus gezogenen Schlüsse. 

Als das Komitee im Frühjahr 1931 durch die französische, italie- 

nische und schweizerische Liga für Menschenrechte auf das Los der 

Deportierten, namentlich Frauen und Kinder, der Inseln Tremiti, 

Lipari und Ponza hingewiesen wurde, entsandte es umgehend sei- 

nen Sekretariatschef, Etienne Clouzot, nach Rom. Nach einer Un- 

terredung mit dem Präsidenten des italienischen Roten Kreuzes, 

Senator Cremonesi, erhielt dieser sehr schnell die Genehmigung 

des Duce, dem die Angelegenheit unterbreitet worden war, die con- 

finati persönlich nach Belieben zu besuchen, ihnen erforder- 

lichenfalls Hilfe zu bringen und dem IKRK vertraulich zu berich- 

ten. Das Komitee selbst erhielt also keine Besuchsbewilligung. Es 

scheint jedoch, dass sie gar nicht erbeten worden war, da Max Hu- 

ber von vorneherein mit einer Weigerung gerechnet hatte. Der Er- 

folg oder Teilerfolg des IKRK befriedigte seinen Präsidenten nicht 

etwa, sondern erfüllte ihn mit Besorgnis. Denn jene Organisationen, die 
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das IKRK eingeschaltet hatten, teilten dessen Ideale nicht; sie konnten 

es sogar in grösste Schwierigkeiten gegenüber der italienischen Regie-

rung bringen, wenn sie versuchten, aus dieser Konzession an humani-

täre Gesinnung politischen Vorteil zu schlagen. 

Huber, der eine solche politische Ausbeutung der Tätigkeit des 

IKRK befürchtete, steckte den Interventionen zugunsten politi- 

scher Gefangener daher einen sehr engen Rahmen ab, selbst wenn 

sie wie im Falle Italiens zu keinem konkreten Ergebnis führten. Galt 

diese extreme Vorsicht, die nach aussen durch Effizienzgründe ge- 

rechtfertigt war, auch dann, wenn das Komitee hinter verschlosse- 

nen Türen über Sinn und Zweck seiner Unternehmungen beriet? 

Hier sind zwei wichtige Etappen zu unterscheiden. 1926 bis 1927 

behandelte das Komitee die Frage erstmals global, namentlich im 

Hinblick auf die sowjetischen, montenegrinischen, irischen und 

polnischen Präzedenzfälle. Die Diskussion verliefjedoch ergebnis- 

los, denn sie brachtejacques Moreilion zufolge weit mehr die man- 

gelnde Kompetenz und Ratlosigkeit der Mitglieder an den Tag, als 

ein klares Wollen. 1935 hatte sich das geändert. Inzwischen war das 

Komitee allerdings in Italien, Österreich und im Dritten Reich tätig 

geworden, und diese Interventionen waren durch ihre Tragweite, 

ihren Widerhall in der Weltöffentlichkeit und das Gewicht der be- 

troffenen Länder von solcher Bedeutung, dass Präsident Huber im 

März 1935 dem Komitee vorschlug, einen eigenen Ausschuss zur 

Bearbeitung der Frage politischer Häftlinge zu schaffen. Damit 

nahm das IKRK die Existenz dieses Problems sozusagenms sozusa- 

gen offiziell zur Kenntnis. 

Das von Edmond Boissier, dem Leiter des neuen Ausschusses, 

entworfene Arbeitspapier ist aufmerksamer Lektüre wert, nicht 

nur, weil er zuvor unter allen Mitgliedern des Komitees die Runde 

machte, sondern weil es einen wichtigen Meilenstein – wohl den 

wichtigsten bis 1942 – in der Auseinandersetzung des Roten Kreu- 

zes mit dem Problem politischer Haft darstellt, gestützt auf einen 

Kommentar zu allen Interventionen in Fällen von Bürgerkrieg und 

Unruhen seit dem Ersten Weltkrieg. Drei Fragen wurden darin auf- 

geworfen: die Zuständigkeit des IKRK für eine Intervention, die 

Modalitäten und die Prämissen. Die Zuständigkeit leitete Edmond 

Boissier weit mehr aus dem in den IKRK-Statuten verankerten 
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Recht humanitärer Initiative (Art. 5, Abs. 2) ab als aus der Resolu- 

tion XIV von 1921, die er restriktiv als allein für den Bürgerkrieg 

zutreffend interpretierte. Was die Modalitäten anging, müssten 

diese der Tatsache Rechnung tragen, dass eine Intervention des Ro- 

ten Kreuzes zugunsten der Opfer von Unruhen oder Bürgerkrie- 

gen unzweifelhaft eine Einmischung in die inneren Angelegenhei- 

ten eines Staates bedeutete. Natürlich liesse sich dieses Problem 

durch Einschaltung der jeweiligen nationalen Gesellschaft umge- 

hen, aber – und hier stellt der Boissier-Bericht durch seine Klarsicht 

eine Neuheit dar – man wird sich nicht immer auf die Solidarität des 

nationalen Roten Kreuzes verlassen können, weil in gewissen Län- 

dern die Kontrolle des Staates über die Zivilgesellschaft immer 

stärker wurde. Es blieb also nichts anders übrig, als sich unter Beru- 

fung auf Präzedenzfälle direkt an die Regierung zu wenden. 

Die eigentliche Intervention schliesslich konnte auf dreierlei Ar- 

ten veranlasst werden. Problemlos war der direkte Appell an das 

IKRK durch eine nationale Gesellschaft oder die Behörden selbst. 

Heikler gestaltete sich ein inoffizielles Ersuchen aufgrund des Risi- 

kos politischer Verwicklungen. Das Komitee musste also Erkundi- 

gungen einziehen, insbesondere wenn es mit Fällen von Verbre- 

chen gegen die Staatssicherheit zu tun hatte, wobei in einem 

Rechtsstaat keine Intervention erforderlich wäre. Als dritte Mög- 

lichkeit konnte das IKRK aber auch spontan tätig werden, vor al- 

lem dann, wenn Willkür, Diktatur und Missachtung der mensch- 

lichen Person herrschten. Meist wurde es in solchen Fällen nicht 

durch Beschwerden, sondern durch Gerüchte aufmerksam ge- 

macht, denn es gehörte zu den Merkmalen der Diktatur, Unter- 

drückung in Schweigen und Geheimhaltung zu hüllen. Das Komitee 

versuchte dann, vom nationalen Roten Kreuz und der Regierung 

Auskunft zu erhalten. Wer nichts zu verbergen hatte, war hierzu 

bereit, andernfalls war tatsächlich etwas faul. Und unter diesen 

Umständen durfte das Komitee nicht mit der Drohung zögern, 

sowohl die Gründe für sein Informationsbegehren als auch die dar- 

auf erfolgte Weigerung an die Öffentlichkeit zu bringen. «Das Pre- 

stige des Komitees ist nicht gefährdet, wenn es nach Einsatz aller seiner 

Mittel eine Schlappe erleidet. Vielmehr sind es Untätigkeit und übertrie- 

bene Vorsicht, die seiner Autorität schaden.» 
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Die Schlussfolgerung der Studie war beachtenswert: 

«Worauf es ankommt, ist das Los der politischen Häftlinge. Daher darf zur 

Erlangung von Informationen und gegebenenfalls zur Hilfeleistung kein 

Mittel unversucht gelassen werden, das mit der Würde des IK vereinbar ist, 

und geschickte Diplomatie ist geboten. Man darf die Behörden nicht verlet- 

zen, weil dies die Lage der Gefangenen verschlimmern könnte, primum 

non nocere! Dagegen muss man Entschlossenheit zeigen und bedenken, 

dass das Auskunftsbegehren an sich schon dem betroffenen Staat als War-

nung dienen und den Gefangenen vielleicht einige Erleichterung verschaf-

fen kann. 

Kurz, wenn sich die Anlässe für eine Intervention auf Initiative des Ko- 

mitees nicht im Voraus bestimmen und klassifizieren lassen, darf es dennoch 

nicht vergessen, dass bei Bürgerkriegen, Revolutionen, Staatsstreichen, 

Diktaturen, überall, wo man politische Gefangene macht, diese oft un- 

glücklicher sind als die Kriegsgefangenen und seine Aufmerksamkeit und 

Fürsorge verdienen.»14 

Ein Jahr später stellte der spanische Bürgerkrieg dem IKRK in 

grossem Massstab alle Probleme eines durch Revolution und auslän- 

dische Intervention verschärften Bürgerkriegs. Nachdem die Inter- 

nationalen Rotkreuzkonferenzen seit 1921 zu diesem Thema ge- 

schwiegen hatten, war es der XVI. Konferenz in London 1938 nicht 

mehr möglich, das Problem eines Tätigwerdens bei inneren Wirren 

und Konflikten neuerlich beiseite zu schieben. Das Komitee ergriff 

die Initiative, indem es den Delegationen das Dokument Nummer 

10 vorlegte, das die Situationen, die sich bei solchen Konflikten er- 

geben konnten, in eine gewisse Ordnung zu bringen suchte: 

- Fälle politischer und sozialer Unruhen, die zeitlich, räumlich und 

von der angewandten Gewalt her begrenzt sind. Hier ist nicht die 

Zuständigkeit des Komitees, sondern die der nationalen Gesell- 

schaften gegeben; 

- Fälle schwerer Unruhen mit Kampfhandlungen, die sich mit 

zwischenstaatlichen Kriegen vergleichen lassen. Dann hat das 

IKRK eine Intervention ins Auge zu fassen, um die nationale 

Gesellschaft mit Hilfe der ausländischen Gesellschaften zu 

unterstützen. Es sollte auch erreichen, dass die Gefangenen bei- 

der Lager analog zu den Bestimmungen des Kriegsgefangenen- 

abkommens von 1929 behandelt werden; 
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- Stehen im Bürgerkrieg zwei Lager einander gegenüber – ein 

deutlicher Bezug auf Spanien –, die jeweils einen Teil des Staats- 

gebiets kontrollieren, muss selbstverständlich das Komitee in 

Zusammenarbeit mit den Rotkreuzverbänden beider Seiten in- 

tervenieren. 

Von diesen Gegebenheiten ausgehend wurden nun ausführlich 

die verschiedenen Kategorien der Opfer beschrieben, Kranke, Ver- 

wundete, Zivilpersonen, Kämpfende, aus politischen Gründen In- 

haftierte, sowie die Aufgabe des IKRK ihnen gegenüber. 

Bei der XVI. Konferenz – in Anwesenheit der Vertreter der bei- 

den spanischen Rotkreuzverbände – konnte der Text in dieser Form 

nicht angenommen werden. Andererseits war es der dringende 

Wunsch des Komitees, eine Stellungnahme der Konferenz zu sei- 

nen bereits erfolgten und noch fälligen Unternehmungen zu erhal- 

ten, um über eine internationale moralische Autorität zusätzlich zu 

seiner eigenen zu verfügen. 

Die schliesslich von der Vollversammlung verabschiedete Reso- 

lution XIV bekräftigte deren Unterstützung des IKRK und die For- 

derung nach einer Behandlung der Opfer politischer Konflikte in 

Übereinstimmung mit den Prinzipien des humanitären Völker- 

rechts. Ferner wurde das Komitee beauftragt, die Angelegenheit 

weiter zu verfolgen und der nächsten Internationalen Konferenz zu 

berichten (vgl. Dokument II). 

So verfügte das IKRK am Vorabend des Zweiten Weltkriegs in der 

Frage der politischen Gefangenen sowohl über praktische Erfahrun- 

gen als auch über theoretische Elemente, die sein Handeln bestimm- 

ten. In Anbetracht der Grundsätze des Roten Kreuzes war es zur 

Intervention ermächtigt. Mangels einer internationalen Konvention 

müsste es seine Tätigkeit auf die Mithilfe der nationalen Gesell- 

schaften stützen. Schliesslich verlieh ihm sein moralisches Ansehen 

ein Kapital an Glaubwürdigkeit, das es im Fall absoluter Abwei- 

sung zu mobilisieren vermochte. Dennoch blieb die Resolution 

Nummer XIV – wie alle Resolutionen der Internationalen Rot- 

kreuzkonferenzen – in ihrer Tragweite begrenzt. Vor allem be- 

gnügte sie sich im Grunde damit, eine weitere Prüfung des Problems 

zu empfehlen. Verglichen mit den Vorschlägen des Internationalen 

Komitees stellte dies einen offenkundigen Rückschritt dar. 

Wenn die Politik der Regierungen eine derartige Belastung für 
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die Bemühungen darstellt, das Los der politischen Gefangenen zu 

erleichtern, müssten sich die Hoffnungen dann nicht eher auf die na- 

tionalen Rotkreuzgesellschaften richten? Dies fuhrt zu dem näch- 

sten Thema, zur Rotkreuzbewegung im Allgemeinen  und insbeson- 

dere zum Deutschen Roten Kreuz (DRK). 

DOKUMENT II 

Internationale Rotkreuzkonferenz 1938 

Resolution XIV 

Aufgabe und Tätigkeit des Roten Kreuzes in Bürgerkriegszeiten 

Die XVI. Internationale Rotkreuzkonferenz 

nimmt den Bericht des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz über 

Aufgabe und Tätigkeit des Roten Kreuzes in Bürgerkriegszeiten mit lebhaftem 

Interesse zur Kenntnis, 

verweist auf die von der X. Konferenz 1921 angenommene Bürgerkriegsre- 

solution, 

begrüsst die vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz in Konflikten 

mit Bürgerkriegscharakter spontan geleistete Arbeit und bringt ihm volles 

Vertrauen entgegen für die Fortsetzung seiner Tätigkeit unter Mithilfe der na- 

tionalen Gesellschaften, um in solchen Fällen die Respektierung der hohen 

Prinzipien des Roten Kreuzes zu erreichen, 

ersucht das Internationale Komitee und die nationalen Rotkreuzgesellschaf- 

ten um gemeinsame Bemühungen zur Erwirkung 

a) der Anwendung der in den beiden Genfer Abkommen von 1929 und im 

X. Haager Abkommen von 1907 verankerten humanitären Grundsätze, beson- 

ders bezüglich der Behandlung Verwundeter, Kranker und Kriegsgefangener 

wie auch der Immunität des Sanitätspersonals und -materials; 

b) einer menschlichen Behandlung aller politischen Gefangenen, ihres Aus- 

tauschs und möglichst ihrer Freilassung; 

c) der Achtung von Leben und Freiheit der Nichtkämpfenden; 

d) der Ermöglichung der Vermittlung persönlicher Nachrichten und der Fa- 

milienzusammenführung; 

e) wirksamer Massnahmen zum Schutz der Kinder; 

fordert das Internationale Komitee auf, im Lichte seiner praktischen Erfah- 

rungen die Prüfung der Probleme fortzusetzen, die der Bürgerkrieg im Bereich 

des Roten Kreuzes stellt, und die Ergebnisse seiner Untersuchung der nächsten 

Internationalen Rotkreuzkonferenz vorzulegen. 

(XVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Londres, 1938, compte 

rendu, S. 104) 
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Das Umfeld 

Die Welt der nationalen Gesellschaften 

Unmittelbarer Rahmen des Internationalen Komitees sind wäh- 

rend seiner ganzen Geschichte die nationalen Rotkreuzgesellschaf- 

ten. Waren sie nicht Frucht der «travail d’agitation» – nach den 

Worten Dunants in die sich der Begründer der Bewegung gleich 

nach dem ersten Zusammentreten des von der Genfer Gemeinnüt- 

zigen Gesellschaft berufenen Fünferausschusses am 17. Februar 

1863 stürzte? War es nicht, wie Pierre Boissier bemerkt, der Klar- 

sicht und Beharrlichkeit des Genfer Komitees zu verdanken, wenn 

die Freiwilligengesellschaften analoge, verwandtschaftliche Züge 

aufweisen, was ihre Zusammenarbeit auch in Kriegszeiten ermög- 

licht?13 

Nach fünfzehn Jahren Spannungen und Schwierigkeiten, die 

durch den Krieg und die Entstehung der Liga der Rotkreuzgesell- 

schaften bedingt waren, war der Bund 1928 zu einer organisierten 

Körperschaft geworden. «Das Internationale Rote Kreuz umfasst die 

nationalen Rotkreuzgesellschaften, das Internationale Komitee vom Roten 

Kreuz und die Liga der Rotkreuzgesellschaften. Das höchste beschlies-

sende Organ des Internationalen Roten Kreuzes ist die Internationale Kon-

ferenz», gemäss der von der XIII. Rotkreuzkonferenz im Haag ange- 

nommenen Satzung (Art. I). Diese Konferenz wurde auch von den 

Signatarstaaten der Genfer Abkommen beschickt. Die neue Orga- 

nisation war weniger bemüht, gemeinsame Institutionen zu schaf- 

fen, als vielmehr die Tätigkeit der bestehenden Organe zu koordi- 

nieren. Dabei beruhte die Zusammenarbeit nicht auf einer strengen 

Verteilung der Rollen, wenn auch prinzipiell die Zuständigkeit des 

Internationalen Komitees für Interventionen in Fällen von Krieg, 

Bürgerkrieg oder inneren Unruhen gegeben ist (Art. VII), während 

die Liga die nationalen Gesellschaften zum Zwecke praktischer Zu- 

sammenarbeit in Friedenszeiten vereinigt (Art. VIII). Die Koopera- 

tion wurde durch einen ständigen Ausschuss gewährleistet, dessen 

Mitglieder hauptsächlich die Internationale Konferenz bestimmte, 

und durch die gegenseitige Akkreditierung von Vertretern des Ko- 

mitees und der Liga (vgl. Dokument III). 
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Die Organisation des Internationalen Roten Kreuzes war also so- 

wohl umfassend als auch entwicklungsfähig. Jeder der Partner, die 

ihre Tätigkeitsbereiche, Vorrechte und Eigenmittel beibehalten 

haben, konnte sich in dem so abgesteckten Rahmen um eine Zu- 

sammenarbeit bemühen, die von Rivalitäten nicht frei war, insbe- 

sondere zwischen Komitee und Liga. Jede Veränderung in der Situa- 

DOKUMENT III 

Statuten des Internationalen Roten Kreuzes, 1928 

Artikel VII 

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz bleibt eine unabhängige Institu- 

tion mit eigenem Status und ergänzt sich durch Zuwahl unter Schweizer Bür- 

gern. Es bleibt Hüter der Grundsätze des Roten Kreuzes und übt weiterhin jede 

Art humanitärer Tätigkeit aus gemäss den internationalen Abkommen, seinem 

gegenwärtigen Wirkungsbereich und den Mandaten, die ihm von der Interna- 

tionalen Konferenz übertragen sind oder künftig übertragen werden. Es unter- 

richtet die nationalen Rotkreuzgesellschaften von der ordnungsgemässen Kon- 

stituierung jeder neuen Rotkreuzgesellschaft, die gemäss den Prinzipien des 

Genfer Abkommens gegründet wird. 

Es bleibt ein neutraler Vermittler, dessen Dienste besonders in Fällen von 

Krieg, Bürgerkrieg oder inneren Unruhen für erforderlich erachtet werden. In 

Friedenszeiten setzt es seine Bemühungen um Linderung kriegsbedingter Lei- 

den fort. Darüber hinaus ist ihm weiterhin die Bereitstellung des Sanitätsperso- 

nals und -materials übertragen, das für die Tätigkeit des Roten Kreuzes in 

Kriegszeiten benötigt wird, in Zusammenarbeit mit den nationalen Rotkreuz- 

gesellschaften und den Sanitätsdiensten der Signatarstaaten der Genfer Ab- 

kommen. 

Beschwerden über angebliche Verstösse gegen die internationalen Abkom- 

men wie allgemein alle Fragen, deren Prüfung ein eindeutig neutrales Organ 

erfordert, bleiben der ausschliesslichen Kompetenz des Internationalen Komi- 

tees vom Roten Kreuz Vorbehalten. 

Artikel VIII 

Die Liga der Rotkreuzgesellschaften ist ein Bund nationaler Rotkreuzgesell- 

schaften zum Zwecke praktischer Zusammenarbeit in Friedenszeiten, gegen- 

seitiger Hilfeleistung und gemeinsamen Handelns gemäss der Definition ihrer 

Satzung, wie sie am Tag der Unterzeichnung vorliegender Statuten Gültigkeit 

hat. 

(Manuel de la Croix-Rouge Internationale, Genève 1942, S. 159f.) 
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tion der Partner war geeignet, die gemeinsame Arbeit in Frage zu 

stellen. Nun teilte die Liga mit Sitz in Paris jedoch im März 1938 

mit, sie beabsichtige, sich im Fall eines europäischen Krieges nach 

Genf zurückzuziehen. In Friedenszeiten würde eine solche Präsenz 

dem IKRK verwaltungsmässige und politische Probleme gestellt 

haben. Wie sollte sich aber die Zusammenarbeit gestalten, wenn ein 

Krieg ausbrach? Welchen Status würde dann die Liga einnehmen, 

in der das mächtige Amerikanische Rote Kreuz sein ganzes Ge- 

wicht zur Geltung brachte? Würde sie ein Ort der Begegnung für 

die Rotkreuzverbände aller Länder bleiben, einschliesslich der 

kriegführenden? Würde sie sich einzig auf die Gesellschaften der 

neutralen Staaten beschränken? Würden diese dann nicht in ein 

Konkurrenzverhältnis zum IKRK treten? Schliesslich gewann die 

Solidarität des Roten Kreuzes die Oberhand, und die Liga richtete 

1939 mit Unterstützung Max Hubers ihr Sekretariat in Genf ein, 

wo es ständig bleiben sollte. Die schweizerische Regierung jedoch 

trug Bedenken. Ihr war vor allem an der Neutralität des IKRK gele- 

gen, schon im Hinblick auf die Neutralität der Schweiz. Die Anwe- 

senheit eines «ausländischen, überwiegend französisch-amerikani-

schen Verbands» in Genf wurde daher in Bern nicht begrüsst,16 und der 

Kriegseintritt der Vereinigten Staaten 1941 machte die Lage noch 

schwieriger, da der Präsident der Liga, Norman H. Davis, Ameri- 

kaner war. 

Noch grössere Probleme als die Präsenz der Liga in Genf stellte 

allerdings der europäische Krieg. Die Kompetenzen waren nicht 

nach einem strengen Schema aufgeteilt, etwa der Liga die Friedens- 

zeiten, dem IKRK die Konfliktsituationen. Würde nun der Krieg 

nicht eine Vorrangstellung des Komitees nach sich ziehen, auf 

Grund der Anwendung der Konventionen und der Vermittlerrolle, 

die ihm aus seiner Neutralität zwischen den kriegführenden Mäch- 

ten erwuchs? Sollte sich die Liga also darauf beschränken, einzig der 

Zivilbevölkerung der neutralen Länder beizustehen? In den Augen 

des Amerikanischen Roten Kreuzes, das kräftig zu intervenieren 

wünschte, stellte das natürlich eine völlig unzureichende Aufgabe 

dar. Im Frühjahr 1940 kamen das IKRK und insbesondere 

C.J. Burckhardt jeder Offensive zuvor, indem sie die Liga und de- 

ren Mittel an den Hilfsaktionen in den kriegführenden Ländern be- 

teiligten. Auf Betreiben Burckhardts gründeten IKRK und Liga 
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endlich das Vereinigte Hilfswerk vom Internationalen Roten 

Kreuz. Es spielte keine Rolle, wenn das Amerikanische Rote Kreuz 

sich nur ungern zur Kooperation bereitfand. Das Komitee hatte 

sich eine Mitarbeit gesichert, die es kontrollierte und nach dem 

Kriegseintritt der USA noch stärker kontrollieren würde. Max Hu- 

ber schrieb im Frühjahr 1941 an den Delegierten des Komitees in 

Washington, Marc Peter: «Trotz gewisser Enttäuschungen in dieser 

Zusammenarbeit ist und bleibt unsere Richtlinie die einer loyalen und 

freundschaftlichen Zusammenarbeit mit der Liga. Uneinigkeit und selbst 

der Anschein von Konkurrenz und Rivalität im Gesamtverband des Roten 

Kreuzes würde dem Ansehen der Institution schaden und unnütz Kräfte 

verschlingen. Wir legen ausserdem Wert auf ausgezeichnete Beziehungen 

mit der Liga, weil von diesen Beziehungen in hohem Masse diejenigen ab- 

hängen, die wir mit dem Amerikanischen Roten Kreuz unterhalten und die 

für uns von grösster Wichtigkeit sind. Dennoch steht fest, dass das Interna- 

tionale Komitee vom Roten Kreuz, wie die Erfahrung zeigt, bei allen 

Kriegführenden über oft entscheidende Zugangs- und Verhandlungsmög- 

lichkeiten verfügt, die die Liga nicht hat.»17 

Nach wie vor der formellen Gründung des Internationalen Ro- 

ten Kreuzes betrachtete sich das IKRK also als den Mittelpunkt des 

Systems, auf Grund seiner Ursprünge, seiner internationalen Auf- 

gabe und Neutralität, seiner Rolle als Hüter der Prinzipien und Ver- 

mittler zwischen den Rotkreuzgesellschaften der kriegführenden 

Staaten. 

Sein Führungsanspruch in der Welt des Roten Kreuzes beruhte 

zu einem guten Teil auf seinem in Artikel VII der Satzung des Inter- 

nationalen Roten Kreuzes verankerten Auftrag, «die nationalen Rot- 

kreuzgesellschaften von der ordnungsgemässen Konstituierung jeder neuen 

nationalen Gesellschaft zu unterrichten, die gemäss den Prinzipien des 

Genfer Abkommes gegründet wird,» welche Zuständigkeit dem Ko- 

mitee von der Internationalen Rotkreuzkonferenz in Karlsruhe 

1887 bestätigt worden war. Der Krieg warf in dieser Hinsicht 

schwerwiegende Probleme auf, festigte aber andererseits die Stel- 

lung des IKRK als unparteiisches und neutrales Komitee. In der Tat 

würde die Anerkennung der Bildung oder Auflösung einer Gesell- 

schaft zur heiklen Angelegenheit, wenn der rechtliche Status des 

betroffenen Staates von einem Teil der Völkergemeinschaft ange- 

fochten würde, namentlich von einer Allianz kriegführender 
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Mächte, wie dies bei mehreren annektierten oder Vasallenstaaten 

des Deutschen Reiches der Fall sein sollte. Entsprechend seiner 

Auffassung, sich aus humanitären Gründen selbst da auf die Grund- 

sätze des Roten Kreuzes berufen zu können, wo die internationalen 

Konventionen nicht anwendbar sind oder nicht angewandt wer- 

den, beschloss das Komitee auch, faktische Beziehungen zu jeder 

neuen Gesellschaft aufzunehmen, die einen humanitären Zweck 

verfolgte, und die Verbindungen zu den früher anerkannten natio- 

nalen Gesellschaften nicht abzubrechen, sofern die Regierung, auf 

deren Territorium solche Gesellschaften Zuflucht gefunden hatten, 

dies gestattete. Der Bundesrat hatte für seine Belange eine analoge 

Entscheidung getroffen mit dem Beschluss, die kriegsbedingten 

Veränderungen in der territorialen Souveränität der Staaten de iure 

nicht anzuerkennen, im Bedarfsfall aber De-facto-Beziehungen zu 

allen Staaten zu unterhalten, unabhängig von deren Regime. 

Sachlich gesehen setzte sich das Rote Kreuz zunächst aus den na- 

tionalen Gesellschaften zusammen, «die zusammengenommen fast die 

Gesamtheit der moralischen, personellen und finanziellen Mittel stellen, 

über die die Institution verfügt». Wenn es Aufgabe des Komitees war, 

jederzeit und unter allen Umständen, insbesondere in Kriegszeiten, 

die Verbindungen zwischen den nationalen Gesellschaften dank 

seines privaten, neutralen und unparteiischen Charakters aufrecht- 

zuerhalten, so unterhielten die nationalen Gesellschaften enge Be- 

ziehungen zu ihrer jeweiligen Regierung, da sie im Grunde ja frei- 

willige Hilfsverbände des Sanitätsdienstes der Armee waren. Auf 

nationaler Ebene durfte das Rote Kreuz «keineswegs eine Art Fremd- 

körper im Volk oder Staat sein, es kann sich nicht im Widerspruch mit dem 

Nationalgefühl befinden, auch nicht mit dem Staat oder der Regierung, von 

der es anerkannt sein muss und die Genehmigung zur Erfüllung seiner 

wichtigsten Aufgabe erhält».18 

Das Rote Kreuz war vor politischen und sozialen Unruhen also 

nicht sicher, und dies um so weniger, als seine Leiter aufgrund sei- 

ner Entstehungsgeschichte und seiner Tätigkeit in den meisten 

Ländern enge Kontakte zur Führung der Armee und Verwaltung 

bis hin zu Regierungskreisen pflegten. Stellten paradoxerweise in- 

nere Wirren und Veränderungen nicht eine grössere Gefahr für das 

IKRK dar als die internationalen und namentlich kriegerischen 

Konflikte, derentwegen es geschaffen worden war? Diese Frage 
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wurde in den zwanziger und dreissiger Jahren ganz besonders bri- 

sant mit dem Entstehen neuer Regime, die bestrebt waren, die Ge- 

samtheit des öffentlichen und privaten Lebens dem Willen des Staa- 

tes (oder der Staatspartei) zu unterwerfen. 

Max Huber waren diese Umgestaltungen in der politischen 

Landschaft nicht entgangen. So versuchte der Präsident des Komi- 

tees in verschiedenen Schriften, von denen einige damals veröffent- 

licht wurden, eine Antwort auf diese Lage zu geben. Unbestreitbar 

übte er bis zum Ende der Feindseligkeiten nicht nur grossen politi- 

schen, sondern auch doktrinären und moralischen Einfluss auf das 

IKRK aus. Wir müssen daher an dieser Stelle unserer Untersu- 

chung näher auf sein Denken eingehen (vgl. Dokument IV). 

Die Krise der dreissiger Jahre war für den Präsidenten des IKRK 

nicht nur wirtschaftlicher und finanzieller, also materieller Natur, 

sondern sie zog auch die bedeutenden politischen Ideologien, das 

Erbe des 19.Jahrhunderts in Mitleidenschaft, wie Nationalismus 

und Internationalismus, Individualismus und Kollektivismus. 

Schliesslich stellte sie auch eine geistige Krise dar, denn sie brachte 

«die religiöse Moral mit dem weltlichen Humanismus und Humanitaris- 

mus» in Widerspruch. Die nationalen Gesellschaften wurden wäh- 

rend und für die Ära des Liberalismus gegründet, als der Staat die 

Zivilgesellschaft noch unangetastet liess. Nun waren sie durch den 

aufstrebenden Totalitarismus gefährdet. Die Rotkreuzbewegung 

war dem Einfluss gegensätzlicher Kräfte ausgesetzt auf Grund des 

Zerfalls der kulturellen Einheit des 19. Jahrhunderts, der auf die 

Dauer ihre Auflösung bewirken könnte.19 

Für Max Huber jedoch, dessen persönlicher Einsatz in tiefer Reli- 

giosität wurzelte, bestand das Rote Kreuz nicht nur aus nationalen 

Gesellschaften und internationalen Organen wie dem IKRK und 

der Liga, die Tradition und Einheit der Bewegung zu wahren und 

die Beziehungen zwischen den Mitgliedern zu erleichtern haben, 

sondern es war auch ein lebendiger Organismus, eine gemeinsame 

Anschauung, eine einfache und universelle Idee, die auf internatio- 

naler wie auf nationaler Ebene wirksam wurde und es ermöglichte, 

in den unglücklichsten Situationen des internationalen Lebens «eine 

Brücke gegenseitigen Verständnisses» aufrechtzuerhalten, selbst wenn 

alle anderen Beziehungen abgebrochen waren. 

Diesen ethischen Gedanken wollte Max Huber um so deutlicher 
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DOKUMENT IV 

Max Huber (1874-1960) 

Max Huber entstammt einer protestantischen Zürcher Patrizier- und Indu- 

striellenfamilie und wird für lange Zeit selbst Präsident des Verwaltungsrats 

zweier Grossunternehmen: der Maschinenfabrik Oerlikon und der Alumi- 

nium-Industrie AG. In seiner zwanzigjährigen Tätigkeit als Professor für 

Staats-, Kirchen- und Völkerrecht an der Universität Zürich veröffentlicht er 

mehrere bedeutende wissenschaftliche Werke. Als Rechtsberater des Bundes- 

rats für aussenpolitische Fragen verfasst er wesentliche Gutachten, beispiels- 

weise über die Neutralität oder den Beitritt der Schweiz zum Völkerbund. In 

dieser Eigenschaft werden ihm auch oft schwierige diplomatische Missionen 

übertragen. 1921 erfolgt seine Wahl in den Ständigen Internationalen Gerichts- 

hof im Haag, dessen Präsidentschaft er 1924 bis 1927 ausübt. Seit 1923 Mitglied 

des IKRK, übernimmt er 1928 dessen Vorsitz, den er trotz seines sich ständig 

verschlechternden Gesundheitszustands bis Ende 1944 beibehält. Wenige Wo- 

chen nach seinem Rücktritt wird er wegen der Berufung seines Nachfolgers 

Burckhardt nach Paris nochmals Präsident ad interim. 

Als Rechtsgelehrter von internationalem Rang und Präsident des IKRK wird 

Max Huber wegen seiner moralischen Integrität geachtet, und seine Kompe- 

tenz reicht weit über die Rotkreuzbewegung hinaus. Elf Ehrendoktorate, dar- 

unter eines der Universität Zürich in Theologie, sind ein Beweis für dieses 

Ansehen. 

Der christliche Glaube, der sich in unermüdlichem Einsatz in seiner Kirche 

äussert, steht für Max Huber im Mittelpunkt. Immer wieder bekräftigt er dies 

in Wort und Schrift; in ihm findet er Kraft gegen die Krankheit, die Entmuti- 

gung, die Sorgen wegen der langen Depression seiner Frau, den Zweifel ange- 

sichts des Fortschreitens von Gewalt, Totalitarismus und Materialismus in der 

Welt. Das Leiden ist kein Gut, aber wenn wir es als von Gott gesandt annehmen, dann 

wird es zu unserm innern Segen, schreibt er 1925 an seine Frau. (Peter Vogelsan- 

ger, Max Huber, Frauenfeld 1967, S. 48). 

Während des Ersten Weltkriegs wird er als engagierter Christ – Abgeordne- 

ter der Freisinnigen Partei im Zürcher Kantonsrat. In den dreissiger Jahren las- 

sen ihn sein Konservativismus, sein tiefer Patriotismus, sein Ideal eines starken 

und gerechten Staatswesens zu den damals aktuellen Ideen einer nationalen 

Erneuerung hinneigen. Er stellt sich sogar, manchmal auch in b der autoritäre 

Staat, zumindest im Sinne der aristokratischen Tradition der Alten Eidgenos- 

senschaft, nicht vielleicht gewissermassen der einzig legitime im Hinblick auf 

das Evangelium sei. Er schliesst sich daher der Ideologie der geistigen Landes- 

verteidigung an, in der sowohl das Festhalten an der Neutralität als auch die 

Treue zu den Institutionen und die Bereitschaft zu tätiger Nächstenliebe des 

Evangeliums zum Ausdruck kommen. Die Zürcher Landesausstellung von 

1939, die Landi, steht ganz im Zeichen der Vereinigung der drei Kreuze des 

Evangeliums, der Eidgenossenschaft und des Roten Kreuzes. 
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Neben seinen spirituellen Anliegen, die er unter anderem 1943 in Der barm- 

herzige Samariter niederlegt, geht es Max Huber auch um deren praktische Ver- 

wirklichung. Was er über den Juristen schreibt, gilt auch für seine anderen Tä- 

tigkeitsbereiche: 
«Wenn man für ein Ideal internationaler Gerechtigkeit kämpft und es gleichzeitig in 

der soziologischen und historischen Realität unserer Zeit zu verwirklichen sucht, halten 
einen die anderen für einen Opportunisten oder Reaktionär. Der Jurist darf sich aber in 

der Erfüllung des Rechts einzig an die Überzeugungen halten, die er im Einklang mit 

seinem Gewissen erworben hat, wie auch immer die Meinungen und Ideologien des 
Augenblicks sein mögen, sowohl in unserem Land als auch in der Welt.» (Max Huber, 

Vermischte Schriften, Bd. III, Zürich 1957 S. 16). 

Der Mensch jedoch bleibt bescheiden, nicht nur in seinem Auftreten, son- 

dern auch in seiner Selbsteinschätzung. Jacques Chenevière, der so viele Jahre 

mit ihm zusammenarbeitete, unterstreicht dies in einem persönlichen Brief 

1935: 
«Mir scheint, dass Sie manchmal dazu neigen, den Wert, die wesentliche Bedeutung 

Ihrer Präsidentschaft zu unterschätzen, aufgrund Ihrer Abwesenheit, zu der Sie die 

Umstände zwingen. Seien Sie jedoch bitte davon überzeugt, dass... das Gefühl, Ihre 
Autorität, Ihre umsichtige Besonnenheit ‚unserer’ Institution gesichert zu wissen, für 

all jene ein ständiger Trost ist, die in Genf ihr Möglichstes tun im Rahmen ihrer Kräfte 

und ihrer Kompetenz... oder Inkompetenz.» (AIKRK, Max Huber-Archiv, 28.12.1935) 

Diese Bescheidenheit ist aber auch Ausdruck grosser Vorsicht. Eher zur 

Überlegung als zur Tat neigend, vielleicht mehr noch zur Meditation als zur 

Überlegung, ist Huber nicht nur grüblerischer Natur, sondern auch ein Mann 

sorgfältig abgewogener Entscheidungen. Kühnheit ist nicht seine Stärke. 

Jacques Chenevière erinnert daran in seiner Laudatio auf den Ehrenpräsidenten 

des IKRK: 
«Manche von uns – und ich entschuldige mich dafür mit ihnen – sind Ihnen vielleicht 

zu tatendurstig vorgekommen oder etwas ungeduldig angesichts Ihrer momentanen Zu- 

rückhaltung. So haben wir manchmal Ihre Vorsicht verkannt, die dabei keineswegs 

zaghaft war. Wie oft auch sah man Sie angesichts unserer Ratlosigkeit oder unserer 
vorschnellen Meinungen mit raschem Scharfblick die wesentliche Seite der Frage erhel- 

len, die uns entgangen war. So haben Sie gezeigt, dass es nicht immer nötig ist, den 

gordischen Knoten zu durchschlagen, was man auch sagen mag, sondern dass es gelingen 
kann, ihn zu entwirren.» (Hommage à Max Huber pour son 75eanniversaire, Genève 

1949) 

vom profanen humanitären Ideal unterschieden wissen, als sich die 

karitativen Organisationen nach dem Ersten Weltkrieg vervielfacht 

hatten und sich im Kielwasser des Völkerbunds oft auf internatio- 

naler Ebene ansiedelten. Was die Idee des Roten Kreuzes, die bei 

Henri Dunant aus tief religiösen Überzeugungen geboren wurde, 

über alle anthropozentrischen Humanismen hinaushebt, ist ihre 
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nicht allein politische, sondern auch philosophische Neutralität, die 

weder mit Gleichgültigkeit noch mit Toleranz verwechselt werden 

darf. Es handelte sich um eine sowohl nationale als auch internatio- 

nale, individuelle wie kollektive Forderung. «Der Gedanke des Roten 

Kreuzes ist die selbstlose Hilfeleistung an all jene, die leiden, die des Bei- 

stands bedürfen und ihn von niemand anderem erhalten. Wo immer Men- 

schen leiden, ist das Rote Kreuz bereit zu intervenieren, soweit es seine 

Möglichkeiten und seine personellen und materiellen Mittel erlauben. Das 

Rote Kreuz bedeutet Tat, einfach selbstlose Tat, nicht nur in der Person des 

Hilfeleistenden, sondern auch Selbstlosigkeit als Institution. Und aus die- 

sem Grund will es mit all jenen zusammenarbeiten, die anderen zu helfen 

bereit sind, ohne danach zu fragen, welches Verantwortungsbewusstsein 

sie motiviert.»20 

Der Begriff der Neutralität ist daher wesentlich in diesem Zu- 

sammenhang. Neutralität der Lazarette und Verbandplätze mit de- 

ren Personal, wie in der ersten Genfer Konvention vorgesehen. 

Aber auch politische und religiöse Neutralität, das heisst Unpartei- 

lichkeit, um die Zusammenarbeit der Freiwilligengesellschaften 

von der Genfer Konferenz 1863 an zu ermöglichen. Auf diesem 

Prinzip beruht die Universalität der humanitären Tätigkeit, die das 

Handeln des Roten Kreuzes unabhängig von den internationalen 

Abkommen bestimmt21. 

Angesichts der Entwicklung der nationalen Gesellschaften 

musste das IKRK neutral bleiben, da es weder seine Aufgabe war, 

alle politischen Tendenzen zu vereinigen zu suchen, noch einem 

Staat oder einer Nation Verhaltensregeln zu diktieren, ausser der 

Erinnerung an die ursprüngliche Aufgabe des Roten Kreuzes und 

seines Komitees. Die Bemühung um die Begründung der Einheit 

lief damit auf die Anerkennung der ideologischen, philosophischen 

und politischen Vielheit der nationalen Rotkreuzgesellschaften hin- 

aus und auf die Betonung – in der Perspektive des liberalen Europa 

–der Unabhängigkeit der internationalen Beziehungen und des 

Völkerrechts von der politischen Entwicklung der einzelnen Staa- 

ten. Hiess das aber nicht das 20. Jahrhundert leugnen? Das Komitee 

durch übertriebene Neutralität zur Ohnmacht zu verurteilen? Es 

schliesslich jeden Sinns zu berauben? Die Doktrin allmählich ver- 

steinern zu lassen? Angesichts der wachsenden Spannungen und 

der Vervielfachung der Konflikte schrieb Huber 1936 an das Nor- 
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wegische Rote Kreuz, das ein öffentliches Eintreten des IKRK für 

den Frieden gewünscht hatte: «Wären alle nationalen Gesellschaften 

von denselben Gefühlen wie das Norwegische Rote Kreuz beseelt, wäre 

die Aufgabe einfach. Aber die nationalen Pflichten, seien sie nun aufge- 

zwungen oder freiwillig übernommen, stellen oft solche Anforderungen, 

dass sie sozusagen keinen Raum mehr für Manifestationen internationalen 

Charakters gewähren. Und das Internationale Komitee kann den Rahmen 

seiner Befugnisse nur dann überschreiten und Initiativen ergreifen, die die 

gesamte Institution verpflichten, wenn es gewiss ist, der Sprecher der gros- 

sen Mehrheit, um nicht zu sagen aller nationalen Gesellschaften zu sein.»22 

Nach Ausbruch der Feindseligkeiten war Huber mehr und mehr 

versucht, sich in die Ideologie zu flüchten, indem er das humanitäre 

Ideal den Ereignissen der Zeit entgegenstellte und auf die Gestalt 

des barmherzigen Samariters verwies, selbst wenn diese Gefahr 

lief, von der die Welt überflutenden Zerstörungswelle verschlun- 

gen zu werden. 1943 schrieb er in einer Betrachtung, die er unte 

eben den Titel Der barmherzige Samariter stellt: «Da das Verhältnis 

von Mensch zu Mensch nach dem christlichen Glauben von dem Geist der 

Nächstenliebe, der Agape bestimmt ist, muss für den Christen innerhalb 

einer Institution eine Spannung fühlbar sein zwischen der Liebe einerseits 

und der unpersönlichen Sachlichkeit andererseits, die durch den Zweck der 

Institution, die Notwendigkeit ihrer Selbstbehauptung, die organisatori- 

sche Disziplin geboten ist. Je näher eine Institution – und übrigens auch 

jeder Beruf – den Werken der Liebe ist, um so mehr macht sich diese Span- 

nung geltend, um so empfindlicher ist die Institution für das Überwiegen 

der blossen Sachlichkeit über die Liebe oder garfür Spuren der Lieblosig-

keit oder Selbstsucht. Es empfinden diese Spannung die Menschen, die für 

die Institution arbeiten, die Menschen, denen sie dienen will, die Menschen, 

die sie wohlwollend oder von vorneherein skeptisch von aussen betrach- 

ten. Wie unter den Berufen derjenige des Arztes, der Krankenpflege- 

rin, des Fürsorgers, des Seelsorgers, des Erziehers, so ist unter den Institu- 

tionen das Rote Kreuz eine solche, bei der das Verhältnis von Mensch zu 

Mensch das Wesentliche ist. Es sollte deshalb bei ihr, wenigstens für das 

Empfinden des Christen, die durch die Institution gebotene Sachlichkeit 

den Untergrund der Liebe nie mehr überschatten, als die Verwirklichung 

des zu verfolgenden Zweckes es gebietet.»23 Gab diese private Ver- 

öffentlichung auch nicht die Überzeugungen aller Mitglieder des 
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Komitees wieder, so war sie doch höchst aufschlussreich für den 

Autor. 

Wie liess sich nun das Grundprinzip politischer, konfessioneller 

und rassischer Neutralität des Roten Kreuzes mit deij «apolitischen» 

Unparteilichkeit des Komitees gegenüber der Entwicklung der na- 

tionalen Gesellschaften gewisser Länder vereinbaren, die mit den 

liberalen Werten, den Menschenrechten, der humanitären Idee des 

Roten Kreuzes gebrochen hatten? Diese Frage stellte sich ganz kon- 

kret durch den Ausschluss der Juden aus dem Deutschen Roten 

Kreuz. Als sich ein deutscher Jude über diese Massnahme beim 

IKRK beschwerte, verwies ihn dessen Sekretär, Sidney H. Brown, 

an das DRK, das allein zuständig sei. Und Brown schrieb dazu: 

«Wenn ich Ihnen eine Rat geben darf: ich glaube, es wäre gut, diesem 

Herrn so höflich wie möglich zu erklären, warum es zu manchen Zeiten 

ratsamer ist, dass Personen, die gewissen völkischen, politischen oder an-

deren Gruppen angehören, nicht in den lokalen Sektionen des Roten Kreu-

zes vertreten sind.»24 

Der totalitäre Trend eines Teils des Roten Kreuzes verstärkte sich 

im Schatten des heraufziehenden Weltkriegs. So unterzeichnete 

beispielsweise das DRK im Frühjahr 1939 ein Abkommen mit dem 

Rasse- und Siedlungshauptamt und führte für seine Mitglieder 

einen Schulungsdienst für Rassenpolitik ein. Einige Wochen später 

wurde das Rote Kreuz des Protektorats Böhmen und Mähren 

gleichfalls von jüdischen Elementen gesäubert. Vor dem Komitee 

bedauerte Max Huber diese Vorkommnisse und räumte ein, dass 

das IKRK einer Gesellschaft die Anerkennung entziehen könnte, 

die sich allzu offen vom Neutralitätsprinzip der Bewegung ent- 

fernt. Er hütete sich jedoch, dies in Vorschlag zu bringen und be- 

gnügte sich damit, eine Akte zur Erfassung solcher Verstösse anzu- 

legen. Er erläuterte seinen Standpunkt in einem langen Brief: 

«Das Prinzip der ‚Neutralität’ wurde von der Genfer Konvention zugun- 

sten der Opfer verkündet. In Anlehnung an dieses Prinzip und im Einklang 

mit den liberalen Ideen der Zeit dehnte es das Rote Kreuz auf die Personen 

aus, die sich zu Hilfeleistungen organisieren. So gelangten die Internatio-

nalen Konferenzen zur Proklamierung des Grundsatzes, der heute Punkt 8 

der Aufnahmebedingungen für nationale Gesellschaften darstellt. Es ist 

nicht bedeutungslos, dass die Genfer Konvention das Neutralitätsprinzip 

nur Für die Opfer kennt. Trotz der Verkündung des Prinzips einer Aufnah- 
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me aller Personen ohne Ansehung der politischen Partei, der Konfession 

usw. hat es immer nationale Gesellschaften gegeben, die gewisse Kreise und 

sogar Rassen faktisch ausschlossen. Seit der Machtergreifung des Bolsche-

wismus in Russland übt eine der grossen Gesellschaften ganz neue Prakti-

ken, und weder das Komitee noch die Internationalen Konferenzen haben 

gegen diese Abweichung vom liberalen Prinzip der Anfänge des Roten 

Kreuzes Protest erhoben. Mit der Ausdehnung der totalitären Regime hat 

sich diese Situation zugespitzt, die Abweichung der Praxis von der klassi-

schen Theorie ist grösser geworden. Das Komitee steht zu dieser These, die 

auch von mir wiederholt wurde... 

Wie Sie in der Neufassung der Aufnahmebedingungen im Manual fest- 

stellen konnten, wurde ‚im Allgemeinen‘ hinzugefügt, um der bestehenden 

Abweichung der Realität von diesen Prinzipien Rechnung zu tragen. 

Ohne mich jetzt festlegen zu wollen – ich möchte das Ergebnis unserer 

Nachforschungen und eine eingehendere Diskussion abwarten bin ich 

der Meinung, dass wir die klassische These grundsätzlich aufrechterhalten, 

aber eine öffentliche Diskussion des Prinzips vermeiden sollten. Da es un- 

möglich ist, einer Rotkreuzgesellschaft Richtlinien vorzuschreiben, die im 

Widerspruch zum politischen und sozialen System ihres Landes stehen, 

würde die strenge Anwendung des liberalen Prinzips der Aufnahme aller 

fast unausweichlich zur Auflösung des universellen Roten Kreuzes fuh- 

ren. Dies wäre ein viel grösseres Unheil als die elastische Auslegung eines 

Prinzips, das in der Genfer Konvention selbst nicht verankert ist. Viel 

schlimmer wären dagegen Tendenzen, die auf Unterscheidungen zwischen 

den Opfern hinzielten, denen das Rote Kreuz Beistand leisten soll. Hier 

geht es um einen wesentlichen Punkt der Idee des Roten Kreuzes.»25 

Es ist nun unumgänglich, auf das Deutsche Rote Kreuz einzugehen, 

das im folgenden Kapitel den Hauptgesprächspartner für das Ko- 

mitee in Angelegenheiten politischer Gefangener darstellen wird. 

Zu Beginn der dreissiger Jahre war das DRK eine gewichtige na- 

tionale Rotkreuzgesellschaft durch die ihm angehörenden Organi- 

sationen, seine zu den Ursprüngen der Bewegung zurückreichende 

Geschichte, seine Mitgliederzahl – mehr als eineinhalb Millionen – 

und seine Stellung in der Gesellschaft und im deutschen Staat. Die 

unter Führung Adolf Hitlers und der nationalsozialistischen Partei 

am 30. Januar 1933 an die Macht gelangte Regierung interessierte 

sich daher sehr schnell für das DRK, das in kaum einem Jahr 
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«gleichgeschaltet» wurde. Am 29. November 1933 trat eine neue 

Satzung auf der Grundlage des Führerprinzips in Kraft. Der Präsi- 

dent, von Winterfeldt-Menkin, legte sein Amt nieder und wurde 

durch Carl-Eduard Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha er- 

setzt. Sein Stellvertreter war SA-Sanitätsobergruppenfuhrer Hoch- 

eisen. Aber nicht alle Spitzenkräfte wurden abgelöst. Unter den 

verbleibenden befand sich Oberst Paul Draudt, Vizepräsident des 

Deutschen Roten Kreuzes, Vizepräsident der Liga der Rotkreuzge- 

sellschaften und deren Repräsentant beim Internationalen Komitee. 

Draudt hatte 1927 bis 1928, zusammen mit Max Huber, eine we- 

sentliche Rolle in den Verhandlungen gespielt, die zur Annahme 

der Statuten des Internationalen Roten Kreuzes führten. Zwischen 

den beiden Männern bestand seither ein Vertrauens- und sogar 

Freundschaftsverhältnis. Ihre Korrespondenz bis zum vorzeitigen 

Ruhestand (mit sechzig Jahren) aus gesundheitlichen Gründen im 

Sommer 1937 war ein Zeugnis ihrer ständigen Zusammenarbeit, 

trotz der wachsenden Schwierigkeiten, denen sich Draudt bei sei- 

ner Tätigkeit in der Leitung des DRK gegenübersah. Gaben die Be- 

gegnungen und der Briefwechsel Draudt vielleicht die Kraft, den 

Geist des Roten Kreuzes zu verteidigen, so informierten sie umge- 

kehrt Huber in getarnten Wendungen über die Vorgänge im Reich, 

einschliesslich der Sphären der hohen Politik, da das Rote Kreuz un- 

mittelbar dem Innenministerium unterstand. 

In den Jahren nach der Gleichschaltung wurde das DRK zum ak- 

tiven Glied des NS-Staats. Es arbeitete mit SA und SS zusammen 

wie mit den sozialen oder karitativen Organisationen des Regimes 

(Nationalsozialistische Volks Wohlfahrt). Seine Frauenvereine, die 

getrennt organisiert waren, da die Nazis die Gleichheit von Män- 

nern und Frauen nicht einmal bei der Pflege von Verwundeten und 

Kranken zugeben wollten, unterstanden Gertrud Scholtz-Klink, 

der auch die Leitung der Frauenorganisation der NSDAP (NSF) 

oblag. Die Veteranenverbände wurden dem Präsidenten des Deut- 

schen Roten Kreuzes übertragen. Adolf Hitler persönlich nahm bei 

Hindenburgs Tod dessen Stelle an der Spitze der Organisation ein. 

1936 erklärte der Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha im Stil 

des Regimes: 

«Die Neuorganisation ist abgeschlossen. Das Führungsprinzip ist fest 

verankert. In Deutschland ist das Rote Kreuz unter nationalsozialistischer 
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Leitung bereit, seine Aufgaben zu übernehmen und sie sicherer, einigerund 

schneller zu erfüllen als in der Zeit des Novembersystems. 

Jedes Mitglied des Deutschen Roten Kreuzes arbeitet unablässig, um 

sich der Schirmherrschaft des Führers würdig zu erweisen. Nach alter Tra- 

dition sind es meist die höheren Staatsbeamten, die den grossen Sektionen 

der Länder und derpreussischen Provinzen vorstehen. Überall werden die 

wichtigen Stellen im Roten Kreuz von führenden Mitgliedern der Partei 

bekleidet.. .»26 

Zwischen 1936 und 1938 erfolgte ein weiterer Schritt mit der Ab- 

lösung Hocheisens durch den Reichsarzt-SS, Brigadefuhrer Ernst 

Grawitz, der später einer der Hauptverantwortlichen für die an 

KZ-Häftlingen vorgenommenen medizinischen Experimente war. 

Mit dem Titel eines Stellvertretenden Präsidenten, dann eines Ge- 

schäftsführenden Präsidenten (1.1.1938) übernahm der Reichs- 

arzt-SS die Leitung des DRK unter der rein nominellen Oberhoheit 

des Herzogs von Sachsen-Coburg und behielt sie bis zu seinem 

Selbstmord in den letzten Tagen des Dritten Reiches bei. Im De- 

zember 1937 vervollständigten ein neues DRK-Reichsgesetz und 

eine neue Satzung diese Umorganisation, die allerdings nicht bis zu 

einer direkten Unterstellung unter die Partei ging, wie das von 

manchen gewünscht worden war, aus Respekt vor den Genfer 

Konventionen. 

Es ist schwierig, ohne das Zentralarchiv der Organisation – das 

nur noch in Bruchstücken erhalten scheint – das Ausmass der Kon- 

trolle der SS über das DRK zu bestimmen. Theoretisch konnte sie 

umfassend sein. Nicht nur war der Chefarzt des «Schwarzen Or- 

dens» tatsächlicher Leiter des Roten Kreuzes, er hatte auch den SS- 

Gruppenfuhrer Pohl mit Vollmachten für alle finanziellen und ad- 

ministrativen Belange der Gesellschaft ausgestattet. Andererseits 

wurden nicht alle leitenden Mitarbeiter abgelöst. Friedrich Forrer 

zufolge, dem Autor eines romanhaften, teilweise auf Erinnerungen 

beruhenden Buches über das Deutsche Rote Kreuz während des 

Zweiten Weltkriegs27, soll das DRK zahlreichen Regimegegnern 

Zuflucht gewährt haben, insbesondere im Amt VII, dem Auslands- 

amt, dessen Chef, Walther Georg Hartmann, der Nachfolger Paul 

Draudts, zwischen 1939 und 1945 häufig in Genf war. Die Verant- 

wortlichen des Komitees unterhielten ziemlich vertrauensvolle Be- 

ziehungen zu ihm und sagten nach der Kapitulation des Reiches zu 
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seinen Gunsten aus. Ernst Grawitz seinerseits scheint seinen Unter- 

gebenen, vor allem seinem Stabschef Dr. Stahl, einem bekannten 

Chirurgen, einige Handlungsfreiheit gelassen zu haben. Im Übrigen 

genoss er keineswegs das volle Vertrauen des Reichsführ ers-SS. Er 

unterhielt nur sporadische Kontakte zum IKRK und kam nach 

einem protokollarischen Besuch Anfang 1939 nicht mehr nach 

Genf. Das Auslandsamt war von 1943 an in Ettal in Oberbayern 

untergebracht, fern von der in Berlin verbliebenen SS-Führung des 

Roten Kreuzes. Die geographische Distanz gewährte Hartmann 

zweifellos eine gewisse Unabhängigkeit, hielt ihn aber auch vom 

Zentrum der Entscheidungen fern, als ob das trotz allem den Be- 

dürfnissen der Wehrmacht und des Regimes, wenn nicht der SS 

verpflichtete DRK nur noch symbolisch an das IKRK geknüpft 

wäre. Dagegen unterhielt die deutsche Regierung über die Dienst- 

stelle für Kriegsgefangene des OKW und über die Rechtsabteilung 

der Wilhelmstrasse regelmässige Kontakte zur Delegation des 

IKRK in Berlin. 

Die Schweiz 

Als ein privater Verein nach Schweizer Recht mit Sitz in der 

Schweiz und ausschliesslich Mitgliedern schweizerischer Nationali- 

tät unterscheidet sich das Internationale Komitee in Friedenszeiten 

kaum von den zahlreichen karitativen oder humanitären Organisa- 

tionen, die sich – insbesondere seit der Gründung des Völkerbunds 

 – am Genfer See niederliessen, um sich um Not und Elend der Men- 

schen zu kümmern. 

Ganz anders war die Lage bei einem internationalen Konflikt, 

vor allem, wenn das Territorium der Schweiz nahezu oder gänzlich 

von einer der kriegführenden Mächte eingeschlossen war, wie dies 

1940 bis 1944 der Fall war. Balkon über Europa, Rettungsboot, 

sturmumtoste Insel – alle Bilder jener Zeit sprechen von dieser 

Umzingelung. Wir können uns daher nicht mit dem Internationa- 

len Roten Kreuz in den Jahren 1939 bis 1945 beschäftigen, ohne auf 

die Schweiz dieser Jahre einzugehen. Dies mit einigen Bemerkun- 

gen, die keinen Anspruch darauf erheben, einen Überblick über die 

eidgenössische Politik während des Zweiten Weltkriegs zu bieten, 

auch nicht über die vom Bund geleisteten guten Dienste. Edgar 
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Bonjour widmete letzteren in seinem Werk ein gehaltvolles Kapi- 

tel, das bis auf Weiteres hinreichende Informationen liefert. 

3‘500 Schweizer arbeiteten während des Krieges teilweise unent- 

geltlich für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. Und 55 

Prozent der 33,5 Millionen Franken, die von September 1939 bis 

September 1945 dem IKRK für seine Tätigkeit zuflossen, stamm- 

ten aus der Schweiz28. Allein diese beiden Zahlen beweisen die tat- 

kräftige Unterstützung des Komitees durch die Eidgenossenschaft 

und das Schweizervolk, die sich damit aber noch nicht erschöpfte. 

Da waren zunächst die Vorteile, die sich aus dem Sitz des IKRK 

auf neutralem Boden und aus der Tatsache ergaben, dass seine Mit- 

glieder Bürger eines neutralen Landes waren. Man hat die Frage 

aufgeworfen, ob das Komitee in der Lage gewesen wäre, seine Auf- 

gabe im Falle einer Invasion oder Besatzung der Schweiz weiter zu 

erfüllen. Liesse es sich denken, dass das IKRK dann in einem anderen 

neutralen Staat Zuflucht gesucht oder seine Kompetenzen an des- 

sen nationale Rotkreuzgesellschaft delegieren würde? Das Komitee 

hat diese Frage nicht eindeutig beantworten können, sie ist glück- 

licherweise theoretisch geblieben. Es ist jedoch aufschlussreich, dass 

mehrere Komiteemitglieder bei aller Behauptung ihrer Unabhän- 

gigkeit nicht imstande waren, sich ein Überleben der Institution in 

anderer Form oder auf fremdem Gebiet vorzustellen. Durch die 

Wahrung ihres Status bewaffneter Neutralität hat es die Eidgenos- 

senschaft dem IKRK daher grundsätzlich ermöglicht, seine Tätig- 

keit fortzusetzen. 

Die Liste der Hilfeleistungen ist so lang, dass wir hier nur einige 

wesentliche Punkte erwähnen. Zu den Spenden des Bundes, der 

Kantone und Gemeinden kam die Steuerfreiheit – wie für andere 

humanitäre Einrichtungen – sowie die Zoll-, Porto- und Frachtfrei- 

heit, die übrigens im Gefangenenabkommen von 1929 vereinbart 

war. Um in die Schweiz und wieder hinauszugelangen, müssten die 

Sendungen der Fürsorgeabteilung und des Vereinigten Hilfswerks 

im Allgemeinen  die alliierte und die deutsche Blockade überwinden. 

Die Eidgenossenschaft musste also mit den Kriegführenden wegen 

der nötigen Genehmigungen verhandeln, wie sie dies für sich selbst 

tat, und die Stiftung für Rotkreuztransporte unterstützen. Der 

Bund stellte ausserdem seine diplomatischen Verbindungen zur 

Verfügung; er versah die Delegierten mit Diplomaten- und Dienst- 
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pässen; er befreite unentbehrliche Mitarbeiter von ihrer militäri- 

schen Verpflichtung; er übernahm die Beförderung dringender 

Telegramme und wichtiger Dokumente. 

Was wurde aber bei all dem aus der Unabhängigkeit des Roten 

Kreuzes? Für das IKRK wie für den Bund bestand eine strenge 

Trennung der Institutionen, wie man sowohl in Bern als auch in 

Genf betont und durch konkrete Gesten unterstreicht, zum Bei- 

spiel dadurch, schweizerischen Diplomaten prinzipiell keine Rot- 

kreuzaufgaben zu übertragen oder die Delegierten des Komitees 

nicht in Räumlichkeiten des diplomatischen Dienstes unterzubrin- 

gen. Das IKRK seinerseits legte Wert darauf, die Mission seiner 

Delegierten sorgfältig vom Bereich des Nachrichtendienstes zu 

unterscheiden und sich in der Öffentlichkeit einer gewissen Zu- 

rückhaltung im patriotischen Pathos zu befleissigen, wie es in 

Kriegszeiten üblich ist. 

Für das Ausland aber, selbst für die Regierungen, und für die öf- 

fentliche Meinung in der Schweiz stellte die schweizerische Neu- 

tralität die Grundlage des Roten Kreuzes dar und seine humanitäre 

Tätigkeit einen Teil der Hilfe, die die Schweiz als Staat und Volk 

den Kriegsopfern leistete. Waren die eidgenössischen Behörden 

anderer Meinung? Sie begnügten sich nicht damit, bei jeder Gele- 

genheit öffentlich auf die Rolle des Roten Kreuzes und seinen 

Platz in der humanitären Tradition der Schweiz hinzüweisen. Ver- 

traulich ermunterten sie das Internationale Komitee auch, seine In- 

itiativen zu vervielfachen, sich nicht durch seine konventionellen 

Aufgaben hemmen zu lassen, und mit Weitblick zu handeln. Im 

Juni 1940 unterstützte Pilet-Golaz Burckhardt bei seinem grossen 

Hilfsprojekt für französische Flüchtlinge und sprach vom schöpfe- 

rischen Geist, der das Komitee beseelen müsste, «bestrebt, zuneh- 

mend auf allen Gebieten neue Arbeit zu leisten, in Erweiterung seines 

Tätigkeitsfeldes und ohne sich von seinen Traditionen oder den Konven- 

tionen beschränken zu lassen»29. Vier Jahre später sprach der Chef der 

eidgenössischen Diplomatie dieselbe Sprache, sagte Burckhardt 

jede erforderliche materielle Hilfe zu. Für Bern galt grundsätzlich, 

dass was dem Roten Kreuz recht ist, der Schweiz billig ist. Das um 

so mehr, wenn es um heikle politische Situationen ging wie 1940 

und 1944 oder um die Durchführung internationaler humanitärer 

Operationen, beispielsweise der Griechenlandhilfe, an der die 
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schwedische Regierung mitwirkte und ihre nationale Rotkreuzge- 

sellschaft intervenieren liess. 

Die persönlichen Beziehungen, Funktionen und öffentlichen 

Aufgaben der an hervorragendster Stelle stehenden Mitglieder des 

Komitees, die geostrategischen Bedingungen und die Schicksalsge- 

meinschaft knüpften so engere Bande als Grundsatzerklärungen und 

juristische Definitionen. Wenn direkte politische Interventionen wie 

die eben erwähnte des Chefs der schweizerischen Diplomatie selten 

waren oder keine schriftlichen Spuren hinterliessen, so deshalb, weil 

sie häufig nichts erreichten. Dennoch schaffte diese Osmose auch ein 

Spannungsfeld und Rivalitäten prinzipieller oder persönlicher Art, 

für die man anlässlich der öffentlichen Appelle des IKRK 1942 und 

1943 einige bezeichnende Beispiele findet. 

Hier kann man sich auf die kurze Erwähnung von drei Fällen 

solcher Beziehungen zwischen der Schweiz und dem IKRK be- 

schränken, deren Geschichte noch zu schreiben ist: das Verhältnis zur 

Eidgenossenschaft als Schutzmacht, das Projekt einer aktiven Neu- 

tralität in den Jahren 1938 bis 1939 und schliesslich die Ernennung 

eines Delegierten des Bundesrats für internationale Hilfswerke. 

Unter den guten Diensten, die die Schweiz 1939 bis 1945 geleistet 

hat, nehmen die Vertretung ausländischer Interessen und die Kon- 

trolle der Anwendung der Genfer Konventionen eine hervorra- 

gende Stelle ein. Ein paar Zahlen geben eine Vorstellung vom Aus- 

mass dieser Tätigkeit. Die 1939 geschaffene und dem politischen 

Departement eingegliederte Fremdinteressenabteilung nahm die 

Interessen von insgesamt 35 Staaten wahr, einschliesslich der wech- 

selseitigen Vertretung des Dritten Reichs, der USA und Grossbritan- 

niens. Hierzu beschäftigte die FIA in Bern mehr als 150 Mitarbeiter, 

zu denen noch mehr als 1‘100 Diplomaten in den schweizerischen 

Gesandtschaften und Vertretungen im Ausland kamen. 

Auf dem Gebiet der Kriegsgefangenen und Zivilinternierten traf 

die Schutzmacht auf ein traditionelles Tätigkeitsfeld des Internatio- 

nalen Komitees vom Roten Kreuz. Zu Beginn der Feindseligkeiten 

übersandte das Komitee daher den kriegführenden Mächten ein Me- 

morandum «über diejeweiligen Zuständigkeiten» und legte für sich den 

Schwerpunkt auf die Zentralstelle für Gefangene, insbesondere auf 

den Vermisstensuchdienst, und auf seine Rolle, die darin bestehe, 

«... vor allem die weiteste Anwendung der Abkommen zu erreichen und 
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neue vorzuschlagen», da es freier sei als die Staaten, sich um alle 

Aspekte humanitärer Tätigkeit zu kümmern30. 

In der Praxis sollten Schwierigkeiten nicht lange auf sich warten 

lassen, im Feld zwischen den Delegierten des Komitees und denen 

der Schutzmacht, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Besuch 

von Kriegsgefangenen- und Internierungslagern, und zwischen 

Bern und Genf wegen prinzipieller Fragen. Für das IKRK war die 

Lage äusserst heikel, so entschlossen es auch sein mochte, den Bun- 

desrat nicht zu brüskieren. Einerseits verlieh ihm das Gefangenenab- 

kommen keine feste Handhabe im Vergleich zur Schutzmacht, de- 

ren Vertreter allein das Recht hatten, bei ihren Besuchen mit den 

Kriegsgefangenen ohne Zeugen zu sprechen. Wenn sich andererseits 

die Deutschen im Allgemeinen  in Fragen humanitärer Hilfe und be- 

sonders der Kriegsgefangenen lieber an das Komitee als an die 

Schweiz wenden, so ist das bei den Engländern gerade umgekehrt. 

Foreign Office und War Office neigen gerne dazu, das IKRK als 

einen privaten Verein zu betrachten, was es ja auch ist, und es wie die 

Young Men 's Christian Association oder jede beliebige andere humani- 

täre Organisation zu behandeln, die in der internationalen Politik 

nichts zu suchen hat. Der Schutzmacht nachzustehen konnte für 

das Internationale Komitee bedeuten, dass es sein wichtigstes 

Aktionsmittel, die Gegenseitigkeit, verlor, damit seine diplomati- 

sche Rolle und schliesslich vielleicht sogar seine Daseinsberechti- 

gung. In Bern sah man dies ein, und das Diskussionsangebot des 

IKRK endete im Sommer 1942 mit einem Einvernehmen über die 

beiderseitigen Zuständigkeiten, das zwar weder alle lokalen Reibun- 

gen beseitigte noch dem Internationalen Komitee ständige Informa- 

tionen über die Vorgänge zwischen den Staaten sicherte, ihm aber 

seinen Platz neben der wichtigsten Schutzmacht des Zweiten Welt- 

kriegs garantierte. 

Der Status der aktiven Neutralität ist ein weiteres Beispiel für die 

Stimmung in der Schweiz und im IKRK. Er zeigt, wie man sich den 

kommenden Konflikt vorstellte. Es spielt hier keine Rolle, dass die- 

ser 1938 erörterte, umfassende Plan zu einer Verteilung und Koordi- 

nierung der humanitären Aufgaben zwischen Bund, Schweizeri- 

schem Rotem Kreuz und IKRK bei Kriegsausbruch keine konkrete 

Anwendung erfuhr. Interessant ist die Absicht, besonders der Wille 

der Bundesbehörden, den Humanitätsgedanken mit der nach dem 
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«Anschluss» verkündeten Rückkehr zur integralen Neutralität zu 

verbinden, sowie das Anliegen des IKRK, seine Pflichten im Rah- 

men einer patriotischen und humanitären Mobilisation des Schwei- 

zervolkes zu erfüllen, als ob solche Bestrebungen die unparteiische 

und universelle Mission des Roten Kreuzes ersetzen könnten und 

sollten. Max Huber freilich sah a priori keinen grundsätzlichen Wi- 

derspruch zwischen Rotkreuzideal und Bürgerpflicht. Galt das aber 

genauso für das Internationale Komitee? Die meisten Mitglieder 

stellten sich 1938 bis 1939 – ganz wie die Öffentlichkeit – vor, die 

Schweiz könne während des Krieges eine Art Zufluchtsinsel wer- 

den, sei es für Kriegsgefangene, für Internierte oder für Frauen und 

Kinder, was die einheimische Bevölkerung zugleich vor Luftangrif- 

fen schützen würde, dem Alptraumjener Zeit. Diese Vision ist dann 

in gewissem Sinne nicht zur Wirklichkeit geworden, allerdings nicht 

weil weniger Kriegsopfer und Flüchtlinge aufgenommen worden 

sind, sondern aus wirtschaftlichen und strategischen Gründen. Wie 

dem auch sei, das Ziel einer aktiven Neutralität stellte, selbst wenn es 

nicht verwirklicht wurde, eine Übereinstimmung zwischen Neu- 

tralitätspolitik und humanitärem Anliegen dar, an der das IKRK 

nicht ganz unbeteiligt war. 

Nach zweijähriger Dauer des europäischen, später weltweiten 

Konflikts, während der die Schweiz, auf sich selbst gestellt, auf ihr 

Überleben bedacht war, erfolgte mit der Neufassung der Satzung 

des Schweizerischen Roten Kreuzes und der Ernennung eines Dele- 

gierten des Bundesrats für internationale Hilfswerke Anfang 1942 

die Wiederaufnahme einer aktiven humanitären Politik von Seiten 

der Eidgenossenschaft, allerdings mit anderen Mitteln und anderen 

Zielen, als sie seinerzeit der Plan aktiver Neutralität vorgesehen 

hatte. Die Ernennung des Bundesratsdelegierten sollte die Koordi- 

nierung aller Aktivitäten der Eidgenossenschaft, des Schweizeri- 

schen Roten Kreuzes und der Wohltätigkeitsorganisationen ermög- 

lichen, unter Oberleitung der Behörden und in Verbindung mit dem 

IKRK. Gewiss war der Verwaltungsapparat, anfangs aus drei Perso- 

nen bestehend, bescheiden; aber die politische Bedeutung des neuen 

Delegierten zeigte sich an der Tatsache, dass er unmittelbar dem Chef 

des Politischen Departements unterstellt war, ebenso wie der Chef 

der Abteilung für Auswärtiges oder der der Fremdinteressenabtei- 

lung. 
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Für das Komitee stellte die Schaffung dieser Institution natürlich 

ein Ereignis dar, schon weil der Bundesrat ein Mitglied des Komitees 

gewählt hat, Edouard de Haller, der nun zum Ehrenmitglied des 

IKRK erklärt wird, um nicht den Eindruck einer allzu engen Bezie- 

hung zwischen Bern und Genf zu erwecken (vgl. Dokument V). 

Eine solche Beziehung besteht aber ganz konkret. Woche um Woche 

trifft Edouard de Haller in Genf mit einem oder mehreren Mitglie- 

DOKUMENT V 

Edouard de Haller (1897-1982) 

Geboren in Cologny (Genf) als Spross einer protestantischen Patrizierfamilie, 

die seit dem XVI.Jahrhundert das Berner Bürgerrecht besitzt und der unter 

anderem der berühmte Gelehrte Albrecht von Haller entstammt. Sein Vater, 

Ingenieur in Genf, war stellvertretender Vorsitzender der Conrad Zschokke 

AG und Präsident der «Société générale pour l’industrie electrique». Seine Mut- 

ter, eine geborene Mailet, entstammt einer Familie, welche seit 1566 das Genfer 

Bürgerrecht besitzt und sich nach Frankreich, Grossbritannien und den USA 

verzweigte. Die Familie seiner Gattin, einer geborenen Bonna, erwarb im 

XVII. Jahrhundert das Genfer Bürgerrecht und zählt mehrere Bankiers. Sein 

Schwager, Pierre Bonna, bekleidet während des Krieges den höchsten diplo- 

matischen Rang der Eidgenossenschaft als Chef der Abteilung für Auswärtiges 

im Politischen Departement. 

Nach dem Studium der Rechte an den Universitäten Genfund Zürich, das er 

mit dem Lizentiat abschliesst, wird Edouard de Haller zunächst zum Sekretär 

des Verwaltungsrats des Hafens und der Wasserwege der freien Stadt Danzig 

ernannt, dann zum Generalsekretär der griechisch-türkischen Kommission für 

Bevölkerungsaustausch. 1926 wird er Beamter beim Völkerbund, wo er bis 

1940 in der Mandatsabteilung tätig ist, deren Leitung er 1938 übernimmt. 

Im Januar 1942 wird er zum Delegierten des Bundesrats für internationale 

Hilfswerke ernannt, welchen Posten er 1948 mit der Leitung der schweizeri- 

schen Gesandtschaft in Oslo vertauscht. 1953 wird er Gesandter in der UdSSR 

und 1957 Botschafter in den Niederlanden. 

1941 zum Mitglied des IKRK gewählt, wird er kaum ein Jahr später Ehren- 

mitglied als Folge seiner Ernennung in Bern. 1948 vertritt er die Schweiz bei 

der XVII. Internationalen Rotkreuzkonferenz. 

Neben seiner Charge als Oberleutnant in der Armee ist er Mitglied mehrerer 

traditioneller Gesellschaften des Genfer Establishments wie der «Société de lec- 

ture» oder des «Cercle de la Terrasse». 

(Diego Fiscalini, Des élites au Service d’une cause humanitaire: Comité international 

de la Croix-Rouge, S. 181) 
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dern des IKRK zusammen. Vom Sommer 1943 an existieren sogar 

Protokolle dieser wöchentlichen Unterredungen, die das Ausmass 

der gegenseitigen Abstimmung bezeugen. Ausserdem verfügt de 

Haller über direkten Zugang zu höchsten Stellen, denn er ist der 

Schwager von Pierre Bonna, dem Chef der Abteilung für Auswärti- 

ges, dem wichtigsten Mitarbeiter des Departementschefs. 

Der Delegierte des Bundesrats für internationale Hilfswerke war 

nicht nur als Informationsquelle und Koordinator tätig. In den Au- 

gen des IKRK war er auch der Vertreter des Roten Kreuzes bei den 

Bundesbehörden, was de Haller keineswegs abstreitet, selbst wenn 

es ihm die Umstände nicht immer erlaubten, die «Genfer» Interessen 

so zu wahren und durchzusetzen, wie er selbst und seine Kollegen es 

wünschten. 

Diese Bemerkungen können das Thema im ganzen Umfang nicht 

erschöpfen. Sie sollen nur andeuten, dass es während der gesamten 

Dauer des Krieges bei Institutionen, Personen und Aktionen eine 

Parallelität der Perspektiven gab, eine Übereinstimmung, die im üb- 

rigen weder Interessenkollisionen noch gelegentliche Zusammen- 

stösse ausschloss. 
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3. Das IKRK, die deutschen politischen 

Häftlinge und die jüdischen Emigranten 

bis 1939 

Information 

Das IKRK reagierte ziemlich rasch auf die Gewaltakte im Gefolge 

der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Am 18. Mai 1933 

nämlich, weniger als drei Monate nach dem Reichstagsbrand, be- 

schäftigte sich das Komitee erstmals mit dem Schicksal der politi- 

schen Häftlinge in Deutschland, für die es wie andere humanitäre 

Organisationen um Hilfe ersucht worden war. 

Zwei Themen, die auch in den folgenden Jahren aktuell bleiben 

sollten, beherrschten die Diskussion. Gehören die Konzentrations- 

lager zum Kompetenzbereich des Roten Kreuzes? Zu diesem Punkt 

gibt es kein Zögern: die Antwort ist positiv. Soll das Komitee spon- 

tan, aus eigener Initiative handeln? Soll es selbst direkte Nachfor- 

schungen anstellen, wenn ihm Beschwerden zugehen? Hier schei- 

nen die Meinungen geteilt, vor allem Max Huber ist unschlüssig. 

Er furchtet, dass eine Stellungnahme, besonders wenn sie öffentlich 

erfolgt, das Komitee seiner Handlungsfreiheit berauben könnte. 

Doch «das Rote Kreuz ist keine Institution zur Abgabe von Erklärungen, 

sondern zur Hilfe für die Opfer». Die Vorsicht des Präsidenten ge- 

winnt schliesslich die Oberhand. 

Sehr bald aber wird Kritik an dieser abwartenden Haltung laut. 

Carl J. Burckhardt, der vielleicht besser über die Vorgänge im 

Reich informiert ist, schlägt Huber während des Sommers vor, 

nach Berlin zu reisen – wie Etienne Clouzot 1931 nach Rom –, um 

für das Deutsche Rote Kreuz das Recht zu erwirken, die Lager zu 

inspizieren, insbesondere im Hinblick auf Hygiene und Kranken- 

pflege. Wenig später teilt Paul Draudt, der Vizepräsident des DRK, 

Huber vertraulich mit, dass das DRK soeben ein Schreiben bezüg- 

lich der politischen Gefangenen vom Prinzen Karl von Schweden, 
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Präsident des dortigen Roten Kreuzes, erhalten habe, das den ins 

Räderwerk der Gleichschaltung geratenen DRK-Präsidenten von 

Winterfeldt-Menkin in arge Verlegenheit bringe. Dieser Schritt ist 

insofern nicht verwunderlich, als die beiden Männer bereits im 

Frühjahr Gelegenheit hatten, sich über die Vorgänge in Deutsch- 

land auszusprechen, was Max Huber in seiner vorsichtigen Hal- 

tung bestärkt haben dürfte. 

Das Problem der aus politischen Gründen Inhaftierten im Reich 

steht daher wieder auf der Tagesordnung der Komiteesitzung vom 

21. September. Huber begnügt sich nicht damit, den Vizepräsiden- 

ten des DRK davon in Kenntnis zu setzen, sondern die beiden Män- 

ner treffen in Genf zusammen, um die Sitzung vorzubereiten. 

Huber hatte inzwischen eine Kopie des Briefes des Schwedischen 

Roten Kreuzes erhalten. Man einigt sich offensichtlich dahingehend, 

die schwedische Initiative zu überspielen, dem IKRK aber die Mög- 

lichkeit zu geben, jenen, die es auf seine Verantwortung hinweisen, 

Rede und Antwort zu stehen, ohne selbst das Risiko einer Demarche 

einzugehen. Dabei steht die Intervention des Schwedischen Roten 

Kreuzes selbst ganz im Zeichen der Vorsicht, der Kollegialität und 

vielleicht auch der Zweckmässigkeit, wie nachstehender Auszug des 

Begleitbriefs Karls von Schweden an Max Huber zeigt: 

«Wie Sie sehen, hat dieses Schreiben (an das DRK) keineswegs den 

Charakter einer offiziellen Demarche des Schwedischen Roten Kreuzes, 

sondern den eines privaten, freundschaftlichen Briefs des Präsidenten der 

hiesigen Gesellschaft an seinen Berliner Kollegen. Es schien mir auch an-

gebracht, zuallererst auf die wohlverstandenen Interessen von Deutschland 

selbst hinzuweisen und an die Rechte und Pflichten des Roten Kreuzes zu 

erinnern, vor allem an die der Rotkreuzgesellschaft des betroffenen Landes, 

im Zusammenhang mit der Behandlung von Gefangenen in Revolutions- 

zeiten. Die diesbezüglichen Bestimmungen, die sich auf ein internationa- 

les Abkommen stützen, dem auch das Deutsche Rote Kreuz beigetreten ist, 

sind vollkommen klar und eindeutig und zweifellos auf den vorliegenden 

Fall anwendbar...»2 Dem Komitee gegenüber erläutert Max Huber am 

21. September die Demarche des Prinzen im Lichte seiner Absprache 

mit Draudt, ohne dies ausdrücklich zu sagen. Er gibt be- 

kannt, dass die deutsche Regierung die Möglichkeit prüfe, das DRK 

an der sanitären und sozialen Hilfe in den Konzentrationslagern zu 

beteiligen. Er präzisiert, dass die zuständigen Ministerien eine eher 
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günstige Haltung gezeigt hätten. Er betont, dass Vorsicht und Zu- 

rückhaltung geboten seien, will man diese guten Absichten för- 

dern. Dies um so mehr, als der Brief Karls von Schweden sachliche 

Unrichtigkeiten enthalte, wenn er etwa die Resolution XIV der X. 

Internationalen Rotkreuzkonferenz 1921 als ein internationales Ab- 

kommen darstellt oder von einem Bürgerkrieg im Deutschen 

Reich spricht. Er gelangt daher zu dem Schluss, das Komitee könne 

sich seiner Meinung nach der schwedischen Demarche nicht an- 

schliessen, was schwedischerseits angeregt zu sein schien, schon 

deshalb nicht, weil diese Initiative nicht im Einvernehmen mit Genf 

ergriffen worden sei. 

In der anschliessenden Diskussion kam der Präsident des IKRK 

auf die Notwendigkeit zurück, die konkrete Tätigkeit des Deut- 

schen Roten Kreuzes nicht durch Massnahmen zu behindern, «die 

von der öffentlichen Meinung in Deutschland schlecht aufgenommen wer- 

den könnten». Er versuchte sogar, seine Kollegen davon zu überzeu- 

gen, dass es unter den Häftlingen «vielleicht auch einige (gebe), die in 

diese Lager gebracht wurden, um sie vor den Massen zu schützen, die sie 

lynchen wollten». Huber stiess dabei auf einen gewissen Widerstand. 

In der Tat waren mehrere Mitglieder mit seiner allzu kalkulierten 

Vorsicht nicht einverstanden und wünschten, dass das Komitee 

etwas unternehme, vor allem, dass es vor einer Antwort an Prinz 

Karl von Schweden Erkundigungen beim Deutschen Roten Kreuz 

einziehe. 

Huber stellte schliesslich die Vertrauensfrage, indem er verlangte, 

dass man ihm gegenüber dem DRK freie Hand lasse. Denn, schloss 

er, «...es besteht eine Verfinsterung des humanitären Gefühls. Wir leben 

in einer Atmosphäre, die der Grundidee des R(oten) K(reuzes) weniggün- 

stig ist. Viele nationale Gesellschaften stehen in einem engeren Verhältnis 

zu ihrer Regierung, als es wünschenswert wäre...»3. 

Seine Antwort an den Präsidenten des Schwedischen Roten 

Kreuzes hielt sorgfältig die Waage zwischen den verschiedenen 

Positionen. Sie berücksichtigte «die beim internationalen Komitee be- 

liebten extensiven Interpretationen», nach den Worten Hubers, und 

meldete gleichzeitig die juristischen Vorbehalte an, die von ihm zu 

erwarten waren. Darüber hinaus skizzierte sie die politischen 

Richtlinien, die er als Präsident des IKRK gegenüber den nationalen 

Rotkreuzgesellschaften in der Frage der politischen Häftlinge zu 
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verfolgen beabsichtigte. Es war dies ein Verweis aufdie Beschlüsse 

von 1921, zugleich aber der Ausdruck seiner persönlichen Vorur- 

teile und Meinungen: 

«... Als Präsident des internationalen Komitees hatte ich mich seit eini- 

ger Zeit mit dem Problem der Existenz von Lagern für politische Häftlinge 

beschäftigt. Wir haben in der Tat einige meist anonyme oder aus unbekann- 

ter Quelle stammende Mitteilungen erhalten über angeblich unmenschliche 

Behandlungen, und eine ziemlich umfangreiche, aus Zeitungsausschnitten 

bestehende Dokumentation wurde uns vorgelegt. Obwohl ein sehr grosser 

Teil dieser Informationen mit Vorsicht aufgenommen werden muss, trifft 

nicht weniger zu, dass es unter solchen Bedingungenfast unmöglich ist, ver- 

lässliche Nachrichten zu erhalten. Aus diesem Grunde, wie Euer König- 

liche Hoheit gesehen haben, erregt sich natürlich die öffentliche Meinung 

angesichts unkontrollierbarer Nachrichten, die, träfen sie zu, das Humani- 

tätsgefuhl verletzen müssten. Zur Beruhigung der Besorgnisse und Be- 

fürchtungen der Öffentlichkeit wäre nichts geeigneter als die Intervention 

einer humanitären und unparteiischen Institution wie der des Roten Kreu- 

zes ... Im Übrigen ist das Rote Kreuz immer berufen, sich um alle mensch- 

lichen Leiden zu kümmern, bei denen andere nicht helfen können oder wol- 

len, selbst wenn es keinen juristischen Text geltend machen kann, der sich 

spezifisch auf den betreffenden Fall anwenden liesse. 

Das Komitee hat mich beauftragt, dem Deutschen Roten Kreuz über 

Oberst Draudt seinen lebhaften Wunsch zu übermitteln, diese nationale 

Gesellschaft möge sich tatkräftig vom humanitären Standpunkt um das Los 

der politischen Häftlinge kümmern und auf diese Weise die Besorgnisse 

zerstreuen, die vielerorts geäussert wurden, auch in Kreisen, welche nicht 

der Verständnislosigkeit für Deutschland verdächtigt werden können. 

Ausgehend von den Prinzipien, die die Konferenz von 1921 für den Fall 

eines Bürgerkriegs formulierte und die auch für andere Situationen gelten 

können, sind wir der Meinung, dass es zuallererst der nationalen Gesell- 

schaft obliegt, sich um die Opfer aussergewöhnlicher politischer Ereignisse 

und folglich um politisch Inhaftierte zu kümmern. Eine Intervention von 

Schwestergesellschaften oder eines internationalen Organs könnte, sofern 

sie nicht von den nationalen Verbänden erbeten oder nahegelegt wird, nur 

dann erfolgen, wenn die nationale Gesellschaft untätig bliebe...»4 

Das Wort hatte nun das Deutsche Rote Kreuz; doch die radikale 

Umgestaltung in Deutschland beschleunigte sich. Anfang Oktober 

antwortete von Winterfeldt-Menkin (dessen Tage als Präsident ge- 
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zählt waren) Prinz Karl von Schweden, dass sich seine Gesellschaft 

von Anfang an um Hilfe für die Häftlinge bemüht hatte, obgleich 

dies ihren Kompetenzbereich überschreite, da diese Gefangenen 

nicht Opfer eines Bürgerkriegs oder innenpolitischer Unruhen 

sind. Das Deutsche Rote Kreuz habe aber von den Behörden Zu- 

gang zu den Lagern erhalten, um mögliche Mängel hinsichtlich 

Hygiene und Einrichtungen festzustellen: 

«Im Allgemeinen gelangen für die Haft die Prinzipien modernen Straf- 

vollzugs zur Anwendung. Unterhalt und Ernährung sind gut. In allen 

Lagern gibt es Sportanlagen und gute Lazarette. Für die Masse derer, die 

aus proletarischem Milieu stammen, ist der Lebensstandard in materieller 

Hinsicht höher als der, den sie im bürgerlichen Leben kannten.» Alles ist 

so vollkommen, dass man den Prinzen von Schweden einlädt, per- 

sönlich ein Lager in Augenschein zu nehmen (ein damals nicht un- 

gewöhnliches Angebot), um sich von der Richtigkeit des Berichts 

zu überzeugen5. 

Wie ist nun dieser erste Kontakt des IKRK mit den deutschen 

Konzentrationslagern zu bewerten? Dank seines Einvernehmens 

mit Paul Draudt vermied Max Huber zu einem schwierigen Zeit- 

punkt ein öffentliches Engagement des IKRK und eine Einmi- 

schung in die inneren Angelegenheiten Deutschlands wie auch des 

Deutschen Roten Kreuzes, das bei Appellen an das Komitee die 

Antwort erlaubte, das DRK kümmere sich um die Lager und das 

IKRK könne Anfragen an dieses weiterleiten, «denn wir hätten un- 

möglich erklären können, wir hätten uns mit diesem Problem noch nicht 

befasst und müssten uns erst bei Ihnen erkundigen», schrieb er Anfang 

November an Draudt6. Endlich hatte das Komitee damit den 

Schweden die Initiative abgenommen, ohne gezwungen zu sein, 

die Worte Prinz Karls zu überbieten, sondern durch eine Verschie- 

bung des Problems. 

Auch dem Deutschen Roten Kreuz blieb die Initiative erhalten, 

es erscheint sogar von nun an in den Augen aller als obligatorischer 

Gesprächspartner des Komitees und der nationalen Gesellschaften. 

In seiner Antwort an von Winterfeldt betonte Max Huber im übri- 

gen ausdrücklich die Bedeutung des Informationsaustauschs inner- 

halb des Roten Kreuzes. Er versprach, das Komitee würde alles 

weiterleiten, was ihm über die Lager zur Kenntnis gelange, und er- 

suchte das DRK, über seine Tätigkeit auf diesem neuen Gebiet hu- 
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manitärer Hilfe zu berichten, beispielsweise anlässlich der nächsten 

Internationalen Konferenz. Ein Vorschlag, der jedoch nicht aufge- 

griffen wurde. 

Vom Standpunkt des Roten Kreuzes aus erschien die Bilanz zu- 

friedenstellend. Alle Beteiligten hatten das Gesicht gewahrt, die 

Falle der Politik umgangen und die Zusammenarbeit untereinander 

verstärkt. Hatte Huber wirklich gehofft, damit die traditionellen 

Kräfte des DRK gegenüber dem Vordringen der Nationalsozia- 

listen im Gefolge der Gleichschaltung zu unterstützen? Falls dies 

seine tiefere Absicht war, entsprach das Ergebnis nicht seinen Er- 

wartungen. Denn es war das Naziregime, das als eigentlicher Ge- 

winner aus dieser Angelegenheit hervorging. Zu einem Zeitpunkt, 

als das äussere Ansehen des neuen Deutschland noch sehr schlecht 

und seine innere Festigung ungewiss war, insbesondere nach dem 

Boykott jüdischer Geschäfte und Unternehmen im April und den 

durch die «nationale Revolution» verursachten Gewalttätigkeiten, 

lieferte das Verhalten Hubers den Nazis eine Bescheinigung der 

Achtbarkeit. Vielleicht nur eine bescheidene, aber in dieser schwie- 

rigen Periode bemühte sich Hitler um die Zustimmung ausländi- 

scher Kreise, wie seine beschwichtigenden Reden und Erklärungen 

zeigen. 

Das Komitee erklärte sich zufrieden mit Hubers Taktik. Mitte 

November führte die prinzipielle Übereinkunft zu einer prakti- 

schen Regelung, ähnlich wie für die deportierten Geiseln und Zivil- 

personen in Belgien zwischen 1915 und 1918. Der Personensuch- 

dienst unter Leitung von Nicole de Posnansky erhielt die Aufgabe, 

dem Deutschen Roten Kreuz Anfragen über inhaftierte Personen, 

insbesondere über deren Verbleib zu übermitteln, wie das auch bei 

nationalen Rotkreuzgesellschaften üblich ist. Das DRK leitete dann 

die von den Polizeibehörden erhaltenen Auskünfte nach Genf wei- 

ter mit der Zusicherung, dass niemand wegen dieses Schritts behel- 

ligt werde. Einzig die Familien konnten diesen Dienst in Anspruch 

nehmen, und es war dem Internationalen Komitee nicht gestattet, 

den Gefangenen oder deren Angehörigen Hilfe zukommen zu las- 

sen7. In enger Verbindung mit dem DRK wurde es dem IKRK so- 

mit ermöglicht, individuelle Fälle mit aller auf beiden Seiten er- 

wünschten Diskretion zu behandeln. 
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DOKUMENT VI 

Die Akte Carl von Ossietzky 

28. Juli 1934. S.H. Brown an General V. Haering, Vizepräsident des Tschechos- 

lowakischen Roten Kreuzes, in Beantwortung eines Schreibens an das IKRK 

betreffend Carl von Ossietzky: «Sie werden sicher verstehen, dass das Internationale 

Komitee in einem solchen Fall nicht eingreifen kann, selbst wenn es sich um einen 

bekannten Journalisten handelt, der in seinem eigenen Land verurteilt wurde, was auch 

immer seine Meinungen und politischen Überzeugungen sein mögen usw. 
Wenn Sie es wünschen, könnten wir vom Deutschen Roten Kreuz Auskunft über 

seinen Gesundheitszustand erbitten, wie wir das in jedem anderen persönlichen Fall 

tun.» 

11. Oktober 1934. N. de Posnansky an das DRK: «Auf die Bitte des Tschechos- 

lowakischen Roten Kreuzes hin gestatten wir uns, Sie zu ersuchen, uns, falls möglich, 
Nachrichten über den Gesundheitszustand des Journalisten Carl v. Ossietzky, der an- 

geblich im Lager Papenburg-Esterwegen interniert sein soll, zu verschaffen.» 
28. Oktober 1934. Das DRK an das IKRK: «Auf das gefällige Schreiben vom 

ll.d.M. in obiger Angelegenheit sind wir auf Grund der angestellten Nachforschungen 

in der Lage mitteilen zu können, dass bei dem sich im Konzentrationslager Esterwegen 

befindlichen Schutzhäftling Carl von Ossietzky nach dem letzten, im August aufge- 
nommenen ärztlichen Befund keine Krankheit festgestellt wurde. Das körperliche und 

gesundheitliche Befinden des Betreffenden ist vollkommen normal.» 
1935 wird Carl von Ossietzky der Friedensnobelpreis verliehen. Auszug aus 

dem vertraulichen Bericht Burckhardts nach seinem Besuch in Esterwegen: 

«Zustanddes Gefangenen hoffnungslos» (Oktober 1935). 

März 1936: Neuerliche Demarche des Tschechoslowakischen Roten Kreuzes 

zugunsten Carl von Ossietzkys. 

6. April 1936. E. Clouzot an P. Draudt: «Es wird uns mitgeteilt, dass Carl von 

Ossietzky im Sterben liege, und um Intervention des Roten Kreuzes ersucht, um seine 

Einlieferung in ein Krankenhaus zu bewirken, wo er die in seinem Zustand erforder- 

liche Pflege erhält. Wir bitten um Kenntnisnahme und ersuchen Sie, uns über die Mass- 
nahmen unterrichten zu wollen, die Sie zugunsten dieses Kranken Für möglich und 

sinnvoll halten.» 
10. Juni 1936. W. Hartmann an das IKRK: «Bezugnehmend auf vorstehendes 

Schreiben wird höflich mitgeteilt, dass Carl von Ossietzky aus dem Konzentrationslager 

nach dem Staatskrankenhaus in Berlin überfuhrt worden ist zwecks Ausheilung einer 
Mandelentzündung und besseren Beobachtung seines Gesundheitszustandes.» 

Dezember 1936: Bitte der Deutschen Liga für Menschenrechte im Prager Exil an 

das IKRK, einen Delegierten anlässlich der nächsten Reise nach Deutschland zu beauf- 

tragen, Ossietzky im Krankenhaus zu besuchen und sich von seinem Zustand zu unter- 

richten. 
23. Dezember 1936. N. de Posnansky an die Deutsche Liga für Menschen- 

rechte: «Auf Ihre Zuschrift... teilen wir Ihnen mit, dass keine Reise eines Delegierten 

des IKRK nach Deutschland zunächst in Aussicht steht.» 
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Handschriftliche Notizen: «13. März 1937. Akte nochmals durchgegangen. Im 

Moment nichts zu machen.» – «5. Juni 1937. Nichts Neues. Schliessen Fall ab.» 

Mai 1938: Tod Carl von Ossietzkys. 

Die Anfragen aus Genf scheinen in den ersten Monaten nicht be- 

antwortet worden zu sein. Allmählich besserte sich jedoch die 

Lage, namentlich 1935, als die Zahl der Häftlinge beträchtlich abzu- 

nehmen begann. Im Archiv der Dienststelle Posnansky enthalten 

zwei Kartons mit der Aufschrift «Deutsche Flüchtlinge 1933 bis 1939» 

(in Wirklichkeit bis 1939/40) 152 Akten, Anfragen oder Nachfor- 

schungen, die im Übrigen nicht alle Konzentrationslager-Häftlinge 

betreffen. Im Vergleich dazu wurden vom 10. Mai 1934 bis zum 

28. Februar 1938 vom selben Dienst 2548 Nachforschungsfälle in 

der ganzen Welt betreut, wie aus dem Bericht an die XVI. Interna- 

tionale Rotkreuzkonferenz hervorgeht. 

Im juni 1937 erwog das Komitee, die Dienststelle Posnansky auf- 

zulösen, die äusserst kostspielig war und deren Ermittlungen zu 

80 Prozent Schweizer in Russland betrafen, was sie zu einem «ge- 

tarnten Konsulat» für die Eidgenossenschaft machte, deren diploma- 

tische Beziehungen zu Sowjetrussland bekanntlich abgebrochen 

waren. 

Im Mai 1941 teilte das DRK mit, es stelle die im November 1933 

vereinbarte Tätigkeit für die Dauer der Feindseligkeiten ein. 

Besuche 

Der österreichische Präzedenzfall 

Die Übermittlung der Anfragen von Familien bedeutete, dass das 

IKRK Nachforschungsaufträge an das DRK weiterleitete. Sie er- 

laubte es ihm aber nicht, Fragen der Öffentlichkeit über die Vor- 

gänge in den Lagern zu beantworten. Trotz der von den deutschen 

Behörden veranstalteten Propagandabesichtigungen war das Pro- 

blem der politischen Gefangenen und der Konzentrationslager im 

Dritten Reich für das Rote Kreuz noch nicht gelöst. 

Seit Beginn 1934 sah sich das IKRK als neutrale und humanitäre 

Institution neuerlich mit bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen kon- 
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frontiert. Nach der Zerschlagung der Wiener Sozialdemokratie im 

Februar ersuchte das Tschechische Rote Kreuz in Genf um Inter- 

vention zur Erwirkung einer Gnadenfrist für die Anführer des «Re- 

publikanischen Schutzbunds», die auf dem Höhepunkt der Unter- 

drückung zum Tode verurteilt worden waren. Huber kam dieser 

Bitte nach, denn er hielt es für vertretbar, die Demarche einer inter- 

nationalen Gesellschaft zu unterstützen, sofern es sich nicht um 

Grundsatzfragen, sondern um eine humanitäre Geste handelt. 

Sechs Monate waren noch nicht vergangen, als der Sieger vom 

Februar, Bundeskanzler Dollfuss, ermordet wurde. Doch der natio- 

nalsozialistische Putsch scheiterte, tausende Sympathisanten des 

Dritten Reiches wurden verhaftet oder suchten Zuflucht in Jugo- 

slawien. Die Regierung in Berlin, die jede Beteiligung an den Wie- 

ner Vorgängen leugnete, befürchtete, ihre Parteigänger schutzlos 

im Stich lassen zu müssen. 

Die Entscheidung, unter diesen Umständen an das Rote Kreuz 

zu appellieren, fiel auf höchster Ebene. Denn in Bayreuth, wo er im 

Kreise der Würdenträger des Regimes an den Festspielen teilnahm, 

beauftragte der Führer den Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha 

mit einer vertraulichen Demarche zugunsten der österreichischen 

nationalsozialistischen Häftlinge und Flüchtlinge8. 

Die Angelegenheit war höchst delikat. Den Hilferuf des DRK 

ablehnen hiess, das Deutsche Rote Kreuz, vor allem seine Mitglie- 

der alter Schule wie Oberst Draudt, die ohnehin einen schwierigen 

Stand hatten, in eine unmögliche Lage bringen. Bedeutete aber eine 

Annahme der Demarche, während die widersprüchlichsten Infor- 

mationen über Kämpfe und Unterdrückung im Umlauf waren, 

nicht ein enormes Risiko, um so mehr als Huber den politischen, 

nicht spontanen Hintergrund der Initiative des DRK durchschaute? 

Nachdem er Draudt privat in Wyden empfangen hatte, legte der 

Präsident dem Komitee die Frage unter dem Siegel strengster Ver- 

schwiegenheit vor. Das Komitee beschloss, das Österreichische 

Rote Kreuz um umfassende Auskunft über seine Tätigkeit anläss- 

lich der Niederschlagung des Putsches vom 25.Juli zu bitten und 

bei der nationalen Gesellschaft in Jugoslawien nachzufragen, was 

sie zur Bewältigung des Andrangs österreichischer Flüchtlinge be- 

nötige9. In Meine Danziger Mission behauptet Carl J. Burckhardt, er 

habe in der Sitzung vorgeschlagen, das deutsche Ersuchen positiv 
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zu beantworten, «an die Annahme jedoch die Bedingung zu knüpfen, 

dass ein Besuch einer Delegation des Internationalen Komitees vom Roten 

Kreuz auch in den deutschen Konzentrationslagern stattfmden könne. 

Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung, er wurde dem Präsidium 

des Deutschen Roten Kreuzes übermittelt. Die Verhandlungen zogen sich 

jedoch lange hinaus. Schliesslich konnte ich im Oktober 1935 die Aufgabe 

durchführen»10. 

Im Protokoll der Sitzung wird diese Stellungnahme Burckhardts 

nicht erwähnt, die letzterer 1968 bestätigte, und wir haben im Ar- 

chiv des IKRK keine Spur eines diesbezüglichen Briefs an den Her- 

zog von Sachsen-Coburg und Gotha gefunden. Das heisst natürlich 

nicht, dass keine solche Demarche unternommen wurde, auch 

nicht, dass sie vordatiert worden sei, denn der Wunsch des Komitees 

konnte durch Oberst Draudt übermittelt und sogar von Huber in 

den Unterredungen in Wyden Anfang August formuliert worden 

sein. Der Zusammenhang zwischen dem Ersuchen des DRK 1934 

bezüglich Österreich und dem Besuch der deutschen Lager 1935 

wird in der Tat durch andere Dokumente bestätigt. Dagegen zogen 

sich nicht nur die Verhandlungen mit den Deutschen hin, wie 

Burckhardt schreibt, sondern auch die Entscheidung im Komitee 

selbst. 

Letzteres nämlich befand sich in einer heiklen Situation. 

Einerseits wollte es jede öffentliche Erklärung seiner Anfragen 

beim österreichischen und jugoslawischen Roten Kreuz vermei- 

den, andererseits den Deutschen ein Antwort geben. Im Herbst 

kam es zur Krise. Das Österreichische Rote Kreuz teilte mit, dass es 

nicht zu intervenieren brauchte, das Jugoslawische, dass es keiner 

Hilfe bedürfe. Darüber hinaus setzte eine neuerliche Pressekam- 

pagne der Nazis gegen die österreichischen Greueltaten ein und 

fand sogar ein Echo in so seriösen Blättern wie Der Bund, der als 

offiziöse Tageszeitung des Bundesrats galt. 

Nach langem Zögern beschloss daher das Komitee-in Abwesen- 

heit von Max Huber-, den Kanal der nationalen Gesellschaften auf- 

zugeben und seinerseits eine Untersuchung an Ort und Stelle vor- 

nehmen zu lassen, indem es sich die Anwesenheit von Dr. Louis 

Ferrière in Wien zunutze machte, eines ehemaligen Delegierten, 

Bruder des Komiteemitglieds Suzanne Ferrière. Hinsichtlich der 

Doktrin stellte diese Entscheidung kein grosses Risiko dar. Es war 
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nicht das erste Mal, dass das IKRK durch die Entsendung eines De- 

legierten direkt zugunsten politischer Gefangener intervenierte. Sie 

hielt sich jedoch nicht an das strenge Konzept, das Huber im Vor- 

jahr in der schwedischen Angelegenheit entworfen hatte. 

Louis Ferrière besuchte das Wiener Polizeigefängnis und das In- 

ternierungslager Wollersdorf, wo er die Haftbedingungen von tau- 

senden Insassen völlig zufriedenstellend fand11. Ein solches Ergeb- 

nis hätte sich als prekär erweisen können, doch hatte zum Glück für 

das IKRK die nationalsozialistische Führung inzwischen kein Inter- 

esse mehr an seiner Intervention. Der Ferrière-Bericht wurde in der 

Revue internationale de la Croix-Rouge im November 1934 veröffent- 

licht, und damit konnte das Komitee die Sache auf sich beruhen 

lassen. 

Die Besichtigung 1935 

 

Der österreichische Zwischenfall stellte sowohl für den Delegier- 

tenausschuss als auch für das Komitee einen wertvollen Präzedenz- 

fall dar für Interventionen in anderen Ländern, darunter das von 

schweren politischen und sozialen Unruhen erschütterte Spanien 

und das Deutsche Reich. Bestätigen die Akten auch nicht die Mit- 

teilung Carl J. Burckhardts über die Sitzung vom 16. August, so 

zeigen sie doch, dass die Idee in der Luft lag. Doch wie setzte sich 

diese Idee zunächst im Komitee durch? 

Auf der einen Seite die Verfechter einer Initiative des IKRK, dar- 

unter Suzanne Ferrière. Vor dem Delegiertenausschuss, der die Lage 

der in den Chaco-Krieg zwischen Bolivien und Paraguay entsand- 

ten Delegation und deren Möglichkeiten prüft, erinnerte sie an den 

Auftrag ihres Bruders und betonte, dass «die Mission in Österreich vor 

allem den Zweck hatte, einen Präzedenzfall zu schaffen. Nun, da dieser 

Präzedenzfall existiert, nutzt ihn das Internationale] K[omitee] nicht 

aus»12. Mitte März beschloss das Komitee auf Vorschlag seines Prä- 

sidenten die Umwandlung des Ausschusses für Zivilpersonen in 

einen Ausschuss für politische Gefangene, der mit zwei Ausnahmen 

dieselbe Zusammensetzung aufwies, nämlich Suzanne Ferrière und 

Marguerite Frick-Cramer sowie die Herren Boissier, Burckhardt, 

Favre und Cramer. Es ging nicht allein darum, den vom Chaco- 

Konflikt in Anspruch genommenen Delegiertenausschuss zu entla- 
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sten, sondern auch dem Anliegen mehrerer Mitglieder zu entspre- 

chen. In der ersten Sitzung am 1. Mai schloss sich der Ausschuss dem 

Memorandum seines Vorsitzenden Edmond Boissier an, das wir 

im vorigen Kapitel als die vollständigste, konsequenteste und ein- 

deutigste Grundsatzerklärung kennengelernt haben, seit sich das 

IKRK mit innenpolitischen Unruhen und Bürgerkriegen befasst 

hat. Im ersten Anlauf wurde beschlossen, die Bearbeitung einiger 

seit Jahren vernachlässigter Akten wieder aufzunehmen, zum Bei- 

spiel die der polnisch-litauischen Häftlinge, sowie auf das Problem 

der Lager in Deutschland zurückzukommen und bei der Reichsre- 

gierung unter Verweisung auf den österreichischen Präzedenzfall 

den Besuch eines oder mehrerer Konzentrationslager zu verlangen. 

Auf der anderen Seite stand Max Huber. Im Februar erwirkte der 

Präsident des IKRK einen Aufschub der geplanten Schritte in 

Deutschland unter dem Vorwand einer zu erwartenden Mitteilung 

von Oberst Draudt. Doch dieser Brief, der dem Komitee tatsäch- 

lich am 12. März vorgelegt wurde, beschränkte sich darauf, von ab- 

nehmenden Häftlingszahlen zu berichten und den guten Willen des 

DRK zu bekräftigen, die Anfragen des Komitees an die zuständigen 

Behörden weiterzuleiten13. War es nur ein Zufall, dass der Erhalt des 

Briefs von Oberst Draudt und die Einrichtung des Ausschusses für 

politische Gefangene beinahe gleichzeitig erfolgten? Es liesse sich 

denken, dass das enttäuschende Schreiben des Deutschen Roten 

Kreuzes die Verfechter einer direkten Initiative des Komitees be- 

stärkte. Max Huber dagegen blieb nach wie vor zurückhaltend. Der 

Gedanke, dass das Komitee unter Übergehung einer nationalen Ge- 

sellschaft handeln könnte, war natürlich folgenschwer. Im Licht der 

Resolution XIV der Internationalen Rotkreuzkonferenz von 1921 

wie des Memorandums Boissier würde das bedeuten, dass das DRK 

für unfähig erachtet wurde, seine Aufgabe als nationale Rotkreuz- 

gesellschaft zu erfüllen. Die Mitglieder des Ausschusses für politi- 

sche Gefangene müssen sich dieser Folgerung bewusst gewesen 

sein. Was würde dann aber aus den traditionellen Elementen des 

DRK, auf die Huber baute, um von der Doktrin zu retten, was noch 

zu retten war? Indem er vom Komitee eine neuerliche Verzögerung 

der Entscheidung zur Prüfung der Vorgangsweise erlangte, ge- 

wann er Zeit für eine persönliche Unterredung mit dem getreuen 

Draudt, um das DRK bei der geplanten Initiative des Komitees 
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nicht auszuschalten. Leider fanden die Gespräche unter vier Augen 

statt und scheinen keine schriftlichen Spuren hinterlassen zu haben. 

Durch Vermittlung des DRK, das heisst Draudts, erlangte das 

IKRK im Sommer von der Gestapo die Genehmigung zu einem 

Besuch in Dachau, einem Musterlager, das schon mehrere ausländi- 

sche Besucher empfing, und einen Termin im Oktober. Das Komi- 

tee zögerte. Sollte es die Einladung ablehnen, wenn die Deutschen 

die erbetene Besichtigung anderer Lager kategorisch ablehnten? 

Wie würde dann das DRK reagieren und Paul Draudt, dessen gute 

Dienste diesen ersten Erfolg ermöglicht hatten? Von Beginn der 

Verhandlungen an hatte man Carl J. Burckhardt als Leiter der Dele- 

gation vorgesehen. Sein Alter, sein Ansehen, seine Persönlichkeit, 

seine diplomatischen Fähigkeiten, seine zahlreichen Beziehungen 

in Deutschland, alles machte ihn für diese Aufgabe geeignet, die der 

Präsident nicht persönlich übernehmen konnte, weil ein solcher 

Besuch für das Renommee des IKRK nicht unproblematisch war 

(vgl. Dokument VII). Was würde aber Burckhardt in Deutschland 

vorfinden? Ob er mit dem Beweis für die Gerüchte von Misshand- 

lungen und Morden oder unverrichteter Sache zurückkehren 

würde oder nicht, er würde sich in jedem Fall der Kritik aussetzen. 

War das Risiko nicht grösser, wenn man nichts unternahm?14 Auf 

politischer Ebene machte sich Burckhardt keine Illusionen über die 

Einstellung der Nazis zum sogenannten Geist von Genf, einschliess- 

lich seiner humanitären Forderungen. Er wusste indessen, dass er 

sich auf einige seiner zahlreichen Beziehungen in Deutschland ver- 

lassen konnte, auch auf die Unterstützung von Komiteemitglie- 

dern wie Heinrich Zangger, dem Leiter des Instituts für Gerichts- 

medizin an der Universität Zürich, der jenseits des Rheins grosses 

Ansehen genoss. Burckhardt bedachte auch die schweizerische Di- 

mension der Angelegenheit. Konnte er nicht hoffen, auch bei dieser 

Mission nützliche Verbindungen für die Eidgenossenschaft anzu- 

knüpfen? 

Huber hielt sich während all dieser Verhandlungen und internen 

Debatten im Hintergrund. Er befürchtete, die Entschlossenheit des 

Komitees, den Besuch in mehreren Lagern durchzusetzen, könne 

einen Bruch mit schädlichen Folgen für das IKRK bewirken. Dar- 

über hinaus schien er die Notwendigkeit zu bezweifeln, den einge- 

schlagenen Weg bis ans Ende zu gehen. Er behauptete sogar dem 
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DOKUMENT VII 

Carl Jacob Burckhardt (1891-1974) 

Spross eines berühmten Basler Geschlechts und letzter männlicher Nach- 

komme seiner Linie, vereinigt C J. Burckhardt mehrere Existenzen in einem 

einzigen Leben. 

Der Beginn seiner diplomatischen Laufbahn in Wien von 1918 bis 1922 lässt 

ihn die österreichische Tragödie miterleben. Später sollte er wichtige und sogar 

gefährliche Posten bekleiden, etwa als Hochkommissar des Völkerbunds in 

Danzig, während der Krieg schon seine Schatten über die Freie Stadt wirft. 

1945 betraut ihn der Bundesrat mit der Mission, das traditionelle Klima des 

Vertrauens und der Freundschaft zwischen der Schweiz und Frankreich wie- 

derherzustellen. 

Studium und Lehre der Geschichte, zunächst an der Universität Zürich, dann 

am Institut des hautes etudes internationales in Genf nehmen bedeutenden 

Raum in seiner Tätigkeit ein und liefern ihm neben einigen Verwaltungsratspo- 

sten seine hauptsächlichen Einkünfte. Sie verhelfen ihm – namentlich mit der 

Veröffentlichung einer Biographie Kardinal Richelieus – zu einem Ansehen, 

das nicht nur auf akademische Kreise beschränkt bleibt. Es liegt jedoch auf der 

Hand, dass die Historiographie für ihn nur ein Aspekt – und nicht der faszinie- 

rendste – der Welt der Literatur war, der königlichen Kunst für jene, die den 

tieferen Sinn der Menschen und Dinge zu ergründen suchen. 

Im Dienste des Roten Kreuzes kommen Burckhardt seine diplomatischen 

Fähigkeiten und seine Menschenkenntnis zustatten. Im griechisch-türkischen 

Konflikt von 1923 ist er als Delegierter des IKRK tätig und wird zehn Jahre 

später Mitglied des Komitees. Im Zweiten Weltkrieg spielt er darin eine her- 

vorragende Rolle, eigentlich die Hauptrolle. 1945 tritt er selbstverständlich die 

Nachfolge Max Hubers an, doch seine Ernennung zum schweizerischen Ge- 

sandten in Paris hindert ihn schliesslich, diese Funktion auszuüben. 

Hinter all diesen Tätigkeiten steht eine komplexe Persönlichkeit, die manch- 

mal widersprüchlich erscheint: geistige Überlegenheit neben unersättlicher 

Neugier, imponierende Reserviertheit neben Kontaktfreudigkeit, Zweifel und 

Unschlüssigkeit neben äusserlicher Selbstsicherheit. Wesensmässig haben wir es 

also mit einem Intellektuellen und Schriftsteller zu tun, den der Überdruss 

manchmal bis zur Krankheit quälen kann. Die Umstände zwingen jedoch zum 

Handeln und bringen Burckhardt zunächst in Danzig, während des Krieges 

dann in Genf in Konflikt mit Menschen und Anschauungen, die den Untergang 

seiner Überzeugungen, den Untergang seiner Welt bedeuten. 

Die Festschrift anlässlich seines 70. Geburtstags rühmt unter anderem seine 

Luzidität, seinen Scharfblick und sogar seine prophetische Gabe, doch zeichnet 

er sich eher durch eine radikal pessimistische Geschichtsanschauung aus, wie 

nachstehender Auszug aus einem Brief an Hofmannsthal beweist (1927): 
«Dass wir schweren, dass wir rohen, grausamen Zeiten entgegengehn, vor allem Zei- 

ten der Lüge, das ist meine Überzeugung, ich kann sie nicht verheimlichen, aber ich hege 
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sie ohne Verzagtheit, fast mit einer Art von freudigem Trotz. Auch dass vieles untergehn 

wird, dass dieses ganze Schön- und Edelsehn des Späthumanismus im 19ten Jahrhundert 
zerschmettert wird, ficht mich, als etwas Unabänderliches, nicht über die Massen an; 

dort, wo ich in Augenblicken erstarre, geht es um die Erkenntnis eines viel tiefer gehen- 

den Vorgangs, nämlich um die Zerstörung der Substanz... Man wird um Methoden 
kämpfen, wie man noch um nichts anderes gekämpft hat..., im Dienst eines fanati- 

schen, sektiererischen Durchsetzungswillens wird gehasst, gerichtet, gequält, gemordet 

werden, die Grausamkeit, von der Hypothek der Sünde oder ganz einfach von der 
Vorstellung des Guten und Bösen völlig befreit, wird sich in die Ausübung vermeintli- 

chen Rechtes einschleichen. Ja, das ist die Vision, die mich bisweilen anfällt.» 

Diesen Pessimismus, der sich aus dem Schauspiel einer Welt nährt, die dem 

Untergang geweiht ist – wie bereits das geliebte Österreich –, begleitet ein 

fundamentaler Liberalismus, der vielleicht mehr konservativ ist als liberal, weil 

er sich auf die Kritik des Fortschritts und des mechanistischen Weltverständnis- 

ses gründet. Ungeachtet seiner Basler Herkunft und seines Kosmopolitismus 

teilt Burckhardt daher die politischen, sozialen und ideologischen Befürchtun- 

gen jener Genfer Bourgeoisie, die das IKRK bevölkert. 

Seine klassische Bildung und seine Ideale stellen ihn in die Tradition des elitä- 

ren europäischen Humanismus. Er gehört jedoch in erster Linie dem deutschen 

und in zweiter Linie dem französischen Kulturraum an. Sein Studium in Basel, 

München, Göttingen, Paris, ein langer Aufenthalt in Wien, sein Freundeskreis 

und sein Briefwechsel schaffen eine geistige Heimat, aus der ihn der verab- 

scheute Nazismus nicht zu vertreiben vermag. Dagegen hat er keinen Studien- 

aufenthalt in Grossbritannien unternommen. Er kennt die Engländer schlecht, 

und diese lassen es ihn fühlen: trotz einiger freundschaftlicher Beziehungen ist 

er während des Krieges im Foreign Office nicht besonders angesehen. Am 

schwersten wiegt vielleicht nicht, dass ihn die Alliierten für deutschfreundlich 

halten oder dass man ihn bisweilen verdächtigt, einen Separatfrieden im Westen 

zu wünschen, sondern seine allzu eurozentrische Sicht des Konflikts, die ihn die 

Chancen für einen deutschen Sieg lange überschätzen lässt. Mit dem Bundesrat, 

der Armeeführung, den hohen Beamten und Diplomaten der Schweiz teilt er 

also die Überbewertung Kontinentaleuropas, Erbe des Kräfteverhältnisses im 

19. Jahrhundert. Mag das IKRK manchmal – wie die Schweiz – einen Krieg im 

Rückstand sind, so erkennt Burckhardt früher als andere die Zeichen der Zeit, 

die ihm jedoch nie Ankündigung einer Erneuerung sind. 

Seine flexible Persönlichkeit besticht, er ist aber auch nicht unempfindlich 

für die Reize der Welt, um so mehr, als ihn seine Stellung oft dazu verpflich- 

tet. Er ist als Hoher Kommissar des Völkerbundes in Danzig zum Parteitag 

nach Nürnberg eingeladen, wohin er sich aber, wegen einer Sitzung in Genf, 

nicht begeben kann. Nach dem Krieg erklärt ihn das Weizmann-Institut zum 

Ehrenmitglied unter Hervorhebung «seines Wirkens zugunsten der notleidenden 

Völker, darunter das jüdische Volk, in seiner Eigenschaft als Leiter einer grossen 

humanitären Organisation.» 
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Komitee gegenüber, allein schon die Erwägung einer eventuellen 

Mission habe sich äusserst positiv auf das Los der Häftlinge ausge- 

wirkt15. 

Wider Erwarten gaben die Deutschen nach und boten zwei Lager 

an. Der Ausschuss für politische Gefangene verlangte vier. Offen- 

bar einigte man sich schliesslich auf diese Zahl und wählte Lichten- 

burg, Esterwegen, Oranienburg und Dachau, wobei Oranienburg 

in Wirklichkeit noch gar nicht in Benutzung stand. Mit seiner Ent- 

scheidung, die förmliche Einladung des DRK mit der Entsendung 

von Burckhardt, ohne Instruktionen, zu beantworten, betonte das 

Komitee die Bedeutung, die es diesem Besuch zumass, das Ver- 

trauen, das es einem seiner bekanntesten Mitglieder entgegen- 

brachte, und die ganze Tragweite des Risikos, das es auf sich nahm. 

Über die Mission selbst besitzen wir zwei Quellen: die Akten jener 

Zeit und den Bericht andererseits, den Burckhardt fünfundzwanzig 

Jahre später in Meine Danziger Mission gegeben hat16. Im wesent- 

lichen ergänzen sich die beiden Versionen, wir gebenjedoch der er- 

steren den Vorzug, nicht nur, weil sie die Eindrücke und Reaktio- 

nen des Augenblicks genauer widerspiegeln, sondern auch, weil sie 

uns eine bessere Abschätzung dessen erlauben, was das Komitee 

über die Lagerbesuche erfahren hat. 

Die Lagerbesichtigungen waren Gegenstand eines Berichts, den 

Burckhardt am 31. Oktober dem Komitee bei seiner Rückkehr 

vorlegte, nachdem er am 27. mit Max Huber in Zürich zusammen- 

getroffen war. Im Gegensatz zu anderen Praktiken in der Vergan- 

genheit wurde dieser – äusserst nüchterne – Text weder den Deut- 

schen bekanntgemacht noch in der Revue internationale de la Croix- 

Rouge veröffentlicht, ja nicht einmal im Bericht des IKRK an die 

Internationale Rotkreuzkonferenz erwähnt, wie dies für die italie- 

nischen politischen Häftlinge der Fall war, sondern sorgsam im Ge- 

heimarchiv des IKRK verschlossen17 (vgl. Anhang II) . 

Diese äusserste Diskretion war mit den Deutschen vereinbart 

worden, die verlangt hatten, dass das Ergebnis der Mission streng 

vertraulich behandelt werde. Das Sitzungsprotokoll des Komitees 

lässt daher nichts über die mündliche Erläuterung des Berichts ver- 

lauten, und Burckhardt sollte diese ungewöhnliche Vorsichtsmass- 

nahme noch fünfunddreissig Jahre später mit der Furcht vor einer 
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möglichen Indiskretion begründen, die katastrophale Folgen gehabt 

hätte18. Burckhardts Aufzeichnungen zufolge, die glücklicherweise 

in seinen persönlichen Papieren erhalten sind, ging der mündliche 

Bericht an seine Kollegen am 31. Oktober weit über eine Schilde- 

rung der Zustände in den KZs hinaus und stellt eine hochinteressante 

politische Analyse dar. Von den Lagern zunächst vermittelte er ein 

viel vollständigeres Bild als im schriftlichen Bericht und legte eine 

für jene Zeit bemerkenswerte Kenntnis der Polizeiorganisation, der 

Rechtsentartung, der Anzahl der Gefangenen, der verfolgten Grup- 

pen usw. an den Tag. Er bezeugt auch Burckhardts damalige Reak- 

tionen des Mitleids und der Empörung, insbesondere wegen des von 

den Nazis aufgezwungenen Zusammenlebens von politischen Häft- 

lingen mit Kriminellen. Vor allem zwei Gesprächspartner nahmen 

seine Aufmerksamkeit in Anspruch, das Deutsche Rote Kreuz 

einerseits und Reinhard Heydrich andererseits. Bei ersterem war 

ihm aufgefallen, dass sowohl dessen Präsident – der Herzog von 

Sachsen-Coburg und Gotha – als auch der ihn begleitende Repräsen- 

tant – Ernst von Cleve-Savon – sich ihm gegenüber nur in den 

höchsten Tönen über das Nazi-Regime und seine Prinzipien äusser- 

ten. Er durchschaute aber diese Haltung. Ihm zufolge war die natio- 

nale Rotkreuzgesellschaft nicht nur bestrebt, alle Auseinanderset- 

zungen mit der Polizei zu vermeiden, sondern ihn zugleich zu einer 

Intervention auf höchster Ebene zu drängen, möglicherweise bei 

Hitler selbst, um eine Zügelung der Willkür der Gestapo, vielleicht 

sogar deren Ausschaltung zu erreichen. Lassen wir dieses letzte, 

phantastisch anmutende Ziel beiseite; aber stellt diese Beurteilung 

nicht eine Bestätigung der Thesen Max Hubers über das DRK dar? 

Mit Heydrich ist Burckhardt zweimal zusammengetroffen. Das 

erste Mal bei dem vom Präsidenten des Deutschen Roten Kreuzes 

gegebenen offiziellen Empfang, an dem auch der schweizerische Ge- 

sandte, Dinichert, und der Staatssekretär der Reichskanzlei Lam- 

mers teilnahmen. Das lange Gespräch unter vier Augen an diesem 

Abend wurde zwei Tage später in einer dreistündigen Unterredung 

im Büro des Chefs des Sicherheitsdiensts in der Prinz-Albrecht- 

Strasse 8 fortgesetzt. Der Delegierte des IKRK erhielt dabei die 

Erlaubnis, mit Häftlingen seiner Wahl allein zu sprechen, die Zu- 

sicherung, dass die Trennung der Kriminellen von den politischen 

Häftlingen, besonders den jungen, ernsthaft ins Auge gefasst werde, 
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und schliesslich die Genehmigung zum Besuch von Dachau, des da- 

mals grössten Lagers, unter der Bedingung, keine Unterredung mit 

Gefangenen weiterzugeben. Aus den Reaktionen seines Gesprächs- 

partners, besonders im Zusammenhang mit den britischen Demar- 

chen zugunsten gewisser Häftlinge, entnahm er, dass die neuen 

Machthaber weder die Sprache des Rechts noch der Menschlichkeit 

verstanden, ihnen ihr internationales Ansehen aber nicht gleichgül- 

tig war. 

Alles in allem gelangte Burckhardt zu dem Schluss, dass das Reich 

eine Phase brutaler und intensiver, eigentlich revolutionärer Um- 

wandlung durchmache, in der die Sicherheit des Staates zum ober- 

sten Gesetz wird. Dies auch auf Kosten der Sicherheit des einzelnen, 

was jeden Bezug auf die traditionellen abendländischen Normen 

und Werte hinfällig macht. Und in diesem erschreckenden Urteil 

zeigte sich die tiefe Bestürzung eines Humanisten, dem es offensicht- 

lich gelungen war, sich Zutritt zu verschaffen und seine Gesprächs- 

partner zum Reden zu bringen19. 

Nach Abschluss seines Besuchs-der Draudt zufolge im Ganzen ein 

Erfolg war20 – richtete der IKRK-Delegierte an den Herzog von 

Sachsen-Coburg und Gotha ein nicht nur formales Dankschreiben. 

In dem sorgfältig mit Hilfe Draudts entworfenen Brief21 wird zu- 

nächst festgestellt, dass Einrichtung und Organisation der Lager den 

modernsten Anforderungen entsprechen oder im Wege der Verbes- 

serung sind wie in Lichtenburg. Die psychische Verfassung der 

Häftlinge erscheint dagegen wesentlich durch das Verhalten der La- 

gerverantwortlichen bestimmt. Und da der Zweck der Haft ein päd- 

agogischer sei, sollte für die Führungsqualifikation und die mensch- 

liche Eignung der Lagerleitung Sorge getragen werden. So habe der 

Delegierte des IKRK in Dachau von den Häftlingen den Eindruck 

gewonnen, dass der Kommandant seiner Aufgabe mit Anständigkeit 

nachkomme. Im selben Sinn wiederholte er, was er Heydrich bereits 

mündlich sagte bezüglich einer Trennung von politischen Häftlin- 

gen und Kriminellen, die möglichst in eigenen Lagern untergebracht 

werden sollten. Er verweist im Zusammenhang mit den politischen 

Häftlingen auf Schillers «Verbrecher aus verlorener Ehre» und 

schloss mit der Bemerkung, dass es der psychischen Verfassung der 

Gefangenen zuträglich wäre, wenn sie aufgrund eines rechtskräf- 

tigen Urteils über ihr Los Bescheid wüssten22. 
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Das Deutsche Rote Kreuz leitete diesen Brief an verschiedene hö- 

here Stellen weiter, und nach einer durch Paul Draudt übermittelten 

Erinnerung erfolgte eine Reaktion der Gestapo. Über das DRK ant- 

wortete Heydrich, die gemeinsame Haft politischer Gefangener und 

Krimineller sei nicht allein durch die Umstände bedingt, sondern 

entspreche der nationalsozialistischen Auffassung vom Staatsver- 

brechen sowie dem neuen Strafrecht. Immerhin habe der Delegierte 

das Problem zu Recht vom pädagogischen Gesichtspunkt gestellt, 

und Gespräche über die nötigen Umgruppierungen seien im Gang. 

Dagegen komme eine gerichtliche Regelung der Situation der ein- 

zelnen Schutzhäftlinge nicht in Frage, da dieseja tatsächlich kein De- 

likt begangen hätten, sondern durch ihr staatsfeindliches Verhalten 

die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdeten. Im Übrigen 

werde die Schutzhaft durch verschiedene juristische Instanzen kon- 

trolliert und jeder Fall alle drei Monate neu überprüft23. Burckhardt 

gab diese Informationen an das Komitee weiter, und zwar in günsti- 

gerem Licht, dem Sitzungsprotokoll nach zu schliessen24. 

Hatte es einen zweiten Brief an Hitler persönlich gegeben? Die 

Anregung, das deutsche Staatsoberhaupt auf diese Weise direkt zu 

informieren, soll vom Präsidenten des DRK ausgegangen sein, spä- 

ter auch von Professor Sauerbruch, dem berühmten Chirurgen, 

welchem der Führer damals Gehör schenkte25. Beim IKRK findet 

sich kein Hinweis auf ein solches Schreiben26. Dagegen scheint der an 

den Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha gerichtete Brief durch 

Vermittlung Lammers bis zum Führer gelangt zu sein und diesem 

nicht missfallen zu haben. Denn er befahl dem Deutschen Roten 

Kreuz, den Repräsentanten des Komitees einzuladen, sich an Ort 

und Stelle von den Leistungen des Regimes und der Verbesserung 

der Lage der Häftlinge zu überzeugen27. 

Im Verlauf dieser zweiten Mission ins Reich, vom 9. bis 15. Mai 

1936, besuchte Burckhardt keine KZs, traf aber in Berlin mit seinen 

Gesprächspartnern aus dem vorigen Herbst, Heydrich und Lam- 

mers, zusammen, ausserdem mit dem Leiter des Arbeitsdiensts, 

Hierl, und mit Ribbentrop, der zu jener Zeit erst Sachverständiger 

der NSDAP für aussenpolitische Fragen war. Seinem mündlichen 

Bericht vor dem Ausschuss für politische Gefangene zufolge soll ihm 

versichert worden sein, dass die Trennung der Kriminellen von den 

politischen Gefangenen begonnen habe, dass der Fall der letzteren 
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alle drei Monate überprüft werde undjene, die man als resozialisiert 

ansehe, zu den staatlichen Bauunternehmungen überstellt würden, 

ausgenommenjugendliche zwischen 18 und 22Jahren, die man dem 

Arbeitsdienst eingliedere. Ferner berichtete Burckhardt mit Be- 

wunderung von der Schaffung verschiedener Hilfsorganisationen 

für die Häftlinge und deren Familien. Schwierig bleibe nur, aufgrund 

der antisemitischen Bewegung, die Lage der Angehörigen jüdischer 

Inhaftierter, die mit den Intellektuellen zu den widersetzlichsten Ele- 

menten zählten. In den Dörfern würden jüdische Geschäfte ausser- 

dem von der Bevölkerung boykottiert. Zahlreiche Juden hätten da- 

her Deutschland verlassen. 

Insgesamt schloss Burckhardt aus seinen Unterredungen von 

1936, dass sich das Los der Gefangenen verbessert habe – weit über 

seine Erwartungen hinaus – und dass seine Bemerkungen und Kriti- 

ken gehört worden seien. «Die meisten Lagerleiter, über die sich 

H. Burckhardt beschwert hatte, sind entlassen oder versetzt worden, na- 

mentlich der Kommandant des Lagers Esterwegen.» Burckhardt fugte im 

Protokoll des Ausschusses für politische Gefangene handschriftlich 

hinzu, letzterer habe «einen untergeordneten Posten in Bayern bekom- 

men». Dies war wohl noch nicht genug der Strafe, denn in Meine 

Danziger Mission berichtet Burckhardt, der frühere Lagerkomman- 

dant sei nun selbst als Häftling in einem KZ interniert28, was nur die 

halbe Wahrheit ist. Der Betreffende – Hans Loritz – wurde zwar 

wohl nach Dachau versetzt, aber als Kommandant des Lagers29. Da- 

gegen gestand Burckhardt, dass sich die Lage der wichtigsten politi- 

schen Gefangenen wie Ossietzky, Thälmann, Ebert, Heilmann nicht 

gebessert habe. Die Deutschen hätten ihm eindeutig zu verstehen 

gegeben, dies werde sich auch nicht ändern, solange im Ausland 

Kundgebungen für diese Häftlinge stattfänden mit dem Ziel, das 

Reich zu provozieren. Am Ende seines Berichts vor dem Ausschuss 

teilte Burckhardt noch mit, er habe Lammers gegenüber das Los der 

politischen Häftlinge in Österreich zur Sprache gebracht und betont, 

dass das IKRK neuerlich zu ihren Gunsten intervenieren könnte, 

wenn es eine Verbesserung der Lage der Gefangenen in Deutschland 

erreichte30. 

Die Reise Burckhardts von 1936 diente also im Wesentlichen dazu, 

die sozialen Leistungen des Regimes und die gewaltigen Bauarbeiten 

kennenzulernen, die den Schweizer Besucher stark beeindruckt zu 
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haben scheinen. Hat er, wie er in Meine Danziger Mission berichtet, 

lange mit Todt, dem Generalinspektor für das deutsche Strassenwe- 

sen, über die Schattenseiten des Regimes gesprochen31, oder hat er 

versucht, seinen Hauptreisebegleiter, Oberarbeitsfuhrer Müller- 

Brandenburg zu gewinnen, indem er sich in politischen und philo- 

sophischen Betrachtungen erging, die zugunsten des Dritten Rei- 

ches sprachen32, wenn man dem deutschen Beamten glaubt? Gewiss 

ist das Dankschreiben, das er nach seiner Rückkehr in die Schweiz an 

den Führer und Reichskanzler richtet, in dem es heisst: «Grosszügige 

Gastfreundschaft und hervorragende Organisation haben es mir möglich 

gemacht, in einer kurzen Woche quer durch Deutschland die wahrhaft faus-

tische Leistung der Reichsautobahnen und des Arbeitsdienstes kennen zu 

lernen. Was mir einen besondern und bleibenden Eindruck hinterliess, ist 

der freudige Geist der Zusammenarbeit, der sich überall kundtat»33. 

Stets zufrieden mit sich selbst, unternahm Burckhardt 1936 meh- 

rere Reisen nach Deutschland. Imjuni gab er dem Komitee bekannt, 

er habe zwei Briefe erhalten34. Der erste stammt vom Deutschen Ro- 

ten Kreuz und teilte die Einlieferung Carl von Ossietzkys (Osso- 

wietzky notiert der Schriftführer des Komitees) in ein Krankenhaus 

mit. Wir haben ihn mit Datum vom 10. Juni 1936 in den Auszügen 

aus der Akte des Personensuchdiensts wiedergegeben. Der zweite ist 

von Heydrich und «zeugt von einer gewissen Verbesserung der Lage der 

Minderjährigen, die unter 19 Jahren nicht mehr aus politischen Grün-

den festgehalten werden dürfen», wie das Protokoll vermerkt. 

1937 wurde Carl Jacob Burckhardt vom Rat des Völkerbundes auf 

den Posten des Hohen Kommissars in Danzig berufen. Zur Erklä- 

rung der «gewissen Toleranz, mit welcher nationalsozialistische Kreise im 

Beginn meine Wahl auf den Danziger Posten betrachteten», erwähnte 

Burckhardt in seinen Erinnerungen einen 1933 in seinem Hause ab- 

gehaltenen Empfang zu Ehren der Delegation des Reichs bei der 

Völkerbundstagung, in Anwesenheit seines Freundes Ernst von 

Weizsäcker, des neuen deutschen Gesandten in Bern, und des Chefs 

des Politischen Departements, Giuseppe Motta35. Zumindest kann 

man sagen, dass weder die heikle Mission vom Oktober 1935 noch 

die entspanntere Reise im Mai 1936 die günstige Meinung beein- 

trächtigten, die die Führer des Dritten Reiches von dem künftigen 

Hohen Kommissar zu hegen schienen. 
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Ein nutzloser Schritt 

Wenn die Ferrière-Mission 1934 dem IKRK auch 1935 einige KZ- 

Tore in Deutschland öffnete, so musste man doch darauf gefasst 

sein, dass das Reich daraufhin mit weiteren Begehren in Genf vor- 

stellig werden würde. Dies war der Fall für die Nationalsozialisten 

des Memellands, von denen einige Dutzend im Mai 1935 wegen ih- 

rer politischen Aktivitäten verhaftet worden waren. Ihr Schicksal 

war häufig Gegenstand der Propaganda des Dritten Reiches. Aber 

die Lage war nicht einfach, denn selbst wenn sie die Deutschen als 

Blutsbrüder betrachteten, selbst wenn das Reich seit 1923 An- 

spruch auf das Memelland erhob, blieben diese Häftlinge litauische 

Staatsbürger, die in ihrem eigenen Land gefangen waren. Unter 

keinen Umständen könnte sich das Komitee also auf ein Interven- 

tionsgesuch des Reiches oder einer deutschen Organisation beru- 

fen, wenn seine Demarche nicht von Kaunas als untragbare Einmi- 

schung in die inneren Angelegenheiten des Staates zurückgewiesen 

werden sollte. 

Auf Betreiben Draudts unternahm das Komitee im Februar 1936 

einen ersten Versuch, indem es Präsident Smetona zu einem Gna- 

denakt anlässlich des litauischen Nationalfeiertags aufrief. Zu diesem 

Zeitpunkt lag in Genf noch keine deutsche Reaktion auf den Brief 

vor, der im Anschluss an Burckhardts Besuch im Oktober 1935 abge- 

sandt worden war, und das Ersuchen Oberst Draudts erschien als 

willkommene Gelegenheit, die Dinge wieder in Gang zu bringen. 

Präsident Smetona antwortete nicht. Ende desjahres 1936 wurde 

der Druck der Deutschen stärker, wenn er auch nach wie vor dis- 

kret blieb. Gauleiter Erich Koch, dann auch das Auswärtige Amt 

wünschten eine Intervention, denn sie befürchteten angeblich, die 

von den litauischen Behörden vorgenommenen Teilentlassungen 

könnten die psychische Verfassung der in Haft Verbleibenden ver- 

schlimmern und sie zu Verzweiflungstaten treiben. Burckhardt er- 

klärte sich bereit, im März 1937 eine Mission ins Memelland zu 

übernehmen. 

Doch seine Ernennung zum Hohen Kommissar in Danzig hin- 

derte ihn an der Ausführung dieses Plans. Die Sackgasse erschien 

um so unausweichlicher, als es nicht leicht war, einen Nachfolger 

für Burckhardt zu finden, der das Vertrauen der Deutschen genoss, 
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denn Jacques Chenevière wurde von den Vorgängen in Spanien in 

Anspruch genommen. Endlich beschloss das Komitee, ohne vor- 

hergehende Erklärungen einen Delegierten zum Litauischen Roten 

Kreuz zu entsenden. Es übertrug diese schwierige Aufgabe einem 

ehemaligen Schweizer Diplomaten, William Moretti, der dem 

Ausschuss zur Überwachung der saarländischen Volksabstimmung 

angehört hatte. Die Mission Moretti wurde nur ein halber Erfolg: 

die nationale Gesellschaft Litauens wich aus, dem Delegierten ge- 

lang es jedoch, die Behörden genügend zu beeindrucken, um 

schliesslich drei der 29 noch inhaftierten Memelländer sehen zu 

können. Er durfte nicht allein mit ihnen sprechen, gewann aber von 

den Haftbedingungen und ihrem Äusseren einen eher günstigen 

Eindruck36. Huber beurteilte das Ergebnis der Reise als negativ, 

wohl aber mehr im Hinblick auf Draudts Stellung beim DRK als 

wegen der Unmöglichkeit, damit eine neuerliche Demarche zu- 

gunsten der deutschen KZ-Insassen zu begründen. 

Von Wien nach Dachau 

Am 13. März 1938 wurde Österreich dem Deutschen Reich ange- 

schlossen. Das Österreichische Rote Kreuz war von nun an Teil des 

DRK, dessen faktische Leitung am 1. Januar 1938 vom Reichsarzt- 

SS Ernst Grawitz übernommen worden war. 

Neuerlich und unter viel schlimmeren Umständen als 1933 sah 

sich das Komitee mit politischen Verfolgungen durch die National- 

sozialisten konfrontiert. Am 23. März teilte Lucie Odier Präsident 

Huber mit, sie habe eine Liste von 49 Persönlichkeiten des alten Re- 

gimes erhalten, die offensichtlich verschwunden oder verhaftet 

worden seien und über die ihre Korrespondentin (Fürstin Starhem- 

berg, die Frau des ehemaligen Anführers der Heimwehren) Aus- 

kunft erbat37. Die Namenliste war vertraulich, und Huber vertrat 

auch sofort die Ansicht, es seien aufjeden Fall zu viele Personen auf 

der Liste, um diese dem DRK im Rahmen des Suchdienstes vorzu- 

legen38. Einige Tage später wandte sich der Jüdische Weltkongress 

an das IKRK und berichtete über die Massnahmen gegen die öster- 

reichischen Juden, die an Härte und Brutalität alles übertrafen, was 

man in Deutschland erlebt hatte. Insbesondere würden die Fürsor- 

georganisationen an der Ausübung ihrer Tätigkeit gehindert, was 
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beispielsweise ein Drittel der 60’000 Wiener Juden der Unterstüt- 

zung beraube. Der Jüdische Weltkongress ersuchte daher das Komi- 

tee, bei den Behörden zu intervenieren, um vor allem zu erreichen, 

dass die jüdischen Hilfsorganisationen ihre regelmässige Tätigkeit 

wiederaufnehmen könnten39. 

In Abwesenheit des Präsidenten und ohne den Rat Burckhardts, 

der wegen seiner hohen internationalen Funktionen nicht mehr zur 

Verfügung stand, hielt sich das Komitee für verpflichtet, Schritte zu 

unternehmen und das DRK in Berlin anzusprechen. Huber jedoch, 

der aus gesundheitlichen Gründen nicht in Genf weilte, liess seine 

Kollegen umgehend wissen, dass «das IKRK gegen politische Mass- 

nahmen nichts machen kann. Es vermag nichts gegen die Festnahme und 

Haft an sich. Nur die unmenschliche Behandlung der Gefangenen verleiht 

ihm das Recht zu handeln. 

Das an Frl. Odier gerichtete Auskunftsgesuch, das dringlich scheint, 

weist nicht die für eine Intervention erforderlichen Merkmale auf Sie geht 

vom Führer einer politischen Bewegung aus, der sich Für das Schicksal 

seiner Gefolgsleute interessierte, was im Übrigen ganz natürlich ist. Das 

IKRK könnte um Auskünfte im Namen naher Angehöriger ersuchen. 

Doch wie die Fürstin [Starhemberg] betont, dürften den zuständigen Be- 

hörden weder die Personen noch der Anfragende genannt werden. 

Da eine Geheimermittlung nicht durchjuhrbar ist, kann diese Anfrage 

nicht berücksichtigt werden. Präzise Tatsachen über eine inhumane Be- 

handlung, die eine Intervention rechtfertigen würden, sind dem IKRK 

nicht zur Kenntnis gebracht worden. Einzig der Umstand, dass die von 

S[tarhemberg] bezeichneten Personen lange nicht korrespondieren könn- 

ten, wäre als inhuman zu qualifizieren. 

Man müsste mehr Fakten in Erfahrung bringen, bevor man diese delika-

te Demarche unternimmt, die nichtjederzeit wiederholt werden kann. 

Das Anliegen des Jüdischen Weltkongresses... wäre geeigneter für eine 

Intervention, denn es handelt sich dabei um eine humanitäre Tätigkeit, die 

durch die politischen Ereignisse unmöglich gemacht wird. Aber man wird 

dem IKRK wahrscheinlich antworten, es handle sich um eine getarnte Or- 

ganisation mit politischem (kommunistischem) Charakter. 

Sollten dem IKRK weitere Nachrichten zugehen, müssten diese mit 

grösster Vorsicht beurteilt werden.»40 

In der folgenden Sitzung schloss sich das Komitee diesem Stand- 

punkt an, der einen deutlichen Rückzug gegenüber seiner früheren 
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Beurteilung der Lage darstellt. Die Hauptverfechterin einer direk- 

ten und nicht schriftlichen Demarche beim DRK, Suzanne Ferrière, 

konnte die Karte nicht ausspielen, über die das Komitee verfügte, 

weil sich Lucie Odier verpflichtet hatte, die Namen der Ver- 

schwundenen geheimzuhalten. Schliesslich verlegte auch sie sich 

auf eine abwartende Haltung, denn sie fürchtete vor allem, dass das 

DRK die ganze Angelegenheit allein übernehmen könnte. Das Ko- 

mitee beschloss daher, sich darauf zu beschränken, bei der nächsten 

Tagung des Welthilfs verbandes in Paris Informationen über die jü- 

dischen Fürsorgeorganisationen in Wien zu sammeln. Doch diese 

Spur führte zu nichts, und man versuchte eine andere Vorgangs- 

weise über Vermittlung von Frau de Morsier, die im Auftrag der 

Internationalen Vereinigung für Kinderhilfe nach Wien gefahren 

war. Die Bremse des Präsidenten hatte also gewirkt. Dem Jüdi- 

schen Weltkongress antwortete das Sekretariat, dass man sein Ersu- 

chen prüfe und eine Interventionsmöglichkeit im Auge behalte. 

Auf eine spätere Anfrage der Zentralkonferenz der amerikanischen 

Rabbiner teilte es mit, das Komitee verfolge die Ereignisse mit der 

grössten Aufmerksamkeit, sei aber gezwungen, höchste Diskretion 

über die von ihm geplanten Schritte zu wahren. «[Das Komitee] hält 

es daher für besser, wenn keinerlei Demarche bei ihm unternommen wird, 

um nicht Hoffnungen zu erwecken, die zu erfüllen es nicht in der Lage wäre.» 

Die Einberufung der XVI. Internationalen Rotkreuzkonferenz 

für Juni in London mobilisierte das IKRK. Lag es an diesem Termin 

oder am Ausbleiben neuer Informationen? Jedenfalls äusserte das 

Komitee den Wunsch, abermals in Abwesenheit des Präsidenten, 

einen neuerlichen Versuch zu unternehmen42. In einem Max Huber 

unterbreiteten Briefentwurf an das DRK schlug Suzanne Ferrière 

vor, dem IKRK eine Wiederholung seiner Mission von 1935 zu ge- 

statten mit der Bewilligung, Dachau und andere Haftanstalten zu 

besuchen, nicht etwa, weil bei ihm Beschwerden eingegangen wä- 

ren, sondern nur, um durch objektive Berichterstattung die gegen- 

wärtige Nervosität der Öffentlichkeit beschwichtigen zu können. 

Sie regte an, das Komiteemitglied Dr. Zangger als Delegierten zu 

entsenden und den Brief unverzüglich abzuschicken, damit die 

praktischen Einzelheiten des Besuchs während der Londoner Kon- 

ferenz direkt zwischen den Delegationen besprochen werden kön- 
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nen. Huber lehnte in allen Punkten ab. Der geltend gemachte Vor- 

wand war unzureichend, der Gesundheitszustand Zanggers er- 

laubte es ihm nicht, diese Mission zu übernehmen. Es war auch zu 

spät, jetzt nach Berlin zu schreiben. Mögliche Kontakte des IKRK 

in London müssten das Schreiben vorbereiten, nicht die Durchfüh- 

rung der darin enthaltenen Vorschläge beschleunigen43. Suzanne 

Ferrière liess sich aber nicht so leicht entmutigen und erinnerte den 

Präsidenten energisch an das Boissier-Memorandum von 1935 und 

namentlich das Initiativrecht des IKRK, ausserdem brachte sie neu- 

erlich ihr Misstrauen gegenüber Nachforschungen zum Ausdruck, 

die über das DRK abgewickelt wurden44. 

Hinter den Kulissen der Londoner Konferenz teilte Huber 

schliesslich mündlich Grawitz den Wunsch des Komitees mit. Und 

diesmal kam es in Berlin zu einer raschen Entscheidung, denn am 

8. Juli konnte der geschäftsführende Präsident des DRK antworten, 

die zuständigen Behörden hätten sich mit der Besichtigung eines 

Konzentrationslagers einverstanden erklärt. Sie seien überzeugt, 

das Komitee werde diese Mission einer Persönlichkeit anvertrauen, 

die-wie Carl J. Burckhardt oder Max Huber-die Unparteilichkeit 

verkörpere, welche das Deutsche Rote Kreuz dem IKRK beschei- 

nigte. 

Huber war erschöpft aus London zurückgekehrt und bedurfte 

vollkommener Ruhe. Carl J. Burckhardt konnte selbstverständlich 

nicht in Anspruch genommen werden. Schliesslich vertraute das 

Komitee diese zweite Besichtigung Oberst Guillaume Favre an, in 

Begleitung des Chirurgen Dr. G. Chessex aus Montreux. Guil- 

laume Favre war einer der Senioren des Hauses und sprach fliessend 

deutsch, da er 1903 bis 1904 einen Lehrgang in der kaiserlichen Ar- 

mee absolviert hatte, wie es damals für angehende Instruktoren der 

schweizerischen Armee üblich war. Die Wahl war schwierig gewe- 

sen, Guillaume Favre erklärte sich trotz seines schlechten Gesund- 

heitszustandes dazu bereit. Was das Ziel der Reise anging, so nahm 

das Komitee das Angebot der Deutschen an, ohne auf der Besichti- 

gung anderer Haftanstalten zu bestehen und ohne besondere Be- 

dingungen für den Besuch zu stellen. Der Name Dachau war schon 

vor dem Sommer im Gespräch. Es war eines der bekanntesten La- 

ger. Burckhardt besuchte es schon 1935; dort wurden auch seit dem 

Anschluss eine Anzahl österreichischer Regimegegner festgehalten. 
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Man konnte aber annehmen, dass sich das Komitee im Sommer 

1938 in Abwesenheit seines Präsidenten und Carl J. Burckhardts 

nicht stark genug fühlte, um Gegenvorschläge zu diesem Angebot 

zu machen. 

In den – für seine Gesprächspartner bestimmten – Instruktionen 

an Oberst Favre erteilte ihm das Komitee den Auftrag, «die öffent- 

liche Meinung überdas Leben der in den Konzentrationslagern festgehalte- 

nen Personen beruhigen zu können. Diese öffentliche Meinung wird durch 

alle möglichen alarmierenden und höchstwahrscheinlich völlig unbegrün- 

deten Gerüchte über die Behandlung der Häftlinge in diesen Lagern in die 

Irre geführt. Zur Beruhigung der öffentlichen Meinung müsste man in Er- 

fahrung bringen: die Lebensbedingungen... Unterbringung, Verpfle- 

gung, Tagesablauf... Strafordnung... Krankenpflege... Korrespon- 

denz ... Entlassung. Es wäre wünschenswert, die Auswanderung Freige- 

lasssener, die Deutschland zu verlassen wünschen und die Deutschland zu 

entfernen wünscht, weitmöglichst zu erleichtern. 

Eine Konferenz von Vertretern verschiedener Regierungen ist in Evian 

zusammengetreten mit dem Ziel, eine solche Emigration zu organisieren 

und zu erleichtern, aber die Organisation einer rationellen Emigration 

wird schwierig zu bewerkstelligen und von langer Dauer sein. Im Au- 

genblick besteht angeblich die Möglichkeit, dass aus Konzentrationslagern 

entlassene Personen nach Amerika, insbesondere in die Vereinigten Staa- 

ten auswandern können...»45. 

Der Besuch fand am 19. August statt. Die beiden Repräsentanten 

des Roten Kreuzes wurden von zwei höheren SS-Offizieren beglei- 

tet. In Abwesenheit des Lagerkommandanten Oberführer Loritz, 

eines alten Bekannten aus dem Jahr 1935, zeigte Hauptsturmführer 

Kögel die Anstalt. Oberst Favre sprach im Beisein seiner Begleiter 

mit mehreren Häftlingen. Nach einem kurzen Abstecher nach Ber- 

lin, um dem geschäftsführenden Präsidenten des DRK seinen Dank 

auszusprechen, legte Oberst Favre in Genfeinen umfassenden, prä- 

zisen Bericht vor46. Zusammen mit dem Bericht von Dr. Chessex 

über den Sanitätsdienst in Dachau (nicht abgedruckt) wanderte die- 

ses Dokument (vgl. Anhang III) ins Geheimarchiv des Komitees, 

wie zuvor die knappe Darstellung Burckhardts. 

In dem Schreiben, das er nach Abschluss seines Besuchs an 

Himmler richtete, anerkannte Oberst Favre, einen sehr guten Ein- 

druck von Unterbringung, Hygiene, Behandlung, Verpflegung 
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und Arbeitsbedingungen der Häftlinge empfangen zu haben. Dem 

geschäftsführenden Präsidenten des DRK gegenüber hatte er be- 

tont, dass die in der Schweiz über Dachau verbreiteten Gerüchte un- 

zutreffend seien, aber auch auf die psychische Belastung hingewie- 

sen, die eine unbestimmte Haftdauer für die Gefangenen darstelle47. 

Nachdem das Komitee den Bericht zur Kenntnis genommen 

hatte, beschloss es, von dieser Mission keine öffentliche Mitteilung 

zu machen. Ferner sollten für persönliche Nachforschungen Ein- 

heitsformulare eingeführt werden, um die Auskunftsübermittlung 

zu vereinfachen. Im Ganzen hat dieser Besuch in Berlin kein Missfal- 

len erregt. So liess das deutsche Aussenministerium all seinen Ge- 

sandtschaften in der Welt nicht nur einen Bericht Grawitz’ an 

Himmler zugehen, sondern auch Kopien der Briefe Oberst Favres 

an beide Herren mit der Anweisung, diese Informationen durchsik- 

kern zu lassen, ohnejedoch die Presse davon zu unterrichten48. 

DOKUMENT VIII 

Keine Intervention zu Gunsten Martin Niemöllers 

Im September 1938 bitten mehrere Pastoren das IKRK, für Martin Niemöller 

einzutreten. Burckhardt wird höchst vertraulich in Danzig konsultiert, was zu 

tun sei. Suzanne Ferrière, die mit dem Fall betraut ist, informiert Präsident 

Huber am 25. Oktober: 
«H. Chenevière hat eine Antwort von H. Burckhardt erhalten, in der er ihm zu 

verstehen gibt, dass eine Intervention des Internationalen Komitees zugunsten von 
Pastor N[iemöller] schlecht aufgenommen würde, dass die Angelegenheit sehr schwierig 

sei und dass man auf einen ähnlichen Schritt der Engländer sehr ungnädig reagiert habe. 

Diesen Informationen zufolge wäre es wohl besser, nichts zu unternehmen. Im Übrigen 
bestätigte er, was uns bereits bekannt war: dass sich der Gesundheitszustand des Betrof-

fenen beträchtlich gebessert habe. 
Glauben Sie nicht, dass man jetzt den Personen, die sich an Sie gewandt haben, 

schreiben und ihnen mitteilen sollte, dass das Internationale] Kfomitee] bereits streng 

vertrauliche, offiziöse Schritte unternommen habe mit dem Ergebnis, dass es im Interesse 
von Pastor N. liege, die von ihnen erbetene Intervention zu unterlassen, dass wir aber 

sicher seien, dass sich sein Gesundheitszustand gebessert habe? Natürlich könnten wir 

bereits erfolgte Schritte nur dann erwähnen, wenn wir uns darauf verlassen können, dass 
die Briefempfänger diskret sind und nichts verlauten lassen...» 

Das Komitee beschliesst daraufhin, nichts zu unternehmen. 

(AIKRK, CR 110/I-II) 
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Hilfeleistung 

Die Reichskristallnacht erregte die öffentliche Meinung in der gan- 

zen Welt. Das IKRK wurde sowohl von Privatpersonen als auch 

von karitativen, religiösen und kulturellen Vereinigungen zum 

Handeln gedrängt. Der Generalsekretär des (im Entstehen begriffe- 

nen) Weltkirchenrats etwa, Pastor W. A. Visser’t Hooft, legte ihm 

nahe, einen Weltappell zu erlassen und eine Kollekte zugunsten der 

Verfolgten zu veranstalten, insbesondere der Flüchtlinge aus dem 

Reich, die in Europa umherirren. Selbst wenn der Schutz der Juden 

sowohl die Kompetenzen als auch die Möglichkeiten des Komitees 

übersteigen sollte, war nun der Augenblick gekommen, etwas zu 

tun.49 

Die ersten Reaktionen des IKRK waren zurückhaltend, zurück- 

haltender noch die seines Präsidenten. Gewiss musste sich das Inter- 

nationale Komitee die Frage stellen, was es unternehmen konnte, 

sei es, indem es die nationalen Gesellschaften zum Handeln in ihren 

jeweiligen Ländern aufrief, sei es, indem es die von dort fliessenden 

Hilfeleistungen koordinierte oder – was wahrscheinlich unmöglich 

war – an Ort und Stelle tätig wurde. Doch Max Huber befürchtete 

einerseits, dass es zu einer Doppelfunktion mit bestehenden oder ei- 

gens zu diesem Zweck ins Leben gerufenen Organisationen kom- 

men und das Komitee andererseits seine Glaubwürdigkeit verlieren 

könnte, wenn es sich ohne ausreichende Mittel auf eine solche 

Aktion einliesse, oder aber dass es für politische Manöver miss- 

braucht würde. «Das Hauptproblem», meinteer, «ist die zeitweise oder 

endgültige Aufnahme der Flüchtlinge auf ausländischem Territorium. Das 

hängt einzig und allein von den Staaten ab. Wenn die Flüchtlinge einmal 

aufgenommen sind, können die nationalen R[ot]K[reuzgesellschaften] 

Hilfeleistungen organisieren. Für das Internationale Komitee, die Liga 

und die R[ot] K[reuzgesellschaften] ist es unmöglich, in Hoheitsgebieten 

tätig zu werden, wo die Juden Zwangsmassnahmen ausgesetzt sind.»50 

Neu war im November 1938 verglichen mit früheren Massnah- 

men das Erwachen der verschiedenen Rotkreuzgesellschaften. 

Einige wandten sich an Genf, allen voran das Belgische Rote Kreuz, 

das dem Komitee eine Erweiterung des Nachforschungsdienstes in 

Zusammenarbeit mit dem DRK vorschlug sowie eine Koordina- 

tion der Anfragen nach Verschollenen oder Inhaftierten zwischen 
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den nationalen Gesellschaften und dem DRK. Das Schweizerische 

Rote Kreuz drängte ebenfalls in diesem Sinne. Endlich beschloss 

der Exekutivausschuss der Liga der Rotkreuzgesellschaften auf Be- 

treiben von Norman Davis, dem Präsidenten des einflussreichen 

amerikanischen Roten Kreuzes, am 24. November in Paris, bei allen 

nationalen Verbänden eine Umfrage über deren Vorstellungen, Ab- 

sichten und Möglichkeiten anzustellen (vgl. Dokument IX)51. Ge- 

wiss war das Flüchtlingsproblem eine Angelegenheit der Staaten und 

der zu diesem Zweck geschaffenen internationalen Organisationen – 

wie dem Intergovernmental Committee on Political Refugees, einem Er- 

gebnis der Konferenz von Evian im vorhergehenden Sommer –, ge- 

wiss handelte es sich um eine ungeheure Aufgabe, die die Kräfte des 

Roten Kreuzes überstieg, doch nach Auffassung der Liga müssten die 

nationalen Gesellschaften bis zu einer internationalen Hilfsaktion in 

ihren Ländern und untereinander einen Notdienst einrichten. Daher 

wurde auch das IKRK dringend um Stellungnahme gebeten. 

Das Exekutivbüro des Komitees befand sich in einer schwierigen 

Lage, als es am 18. November unter Vorsitz von Paul Logoz zusam- 

mentrat. Am Morgen hatte der Generalsekretär der Liga, B. de 

Rougé, telephonisch von den Absichten der Amerikaner Mitteilung 

gemacht. Auf diplomatischer Ebene begannen die Absprachen zwi- 

schen den betroffenen Organen eben erst. Andererseits stellte das 

Drängen gewisser nationaler Gesellschaften zusammen mit einer un- 

mittelbar bevorstehenden Demarche der Liga die Rolle des Komi- 

tees in der Gesamtstruktur des Roten Kreuzes in Frage. Man durfte 

sich noch nicht zu weit vorwagen, aber man musste etwas unterneh- 

men. Suzanne Ferrière, die für diese Fragen zuständig war, hielt sich 

während der Novemberereignisse in Berlin auf. Ausserdem war sie 

durch ihre Tätigkeit beim International Migration Service mit dem 

Flüchtlingsproblem bestens vertraut. Ihre Beurteilung der Lage gab 

daher an diesem Tag – in Abwesenheit Hubers – den Ausschlag. So 

verzichtete das Büro darauf, Lebensmittelsendungen zu organisie- 

ren, und beschloss eine Intensivierung seiner Tätigkeit im Bereich 

der Nachrichtenübermittlung, allerdings ohne jede Publizität, um 

einen Ansturm von Anfragen zu vermeiden52. Max Huber konnte 

sich zu dieser Vorsichtsmassnahme nur beglückwünschen, eine 

Massnahme, die er in seiner Übermittlung der Genfer Beschlüsse 

nach Berlin noch unterstrich: 
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DOKUMENT IX 

Die deutschen jüdischen Flüchtlinge: Der Standpunkt des 

Deutschen Roten Kreuzes 

Am 24. November 1938 spricht Walther G. Hartmann vor dem Exekutivaus- 

schuss der Liga der Rotkreuzgesellschaften im Namen des DRK: 

Wenn ich... im Auftrag des Deutschen Roten Kreuzes einige Vorbehalte 

anzumelden habe, so gewiss nicht, weil ich mich gegen notwendige Hilfsmass- 

nahmen stellen will. Ich bringe diese Vorbehalte vor, weil ich keine praktische 

und konkrete Notwendigkeit für den Exekutivausschuss sehe, sich in dieser 

Sitzung mit diesem Problem zu befassen, und weil ich ziemlich gefährliche 

Konsequenzen für das Rote Kreuz befurchte. 

Ich halte es für meine Pflicht, Sie bezüglich der Reaktionen zu warnen, die ein 

solcher Appell bei uns hervorrufen würde. Das Deutsche Rote Kreuz hat nicht 

vergessen, dass es Elend, Not und Hunger in der Welt gegeben hat, zu deren 

Linderung keine Hilfsaktion unternommen worden ist. Es gab namentlich eine 

Hungersnot unter der deutschen Bevölkerung, eine verzweifelte Lage, in der es 

zu der grössten Zahl von Selbstmorden kam, die es je auf der Welt gegeben hat. 

Eine einzige Organisation hat damals geholfen, und es war keine Rotkreuzor- 

ganisation. 

Was andererseits das in diesem Appell angesprochene Problem betrifft, so 

leisten bereits Hunderte Institutionen jene Hilfe, die vom Roten Kreuz neuer- 

lich gefordert wird, und zwar auf einem Gebiet, wo alles von den vorhergehen- 

den Entscheidungen der jeweiligen Regierungen abhängt. Im Übrigen wird 

diese Rolle der Regierungen im Appell selbst erwähnt. 

Ich habe Ihnen daher folgende Erklärungen abzugeben: 

Das Deutsche Rote Kreuz macht die Liga darauf aufmerksam, dass in letzter 

Zeit von Seiten aller möglichen Organisationen Erklärungen und Aufrufe auf- 

getaucht sind, die hinsichtlich des ganz besonderen und von gewissen Bevorzu- 

gungen bestimmten Gegenstands ihrer Fürsorge sowie der Form ihrer Hilfelei- 

stung die Grenzen überschreiten, die aufrichtige menschliche Teilnahme von 

Ausbeutung und politischen Zwecken trennt. 

Das Deutsche Rote Kreuz ersucht die Liga, darüber zu wachen, dass die Or- 

gane des Roten Kreuzes nicht in solche Bestrebungen hineingezogen werden. 

Das Deutsche Rote Kreuz sieht sich zu diesem Ersuchen gezwungen, denn es 

sorgt sich nicht allein um das Geschick der Liga, sondern auch um die Rolle, die 

das Rote Kreuz über den vom Genfer Abkommen gewährleisteten Bereich 

hinaus im allgemeinen Bereich humanitärer Hilfe spielen kann und soll, in Überein-

stimmung mit den Regierungen. 
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«Wir sind uns der ausserordentlichen Überlastung des Deutschen Roten 

Kreuzes wohl bewusst. Sie haben mich aber hoffen lassen, dass wir Ihnen 

trotz allem wie bisher Anfragen nach Personen übermitteln können, deren 

Angehörige in Unkenntnis ihres Aufenthaltsorts sind. Wir beabsichtigen 

nicht, diesen Auskunftsdienst zu erweitern, es ist aber natürlich möglich, 

dass er eine gewisse Ausdehnung erfahren könnte.»53 

Diese Erklärung von Mitte November brachte nur einen Auf- 

schub, denn wenig später wurde an das IKRK ein Ersuchen von un- 

gewöhnlichem Gewicht herangetragen. Der französische Aussen- 

minister bat nämlich «zu prüfen, ob es ihm nicht möglich wäre, bei der 

Organisation der Aufnahme jüdischer Flüchtlinge in den verschiedenen be- 

troffenen Ländern behilflich zu sein»54. Ausserdem wurde die Liga unter 

dem Druck des Amerikanischen Roten Kreuzes und der Regierung 

Roosevelt ungeduldig und kritisierte den Beschluss des IKRK, «sich 

auf die Fortführung und den Ausbau mit allen gebotenen Vorbehalten des 

Auskunftsdienstes für Familienangehörige durch Vermittlung des Deut- 

schen Roten Kreuzes zu beschränken». Wenn das Komitee zur Vermei- 

dung unnützer Doppelgleisigkeit von der Organisation materieller 

Hilfe Abstand nahm, welche Betätigung empfahl es dann all jenen, 

die helfen wollten?55 

So sehr es ihm auch widerstreben mochte, das IKRK konnte die 

Frage der jüdischen Flüchtlinge nicht der Liga allein überlassen, 

schon gar nicht gegenüber den internationalen Organisationen wie 

dem Londoner Intergovernmental Committee on Political Refu- 

gees und dem Hochkommissariat für Flüchtlinge. Hier ging es so- 

wohl um seine allgemeine Politik als auch um sein Prestige. 

Die grosse Schwierigkeit bestand nun darin, eine Antwort an 

Georges Bonnet wie an die Liga abzugeben. Die sorgsam erwogenen 

und überarbeiteten Entwürfe hierzu gingen zwischen Genf und Zü- 

rich hin und her, denn der immer noch leidende Max Huber war an 

ihrer Ausarbeitung massgebend beteiligt. In seiner endgültigen Fas- 

sung verwies das an den Quai d’Orsay gerichtete Schreiben zunächst 

auf das Recht des IKRK zu humanitärer Initiative, besonders in Fäl- 

len, die einen neutralen Vermittler erfordern. Die Hilfeleistungen 

dagegen waren Angelegenheit der nationalen Gesellschaften, es sei 

denn, die Bedürfnisse überstiegen die Mittel oder erforderten koor- 

dinierte Massnahmen. Das Rote Kreuz war nicht in der Lage, zu einer 

Lösung des Grundproblems der jüdischen Flüchtlinge beizutragen, 
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nämlich ihrer endgültigen oder zeitweisen Aufnahme in anderen 

Ländern. Dagegen fiel die Organisation ihrer Aufnahme unter die 

natürliche Zuständigkeit der Rotkreuzgesellschaften der Zufluchts- 

staaten, unter Mitwirkung weiterer karitativer Vereinigungen. 

Sollte die benötigte Hilfe die verfügbaren Mittel übersteigen, «ent- 

spräche es der Tradition des Roten Kreuzes, dass die anderen Gesellschaf-

ten Unterstützung gewähren, indem sie Mitarbeiter und Material oder Gel-

der zur Verfügung stellen. Die Organisation solcher gemeinsamer Bemü-

hungen verschiedener nationaler Gesellschaften würde zwar prinzipiell in 

den Kompetenzbereich des Internationalen Roten Kreuzes gehören, es er-

scheint jedoch schwierig, derartige Hilfeleistungen im Voraus ins Werk zu 

setzen, im Hinblick auf Eventualitäten, die sich derzeit nicht mit Sicherheit 

abschätzen lassen.» Müsste darüber hinaus im Fall einer internationalen 

Koordination der Hilfe – dem einzigen Fall, in dem das Internatio- 

nale Rote Kreuz tätig werden könnte – nicht vermieden werden, dass 

diese Intervention die Lage noch schwieriger machte, die schon 

kompliziert genug war durch die Tatsache, dass sich nicht nur die 

nationalen Gesellschaften, sondern auch andere Hilfsorganisationen 

mit der Flüchtlingsfrage befassten? Schliesslich war das Flüchtlings- 

problem so eng mit dem der Emigration verbunden, dass die interna- 

tionale Koordination eigentlich Sache des Hochkommissariats für 

Flüchtlinge sein sollte. Dann erinnerte das IKRK daran, dass es nur 

ein Zweig des Internationalen Roten Kreuzes wäre und sich daher 

die Frage stellte, ob die geplante Aktion nicht in den Aufgabenbe- 

reich der Liga oder der Liga und des Komitees gemeinsam falle. 

Zum Schluss bekräftigte das Komitee seine Bereitschaft, «den na- 

tionalen Gesellschaften und anderen humanitären Organisationen jede ihm 

zur Verfügung stehende Information zu übermitteln und alle Anfragen zum 

Zweck der Koordinierung der Bemühungen entgegenzunehmen»56. 

Eine verlegene und im Grunde «ziemlich negative» Antwort, wie 

man in Genf zugab. Um diese Wirkung zu mildern, wurde der ehe- 

malige schweizerische Gesandte Frédéric Barbey, Ehrenmitglied 

des Komitees, beauftragt, diese Note persönlich am Quai d’Orsay zu 

überreichen und zu erläutern. Doch der Diplomat des Roten Kreuzes 

konnte nur von einem hohen Beamten des Ministeriums empfangen 

werden und schien mit dem Minister selbst keine Unterredung ge- 

habt zu haben. Dieser verlor in der Folge auch jedes Interesse an sei- 

ner Initiative, weil die diplomatischen Verhandlungen zwischen 
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dem Londoner Intergovernmental Committee und dem Deut- 

schen Reich über die Durchführung der jüdischen Emigration ins 

Stocken geraten war. Was die Antwort des Komitees an die Liga 

angeht, so stimmte sie inhaltlich mit dem für den Quai d’Orsay 

bestimmten Schreiben überein57. 

Anfang Dezember stellte sich die Problematik wieder anders dar. Die 

in Genf eingehenden Anfragen waren nicht zahlreich, nicht mehr als 

zwei oder drei pro Tag, dagegen wurde das Gerücht immer lauter, die 

zugunsten der Juden unternommenen Schritte müssten diese büssen. 

War es unter diesen Umständen nicht geboten, von jeder noch so gerin-

gen Aktion Abstand zu nehmen? 

Suzanne Ferrière war es, die diese Frage aufwarf, die langjährige 

Spezialistin in Angelegenheiten von Flüchtlingen, Juden und La- 

gerhäftlingen. Sie stellte diese Frage nicht etwa, weil sie entmutigt 

gewesen wäre, sondern weil sie – wie bereits im Frühjahr 1938, als 

sie den Besuch eines Lagers verlangt hatte – die Notwendigkeit 

sah, andere Wege zu beschreiten und sich nicht auf die Routine des 

Auskunftsdiensts zu beschränken. Seit Monaten war sie im Besitz 

eines erschütternden Dokuments über die Vorgänge in Buchen- 

wald38. Ausserdem brachte Frau de Morsier von Berlin einen Hil- 

feruf für die Häftlinge von Sachsenhausen mit, die für den Winter 

warme Kleidung benötigten. Die Abteilung von Nicole de Pos- 

nansky erhielt ebenfalls Bitten um Unterstützung, insbesondere 

für Personen, die zu krank oder zu alt waren, um ihren Familien in 

die Emigration zu folgen, und um die sich zu kümmern das DRK 

ablehnte. 

Das Exekutivbüro des Komitees prüfte also wieder einmal die 

Lage. Statt einer neuerlichen Lagerbesichtigung entschied es sich 

für die Übersendung von zwei Briefen, die Max Huber unter- 

zeichnete. Der erste sprach den geschäftsführenden Präsidenten 

des Deutschen Roten Kreuzes auf das Schicksal der Invaliden, 

Kranken und Alten an sowie auf die Notwendigkeit warmer Klei- 

dung für die KZ-Insassen39. Der zweite ging an Walther G. Hart- 

mann, den neuen Leiter des DRK-Auslandsamts, und erwähnte 

die angeblich schlechte Behandlung in Buchenwald, bemängelte 

die Unterbringung der Lagerhäftlinge, verlangte warme Kleidung 

für Sachfienhausen, schloss aber mit kalkulierter Vorsicht: «Wir sind 
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uns der in diesen Beziehungen oft gemachten Übertreibungen sehr wohl 

bewusst, weshalb wir nicht wissen, was wir von diesen Angaben halten sol-

len, glaubten aber dennoch, Ihnen davon Kenntnis geben zu müssen»60. 

Seit einigen Monaten war ein Besuch Grawitz’ in Genf vereinbart, 

um den geschäftsführenden Präsidenten des DRK nach dem Herzog 

von Sachsen-Coburg und Gotha ebenfalls offiziell beim Sitz des 

IKRK zu empfangen. Bei solchen protokollarischen Anlässen 

musste jeder unangenehme Zwischenfall vermieden werden. Der 

Chef des Deutschen Roten Kreuzes beantwortete den Brief vom 

28. Dezember daher vor seiner Ankunft in Genf, und zwar rundher- 

aus ablehnend, was eine Unterstützung der invaliden, kranken oder 

alten Juden durch das DRK betraf61. War jedoch etwas anderes zu 

erwarten gewesen? Das Büro des Komitees beschränkte sich darauf, 

seine Ohnmacht zur Kenntnis zu nehmen, indem es wenige Tage vor 

dem Besuch feststellte: «Die Idee des Roten Kreuzes ändert sich»62. Die 

Ergänzung zu seiner Antwort, die Grawitz einige Wochen später aus 

Berlin übermittelte, beleuchtete durch ihren Zynismus, in welchem 

Sinne sich diese Idee verändert hatte. Er fugte nämlich seinen Aus- 

führungen vom 9. Januar hinzu, dass es sich nach Rückfrage bei den 

zuständigen Behörden als überflüssig erwiesen habe, den Häftlingen 

warme Kleidung zu schicken, da diese von den Lagern selbst damit 

versorgt würden. «Ferner erhalten sie bei den Aussenarbeiten im Winter 

je einen warmen Anzug, einen Mantel, eine Wolljacke, warme Unterklei- 

dung sowie Handschuhe und Ohrenschützer.»63. 

Das Komitee hatte um so mehr Grund, seine Tätigkeit zu über- 

denken, als das traurige Schicksal tausender Juden aufder Suche nach 

einer Zuflucht weiterhin für Hilfsappelle an seine Adresse sorgte. 

Mitte Dezember wandte sich das Schwedische Rote Kreuz, das sei- 

nerseits von verschiedenen Seiten angegangen worden war, vertrau- 

lich an das Komitee, um zu erfahren, wie dieses reagieren würde, 

wenn man ihm eine Erhebung über die Bedürfnisse der Flüchtlings- 

lager vorschlüge64. 

Die schwedische Demarche erfolgte im Anschluss an eine neue 

Initiative zugunsten der jüdischen Flüchtlinge, die wahrscheinlich 

von Suzanne Ferrière ausging, nachdem Bonnets Vorschlag ver- 

worfen worden war, das Komitee es sich aber nicht leisten konnte, 

angesichts der von der Liga am 24. November angeregten Umfrage 

untätig zu bleiben. Das Büro beschloss daher, an die Rotkreuzgesell- 
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schäften jener Länder zu schreiben, die Flüchtlinge aus Deutschland 

aufgenommen hatten (Belgien, Frankreich, Holland, Ungarn, Polen 

und die Schweiz), um ihnen die Organisation provisorischer Lager 

vorzuschlagen und ihre eventuellen Bedürfnisse hierzu in Erfahrung 

zu bringen65. In seiner Antwort an das Schwedische Rote Kreuz 

konnte es sich somit auf dieses Rundschreiben berufen, an die par- 

allele Umfrage der Liga vom 24. November erinnern und mit der 

Feststellung schliessen, beide Organe unterhielten enge Verbindung 

zur Abstimmung ihrer Bemühungen, «falls das Problem den nationalen 

Bereich überschritte, auf den es – bis auf Weiteres – besser beschränkt 

bliebe»66. 

Die nationalen Gesellschaften Frankreichs, Belgiens und Hol- 

lands reagierten rasch und in ähnlichem Sinn auf das Rundschreiben 

vom 30. Dezember 1938. Sie verwiesen auf die bereits bestehende 

Hilfstätigkeit auf nationaler Ebene, vertraten die Auffassung, dass 

das Flüchtlingsproblem auf internationaler Ebene Angelegenheit 

der Regierungen sei und man im Augenblick nicht mehr tun könne, 

was auch der Meinung des Komitees entsprach. Die Liga ihrerseits 

teilte mit, dass sich die grosse Umfrage unter ihren Mitgliedern weit 

schwieriger gestalte als gedacht. Sie wäre mangels hinreichender In- 

formationen noch nicht in der Lage, die verschiedenen Aktionsmög- 

lichkeiten der nationalen Gesellschaften zugunsten der Flüchtlinge 

bekanntzugeben. Max Huber war sich darüber im Klaren, dass die 

Aktivitäten des Komitees und der Liga in eine Sackgasse zu geraten 

drohten, und er notierte erleichtert: «Es liegt im Interesse des Interna- 

tionalen Komitees, nicht allein mit dieser heiklen Angelegenheit betraut 

zu sein, diefür uns wenig erfolgversprechend ist»67. 

Das Schwedische Rote Kreuz jedoch zeigte sich beharrlich, viel- 

leicht nicht ohne Hintergedanken. Die Regierung hatte beim Riks- 

dag einen Kredit von 500’000 Kronen für das Hilfswerk beantragt. 

Das Schwedische Rote Kreuz schlug vor, zur Vervollständigung der 

Informationen, die zu beschaffen der Liga so schwerzufallen schien, 

Delegierte des Internationalen Komitees in die Flüchtlingslager auf 

beiden Seiten gewisser Grenzen zu entsenden, um die dringendsten 

Bedürfnisse zu ermitteln, da «die Vertriebenen..denen wir Hilfe brin- 

gen wollen, derzeit keinem Staat angehören». Seiner Ansicht nach han- 

delte es sich dabei um eine analoge Tätigkeit zu der des Komitees in 

den Gefangenenlagern während des Krieges, und es stellte dem 
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IKRK 20’000 Kronen für die Kosten dieser Missionen zur Verfü- 

gung. 

Die Geste war grosszügig, aber unklar. Um welche Lager ging es, 

um welche Länder? Und wozu? In Genf war man offensichtlich in 

Verlegenheit. Zwar wollte das Schwedische Rote Kreuz möglicher- 

weise nur über gesicherte Informationen zur Gewährleistung einer 

unparteiischen humanitären Aktion verfugen, doch das Problem der 

Flüchtlinge war immer auch ein politisches. Man musste deshalb mit 

grösster Umsicht zu Werke gehen, um weder den Spender noch die 

Liga, noch das DRK zu verstimmen68. Bei seiner Sitzung vom 3. Fe- 

bruar gewann das Büro den Eindruck, dass nun tatsächlich ein neuer 

Schritt getan sei, mit allen damit verbundenen Risiken, und dass es 

am besten wäre, sich davon zu befreien. Konnte man das wirklich? 

Suzanne Ferrière, die im Auftrag des International Migration Service in 

der Tschechoslowakei weilte, trat bei ihrer Rückkehr in der folgen- 

den Woche für eine positivere Einstellung ein, zumindest, was die 

Aufnahme und Unterstützung der Flüchtlinge anging. Das Komitee 

begnügte sich also nicht damit, das Schwedische Rote Kreuz um 

Erläuterung seiner Absichten zu ersuchen und das Belgische Rote 

Kreuz nach seiner Meinung über eventuelle Hilfeleistungen von au- 

ssen zu befragen. Es wandte sich auch an die nationalen Gesellschaf- 

ten Ungarns und Polens, um sie von dem schwedischen Anerbieten 

in Kenntnis zu setzen und von seinem Plan, einen Delegierten zur 

Sammlung von Informationen zu entsenden. Doch dieser neuerliche 

Schriftverkehr war nicht weniger vieldeutig als das Rundschreiben 

vom 30. Dezember, von dem nicht leicht zu sagen war, ob es ein 

Informationsersuchen, ein Hilfsangebot, eine Aufforderung zum 

Handeln oder eine leere Geste darstellte. Die Ungarn lehnten jede 

Hilfe ab, während die Polen geltend machten, dass ihr Land keine 

jüdischen Flüchtlinge aufnehmen könnte, wäre es doch selbst be- 

strebt, die Auswanderung seiner jüdischen Einwohner zu organisie- 

ren, deren Anteil an der Gesamtbevölkerung nach Palästina der 

höchste der Welt sei. Im Übrigen machten die Schweden selbst die 

zögernden Massnahmen zunichte, die das Komitee Anfang Februar 

beschlossen hatte. In der Meinung, die nach den Novembervorfällen 

1938 in verschiedenen Ländern eilig errichteten Flüchtlingslager 

würden nach und nach aufgelöst, da sich ihre Insassen anderweitig 

um Asyl bemühten, zogen sie ihren Inspektionsvorschlag zurück. 

105 



Lag hier nicht ein Missverständnis vor, das man aufklären müsste, 

wenn den hunderten Unglücklichen in den Lagern in Ungarn, in den 

Niederlanden, in Belgien, Frankreich und der Schweiz geholfen 

werden sollte, die nach wie vor bestanden und die die Schweden mit 

den provisorischen Lagern, im Niemandsland zwischen Polen und 

der Slowakei etwa, verwechselten, welche inzwischen tatsächlich 

aufgelöst worden sind? Es war bezeichnend, dass sich das Komitee 

weigerte, um Erklärungen des Schwedischen Roten Kreuzes nach- 

zusuchen, wie Suzanne Ferrière dies vorgeschlagen hatte. Es war nur 

zu glücklich, sich aufgrund des schwedischen Irrtums aus der Ange- 

legenheit heraushalten zu können69. Man antwortete daher, dass es 

laut Auskunft der polnischen Gesellschaft noch Fälle unter den 

Flüchtlingen gäbe, mit denen man sich befassen müsste. Wenn das 

Schwedische Rote Kreuz über Mittel verfuge, sei das Internationale 

Komitee zur Weiterleitung bereit. Anscheinend hat Stockholm auf 

diesen letzten Vorschlag nicht geantwortet. 

Trotz der Bemühungen einiger Mitglieder des Komitees blieb das 

IKRK also bei einer äusserst vorsichtigen Haltung, sowohl was die 

deutschen politischen Häftlinge als auch die Judenverfolgung, ja so- 

gar die Unterstützung der 1938 bis 1939 zum Exil gezwungenen Per- 

sonen anging. Zwischen der politischen Perspektive eines Carl Jacob 

Burckhardt und der extremen Sorge Max Hubers, nichts zu unter- 

nehmen, was die Bedrohung des Roten Kreuzes durch den Totalita- 

rismus, später durch die internationalen Spannungen verschärfen 

könnte, verfügte das Komitee nur über einen äusserst engen Spiel- 

raum. Seine wenigen, sorgfältig berechneten Initiativen erfolgten 

vor allem auf Drängen der nationalen Rotkreuzgesellschaften hin 

und entsprachen dem Anliegen humanitärer Politik nicht weniger 

als dem der Menschlichkeit. In dem Masse wie sich die Wolken über 

Europa zusammenzogen, konzentrierte sich das Komitee wieder auf 

die Konventionen und auf die durch die neuen Formen der Kriegfüh- 

rung bedrohte Zivilbevölkerung, ungeachtet seiner rituellen Be- 

hauptung der Universalität der humanitären Sendung des Roten 

Kreuzes und der Verweisung auf sein Initiativrecht. Für die gesamte 

Rotkreuzbewegung wurde der verwundete, kranke oder gefangene 

Kämpfer im internationalen Konflikt wie im Bürgerkrieg wieder 

zur eigentlichen Verkörperung des Opfers – sofern er es je nicht 

mehr war. Das gilt auch für das DRK. Als Genf im September 1939 
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auf Ersuchen des Südafrikanischen Roten Kreuzes zugunsten 

deutschjüdischer Auswanderer nach Südafrika intervenierte, die durch 

die Kriegserklärung in Hamburg festgehalten wurden, schrieb der Chef 

der Sicherheitspolizei und des SD: 

«Im Allgemeinen  sind bisher alle Bemühungen der Reichsvereinigung 

der Juden in Deutschland, sich mit dem Roten Kreuz in Verbindung zu set-

zen, abgewiesen worden, damit die eigentlichen Aufgaben des Roten Kreu-

zes nicht herabgesetzt werden, wenn es sich um Angelegenheiten der jüdi-

schen Auswanderung kümmert»70. 
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4. Geheimhaltung, Gerüchte und 

Information 

1945 erbrachte die Befreiung der Lager durch die alliierten Armeen 

den Beweis für die Berichte über das nationalsozialistische KZ-Sy- 

stem und die Rassenvernichtung. Von diesem Augenblick an stellte 

sich eine Frage, die keine endgültige Klärung erfahren sollte: was 

hat man von den Vorgängen im Reich und in den besetzten oder 

kontrollierten Gebieten gewusst, was hat man geahnt? 

Vergegenwärtigen wir uns zunächst einige besondere Merkmale 

der Informationen, mit denen wir uns zu befassen haben. Vor dem 

Krieg, als die Konzentrationslager im Wesentlichen für arische wie 

nichtarische Deutsche bestimmt waren, versuchten die Nazis nicht, 

ihre Existenz systematisch zu verbergen. Nicht nur, weil es damals 

zahlreiche Entlassungen wie Neuzugänge gab, sondern weil die La- 

ger eine Art erzieherische Rolle in der Mobilisierung der deutschen 

Gesellschaft für den Führer spielen sollten. Während des Krieges 

kam der Deportation aus den besetzten Gebieten in die Lager des 

Reiches in grösserem Massstab und systematischer dieselbe Funk- 

tion der Abschreckung zu. Wie aus dem «Nacht und Nebel-Erlass» 

vom 7. Dezember 1941 eindeutig hervorgeht, sollten jene, die die 

Sicherheit des Besetzers gefährdeten, ausgeschaltet und ihre Ange- 

hörigen und Bekannten sowie die Bevölkerung überhaupt durch 

Schweigen und Geheimhaltung gelähmt werden. Besser als der 

Tod, der Märtyrer schuf und Rachegefühle weckte, steigerte die 

Ungewissheit Furcht und Schrecken ins Grenzenlose. Dennoch gab 

es während des Krieges gewisse Informationen über die Konzen- 

trationslager, schon deshalb, weil die Korrespondenz der nicht dem 

«Nacht und Nebel»-System unterworfenen Häftlinge weiterging, 

wenn auch unregelmässig, und weil die Nazis bisweilen auch De- 

portierte freiliessen. Diese Nachrichten blieben jedoch vereinzelt, 

bruchstückhaft und undeutlich. 

Die Vernichtung begann 1941 unter dem Siegel der Verschwie- 

genheit und der Tarnung, was bereits die Wahl der Ostgebiete für 
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die Errichtung der Lager, Gettos und der meisten Gaskammern be- 

weist. Jene, die die Endlösung beschlossen hatten, fürchteten zwar 

weder die Reaktionen der ausländischen Regierungen, der interna- 

tionalen öffentlichen Meinung noch das Urteil der Geschichte. Wa- 

ren sie doch fast ausnahmslos überzeugt, im Einklang mit ihren 

weltanschaulichen Idealen und Zielen zu handeln. Dagegen muss- 

ten sie von Seiten der Zivil- und Militärbeamten mit Fragen und 

Bedenken rechnen. Trotz des Polizeiapparats waren sie auch der 

Haltung der Bevölkerung nicht sicher. Die Unterdrückung der 

freien Meinungsäusserung liess das Regime im Ungewissen über die 

möglichen Reaktionen der Öffentlichkeit. War die Empörung über 

das Euthanasieprogramm, die schliesslich seine Einstellung be- 

wirkte, nicht der beste Beweis für die Unbeständigkeit und die 

Grenzen der anscheinend absoluten Macht des Führers über die 

deutsche Gesellschaft? 

Dennoch lag es nicht in der Absicht der nationalsozialistischen 

Führung, den Massenmord wirklich geheimzuhalten. Aus Über- 

mut? Um Schrecken zu verbreiten? Denn seit 1939 hatte Hitler im- 

mer wieder öffentlich die Ausmerzung des internationalen Juden- 

tums angedroht, im Zusammenhang mit dem Krieg, für den es die 

Verantwortung trage. Dies war allgemein bekannt. Aber diese Re- 

den informierten nicht, waren Bestandteil einer seit jeher betriebe- 

nen antisemitischen Politik, einer Kriegspropaganda, schürten die 

Leidenschaften. Sie Umrissen jedoch keine konkreten Inhalte. Sie 

zeigten nichts, was ihre Realität beweisen konnte. 

So konnte die Endlösung klarsichtigen Personen nicht vollkom- 

men verborgen bleiben. Da waren im Osten die Wehrmachtssolda- 

ten, die Verbindungen zu den mit den Massenexekutionen beauf- 

tragten SS-Einheiten hatten, die Verwaltung und die Bevölkerung 

dieser Gebiete. Im Westen war die Polizei der besetzten Länder an 

den Razzien beteiligt, deutsche Beamte und Bahnarbeiter fertigten 

die Deportationszüge ab oder begleiteten sie, usw. Hier erhebt sich 

die Frage, was diese unfreiwilligen Zeugen von diesen Vorgängen 

begriffen, an denen sie teilnahmen, die sie beobachteten. Man 

müsste auch wissen, was diese von all den Informationen weiterge- 

ben wollten und konnten. Und wie stand es um die Vorstellungs- 

kraft und um den Mut eventueller Zuhörer, die Wirklichkeit sehen 

und begreifen zu wollen, um dem Dämmerzustand zwischen Wis- 
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sen und Nichtwissen zu entgehen. Dieser war, Visser t’Hooft zu- 

folge, weit mehr als der Antisemitismus an der Gleichgültigkeit 

oder Ungläubigkeit Schuld, mit der die öffentliche Meinung in alli- 

ierten oder neutralen Ländern die Nachricht von der Endlösung 

aufnahm1. 

Zahlreiche Bücher sind diesen Fragen gewidmet worden, bei- 

spielsweise das Christopher Brownings über das deutsche Auswär- 

tige Amt2, eingehender noch Walter Laqueurs The Terrible Secret2. 

Trotz mancher sachlicher Irrtümer – schweizerischen Lesern wer- 

den jene im Zusammenhang mit unserem Land und dem Roten 

Kreuz auffallen – stützen wir uns auf dieses Werk, um nicht das Ge- 

samtproblem neu aufrollen zu müssen, vor allem im Hinblick auf 

Verbreitung und Aufnahme von Informationen. Die allgemeinen 

Bemerkungen Laqueurs, namentlich seine Warnung vor Beurtei- 

lungen dieses Problems aus der Sicht der Gegenwart, besonders bei 

einem solchen Thema, bleiben für das IKRK gültig. 

Wir werden an Beispielen die Kanäle, die Formen und den Inhalt 

der Information des Roten Kreuzes prüfen. Unsere abschliessenden 

Hinweise zur Organisation des IKRK bilden eine natürliche Über- 

leitung zwischen diesem Kapitel, das sich mit dem Kenntnisstand 

des Komitees befasst, und dem folgenden, das auf das eingeht, was 

es getan hat oder tun wollte. Ohne Anspruch auf eine erschöpfende 

Untersuchung des hier besonders komplexen Entscheidungspro- 

zesses zu erheben, sind die Bemerkungen zur Organisation vor der 

Prüfung, welche Rolle einzelne verantwortliche Personen dabei ge- 

spielt haben, unbedingt erforderlich. 

Die Kanäle 

Während des Zweiten Weltkriegs bildete das Territorium der Eid- 

genossenschaft eine der wenigen Möglichkeiten zu persönlichen 

Begegnungen und zum Austausch von Gütern und Nachrichten 

zwischen den kriegführenden Mächten. In grösserem Ausmass als 

Schweden und Portugal, die am Rande des europäischen Kriegs- 

schauplatzes lagen, stellte die Schweiz die Drehscheibe für alle 

Arten des noch bestehenden internationalen Verkehrs dar. Den aus- 

ländischen Gesandtschaften in Bern, einschliesslich jenen der Exil- 
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regierungen in London, erwuchs daraus zunehmende Bedeutung. 

Dasselbe galt für Genf, trotz der Lethargie der internationalen 

Organisationen. Das deutsche Generalkonsulat in der rue Charles 

Bonnet blieb aktiv, ungeachtet des Austritts des Dritten Reichs aus 

dem Völkerbund und dessen fortschreitender Lähmung. Bis 1945 

fungierte es als «Antenne des Reichs», die nicht einfach der deut- 

schen Gesandtschaft in Bern untergeordnet war. Wolfgang Krauel, 

Generalkonsul bis März 1943, und anschliessend Herbert Siegfried 

waren keine Anhänger des Regimes; mehrere ihrer Mitarbeiter im 

übrigen auch nicht wie Maximilian von Engelbrechten, Gottfried 

von Nostitz-Drzewiecki und Albrecht von Kessel. Letzterer, der 

im Juni 1943 zur Gesandtschaft beim Heiligen Stuhl versetzt 

wurde, gehörte zum Stab des Staatssekretärs im Auswärtigen Amt 

Ernst von Weizsäcker, welcher mit Carl J. Burckhardt befreundet 

war. Beim Prozess der Diplomaten des Dritten Reichs 1946 berich- 

tete ein Zeuge von dem geheimen Abkommen, das 1940 zwischen 

dem deutschen Konsulat und dem Ökumenischen Kirchenrat in 

Genf unter der Ägide Weizsäckers geschlossen wurde zur Erleich- 

terung der Verbindungen und Aktionen all jener, die für eine 

menschliche Behandlung der Internierten und Kriegsgefangenen 

und gegen die Barbarei der Nazis kämpften. 

Diese Umstände kamen dem IKRK natürlich sehr zustatten, hat- 

ten doch neben den traditionellen internationalen Organisationen, 

die auf Sparflamme überlebten, auch zahlreiche internationale kari- 

tative Organisationen ihren Sitz oder ihre europäische Vertretung 

in Genf, die regierungsunabhängig, aber dennoch einflussreich 

waren, so etwa die Internationale Vereinigung für Kinderhilfe, der 

International Migration Service (dessen geschäftsführende Vizepräsi- 

dentin das Komiteemitglied Suzanne Ferrière war), der Dachver- 

band der Young Men’s Christian Association (YMCA), die Quäker, 

deren lokaler Leiter Rosswell MacLelland bei der Gründung des 

War Refugee Board zum persönlichen Repräsentanten Präsident 

Roosevelts in Bern ernannt wurde, der vorläufige Ökumenische 

Rat der Kirchen (namentlich die Pastoren Visser’t Hooft und Freu- 

denberg). Auch verschiedene jüdische Organisationen unterhielten 

Büros in Genf wie der Jüdische Weltkongress, dessen Verantwort- 

licher Gerhart M. Riegner, der das Reich 1933 mit zweiundzwanzig 

Jahren verliess, die Vorlesungen Burckhardts am Institut des Hautes 
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Études internationales hörte, die ständige Vertretung der Jewish 

Agency for Palestine beim Völkerbund (R. Lichtheim und M. Ka- 

hany), das Palästina-Komitee in der Schweiz (S. Scheps) sowie 

mehrere andere Organisationen, mit denen das IKRK während der 

ganzen Kriegsdauer zusammengearbeitet hat, in erster Linie das 

Joint (American Jewish Joint Distribution Committee), dessen 

Repräsentant Saly Mayer aus St. Gallen, Präsident des Schweizeri- 

schen Israelitischen Gemeindebunds von 1936 bis 1942, zum wich- 

tigsten Gesprächspartner des Komitees wurde, oder der Schweize- 

rische Hilfsverein für jüdische Flüchtlinge im Ausland (HIJEFS) 

unter der Leitung von Isaac Sternbuch in Montreux, das Hilfsko- 

mitee für die jüdischen Kriegsgefangenen Relico (Adolf Silber- 

schein), das im Namen des Jüdischen Weltkongresses tätig war. 

Mit diesen Organisationen und ihren Vertretern unterhielten die 

Mitglieder des IKRK mehr oder weniger enge Beziehungen, von 

gelegentlicher Korrespondenz bis zu regelmässigen persönlichen 

Begegnungen. Bis 1939 und von 1942 an zum Beispiel gaben das 

IKRK und die Genfer Vertretung des Jüdischen Weltkongresses 

einander schriftlich Informationen weiter, die meist aus West- 

europa stammten. Und Riegner traf nach 1942 mehrmals mit sei- 

nem ehemaligen Professor zusammen, der am Institut des Hautes 

Etudes internationales ausserdem der Kollege Paul Guggenheims ist, 

des Rechtsberaters des Jüdischen Weltkongresses. Solche persön- 

lichen Kontakte waren wertvoll, bedeuteten aber nicht, dass zwi- 

schen all diesen Institutionen eine regelmässige Zusammenarbeit 

bestand, nicht einmal im Bereich der Information; denn sie ver- 

mochten Rivalitäten und Konflikte nicht zu beseitigen, die sogar 

zwischen jüdischen Organisationen bestanden wie etwa die hart- 

näckige Feindseligkeit zwischen Joint und Jüdischem Weltkongress. 

Dagegen boten sie eine ideale Voraussetzung für die Bildung von 

pressure groups. Riegner, den die Polizeibehörden duldeten, wenn 

auch seine Aufenthaltsgenehmigung von 1940 bis 1943 nicht ver- 

längert wurde, entfaltete eine erfolgreiche Tätigkeit auf diesem 

Gebiet. Mehr als einmal gelang es ihm, die Vertreter der Rotkreuz- 

gesellschaften der besetzten Länder zu mobilisieren, die der Exilre- 

gierungen wie den tschechoslowakischen Gesandten J. Kopecki, 

des Ökumenischen Kirchenrats usw., um zu versuchen, das IKRK 

zum Handeln zu bewegen. 
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Zu diesem internationalen Netz kam das schweizerische Um- 

feld. Was wusste man hier während des Krieges von den rassischen 

und politischen Verfolgungen? Dieses Kapitel ist noch nicht zur 

Gänze geschrieben, die grossen Züge lassen sich jedoch bereits er- 

kennen. Einmal stellten die eidgenösssischen Diplomaten im Aus- 

land eine Informationsquelle dar, sowohl durch ihre Kontakte zu 

Regierungskreisen als auch durch die Probleme, die ihnen Juden 

schweizerischer Staatsangehörigkeit und der alliierten Länder auf- 

gaben, deren Interessen sie vertraten. Auch waren schweizerische 

Sanitätsmissionen an der Ostfront tätig. Im Oktober 1942 besuchte 

der Chef der Polizeiabteilung des eidgenössischen Justiz- und Poli- 

zeidepartements, Heinrich Rothmund, Oranienburg und sprach 

unter anderem mit Gestapo-Chef Heinrich Müller über die Juden- 

frage, allerdings ohne etwas Näheres zu erfahren4. In der Schweiz 

selbst wurden Asyl suchende Deserteure eingehend befragt. 

Einige, zum Beispiel ein Unteroffizier im Februar 1942, lieferten 

Einzelheiten über die Massenexekutionen, die sie an der Ostfront 

mit angesehen hatten5. Schliesslich brachte die schweizerische 

Presse ungeachtet der ihr auferlegten Zensur Berichte und Kom- 

mentare. Zu viele Schweizer unterhielten nach wie vor private und 

geschäftliche Beziehungen mit dem Reich, zu viele Deutsche lebten 

in der Schweiz, als dass keine Gerüchte und Teilinformationen im 

Umlauf gewesen wären. 

Das besagt allerdings nicht, dass die Behörden vor 1944 eine klare 

Vorstellung gehabt hätten, noch viel weniger die Öffentlichkeit. 

Gewisse, heute bekannte Vorfälle beweisen, dass die Behörden eine 

eingehendere Beschäftigung mit solchen Informationen gar nicht 

wünschten, noch weniger war eine Änderung der damals verfolg- 

ten Politik denkbar. 

Ist nun das IKRK von dem unterrichtet worden, was die Bundes- 

behörden wussten, ausser durch einzelne Presseartikel? Doch wer 

konnte damals wen bezüglich der Juden und der Konzentrations- 

lager informieren? Angesichts der wohlwollenden Haltung des 

schweizerischen Gesandten in Berlin dem Naziregime gegenüber 

und der Gewandtheit des Chefdelegierten des IKRK, Roland 

Marti, ist diese Frage berechtigt. Lagen die Dinge in der Schweiz, 

auch auf höchster Ebene, anders? Angenommen, der Delegierte des 

Bundesrats für internationale Hilfswerke hätte von seinem Schwa- 
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ger Pierre Bonna etwas von dem erfahren, was der Generalstab, der 

Nachrichtendienst, das Politische Departement oder sonst eine 

Stelle wussten – hätte er seine bekannte Zurückhaltung über Bord 

geworfen, um das IKRK zu alarmieren? Und hätten selbst dann 

seine Gesprächspartner beim Roten Kreuz eine andere Haltung ein- 

genommen, hätten sie anders reagiert? Die Protokolle der wö- 

chentlichen Unterredungen zwischen Edouard de Haller und den 

Vertretern des Internationalen Komitees zeigen lakonisch, dass das 

Schicksal der Juden seit 1942 immer wieder zu Sprache kam, ja 

mögliche Aktionen erörtert wurden. Man kann daraus jedoch nicht 

schliessen, was die Beteiligten wussten oder welche Vorstellung sie 

sich von der Verfolgung der Juden machten. 

Die Informationen des IKRK stammten aus zwei Quellen: die einen 

gingen ihm über seine eigenen Kanäle zu, und nur auf dieser 

Grundlage glaubte es, eventuell tätig werden zu müssen, andere 

wurden ihm von aussen zugetragen. 

Die Kanäle des IKRK bestehen zunächst in seinen Missionen, 

dann in den ständigen Delegationen, die in Kriegsfällen neben der 

Schutzmacht die Lager der Kriegsgefangenen und Zivilinternierten 

besuchen und andere humanitäre Aufgaben erfüllen, schliesslich in 

persönlichen Kontakten der Mitglieder des Komitees und seiner 

Spitzenfunktionäre. 

Die Missionen konnten den Zweck haben, politische Häftlinge 

zu besuchen, wie bei den Reisen Burckhardts (1935) und Favres 

(1938) ins Reich. Doch bis Juni 1944 sollten keine weiteren Missio- 

nen in Konzentrationslager mehr stattfinden – wir werden dies im 

nächsten Kapitel sehen –, schon gar nicht in Vernichtungslager. 

Manchen Delegierten gelang es jedoch, in die Nähe von Lagern und 

Haftanstalten für politische und rassische Gefangene zu kommen 

und sogar einige zu besuchen, namentlich in Italien und Frankreich, 

und in Deutschland das Lager Buchenwald anlässlich einer Inspek- 

tion wegen einer Geiselgruppe. Endlich kam es auch vor, dass die 

Delegierten bei ihren Besuchen der Kriegsgefangenen- und Zivil- 

interniertenlager Häftlinge in Arbeitskommandos trafen (Ausch- 

witz) oder von Kriegsgefangenen Informationen über Deportierte 

erhielten (Rawa-Ruska). 
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Zu Beginn der Feindseligkeiten entsandte das IKRK verschie- 

dene Missionen, insbesondere zur Herstellung der für die Zentral- 

stelle für Kriegsgefangene erforderlichen Verbindungen, dann auch 

zur Durchführung von Besuchen. Andere dienten der Anknüpfung 

direkter Kontakte mit den Verantwortlichen der nationalen Rot- 

kreuzgesellschaften und den Vertretern der Regierungen, zum 

Beispiel die «Tournee» Edouard Chapuisats und des Sekretariats- 

mitglieds David de Traz, die sie im Frühjahr 1943 nach Budapest, 

Breslau, Bukarest, Sofia und Zagreb führte (vgl. Dokument X). 

Unabhängig von diesen Einzelaktionen wurde allmählich das 

Netz der Delegationen aufgebaut, wie aus nachstehender Liste er- 

sichtlich ist. Im Mittelpunkt stand die Berliner Delegation, die zah- 

lenmässig stärkste. Sie hatte die meisten Lager zu betreuen und war 

für das ganze von den Nazis unterworfene Europa zuständig, 

Frankreich und Belgien inbegriffen. Sie unterhielt ständige Be- 

ziehungen zum Deutschen Roten Kreuz und zu den Behörden (für 

allgemeine und Zivilangelegenheiten zur Rechtsabteilung des 

Auswärtigen Amts und deren Stelle R I unter Leitung von Conrad 

Roediger, für die Kriegsgefangenen zum OKW über das Aus- 

kunftsbüro für Gefallene und Kriegsgefangene). In den Ostgebie- 

ten, namentlich im Generalgouvernement und im Protektorat 

Böhmen und Mähren durfte das IKRK keine Delegation errichten 

und musste sich mit einigen Kurzbesuchen Martis oder von Vertre- 

tern des Vereinigten Hilfswerks begnügen. Auch in Holland liess 

sich keine ständige Vertretung durchsetzen. 

Das Vereinigte Hilfswerk vom Internationalen Roten Kreuz ent- 

sandte ebenfalls Delegierte, einerseits in den Balkan zum Kauf von 

Lebensmitteln (Missionen Rohner und de Steiger 1942 in Rumä- 

nien), andererseits in die besetzten Gebiete zur Vorbereitung von 

Hilfsaktionen und zur Überwachung der Paketauslieferungen. Es 

unterhielt ständige Beziehungen zum DRK. So erfuhr etwa der 

Ausschuss für Gefangene und Zivilinternierte des Komitees 1942 

vom Vereinigten Hilfswerk, dass es möglich sei, Medikamente nach 

Theresienstadt zu schicken, was nicht nur die Existenz dieses Ju- 

denlagers bestätigte, sondern auch die Hoffnung aufkommen liess, 

man könne für andere Lager wie Auschwitz ebenso verfahren6. 

Zu diesem Verbindungsnetz sind noch die persönlichen Kontakte 

zu rechnen. Carl J. Burckhardt und Max Huber stellten inter- 
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DOKUMENT X 

Delegationen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz 

(Februar 1942) 

Sonderdelegierter, unmittelbar Genf unterstellt: Marcel Junod 

Europa 

Deutschland und besetzte Nachbarländer: Exchaquet, Marti, Rubli, Schirmer 

Grossbritannien: Haccius 

Griechenland: Brunei, Gredinger (Stellvertreter) 

Italien: Lambert 

Lissabon (Seetransporte): Iselin 

Belgrad (Verbindungsmann): Voegeli 

Afrika 

Französisch Äquatorialafrika: Arnold 

Britisch Ostafrika: H.-E. Burnier 

Südafrika: Grasset 

Belgisch Kongo: Hirt 

Ägypten (mit Palästina): Vischer, Descœdres (Stellvertreter), Frl. Hentsch,  

Vaucher (Beziehungen zu den ägyptischen Behörden) 

Südrhodesien: Senn 

Asien 

Ceylon: Haller 

Britisch Indien: Charles Huber 

Niederländisch Indien: Surbeck 

Iran: Hildebrand 

Japan: Paravicini 

Palästina: (siehe Ägypten) 

Syrien: Georges Burnier 

Ankara (Verbindungsbüro): Marcel Junod (Titulardelegierter), Courvoisier  

(residierender Stellvertreter) 

Amerika 

Kanada: Maag 

Curaçao: Trinler 

USA: Peter 

Surinam: Moll 
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Lateinamerika (Delegierte mit Residenz in Buenos Aires): de 

(Stellvertreter) 

Chambrier, Roulet 

Ozeanien 

Australien: Morel 

Neuseeland: Morel 

Delegationen in Vorbereitung 

Jamaika: wird in Kürze ernannt 

Malaisia: in Bearbeitung 

Schanghai: idem 

(Bundesarchiv Bern, E 2001 (D) 2/181) 

nationale Persönlichkeiten dar, die in Deutschland bekannt und ge- 

schätzt waren. Beim Vereinigten Hilfswerk hatten dessen Direktor, 

der Fabrikant Robert Boehringer, und manche Delegierte wie der 

baltische Baron André de Pilar zahlreiche Bekannte in ihrer deut- 

schen Heimat. Erlaubten all diese Kontakte, selbst wenn sie keine 

besonderen Auskünfte lieferten, nicht eine bessere Einschätzung 

und Interpretation der manchmal phantastischen Gerüchte und der 

bruchstückhaften Kenntnisse? 

Für das IKRK stellten die nationalen Rotkreuzgesellschaften die 

nächsthegenden und glaubwürdigsten Informationsquellen dar. Sie 

standen ihrerseits in direkter Verbindung zu den Lagern oder 

Haftstätten, aber auch zu Hilfsorganisationen wie dem «Service so- 

cial d’aide aux émigrants» in Frankreich, den Quäkern usw. Ausser- 

dem waren sie oft damit betraut, die Spenden unmittelbar an die 

Opfer auszuhändigen, so auch das DRK in den Gettos im Osten. 

Für den Verkehr mit ihnen verfügte das IKRK über verschiedene 

Möglichkeiten: die direkte Korrespondenz, seine Delegierten, aber 

auch die Besuche der Leiter nationaler Gesellschaften in Genf sowie 

deren ständige Vertreter beim Komitee, die zwar keinen eigent- 

lichen diplomatischen Status besassen – keiner war von einem 

Aussenministerium akkreditiert, mit Ausnahme des italienischen 

Grafen Guido Vinci, des ersten Geschäftsträgers desfascio in der Cal- 

vinstadt –, aber den Informationsaustausch erleichterten. Das DRK 

entsandte keinen ständigen Vertreter, doch der Chef seines Aus- 
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landsamts, Walther G. Hartmann, reiste von 1939 bis 1945 achtzehn 

Mal nach Genf. Er, der bei aller Vorsicht dem Geist des Roten Kreu- 

zes verpflichtet war, stellte wohl eine der zuverlässigsten Quellen 

über die Vorgänge im Reich dar, die dem IKRK zur Verfügung 

standen. 

Die Formen 

Die Beschreibung der Kommunikationskanäle allein genügt je- 

doch nicht, um sich ein Bild von der Informationsproblematik zu 

machen. Wir müssen auch kurz auf die Form eingehen. Was die De- 

legierten, die Vertreter und Mitglieder des Komitees sahen und 

hörten, die Art und Weise, wie sie darüber berichteten, entsprach, 

unabhängig von ihrer Persönlichkeit, drei verschiedenen Bezugs- 

systemen. Einmal dem der Konventionen und der Doktrin, das dr 

Zuständigkeit bestimmt, dann dem der allgemeinen Politik, das die 

Zweckmässigkeit definiert, schliesslich dem der Mission selbst, 

denn die Delegierten erhielten in Genf Instruktionen, die manch- 

mal ziemlich unbestimmt gehalten waren. So waren sich Carl 

J. Burckhardt 1935 und Guillaume Favre 1938 bei ihren Reisen nach 

Deutschland darüber im Klaren, dass sie sich ausserhalb des tradi- 

tionellen Kompetenzbereichs des Roten Kreuzes bewegten und vor 

allem eine politische Geste vollzogen. Das IKRK wollte all jenen 

zeigen, die es zum Handeln drängten, dass es etwas unternehmen 

konnte und etwas unternahm, gleichzeitig aber vermied, zum 

Werkzeug der nazistischen Propaganda zu werden. Daher richteten 

die beiden Delegierten ihr Augenmerk vor allem auf die materiel- 

len, sanitären und psychologischen Haftbedingungen entsprechend 

dem bei Inspektionen von Kriegsgefangenenlagern angewandten 

Schema. Von 1939 bis September 1944 spiegelten die Instruktionen 

für die Delegierten die allgemeine Politik des Internationalen Ko- 

mitees wider. Die humanitäre Tätigkeit wickelte sich im Rahmen 

der den Kriegsgefangenen und Zivilinternierten eingeräumten 

Rechte und Möglichkeiten ab. 

Die juristisch-politische Kontrolle der Wahrnehmung und deren 

offizielle Protokollierung und Sprachregelung kam während des 
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Krieges besonders stark hinsichtlich der Juden zum Tragen, ein 

Thema, das für die Deutschen tabu und für die Doktrin des Roten 

Kreuzes schwierig war. Denn die Juden stellten keine Nation dar, 

weder für das internationale Recht noch für das humanitäre Völ- 

kerrecht und das IKRK. Letzteres konnte wie früher gesagt das 

Rassenkriterium gar nicht berücksichtigen, ohne in Widerspruch 

zu seiner Doktrin zu geraten. 

Die Delegierten und Mitarbeiter des Roten Kreuzes betrachteten 

die kriegsbedingten Leiden aus einer sowohl professionellen als 

auch diplomatischen Perspektive. Gewohnt, mit ihren Gesprächs- 

partnern im Ausland im Verhandlungston, das heisst sachlich und 

distanziert zu reden, verloren sie ihre Vorsicht selbst intern nicht 

ganz. Die Berichte über Lagerbesuche und die dort geführten Ge- 

spräche fallen durch ihre Zurückhaltung auf. Die Korrespondenzen 

und die Unterredungen in Genf sind persönlicher gehalten, aber in 

jedem Fall bleibt das Vokabular, auch wo es nicht diplomatisch ist, 

äusserst karg, äusserst nichtssagend, um das Unvorstellbare zu be- 

schreiben. Was ist darunter zu verstehen, wenn Frau Ferrière an 

Frau Warner vom Britischen Roten Kreuz über die deportiertenju- 

den schreibt: «It is a very tragic Situation and we cannotdo anything about 

it»7? Wenige Tage nach der Verschleppung der Juden Roms im Ok- 

tober 1943 berichtete der dortige IKRK-Delegierte, W. de Salis, fol- 

gendermassen über die Ereignisse, die die öffentliche Meinung und 

sogar den Vatikan erschütterten und über die er zumindest über 

Dritte informiert gewesen sein muss: 

«Lage der Juden in Italien. Die Lage der Juden scheint in Norditalien 

genau dieselbe zu sein wie hier in Rom, wo zahlreiche Beschlagnahmen 

und Verhaftungen stattfmden. Die ganze Angelegenheit ist ausschliesslich 

Sache des Polizeidiensts der S. S., und die militärische Führung hat über- 

haupt nichts mitzureden. Der Polizeidienst der S. S. ist niemandem Re- 

chenschaft schuldig, nicht einmal dem militärischen Oberkommando, und 

ich furchte, dass auch wir zurzeit keinerlei Interventionsmöglichkeit ha- 

ben. 

Unsere Aufgabe belastet die Nerven immer mehr, eine zusätzliche Stra- 

paze zu der der fast täglichen Überstunden. Jeden Tag werden Personen 

festgenommen, um die wir uns gekümmert haben, sogar offiziöse Mitarbei- 

ter ausserhalb unserer Delegation oder ein Nachbar, unter den schwerwie- 

gendsten Beschuldigungen. Die politischen Häftlinge in den Gefängnissen 
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werden teilweise aus italienischem Gewahrsam in deutschen Gewahrsam 

überstellt, und enorm viele Italiener versuchen, sich zu verstecken. Illega- 

lität ist überall, und von allen Seiten kommt man zu uns in der Hoffnung 

auf Rat»8. 

Wo wir heute im Hinblick auf die Endlösung von Einmaligkeit 

sprechen, war sie während des Krieges für viele nur ein Schritt 

mehr in der Eskalation der Gewalt. Der Sensibilität unserer Zeit er- 

scheint es unglaublich, dass man das nahezu Unbeschreibliche mit 

banalen Worten zum Ausdruck brachte. So war aber die Wirklich- 

keit, über die wir nicht hinwegsehen können. Und die Wahrneh- 

mung des IKRK ist diesbezüglich keine andere als die der noch bes- 

ser informierten alliierten Regierungen, die selbst nach Erwägung 

einer totalen Ausrottung der Juden zu dem Schluss gelangten, einzig 

der militärische Sieg könne auch dieses Volk retten, und die weder 

ihre Strategie noch ihre Taktik änderten, um dieser besonderen 

Gruppe von Opfern beizustehen. Die Reaktion des IKRK ist in 

kleinerem Massstab vergleichbar, allerdings mit dem Unterschied, 

dass das Rote Kreuz berufen ist, die Leiden sämtlicher Kriegsopfer 

zu mildern. Es hätte nicht einmal ausgereicht, Juden und politische 

Häftlinge in gleicher Weise wie die durch die Abkommen geschütz- 

ten Personen oder analog zu ihnen zu behandeln, für sie wären be- 

sondere Massnahmen, eine bevorzugte Intervention erforderlich 

gewesen. Hätte das aber nicht verhängnisvolle Folgen für die 

Kriegsgefangenen, die Zivilinternierten und letztlich für das IKRK 

gehabt? Die Fragen, die hinsichtlich der Information auftauchten, 

beweisen, dass den rassischen und politischen Verfolgungen nicht 

die ihrer Einmaligkeit gebührende Aufmerksamkeit geschenkt 

wurde, ausser am Ende des Kriegs. Ebenso verhält es sich mit den 

Anfragen nach Verwaltungsinternierten, wie man beim IKRK seit 

1943 die KZ-Häftlinge nennt. All die Nachforschungen, die von 

den Familien, den nationalen Rotkreuzgesellschaften und karitati- 

ven Organisationen über das IKRK an das Deutsche Rote Kreuz 

und wieder zurück gingen, geben zu keinen besonderen Kommen- 

taren Anlass. Für den Personensuchdienst Nicole de Posnanskys 

wie später für die Abteilung CID («civils internes divers») und 

schliesslich die nationalen Abteilungen der Zentralstelle für Kriegs- 

gefangene blieb diese Tätigkeit gemäss der Vereinbarung Huber- 

Draudt von 1933 eine einfache Weiterleitung, die meist nur in eine 
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Richtung ging und deren Bedingungen die Deutschen diktierten. 

Denn mangels Instruktionen, mangels Organisation, vielleicht auch 

mangels Mitteln war die Zentralstelle nicht darauf eingerichtet, 

die einzelnen Karteikarten systematisch auszuwerten. Unverhoff- 

terweise konnte der Versuch, Einzelpakete in Konzentrationslager 

zu senden, zu einer kollektiven Grossaktion ausgebaut werden, aber 

auch hier nutzte man die gesammelten Informationen nicht, um das 

Ausmass von Unterdrückung und Verfolgung klarer zu sehen und 

damit die Angaben der Delegierten zu ergänzen. Was dem IKRK 

während des ganzen Krieges offensichtlich fehlte, war der Über- 

blick über das Geschehen, und zwar nicht wegen fehlender Infor- 

mationen, sondern aufgrund einer Organisation, die nicht in der 

Lage war, die einzelnen Elemente in einen Zusammenhang zu brin- 

gen, der eine Interpretation erlaubt hätte. 

Die Information 

Bei Kriegsausbruch waren dem IKRK weder die Konzentrationsla- 

ger noch die antisemitischen Verfolgungen in Deutschland oder die 

Emigrationsproblematik unbekannt. Man kann sich also fragen, ob 

die bereits vorhandenen Kenntnisse nicht bewirkten, dass der Ver- 

schärfung der Judenverfolgung weniger Aufmerksamkeit gewid- 

met wurde. Walter Laqueur erinnert in seiner Untersuchung daran, 

wie sehr die Schilderung angeblicher Greueltaten in der deutschen 

und alliierten Propaganda während des Ersten Weltkriegs dazu bei- 

getragen hatte, die Glaubwürdigkeit der Berichte über die Endlö- 

sung in Frage zu stellen, die für die meisten Menschen sowieso un- 

vorstellbar war. Wirkten sich nun Lagerbesuche wie 1935 und 1938 

nicht ähnlich aus, indem sie das Augenmerk des Komitees auf die 

harten, aber einigermassen korrekten und im Ganzen alltäglichen 

Haftbedingungen fixierten? 

Aus der Masse an Dokumenten des IKRK, die häufig indirekte 

Informationen lieferten, haben wir einige ausgewählt. Zur Vermei- 

dung eines Urteils a posteriori bevorzugten wir solche Texte, die 

sowohl durch ihre inhaltliche Bestimmtheit als auch durch die 

Glaubwürdigkeit bezeichnend sind, die das IKRK ihnen beimass. 
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Sie stammen daher im Wesentlichen von den Delegierten und Re- 

präsentanten, der einzigen vom IKRK unbedingt anerkannten 

Quelle, aber auch von den nationalen Rotkreuzgesellschaften und 

anderen Organisationen, mit denen das IKRK traditionell in einem 

Vertrauensverhältnis stand. Wir waren bestrebt, möglichst viele 

Auszüge wiederzugeben, um nicht der Historikern wohlbekannten 

Versuchung zu verfallen, die eine oder andere Einzelheit besonders 

hervorzuheben, einen Zettel oder einen Hinweis, die im Augen- 

blick im Wirrwarr der Alltagsarbeit untergingen und erst mit der 

Zeit Bedeutung gewannen. Denn bevor wir uns fragen, ob sich das 

IKRK von den umfassenden Plänen der Nazis eine Vorstellung ma- 

chen oder eine Ahnung davon haben konnte, gebietet die Redlich- 

keit eine Darstellung dessen, was es sporadisch von den Verfolgun- 

gen, Deportationen und Massakern erfuhr. Aus diesem Grund ist 

auch eine chronologische Vorgangsweise geboten. 

Trotz der zahlreichen Aufgaben im Bereich der Kriegsgefangenen 

und Zivilinternierten, die sich dem IKRK von der Kriegserklärung 

an stellten, verlor es das Schicksal der Juden nicht aus den Augen. 

Noch im September ersuchten der Jüdische Weltkongress, dann die 

Jewish Agency und schliesslich das Joint das Rote Kreuz um Inter- 

vention, um Nachrichten über die polnischen Juden zu erhalten und 

ihnen Hilfe zu senden, denn die Verbindungen zwischen Polen und 

der übrigen Welt waren abgebrochen. Andererseits wusste man in 

Genf, dass Massnahmen zur Aussiedlung von Wiener Juden nach 

Polen im Gang waren. Der Delegierte Marcel Junod wurde beauf- 

tragt, bei seinem Besuch in Berlin im November Erkundigungen 

einzuziehen9. Ende Dezember informierte Präsident Huber den 

Zentralausschuss, der nun als Exekutive des Komitees tätig war, 

dass die Lage der Juden in der Gegend um Lublin kritisch scheine 

und dass er es für gefährlich halte, so viele Personen in einem so klei- 

nen Gebiet zu konzentrieren10. Wenig später sprach er im Übrigen 

Hartmann daraufhin an. 

Junod bestätigte die Notwendigkeit von Nachforschungen und 

Hilfeleistungen. Bei seiner Mission ins Reich im November war er 

auch nach Warschau gereist und hat dort nicht nur von weitem das 

stacheldrahtumgebene Getto gesehen (in Wirklichkeit das verbo- 

tene Viertel, in dem die Deutschen nach und nach die Juden zusam- 
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menzogen), wie er in seinen Erinnerungen schreibt11. Er hat auch 

mit dem Vorsitzenden des Ältestenrates der jüdischen Gemeinde 

gesprochen. Die schweizerische Gesandtschaft in Berlin hat ihm 

ferner einen anonymen Bericht über die Deportationen übergeben, 

den wir wegen seiner Ausführlichkeit und Präzision vollständig ab- 

drucken. Das undatierte Dokument gibt Aufschluss über die im 

September 1939 gefassten Beschlüsse und Pläne: 

«Die Aussiedlung der Juden 

Die Aussiedlung der Juden aus dem Grossdeutschen Reich hat seit dem 

17. Oktober dieses Jahres begonnen. Sie ist angeordnet worden vom 

Reichsfuhrer SS und Chef der deutschen Polizei Heinrich Himmler. Die 

Aussiedlung erfolgt stufenweise, und zwar in folgenden 4 Etappen: 

1. Aussiedlung aus dem Protektorat Böhmen und Mähren, 

2. Aussiedlung aus der Ostmark (Österreich), 

3. Aussiedlung aus den neuen Reichsgauen (Posen und Westpreussen), 

4. Aussiedlung aus dem Altreich. 

Die jüdischen Gemeinden der einzelnen Bezirke haben die Aufgabe 

übernehmen müssen, diese Aussiedlung initiativ vorzunehmen, sie zu or- 

ganisieren und zu finanzieren. Sie haben zu diesem Zweck Rundschreiben 

an die Gemeinde-Mitglieder herausgegeben, und zwar mit vorheriger Zu- 

stimmung der in Mährisch-Ostrau eingerichteten Zentralstelle der Ge- 

stapo, die unter der Leitung des Kriminalkommissars Eichmann von der 

Gestapo steht. Mährisch-Ostrau ist der zentrale Punkt, von dem aus aus 

allen 4 Bezirken die Deportationen aus dem Grossdeutschen Reich nach 

Polen vorgenommen werden. 

Insgesamt handelt es sich um folgende Personenkreise: ca. 150’000 Ju-

den aus dem Protektorat, ca. 65’000 aus Wien, ca. 30’000 aus Posen und 

Westpreussen, ca. 240’000 aus dem Altreich. 

Generell ist verfügt worden, dass jeder der Deportierten im Höchstfall 

joo Reichsmark, falls er diese besitzt, mitnehmen darf. Alle übrige Vermö- 

genssubstanz bleibt zurück und wird zwangsweise liquidiert. Das gilt 

ebensowohl von den Wohnungseinrichtungen wie von den Geschäften in- 

klusive Inventar und Warenvorräten wie von Haus- und Grundbesitz. 

Offiziell wird den Deportierten mitgeteilt, dass sie in ein Umschulungs- 

resp. Umsiedlungslager kommen. Tatsächlich sind die ersten Transporte 

(im Altreich haben sie noch nicht begonnen) zunächst nach dem Ort Nisko 

am San (Ostpolen), südöstlich von Lublin, geleitet worden. Dort sind die 

Transporte z. T. in durch den Krieg halbzerstörten Dörfern, z. T. in von 
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Stacheldraht umgebenen Lagern interniert worden. In beiden Fällen haben 

die Deportierten ihre Unterkünfte selbst zu erbauen resp. neu herzurich- 

ten. Da der San die Interessengrenze zwischen Deutschland und der Sow- 

jetunion bildet, ist das Ufergelände ebenfalls durch Stacheldrahtverhaue 

abgesperrt worden, um eine Flucht nach Russland zu verhindern. 

Alle Dörfer und Städte in dieser Gegend werden in den nächsten Mona- 

ten von der polnischen, deutschen und ukrainischen Bevölkerung evaku- 

iert, so dass im Laufe der Zeit ein riesiges, etwa 80‘100 qkm umfassendes 

Reservat entsteht, das lediglich von Juden bewohnt wird, von Stacheldraht 

umgeben ist und unter ständiger Kontrolle von SS-Formationen steht. 

Nach Gründung des Reststaates Polen, der die Form eines Protektorats er- 

halten wird, soll die Überwachung durch behördliche Organe des neuen 

polnischen Staates übernommen werden. 

Gleichzeitig mit den aus dem Grossdeutschen Reich deportierten Juden 

erfolgt die Zwangsumsiedlung der in Polen lebenden, rund 1,5 Millionen 

betragenden eingeborenen Juden in dem gleichen Reservat. Bis zum 

1. April 1940 soll die gesamte Umsiedlung durchgeführt sein. Aus 

den beiden neuen Reichsgauen, vor allem aus Gdingen, Graudenz, 

Thorn, Posen, Kattowitz, ist der Abtransport bereits erfolgt. Aus Wien 

muss in jeder Woche ein Transport von mindestens 2’000 Männern, 

Frauen und Kindern ins Exil abgehen. Aber bereits der zweite Transport 

Ende Oktober d.J. war nur ca. 1‘400 Personen stark, weil viele Juden sich 

der Deportation durch Flucht und Selbstmord entzogen haben: In der Zeit 

vom 20. Oktober bis 2. November 1939 haben allein in Wien 82 Juden 

Selbstmord begangen, darunter 36 Frauen. 

Über die Einzelheiten der Deportation und ihre Methodik unterrich- 

ten die beigefugten Anlagen.»12 

Im Dezember 1939 versicherte Hartmann Max Huber, dass die 

Deportationen eingestellt worden seien, Lagerbesuche im Augen- 

blick nicht in Frage kämen13. Am 19. Februar 1940 veröffentlichte 

die Neue Zürcher Zeitung einen Artikel ihres Berliner Korrespon- 

denten, der mit der Genauigkeit eines Augenzeugen die Verschlep- 

pung der Stettiner Juden in der Nacht vom 12./13. des Monats 

schildert und ankündigt, nächste Operationen würden in Danzig, 

Königsberg usw. stattfmden. Dieser Artikel fand sich in den Unter- 

lagen des Komitees14, was dieses nicht hinderte, auf die telegraphi- 

sche Anfrage aus Tel-Aviv «Answer whether Jewish congregation Stet- 

tin deported» zu antworten: «Sorry unable answer such questions being 
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outside scope our activity»15 da es der Meinung war, solche Auskünfte 

nicht ohne Überprüfung an Dritte weitergeben zu können. 

Informationen aus erster Hand, nämlich über die IKRK-Delega- 

tion in Berlin, gingen jedoch weiterhin ein. Im Herbst 1940 konnte 

Pierre Descoeudres von einem jüdischen Intellektuellen in Erfah- 

rung bringen, wie das Alltagsleben der Zehntausenden Parias aus- 

sah, die sich noch in der Hauptstadt des Reichs aufhielten: 

«Während es vor 1933 in Deutschland 500'000 Juden gab, kann man die 

Zahl derer, die vor dem Krieg frei im Reich lebten (die annektierten Ge- 

biete etc. nicht inbegriffen) auf ungefähr 250’000 schätzen. In Berlin selbst 

sollen jetzt noch 96'000 Juden leben. Diese wohnen überall in der Stadt 

verstreut in ihren alten Wohnungen, scheinen pro Wohnung sehr zahlreich 

zu sein und mit ziemlich grossen materiellen Schwierigkeiten zu kämpfen 

haben. So gelten für sie zum Beispiel die folgenden Beschränkungen: 

Sie haben weniger Lebensmittel (Lebensmittelkarten) als die normale 

Zivilbevölkerung. 

Sie können ihre Einkäufe nur zu bestimmten, sehr begrenzten Tages- 

zeiten tätigen. 

Abends müssen sie ab 21 Uhr zu Hause sein, und alle, Intellektuelle 

wie Arbeiter, dürfen nur grobe Arbeiten verrichten, wie zum Beispiel: 

Strassenbau, Kohlentransport usw. 

Alle Synagogen der Stadt sind angezündet worden, und es ist die grösste 

Sorge der Berliner Juden, eines Tages ausgesiedelt zu werden. 

Dieser aus Stettin geflohene Jude sagte uns, dass beispielsweise in Stettin 

im letzten Winter 1‘100 Juden lebten. Aber am 12. Februar wurden sie 

plötzlich versammelt und mit der Eisenbahn unter schlechtesten Bedingun- 

gen (300 starben unterwegs an Hunger und Krankheit) ins Generalgou- 

vernement gebracht, wo man sie im Bezirk Lublin verteilte (die Mutter 

unseres Gesprächspartners gehörte zu diesem Transport). 

So furchten die Berliner Juden, eines Tages dasselbe Schicksal zu erlei- 

den wie die Stettiner. 

Im Übrigen haben wir deutsche Juden in einem Konzentrationslager ge- 

sehen (Buchenwald, siehe besonderer Bericht). 

Die einzige Organisation, die sich in Deutschland um die Juden küm- 

mert, ist das amerikanische Komitee mit Namen Y.O.I.N.T. [sic].» 16 

In der Tat lieferten Pierre Descoeudres und Roland Marti einen 

Augenzeugenbericht aus dem KZ Buchenwald. Die beiden IKRK- 

Delegierten hatten im Sommer 1940 vom Auswärtigen Amt die 
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Genehmigung erhalten, 212 holländische Zivilinternierte zu besu- 

chen und nahmen eine ausführliche Besichtigung vor, auf die wir 

im Kapitel über Holland zurückkommen werden. Hier der Ab- 

schluss ihres Berichts: 

«Bemerkungen: Dank der Bemühungen von Dr. Sethe hatten wir 

also Gelegenheit, ein Konzentrationslager zu besuchen. Vom 

streng materiellen und hygienischen Standpunkt aus müssen wir 

zugeben, dass es sehr gut ist. Allerdings war unser Besuch mehrere 

Tage zuvor angekündigt worden, und wir merkten, dass alles bis ins 

kleinste vorbereitet worden war. Offensichtlich werden die mo- 

dernsten Methoden für eine rationelle Behandlung dieses mensch- 

lichen Viehs angewandt. 

Es herrscht eine eiserne Disziplin, und uns fiel der Automatis- 

mus, die Starrheit und beinahe der Terror auf, mit denen der ge- 

ringste Befehl ausgefuhrt wird. Wir bemerkten das stumpfsinnige 

und unpersönliche Aussehen aller dieser Häftlinge. Gewiss tragen 

all die gleich rasierten Köpfe und die gestreifte Sträflingskleidung 

dazu bei, aber als wir das Lager und die Bequemlichkeit des Offi- 

zierscasinos und der Dienstwohnungen verliessen, die gänzlich von 

diesen kostenlosen Arbeitskräften gebaut worden waren, konnten 

wir nicht umhin, uns einige Fragen zu stellen.»17 

Im November 1941 verfolgt die Berliner Delegation tagtäglich 

die Deportation von Juden aus der deutschen Hauptstadt ins Gene- 

ralgouvernement. Sie berichtet darüber nach Genf, sogar die Ein- 

zelheiten der Operation, wie die folgende Notiz Dr. Exchaquets 

aufgrund eines Gesprächs mit einem jüdischen Arzt am 20. No- 

vember zeigt: 

«Ich hatte eine längere Unterredung mit einem jüdischen Arzt über die 

augenblickliche Lage der Juden dieser Stadt. Wenn diese Frage auch nicht 

zum Tätigkeitsbereich der Delegierten in Deutschland gehört, gebe ich 

diese Informationen dennoch an das Komitee weiter, für das sie vielleicht 

von Interesse sind. 

Anfang November gab es noch ungefähr 60'000 Juden in Berlin. Nach 

jenen zu urteilen, denen ich auf der Strasse begegne, leben sie in beschei-

denen Verhältnissen, viele von ihnen sehen elend aus. Zahlreiche Männer 

arbeiten bei der städtischen Müllabfuhr als Strassenkehrer. Alle Juden sind 

gezwungen, auf ihrer Kleidung in Höhe der Brust aufgenäht den gelb-oran-

gen Stern mit der Aufschrift ‚JUDE’ zu tragen, an dem man sie erkennt. 
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Seit Anfang November sollen die Behörden die systematische Aussied- 

lung aller Juden aus Berlin begonnen haben. Diese Aussiedlung erfolgt 

durch Transporte von jeweils etwa 3’000 Personen. Mehrere solche Trans- 

porte sind bereits abgegangen, der nächste ist für den 27. November vorge- 

sehen. Dem Plan zufolge, der in Durchführung begriffen ist, sollen alle 

Berliner Juden im April ausgesiedelt sein. 

Die Operation wird folgendermassen abgewickelt: Am festgesetzten 

Tag holt man sie abends in ihrer Wohnung ab, man sammelt sie in einer 

Synagoge, wo siegenauestens inspiziert werden. Man nimmt ihnen all ihr 

Geld und ihren Schmuck ab, man lässt sie eine Erklärung unterschreiben, 

dass sie auf ihre Bürgerrechte verzichten, und erlaubt ihnen nur soviel mit- 

zunehmen, wie sie selbst tragen können, nämlich ungefähr 50 kg Gepäck. 

Im Laufe der folgenden Nacht verlädt man sie in einen Zug, der sie nach 

Osten bringt, wo man sie in das Getto einer grossen Stadt steckt wie Posen 

oder Litzmannstadt (Lotsch).»18 

Die Delegation in Deutschland und in geringerem Mass die Missionen 

und Delegationen des Internationalen Komitees in anderen Ländern stellen 

nicht die einzige Quelle der Informationen dar, die nach Genf gelangten. 

Die nationalen Rotkreuzgesellschaften der alliierten und neutralen Länder 

schicken Suchmeldungen und Anfragen. Diejenigen der mit dem Reich 

verbündeten oder von ihm besetzten Länder stehen in noch engerem Kon- 

takt mit den Opfern der Unterdrückung. Sie wenden sich ebenfalls an 

Genf, natürlich mit Ausnahme des DRK. 

Auch die karitativen Organisationen empfingen und übermittelten 

Nachrichten. Hier zum Beispiel das Memorandum, das der Generalsekre- 

tär des ökumenischen Kirchenrates, Pastor Visser’t Hooft, am 29. Oktober 

1941 an Max Huber und Carl J. Burckhardt richtete. Es ist Information, 

Augenzeugenbericht und Hilfsappell in einem: 

Memorandum zur Lage in Polen 

I 

Von einem zuverlässigen und objektiven Beobachter, der in den letzten 

Wochen das Generalgouvernement Polen bereist hat, sind uns einige Nach- 

richten über die dortigen Zustände zugekommen. Nach seiner Aussage be- 

steht ein grosser Unterschied zwischen Stadt und Land. In den grossen 

Städten, ganz besonders in Warschau, herrscht Hungersnot bei der polni- 

schen und wohl noch in stärkerem Masse bei der jüdischen Bevölkerung.  
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In- und ausserhalb des Warschauer Gettos grassiert Typhus. Der Gewährs- 

mann hat von 2’000 Erkrankungen allein im Getto gehört. Die Sterblich- 

keit der Kleinkinder unter 3Jahren soll 26 % betragen. Die besondere Not- 

lage Warschaus beruht zu einem guten Teil auf der Überbevölkerung der 

Stadt, die trotz Zerstörung eines Drittels der Gebäude heute etwa 400’000 

Menschen mehr beherbergt als in der Vorkriegszeit. Es wird anerkannt, 

dass die deutschen Behörden schon viel Aufbauarbeit geleistet und die 

durch die Bombardierung zerstörte Wasserversorgung Warschaus wieder 

befriedigend geregelt haben. Von Litzmannstadt (Lodz) liegen keine neue-

ren Nachrichten vor. Es müssen jedoch im dortigen Getto, das durch starke 

Zuzüge aus übrigen Teilen des Warthegaus ganz überfüllt ist, unbeschreib- 

liche hygienische Notstände herrschen. 

Uns ist nur eine bescheidene Hilfsaktion bekannt: 

Amerikanische Polen haben im Zusammenwirken mit amerikanischen 

Mennoniten, dem Deutschen Roten Kreuz, dem Polnischen Hilfsausschuss 

und dem American Relief Committee (Hoover) eine Suppenspeisung ein- 

gerichtet und liefern ausserdem wöchentlich für 5’000 RM Fische, die sie 

in Danzig aufkaufen, an die notleidende Bevölkerung in Warschau. Durch 

diese Speisungen, die allerdings nur einem Tropfen auf den heissen Stein 

gleichkommen, werden sowohl Polen als auch Juden erreicht. Ausserdem 

wird eine grössere Sendung von Medikamenten aus den USA dieser Tage 

in Lissabon erwartet. 

II 

Mitte Oktober hat nun die bisher stärkste Welle von Deportationen deut- 

scher Juden und Judenchristen nach Polen eingesetzt. So sind in der Nacht 

vom 18./19. und 19.120. Oktober je 7’000 Berliner Juden zunächst nach 

Litzmannstadt geschafft worden. 20'000 Juden aus dem Rheinland dürften 

sich auf dem Weg dorthin befinden oder schon dort sein. Aus Prag sollen 

2’000 abtransportiert worden sein. Deportationen aus Wien sind schon seit 

einiger Zeit im Gange. Aus Breslau soll eine Anzahl Juden zu Arbeiten 

im böhmischen Riesengebirge eingesetzt worden sein. Wie wir hören, sol- 

len die nach Polen gebrachten arbeitsfähigen Männer hinter der Ostfront 

an Strassen bauen, während die arbeitsfähigen Frauen in Munitionsbetrie-

ben arbeiten sollen. 

Für die vorläufige Unterbringung in Litzmannstadt sollen Baracken 

vorgesehen sein, doch ist nichts Näheres hierüber bekannt. Die Deportier- 

ten dürfen nur einen Handkoffer und 10 RM mitnehmen. Von einem aus- 
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reichenden Schutz gegen die Kälte wird nicht die Rede sein können. Es ist 

anzunehmen, dass diese Massnahmen der Anfang einer vollständigen Ab- 

schiebung der Juden und Judenchristen aus dem Reich und dem Protektorat 

sind. Es handelt sich um Menschen, die infolge jahrelanger Überforderung 

ihrer seelischen Kräfte diesen neuen härtesten Massnahmen in der Mehr-

heit nicht mehr gewachsen sein werden. 

III 

Der Vorläufige Ökumenische Rat der Kirchen kann aus christlicher Ver- 

antwortung an dem in Polen herrschenden Flüchtlingselend nicht achtlos 

Vorbeigehen. Sind schon diese Gebiete für seine eigene karitative Arbeit 

praktisch unerreichbar, so hält er es um so mehr Für seine Pflicht, sich bei 

den geeigneten Stellen für eine rasche Hilfeleistung einzusetzen. 

IV 

Die jüdischen Organisationen sind im Allgemeinen nicht mehr in der Lage, 

erfolgversprechende Schritte im Interesse ihrer Glaubens- und Stammesge- 

nossen zu unternehmen. 

Die Judenfrage berührt das Zentrum der christlichen Botschaft; ein Ver- 

säumnis der Kirche, hier schützend und warnend die Stimme zu erheben 

und nach Kräften zu helfen, wäre Ungehorsam gegen ihren Herrn. 

Es ist daher die Aufgabe der christlichen Kirchen, und insbesondere ih-

rer ökumenischen Vertretung: des Vorläufigen Ökumenischen Rates, sich 

stellvertretend für die Verfolgten einzusetzen. 

Deshalb wendet sich der Vorläufige Ökumenische Rat der Kirchen an 

die zuständigen Instanzen des Roten Kreuzes mit der Bitte, den Zustän- 

den im Warthegau und dem Generalgouvernement Polen besondere Auf- 

merksamkeit zu schenken. Unsere Anregung geht dahin: Das Rote 

Kreuz möge die baldige Entsendung eines Delegierten, möglichst eines 

Arztes, in die genannten Gebiete in die Wege leiten. Dieser Delegierte 

hätte die dringendsten Bedürfnisse, besonders in den grossen polnischen 

Städten, sowohl für die polnische wie für die jüdische Bevölkerung zu un-

tersuchen, um auf diese Weise die nötigen Unterlagen für die Beschaffung 

von Medikamenten, sanitärem Material, Kleidern und anderem Bedarf bzu 

sammeln. 

Eine solche Reise sollte den Warthegau, insbesondere Litzmannstadt, 

aber auch die Gegend von Lublin einschliessen, wo sich noch aus den De- 

portationen des Winters 39/40 reichsdeutsche, österreichische, böhmische 

130 



und mährische Juden befinden müssen, deren Schicksal praktisch unbe- 

kannt, aber sicher sehr schwer ist. Der Vorläufige Ökumenische Rat ist 

bereit, sich bei den angeschlossenen Kirchen, insbesondere in den USA, 

nachdrücklich Für die Unterstützung einer von den Instanzen des Interna- 

tionalen Roten Kreuzes geplanten Hilfsaktion einzusetzen.»19 

Durch seine Verbindungen erfuhr das IKRK sehr schnell vom 

Stillstand der jüdischen Emigration aus dem nazistischen Europa 

im Herbst 1941. Suzanne Ferrière machte als Vizepräsidentin des 

International Migration Service dem Britischen Roten Kreuz am 

19. November davon Mitteilung20. Einen Monat später wurde 

diese Neuerung Burckhardt vom Hochkommissariat für Flücht- 

linge bestätigt21. Schliesslich lieferte Marti aus Berlin Einzelheiten. 

Jean Pictet, einer der Sekretäre des Komitees, schrieb also in Kennt- 

nis der Sachlage am 15. Dezember 1941 an das Britische Rote 

Kreuz: 

«Die Lage scheint sich jedoch seit November verschlechtert zu haben. 

Diesbezüglichen Informationen zufolge, die beim Internationalen Komi- 

tee vom Roten Kreuz eingegangen sind, dürfen alte Leute und Kinder 

Deutschland und Polen nicht verlassen, selbst wenn sie Auswanderungs- 

visa besitzen.»22 

Und Frédéric Barbey an das Ungarische Rote Kreuz auf dessen 

Hilferuf: 

«Wir verstehen vollkommen den Ernst der Lage dieser unter so furcht-

baren Bedingungen deportierten Bevölkerung [ungarische Juden, die nach 

Polen und ins besetzte Galizien gebracht worden waren]. Leider ist es uns 

trotz des grossen Mitleids, das wir Für all diese Unglücklichen empfinden, 

im Augenblick absolut unmöglich, etwas zu unternehmen, wie von Ihnen 

vorgeschlagen... Die von Ihnen in Aussicht genommene Nachforschung 

erfordert eine ganze Reihe Massnahmen und wirft so schwerwiegende 

grundsätzliche Probleme auf, dass allein schon ihre Erwähnung alles ge- 

fährden könnte, was wir unter unendlichen Schwierigkeiten erreicht ha- 

ben.»23 

Am 20.Januar 1942 beschlossen die Vertreter der zuständigen 

Ministerien und Ämter im Berliner Vorort Wannsee ihre Zusam- 

menarbeit zur Deportation der Juden nach Osteuropa und zu ihrer 

dortigen Vernichtung. Zu diesem Zeitpunkt wusste das IKRK von 

der Misshandlung der Juden in den nationalsozialistisch beherrsch- 

ten Ländern, es wusste auch, dass sie eine bemitleidenswertere und 
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bedrohtere Kategorie von Opfern darstellten als alle anderen. Es 

verfügte über klare und glaubwürdige Berichte, unter anderem von 

seinen eigenen Delegierten. 

Diese Kategorie jedoch, die einer Sonderbehandlung unterwor- 

fen wurde ist und bleibt ihm tabu, ein Thema, dessen Erwähnung 

das gesamte Werk gefährdete, zumindest die Hoffnung einer Ver- 

bindung zu den Lagern über das DRK, wie obige Antwort an das 

Ungarische Rote Kreuz beweist. 

Vom Frühjahr 1942 an konnte das IKRK, gestützt auf dieselben 

Quellen, die Durchführung der Deportationen verfolgen, wenn 

auch nicht in allen Einzelheiten, so doch genau genug, um ein um- 

fassendes Projekt daraus abzuleiten und sich über Tragweite und 

Zweck Gedanken zu machen. Im Februar teilte Marti aus Berlin die 

Deportation von 3’000 Juden aus der Hauptstadt ins Generalgou- 

vernement mit24 und im September die Absicht der Deutschen, die 

Juden eben dieses Generalgouvernements weiter nach Osten zu 

transportieren23. Angehörige und Freunde von Deportierten alar- 

mierten das IKRK. Nationale Rotkreuzgesellschaften wie die der 

Slowakei oder Frankreichs erkundigten sich gleichfalls über die 

Vorgänge in den Ostlagern, insbesondere in Auschwitz, dessen 

Name bereits im April 1942 im Zusammenhang mit der Verschlep- 

pung slowakischer Juden auftauchte26. Im Sommer 1942 meldete 

Marti, dass die Berliner Juden in den Osten transportiert würden, 

mit Ausnahme der über Siebzigjährigen, die nach Theresienstadt 

kämen, «eine Stadt mit 10’000 Einwohnern, die evakuiert worden 

ist und eine rein jüdische Stadt werden soll. Die für dort bestimm- 

ten Juden haben bereits Befehl erhalten, sich im Berliner Alters- 

heim zu versammeln. Sie dürfen mit ihrer Familie nicht korrespon- 

dieren, was übrigens auch auf die nach Osten deportierten Juden 

zutrifft.»27 

Die im Sommer 1942 in Frankreich organisierten Razzien, zu- 

nächst in der besetzten, später auch in der freien Zone, beeindruck- 

ten um so mehr, als sie in einem Nachbarland stattfanden. Neben 

den Berichten und Schilderungen der westschweizerischen Presse 

traf eine Flut präziser Informationen beim Komitee ein, zwar nicht 

über das Los der Deportierten, dafür aber Berichte zahlreicher Au- 

genzeugen über die Geschehnisse im Land. Dr. Cramer übermit- 
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telte der Zentralstelle schon am 1. September eine Kopie des Pro- 

testschreibens, das Pastor Boegner am 20. August im Namen des 

Conseil de la Fédération protéstante de France an das Staatsoberhaupt 

gerichtet hatte, ausserdem die Abschrift zweier ausführlicher Me- 

moranden über die Massnahmen gegen ausländische Juden im nicht 

besetzten Frankreich, die dem Generalsekretär der Young Men’s 

Christian Association in Genf, Tracy Strong, von ihrem Delegierten 

in Frankreich übersandt worden waren28. 

Zu welchem Zeitpunkt begann das IKRK, sich eine Vorstellung 

von der organisierten, systematischen Vernichtung zu machen, 

darauf zu schliessen? Im Sommer 1942 konnte man dieser Frage 

nicht mehr ausweichen, denn zwischen Juni und Dezember 1942 

konkretisierten sich die Informationen, wie Walter Laqueur gezeigt 

hat, zunächst in den polnischen Exilkreisen in London, dann in den 

jüdischen Organisationen in den Vereinigten Staaten, schliesslich in 

den alliierten Staatskanzleien bis hin zur Erklärung der Vereinten 

Nationen vom 17. Dezember 1942. Letztere beseitigte übrigens die 

Zweifel und Fragen nicht, auch nicht unter den Juden selbst, einmal 

wegen ihrer Zurückhaltung, dann vor allem auch aufgrund des 

zeitlichen Abstands zwischen ihrer Veröffentlichung und ihrer 

Aufnahme durch die öffentliche Meinung. 

Die Endlösung hatte bekanntlich im Osten mit den Aktionen der 

«Einsatzgruppen» begonnen, die im Gefolge der Wehrmacht die 

eroberten Gebiete rassisch und politisch «säuberten». Mitte Fe- 

bruar 1942, das heisst sieben bis acht Monate nach Beginn der Ope- 

rationen, berichtete Marti über die grausame Behandlung sowjeti- 

scher Kriegsgefangener in einem Lager und fugte, gestützt auf die 

Angaben eines deutschen Offiziers, hinzu: 

«Allgemein werden jetzt kleine Gruppen russischer Kriegsgefangener 

sofort getötet (erschossen, wenn sie sich ergeben). Nur geschlossene For-

mationen werden erhalten. Die Truppen der SS verwendet man speziell für 

die Säuberungen. Diese Truppen töten ausnahmslos alle Zivilpersonen in 

den besetzten Gebieten, im Gegensatz zur Wehrmacht, die die Zivilbevöl- 

kerung lieber für nützliche Arbeiten einsetzt. Die Truppen der SS töten 

auch ausnahmslos alle Gefangenen.»29 

Die schlechte Behandlung der sowjetischen Kriegsgefangenen 

war damals bekannt. Die Sowjetunion hat das Kriegsgefangenen- 

abkommen von 1929 nicht unterzeichnet. Das IKRK war darüber 
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beunruhigt, und im Dezember 1941 hatte Junod in Berlin versucht, 

Verhandlungen über dieses Thema voranzutreiben, die das Komi- 

tee bis dahin vergeblich angestrengt hatte. Doch die Information 

Martis enthielt diesmal ein neues, wenn auch noch undeutliches 

Element im Hinblick auf die Rolle der SS, das Schicksal der Zivil- 

bevölkerung und die Systematik des Massakers. 

Im März bis April 1942 entsandte das Vereinigte Hilfswerk 

W. Rohner nach Österreich, Ungarn, Rumänien und in die Slowa- 

kei. Er brachte davon namentlich einen ausführlichen Bericht über 

die Deportationen von 1941 mit, ausserdem eine Notiz für Carl 

J. Burckhardt über den Antisemitismus in diesen Ländern aufgrund 

eigener Beobachtungen, Gespräche und gesammelter Unterlagen. 

Auch hier ergab sich noch kein scharfes Bild. Rassentrennungs- 

und Verfolgungspolitik vermischte sich mit der Schilderung von 

Massakern unter der Zivilbevölkerung und mit Bemerkungen zu 

Flüchtlingen und Emigranten. Und dann eine Schlussbetrachtung, 

die man im Geist der Zeit lesen muss: 

«Jedenfalls verfolgt man die Juden, man beraubt sie ihrer Existenz- 

grundlage und deportiert sie. 

... Indem man die Juden der Arbeit und aller Existenzmittel beraubt, 

verurteilt man sie zu einem langsamen Tod. Wenn manche eine Strafe 

verdient haben, ist es auf jeden Fall nicht gerecht, sie alle zu treffen und 

auf keinen Fall, Frauen und Kinder leiden zu lassen.»30 

Vom 13. bis 18. August 1942 besuchte Marti die Gegenden um 

Krakau und Lemberg, wo die Deportierten zusammenströmen. 

Zwangsläufig traf er auf Gruppen von Juden im Arbeitseinsatz. 

Ausserdem erfuhr er durch Häftlinge in Rawa-Ruska, einem der 

gefürchtetsten Straflager für Kriegsgefangene, von den Misshand- 

lungen und Massakern, die die ukrainische Polizei in der Nähe des La-

gers an zum Abtransport versammelten Juden verübt hat31. 

Gewiss bedeutete das nicht, dass sich das Komitee im Sommer 

1942 über das Ausmass des Dramas im Klaren war. Es wusste aber 

genug, um zu begreifen, dass umfassende Massnahmen im Gang 

waren, um die internierten Nichtarier von den anderen zu trennen 

und in den Osten zu verlegen, offensichtlich mit Ausnahme jener, 

deren Ursprungsland von einer Schutzmacht vertreten war, die in- 

tervenieren konnte, wie die Schweiz für die Briten und Nordameri- 
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kaner. Die Deportierten hatten im Übrigen keinerlei Korrespon- 

denzmöglichkeit mit ihren Familien, und auch das IKRK konnte 

keine Auskunft über ihr Schicksal erhalten, da sie für die deutschen 

Behörden als Delinquenten galten. 

Anfang August 1942 unterrichtete Riegner auf eine Mitteilung 

des deutschen Industriellen Eduard Schulte hin den jüdischen Welt- 

kongress in New York von der Existenz eines nationalsozialisti- 

schen Plans zur allgemeinen Vernichtung der Juden durch Gas32. 

Wenn der schwierige Weg dieser Information durch die Ungläu- 

bigkeit der Alliierten heute weitgehend bekannt ist, wusste man 

dagegen wenig mangels Dokumenten über die Reaktionen in 

Bern, wo der Chef der Fremdenpolizei, Heinrich Rothmund, vom 

Vorsitzenden des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds 

alarmiert worden war. Wir wissen auch nicht genau, wann und in 

welcher Form die ersten Hinweise über die Endlösung an das IKRK 

gelangten. Gerhart Riegner behauptet jedoch heute, Paul Guggen- 

heim und er selbst hätten ihre unheilvolle Folgerungen Burckhardt 

Suzanne Ferrière und Lucie Odier im August, spätestens Anfang 

September mündlich mitgeteilt. Mitte Oktober überbrachte Rieg- 

ner den Bericht Isaak Liebers, der die früheren Zeugnisse bestä- 

tigte, die Gabriel Zivian aus Lettland mitgebracht hatte33. Lieber 

war am 12. August dieses Jahres in Brüssel verhaftet, nach Ober- 

schlesien und anschliessend an die Ostfront deportiert worden, wo 

er von einem deutschen Offizier erfuhr, dass arbeitsunfähige Juden 

umgebracht würden. Nach gelungener Flucht und einer unglaub- 

lichen zweimonatigen Odyssee gelangte er über Frankreich nach 

Genf34. 

Informationselemente erhielt das IKRK im Herbst 1942 aber 

auch durch die eingehenden Anfragen, der ersten Auswirkung der 

sich verbreitenden Gerüchte. Das amerikanische State Department, 

später das Britische Rote Kreuz und andere ersuchten um Bestäti- 

gungen, die Marguerite Frick als Verantwortliche für das Ressort 

Zivilpersonen und Deportierte nicht geben konnte, wie sie vor dem 

Koordinationsausschuss am 21. Oktober sagte, wo sie andererseits 

feststellte, die Juden würden «unter ungünstigen Bedingungen» trans- 

portiert36. Um dieselbe Zeit gab der Vatikan auf Anfrage der Regie- 

rung Roosevelt eine ähnliche Erklärung ab, bevor er im November 

die Vernichtung polnischer Juden durch die Nazis bestätigte. 
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An dieser Stelle müssen wir uns erneut Burckhardt zuwenden. 

Anfang November bekräftigte er dem amerikanischen Konsul in 

Genf, Paul C. Squire, gegenüber, dass Hitler zwei wohlunterrichte- 

ten deutschen Quellen zufolge 1941 den Befehl gegeben habe, 

Deutschland «judenfrei» zu machen. Dieses Gespräch ist nur aus 

amerikanischen Dokumenten bekannt37. Wir wissen aber, dass 

Burckhardt vor Ende Oktober seinem Kollegen Paul Guggenheim 

dieselbe Mitteilung machte, denn dieser gab sie am 29. Oktober 

ebenfalls an Paul C. Squire weiter. Als Burckhardt schliesslich zu- 

sammen mit Suzanne Ferrière am 17. November Riegner empfing, 

sprach er von den Deportationen und Massenexekutionen wie von 

einer unbestreitbaren Tatsache, über die er auch mit Kundt geredet 

hatte, der schon während des Ersten Weltkriegs in der Auslandsab- 

teilung des DRK tätig gewesen war38. 

Zwei Fragen stellten sich damit: Bedeutet die Erwähnung der 

Massaker ganzer Bevölkerungen, dass Burckhardt bereits eine Vor- 

stellung von der Endlösung hatte? Und wenn ja, hat er dann seine 

Kollegen im Komitee oder seine Mitarbeiter davon unterrichtet? 

Weder Squire noch Riegner gegenüber gebrauchte er das Wort «Ju- 

denvernichtung», denn seine beiden Gesprächspartner hätten dies 

zweifellos festgehalten. Gewiss mochte er versucht haben, im Hin- 

blick auf den Beschluss des Komitees, keinen Appell an die Öffent- 

lichkeit zu richten, die Tragweite seiner Information herunterzu- 

spielen. Freilich, wenn ein gegebenes Gebiet zu einem bestimmten 

Datum «judenfrei» sein soll, wie er Squires Bericht zufolge über 

das Gespräch am 7. November (vgl. Dokument XI) durchblicken 

liess, gab es kaum eine andere Möglichkeit als den Tod der Betroffe- 

nen. 

Die Frage nach der Weitergabe der Informationen in den eigenen 

Reihen des IKRK ist nicht leicht zu beantworten. Wenn Riegner 

tatsächlich im August, spätestens im September mit Burckhardt, 

Suzanne Ferrière und Lucie Odier über den Vernichtungsplan ge- 

sprochen hat, konnte dies die später häufig wiederholte Behaup- 

tung stützen, dass die Note vom 24. September nur den Zweck ha- 

ben sollte, eine Demarche zugunsten der Juden zu versuchen, unter 

dem Deckmantel einer Intervention für die ins Reich deportierten 

Zivilinternierten ausländischer Staatsangehörigkeit. Wenn dage- 

gen die zweifache Bestätigung von deutscher Seite, die Burckhardt 
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DOKUMENT XI 

Streng vertraulich 

Memorandum 

Unterredung mit Dr. Carl J. Burckhardt 

am 7. November 1942, 11 Uhr 30 

Betr.: Judenverfolgungen 

Nachdem ich mehrere Berichte erhalten hatte, dass Hitler einen schriftlichen 

Befehl zur Vernichtung der Juden gegeben habe, fragte ich auf Anraten Leland 

Harrisons Dr. Carl J. Burckhardt, ein eminentes Mitglied des Internationalen 

Komitees vom Roten Kreuz, ob er in der Lage sei, die Existenz eines solchen 

Befehls zu bestätigen. Er antwortete, er habe diesen Befehl zwar nicht gesehen, 

könne mir aber vertraulich folgendes bestätigen: Hitler habe Anfang 1941 einen 

Befehl unterzeichnet, dass Deutschland vor Ende 1942 judenfrei sein müsse. Er 

betonte, dass er diese Information unabhängig von zwei «sehr gut unterrichte- 

ten Deutschen» erhalten habe, denen er vollkommen vertraue, wie er mir zu 

verstehen gab. (Anmerkung: Es gibt Hinweise, dass es sich bei den beiden 

Quellen um 1. einen Vertreter des deutschen Aussenministeriums und 2. einen 

Vertreter des deutschen Kriegsministeriums in Berlin handelt.) 

Ich fragte ihn dann, ob das Wort Vernichtung oder entsprechendes verwendet 

worden sei, worauf er erwiderte, dass der Ausdruck muss judenfrei sein gebraucht 

worden sei. Da es keinen Ort gebe, wohin man diese Juden senden könnte, und 

da das Territorium von dieser Rasse gereinigt werden soll, führte er weiter aus, 

sei das Endergebnis offenkundig. 

Dr. Burckhardt versuchte, Auskunft vom deutschen Rotkreuzvertreter zu 

erlangen, der vor etwa drei Wochen in Genf war, und bat ihn «mündlich, aber 

offiziell» um Informationen über die Lage der Juden. Die Antwort auf diese 

Frage war, dass niemand in Deutschland die wirkliche Situation kenne, dass sie 

aber auf jeden Fall stark übertrieben werde. Dr. Burckhardt meinte dazu, dies 

sei die einzige Art Antwort, die sich der Repräsentant leisten konnte. 

Dr. Burckhardt, der sich um die auswärtigen Angelegenheiten des Interna- 

tionalen Komitees vom Roten Kreuz kümmert, teilte mir mit, er habe vorge- 

habt, einen Appell an die Weltöffentlichkeit über das Juden- und Geiselproblem 

zu richten, und die Frage sei bei einer Vollversammlung (ungefähr 24 Anwe- 

sende) des Internationalen Komitees am 14. Oktober 1942 erörtert worden. 

Man habe jedoch beschlossen, dass ein solcher Appell 1.) nichts nützen und die 

Lage sogar noch schwieriger gestalten und 2.) alle für die Kriegsgefangenen 

und Zivilinternierten unternommenen Bemühungen gefährden würde – die eigentli-

che Aufgabe des Roten Kreuzes. 

Ich erkundigte mich dann, ob irgendeine Intervention des Roten Kreuzes 

erfolgt sei, worauf Dr. Burckhardt auf den Beschluss des Komitees vom 

22. September 1942 verwies, in dem es heisst (aus dem Französischen übersetzt): 
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«Wir sind nicht in der Lage, eine Intervention in den verschiedenen mit 

Deutschland im Krieg befindlichen Ländern in Betracht zu ziehen, wenn wir 

nicht genau dasselbe in Deutschland und den von ihm besetzten Gebieten zu- 

gunsten der politischen Gefangenen oder Deportierten unternehmen können.» 

Dr. Burckhardt fugte hinzu, das Rote Kreuz habe am 30. Oktober 1942 eine 

Intervention in folgendem Sinne unternommen (aus dem Französischen über- 

setzt): «Als das Deutsche Rote Kreuz, das OKW (Oberkommando der deut- 

schen Armee) und das deutsche Aussenministerium verlangten, das Rote Kreuz 

solle sich um eine Besuchsgenehmigung für deutsche Internierte in den süd- 

amerikanischen Ländern bemühen, die nicht als Zivilinternierte, sondern als 

politische Häftlinge festgehalten werden, antwortete das Komitee ja... aber nur, 

wenn wir uns in Deutschland und in den besetzten Gebieten um Personen 

kümmern können, die aus politischen Gründen inhaftiert oder deportiert wor- 

den sind.» Der Bezug auf «aus politischen Gründen inhaftierte oder deportierte 

Personen» umfasst offensichtlich die Juden. 

Paul C. Squire 

Amerikanischer Konsul 

Amerikanisches Konsulat 

Genf, Schweiz 

9. November 1942 

(AJWK) 

zwischen Ende Oktober und dem 17. November gegenüber Gug- 

genheim, Squire und schliesslich Riegner erwähnte, vor der Bera- 

tung des Komitees über einen öffentlichen Appell am 14. Oktober 

erfolgte, oder auch nur vor der Abfassung der Antwort des IKRK 

an die amerikanische Regierung bezüglich der französischen De- 

portierten, müsste daraus gefolgert werden, dass er seine Hypothe- 

sen für sich behalten hat oder der Meinung war, eine Mitteilung 

würde an der bisher verfolgten Politik ohnehin nichts ändern. In 

der Tat ist das Antworttelegramm an das State Department 

Burckhardt vorgelegt worden, der an der Sitzung des Koordina- 

tionsausschusses vom 21. Oktober nicht hatte teilnehmen können. 

Mit Datum vom 2. November, also weniger als eine Woche vor 

der Unterredung Burckhardts mit Paul C. Squire, bestätigte das 

Dokument, dass es das IKRK trotz der Sensibilisierung der öffent- 

lichen Meinung schlicht ablehnte, sich auf die Judenfrage einzulas- 

sen: 
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«Das Internationale Komitee verfügt im Augenblick über keine verläss- 

lichen Informationen über das Schicksal der nach Polen verschleppten 

Juden. Im Übrigen würde das Komitee ernsthafte Bedenken tragen, einer 

Regierung Auskunft über das Los von Personen zu erteilen, die nicht 

Staatsbürger des anfragenden Landes sind. 

Das Komitee hatte sich bereits mit dem Problem der Deportierten 

befasst und Schritte unternommen, um Nachrichten über sie zu erhalten 

und um ihnen Hilfe zukommen lassen zu können, es hat aber diesbezüg- 

lich noch keine Antwort bekommen.»39 

Von Mitte November an bestätigten jedoch verlässliche Nach- 

richten die schlimmsten Hypothesen, selbst wenn wir in den Akten 

des Internationalen Komitees nicht die Spur einer Reaktion auf den 

Appell der Vereinten Nationen vom 17. Dezember 1942 finden 

konnten. Aus Berlin teilte Marti mit, dass in der Gegend von Riga 

französischsprechende Juden gesehen worden seien, die man «zu 

Herden zusammengetrieben» und deren schwächste Mitglieder 

man eliminiert habe. Ausserdem schrieb er von 60’000 in Lettland 

ermordeten Juden40. Der ehemalige Abgeordnete zum polnischen 

Reichstag, Silberschein, brachte Burckhardt einen ganzen Stapel 

Berichte, zwar nicht über den Einsatz von Gas, aber über die in Po- 

len von den «Einsatzgruppen» begangenen Massaker41. Das Nor- 

wegische Rote Kreuz im Exil verlangte auf in London zirkulierende 

Gerüchte hin eine Intervention von Genf, um die Deportation von 

Norwegern ins Reich zu stoppen und damit ihre Liquidierung in 

Polen zu verhindern. Der emigrierte deutsche Pastor Adolf Freu- 

denberg, Sekretär der Flüchtlingshilfe des Ökumenischen Kirchen- 

rats, überreichte ein Dokument vom 14. Januar 1943, das nicht nur 

das Verschwinden der Juden aus Berlin und dem Warschauer Getto 

bestätigte, sondern auch die Verwendung von Gas erwähnte. Ende 

Januar übermittelte Riegner detaillierte Informationen über Depor- 

tationen nach Transnistrien, die sich auf Augenzeugenberichte der 

jüdischen Gemeinde stützten. 

In der Folge gingen weitere Dokumente ein, die eine klarere 

Sicht der Dinge vermittelten. Die Schweizerische Liga für Men- 

schen- und Bürgerrechte legte sich ins Mittel, wahrscheinlich auf 

Informationen Riegners hin, und das Polnische Rote Kreuz in 

London sandte eine Liste der Lager, KZ und Gefängnisse, in der 

die Namen der «Todeslager» Treblinka, Belzec, Pelkinia und So- 
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bibor aufgefuhrt sind. Zu diesen präzisiert der Bericht (8. März 

1943): 

«Diese Lager verdienen den bezeichnenden Namen: Todeslager. In 

Treblinka tötet man die Gefangenen mit Gas, Elektroschlägen oder man 

erschiesst sie. Zwei Spezialmaschinen zur Vorbereitung von Massengrä- 

bern sind nach Treblinka geschickt worden. Die riesige Anzahl der Lei- 

chen und die minimale Tiefe der Gruben haben die Umgebung von Tre- 

blinka mit einem ekelhaften Geruch verpestet, der die Landbevölkerung 

aus ihren Häusern vertrieben hat. Als Henker verwendet man in diesen 

Lagern die Litauer, Letten und Ukrainer, die von vornherein dazu be- 

stimmt sind, nach Erfüllung ihrer schändlichen Aufgabe ebenfalls getötet 

zu werden. Sie werden von den Deutschen gut bezahlt.»42 

Am 15. April 1943 schrieb Marti, dass es in Berlin nur noch 1‘400 

Juden gebe, die bald evakuiert würden. Er gab ihre Bestimmungs- 

orte an: Auschwitz, Pless, Lublin, Riga, Reval und schloss: 

«Es gibt weder eine Nachricht noch eine Spur von den 10’000 Juden, die 

Berlin zwischen dem 28.2.43 und dem 3.3.43 verlassen haben. Man 

nimmt an, dass sie heute tot sind.»43 

Worauf das Genfer Sekretariat antwortete: 

«Wir danken Ihnen vielmals für Ihre oben genannte Notiz betreffend 

die Lage der Juden in Berlin. Es ist besonders wertvoll für uns, die Orte 

zu erfahren, an die die Deportierten gebracht werden, und wir bitten Sie, 

uns diese auch in Zukunft wissen zu lassen, wenn Sie sie zufällig erfah- 

ren.»44 

Vom Ende 1943 und vor allem vom Sommer 1944 an nahmen die 

Informationen des IKRK qualitäts- und quantitätsmässig zu. Von 

den nationalen Rotkreuzgesellschaften, den karitativen Organisa- 

tionen, vor allem aber von jüdischen Gemeinden und Vereinigun- 

gen erhielt es mehr und mehr Angaben, die manchmal aus erster 

Hand stammten und sehr ausführlich waren, wie der Bericht über 

die Deportation der römischen Juden45 oder, unter vielen anderen, 

der Bericht des Zentralrats der ungarischen Juden, den der Dele- 

gierte des IKRK in Ungarn, Born, am 28. Oktober 1944 nach Genf 

schickte46. 

Selbstverständlich schenkte das IKRK vor allem jenen Schilde- 

rungen Glauben, die seine eigenen Mitglieder gehört und gesehen 

hatten. Auch hier nahmen die Informationen zu. Im Juni 1943 
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brachten Edouard Chapuisat und David de Traz von ihrer Mission 

in Südosteuropa zahlreiche Einzelheiten über die Verfolgungen 

mit, die zum Teil von höchster Ebene der Regierung, des Roten 

Kreuzes oder der Kirche stammten. Die Sonderaktion in Ru- 

mänien 1944, dann in Ungarn brachte die dort eingesetzten De- 

legierten in direkten und ständigen Kontakt mit der Realität der 

Deportationen, Verhaftungen, Absonderungen. Selbst die Paket- 

sendungen an Konzentrationslager lieferten aufschlussreiches Zah- 

lenmaterial, das allerdings bis auf die Adressierung der Pakete 

nicht ausgewertet wurde. Im Dezember 1944 beispielsweise über- 

mittelte Marti die Anzahl der in Sachsenhausen Internierten nach 

Staatsangehörigkeiten, mit Ausnahme der Deutschen und Ukrai- 

ner47. Drei Wochen zuvor hatte er aus verlässlicher Quelle berich- 

tet, dass die holländischen Internierten aus ’sHertogenbosch nach 

Oranienburg gebracht worden seien, wenig später auch ihre An- 

zahl und ihre Verlegung in verschiedene Konzentrationslager. 

Manchmal gelang es der Delegation in Deutschland, eine ganze 

Nationalitätengruppe auszumachen, wie die Notiz Martis vom 

22. August 1944 bezüglich der Dänen in Deutschland beweist (vgl. 

Dokument XII). Die Delegierten fuhren nämlich zu einigen La- 

gern im Reich wie Oranienburg-Sachsenhausen, Ravensbrück, 

Buchenwald oder Dachau, wo sie am Eingang mit SS-Leuten 

redeten. Sie versuchten, die Verteilung der Lebensmittelpakete 

zu überprüfen, und konnten manchmal einen Blick ins Innere des 

Lagers werfen, wie Eric Mayer und sein Begleiter Anfang Dezem- 

ber in Flossenburg bei Weiden: 

«Am Tag unseres Besuchs war der Kommandant leider abwesend, und 

wir wurden von seinem Stellvertreter und seinem Adjutanten empfangen. 

Diese beiden SS-Offiziere nahmen uns sehr freundlich auf und sprachen 

ihre Bewunderung für die Tätigkeit des IKRK aus, wenn sie bis dahin 

auch keinerlei Kontakt mit unserer Organisation hatten. Sie teilten uns 

mit, dass sie von Zeit zu Zeit vom Dänischen Roten Kreuz Hilfspakete 

für Internierte dieser Nationalität bekommen hätten, und die beiden Offi- 

ziere fügen hinzu, sie hätten diese Pakete den Betroffenen ausgehändigt. 

Bis jetzt sind ausschliesslich Sendungen des Dänischen Roten Kreuzes an 

dieses Lager gelangt. 

Auf unseren Vorschlag eventueller Paketsendungen über Vermittlung 

des IKRK haben sie nichts einzuwenden, sagen uns aber gleich, es sei 
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nicht daran zu denken, von ihnen Listen der Internierten oder Angaben über 

die Bestände zu erhalten. Sie geben jedoch zu, dass der Gesamtbestand des 

autonomen Hauptlagers Flossenburg und der zahlreichen von ihm abhängi- 

gen Kommandos 10'000 Internierte bei weitem übersteigt. Wirschätzenden 

Bestand auf ungefähr 15’000. Mehr als die Hälfte sind Frauen. Die weitaus 

meisten Internierten sind zweifellos Tschechen. Es gibt auch viele Franzo- 

sen und Deutsche; die übrigen Internierten teilen sich auf alle anderen Na-

tionalitäten des europäischen Kontinents auf. 

... Wir konnten einen Blick auf die Anlage des Hauptlagers Flossenburg 

werfen. Es handelt sich um gut gebaute Holzbaracken, die wir nicht betreten 

DOKUMENT XII 

Auf den Spuren der Dänen in  

Konzentrationslagern 

Berlin, 22. August 1944 

Betrifft: Die Dänen in Deutschland 

Wir erhalten heute über die Dänen folgende Auskünfte, die zutreffend sind: 

In den drei Konzentrationslagern Sachsenhausen, Ravensbrück und Stutthof 

befinden sich insgesamt 345 Dänen. Wir hoffen, Ihnen die Anzahl pro Lager 

später durchgeben zu können. Es sind die einzigen Konzentrationslager, in de- 

nen sich Dänen befinden, nur einer ist in Natzweiler. 

In den Gefängnissen und Strafanstalten 318 Dänen. Wir hoffen ebenfalls, 

Ihnen später Einzelheiten mitteilen zu können. 

Die Juden aus Dänemark sind allesamt nach Theresienstadt gebracht wor- 

den, es gibt dort 422, darunter 325 dänische Staatsbürger. 

Was die dänischen Zivilarbeiter in Deutschland angeht, so gibt es offiziell 

10’000 bis 20’000, aber praktisch sind es nicht mehr als 5’000 bis 10’000. 

Wie wir hören, bräuchte der dänische Arzt im Lager Sachsenhausen, der 

Däne Dr. Henry Meier, dringend Medikamente, vor allem gegen Lungenent- 

zündung (Cibazol usw.). 

Schliesslich wird uns mitgeteilt, dass das Konzentrationslager Horserod bei 

Kopenhagen (das Gegenstück zu Grini in Oslo) wahrscheinlich aufgelöst oder 

zumindest ein Grossteil seiner Insassen ins Lager Frosleb in Süddänemark ver- 

legt wird. 

MARTI Delegierter 

des IKRK 

(AIKRK, G3/26f) 



konnten. Die äusseren Anlagen, Wege usw. machen einen sehr sauberen 

Eindruck. Das Lager liegt auf einem Hügel in 7 km Entfernung vom Bahn- 

hof Floss. Es ist sehr isoliert, schwer zu erreichen. Die im Hauptlager Inter- 

nierten dürften 400 nicht überschreiten; sie werden zu Arbeiten im Lager 

selbst sowie zu Erdarbeiten in der nächsten Umgebung verwendet. Im 

Hauptlager gibt es keine Frauen. 

Die Internierten scheinen in der Mehrzahl Saboteure zu sein, also unmit- 

telbare Feinde des Reiches. Viele dieser Internierten stammen aus den 

Grenzgebieten des Reichs. Manche von ihnen melden sich zu den Divisio- 

nen der Waffen-SS, um aus dem Lager Flossenburg freizukommen. Am 

Tag vor unserem Besuch hatten 6 Luxemburger ihre Befreiung auf diese 

Weise erreicht.»48 

Aber auch wenn dem IKRK der Zutritt ins Innere der Lager ver- 

wehrt war und es von den Deutschen nicht alle erwünschten Aus- 

künfte erhielt, war es 1944 nicht mehr imstande, auch nur die Lage 

der wichtigsten Konzentrationslager auszumachen. Durch die dis- 

kreten Fühlungnahmen seiner Delegierten, die Aussagen der 

Flüchtlinge, die Zusammenstellung der eingehenden Informatio- 

nen war es imstande, sich eine klare Vorstellung von der Organisa- 

tion bestimmter Lager zu machen, mit ziemlich grosser Gewissheit 

auch von den dort herrschenden Verhältnissen. 

Am 29. September 1944 fuhr Rossel von Teschen (Kriegsgefan- 

genenlager) nach Auschwitz. Entlang der Strasse traf er auf Arbeits- 

kommandos, Männer und Frauen in der gestreiften KZ-Kleidung, 

die von SS eskortiert waren und in der Landwirtschaft oder in 

Bergwerken eingesetzt wurden: 

«Die Leute haben trotz der Arbeit in frischer Luft alle eine bleiche, asch- 

graue Gesichtsfarbe. Sie marschieren im Gleichschritt und in Viererreihen. 

Die Wachen, Karabiner unterm Arm, gehören den SS-Totenkopfverbän- 

den an. Wir versuchen nicht, die ‚Stimmung’ zu beschreiben, jeder kann 

sich diese Sträflingskolonnen unschwer vorstellen, in denen es kein Indivi- 

duum mehr gibt, nur noch Nummern. Die KZ-Häftlinge, Männer wie 

Frauen, tragen verwaschene, blau und grau gestreifte Baumwollkleiduhg. 

Die Nummer steht auf der Brust und auf dem linken Ärmel. Die Frauen 

haben einen Kittel aus diesem Stoff, die MännerJacke und Hose. Alle tra- 

gen eine Art Baskenmütze. Wenn eine Gruppe an der schwarzen Fahne 

der SS, einem Offizier oder einem Wachposten vorbeikommt, nehmen die 

143 



Häftlinge eilig mit einer mechanischen Geste ihre Mütze ab und setzen sie 

mit unglaublicher Gleichzeitigkeit wiederauf. 

All diese kahlgeschorenen Schädel sehen von weitem verblüffend ähn-

lich aus. Aus der Nähe, barhäuptig oder mit der Mütze gerade auf der Stirn 

haben die ausgemergelten, müden Gesichter einen bemerkenswert intelli- 

genten Ausdruck. Ohne den Kopf zu bewegen, blicken uns die Augen neu- 

gierig an.» 

Der Rotkreuzdelegierte gelangte dann nicht etwa in das Lager 

selbst, wie man bei oberflächlicher Lektüre des Berichts glauben 

könnte, sondern nur in die Büros der Kommandantur, wo er eine 

sehr positive Unterredung mit dem Lagerkommandanten hatte: 

«Schliesslich erreichen wir Auschwitz und werden nachdem wir die nö- 

tige Geduld aufgebracht haben in das Innere des Konzentrationslagers ein-

gelassen. Vom Lager selbst bemerken wir nur sechs oder acht sehr grosse 

Kasernenbauten aus roten Ziegelsteinen. Diese Gebäude scheinen neu zu 

sein; sämtliche Fenster sind vergittert. Eine Mauer aus Betonplatten umgibt 

das Lager, und zwar eine sehr hohe Mauer, die mit Stacheldraht versehen 

ist. 

Gespräch mit dem Kommandanten: Wie in Oranienburg, so sind auch 

hier die Offiziere gleichzeitig liebenswürdig und zurückhaltend. Jedes Wort 

ist wohlüberlegt. Man fühlt buchstäblich die Furcht, auch nur die geringste 

Information preiszugeben. 

1) Die Verteilung der vom Komitee vorgenommenen Sendungen scheint 

zulässig und sogar durch einenfür alle Konzentrationslager allgemein gül-

tigen Befehl geregelt zu sein. 

2) Der Kommandant sagt uns, dass die persönlich an einen Häftling ge- 

richteten Pakete stets vollständig ausgehändigt werden. 

3) Für jede Nationalität gibt es Lagerälteste (Franzosen, Belgier; eine 

weitere Nationalität wird nicht angegeben, aber sicher sind noch mehrere 

andere vorhanden). 

4) Es gibt einen «Judenältesten», der für die Gesamtheit der inhaftier-

ten Juden zuständig ist. 

5) Die Lagerältesten sowie der «Judenälteste» dürfen Sammelsendun-

gen empfangen. Diese Sendungen werden von ihnen ungehindert verteilt. 

Ankommendepersönlich adressierte Pakete, deren Empfänger im Lager un-

bekannt sind, werden dem Lagerältesten der betreffenden Nationalität 

übergeben. 

6) Die Verteilung der vom Komitee durchgeführten Sendungen scheint 

uns gesichert. Zwar besitzen wir keinen Beweis, haben aber den Eindruck, 
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dass der Kommandant die Wahrheit sagt, wenn er behauptet, dass diese 

Verteilungen regelmässig vorgenommen werden und jeder Diebstahl hart 

bestraft wird...» 

Ausserhalb des Lagers jedoch waren entsetzliche Gerüchte im 

Umlauf: 

«Spontan hat uns der britische Hauptlagerälteste von Teschengefragt, 

ob wir über den ‚Duschraum’ informiert seien. Tatsächlich kursierte ein 

Gerücht, dass sich im Lager ein sehr moderner Duschraum befindet, in dem 

die Häftlinge massenweise vergast würden. Der britische Lagerälteste hat 

durch Vermittlung seines Kommandos von Auschwitz versucht, eine Bestä-

tigung dieses Tatbestandes zu erhalten. Es war unmöglich, etwas zu bewei-

sen. Die Häftlinge selbst haben nicht darüber gesprochen. 

Wieder einmal haben wir beim Verlassen von Auschwitz den Eindruck, 

dass das Geheimnis gut gewahrt bleibt. Wir nehmen jedoch die Gewissheit 

mit, dass die Sendungen in grösstmöglicher Menge und schnellstens erfol-

gen müssten. Sagen wir es noch einmal: wir glauben, dass alles, was ge-

schickt wird, den Häftlingen vollständig ausgehändigt wird.»49 

Im Verlauf derselben Reise besuchte Rossel auch die Komman- 

danturen von Oranienburg und Ravensbrück. Über das letztere La- 

ger brachte er zahlreiche Einzelheiten bezüglich der Organisation, 

der Insassen, des Haftalltags, der Misshandlungen mit. Er hörte aber 

auch von den Vergasungen in Auschwitz, was den Nachrichtenfluss 

zwischen den einzelnen Lagern bewies: 

«Hier sind die Informationen, die man in Ravensbrück über das Lager 

Auschwitz besitzt. Dieses berüchtigte Lager, in dem sich fast ausschliesslich 

Juden befinden, ist ‚zu 90% ein Vernichtungslager. 

Frau Solomon, geborene Helene Langevin, Tochter des Physikers, hat 

folgende Angaben gemacht: 

1) Jedem Häftling, der durch Auschwitz kommt, wird seine Nummer 

blau auf den Arm tätowiert. 

2) Gaskammern: Frau Solomon hat selbst furchtbare Schreckensszenen 

miterlebt, die Schreie mehrerer Häftlingsgruppen gehört. Die Unglück- 

lichen, die für die Gaskammer bestimmt sind, werden in einen Sonderblock 

gepfercht und wissen daher über ihr Los Bescheid. Man überlässt sie dort 

eine 

Zeitlang mehr oder weniger ihrem Schicksal, so dass sie langsam verhun- 

gern, bis man siegruppenweise abholt, um vergast zu werden. 

Es sind vor allem Kranke, Alte oder noch Kinder. 

In Ravensbrück gibt es jüdische Mütter mit ihren Kindern, Jungen und 
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Mädchen, die das Glück hatten, mit einem Transport aus Auschwitz her- 

auszukommen. Diese Kinder sollen sterilisiert worden sein, aber diese 

letzte Angabe, und nur diese letzte, ist nicht gewiss.»50 

Im Zusammenhang mit medizinischen Experimenten an Häftlin- 

gen hatte Marti bereits imjuni über Operationen an Polinen vertrau- 

liche Mitteilung gemacht51. Im November schrieb Marguerite Frick 

hierzu erschüttert: 

Und wenn man nichts machen kann, dann soll man doch diesen Un-

glücklichen Mittel schicken, ihrem Leben ein Ende zu setzen; das wäre viel-

leicht humaner, als ihnen Lebensmittel zu senden.»52 

Wenn das IKRK wie andere religiöse oder karitative Organisa- 

tionen, wie die Regierungen der Alliierten und Neutralen Infor- 

mationen erhalten hatte, so konnte es doch sein Besuchsrecht für 

die Konzentrationslager nicht durchsetzen, schon gar nicht für die 

Vernichtungslager, und seine Delegierten mussten sich mit den 

Auskünften der Lagerleitungen begnügen53. Die Entschlossenheit 

gewisser Delegierter verschafften ihm jedoch gelegentlich wenn 

auch spät interessante Hinweise (vgl. Dokument XIII), und seine 

wichtigsten Verantwortlichen wurden sich allmählich über die 

Realität der Endlösung klar. Anfang Februar 1944 etwa wider- 

sprach Burckhardt nicht, als ihn der stellvertretende Hochkommis- 

sar für Flüchtlinge, G. Kulimann, fragte, ob es wahr sei, dass von 

den drei Millionen polnischer Juden nur noch 140’000 überlebt hät- 

ten. Er beschränkte sich allerdings auf die Antwort, er habe «ver- 

trauliche Berichte zu diesem Thema erhalten (Dokumente, die 

beim Völkerbund im Umlauf waren)»54. 

In diesem Zusammenhang müssen die Informationen gesehen 

werden, die der Delegierte Rossel von seinem Besuch in Theresien- 

stadt am 23. Juni 1944 mitgebracht hat. Wir werden später auf die 

Gründe eingehen, die das IKRK bewogen, bei den deutschen Behör- 

den auf einer Besichtigung dieses Gettolagers zu bestehen. There- 

sienstadt war ihm 1944 nämlich nicht völlig unbekannt, denn fast 

genau ein Jahr vor Rossel war der Chef des DRK-Auslandsamtes, 

Hartmann, im Rahmen einer von der SS inszenierten Inspektions- 

reise dort gewesen. Bei seiner Rückkehr nach Berlin hatte er dem 

Delegierten des Vereinigten Hilfswerks vom Internationalen Roten 

Kreuz, André de Pilar, seine düsteren Eindrücke mitgeteilt, der nach 

Genf berichtete, ausserdem an Riegner persönlich imjuli 1943. 
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Noch am Tag seines Besuchs, am 23.Juni 1944, schrieb Rossel 

nieder, was er gesehen und erfahren hatte, streng vertraulich, wie er 

sich der SS gegenüber verpflichtete35. Hat er sich blenden lassen bei 

seinem Gang durch das Potemkinsche Dorf, das das Getto darstellte? 

Hat er die Existenz eines anderen Lagers vermutet, der kleinen Fe- 

stung, die man ihm wohlweislich verschwieg? Wusste er, dass die Fo- 

tografien, die er machen und nach Genf schicken durfte, nichts als 

DOKUMENT XIII 

Ein Besuch bei den Berliner Juden 

Berlin, 7. Dezember 1944 

Note an die Sonderhilfsabteilung 

Zu Händen H. Schwarzenberg 

Betrifft: Fragen der Konzentrationslager und andere 

l. Reichsvereinigung der Juden: Ich habe diese Organisation gestern besucht, de- 

ren Sitz sich tatsächlich in der Iranischen Strasse befindet. Der Portier ist Jude, 

trägt den Stern, und schon er teilte mir mit, der Zutritt sei mir verboten. Nach- 

dem ich dieses erste Hindernis überwunden hatte, gelang es mir, bis ins Büro 

des Direktors vorzudringen. Dieser ist gleichfalls Jude, Arzt und leitet das Spi- 

tal in der Iranischen Strasse. Als wir sein Büro betraten, machte er einen terrori- 

sierten Eindruck, er wiederholte mehrfach, es sei ihm ausdrücklich verboten, 

mit hausfremden Personen zu sprechen, und er könne uns keinerlei Auskunft 

geben. Er versicherte uns, die Gestapo würde von unserem Besuch erfahren, 

den er selbst melden müsse. Dieser Mann schien uns so verängstigt, dass wir 

ihm versprochen haben, zum Sicherheitshauptamt zu gehen und uns über die 

Iranische Strasse zu erkundigen, wobei wir sagen würden, wir hätten bei den 

jüdischen Organisationen nichts erreichen können. Ich musste den Begriffsstut- 

zigen, den Idioten spielen, für welche Rolle ich zum Glück eine natürliche Be- 

gabung habe. 

Es steht nur folgendes fest: In der Iranischen Strasse befindet sich eine jüdi- 

sche Organisation mit einer grossen Krankenpflegeabteilung, wo jüdische 

Ärzte ausschliesslich Juden behandeln. Mehr weiss ich nicht. 

Es scheint uns nicht ratsam, bald wieder einen Versuch in diese Richtung 

anzustellen; Unternehmen, die im Sicherheitshauptamt enden, dürfen sich 

nicht allzu oft wiederholen... 

Rossel 

(AIKRK, G 44/13) 
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Schein waren? Die eigentliche Frage ist letztlich weniger die nach der 

vorgespiegelten oder echten Naivität des Delegierten als vielmehr 

nach dem, was das IKRK aus seinem funfzehnseitigen Bericht ent- 

nommen hat. 

War Theresienstadt wirklich, wie die Nazis behaupteten, eine 

Musteranlage, wo die dort vereinigten Juden friedliche Tage verle- 

ben durften? Rossel scheint dies in seinem Bericht zu glauben, weil er 

Theresienstadt als «Endlager» bezeichnete. Diese Information 

wurdejedoch sogleich von Schwarzenberg angezweifelt, dem Leiter 

der Sonderhilfsabteilung, der den Delegierten natürlich vergeblich 

fragte, wo die 30’000 Personen hingekommen seien, die angeblich 

nach Auschwitz deportiert wurden und deren Anzahl der Differenz 

entspricht, die er zwischen zwei dem IKRK vorliegenden Bevölke- 

rungsangaben feststellte56. Das Komitee verzichtete daher darauf, 

die allgemeinen Beobachtungen seines Delegierten an Dritte weiter- 

zugeben, an nationale Rotkreuzgesellschaften, jüdische Organisa- 

tionen oder Behörden, unter dem Vorwand, Theresienstadt sei zu- 

mindest ein privilegiertes Lager und man könne nicht aufgrund des 

Besuchs einer einzigen Anlage über das Los der Juden in deutscher 

Hand sprechen. 

Auch von anderer Seite gingen im Juni 1944 erschreckende Be- 

richte über das Schicksal der Juden ein. Durch Vermittlung des 

tschechoslowakischen Gesandten Kopecki erhielt das IKRK eine 

Kopie der Aussage, die zweijunge aus Auschwitz entflohene Slowa- 

ken, Vrba und Wetzlar, den alliierten Regierungen und der Presse 

machten37 und die allgemeine Bestürzung hervorriefen38. Im Juli 

überreichten W. Visser ’tHooft und Paul Vogt zwqi Dokumente 

über die Deportation der ungarischen Juden und die Vernichtung in 

Auschwitz39, die im Wesentlichen die Aussagen der beiden entkom- 

menen Slowaken bestätigten. Zu diesen Informationen aus erster 

Hand kamen nun auch noch Kontakte mit Augenzeugen wie mit 

Frau Strauss-Meyer, einer Schweizerin, die bei einem Besuch Ende 

Mai 1944 berichtete, was sie in Drancy gesehen hatte, wo sie eine 

Zeitlang als Sekretärin gearbeitet hatte60. 

Angesichts so vieler übereinstimmender Nachrichten fällt die Zu- 

rückhaltung des IKRK 1944 auf, wenn ihm Fragen gestellt werden. 

Da es tatsächlich nicht in der Lage war, in Deutschland oder in den 

besetzten Gebieten eigene Ermittlungen anzustellen, hatte es offi- 

148 



ziell nicht die Absicht, mehr zu tun, als eine Kartei der mitgeteilten 

Namen anzulegen und Hilfsgüter zu senden. Es siebte sorgfältig die 

Informationen, die es weitergab, insbesondere wenn es jüdischen 

Organisationen antwortete. Es reagierte schliesslich heftig, wenn 

sich die deutschen Behörden auf der einen, der Jüdische Weltkon- 

gress auf der anderen Seite für ihre Behauptungen und Beschuldi- 

gungen auf das IKRK berufen wollten, wie dies nach Rossels Besuch 

in Theresienstadt der Fall war. 

Wissen bedeutete eine schwere Verantwortung für eine humani- 

täre Organisation. Vor den sich häufenden Beweisen wuchs 1944 

nicht nur der äussere, sondern auch der innere Druck auf das Komi- 

tee. Zu Beginn des Jahres konnte Burckhardt noch behaupten, das 

jüdische Problem falle nicht in den Aufgabenbereich des IKRK und 

dieses könne sich nicht mit einem Nachrichtendienst belasten, selbst 

wenn es gezwungen war, das Instrumentarium für die vielen einge- 

henden Anfragen zu schaffen. Vom Sommer an war diese Position 

nicht mehr haltbar, und das Komitee nahm einen Kurswechsel vor, 

wobei ihm die vorhandenen Informationen zustatten kamen. 

Wissen heisst nicht begreifen. Im Hinblick auf die Endlösung fiel es 

dem IKRK ebenso schwer wie den bestinformierten Alliierten, 

Neutralen, religiösen oder karitativen Organisationen, das Unvor- 

stellbare zu denken. Wissen genügte aber auch nicht, um zu wollen, 

und der Wille brachte nicht unmittelbar die Voraussetzungen zum 

Handeln hervor. Bevor wir vom Kapitel über die Information zu 

dem den Beschlüssen gewidmeten übergehen, müssen wir uns daher 

mit der Institution und ihrer Arbeitsweise befassen, indem wir an die 

diesbezüglichen Bemerkungen in der Einleitung anknüpfen und sie 

ausbauen. 

Einige Organisationsprobleme 

1939 war das Internationale Komitee vom Roten Kreuz eine be- 

scheidene Institution, trotz der Erweiterung seiner Tätigkeit durch 

die Konflikte in Äthiopien und Spanien. «Ein Sekretariat, ein Ar- 

chiv, eine Finanzverwaltung, die Redaktion der ‚Revue Internatio- 

nale de la Croix-Rouge’, der Suchdienst, die für den spanischen 

Bürgerkrieg zuständigen Stellen usw. Alles in allem genügten 57 

Personen zur ordnungsgemässen Abwicklung der Geschäfte des 

149 



IKRK, unter Kontrolle des in den Statuten vorgesehenen Aus- 

schusses und einiger aus Mitgliedern des IKRK bestehenden Kom- 

missionen, die mit den damaligen Problemen befasst waren.»61 So 

kam es während des Zweiten Weltkriegs zu einer gewaltigen Ver- 

grösserung des Verwaltungsapparats. Nach derselben Quelle be- 

schäftigte das Komitee am 31. Dezember 1944 1‘454 Personen in 

Genf und 814 in der übrigen Schweiz. Die Anzahl seiner Delegier- 

ten und deren Stellvertreter belief sich im Ausland nun auf 179, 

hierzu kamen noch die Mitarbeiter der Delegationen, die manch- 

mal im Land angeworben wurden62. Geräumige Gebäude wie das 

Hotel Metropole, das Palais Electoral und das Hotel Carlton, der 

heutige Sitz, beherbergten das Sekretariat, die Zentralauskunfts- 

stelle für Kriegsgefangene, die Fürsorgeabteilung, während das 

Vereinigte Hilfswerk vom Internationalen Roten Kreuz seinen Sitz 

am Cours des Bastions hatte. 

Wie die Finanzierung gab die Organisation des IKRK, das heisst 

seine Leitung und Verwaltung, Anlass zu ständigen Sorgen wäh- 

rend des ganzen Krieges, sogar darüber hinaus. Wir haben hier 

nicht die Absicht, diese Entwicklung nachzuzeichnen, deren Viel- 

schichtigkeit man sich im Hinblick auf Personalerweiterung und 

die wachsenden Aufgaben vorstellen kann, sondern auf gewisse 

Aspekte im Zusammenhang mit unserem Thema einzugehen, ins- 

besondere mit unseren Überlegungen zur Information und ihrer 

Interpretation. 

Die Organisationsprobleme bewegten sich um zwei Haupt- 

punkte, um die Leitung und die Verwaltung. Wenn hier die Ent- 

scheidungen vor allem durch das Bemühen um eine wirkungsvolle 

Organisation bestimmt waren, die der unbeständigen Lage Rech- 

nung trug, wie es im Rechenschaftsbericht von 1948 heisst, so wa- 

ren die Veränderungen in Direktion und Verwaltung dennoch auch 

durch Improvisation und Dilettantismus gekenntzeichnet, wenn 

nicht sogar durch persönliche Spannungen (vgl. Dokument XIV). 

Von Anfang bis Ende des Krieges legte das Komitee in Vollver- 

sammlungen die allgemeine Politik fest und entschied grundsätz- 

liche Fragen, wie es dies immer getan hatte. Aber seine zwanzig bis 

fünfundzwanzig Mitglieder, die nur teilweise genügend Zeit für die 

ehrenamtliche Tätigkeit zugunsten des Roten Kreuzes aufbrachten, 

konnten nicht alle zusammen die Institution leiten, nicht einmal 

150 



 

DOKUMENT XIV 

Die Delegation in Deutschland beschwert sich... 

Genf, 13. Juli 1942 

Desiderata der Berliner IKRK-Delegation 

(Fortsetzung zum mündlichen Bericht vom 26.6.42). 

Die Desiderata der Berliner IKRK-Delegation sind zweierlei Art: 

I. Allgemeine 

II. Besondere 

I. Allgemeines 

Die Berliner Delegation informiert das IKRK mittels 

1. Berichten über die Besuche in den Lagern, 

2. Notizen an das Sekretariat oder die zuständigen Abteilungen, 

3. Kopien der Noten an das OKW oder das Auswärtige Amt. 

Bis vor etwa sechs Wochen jedoch hat die Berliner IKRK-Delegation meist 

nicht erfahren, welche Reaktionen diese Berichte beim IKRK selbst hervorrie- 

fen. 

Trotz der schnellen und regelmässigen Verbindung Berlin-Genf hatten wir 

den Eindruck, keine «Fühlung» mit dem Komitee zu haben. Unsere Informa- 

tionen wurden in eine Art Sammelbecken geschüttet, das fast nie reagierte. 

Die einzige Abteilung, mit der wir gern zusammenarbeiteten, war die Zivil- 

interniertenabteilung (H. Schwarzenberg), von der wir laufend Direktiven be- 

kamen und die umgehend auf unsere Berichte antwortete. 

Zu unseren 

l. Berichten über Lagerbesuche: Sie werden mit allzu grosser Verspätung von 

Genf an das Auswärtige Amt in Berlin gesandt, das sich wie wir darüber be- 

klagt. Es ist nämlich meist unmöglich, mehrere Monate nach Erstellung des 

Berichts die Stichhaltigkeit der Aussagen der Delegierten an Ort und Stelle zu 

überprüfen und die Mängel zu beheben. 

Wir wünschten, dass den schlechten Lagern sofortige Aufmerksamkeit ge- 

schenkt wird. Kürzlich hat das Komitee zu Recht auf unsere Berichte über 

Lager im Wehrkreis XX reagiert. Zuvor hatten wir jedoch mindestens ein Dut- 

zend Berichte über noch schlimmere Lager und Kommandos übersandt, die 

keinerlei aussergewöhnliche Reaktion des Komitees hervorriefen! 

Woran liegt die verspätete Weiterleitung der Berichte an die deutsche Regie- 

rung: 

a) Am Mangel an Personal zur Überprüfung der Berichte. 

b) An der zu langen Zeit, die der jeweilige Sekretär zur Lektüre des Berichts 

braucht. 

c) An der Unzulänglichkeit der Vervielfältigungsmaschinen. 

151 



Allgemein werden die Informationen in den Berichten der Delegierten zu 

wenig beachtet, dagegen misst man vagen Mitteilungen der Familien der Häft- 

linge oft übertriebene Bedeutung bei, was zu unnützen Noten an die Berliner 

Delegation führt. 

Bezüglich der 

2. Schreiben an das IKRK: Allzu oft werden die dem Sekretariat gelieferten 

Informationen nicht an die zuständigen Abteilungen weitergeleitet. Es ist 

mehrfach vorgekommen, dass wir mehrere Schreiben zum gleichen Thema an 

das Sekretariat sandten, die mehrere Abteilungen angingen. Diese fälschlich als 

geheim betrachteten Schreiben wurden nie an die Spezialabteilungen weiterge- 

leitet. 

Namentlich die Sanitäts- und Hilfsdienste wussten offenbar lange nichts von 

den Berichten (oder Notizen) der Delegierten des IKRK. Wir haben nun bei 

diesen beiden Abteilungen grosse Fortschritte festgestellt, insbesondere bei der 

Hilfsabteilung, die eine genaue Kartei mit allen von der Berliner Delegation 

gelieferten Informationen fuhrt. 

Wir schreiben die oben erwähnten Mängel der fehlenden Verbindung zwischen 

dem Sekretariat und den verschiedenen Abteilungen der Zentralstelle zu. Der 

Verbindungsdienst hat seine Aufgabe offensichtlich nicht erfüllt... 

Roland Marti 

Delegierter des IKRK 

(AIKRK, G 3/26 f) 

ihre tägliche Arbeit verfolgen. Schon 1938 hatte ein kleiner Aus- 

schuss, Kommission für Kriegsangelegenheiten genannt, die Mo- 

bilmachung gezielt vorbereitet. Diese Kommission wurde am 

14. September 1939 zur Zentralkommission, der später die in den 

Statuten festgelegten Funktionen des Exekutivausschusses übertra- 

gen wurden. Im November 1940 stellte Präsident Max Huber kraft 

der ihm gewährten Vollmachten einen Arbeitsteilungsplan auf, in 

dem eine Reihe aus Komiteemitgliedern zusammengesetzte Aus- 

schüsse vorgesehen waren, die sich jeweils um einen bestimmten 

Aufgabensektor kümmerten. Die Leitung des Ganzen übernahm 

die in Koordinationsausschuss umbenannte Zentralkommission, 

und der für Friedenszeiten bestimmte Exekutivausschuss wurde 

praktisch bedeutungslos. Im März 1943 erfolgte eine weitere Neu- 

regelung. Der Koordinationsausschuss nahm die Bezeichnung Exe- 

kutivausschuss an und vereinigte somit sämtliche Zuständigkeiten 

der Friedens- wie Kriegszeiten. Die Tätigkeit des Komitees teilte 
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sich weiterhin auf verschiedene Abteilungen und Dienststellen auf, 

die von Ausschüssen geleitet wurden. Die Verantwortung für die 

aufwendigsten Abteilungen wurde von nun an ausdrücklich von 

bezahlten Beamten übernommen. Die Leistungsfähigkeit des Ap- 

parats hing also ab von der wirksamen Zusammenarbeit zwischen 

den Komiteemitgliedern, die oft unregelmässig mitarbeitende 

Amateure waren, aber die «politische» Macht besassen, und den 

ganztägigen Professionellen, den Fachleuten der Verwaltung. 

Auch der Verwaltungsapparat musste neu organisiert werden. 

Hier kam es ebenfalls zu zahlreichen Veränderungen, die das kleine 

Sekretariat von 1939 in das Zentralsekretariat von 1942 verwandel- 

ten mit seinen drei Sekretären für allgemeine Fragen, Roger Gallo- 

pin für Gefangene, Verwundete, Internierte und Zivilpersonen, 

Hans de Watteville für Hilfeleistungen, Claude Pilloud für die De- 

legationen, bis hin zum Generalsekretariat mit seinen vier gleichbe- 

rechtigten Mitgliedern, dem Generalsekretär Jean Duchosal, Hans 

Bachmann für Hilfeleistungen, Roger Gallopin für Gefangene, In- 

ternierte und Zivilpersonen, Jean Pictet für Recht und Doktrin. 

Diese Erweiterung des Sekretariats erfolgte zusammen mit einer 

Neugliederung der Dienststellen in Abteilungen. 

Während der Dauer der Feindseligkeiten teilten sich die Aufga- 

ben des IKRK in zwei grosse Bereiche. Der erste umfasste die An- 

wendung der Konventionen und den Nachrichtenaustausch, der 

zweite die materiellen Hilfeleistungen für die verschiedenen Kate- 

gorien der Kriegsopfer. Doch die Koordination zwischen beiden 

war nicht einfach zu bewerkstelligen, weder auf der Ebene der Di- 

rektion noch in der alltäglichen Arbeit der Verteilung der Post und 

der eingehenden Berichte. Als Leiter der Zentralauskunftsstelle 

musste Jacques Chenevière wohl oder übel eingestehen, dass die 

Koordination der verschiedenen Sektionen die Kräfte eines einzel- 

nen übersteige. Auch eine Verstärkung des Zentralsekretariats 

allein konnte keine Abhilfe schaffen, und der Koordinationsaus- 

schuss war zu schwerfällig zur Bewältigung dieser Aufgabe. Daher 

wurde im Mai 1942 ein Ausschuss für Kriegsgefangene und Zivilin- 

ternierte eingerichtet oder besser wiederbelebt, der sich aus den für 

diese Fragen verantwortlichen Komiteemitgliedern zusammen- 

setzte, nämlichjacques Chenevière, Dr. Cramer (Zentralauskunfts- 

stelle), Suzanne Ferrière (nichtinternierte Zivilpersonen) und 
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Marguerite Frick (Zivilinternierte), Oberst Favre, und der über Ro- 

ger Gallopin ständige Verbindung zur Verwaltung hielt. Dieser 

legte dem Ausschuss in den anfangs zweimal wöchentlich stattfin- 

denden Sitzungen die wichtigsten beim IKRK eingegangenen 

Briefe vor und unterbreitete die allgemeinen Probleme im Zusam- 

menhang mit Kriegsgefangenen und Zivilinternierten. 

Wir hatten bei der Einrichtung eines Ausschusses für Angelegen- 

heiten politischer Gefangener im Frühjahr 1935 die prinzipielle Be- 

deutung der Schaffung solcher Arbeitsgruppen festgehalten. Mit 

dem Beschluss, den Ausschuss für Kriegsgefangene und Zivilinter- 

nierte einzusetzen, verfolgte das Komitee nicht nur eine Anliegen 

administrativer Effizienz, sondern es dokumentierte auch gewis- 

sermassen die Ausweitung und zunehmende Komplikation der 

Problematik und die Notwendigkeit von Unternehmungen, die 

über die einfache Anwendung der Konventionen und der Doktrin 

hinausgingen. Also mussten wir in den Akten dieses Ausschusses 

die wesentlichen Spuren dessen finden, was das IKRK über die 

Lage der Häftlinge wusste und was es zu tun gedachte. Ende 1942 

traf der Koordinationsausschuss wieder eine Entscheidung von po- 

litischem Gewicht. Er übertrug Johannes E. Schwarzenberg, der 

bis dahin «Spezialist» für Zivilinternierte gewesen war, unter Su- 

zanne Ferrière die Bearbeitung aller die Juden betreffenden Fragen, 

die bisher je nach Art des Problems von verschiedenen Personen 

und Abteilungen behandelt wurden63. 

Wie wir noch sehen werden, begann das IKRK im Sommer 1943 

mit Paketsendungen an Zivilgefangene aus Ländern unter deut- 

scher Besatzung, die nach Deutschland in KZ-Lager deportiert 

worden waren. Diese von der Fürsorgeabteilung unter Leitung 

Hans Wasmers (Verantwortliche: Renee Bordier und Lucie Odier) 

durchgeführte Aktion nahm allmählich bedeutende Ausmasse an 

und ermöglichte vor allem die Identifizierung eines Teils der 

«Schutzhäftlinge». Daher die Errichtung eines Paketdiensts für 

Konzentrationslager, CCC-Dienst genannt (colis aux camps de con- 

centration), dessen Adressenkartei innerhalb von zwanzig Monaten 

von etwa 50 auf mehr als 90’000 Namen anwuchs. Im März 1944 

schliesslich wurde nicht ohne Schwierigkeiten eine Sonderhilfsab- 

teilung geschaffen, deren Aufgabe die Leitung aller Hilfsaktionen 

für inhaftierte Zivilpersonen, Juden inbegriffen, war. Sie arbeitete 
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für die Güterbeschaffung und den Versand einerseits mit der Für- 

sorgeabteilung und dem pharmazeutischen Dienst des IKRK zu- 

sammen, andererseits mit dem Vereinigten Hilfswerk vom Inter- 

nationalen Roten Kreuz. Sie stand aber auch in Verbindung mit der 

Abteilung für Kriegsgefangene und Zivilinternierte, die inzwi- 

schen unter Leitung des gleichnamigen Ausschusses existierte, und 

mit der Zentralauskunftsstelle, an die sie ihre Informationen über 

die vom CCC-Dienst erreichten Personen weitergab. Diese Ver- 

bindung wurde durch einen eigenen Dienst bewerkstelligt, der die 

Post aussortierte und den Informationsaustausch zwischen der 

Kartei der Zentralauskunftsstelle und der der Sonderhilfsabteilung 

gewährleistete. 

Damit gelangen wir zur Zentralauskunftsstelle für Kriegsgefan- 

gene, zu ihrer ungeheuren Gefangenen- und Interniertenkartei, die 

mit Hilfe der Tausende Briefe aufgebaut wurde, die täglich in Genf 

eingegangen sind. 1940 wurde die Sonderkartei CID (civils internes 

divers) für verschiedene Zivilinternierte angelegt, das heisst für jene 

Kategorien von Zivilpersonen, die nicht unter die Bestimmungen 

der Konventionen fielen und keine Schutzmacht besassen, im we- 

sentlichen also emigrierte Juden und Staatenlose. Im Frühjahr 1941 

erfolgte die Vereinigung der Zivilpersonenkarteien, die bis dahin 

wie die der Kriegsgefangenen nach Nationalitäten aufgeteilt waren, 

in einer allgemeinen Zivilkartei, wo ihnen Kopien der Unterlagen 

des CID-Diensts beigegeben wurden. Die Arbeit dieser Abteilung, 

in die faktisch der frühere Suchdienst Nicole Posnanskys einbezo- 

gen wurde, war jedoch nicht einfach. Im Rechenschaftsbericht von 

1948 lesen wir: 

«Die Grundlagen der Arbeit des CID-Diensts waren unter diesen 

Umständen sehr ungewiss. Man war nämlich immer in Unkenntnis 

über den Bestimmungsort der Transporte, die die gesuchten Perso- 

nen weggebracht hatten.»64 

1942 war der CID-Dienst für alle Staatenlosen zuständig mit 

Ausnahme derer, die einen Nansen-Pass besassen, ausserdem für die 

in den Osten deportierten Juden aus Deutschland oder aus den be- 

setzten Gebieten. Im folgenden Jahr gingen die Karten der Depor- 

tierten an die für diejeweilige Nationalität zuständige Stelle zurück, 

während sich der CID-Dienst unter Frl. Arnold nun hauptsächlich 

mit den deutschen, österreichischen und staatenlosen Juden be- 
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fasste. Die Immigrationsgesuche nach Palästina wurden seit De- 

zember 1943 bei einer eigenen Stelle mit der Bezeichnung IMPA 

bearbeitet. Wichtig in diesem verwaltungsmässigen Hin und Her ist 

die Tatsache, dass es die Unsicherheit des IKRK zum Ausdruck 

bringe, wie gewisse Kategorien von Opfern zu behandeln seien, 

und damit die Unentschlossenheit einer Politik, die noch zu keiner 

klaren Definition gefunden hat. 

Bleiben wir bei der Zentralauskunftsstelle und sehen wir ein an- 

deres Verzeichnis ein, das der Lager und ihrer Bestände. 1939 be- 

gonnen, enthält es alle über die Kriegsgefangenen- und Internier- 

tenlager gesammelten Informationen, ob die Lager besucht wurden 

oder nicht. Es gab dem IKRK einen Überblick über die Haftbedin- 

gungen, die für die verschiedenen Kategorien der Gefangenen und 

Internierten zur Anwendung kamen. Von 1944 an wurden auf Wei- 

sung des Komitees die Juden und Deportierten mit verstärkter Auf- 

merksamkeit behandelt und monatliche Listen ihrer Gewahrsams- 

orte erstellt statt vierteljährlicher wie für die Kriegsgefangenen und 

Zivilinternierten. Ein Zeichen der Zeit! 

Die Hierarchie der Funktionen, wie sie aus den Organigrammen 

und Kompetenzbereichen hervorgeht, ist teilweise Schein. Die 

Übertragung der allgemeinen Leitung an eine kleine Gruppe – Zen- 

tralausschuss, Koordinationsausschuss, Exekutivausschuss-vertrug 

sich schlecht mit der Verantwortung, die manche Mitglieder in ih- 

ren Kommissionen übernommen hatten, vor allem, wenn ihre Zu- 

ständigkeit schon seit langem bestand, wie dies bei Marguerite 

Frick für die Zivilpersonen und bei Suzanne Ferrière für die Emi- 

gration der Fall war. Die Koordination gestaltete sich daher schwie- 

rig, sogar in der Führungsgruppe. Jacques Chenevière beklagte sich 

darüber wie gewohnt bei Max Huber: «Das Problem bei den Ange- 

legenheiten des IK ist die bedauerliche Unzulänglichkeit der Ver- 

bindung und Disziplin, der Disziplin gewisser Mitarbeiter, aber 

auch gewisser Mitglieder des IK. So ist der Koordinationsausschuss 

allzu oft nichts als Illusion: man konsultiert ihn nicht, oder man in- 

formiert ihn nur, wenn es einem passt, man versucht immer wieder, 

seine Entscheidungen nachträglich umändern zu lassen oder ändert 

sie selbst seelenruhig um. Dabei ist es dieser Ausschuss, der – theo- 

retisch – die Gesamtverantwortung trägt.»65 

Zwei Jahre später hatte sich die Diagnose nicht geändert, die sich 
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diesmal auf den Exekutivausschuss bezieht: «Schliesslich bedaure 

ich wieder einmal, dass der Exekutivausschuss trotz der Illusion, der 

er sich sehr oft hingibt, einige Autorität zu besitzen, erst so spät 

über etwas informiert wurde, das mir schon weit fortgeschritten 

scheint!... Solche Methoden schaffen meines Erachtens eine be- 

dauerliche Unsicherheit. Man muss schliesslich feststellen, dass sich 

der Exekutivausschuss häufig um belanglose Dinge kümmert, 

während er von den wesentlichen Problemen (fast) nichts weiss. Ich 

verstehe, dass Sie innerhalb des IKRK oft persönliche Fragen be- 

rücksichtigen mussten, was nicht einfach ist. Nichtsdestotrotz habe 

ich schon viele Fälle bemerkt, wo diese ‚interne’ Versöhnlichkeit 

viel schlimmere äussere Schwierigkeiten hervorbringt und wahr- 

scheinlich noch hervorbringen wird, die letzten Endes der Institu- 

tion selbst zu schaden drohen. Möglicherweise täusche ich mich, 

aber es ist bedrückend, gegen seine Überzeugung zu handeln.»66 

Persönliche Konflikte spielten in der Tat, wenn auch nicht offen, 

eine beträchtliche Rolle. So bewirkte die Gründung des Vereinigten 

Hilfswerks vom Internationalen Roten Kreuz auf Betreiben Carl 

J. Burckhardts, der ihm Vorstand, eine lange Auseinandersetzung 

mit Lucie Odier, die, seit ihrer Aufnahme ins Komitee 1930 mit der 

Verbesserung der Organisation von Hilfsaktionen der nationalen 

Gesellschaften betraut, verantwortlich für die Fürsorge im spani- 

schen Bürgerkrieg und 1939 Schöpferin des Hilfsdiensts des IKRK 

(der späteren Fürsorgeabteilung) war.67 

Präsident Max Huber stand also während des ganzen Krieges vor 

Organisations- und Führungsproblemen, die ihn zu zahlreichen 

Organigrammentwürfen veranlassten, bisweilen auch vor persön- 

lichen Zwistigkeiten, die er schlichten musste. Man kann natürlich 

annehmen, dass sein Gesundheitszustand, der ihn immer wieder 

vom Komitee und sogar von Genf fernhielt, namentlich während 

der für uns so wichtigen Monate August bis November 1942, eine 

Rolle für die Führungsschwäche gespielt hat, die Jacques Chene- 

viere in seinen beiden zitierten Briefen von 1942 und 1944 und in 

anderen Dokumenten bemängelte. Vielleicht aber neigte der Präsi- 

dent auch dazu, in erster Linie zu vermitteln und sich mit zuneh- 

mendem Alter von den Alltagsschwierigkeiten zu distanzieren. 

Seine Haltung gegenüber dem Problem der Juden und Deportier- 

ten wäre dann nur ein Ausdruck dieser grossen Zurückhaltung und 
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dieser Uninteressiertheit, wie wir sie jetzt für die Leitung des IKRK 

feststellen. Andererseits war seine Autorität über das Komitee aber 

so gross, dass sich seine Kollegen Ende 1944, einige Wochen nach 

seinem Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen, an ihn wandten, 

um Burckhardt vorübergehend, wie man glaubte, zu vertreten, 

dessen Ernennung zum schweizerischen Gesandten in Paris ihn im 

März 1945 endgültig hindern sollte, das eben übernommene Präsi- 

dentenamt auszuüben. Es war also nicht einfach, den Einfluss Max 

Hubers auf die Beschlüsse des Komitees abzuschätzen. 

Die Funktionsschwierigkeiten waren durch das Wesen des 

Komitees selbst bedingt. «Ein Verband des guten Willens», um 

Jacques Chenevière zu zitieren, «der noch zögerte, eine Institution 

mit schwerer Verantwortung gegenüber unserem Land und ange- 

sichts einer von Grund auf veränderten Welt» zu werden68. Es war 

die Stärke und Schwäche des IKRK, während des Zweiten Welt- 

kriegs trotz der Erweiterung seines Verwaltungsapparats und der 

Einführung eines neuen Beamtenstabs letztlich ein Klub von 

Honoratioren und Amateuren zu sein, die im Prinzip austauschbar 

waren. Die Stärke, weil eine solche Zusammensetzung theoretisch 

rasche Entscheidungen erlaubte, eine gewisse Elastizität der Orga- 

nisation, die freie Entfaltung individueller Initiativen. Die Schwä- 

che, weil persönliche Rivalitäten nicht durch institutioneile Regeln 

beschränkt waren, zahlreiche Entscheidungen über‘s Knie gebro- 

chen und hinterher in Frage gestellt wurden, oder weil man sie 

mangels Verantwortungsdelegation ständig hinausschob oder in 

der Schwebe liess. Aus denselben Gründen gingen Informationen 

verloren oder wurden nicht weitergegeben, und oft verlor man 

Zeit mit Diskussionen schlecht unterrichteter Gesprächspartner. 

Die Persönlichkeiten spielten also auf höchster Ebene, der der 

politischen Verantwortung, eine wichtige Rolle. Es genügt also 

nicht, die Organigramme zu studieren, um die Institution zu ver- 

stehen. Denn, um nur ein Beispiel zu nennen, die Mitglieder des 

Komitees hatten weder die gleichen Rechte noch die gleichen Infor- 

mationen, noch die gleiche Macht. Es gab mindestens drei Gruppen 

innerhalb der theoretisch souveränen Versammlung, die der Ver- 

antwortlichen, die wussten und bestimmten, die der gewöhnlichen 

Mitglieder, die wenig wussten und kaum etwas bestimmten, 

schliesslich Carl J. Burckhardt, der oft andere Dinge wusste als die 
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Verantwortlichen, der sich aber weniger um die tägliche Kleinar- 

beit kümmerte, der aber bei den grossen politischen Problemen ein- 

griff und manchmal sehr eigene Wege ging. 

Das Problem der Weitergabe der Information, der Kommunika- 

tion, der Mitsprache bei Entscheidungen stellte sich auch zwischen 

den verantwortlichen Komiteemitgliedern und jenen, die man die 

hohen Funktionäre der Institution nennen könnte, wie Roger Gal- 

lopin, Jean Pictet, Hans Bachmann, dem weltlichen Arm Burck- 

hardts, oder dem für unser Thema wichtigen Schwarzenberg (vgl. 

Dokument XV). Anscheinend waren sie ausführende Organe der 

vom Komitee und den Ausschüssen beschlossenen Politik. In 

Wirklichkeit hatten sie – wie immer in solchen Institutionen – auf- 

grund ihrer Kompetenz, ihrer ständigen Anwesenheit und ihrer 

Kenntnis der Akten eine starke Stellung. Welche Bedeutung kam 

ihnen aber bei den politischen Entscheidungen zu, wenn man da- 

von ausgeht, dass sie dieselbe Sachkenntnis besassen wie die für 

einen Bereich zuständigen Mitglieder? Auch hier müssen wir den 

Menschen, ihren Aufgaben, ihren Absichten und ihren Beziehun- 

gen Rechnung tragen. 

Für die Delegierten im Aussendienst lagen die Dinge nicht an- 

ders, wenn sie das Komitee auch als Ausführende seiner Politik be- 

trachtete. Tatsächlich war jede Delegation wegen der Langsamkeit 

des normalen Postwegs (ein die Zensur passierender Brief braucht 

von Genf nach Berlin acht Tage), der Abhörung der Telefongesprä- 

che, der Kontrolle der Telegramme und einer gewissen Zurückhal- 

tung, die Dienste der schweizerischen Diplomatie in Anspruch zu 

nehmen, gezwungen, auf der Grundlage von allgemeinen Instruk- 

tionen weitgehend zu improvisieren. Wenn man bedenkt, dass die 

Vorbereitung auf einen Posten zwangsläufig summarisch war und 

die Ausgangsdirektiven äusserst vage waren, so kann man die tat- 

sächliche Freiheit der Delegierten ermessen, selbst wenn es manch- 

mal zu Reibungen mit Genf kam, und das Ausmass der Verantwor- 

tung mancher wichtiger Delegierter wie Marcel Junod, Roland 

Marti, Pierre Descoeudres, Otto Lehner, aber auch im Zusammen- 

hang mit unserem Thema Charles Kolb, Vladimir de Steiger oder 

Frédéric Born. 

Bei aller Schwerfälligkeit dieser wie jeder anderen Institution 

spielten also auch hier die Menschen eine wesentliche Rolle. 
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DOKUMENT XV 

Johannes E. von Schwarzenberg (1903-1978) 

Von elegantem Auftreten, die feinen Züge durch einen dünnen Schnurrbart 

unterstrichen, stammt der «Fürst» aus dem österreichischen Hochadel. 

Der Nachkomme des Kanzlers von Franz Joseph besitzt, wie alle Mitglieder 

der fürstlichen Familie, die österreichische und die schweizerische Staatsbür- 

gerschaft. Als junger Doktor der Rechte tritt er in den österreichischen diplo- 

matischen Dienst, dem er den Grossteil seines Berufslebens widmen sollte: 

Wien, Rom und Berlin vor dem Krieg, Rom, London und der Vatikan danach 

bis zum Ruhestand 1969. In den sechziger Jahren übernimmt er mehrere huma- 

nitäre Missionen für die FAO und den Malteserorden. 

Die Nachricht vom Anschluss 1938 erreicht ihn in Brüssel, wo er soeben 

einen neuen Posten angetreten hatte; er scheidet augenblicklich aus den Regie- 

rungsdiensten aus. Zwei Jahre später stellt er sich, in die Schweiz übersiedelt, 

dem IKRK zur Verfügung. Zunächst Leiter des Übersetzungsdienstes, beschäf- 

tigt er sich anschliessend mit den Zivilinternierten, bevor ihm Ende 1942 unter 

Suzanne Ferrière die jüdische Frage übertragen wird. 

Diese Jahre des Krieges und des humanitären Dienstes nehmen in seiner 

Erinnerung einen besonderen Platz ein. Dabei machte er zu jener Zeit auch 

Phasen der Entmutigung durch. Hatte er nicht sogar im Februar 1944 seinen 

Rücktritt erklärt, niedergeschlagen sowohl durch die Erkenntnis seiner eigenen 

Grenzen als auch durch die Unmöglichkeit, die Probleme im Zusammenhang 

mit seinem Judenreferat zu überwinden? Schliesslich bleibt er aber auf seinem 

Posten, wo er auch ermutigende Tage erlebt, etwa die Ankunft der ersten von 

KZ-Häftlingen unterschriebenen Empfangsbestätigungen für Hilfspakete. 



EXKURS 

Die Delegation des IKRK in Berlin 

Der Stab 

Im Herbst und Winter 1939 führte Marcel Junod zwei mehrwö- 

chige Missionen in die Hauptstadt des Reichs durch. Nach einer 

dritten im Frühjahr 1940 akzeptierten die deutschen Behörden end- 

lich die Errichtung einer ständigen Delegation. Diese bestand zu- 

nächst aus Dr. Marti (Leiter bis Ende 1944) und Dr. Pierre Des- 

coeudres. Ende 1941 umfasste die Delegation fünf Mitglieder, was 

angesichts der zu leistenden Arbeit völlig unzureichend war. In 

Deutschland waren 1,6 Millionen Kriegsgefangene zu betreuen, 

aufgeteilt in 70’000 Arbeitskommandos im ganzen Reich, die Rus- 

sen nicht eingerechnet, deren Anzahl ständig stieg. Darüber hinaus 

hatte das IKRK 1941 45‘726 Tonnen Pakete an die Kriegsgefange- 

nenlager befördert, was 15 Waggons pro Tag entsprach. Daher ver- 

langte es eine Aufstockung seiner Delegation und zusätzliche Mit- 

tel, erreichte aber nach mehrmonatigen Verhandlungen nur eine 

Erweiterung seiner Mitarbeiterzahl auf acht, welche Erleichterung 

noch durch die Visaabwicklung verzögert wurde. 

Im Frühjahr 1944 notifizierte es seine Absicht, künftig 12 Dele- 

gierte in Berlin zu haben, was das Auswärtige Amt stillschweigend 

billigte. 

Das Gebiet 

Die Berliner Delegation war für alle Gebiete des Grossdeutschen 

Reiches zuständig, einschliesslich des Generalgouvernements und 

der besetzten Gebiete, namentlich Holland, Belgien und Frankreich 

(Nord-, später auch Südzone). 

Die in besetzten Gebieten akkreditierten Delegierten, beispiels- 

weise Dr. Jacques de Morsier in Frankreich ab Herbst 1942, unter- 

standen also der Delegation in Berlin. 
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Unterkünfte 

Die zunächst im Hotel wohnenden Delegierten richteten sich im 

Februar 1942 in Berlin-Wilmersdorf, Ballenstedterstrasse 6 ein, im 

Südwesten der Hauptstadt nahe dem Kurfürstendamm. Die Dele- 

gation wollte keine leerstehende Botschaft, um ihre Unabhängig- 

keit zu unterstreichen. So akzeptierte sie von der zuständigen Stelle 

die Villa einer damals in Argentinien befindlichen Jüdin. Zu dem 

georgischen Hausmeister kam in den folgenden Monaten wenig 

Haus- und Sekretariatspersonal, das den Delegierten beim Tippen 

der Korrespondenz und der Berichte behilflich war. 

Im Herbst 1943 erfolgte die Übersiedlung in die Vorstadt, Am 

Grossen Wannsee 2-4. 

Im Krieg 

Die Bombardierung der Hauptstadt und vor allem die Dezentra- 

lisierung der Verwaltung machten die Aufgabe der Delegation 

besonders schwierig. Ende 1943 wurde die Kriegsgefangenenab- 

teilung des OKW nach Torgau verlegt (OKW und OKH sind in 

Zossen, im Südosten Berlins untergebracht). Das Auswärtige Amt 

hatte sich bereits zerstreut, denn sein Sitz an der Wilhelmstrasse war 

fast gänzlich zerstört. Die Rechtsabteilung, mit der Marti im allge- 

meinen zu tun hatte, befand sich jetzt in der Potsdamerstrasse 186. 

Auch das Präsidium des Deutschen Roten Kreuzes war evakuiert 

worden, sein Auslandsamt (Hartmann) hatte sich in Ettal in Ober- 

bayern eingerichtet. Die schweizerische Gesandtschaft schliesslich 

verfügte noch über ihr beschädigtes Gebäude inmitten eines Trüm- 

merfelds. Für ihre Tätigkeit als Schutzmacht unterhielt sie ein Büro 

am Pariserplatz, aber ihre Dienststellen waren ebenfalls in verschie- 

denen Stadtteilen zerstreut. 

Als Zeuge der verheerenden Bombardierungen Ende November 

1943 berichtete Marti: «Berlin hat soeben, am 22. und 23. Novem- 

ber 1943, jeweils von 19 Uhr 30 bis 21 Uhr, zwei furchtbare Bom- 

bardements durchgemacht. Das Zentrum und der Westen der Stadt 

sind nur noch ein Trümmerhaufen, die Stadt brennt, man geht hin- 

ein wie in die Nacht, überall schlagen Flammen und Rauch heraus, 

aus den Häusern wie aus den Bunkern, aus bereits abgebrannten 
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Teilen, die neuerlich von Bomben getroffen wurden. Anblick tota- 

ler Verwüstung. Es gelingt uns mit grosser Mühe, uns einen Weg bis 

zur Gesandtschaft zu bahnen, die noch steht. Ich kann Ihnen keine 

Angaben über die zerstörten Gebäude machen, aber alle Behörden 

verlassen Berlin. Wahrscheinlich wird nichts hier Zurückbleiben. 

Alle Orte, wo wir gewöhnlich hingingen, hegen in Asche. Die 

Züge fahren nicht mehr, es gibt sozusagen keine Bahnhöfe mehr, 

wir haben weder Strom noch Gas. Es ist unmöglich, in diesem 

Chaos die Personen zu finden, die man sucht; wir bitten Sie daher 

zu entschuldigen, wenn wir in diesen Tagen nicht wie gewöhnlich 

arbeiten können. 

In Wannsee sind wir am 22. abends angegriffen worden, 11 

Brandbomben sind im Garten und in der Nähe des Hauses einge- 

schlagen, wenige Sprengbomben etwas weiter entfernt. Unser 

Haus ist intakt. Wir logieren mehrere befreundete Personen, die 

durch ein Wunder aus den Ruinen Berlins gerettet wurden. 

Die Post funktioniert nicht mehr. Unsere letzte Chance ist die 

Flugpost. 

Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie die Übersendung von No- 

ten wenig wichtigen Inhalts bis zur Klärung der Lage vermeiden 

könnten. Unsere Tätigkeit wird sich nur auf die dringendsten Fälle 

beschränken. 

Wir werden wahrscheinlich als einzige in Berlin bleiben. Sollte 

die Stadt weiterhin so heftig angegriffen werden wie bisher, müss- 

ten wir ebenfalls ‚auswandern’. Wir suchen bereits einen Ort, ir- 

gendwo in Bayern, wo wir sinnvoll und vor allem ruhig arbeiten 

können. Natürlich würde das die Beziehungen zu den verschiede- 

nen Behörden verlangsamen, und man könnte nur per Brief korre- 

spondieren. Nun, die Umstände werden entscheiden. Auf alle Fälle 

wird die Lage durch die schon jetzige Zerstreuung aller deutschen 

Dienststellen äusserst kompliziert werden.» 

Aber die Stimmung blieb gut: 

«Was uns betrifft, gehen wir nicht weg von hier, es sei denn, dass 

uns künftige Ereignisse absolut dazu zwingen. Wenn unser Haus 

zerstört werden sollte, würden wir uns provisorisch in Babelsberg 

einrichten, im Anwesen eines Freundes. 

Wir haben verschiedene Ausgebombte untergebracht, darunter 

ein Wiener Ehepaar, 2 Norweger, 1 amputierten Offizier, 1 Kran- 
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kenschwester des Deutschen Roten Kreuzes, den Eigentümer unse- 

res Hauses, Schavichvily, 1 Franzosen. Derzeit sucht sich jeder 

einen ruhigeren Ort, so dass wir in 2 bis 3 Tagen allein sein werden. 

Wir haben uns sehr gefreut, Ihre 4 letzten Lebensmittelkisten zu 

erhalten, denn die meisten unserer Lebensmittelkarten sind in den 

Geschäften, wo wir sie zu Beginnjeden Monats abgaben, verloren- 

gegangen. Wir haben erst heute zurückbekommen, was wir verlo- 

ren hatten. Der Strom ist wieder gekommen, das Gas fehlt noch. 

Wir haben 3 oder 4 Tage lang im Garten gekocht und in einem 

Nachbarhaus. 

Unsere Stimmung war natürlich wechselnd, aber im allgemei- 

nen herrschte immer Heiterkeit in der Delegation, ausser, wenn 

Fliegeralarm gegeben wurde. In solchen Augenblicken herrscht 

eine gewisse Bangigkeit, und keiner spricht. Wenn dann die Gefahr 

vorüber ist, Überschwang, Lebensfreude. 

Wir haben alle Behörden ausfindig gemacht, und von jetzt an 

geht unsere Arbeit wie bisher weiter, natürlich wird es grosse Ver- 

spätungen geben wegen der weit auseinanderliegenden Stellen, 

aber dank aller Bereitschaftsdienste, die noch in der Stadt sind, kön- 

nen wir durchaus annehmen, dass sich die Lage bald bessern wird, 

wenn nicht neue Grossbombardierungen uns alle zwingen, die 

Stadt endgültig zu verlassen.» 

Dennoch musste an neue Massnahmen gedacht werden. Eine der 

ersten war der Bau eines Luftschutzraums im Garten im Mai 1944. 

Im Juli wurde eine Unterdelegation in Uffing bei Murnau errichtet, 

um die Kontakte zum DRK in Ettal zu erleichtern. Im Dezember 

folgte eine zweite in Wien, die sich um die in die Umgebung ver- 

schleppten ungarischen Juden kümmert. 

Von nun an waren die wichtigsten Umschlagplätze für Lebens- 

mittelsendungen an Gefangene Lübeck (über Schweden) und 

Moosburg (über die Schweiz). 

Im Januar 1945 gab Marti einen Lagebericht, während man den 

unmittelbaren Beginn der russischen Oderoffensive erwartete: 

«Gerade hören wir, dass ein seit mehreren Tagen erwarteter Kurier 

der Gesandtschaft eingetroffen ist und gleich wieder zurückgeht; es 

wird vielleicht der letzte Kurier sein. Ich beeile mich daher, Ihnen 

die neuesten Nachrichten über die allgemeine Lage hier in Deutsch- 

land mitzuteilen. 
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Seit dem russischen Vormarsch im Osten hat sich die Lage in 

Deutschland vollkommen verändert: die Post nimmt keine Privat- 

korrespondenz mehr an, auch keine persönlichen Pakete. Es gibt 

keine Kohle mehr, und ihr Fehlen bringt eine ganze Reihe Schwierig- 

keiten: der Strom wird fast gänzlich abgestellt werden, das Gas 

ebenso, ab nächster Woche werden wir täglich 2 Stunden Strom ha- 

ben. Es gibt keine Schnellzüge mehr, ausser den D-Zügen in die 

Schweiz. Die Lebensmittel verschwinden allmählich, aus dem 

Osten kommt keinerlei Nachschub, und die Versorgungslage droht 

rasch katastrophal zu werden. (Was unsere Delegation angeht, hat 

Dr. Schirmer in Wien gerade grosse Einkäufe Konserven aller Art 

getätigt für 15’000 Schweizerfranken. Unsere Zukunft ist in dieser 

Hinsicht also gesichert, und wir können arbeiten ohne die Furcht, 

alles entbehren zu müssen; die Situation in Uffing ist ebenfalls gut, 

die Auswirkungen des russischen Vormarsches machen sich dort 

noch nicht bemerkbar). (Diese Lebensmittel sind hier). 

Die Nachrichten, die uns laufend aus dem Osten erreichen, sind 

entsetzlich. Alles im Osten flieht vor dem Russen; Frauen und Kin- 

der werden in offenen Güterwagen evakuiert, erfrorene Kinder 

wirft man einfach aus den Waggons, keine Nahrung, nichts ist für 

den Empfang der Flüchtlinge vorbereitet. 

Über die Gefangenen wissen wir nichts Genaues. Unsere Dele- 

gierten, die das Gebiet des Wehrkreises II besuchen wollten, nämlich 

Pommern bis gegen Danzig hin, haben Befehl erhalten, nach Berlin 

zurückzukehren, weil uns dieses Gebiet aus militärischen Gründen 

verboten ist. Wir haben gehört, dass das Stalag I B in die Hände der 

Russen gefallen ist, mit den dort befindlichen Kriegsgefangenen, 

während das Stalag I A auf dem Marsch nach Westen sein soll. Die 

Kriegsgefangenen der Wehrkreise XX und XXI sind «unterwegs» 

nach Westen. In Südschlesien ist die Lage verworren, man nimmt an, 

dass alles, was dort ist, dort bleibt; sehr grosse Lager wie das Stalag 

344, Teschen, usw. könnten also nicht evakuiert werden. Wir wissen 

nichts über die Konzentrationslager der bedrohten Gegenden, wir 

stehen in Verbindung mit 1 Dänen, der nach Stutthof bei Danzig zu 

gelangen hofft, und wir hoffen, ihm einen unserer Delegierten mit- 

geben zu können; über Auschwitz wissen wir nichts. 

Wir bemühen uns zurzeit, Beförderungsmittel für Sie aufzutrei- 

ben. Wir haben ziemlich gute Neuigkeiten von der DRB, die die 
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leeren Waggons aus Italien über die Schweiz gehen lassen werden. 

Andererseits wird Ihnen das DRK monatlich 70 Waggons mit Le- 

bensmitteln für die Deutschen in Marokko schicken; Sie können die 

Waggons auf dem Rückweg benutzen... 

Wir werden also bald isoliert sein, ohne Post, und unsere einzige 

Chance ist der Telegraph. 

Wir bitten Siejetzt um 2 grosse Dinge, uns sofort soviel Benzin wie 

möglich zu verschaffen, entweder auf Kompensation wie in den letz- 

ten Monaten oder mit Tankwagen, und billige Zigaretten, die als 

Tauschmittel dienen. Wenn wir von Zeit zu Zeit Lebensmittel be- 

kommen, um so besser, aber diese Frage ist zweitrangig: Wenn mög- 

lich Kondensmilch, damit wir den Kindern helfen können, die in der 

Gegend vorbeikommen und nichts haben. 

Das einzige Fortbewegungsmittel ist das Auto, und Benzin ist 

dringend erforderlich. 

Dr. Thudichum glaubt in Wien 2 Lastwagen kaufen zu können, 

von denen einer für Wien, der andere für Berlin bestimmt ist, Holz- 

gaslastwagen. 

Entschuldigen Sie diesen Salat, aber der Kurier muss aufbre- 

chen ... 

NB: Alle deutschen Behörden sind noch da. Wenn die Russen 

noch weiter vorrücken sollten, wird das Auswärtige Amt nach 

Berchtesgaden verlegt, heisst es. Unsere Delegation in Uffing würde 

also in Kontakt mit der deutschen Regierung bleiben, während wir 

in Berlin blieben.» 

Eine reduzierte Delegation unter Leitung von Dr. Otto Lehner 

erlebte die Schlacht um Berlin mit, die Plünderung der Wannseer 

Villa durch die Sowjets und versuchte, mit diesen Verbindung anzu- 

knüpfen: 

«Dr. Boesch ist es gelungen, während eines Luftangriffs in einem 

Berliner Luftschutzkeller mit einem russischen Major Bekannt- 

schaft zu machen, einem Gefangenen der Deutschen, die ihn als Dol- 

metscher verwandten. Diesem Offizier, der über die ganze Frage der 

Zivilarbeiter in der Umgebung von Berlin sehr gut unterrichtet war, 

konnte von unseren Delegierten mehrmals geholfen werden, und er 

gab ihnen wichtige Auskünfte über die in Berliner Gefängnissen be- 

findlichen Russen usw.... Dr. Boesch fürchtet, dass dieser Major in 

den Strassenkämpfen ums Leben gekommen ist. 
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Dr. Boesch teilt mit, dass ein zweiter Versuch unternommen 

wurde, mit den Russen Kontakt aufzunehmen, der aber leider ge- 

scheitert sei. Auf Ersuchen der deutschen Behörden hatte die Dele- 

gation des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in Berlin 

einen ihrer Delegierten, H. Devecchi, beauftragt, den russischen Be- 

hörden ein Lazarett mit zahlreichen Verwundeten deutscher und an- 

derer Nationalitäten zu übergeben, aber die sowjetischen Truppen 

nahmen H. Devecchi gefangen, von dem man nichts mehr gehört 

hat. 

Dr. Lehner ist es gelungen, Kontakt zu den Russen aufzunehmen, 

das heisst zu General Zellendorf, ohne aber viel zu erreichen. Der 

General hat ihm nur erklärt, es gebe einen Befehl, das Rote Kreuz zu 

respektieren. Ein paar Tage nach der Plünderung der IK-Delegation 

in Wannsee durch die russischen Soldaten stellten die sowjetischen 

Behörden die Delegation unter Bewachung. 

Auf seiner Rückreise in die Schweiz wurde Dr. Boesch drei Tage 

lang von den Amerikanern festgehalten, die ihn für einen deutschen 

Nazi hielten.» 

Die vier Delegationsmitglieder, die nach der Kapitulation in Ber- 

lin blieben, wurden von den Sowjets in die Nähe von Moskau ge- 

bracht. Erst nach mehrmonatigen Bemühungen erreichte das Ko- 

mitee ihre Freilassung und Repatriierung. 

Bilanz des Jahres 1942 

Im Verlauf des Jahres 1942 besuchten die 8 Delegierten (und eine 

Sekretärin) 502 Lager, nämlich 214 Offiziers- und Soldatenlager, 15 

Zivilinterniertenlager, 94 Lazarette, 219 Arbeitskommandos. 

Jeder Delegierte legte durchschnittlich 27‘500 km zurück, davon 

drei Viertel mit der Bahn und ein Viertel per Auto. 

Die Delegation verfasste 502 Berichte über Lagerbesuche (insge- 

samt 2‘217 Seiten), 2‘973 Briefe und Notizen, davon 526 an das 

OKW, die entweder als normale, der Zensur unterworfene Briefe 

und Telegramme befördert wurden oder über den diplomatischen 

Dienst der Eidgenossenschaft gingen. Sie hatte mehr als 1’000 Un- 

terredungen mit den Militär- und Zivilbehörden, die für Kriegsge- 

fangene und Zivilinternierte zuständig waren. 
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5. Die Tür, die verschlossen blieb 

Dieses Kapitel fuhrt ins Zentrum der Nachforschungen: zu den In- 

terventionen des Internationalen Komitees bei den deutschen Be- 

hörden zugunsten der aus politischen und rassischen Gründen In- 

haftierten. Es erschöpft jedoch das Thema nicht. In den folgenden 

Kapiteln wird noch auf einige konkrete Aktionsmittel eingegan- 

gen, dann werden die Unternehmungen des IKRK im Hinblick auf 

die lokalen Gegebenheiten betrachtet, die in den besetzten Gebie- 

ten, bei den Verbündeten und Satellitenstaaten des Grossdeutschen 

Reiches unterschiedlich sein konnten. Diese drei Kapitel umfassen 

die Zeit vom Ausbruch des Zweiten Weltkriegs bis zum Sommer 

1944. Die Ereignisse in Ungarn, der siegreiche Vormarsch der Alli- 

ierten im Westen eröffnen nämlich neue Perspektiven: sie ermög- 

lichten, aber erforderten auch besondere Bemühungen um die 

Gefangenen und Deportierten, denen der letzte Teil des Buches 

gewidmet ist. 

Es wurde bereits betont, dass das wesentliche Kriterium für die 

kriegführenden Mächte – und damit zwangsläufig für das IKRK – 

das Bestehen völkerrechtlicher Schutznormen ist. Die Schutz- 

mächte und das IKRK waren berechtigt, den Kriegsgefangenen der 

Unterzeichnerstaaten des Abkommens von 1929 beizustehen, 

ausserdem den bei Konfliktbeginn in Feindgebiet befindlichen 

Zivilinternierten, die Staatsangehörige einer der kriegführenden 

Parteien sind, ein Zugeständnis, welches das IKRK im Herbst 1939 

durchsetzen konnte. 

Juristisch gesehen standen daher die Häftlinge der Konzentra- 

tionslager, um die es uns hier geht, ausserhalb dieser völkerrecht- 

lichen Normen, einschliesslich der Angehörigen befeindeter Staaten, 

die in den besetzten Gebieten verhaftet und als Geiseln, Verdächtige 

oder Verurteilte deportiert worden waren. Es stellt sich also die 

Frage, ob sich das IKRK auf die Feststellung seiner rechtlichen 

Handlungsunfähigkeit beschränkt und nichts unternommen hat, 

ob es, wie André Durand in seiner Geschichte des IKRK schreibt, 

«da es nicht in die Konzentrationslager gelangen konnte,... versuchte, 
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jene Kategorien von Internierten aus ihnen herauszuholen, die bereits 

durch eine internationale Konvention oder durch gegenseitige Abkommen 

geschützt waren»1. Oder stellt sich die Frage, ob das IKRK alle Mög- 

lichkeiten zum Handeln erkundet hat, gestützt auf das positive 

Recht, namentlich auf die Artikel 42 bis 56 der Haager Landkriegs- 

ordnung, auf seine Doktrin oder sogar auf sein satzungsmässiges 

Recht auf humanitäre Initiative. Über die unmenschliche Behand- 

lung in den Lagern und über das tragische Schicksal der aus rassi- 

schen Gründen Deportierten war es hinreichend informiert: Was 

hat es geplant, versucht, gewagt? 

Das DRK weicht aus 

Der Beginn der Feindseligkeiten in Europa Anfang September 

1939 lenkte zunächst die ganze Aufmerksamkeit und Energie des 

Internationalen Komitees auf dessen traditionelle und konventio- 

nelle Aufgaben, die die Kommission für Kriegsangelegenheiten seit 

dem Münchner Alarm vorbereitet hat. Das heisst aber nicht, dass das 

Los der Zivilpersonen vernachlässigt wurde, wie es die erfolgrei- 

chen Bemühungen um die Zivilpersonen feindlicher Nationalität, 

die bei Eröffnung der Feindseligkeiten auf dem Gebiet eines krieg- 

führenden Staates interniert wurden, beweisen. Man muss zunächst 

festhalten, dass zu diesem Zeitpunkt die Einrichtung nationaler 

Karteien für Zivilpersonen durch die Zentralstelle für Kriegsgefan- 

gene und der Nachrichtenaustausch unter Zivilpersonen mittels 

der berühmten 25-Wort-Formulare (P 61) auch die Juden betreffen, 

selbst in den von der Wehrmacht besetzten Gebieten. Im Übrigen 

beförderte das DRK in den Wochen nach der Besetzung Polens und 

der Errichtung des Generalgouvernements Post und Suchmeldun- 

gen, auch für die Juden. 

Der deutsche Sieg über Polen, die Ernennung Himmlers, der be- 

reits Reichsführer-SS und Chef der deutschen Polizei war, zum 

Reichskommissar für die Festigung des deutschen Volkstums gab 

dem Kampf gegen die Juden neuen Auftrieb. Von nun an bewirkten 

nur noch Rivalitäten zwischen den verschiedenen Machthabern des 

Dritten Reichs einiges Zögern in der Durchführung des Pro- 
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gramms einer rassischen Neuordnung Osteuropas. Aufgrund der 

bei ihm eingehenden Proteste und Berichte wurde dem IKRK die 

Verschlimmerung der Lage sehr bald klar. Der Besuch von Vertre- 

tern des Joint in Genf, aber mehr noch die Reise Junods ins General- 

gouvernement im November liessen ihm keinen Zweifel über die 

Realität der Deportationen und der Konzentration von Juden in der 

Gegend um Lublin. Huber gab dies am 27. Dezember im Zentral- 

ausschuss zu und sprach darüber mit Hartmann persönlich2. Andere 

Hilfsappelle, wie der im Kapitel über Polen erwähnte zugunsten 

der Krakauer Professoren, lieferten ihm den Beweis, dass nicht nur 

die Juden, sondern die gesamte polnische Zivilbevölkerung von 

willkürlichen, brutalen und umfassenden Massnahmen bedroht 

waren. In den von ihm kontrollierten Ostgebieten schien sich das 

Reich weder an das Recht noch an die Gesetze der Menschlichkeit 

gebunden zu fühlen. 

Das IKRK reagierte auf diese Informationen mit ausgesproche- 

ner Vorsicht und Zurückhaltung. In den ersten Kriegsmonaten 

hatte man in Genf einmal andere Sorgen, zum anderen wusste man 

über die politischen und antisemitischen Gewalttätigkeiten der Na- 

zis bereits Bescheid und war überzeugt von der Nutzlosigkeit, ja 

Schädlichkeit jeder Einmischung des Roten Kreuzes in einem Be- 

reich, den das Reich als tabu betrachtete. Von einigen Ausnahmen 

abgesehen schenkten die Komiteemitglieder den Vorgängen im 

Osten daher keine Beachtung. Sie wollten es nicht einmal so genau 

wissen, wie Burckhardt, der sich den wiederholten Vorschlägen 

Marguerite Frick-Cramers gegenüber, die Deutschen um die Ge- 

nehmigung für eine ständige Delegation in Krakau zu ersuchen, 

taub zu stellen schien. Die Dokumente zu seiner Berlinmission im 

März 1940 erwähnten keinerlei Demarche in dieser Sache, was 

zwar keinen Beweis für die Unterlassung jeglicher Initiative dar- 

stellt, aber zumindest zeigt, dass sie nicht bis zu einem schriftlichen 

Vermerk gedieh. 

Die Hoffnung, den Häftlingen Korrespondenz und vielleicht so- 

gar Lebensmittel und Kleidung zukommen lassen zu können, er- 

klärte das Schweigen des IKRK gegenüber dem Reich über die 

Vorgänge in Polen, der Tschechoslowakei und Österreich zu jener 

Zeit. Seine Haltung in der Frage der polnischen Kriegsgefangenen 

war in dieser Hinsicht bezeichnend. In der Tat betrachtete das Reich 
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nach der Teilung des Landes diese nun staatenlosen Gefangenen als 

beliebig ausbeutbare Zivilarbeiter. Im Gegensatz zur Schutzmacht 

Schweden, die schnell aufgab, lehnte das IKRK diese Betrachtungs- 

weise grundsätzlich ab und vertrat den Standpunkt, dass die polni- 

schen Gefangenen weiterhin unter das Genfer Abkommen fallen. 

Faktisch blieb seine Reaktion allerdings gemässigt. Es liess sich auf 

keine Grundsatzdebatte mit dem Reich ein und beugte sich der 

vollendeten Tatsache in der Hoffnung, seine konkrete Hilfeleistung 

in Form von Lagerbesuchen und Lebensmittelsendungen fortset- 

zen zu können. Im Frühjahr 1942 musste es jedoch eingestehen, dass 

diese Möglichkeit nicht existierte und es eine Fiktion aufrechter- 

hielt. Hatten die Deutschen nicht auch damit angefangen, bei der 

Anwendung der Genfer Konvention Rassendiskriminierung zu be- 

treiben? In Genf begann man widerwillig zur Kenntnis zu nehmen, 

dass die Kriegsgefangenen jüdischer Konfession, mit Ausnahme der 

anglo-amerikanischen, trotz aller Versicherungen bisweilen diskri- 

minierend behandelt wurden. Allerdings erzielte die Politik der 

Einzelunternehmungen hier und da auch greifbare Resultate für die 

Opfer. Als etwa zweihundert Zivilinternierte aus Niederländisch- 

Indien als Geiseln ins Konzentrationslager Buchenwald gebracht 

wurden (siehe Seite 337 ff.), beschloss das Komitee nach langem Zö- 

gern, nicht wegen der Verletzung der vom Reich eingegangenen 

Verpflichtungen hinsichtlich der Zivilinternierten zu protestieren. 

Tatsächlich erreichte es nach mehrmonatigen Verhandlungen, dass 

diese Inhaftierten, die furchtbar unter der Kälte in Thüringen litten, 

in ein holländisches Konzentrationslager überstellt wurden. 

Von 1939 bis 1941 wurde das IKRK von allen Seiten in Anspruch 

genommen. Sein Wissen über das Schicksal der rassisch Verfolgten 

und KZ-Insassen, der Geiseln und Deportierten war noch fragmen- 

tarisch. Man hatte die Hoffnung noch nicht aufgegeben, von Fall zu 

Fall konkrete Hilfe leisten zu können. Schliesslich sah es sich wie die 

Schweiz, wie ganz Europa einem siegreichen Deutschland gegen- 

über. Darüber hinaus einem Deutschland, das ihm nicht grundsätz- 

lich feindselig erschien, im Gegenteil. In der Anwendung der 

Konventionen zeigte das Reich mehr Rücksicht auf das IKRK als 

Grossbritannien, das vor allem auf die Schutzmächte setzte. Im Som- 

mer 1940 unterstützten die Besatzungsbehörden die von Burckhardt 

initiierte Hilfsaktion für die französische und belgische Zivilbevölke- 
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rung. Sie zeigten sich ebenfalls entgegenkommend bei der Errich- 

tung des Vereinigten Hilfswerks. Im humanitären Bereich wie in 

allen anderen wurde zujener Zeit die erdrückende Präsenz des Drit- 

ten Reiches fühlbar. 

Während der ersten beiden Kriegsjahre versuchte das IKRK 

nicht, sich Zutritt zu den Konzentrationslagern zu verschaffen, es 

protestierte auch nicht gegen das Verbot vom Januar 1939, den In- 

haftierten Lebensmittel und Kleidung zu schicken. Sein Zuständig- 

keitsanspruch für Gefangene äusserte sich hauptsächlich in den 

Nachforschungsanträgen, die der Personensuchdienst und später 

die Zivilabteilung der Zentralstelle an das Deutsche Rote Kreuz 

übermittelten. 

Aber vom Ende des Polenfeldzugs an wurde die Diskrepanz zwi- 

schen den Anfragen und den eingehenden Antworten grösser. Die 

zeitweilige Unterbrechung des Postverkehrs mit den besetzten Ge- 

bieten war natürlich nicht der einzige Grund, sondern das 1933 ein- 

gerichtete Nachrichtenübermittlungssystem über das DRK wurde 

durch die Deportationen grundsätzlich in Frage gestellt. Im Fe- 

bruar 1940 musste Hartmann bei einem seiner Besuche in Genf die 

Mitteilung machen, dass die Anzahl der die Juden betreffenden 

Nachforschungen zu hoch sei, dass geschäftliche Belange in fami- 

liäre Nachrichten geschmuggelt würden (was sich nach Überprü- 

fung als falsch herausstellte, da sämtliche Briefe bei der Zentral- 

stelle zensiert wurden) und dass das DRK in Zukunft nur noch in 

Fällen von gewisser Bedeutung Auskunft erteilen werde, beispiels- 

weise über Personen mit Auswanderungsgenehmigung3. Diese 

Ankündigung war nur ein Vorspiel. Am 20. August 1941 ersuchte 

er das IKRK, während der Dauer des Krieges keine Anfragen nach 

KZ-Insassen mehr zu stellen, da das Rote Kreuz überlastet sei und 

solche Gesuche von nun an nicht mehr weiterleiten könne4. 

Dieser plötzliche Beschluss gab Anlass zu einer ersten ausführ- 

lichen Erörterung des Schicksals der politischen Häftlinge durch 

die Verantwortlichen des IKRK. Der Zeitpunkt war im Übrigen äu- 

sserst kritisch. Am 22.Juni hatte das Reich die Sowjetunion ange- 

griffen, und in wenigen Wochen waren der Wehrmacht mehr als 2 

Millionen Gefangene in die Hände gefallen. Nun hat die UdSSR 

aber das Gefangenenabkommen von 1929 nicht unterzeichnet, und 
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ihre nationale Rotkreuzgesellschaft wie ihre Regierung unterhiel- 

ten zu Genf nur sehr reservierte Beziehungen. Andererseits stellte 

der Krieg im Osten für die Nationalsozialisten einen ideologischen 

Kreuzzug dar. So hatte Burckhardt, dessen ganze Aufmerksamkeit 

nun den Verhandlungen um das Los der Kriegsgefangenen im 

Osten galt, offensichtlich nicht die Absicht, sich lange bei der 

Einstellung der Nachforschungen nach KZ-Insassen aufzuhalten, 

welche Nachforschungen im Übrigen nur ein sehr indirektes Inter- 

ventionsmittel waren. Er war daher der Meinung, es genüge, der 

Notifizierung aus Berlin Folge zu leisten3. 

Andere Ereignisse veranlassten jedoch namentlich Marguerite 

Frick-Cramer und Suzanne Ferrière, auf etwas ernsthaftere Überle- 

gungen zu drängen: die Lage bestimmter Kriegsgefangener der 

französischen Armee, von denen die Zentralstelle erfuhr, dass sie ins 

KZ Mauthausen gebracht wurden (vgl. Dokument XVI). Am 

16. September 1941 befasste sich der Koordinationsausschuss, die 

höchste Vollzugsinstanz, mit dem Fall dieser Inhaftierten und mit 

der Mitteilung des Deutschen Roten Kreuzes: 

Konzentrationslager 

H. GALLOPIN – berichtet, dass wir uns veranlasst sahen, Nachfor- 

schungen über Kriegsgefangene in Deutschland mit spanisch klin- 

genden Namen anzustellen. Diese Kriegsgefangenen waren in 

französischen Kriegsgefangenenlagern interniert gewesen, und an- 

fänglich hatten wir Auskünfte über sie von den Lagerkommandan- 

ten erhalten. Später kamen die Antworten aus dem Lager Mauthau- 

sen. Vor einiger Zeit haben wir vom Kommandanten dieses Lagers 

eine Bestätigung über den Tod einiger dieser Kriegsgefangenen 

erbeten, und am 24.Juli schreibt uns der Kommandant dieses 

Lagers, dass diese Personen keine Kriegsgefangenen seien, sondern 

«Schutzhäftlinge», dass sie also nicht den militärischen, sondern den 

Zivilbehörden unterstünden und eine Sonderregelung für sie gelte, 

dass sie weder Pakete empfangen noch mit ihren Familien korre- 

spondieren dürften. 

Andererseits teilt uns das Deutsche Rote Kreuz ohne jeden Bezug 

auf ein Schreiben unsererseits mit, dass es trotz des Wunsches der 

deutschen Behörden, zu den vom IKRK erhaltenen Anfragen Stel- 
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DOKUMENT XVI 

Die nach Mauthausen deportierten Kriegsgefangenen 

Vom Herbst 1940 an überstellt die Wehrmacht der Gestapo eine Anzahl Kriegs- 

gefangene der französischen Armee. Es handelt sich dabei hauptsächlich um 

nach Frankreich geflohene spanische Republikaner, die sich 1939 in der Armee 

dieses Landes verpflichteten, insbesondere in den zum Pionierkorps gehören- 

den Verbänden Ausländischer Arbeiter. Die meisten dieser Flüchtlinge – das 

heisst 8’000 Personen einschliesslich Frauen und Jugendlichen – werden im Lager 

Mauthausen-Gusen interniert, wo sie in den SS-eigenen Steinbrüchen arbeiten. 

Fast 5’000 unter ihnen sterben vor der Befreiung des Lagers am 5. Mai 1945. 

Durch die Korrespondenzkarten erfährt die Zentralstelle schon im Frühjahr 

1941 – und nicht erst 1942, wie der Rechenschaftsbericht des IKRK angibt 

dass diese Häftlinge politischen Gefangenen gleichgestellt sind und in Mauthau- 

sen als solche behandelt werden, das heisst, dass sie weder Post noch Hilfssen- 

dungen empfangen können mit Ausnahme von Kleidung, wie es scheint. Im 

Koordinationsausschuss vertritt Präsident Huber am 16. September 1941 die 

Meinung, dass das IKRK, selbst wenn es sich nicht um politische Gefangene 

kümmern kann, etwas unternehmen müsse, weil in diesem Fall Kriegsgefan- 

gene der Rechte beraubt werden, die ihnen aufgrund der Genfer Abkommen 

zustehen. 

Die Kommission beschliesst daher, sich an das Auswärtige Amt zu wenden – 

was erstaunlich ist für Kriegsgefangene, die rechtlich dem OKW unterstehen –, 

damit diese Inhaftierten Pakete empfangen und an ihre Familien schreiben dür- 

fen. Doch vor diesem Schritt über den üblichen Kanal der Rechtsabteilung des 

Ministeriums schaltet das Internationale Komitee Hartmann ein, der Ende Sep- 

tember in Genf ist. Anfang 1942 ersucht Marti ausserdem, offenbar auf eigene 

Initiative, seinen gewohnten Gesprächspartner in der Rechtsabteilung, Sethe, 

um die Erlaubnis zum Besuch des Lagers Mauthausen (natürlich vergeblich), 

wo zahlreiche holländische Juden gestorben sein sollen (vgl. Kap. 7, Holland). 

Die von Hartmann im September 1941 zugesagte Antwort trifft in Folge eines 

vielleicht bewussten Missverständnisses erst Ende April 1942 beim IKRK ein, 

dessen Standpunkt sie in allen Punkten bestreitet. Nach deutscher Auffassung 

sind die nach Mauthausen überstellten Kriegsgefangenen spanische Rote, von 

denen nur wenige die französische Staatsbürgerschaft besitzen. Als politische 

Häftlinge wurden sie im Konzentrationslager interniert, im Einverständnis mit 

ihren nationalen Behörden, denen übrigens regelmässig über sie berichtet wird. 

Kurz nach dieser Antwort des Deutschen Roten Kreuzes macht das Auswärtige 

Amt dieselben Argumente geltend und beharrt auf dem Korrespondenzverbot, 

das einzig der Chef der Polizei von Fall zu Fall auf Ersuchen des IKRK oder der 

spanischen Diplomaten aufheben kann. 

Anlässlich der Erörterung ihrer Aufgaben am 15. Mai 1942 beschliessen die 

Verantwortlichen des Internationalen Komitees, für diese Spanier den Status 

des Abkommens von 1929 zu verlangen und anschliessend in Zusammenarbeit 
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mit dem Spanischen Roten Kreuz Hilfe für sie zu organisieren. Am 24. August 

betont die zweite der vier beim deutschen Konsulat in Genf übergebenen No- 

ten (die sogenannten Engelbrechten-Noten), dass diese Internierten in Maut- 

hausen Kriegsgefangene seien, die dem Genfer Abkommen unterliegen, und 

fordert für sie daher Korrespondenzerlaubnis und das Recht auf Fürsorge. Aber 

weder die Argumente Martis gegenüber Sethe in Berlin im Herbst 1942 noch 

der Beschluss vom Dezember, einen neuerlichen Vorstoss zu unternehmen, 

scheinen die Deutschen von ihrem Standpunkt abbringen zu können. 

Die Überraschung ist daher um so grösser, besonders für Marti, als das Aus- 

wärtige Amt am 15. Januar 1943 mitteilt, und zwar noch bevor es die neuerliche 

Note des Komitees erhalten hat, dass die spanischen Roten die Erlaubnis erhiel- 

ten, alle sechs Wochen an ihre Angehörigen zu schreiben, um sie kurz über ihre 

Lage zu unterrichten. Doch dieses Zugeständnis, das wahrscheinlich die Wil- 

helmstrasse bei der Polizei durchsetzte, ist vielleicht nur trügerisch, denn in den 

folgenden Monaten stellen die zuständigen Abteilungen fest, dass sich nichts 

ändert und die betroffenen Häftlinge von ihrem neuen Recht nichts wissen 

dürften. Aber ausser einer Demarche bei Hartmann scheinen in Berlin keine 

weiteren Schritte unternommen worden zu sein. Allerdings entwickelt sich im 

zweiten Halbjahr 1943 die CCC-Aktion, die vielleicht auch den spanischen 

Kriegsgefangenen zugute kommt, wenn auch die Sendungen nach Mauthausen 

schwierig und die Unterschlagungsrate besonders hoch sind. Dieses Lager 

bleibt daher bis zum Ende eines der schlimmsten, einschliesslich für die ehema- 

ligen Soldaten, deren Kriegsgefangenenstatus das IKRK zu verteidigen beab- 

sichtigte. 

lung zu nehmen, nicht mehr in der Lage sei, aus techhischen Grün- 

den und wegen Arbeitsüberlastung, uns Auskünfte über «Schutz- 

häftlinge» zu erteilen und es das IK bitte, solche Nachforschungen 

für die Dauer des Krieges einzustellen, ausser in ganz besonderen 

Fällen, in denen das Deutsche Rote Kreuz sein Möglichstes tun 

werde. Es sei ihm ebenfalls nicht mehr möglich, diesen Personen 

Antragsformulare für Nachrichtenübermittlung aus£uhändigen. 

H. BARBEY – erinnert daran, dass der Bericht von pr. Descoeud- 

res auf die Lage in Mauthausen aufmerksam macht. Er fragt sich, 

ob wir nicht H. Descoeudres bitten könnten, das Auswärtige Amt 

um eine Besuchsgenehmigung für dieses Lager zu ersuchen. 

DER PRÄSIDENT – bemerkt, dass wir uns nicht um politische Ge- 

fangene kümmern können, denn es kann keine Rede davon sein, die 

Regelung für Zivilinternierte, die von den Kriegsgefangenen über- 

nommen wurde, auch noch auf eine dritte Personenkategorie aus- 

zudehnen. Ein Sachverhalt ist aber sehr bedenklich in den Augen 
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des Komitees, nämlich, Kriegsgefangene oder Internierte in eine 

niedrigere Kategorie zu transferieren, denn man könnte so eine ge- 

wisse Kategorie von Kriegsgefangenen der Rechte berauben, die 

ihnen zuerkannt worden waren. Nur handelt es sich hier um Spa- 

nier, die wahrscheinlich mit Zustimmung der spanischen Regie- 

rung interniert wurden. Wir könnten bezüglich dieser Kriegsgefan- 

genen eine Anfrage an das Auswärtige Amt richten, warum man 

ihnen ihre Eigenschaft als Kriegsgefangene aberkannt habe. 

H. CHENEVIÈRE – glaubt, wir könnten beim Auswärtigen Amt 

anfragen, als was wir diese Kriegsgefangenen betrachten sollen, die 

keine mehr sind, um so mehr als wir Photokopie der Listen an die 

französische Regierung gesandt haben. 

DER PRÄSIDENT – ist der Meinung, man müsse sagen, insofern es 

sich um Kriegsgefangene handle, halte es das IKRK für seine 

Pflicht, sich aus humanitärer Sicht um sie zu kümmern, wenn sie in 

eine ungünstigere Lage gebracht wurden als die , auf die sie An- 

spruch haben, und dass wir Auskunft über ihrejetzige Situation ver- 

langen könnten. Wir müssen zu verhindern suchen, dass diese Per- 

sonen die Vergünstigungen verlieren, die ihnen das internationale 

Recht zugesteht. Man müsste verlangen, dass sie Pakete empfangen 

und Nachrichten an ihre Familien schicken dürfen. Der Präsident 

schlägt vor, dem Deutschen Roten Kreuz Kopie unseres Schreibens 

an das Auswärtige Amt zu senden. 

Nach der Beratung beschliesst der Ausschuss, dem Deutschen RK 

nicht zu antworten und sich im Sinne obiger Vorschläge an das 

Auswärtige Amt zu wenden.»6 

Hinter den Kriegsgefangenen von Mauthausen verbargen sich 

andere Häftlingskategorien. Trotz der Bemühungen Hubers, nicht 

auf sie zu sprechen zu kommen, waren sie in der Diskussion gegen- 

wärtig. Konnte das IKRK die Anfragen nach Deportierten feind- 

licher Nationalität ignorieren, wenn es von der Unterdrückung 

sprach? Drei Tage nach der erwähnten Sitzung unternahm Suzanne 

Ferrière im selben Ausschuss wieder einen Versuch und erreichte 

diesmal, dass eine doppelte Demarche für Mauthausen und die in 

Konzentrationslagern Internierten feindlicher Nationalität erfol- 

gen sollte. Doch zuvor wollte man den Chef des Auslandsdiensts 

des DRK bei seinem nächsten Besuch in Genf vertraulich auf das 

Problem ansprechen. Zu diesem Zweck wurden zwei Memoran- 
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den verfasst. Das eine betraf die nach Mauthausen überstellten 

Kriegsgefangenen, das andere antwortete auf das Schreiben des 

DRK vom 20. August und wies auf die Lage der KZ-Häftlinge 

feindlicher Nationalität hin, zu denen das Internationale Komitee 

die Frage stellte, ob es nicht richtig wäre, ihnen dieselbe Behand- 

lung zuteil werden zu lassen wie den zu Beginn der Feindseligkeiten 

auf Reichsterritorium internierten Zivilpersonen. Gleichzeitig ver- 

sicherte es, dass es nicht viele Anfragen nach solchen Personen gebe, 

nur sechs oder sieben Fälle seit dem 20. August. 

Die Haltung Hartmanns bei seinen Genfer Gesprächen war nicht 

rein negativ. Für die als internierte Feindbürger zu betrachtenden 

Personen gestand er Suzanne Ferrière zu, dass das DRK weiterhin 

Nachforschungsanträge annehmen würde. Ausserdem versprach 

er, das ihm diesbezüglich übergebene Memorandum gleich nach 

seiner Rückkehr nach Berlin zu beantworten7. 

Der Winter 1941 /1942, der der vergeblichen Verhandlungen 

zwischen dem Reich und der Sowjetunion über das Los der Kriegs- 

gefangenen, verging ohne jede schriftliche Antwort Hartmanns, 

trotz der Mahnungen Martis. Inzwischen häuften sich in Genf die 

Informationen über eine Verschlimmerung der Lage der Juden und 

eine Ausweitung der Unterdrückung (vgl. Dokument XVII). Der 

Hochkommissar für die Flüchtlinge, Sir Herbert Emerson, unter- 

richtete zum Beispiel persönlich Carl J. Burckhardt von der drama- 

tischen Zuspitzung der Situation für die Juden aufgrund des nun 

erlassenen Auswanderungsverbots. Prinz Karl von Schweden, Prä- 

sident der Rotkreuzgesellschaft seines Landes, sorgte sich um das 

Los der in den Osten verschleppten Juden. Gräfin Dobrazensky vom 

Ungarischen Roten Kreuz ersuchte um Hilfe für ihre jüdischen 

Landsleute, die unter unmenschlichen Bedingungen nach Galizien 

transportiert worden waren. Von allen Seiten appellierte man also an 

das Komitee. Müsste man den Deportierten nicht helfen? Diese Frage 

stellte sich um die Jahreswende 1941-1942 um so dringlicher, als es 

karitativen Vereinigungen wie dem Hilfskomitee für das polnische 

Volk des Altpräsidenten Herbert Hoover gelungen war, trotz der 

alliierten Blockade Lebensmittel aufzutreiben und an die Zivil- 

bevölkerung im Generalgouvernement zu verteilen. 

Der Koordinationsausschuss dachte daher an das Vereinigte 

Hilfswerk, denn Max Huber hatte in der allgemeinen Diskussion 
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DOKUMENT XVII 

Die Geiselfrage 

Das Los der von Kriegführenden als Geiseln genommenen Zivilpersonen stellt 

eines der ältesten Anliegen des Roten Kreuzes dar, das vor dem Zweiten Welt- 

krieg seinen vollendetsten Ausdruck im III. Teil des Entwurfs von Tokio fin- 

det. So bewirkt im Sommer 1940 die Deportation von etwa 200 Holländern 

nach Buchenwald als Vergeltung für Inhaftierungen in Niederländisch-Indien 

eine Intervention des Komitees beim Auswärtigen Amt. 

Als Reaktion auf Anschläge gegen die Wehrmacht in Frankreich erfolgen im 

Oktober 1941 die ersten Massenerschiessungen (Geiseln von Chateaubriand) 

und die Ankündigung neuer Repressalien gegen die Zivilbevölkerung. Die 

Erschütterung ist gross, und mehrere Staaten richten Gnadenappelle an die 

Deutschen. Suzanne Ferrière zufolge beschliesst der Koordinationsausschuss 

mehrheitlich eine gleichzeitige Intervention bei der Wilhelmstrasse und dem 

geschäftsführenden Präsidenten des DRK, Ernst Grawitz. Doch das vorsich- 

tige, von Max Huber unterzeichnete Schreiben wird nicht abgesandt, da der 

Ausschuss nach dem Aufschub der Exekutionen zu der Auffassung gelangt, 
«wenn er diese Frage bei den deutschen Behörden aufwerfe, könnte er sie vielleicht in 

gefährlicher Weise Wiederaufleben lassen, anstatt zu ihrer Bereinigung beizutragen» 
(AIKRK, PVCC, 18.11.1941). 

Von Anfang 1942 an vervielfachen sich die Geiselnahmen und Deportationen 

zur Einschüchterung der Bevölkerung der besetzten Gebiete. Am l.Juni 1942 

wendet sich Burckhardt persönlich an Grawitz, um anlässlich der von den 

Deutschen in den Niederlanden vorgenommenen Verhaftungen auf die 

Beachtung der Vorschriften des Tokioter Entwurfs zu drängen. Doch der ge- 

schäftsführende Präsident des Deutschen Roten Kreuzes lehnt kategorisch ab. 

Wenige Wochen später kommt es zu neuen Geiselnahmen, diesmal in Norwe- 

gen. Wurden aber diese Zivilpersonen als Vergeltung für die Internierung von 

norwegischen Anhängern des Quisling-Regimes auf der Insel Man durch die 

Engländer verhaftet oder, wie in vielen besetzten Ländern, im Namen der inne- 

ren Sicherheit oder wegen ihrer Feindseligkeit gegenüber der Besatzungs- 

macht? Anders gesagt, soll man das Gegenseitigkeitsprinzip geltend machen 

oder die Deportationen anprangern, nachdem die meisten Inhaftierten in 

reichsdeutsche KZ gebracht werden? Die Verschärfung der Kriegführungsme- 

thoden, die im Sommer 1942 den Hintergrund zu den Überlegungen des Ko- 

mitees über einen Menschenrechtsappell – besser: Nichtappell – bildet, führt so 

dazu, die Geiseln zunehmend in die Kategorie der Verwaltungsinternierten 

oder Schutzhäftlinge einzustufen, die im Gegensatz zu den Kriegsgefangenen 

und Zivilinternierten durch keinerlei Abkommen geschützt sind. 
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am 9. Dezember 1941 darauf bestanden, dass sich das Komitee von 

seinen ursprünglichen und eigenen Aufgaben nicht ablenken lassen 

dürfe, weil es durch seine Tätigkeit in Kriegszeiten bereits aufs äu- 

sserste in Anspruch genommen werde8. Eine stellvertretende 

Aktion des Vereinigten Hilfswerks zugunsten der Gettos im Gene- 

ralgouvernement, wie sie für die Lager in Südfrankreich durchge- 

führt wurde, würdejedoch ungeheure Mittel und Arbeit erfordern, 

sowie eine Lockerung der alliierten Blockade. Das Scheitern der 

diesbezüglichen Schritte in London Anfang 19429 bedeutete zwar 

nicht, dass das Vereinigte Hilfswerk für die Zivilbevölkerung im 

Osten überhaupt nichts unternehmen konnte, es versagte ihm aber 

die umfassende Aktion, die in den Appellen an Genf gefordert wor- 

den war. 

Mitte März 1942 erinnerte Suzanne Ferrière, die für diese Frage 

zuständig war, Hartmann an sein Versprechen, bei den Behörden zu 

prüfen, ob Nachforschungen nach Deportierten noch möglich wa- 

ren oder ob das IKRK auf diesen Suchdienst verzichten musste, für 

den das DRK bisher ein gewisses Entgegenkommen gezeigt hatte. 

Sie machte sich freilich keine Illusionen, denn sie schloss mit den 

folgenden Worten: 

«Wir begreifen die gewaltigen Schwierigkeiten, welche dieses Problem 

bietet, und sind daher bereit, uns Ihrer Meinung anzuschliessen und die 

Weiterleitung von Nachforschungsauf trägen einzustellen, wenn Sie dies 

für notwendig halten sollten.»10 

Sechs Wochen später erfolgte die Antwort aus Berlin in zwei 

gleichzeitigen und teilweise widersprüchlichen Briefen, die beide 

von Hartmann unterzeichnet waren. Im ersten wurde dem IKRK 

mitgeteilt – ohne dass dieses eine Frage gestellt hätte, wie das bereits 

in der Ankündigung vom 20. August 1941 der Fall gewesen war –, 

dass das Deutsche Rote Kreuz keine Auskünfte mehr über evaku- 

ierte Nichtarier geben könne und das Komitee deshalb künftig An- 

fragen über sie unterlassen solle. Dagegen, schloss das Schreiben 

vom 29. April, würde das DRK weiterhin Nachforschungsgesuche 

betreffend die auf Reichsgebiet internierten Feindbürger entgegen- 

nehmen11. Der zweite Brief vom l.Mai 1942 war an Suzanne 

Ferrière persönlich adressiert und präzisierte, «dass die geführten Ver- 

handlungen nunmehr ergaben, dass das Deutsche Rote Kreuz die nachge- 

suchten Auskünfte nicht zur Verfügung stellen konnte. Dem Internationa- 
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len Komitee vom Roten Kreuz war die entsprechende Mitteilung mit dem 

Schreiben vom 29. April zugegangen.»12 

Vier Monate später schwand auch diese letzte Möglichkeit. Mit 

Schreiben vom 20. August erfuhr das Internationale Komitee die 

Einstellung jeder Nachforschungstätigkeit: 

«Im Anschluss an das oben erwähnte Schreiben [vom 29. April 1942] 

teilt das Deutsche Rote Kreuz mit, dass ihm eine Auskunftsbeschaffung 

über Nichtarier auch in den von der Deutschen Wehrmacht besetzten Ge- 

bieten ebenfalls nicht mehr möglich ist. Es wird daher gebeten, von entspre- 

chenden Anfragen abzusehen. 

Was die in den besetzten Gebieten festgenommenen Personen anbelangt, 

so wird sich das Deutsche Rote Kreuz nach Lage der Verhältnisse zu sei- 

nem Bedauern künftig gleichfalls kaum noch zur Erteilung irgendwelcher 

Auskünfte in der Lage sehen, da die zuständigen deutschen Behörden Aus- 

künfte über den Stand der jeweiligen Verfahren und den derzeitigen Ver- 

bleib nicht erteilen können. 

Um daher allen beteiligten Stellen eine unnötige Arbeitsbelastung zu 

ersparen, bittet das Deutsche Rote Kreuz, von einer Weitergabe der Anfra- 

gen abzusehen. ..»13 

Hartmann, der bei Eingang dieses Schreibens in Genf weilte, 

konnte den Inhalt nur bestätigen. Für die Ostdeportierten war 

praktisch nichts mehr auszurichten, ob sie in- oder ausländischer 

Staatsbürgerschaft waren, schon gar nicht für die Juden. Das IKRK 

musste dies zur Kenntnis nehmen und Anfragenden, die einen ver- 

schollenen Angehörigen suchten, mitteilen, dass es «sich darauf be- 

schränken muss, die eingehenden Anfragen zu registrieren, ohne jedoch sa- 

gen zu können, ob und wann mit einer Antwort gerechnet werden 

könne».14 

Diese abschlägige Haltung war allerdings nicht absolut. Hart- 

mann hatte mündlich durchblicken lassen, dass das DRK bemüht 

sein werde, die Nachforschungen nach Deportierten feindlicher 

Nationalität fortzusetzen, vorausgesetzt, dass sie keine Juden wä- 

ren. Er wiederholte dies im Herbst 1943 Schwarzenberg gegen- 

über, ohne natürlich den Erfolg in allen Fällen garantieren zu kön- 

nen.15 

Friedrich Forrer behauptete in seinem bereits erwähnten Buch, 

das Deutsche Rote Kreuz oder zumindest jene seiner Verantwort- 

lichen, die Widerstand zu leisten versuchten, hätten sich die Mass- 
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nahmen des Reichssicherheitshauptamts nicht ohne Weiteres 

diktieren lassen, das ihm nach und nach die vom IKRK und den 

Rotkreuzgesellschaften der neutralen Länder erbetenen Nachfor- 

schungen untersagte. Er erwähnte namentlich einen Brief des Aus- 

landsamts (Hartmann) vom 14. Dezember 1941 an das RSHA und 

eine Auseinandersetzung, die Hartmann in diesem Zusammenhang 

am l.Juni 1942 mit Eichmann gehabt haben soll. Ohne Ergebnis 

natürlich, wenn nicht dem, den Chef des DRK-Auslandsamts all- 

mählich vom Wahrheitsgehalt der über die Juden Vernichtung kur- 

sierenden Gerüchte zu überzeugen16. Die Verschwommenheit der 

Mitteilungen des DRK an das Internationale Komitee bezüglich der 

Nachforschungen und die Widersprüche zwischen den Briefen und 

den mündlichen Aussagen Hartmanns bei seinen Besuchen in Genf 

ab 1941 stützten offensichtlich die Hypothese von einem gewissen 

Widerstand gegen die Politik der SS in den Reihen des DRK. 

Suche nach einer Lösung – Furcht vor einer Antwort 

Am 24. September 1942 übersandte das Komitee seinem Chefdele- 

gierten in Deutschland, Roland Marti, eine Note bezüglich der in 

Deutschland inhaftierten Deportierten ausländischer Nationalität. 

Um die Tragweite dieser Note zu verstehen, die die unmittelbarste 

Demarche des IKRK bis Oktober 1944 in der uns beschäftigenden 

Frage darstellte, müssen wir mehrere Monate zurückgreifen und 

das gesamte Tätigkeitsfeld des Roten Kreuzes betrachten. 

Während des Winters 1941 /1942 nahm die Arbeitsbelastung des 

IKRK ständig zu. Mit dem Kriegseintritt der Vereinigten Staaten 

und Japans hatten sich neue, weit entfernte und ausgedehnte 

Kriegsschauplätze eröffnet. Der Russlandfeldzug dauerte an, und 

die Anzahl der Gefangenen wuchs unaufhörlich, ohne dass die Ver- 

handlungen zwischen Genf, Moskau und Berlin Greifbares ergeben 

hätten. Die Besuche in den Kriegsgefangenen- und Zivilinternier- 

tenlagern, die Beförderung der Hilfsgüter, die verschiedenen Kor- 

respondenzen erforderten eine grössere Anzahl Delegierte in 

Deutschland, denn die Lage der Opfer, um die sich das IKRK küm- 

merte, war weit davon entfernt, sich zu verbessern. Schliesslich litt 
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die Zivilbevölkerung, interniert oder nicht, immer mehr unter dem 

unmittelbaren Kriegsgeschehen und seinen Folgen. Das IKRK 

wurde von überallher um seinen Schutz gebeten, um Nachfor- 

schung nach den Verschollenen, um Hilfsgütersendungen, um mo- 

ralische und materielle Hilfeleistung. Jacques Chenevière, der dem 

Komitee für die Arbeit der Zentralstelle verantwortlich war, 

machte sich darüber nicht als letzter Sorgen. Sein besonderes Au- 

genmerk galt den Angelegenheiten der Direktion und Organisa- 

tion. Das Problem war hier aber nicht nur die Effizienz, sondern es 

mussten Schwerpunkte gesetzt werden. So sagte er seinen Kollegen 

Anfang 1942: «Wenn das Internationale Komitee sich um alle Leiden der 

Welt kümmert, wird es bald von ihnen verschlungen werden und sich be- 

rechtigter Kritik aussetzen, weil es nicht zuallererst die Erfüllung seiner 

traditionellen und konventionellen Aufgaben sicherstellte.»17 

Die diskriminierende Behandlung Kriegsgefangener jüdischen 

Bekenntnisses in manchen Lagern zum Beispiel stellte ein sowohl 

grundsätzliches als auch strategisches Problem. Sollte man sich, 

nach Meinung Max Hubers, an die Doktrin halten, auf die Gefahr 

hin, nichts anderes unternehmen zu können, oder einen praktische- 

ren Weg suchen, der sämtlichen Anliegen des Komitees Rechnung 

trug, wie Burckhardt glaubte?18 

Alles wies also zu Beginn des Jahres 1942 auf die Notwendigkeit 

grundsätzlicher Überlegungen hin. Aber trotz der Dringlichkeit 

und Bedeutung der offenen Fragen konnte die «Prioritätensitzung» 

der führenden Komiteemitglieder wegen der Überlastung aller Be- 

teiligten erst Mitte Mai stattfinden. 

Diese Revision der Zielsetzungen, die am 15. Mai in zweistündi- 

ger Sitzung erfolgte, war also nicht ausschliesslich und nicht einmal 

hauptsächlich den Juden und Deportierten gewidmet. Dennoch be- 

sprachen die Teilnehmer, die bis auf den Sekretär Jean Pictet alle 

Komiteemitglieder waren, nämlich Max Huber als Vorsitzender, 

Suzanne Ferrière, Marguerite Frick-Cramer, Chenevière, Burck- 

hardt, Alec Cramer und Barbey, zuerst das Problem der Juden in 

Deutschland auf der Grundlage eines von M. Frick, S. Ferrière und 

Dr. Alec Cramer verfassten Memorandums. Bleiben wir einen Au- 

genblick bei diesem Dokument von Ende April 1942 mit dem Titel: 

In welchem Masse und auf welchem Gebiet soll sich das IKRK um die Ju- 

den kümmern? 
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Die Antwort auf diese Frage brachten im Wesentlichen die be- 

kannten Positionen: 

a) Seiner Tradition, seiner Satzung, den Beschlüssen der Interna- 

tionalen Rotkreuzkonferenzen und den Abkommen gemäss kennt 

das IKRK keine konfessionellen, politischen oder rassischen Unter- 

schiede. 

b) Einzig zu beachten ist die rechtliche Unterscheidung zwischen 

Juden, die einer der Gewahrsamsmacht feindlichen Nation angehö- 

ren, und solchen inländischer Staatsbürgerschaft. Für erstere ist das 

IKRK interventionsberechtigt, da es sich um ein internationales 

Problem handelt. 

Dann schlägt das Memorandum eine Reihe praktischer Massnah- 

men vor: 

- Antrag auf Besuch jüdischer Lager im besetzten Frankreich, ob 

deren Insassen nun Ausländer oder Franzosen sind, da sich letz- 

tere in Feindeshand befinden; 

- Organisation von Hilfeleistungen, namentlich unter Inanspruch- 

nahme der materiellen Mittel jüdischer Vereinigungen; 

- den Deutschen gegenüber Verteidigung der Rechte der Kriegs- 

gefangenen und assimilierten Zivilinternierten jüdischer Konfes- 

sion; 

- ein heikler Punkt schliesslich, Aktion zur Auskunftsbeschaffung 

über deportierte Juden19. 

Die Antwort des Deutschen Roten Kreuzes auf den Brief Su- 

zanne Ferrières lag noch nicht vor, bezeichnend war aber, dass das 

Memorandum die Autorität des DRK bereits in Frage stellte und 

anregte, einen anderen Gesprächspartner im Reich zu suchen. 

Stellten die in dieser Sitzung gefällten Entscheidungen wirklich 

eine Neudefmition der Ziele des Komitees dar? Das wäre zuviel ge- 

sagt. Von den vier bezüglich der Juden beschlossenen Massnahmen 

waren bereits zwei zur Anwendung gekommen in durch Marti ver- 

mittelten Demarchen beim Auswärtigen Amt, dessen Reaktion 

man eben abwartete. Die erste von Mitte März trug die Unter- 

schrift des Komiteemitglieds Frédéric Barbey, was ihre Bedeutung 

unterstrich, und bezog sich auf die hauptsächlich französischen jü- 

dischen Häftlinge in Compiègne, denen man schnellstens dringend 

benötigte Hilfsgüter schicken musste20. Die zweite, Mitte April 

vom Sekretariat übersandte erkundigte sich nach dem Verbleib der 
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Juden, die soeben aus Compiègne und Drancy nach Osten depor- 

tiert worden waren21. Die Sitzung vom 15. Mai verlieh diesen bei- 

den Schritten prinzipielle Tragweite, denn sie betonte ausdrücklich, 

dass die aus Frankreich nach Osteuropa Deportierten vom IKRK als 

Zivilinternierte in Feindeshand betrachtet wurden, für die es sich 

berechtigt fühlte, dieselbe Behandlung wie für Kriegsgefangene zu 

verlangen. Schliesslich bestätigte sie die Aufgabe der besonderen 

Berücksichtigung des DRK, denn es wurde bei beiden Demarchen 

übergangen. 

Im Übrigen beschloss man, eine Anfrage an das OKW über die 

Behandlung der jüdischen Kriegsgefangenen und Sanitäter zu rich- 

ten und verzichtete für den Augenblick auf den Vorschlag Margue- 

rite Frick-Cramers, für die Deportierten im Generalgouvernement 

das Recht zu verlangen, Nachrichten an ihre Angehörigen zu sen- 

den. Noch zwei weitere Demarchen sollten unternommen werden, 

eine zugunsten der Spanier in Mauthausen, die andere für die 

Kriegsgefangenen ohne Schutzmacht, denen gegenüber sich das 

IKRK besonders verpflichtet fühlte22. 

Die Durchführung dieser Beschlüsse erwies sich als schwierig. 

Vier Tage nach der Sitzung gab Sethe, stellvertretender Leiter der 

Rechtsabteilung in der Wilhelmstrasse und gewohnter Gesprächs- 

partner Martis, bekannt, dass weder der Aufenthaltsort der aus 

Frankreich in den Osten deportierten Juden mitgeteilt noch ihnen 

Hilfsgüter geschickt werden könnten, weil es sich um Verbrecher 

gegen die Sicherheit der deutschen Wehrmacht handle. Damit wa- 

ren sie jeder Kontrolle des Roten Kreuzes entzogen23. 

Diese Antwort überraschte Marti übrigens nicht, der seine ganze 

Hoffnung auf einen Anfang März gestellten Antrag setzte, Hilfsgü- 

ter nach Compiègne senden zu können, was durchaus im Bereich 

des Möglichen gelegen hätte angesichts der verschiedenen Häft- 

lingskategorien in diesem Lager, von denen einige bereits durch das 

IKRK unterstützt wurden. 

Diese Hoffnung wurde enttäuscht, denn es erfolgte nie eine offi- 

zielle Antwort auf diesen Vorschlag. Im Sommer 1942 bestätigten 

dann die üblichen Informanten des Komitees, Konsul Metternich 

und Walther Hartmann, dass es keinerlei Hilfsmöglichkeit für die 

Juden gebe und das Komitee besser daran täte, diese Frage nicht zu 

erwähnen24. Es blieb also nur der am 15. Mai in Betracht gezogene 
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Weg, nämlich eine Intervention zugunsten der aus den besetzten 

Gebieten stammenden Deportierten, die mit Zivilinternierten 

feindlicher Nationalität gleichzustellen wären, wenn sie auch in 

Konzentrationslagern inhaftiert sind. 

Johannes Schwarzenburg, der für letztere zuständig war, be- 

reitete daher die Noten vor, auf welches Mittel man sich bei der 

«Prioritätensitzung» geeinigt hatte. Aber sowohl aus juristischen 

Gründen als auch aus politischen Erwägungen schien er zu diesem 

Zeitpunkt nicht überzeugt, dass das Komitee den Weg eines Ge- 

suchs an die Deutschen einschlagen sollte. In einer Stellungnahme 

auf eine Anfrage des Französischen Roten Kreuzes schlug er diskret 

eine andere Vorgehensweise vor, die die Problemstellung des Ko- 

mitees umkehrte: nicht nach juristischen Gesichtspunkten erwä- 

gen, was man tun kann, und sich dann zum Handeln entschliessen, 

sondern zuerst beschliessen, ob man handeln will oder nicht, und 

wenn ja, es in pragmatischer Weise tun, ohne sich durch formale 

Überlegungen beeinträchtigen zu lassen. 

«Von französischer Seite werden wir nach dem Status der von der Be-

satzungsmacht in Frankreich verhafteten Zivilpersonen gefragt. Wir wer-

den um Intervention für sie gebeten. 

Dieses Problem wirft eine sehr komplexe und schwierige Frage auf. Sie 

ist umso komplexer, als wir uns nicht mit den Verhaftungen im besetzten 

Frankreich befassen können, ohne irgend etwas Für die vergleichbaren 

Fälle in den anderen besetzten Ländern zu unternehmen: Belgien, Holland, 

Böhmen, Polen, Serbien, Griechenland, etc.... 

[Die Note des Französischen Roten Kreuzes] läuft Gefahr, das Pro- 

blem zu verzerren, indem sie Tatbestände zu formalisieren sucht. In Wirk-

lichkeit handelt es sich um Verhaftungen aus verschiedenen, meist politi-

schen Gründen, und die Tendenz dieser Note, die Häftlinge entweder mit 

Zivilinternierten oder anderen Kategorien gleichzustellen, ist zwecklos. 

(Sie mit Zivilinternierten gleichzustellen, wäre falsch, weil sie nicht wegen 

ihrer feindlichen Nationalität verhaftet wurden wie etwa die Briten oder 

Amerikaner in der besetzten Zone, sondern aus Gründen der Staatssicher-

heit; sonst müssten die Deutschen alle Franzosen verhaften oder die Ge-

samtbevölkerung der besetzten Länder). 

Nachdem Marti in Frankreich schon genug zu tun hat und man ihn nicht 

auch noch mit diesen französischen Inhaftierten belasten sollte, schlage ich 

vor, dass man die Angelegenheit wie bisher der Zivilabteilung überlässt  
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(sie behandelt diese Fälle individuell) und dem deutschen RK. Das ist viel-

leicht die einzige Vorgangsweise, ohne uns allzusehr zu kompromittie-

ren.»25 

Die Problematik betraf nun hauptsächlich den im Frühjahr 1942 

geschaffenen Ausschuss für Kriegsgefangene und Zivilinternierte 

(PIC), dem M. Frick-Cramer, S. Ferrière, Chenevière, Alec Cra- 

mer, Gallopin und Schwarzenberg angehörten. Ende Juli waren 

vier Noten fertiggestellt, deren Inhalt nur teilweise den Beschlüs- 

sen vom 15. Mai entsprachen, denn die Lage hatte sich verändert. 

Da der Vertreter des Auswärtigen Amtes, Sethe, nicht nach Genf 

kommen konnte, wurden die vier Dokumente einem Beamten des 

deutschen Konsulats in Genf, von Engelbrechten, übergeben, der 

für Kriegsgefangene zuständig war, und dann im August schrift- 

lich an das Auswärtige Amt in Berlin weitergeleitet. Sie betrafen 

die Lage der Kriegsgefangenen und Zivilinternierten ohne Schutz- 

macht, die Spanier in Mauthausen, das Besuchsrecht des IKRK für 

straffällig gewordene Kriegsgefangene und schliesslich den Status 

der demobilisierten holländischen Offiziere, die verhaftet und als 

Geiseln ins Lager Stanislau gebracht worden waren. Keiner dieser 

Texte bezog sich also auf die Juden oder Deportierten in Konzen- 

trationslagern, was ein Beweis für das Zögern und die Ratlosig- 

keit des Internationalen Komitees, ja für sein Gefühl der Ohn- 

macht war, wie seine abschlägige Antwort an das Slowakische 

Rote Kreuz bezüglich der Rassenverfolgungen zu jener Zeit bestä- 

tigt hat. 

Für Marti lagen die Dinge einfacher. Am 20. August, also am 

Tag, an dem das DRK aus Berlin mitteilte, es stelle seine Nachfor- 

schungen nach Deportierten ein, erneuerte er seine Bemühungen 

um eine Lokalisierung der französischen Deportierten und um Hil- 

feleistungen für sie, denn er hatte noch keine schriftliche Bestäti- 

gung der mündlichen Ablehnung Sethes vom 19. Mai erhalten. Er 

glaubte allerdings nicht an einen Erfolg dieser Demarche. Für ihn 

war die einzige Tür, an die sich zu klopfen lohnte um etwas zu errei- 

chen, die Heinrich Himmlers oder des Justizministeriums, was na- 

türlich ein gewisses Risiko gegenüber dem Auswärtigen Amt be- 

deutete. Sein Standpunkt war derselbe für die Hilfssendungen, an 

die man in Genf immer mehr dachte, um trotz allem eine Geste zu 

versuchen: 
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«Andererseits werden die Delegierten des IKRK niemals in Gefängnis-

sen oder Konzentrationslagern zugelassen werden. Und selbst wenn sie zu-

fälligerweise die Erlaubnis zum Betreten eines Gefängnisses oder Lagers 

erhielten, könnten sie keine wirkliche Inspektion vornehmen. 

Mehrere Abteilungen des IKRK haben mich in letzter Zeit gefragt, ob 

Hilfssendungen für in solchen Gefängnissen oder Lagern Inhaftierte zuläs-

sig seien. Es empfiehlt sich, die Dinge ein für allemal klarzustellen. Von 

hier aus können wir gar nichts machen. Das IKRK muss sich, wie ich Ihnen 

bereits gesagt habe, an den Reichsminister der Justiz, Berlin W 8, Wilhelm-

strasse 65 wenden, der als einziger in der Lage ist, Ihnen Auskunft zu ertei-

len. Es ist aber wenig davon zu erwarten. 

Ich habe diese Fragen bereits beim Deutschen Roten Kreuz, beim OKW 

und beim Auswärtigen Amt besprochen, überall erklärt man sich für nicht 

zuständig. Man wiederholt nur immer: (Das ist Sache der Gestapo). 

Wir haben schon enorme Arbeit für die Kriegsgefangenen und die (offi-

ziellem Zivilinternierten zu leisten und wünschen nicht, unser Ansehen 

durch ständige und vergebliche Anfragen über die in Ihrer Note erwähnten 

Internierten zu ruinieren. Deshalb bestehen wir darauf, dass das IKRK 

selbst beim zuständigen Minister sein Glück versucht.»26 

Der Gesichtspunkt des Delegierten, des «Frontkämpfers», der 

die deutschen Beamten und Behörden aus nächster Nähe kennt, 

war ein zweifacher. Das Komitee musste von Genf äus einen Ver- 

such unternehmen und sich dabei nicht mehr an das Auswärtige 

Amt oder an das OKW wenden, wie Burckhardt dies soeben noch 

für Hilfssendungen nach Polen getan hatte, sondern an die Polizei 

oder diejustiz, denen die Konzentrationslager unterstellt waren. 

Beim Sitz des Komitees gingen die Dinge allmählich etwas 

voran, wenn auch nicht ganz in dem von Marti empfohlenen Sinne. 

Der PIC-Ausschuss (Kriegsgefangene und Zivilinternierte) be- 

schloss auf Anraten von Engelbrechtens und wahrscheinlich Wal- 

ther Hartmanns, der sich gerade in Genf aufhielt, der Wilhelm- 

strasse eine Note bezüglich der Deportierten zu senden. Parallel 

dazu erfolgte eine Demarche gleichen Inhalts beim französischen 

Aussenminister. Ohne die politischen Häftlinge direkt zu erwäh- 

nen, beschränkte sich das Schreiben nach Vichy darauf, aufgrund 

der zahlreichen Anfragen an das Rote Kreuz Namenlisten der De- 

portierten und ihren Bestimmungsort zu erbitten27. Man machte 

sich im Übrigen keine Illusionen und erhielt offenbar auch weder 
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eine Antwort noch eine Empfangsbestätigung, trotz der regelmä- 

ssigen Kontakte, die man in Genf zu Oberst Garteiser unterhielt, 

dem Verantwortlichen für die Auslandsbeziehungen des Französi- 

schen Roten Kreuzes. Letzteres schien allerdings in Fragen poli- 

tischer und rassischer Häftlinge bei seiner Regierung keinen viel 

grösseren Einfluss zu besitzen als das DRK. 

Die für die Deutschen bestimmte Note wurde von Schwarzen- 

berg verfasst, von Burckhardt sorgfältig revidiert und von Roger 

Gallopin unterzeichnet. Sie wurde nicht direkt an das Auswärtige 

Amt, sondern an Marti übersandt, der sie als Gesprächsgrundlage 

verwenden und je nach dem Verlauf der Verhandlung über eine 

förmliche Überreichung entscheiden sollte. Wir zitieren sie trotz 

ihrer Länge ungekürzt, denn hier ist die Form so beachtenswert wie 

der Inhalt. Schicken wir gleich voraus, dass das Argument der Ge- 

genseitigkeit mit den deutschen Zivilinternierten in Lateinamerika, 

den Vereinigten Staaten oder Grossbritannien zu keinem konkreten 

Ergebnis führte (vgl. Dokument XVIII). 

«Wir beziehen uns auf Ihre Note Nr. 1601 vom 7. September 1942 und 

überreichen Ihnen anbei eine Aufzeichnung zu diesem Thema, das uns zu- 

gegebenermassen ernsthaft beunruhigt. Wie Sie sich leicht vorstellen kön- 

nen, werden wir von allen Seiten mit Anfragen über die zahlreichen Fälle 

von Deportationen überschüttet. Diese Anfragen betreffen in allererster Li- 

nie Juden, jedoch bezieht sich die (Aufzeichnung) auch auf Verhaftungen 

nichtjüdischer Staatsangehöriger in besetzten Ländern, zum Beispiel Gei- 

seln etc. Bis vor einigen Wochen haben wir dem Deutschen Roten Kreuz 

individuelle Ermittlungsanträge über die Deportierten zugesandt. Das war 

alles, was wir tun konnten. Bei seinem letzten Besuch hat uns Herr Hart- 

mann jedoch erklärt, dass das Deutsche Rote Kreuz gezwungen sei, jede 

Anfrage über Juden zurückzuweisen. In Bezug auf die nichtjüdischen De- 

portierten hat Herr Hartmann die Ermittlungsgesuche nicht so kategorisch 

abgelehnt. Wir haben vom Deutschen Roten Kreuz einige Antworten erhal- 

ten, von denen eine kleine Anzahl – ungefähr 30 – positiv war. Mehrere 

Antworten besagten jedoch, dass die deutschen Behörden eine Beantwor-

tung unserer Suchanträge verweigert hätten, aus anderen ging hervor, dass 

die gesuchte Person nach dem Osten evakuiert worden war. Es ist sehr 

schwierig, den genauen Prozentsatz positiver Antworten zu bestimmen, da 

es bei einer beträchtlichen Anzahl der Namen nicht möglich ist, mit Sicher-

heit festzustellen, ob es sich dabei um Juden handelte oder nicht. 
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DOKUMENT XVIII 

Ein Druckmittel: Das Prinzip der Gegenseitigkeit 

Ein Beispiel: Die deutschen Internierten in Brasilien 

Bilaterale Abkommen über die Behandlung gleichartiger Kategorien von 

Kriegsopfern gehören zu den wichtigsten Mitteln der humanitären Diploma- 

tie. Auch das IKRK macht ausgiebigen Gebrauch vom Argument der Gegen- 

seitigkeit, allerdings müssen beide Parteien ähnliche Interessen haben. 

Dies trifft auch für die Behandlung der KZ-Häftlinge zu. Die Note vom 

24. September 1942 spielt indirekt auf das Gegenseitigkeitsprinzip an, denn das 

Begleitschreiben an Marti führt aus: «Es gibt natürlich keine eigentliche Gegensei- 

tigkeit. Wenn uns jedoch die deutschen Behörden nicht gewisse Erleichterungen gewäh- 
ren, die wir in beiliegender Note verlangen, so laufen wir Gefahr, dass sich uns alle 

Türen verschliessen, wenn wir künftig ähnliche Genehmigungen beantragen.» 
Zur Veranschaulichung der Möglichkeiten und Grenzen dieses Arguments 

greifen wir einen der in der Note erwähnten Fälle heraus: die in Brasilien inter- 

nierten Deutschen. 

Im Januar 1942, einige Monate nach dem Abbruch der diplomatischen Bezie- 

hungen zwischen Brasilien und dem Deutschen Reich, teilt Berlin dem IKRK 

seine Besorgnis um 8’000 deutsche Staatsbürger mit, die willkürlich verhaftet 

und in Strafkolonien oder anderen Haftstätten gefangen sein sollen, unter unan- 

nehmbaren Bedingungen. 

Das Interventionsgesuch beim IKRK ist deshalb interessant, weil es sich un- 

zweideutig auf das Gegenseitigkeitsprinzip beruft, indem es betont, dass bisher 

kein Brasilianer im Reich oder in den besetzten Gebieten festgenommen wor- 

den sei. Doch die Note vom 24. September kann bestenfalls auf ähnlich gela- 

gerte Fälle verweisen, aber keinen Gegenseitigkeitsanspruch begründen, denn 

trotz der Entsendung eines Delegierten im Herbst 1942 vermag das IKRK 

nichts für die Deutschen in Brasilien. In den folgenden Monaten drängt sowohl 

die Wilhelmstrasse als auch das DRK, aber die Brasilianer verfechten denselben 

Standpunkt wie Berlin im Fall der Konzentrationslager: diese Deutschen sind 

politische Gefangene, Schutzhäftlinge. Weder ihre Anzahl ünd ihre Namen 

können bekanntgegeben noch Besuche gestattet werden. Diese Haltung macht 

jede Annäherung unmöglich, selbst eine indirekte, etwa ein Zugeständnis der 

antragstellenden Partei zur Beförderung der Verhandlungen. 

In unserem Fall funktioniert die Gegenseitigkeit nicht. Die Häftlinge in den 

nationalsozialistischen KZ sind keine Brasilianer, und das Reich will nicht den 

ersten Schritt tun. Brasilien hat fast keine Staatsbürger in den Lagern und daher 

keine Forderungen. 

Plötzlich aber gibt die Regierung in Rio nach und genehmigt den Besuch der 

Haftstätten, behauptet aber weiterhin, die Gefangenen würden nicht aufgrund 

ihrer Nationalität, sondern wegen Umtrieben gegen die Staatssicherheit festge- 

halten. Eröffnet das nicht neue Möglichkeiten? Jacques Chenevière beeilt sich, 

Hartmann die gute Nachricht mitzuteilen und hinzuzufügen: «Sie verstehen si- 
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eher, lieber Hartmann, in Anbetracht unserer diesbezüglichen Gespräche in Genf, wenn 

ich Sie bei dieser Gelegenheit nochmals bitte, unsere Bemühungen um die Schutzhäft- 

linge aus den besetzten Gebieten in Deutschland zu unterstützen. Wir wären den 
Reichsbehörden besonders dankbar, wenn sie uns zumindest die vorgesehenen Paketsen- 

dungen an bestimmte Häftlinge gestatten würden.» (AIKRK, G 85, 9.6.1943 und G 

3/26 f, Note an Marti, 27.7.1943). 

Das Argument der Gegenseitigkeit wird auch dem Auswärtigen Amt gegen- 

über ins Feld geführt, zumindest indirekt, bei der Unterredung mit Roediger 

am 16. September in Genf. Schliesslich kommt Max Huber in seinem Schreiben 

vom 2. Oktober 1944 an Ribbentrop nochmals auf den Fall Brasiliens zurück, 

um den Interventionsanspruch des Komitees zugunsten der KZ-Häftlinge zu 

stützen. 

Anscheinend ist weder das DRK noch die Reichsregierung je auf dieses Ar- 

gument eingegangen. 

Nach unserer Meinung ist dieses Problem viel zu schwerwiegend, als 

dass es vom Komitee nur mit individuellen Anfragen erledigt werden 

könnte. Mit der grossen Anzahl von Verhaftungen und Deportationen – 

vor allem in Frankreich – stellte sich ein humanitäres Problem, dem das 

Internationale Komitee vom Roten Kreuz nicht gleichgültig gegenüberste- 

hen kann. Für das Internationale Komitee handelte es sich hier um Zivil- 

personen aus kriegführenden Ländern in Feindeshand. Wie wir in beige- 

fugter Aufzeichnung klarlegen, glauben wir ihnen unsere Unterstützung 

nicht versagen zu dürfen. In dieser Absicht vertrauen wir Ihnen diese 

Note an, die Sie als Gesprächsunterlage im Auswärtigen Amt verwenden 

wollen. Wenn es Ihnen angemessen erscheint, können Sie sie Ihrem Ge- 

sprächspartner überreichen. Wir sind uns über die Schwierigkeiten, auf 

die Ihre Demarche stossen wird, im Klaren. Ihre Erfahrung und Ihre 

Kenntnis der verschiedenen zuständigen Stellen lassen uns jedoch hoffen, 

dass wir, falls Sie nichts erreichen, doch unsere Pflicht getan haben werden 

und weder Sie noch das Komitee für den Misserfolg verantwortlich 

sind. 

Schliesslich möchten wir Ihnen mitteilen, dass nach unserer Meinung das 

beste Argument darin besteht, diesen Versuch auf das Prinzip der Gegen- 

seitigkeit zu stützen. Tatsächlich haben unsere Delegierten in Grossbritan- 

nien und in den Vereinigten Staaten die Erlaubnis erhalten, die Häftlinge 

in den Lagern zu besuchen, die den Polizei- oder Justizbehörden unterste- 

hen. Unser Delegierter in Venezuela hat auch deutsche Seeleute aufge- 

sucht, die unseres Wissens versunken sind. Es gibt natürlich keine eigent- 
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liche Gegenseitigkeit. Wenn uns jedoch die deutschen Behörden nicht ge- 

wisse Erleichterungen gewähren, die wir in beiliegender Note verlangen, 

so laufen wir Gefahr, dass sich uns alle Türen verschliessen, wenn wir künf- 

tig ähnliche Genehmigungen beantragen.» 

Anlage zu vorhergehender Note: 

«Zu wiederholten Malen haben die Reichsbehörden die Aufmerksam- 

keit des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz auf die Lage jener 

deutschen Staatsangehörigen gelenkt, die aus Gründen der nationalen Si- 

cherheit in den mit Deutschland im Krieg befindlichen Staaten verhaftet 

und von den Justiz- und Polizeibehörden festgehalten werden. Wir haben 

im Sinne der deutscherseits geäusserten Wünsche jedesmal unsere Delegier- 

ten angewiesen, bei den betreffenden Feindstaaten einzuschreiten und, so- 

weit wie möglich, auf eine Besserung der Lage dieser Häftlinge hinzuwir- 

ken, denen der Status von eigentlichen Zivilinternierten nicht zugebilligt 

wird. Sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Grossbritannien ist es 

uns gestattet worden, diese Polizeihäftlinge an ihrem Gewahrsamsort zu 

besuchen. Ähnliche Schritte sind in einigen kürzlich in den Krieg eingetre- 

tenen Staaten Lateinamerikas beabsichtigt, insbesondere in Brasilien und 

in Venezuela. 

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz ist gewillt, diese Tätig- 

keit weiter zu verfolgen und auszubauen, zumal es hierbei durchaus im 

Rahmen seiner traditionellen Einstellung und der ihm durch die Internatio- 

nalen Rotkreuzkonferenzen übertragenen Mandate vorgeht. Es steht den 

Reichsbehörden auch weiter gern zur Verfügung, falls seine Dienste in sol- 

chen Fällen wünschenswert erscheinen. 

Das IKRK geht in dieser Frage von dem Bestreben aus, im Benehmen 

mit der Gewahrsamsmacht dieser Gruppe von Personen jene Vorteile zu 

sichern, welche sowohl durch die Ausdehnung auf die Zivilinternierten des 

Abkommens von 1929 über die Behandlung der Kriegsgefangenen vorgese- 

hen sind als auch durch die Anwendung der Artikel des Tokio-Entwurfes, 

dem alle Delegierten der an dieser Konferenz vertretenen Regierungen und 

Rotkreuzgesellschaften ihre grundsätzliche Zustimmung gegeben haben. 

Im Laufe des gegenwärtigen Konfliktes hat das Auswärtige Amt übrigens 

das Internationale Komitee vom Roten Kreuz davon verständigt, dass es 

bereit sei, unter Voraussetzung der Gegenseitigkeit die Bestimmungen des 

genannten Entwurfes anzuwenden. 

Aber wir haben uns im Augenblick in Fällen, die den oben zitierten glei- 

chen und die uns deutscherseits übertragen wurden, mit dem Problem der 
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ausländischen Staatsangehörigen auseinanderzusetzen, die sich in den be- 

setzten Gebieten in deutscher Haft befinden. Die Reichsregierung wird ge- 

wiss dafür Verständnis haben, dass unsere bisherige, weltumspannende Tä- 

tigkeit wesentlich durch Berücksichtigung des Gegenseitigkeitsgrundsatzes 

ermöglicht worden ist. Indem unsere Dienste allen Kriegführenden in glei- 

cher Weise und in gleichem Umfang zur Verfügung standen, erwarben wir 

uns ein Vertrauen, das uns den Zutritt zu allen Kriegsopfern unterschieds- 

los gestattete. Deshalb erlauben wir uns wegen der Ausländer an das Aus- 

wärtige Amt heranzutreten, die in den besetzten Gebieten verhaftet und 

seitdem dort interniert oder nach Deutschland überbracht worden sind, 

ohne dass in der Mehrzahl der Fälle etwas über ihren Aufenthaltsort oder 

ihre Lage bekanntgeworden ist. 

Wir möchten dem Auswärtigen Amt in diesem Zusammenhang folgende 

Vorschläge unterbreiten: 

1. Wir würden es lebhaft begrüssen, wenn wir individuelle Nachrichten 

über den gegenwärtigen Aufenthaltsort von verhafteten, in Gefangenschaft 

befindlichen oder ausserhalb ihres Heimatlandes verschickten Personen 

erhalten könnten, damit deren Angehörige und bisweilen auch die ihretwe-

gen besorgte breitere Öffentlichkeit unterrichtet werden könnten. 

2. Könnte diesen Personen die Möglichkeit gegeben werden, ihren Fa- 

milien Nachrichten zukommen zu lassen? Sollte der normale Briefverkehr 

nicht gestattet werden können, so wäre vielleicht die Möglichkeit der Ver-

wendung kurzer Formblätter, in der Art der für die Kriegsgefangenen zu-

gelassenen Gefangenenkarten, zu prüfen. 

3. Könnte den Angehörigen dieser Personen sowie den nationalen Rot-

kreuzgesellschaften gestattet werden, ihnen Liebesgaben zu senden? 

4. Könnte den Delegierten des Internationalen Komitees vom Roten 

Kreuz die Genehmigung erteilt werden, sie zu besuchen? Dies würde sich 

aus dem oben erwähnten Grunde (Besuch der in Feindländern internierten 

Reichsdeutschen) besonders empfehlen. 

Die Gewährung dieser Erleichterungen erscheint dem Internationalen 

Komitee vom Roten Kreuz um so notwendiger, als uns das Deutsche Rote 

Kreuz soeben mitgeteilt hat, es sei nicht mehr in der Lage, weiterhin Ein- 

zelermittlungen über diese Personen anzustellen, d.h. Nachforschungen, 

um die das Internationale Komitee vom Roten Kreuz ständig und in be- 

trächtlichem Ausmass von den Angehörigen in den verschiedenen Ländern 

ersucht wird. 

Wenn sich das Internationale Komitee vom Roten Kreuz gestattet hat, 
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seinen Standpunkt in dieser Sache darzulegen, so geschah dies im Ver- 

trauen auf das ihm von den Reichsbehörden stets bewiesene Entgegenkom- 

men und Verständnis. 

Auch erlegt ihm seine absolute Neutralität die Pflicht auf, in allen Län- 

dern und unter allen Umständen dieselben Grundsätze als Richtschnur zu 

nehmen und um dieselben Erleichterungen für sein Wirken zu bitten.»28 

Marti führte den Auftrag umgehend durch, und zwar im Rah- 

men einer Routinebesprechung mit seinem üblichen Gesprächs- 

partner bei der Rechtsabteilung des Auswärtigen Amtes, Geheim- 

rat Sethe. Die Aufnahme war nicht schlecht, selbst wenn sich der 

Deutsche von vorneherein skeptisch hinsichtlich der Möglichkeit 

zeigte, eine Besuchsgenehmigung für die Lager von der Polizei zu 

erwirken. Marti verlangte daraufhin keine allgemeine Bewilligung, 

sondern eine Art Stichprobe (denkt er an die Präzedenzfälle von 

1935 und 1938?) und erwähnte das Lager Theresienstadt, wo sich 

nur Alte und Kranke befanden und laut Genf Hilfssendungen mög- 

lich sein sollten. Was letztere betraf, schien Sethe übrigens ziemlich 

aufgeschlossen, für bestimmte Häftlingskategorien zumindest, wie 

er vage hinzufügte. Allerdings war dies seine Haltung schon seit der 

Demarche zugunsten der Internierten von Compiègne, Ende März, 

auf die Marti trotz wiederholter Mahnungen keine endgültige Ant- 

wort erhalten hat. 

Offensichtlich war das IKRK unschlüssig angesichts der Appelle 

und des Drucks, dem es von verschiedenen Seiten ausgesetzt war, 

denn seine Unternehmungen wurden immer widersprüchlicher. 

Wenn die Note vom 24. September unter dem Vorwand der Be- 

handlung der Zivilinternierten feindlicher Nationalität die Rettung 

der Juden bezweckte, so waren nur diejenigen in Westeuropa davon 

betroffen (deren Deportation zu jener Zeit grosse Empörung in der 

Schweiz und in den angelsächsischen Ländern hervorrief), nach- 

dem die Juden aus Polen, der Tschechoslowakei usw., deren Staa- 

ten für die Nazis nicht mehr existierten, nicht als Feindbürger an- 

gesehen werden konnten, genauso wenig wie die deutschen oder 

staatenlosen. Wäre es in diesem Fall nicht angebracht gewesen, eine 

umfassendere Geste zu versuchen, etwa in Form eines Appells an 

die Öffentlichkeit, wie dies die jüdischen Organisationen von den 

Alliierten, vom Vatikan, vom IKRK forderten? Aber die soge- 

nannte Handschellenkrise (vgl. Dokument XIX) und die Furcht, 
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DOKUMENT XIX 

Die Handschellenkrise 

Im Verlauf ihrer erfolglosen Landung in Dieppe im August 1942 legen kanadi- 

sche Kommandos deutschen Soldaten Handschellen an. Sie verursachen damit 

eine der schwersten Krisen in der Anwendung der Genfer Konventionen wäh- 

rend des Zweiten Weltkriegs. 

In der Tat ordnet das Reich, anscheinend auf höchster Ebene, dieselbe Mass- 

nahme für mehr als 4’000 britische Kriegsgefangene an, zwölf Stunden am Tag. 

Die Engländer reagieren mit entsprechenden Schritten bei deutschen und italie- 

nischen Kriegsgefangenen. Darauf bedroht das Reich alle Gefangenen in seiner 

Hand. 

Dieser Zwischenfall sowie die Bombardierung eines Feldlazaretts der Ach- 

senmächte in Libyen durch die britische Luftwaffe stellen nicht nur flagrante, 

wiederholte Verstösse gegen die Abkommen dar, sie lassen auch befurchten, 

dass die lange Dauer des Krieges und seine Intensivierung die Parteien allmäh- 

lich zum Rücktritt von den Genfer Konventionen bewegen könnten. Diesbe- 

zügliche Informationen, die Burckhardt von einer hochgestellten deutschen 

Persönlichkeit erhält, wahrscheinlich derselben, die ihn über die Absicht der 

Nazis, Deutschland judenfrei zu machen, unterrichtet, sind höchst besorgniser- 

regend. Der Führer soll diese Möglichkeit ernsthaft erwägen, um das Volk zu 

fanatisieren und um Gas einzusetzen, einzig das Oberkommando des Heeres 

und die nichtnazistischen Spitzen der Wilhelmstrasse hätten sich im Hauptquar- 

tier gegen diese Absicht gestellt. 

In einem ersten, veröffentlichten Telegramm ruft das IKRK am 9. Oktober 

alle kriegführenden Mächte zur Respektierung des Gefangenenabkommens auf 

und bietet seine Vermittlung an. London erklärt sich zu einer Beilegung des 

Zwischenfalls bereit, aber Berlin antwortet nicht. Am 22. wiederholt daher das 

IKRK seine Mahnung und sein Vermittlungsangebot in einem zweiten Appell, 

der nicht veröffentlicht wird. Und einige Tage später wendet sich Burckhardt 

direkt und inoffiziell an den geschäftsführenden Präsidenten des DRK, Ernst 

Grawitz, um seine Hilfe zu erbitten: 
«Nun sind wir in eine wirkliche Krise hineingeraten. Was soll man jetzt unterneh- 

men? Was können wir tun? Sie haben die Telegramme gesehen, die wir an das Auswär- 
tige Amt geschickt haben. Ob solches geeignet ist oder nicht, ist von hier aus schwer zu 

beurteilen. Aber ich möchte, dass bei den entscheidenden Stellen die Gesinnung deutlich 

und klar sein möchte, aus der heraus wir uns geäussert haben. Können wir hier Zusam- 
menarbeiten? Können wir in irgendeiner Weise gemeinsam mit dem Deutschen Roten 

Kreuz in dieser Lebensfrage, von der alles Weitere abhängt und die in unseren Tätig- 

keitsbereich fallt, etwas unternehmen?» 

Dieser laut Marti ins Führerhauptquartier weitergeleitete Brief soll dazu bei- 

getragen haben, die Spannung etwas zu mildern. Aber die Krise selbst wird 

dadurch nicht beigelegt, selbst wenn die Deutschen offenbar auf eine Kündi- 

gung der Abkommen verzichten. Zweimal noch bietet das IKRK seine guten 
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Dienste an. Britischen Kriegsgefangenen werden weiterhin Handschellen an- 

gelegt, wenn auch weniger systematisch als am Anfang, und man gibt diese 

Praxis erst nach einer Reise Burckhardts und Bachmanns in die Hauptstadt des 

Reichs im November 1943 auf 

Während der Monate Oktober und November 1942 hält Burckhardt Max 

Huber, der noch immer in Rekonvaleszenz ist, über die Entwicklung auf dem 

laufenden. Die diesbezüglichen Briefe lassen keinen Zweifel, dass er die Hand- 

schellenaffäre als die schwerste Krise betrachtet, mit der das IKRK seit 1939 zu 

tun hatte, und dass er wirklich eine Kündigung der Abkommen durch Hitler 

befurchtet. Sie stellt daher, wie er Ende Oktober selbst sagt, seine grösste Sorge 

dar, neben der alle anderen an Bedeutung verlieren. 

das Reich könne vom Gefangenenabkommen zurücktreten,hielten 

Burckhardt zurück, der jetzt wegen der Krankheit und anschlie- 

ssenden Rekonvaleszenz Max Hubers die Verantwortung trug. 

Die Erwartung einer Antwort auf die Note vom 24. September 

und diese Krise, zusammen mit der Überzeugung von der Nutz- 

losigkeit jeder Aktion und den Besorgnissen der eidgenössischen 

Behörden, erklären die Diskrepanz zwischen der Entscheidung 

vom 14. Oktober 1942, keinen öffentlichen Protest gegen die 

Menschenrechtsverstösse zu erheben, und der Erklärung der Ver- 

einten Nationen vom 17. Dezember 1942 über den Massenmord 

an Juden, die allerdings keinerlei wirksame Massnahmen der Alli- 

ierten zum Schutz der bedrohten Volksgruppe nach sich zog. 

War im Herbst 1942 ein direktes Einschreiten des IKRK bei der 

Führung des Reichs erwogen worden? Einem vom 27. Oktober 

1942 datierten Schreiben eines Adjutanten Himmlers an das IKRK 

zufolge dürfte Burckhardt am 21. September, also drei Tage vor 

Absendung der Note bezüglich der Deportierten, um eine Unter- 

redung mit dem Reichsfuhrer-SS gebeten haben. Sollte aber diese 

Begegnung, die jedenfalls nicht stattfand, denselben Zweck ver- 

folgen? Nach den Anmerkungen auf dem Dokument zu schliessen, 

die Hans Bachmann 45 Jahre später bestätigte, ging es wahr- 

scheinlich, zumindest ursprünglich, um die Gräfin Karoline von 

Lanskoranska, auf deren Fall Burckhardt aufmerk$am gemacht 

worden war und deren Freilassung er bei seiner Begegnung mit 

Kaltenbrunner an der Arlbergstrasse am 12. März 1945 erwirken 

konnte29. 

Mangels einer Antwort deutscherseits auf die Note vom 
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24. September kamen die Verhandlungen zwischen Sethe und Marti 

den ganzen Herbst nicht voran. Sollte man auf eine schriftliche Ant- 

wort dringen, die nur negativ ausfallen würde? Sollte man sich direkt 

an die Polizeibehörden wenden, wie Marti dies immer wieder gera- 

ten hat, oder beim Auswärtigen Amt um eine Genehmigung zum 

Besuch der Gettos in Transnistrien und in Theresienstadt nachsu- 

chen, was Burckhardt Mitte November gegenüber Riegner er- 

wähnte? Oder ganz einfach aufgeben, nachdem alle Kontakte in 

Deutschland dies nahelegten, und sich den Hilfssendungen an De- 

portierte zu wenden, von denen die Juden indirekt profitieren wür- 

den? Diesen Standpunkt vertraten Marti und der PIC-Ausschuss30. 

Besass denn nicht das IKRK Namenslisten, die aufgrund der Ap- 

pelle und Anfragen der Angehörigen erstellt wurden? Wenn es mög- 

lich war, die Haftorte herauszufinden und die nötigen Geld- oder 

Sachmittel aufzutreiben, konnte man dann nicht eine konkrete Ant- 

wort auf eine tragische Situation geben, ohne an unüberwindlichen 

Grundsatzproblemen zu scheitern? Ende Dezember beschlossen die 

Verantwortlichen des Komitees in einer Sitzung des Koordinations- 

ausschusses in Abwesenheit des durch Krankheit verhinderten 

Burckhardt, auf eine schriftliche Beantwortung der Note vom 

24. September durch die deutsche Regierung zu verzichten und die 

Möglichkeit einer Hilfsaktion für die Konzentrationslager zu prü- 

fen31. Ein Schritt war getan unter Bedingungen, die wir jetzt zu um- 

reissen suchen, während wir die Beschreibung der Hilfeleistungen 

selbst und die Bewertung des bis Kriegsende geleisteten Werks auf 

das nächste Kapitel verschieben. 

Andere Wege, dieselbe Politik 

Die Entscheidung vom Dezember wurde nicht allgemein gebilligt. 

Marguerite Frick und Marcel Junod, Sonderdelegierter namentlich 

für die deutsch-russischen Kriegsgefangenenverhandlungen, wa- 

ren der Meinung, man müsste auf Auskünften über jüdische Depor- 

tierte ausländischer Staatsangehörigkeit bestehen, zumindest aber 

auf solchen über arische Deportierte. Gäbe es andererseits nicht 

grössere Erfolgsaussichten, selbst für die Hilfssendungen, wenn 
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man sich direkt an denjustizminister des Reichs, Thierack, wenden 

würde, wie Marti glaubte? Dies könnte aber das Komitee kompro- 

mittieren, «das stets zum Besten der Sache handelt, der es dient, ohne zu 

vergessen, dass es nicht durch eine unüberlegte Handlung seine 

Aktionsmöglichkeiten in anderen, wichtigeren Bereichen aufs Spiel setzen 

darf, wo seine Intervention willkommen ist und es dank der Bereitschaft der 

kriegführenden Mächte wirksam eingreifen kann»32. Diese Bemerkung 

eines engen Mitarbeiters Carl J. Burckhardts wog so schwer wie 

das Scheitern der Demarche vom 24. September für die mehrheit- 

liche Entscheidung des Koordinationsausschusses, nicht mehr an 

eine Tür zu klopfen, die verschlossen blieb. Sie bewies, dass die 

wachsende Anteilnahme des IKRK an den Deportierten und Juden 

nicht als eine Umorientierung seiner Grundanliegen gewertet wer- 

den durfte, was aber nicht heisst, dass das Internationale Komitee an- 

gesichts der Hilferufe untätig bleiben konnte. 

Die Operation Deportiertenhilfe lief nicht unter besonders gün- 

stigen Vorzeichen an. Die Experimente während des Jahres 1942 

waren nicht gerade ermutigend. Im Sommer äusserte der Koordi- 

nationsausschuss die Absicht, den auf ihrem eigenen Territorium 

internierten Zivilpersonen, die meist sich selbst überlassen und in 

grosser Not waren, Lebensmittel zu schicken, angefangen bei einem 

Versuch in Frankreich und in Griechenland. Im italienisch kontrol- 

lierten Teil Griechenlands konnte den Zivilhäftlingen einschliess- 

lich politischen Gefangenen und Juden Hilfe geleistet werden. 

Dagegen führten die Schritte Martis in Berlin zugunsten der fran- 

zösischen Juden in Compiègne und der Inhaftierten in Theresien- 

stadt zu keinem Ergebnis. Der Versuch Burckhardts, sich zur Um- 

gehung der Gestapo auf das OKW zu stützen, vergrösserte nur die 

Verwirrung zwischen dem IKRK und seiner Berliner Delegation. 

Wenn es im Übrigen den Angehörigen gewisser Häftlingskatego- 

rien gestattet war, Lebensmittelpäckchen zum sofortigen Gebrauch 

zu schicken, so blieben dem Komitee selbst Hilfssendungen an die 

KZ untersagt, wie das Deutsche Rote Kreuz 1939 betont hatte. 

Doch selbst wenn es die Genehmigung erhielt, musste man noch die 

Alliierten zu einer Lockerung der Blockade bewegen, ohne dass die 

Verteilung der Pakete überprüft werden konnte, da die Lager nach 

wie vor unzugänglich waren, auch dem Roten Kreuz. Aufgrund 

dieser Sachlage hatte das IKRK in seiner Note vom 24. September 
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auch nur um Paketsendungen durch Angehörige oder die nationa- 

len Rotkreuzgesellschaften gebeten. 

Das Vereinigte Hilfswerk dagegen, das bereits einige Juden ver- 

sorgte, zum Beispiel in den südfranzösischen Lagern, und das Le- 

bensmittel, Medikamente und Kleidung an die Zivilbevölkerung in 

den besetzten Gebieten einschliesslich Polen und ohne besondere 

Rassenvorschriften übermitteln konnte, hatte im Herbst die Ge- 

nehmigung zu einer Arzneimittelsendung nach Theresienstadt er- 

halten, das heisst für ein Lager, in dem anscheinend deutsche Juden 

inhaftiert waren33. Stellte dies nicht einen Präzedenzfall dar, den 

man nicht nur für die Deportierten oder für die «Verwaltungsinter- 

nierten», wie man beim IKRK zu sagen begann, geltend machen 

konnte, sondern auch für die im eigenen Land internierten Zivil- 

personen? Eine Ermutigung, nach weiteren Mitteln zur Unterstüt- 

zung der Juden zu suchen und die Idee von Hilfssendungen an die 

Konzentrationslager wiederaufzugreifen?34 

Schwarzenberg, dem die Bearbeitung der jüdischen Angelegen- 

heiten unter Suzanne Ferrière übertragen waren, bereitete die nöti- 

gen Demarchen vor. Gemäss der angestrebten Gleichstellung mit 

Zivilinternierten feindlicher Nationalität richteten sich diese aus- 

schliesslich an die Wilhelmstrasse, und zwar in Form einer Note an 

Marti vom 18. Januar und eines persönlichen Schreibens Präsident 

Hubers an das Auswärtige Amt vom 30.Januar. Der Delegierte er- 

hielt folgende Instruktionen: 

«Obwohl die Reichsbehörden den in den besetzten Ländern verhafteten 

und festgehaltenen Zivilpersonen aus verschiedenen Gründen den Status 

von Zivilinternierten nicht zubilligen und sie manchmal nach Deutschland 

in Gefängnisse oder Konzentrationslager überstellen, kann das Internatio- 

nale Komitee vom Roten Kreuz diesem Personenkreis nicht teilnahmslos 

gegenüberstehen, die letztlich Feindbürger in Händen einer kriegführenden 

Macht sind. Wir werden sie in der Folge als ‚Verwaltungshäftlinge’ be- 

zeichnen, um sie von den Zivilinternierten zu unterscheiden. 

Die von uns unternommenen Schritte, um ihre Gleichstellung mit Zivil- 

internierten zu erreichen, zumindest bezüglich der Möglichkeit, Nachrich- 

ten von sich zu geben und uns ihre Anschrift mitzuteilen, waren bisher 

erfolglos. Wir wären Ihnen jedoch dankbar, wenn Sie bei den zuständigen 

Behörden wegen der Hilfssendungen neuerlich vorstellig werden. 

Es wäre zu ermitteln, ob das Internationale Komitee die Genehmigung 
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zu Hilfssendungen, namentlich Lebensmittel, an die Haftorte dieser Ver- 

waltungshäftlinge erhalten könnte, ausserdem müssten wir unbedingt in Er- 

fahrung bringen, welche Kontrollmöglichkeiten die Gewahrsamsmacht 

uns zu bieten bereit wäre. In der Tat stellen uns die Spender, wie Sie wis- 

sen, die nötigen Mittel nur unter der Bedingung zur Verfügung, dass eine 

gewisse Überwachung ausgeübt werden kann. Eine solche Überwachung 

könnte nicht nur durch gelegentliche Besuche unserer Delegierten erfolgen, 

sondern teilweise auch mit Hilfe von Empfangsbestätigungen an uns, wie 

dies bereits bei den Liebesgaben des Vereinigten Hilfswerks in Polen der 

Fall ist. Es wäre jedoch unerlässlich, dass wir zumindest den Aufenthaltsort 

und die Anzahl der Inhaftierten nach Nationalitäten erfahren (Norwe- 

ger, Holländer, Polen, Belgier, Franzosen, Serben). 

Wir fugen hinzu, dass wir die eventuellen Spender über das erwähnte 

Projekt noch nicht informiert haben und dass wir im Augenblick nicht versi- 

chern können, dass sie bereit sein werden, die erforderliche Hilfe zu leisten, 

um die wir sie möglicherweise für ihre Landsleute in Gefängnissen und 

Konzentrationslagern bitten werden. Dennoch haben wir Grund zu der 

Annahme, dass sie uns ihre Unterstützung nicht verweigern werden, wel- 

che jedoch weitgehend von der zugestandenen Kontrolle abhängen wird. 

Dem Ergebnis Ihrer Demarche sehen wir mit lebhaftem Interesse entge- 

gen und danken Ihnen im Voraus.»35 

Die ersten Fühlungnahmen beim Auswärtigen Amt erwiesen 

sich als eher günstig, im Gegensatz zu Martis Befürchtungen, denn 

Sethe schlug sogar eine sofortige Sendung an jene Inhaftierten vor, 

deren Namen und Haftort im Reich einschliesslich des holländi- 

schen Lagers Westerborg dem IKRK bekannt waren. Man konnte 

in Genf also eine Aktion vorbereiten, und Bern erteilte eine einma- 

lige Ausfuhrgenehmigung für 50 Pakete, denn die Zentralstelle 

verfügte damals nur über etwa zwanzig Namen und Anschriften 

von Deportierten. 

Dieser Beginn stellte in Wirklichkeit keine neuen Zugeständnisse 

dar, denn die Weisung Himmlers, Lebensmittelpakete der Angehö- 

rigen an Häftlinge, Deutsche inbegriffen, die keinen verschärften 

Haftbedingungen unterlagen, zu gestatten, datierte vom 29. Okto- 

ber 1942, und das Schwedische Rote Kreuz hatte bereits die Geneh- 

migung erhalten, sämtlichen Norwegern in deutschen Lagern Le- 

bensmittel und Kleidung zu schicken36. Darüber hinaus machte die 

Notwendigkeit, Name und Anschrift der Empfänger zu kennen, 
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jede umfassende Aktion unmöglich, da die Zentralstelle zu jener 

Zeit nur wenige Gefangene geortet hatte und zudem die Verweige- 

rung des Zutritts zu den Lagern und damit der Kontrolle der Paket- 

auslieferung die Überwindung der alliierten Blockade für Hilfsgü- 

ter aus Übersee mehr als schwierig machte. 

Die offizielle Antwort des Auswärtigen Amts auf die Gesuche 

vom Januar bestätigte die Befürchtungen. Sie lässt sich in zwei 

Punkten zusammenfassen: 

– Deutschland lehnt Hilfssendungen an die Deportierten prinzi- 

piell ab, lässt aber für gewisse Kategorien Ausnahmen zu. Personen, 

die schwerer Verbrechen gegen das Reich bezichtigt werden – dies 

trifft insbesondere für die NN, die «Nacht- und Nebelhäftlinge» 

zu, bleiben unerreichbar. Deportierte, die sich weniger schwerer 

Vergehen schuldig gemacht haben, können Bücher und Kleidung, 

aber keine Lebensmittel erhalten, vorausgesetzt, dass die Pakete von 

ihren Angehörigen stammen, keine Nachrichten enthalten und den 

Vorschriften entsprechen. Die ausländischen «Schutzhäftlinge» 

schliesslich – zu denen Marti auch die eigentlichen Geiseln zu rech- 

nen können glaubt – dürfen jede Art von Hilfsgütern bekommen. 

– Für diese letztere Kategorie wird die Genehmigung von Hilfs- 

sendungen, die bereits für die Angehörigen und die nationalen 

Rotkreuzgesellschaften bestanden hatte, also einfach auf das IKRK 

ausgedehnt. Die Anzahl der Sendungen ist unbegrenzt, aber die 

Menge der Lebensmittel muss den Bedürfnissen des Empfängers 

entsprechen, anderenfalls der Überschuss an die Mitgefangenen ver- 

teilt wird. Es werden aber ausschliesslich – und dieser Punkt ist we- 

sentlich – namentliche Sendungen ausgehändigt, das heisst, Name 

und Anschrift des Inhaftierten müssen dem Absender bekannt sein. 

In Genf war man eher enttäuscht, denn die Namen- und Adressen- 

listen waren dürftig und umfassten hauptsächlich eine Natio- 

nalität, die Norweger, welche schon anderweitig Hilfe erhalten 

hatten. Ausserdem blieb das Problem des persönlichen Empfangs- 

nachweises, der von Bern wie von den Alliierten gefordert wurde, 

weil es in den KZ keine Vetrauensleute gab, die die Empfangsbestäti- 

gung anstelle des Empfängers unterschreiben konnten. Wenn er 

Marti auch bat, seine Bemühungen fortzusetzen, zeigte sich Jacques 

Chenevière doch erbittert darüber, dass das Internationale Komitee 

nicht mehr erreichte, als was anderen bereits zugestanden war, und 
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dass das Schreiben Hubers nicht den geringsten greifbaren Erfolg 

erzielt hatte. All das war also nicht sehr ermutigend37. 

Marti war anderer Meinung. Im vorhergehenden Herbst hatte er 

sich höchst pessimistisch gezeigt hinsichtlich jeder Unternehmung 

beim Auswärtigen Amt im Zusammenhang mit dem Status der 

Deportierten. Jetzt drängte er zum Handeln und mahnte die be- 

rühmten 50 Pakete an, deren Absendung sich durch eine Reihe 

«technischer» Probleme verzögert hatte, darunter das Zerbrechen 

der Marmeladegläser. Keineswegs erstaunt über das Schweigen der 

Wilhelmstrasse auf eine neuerliche, von Genfangeordnete Vorspra- 

che Mitte Mai, vervielfältigte er in Berlin seine Kontakte zu Perso- 

nen, die in direkter Verbindung zu den privilegierten Deportierten, 

den Norwegern in Oranienburg standen. 

Mitte Juni brachte der Versand der Pakete, denen wie beim Verei- 

nigten Hilfswerk Empfangsbestätigungen beigegeben waren, 

einen unerwarteten Erfolg, der im Gegensatz zum Schweigen des 

Auswärtigen Amtes über die Kontrollmöglichkeiten stand, denn 

von den 50 Paketen kamen 30 vom Empfänger unterschriebene 

Quittungen zurück. Das zu Jahresbeginn beschlossene Experiment 

schien also zu gelingen, wie die Siegesbotschaft Schwarzenbergs an 

den Präsidenten am 11. August 1943 meldete, die den Anfang der 

systematischen Paketsendungen an Konzentrationslager bezeich- 

nete, von denen im nächsten Kapitel die Rede sein wird38. 

Doch bevor wir diesen Abschnitt der Tätigkeit des Komitees 

verlassen, der im Zeichen der Note vom 24. September 1942 und 

der Entscheidung für konkrete Aktionen am 30. Dezember stand, 

müssen wir nochmals auf das Problem der Juden zurückkommen, 

um die Bedeutung der gefassten Beschlüsse ermessen zu können. 

Manche Dokumente behaupten, die Frage der Deportierten sei nur 

deshalb aufgeworfen worden, um die deutsche Ablehnung einer 

Einmischung in jüdische Angelegenheiten zu umgehen. Sollte aber 

das IKRK, welches sich von nun an um die deportierten Juden nicht 

mehr deshalb kümmerte, weil sie Juden, sondern weil sie Depor- 

tierte waren, nicht seine Bemühungen auf sämtliche Juden ausdeh- 

nen? Die Frage musste gestellt werden, und Max Huber selbst stellte 

sie am 27.Januar 1943, das heisst zu Beginn des Experiments KZ- 

Hilfe. Der Koordinationsausschuss antwortete bejahend, lehnte 

aber gleichzeitig ab, sich auf das Problem der Juden zu beschränken 
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oder seine anderen Tätigkeiten dadurch zu gefährden39. Diese Stel- 

lungnahme war nicht so widersprüchlich, wie sie auf den ersten 

Blick erscheinen mag, denn sie betraf verschiedene Handlungs- 

schauplätze. Jedenfalls folgten ihr zwei konkrete Beschlüsse, und 

zwar bezüglich der sich in Ungarn und Rumänien abzeichncnden 

Emigrationsmöglichkeiten einerseits und über Hilfssendungen an- 

dererseits. 

Auf die Situation in diesen beiden Ländern und auf die Auswan- 

derung werden wir in den folgenden Kapiteln eingehen. Halten wir 

im Augenblick die gewissermassen taktische Bedeutung der gefäll- 

ten Entscheidung fest. Bis jetzt betrachtete das Internationale Ko- 

mitee das Problem der rassischen und politischen Verfolgungen 

stets im Hinblick auf das Dritte Reich. Gewiss war der beherr- 

schende Einfluss Berlins in ganz Europa spürbar, aber eine rein 

deutsche Perspektive konnte dazu führen, die Handlungsmöglich- 

keiten zu vernachlässigen, die bei gewissen Alliierten und sogar in 

manchen Satellitenstaaten des Reichs gegeben waren. Faktisch kam 

die neue, europäische Sicht der Verfolgung in zwei konkreten Un- 

ternehmungen zum Ausdruck. Der IKRK-Delegierte de Steiger, 

der im Auftrag des Vereinigten Hilfswerks in Bukarest weilte, 

wurde angewiesen, behutsam Erkundigungen über nötige und 

mögliche Hilfsaktionen in Transnistrien und die Emigrationsaus- 

sichten einzuziehen. Darüber hinaus kam man auf die im Herbst 

1942 fallengelassene Idee einer Mission nach Südosteuropa zurück. 

Sie führte zur Entsendung des Komiteemitglieds Edouard Chapui- 

sat und David de Traz’ in eine Reihe Hauptstädte im Mai 1943, um 

vor allem die Beziehungen zu den nationalen Rotkreuzgesellschaf- 

ten und zu den Behörden enger zu knüpfen, sich über die Lage und 

die Bedürfnisse zu informieren und an die Existenz und die Bedeu- 

tung des IKRK zu erinnern. Die beiden Repräsentanten Genfs tra- 

fen in den meisten besuchten Ländern, in Ungarn, der Slowakei, 

Rumänien, Bulgarien und Kroatien mit den höchsten Vertretern 

des Staates zusammen, mit Ministerpräsident Kallay in Budapest, 

dem rumänischen Conducator, Marschall Ion Antonescu, und sei- 

nem Aussenminister, Mihai Antonescu, und mit König Boris von 

Bulgarien und seinem Ministerpräsidenten Filoff. Überall wurde 

die Judenfrage erörtert mit dem Ergebnis, dass Edouard Chapuisat 

und David de Traz bei ihrer Rückkehr die Einrichtung von Delega- 
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tionen des Internationalen Komitees in Ungarn, Bulgarien und 

der Slowakei und den Ausbau der in Rumänien vorhandenen 

empfahlen40. Überall machten die beiden Repräsentanten aber 

auch darauf aufmerksam, dass es Aufgabe der nationalen Gesell- 

schaften sei, den politischen Gefangenen und aus rassischen Grün- 

den Verfolgten im eigenen Land zu Hilfe zu kommen. 

Diese Feststellung lässt uns nochmals betonen, dass der Beschluss 

vom 27. Januar keinen Bruch mit der bisherigen Politik und Hal- 

tung des Komitees darstellte. Die Kriegsereignisse hatten zwar die 

herkömmlichen Internierungsnormen über den Haufen geworfen, 

und die Instruktionen an die Delegierten konnte daher nicht mehr 

alle nun existierenden Kategorien der Betroffenen umfassen; aber 

grundsätzlich musste die Fürsorge des Roten Kreuzes allen Opfern 

gelten, war keine Haftstätte von der Sendung des IKRK ausge- 

nommen. Allerdings gab es Prioritäten in seiner Zuständigkeit, 

wie die leitenden Komiteemitglieder unablässig wiederholten. 

Was für die «Prioritätensitzung» vom 15. Mai galt, die mehr der 

Anpassung als einer prinzipiellen Erörterung der verfolgten Ziele 

diente, traf nach wie vor zu, trotz des Beschlusses, mehr für die 

Verwaltungshäftlinge und die Juden zu tun. Nach der Deportation 

der Juden von Saloniki, die den dort anwesenden Sonderdelegier- 

ten Roger Burckhardt so heftig aufbrachte, dass die Deutschen 

seine Abberufung forderten, machte Schwarzenberg dies deutlich: 

«Die Lage der Juden in Saloniki ist uns bekannt. Es handelt sich dort 

um Massendeportationen, wie sie in den meisten besetzten Ländern 

durchgefuhrt werden (Frankreich, Belgien, Holland usw.). Wir haben 

leider keinerlei Möglichkeit, diese Deportationen zu verhindern, besser, 

das Komitee wünscht keine Schritte in dieser Angelegenheit zu unterneh- 

men. 

Das Memorandum unserer Delegation in Griechenland schliesst jedoch 

mit folgendem Satz: ‚Das Internationale Rote Kreuz hat in diesem Fall 

eine klare Aufgabe zu erfüllen. Ihm kommt es zu, 50’000 Menschen, die 

ihm flehend ihre Arme entgegenstrecken, nicht vor Entkräftung sterben 

zu lassen.’ 

Diese Juden müssten, vorausgesetzt, dass sie griechische Staatsbürger 

sind – was für die meisten zutrifft nach Meinung von H. de Glutz 

[Delegierter in Griechenland] – dasselbe Recht wie die anderen griechi- 

schen Staatsbürger auf die Verteilungen haben, die unter der Ägide des 
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Roten Kreuzes in Griechenland stattfinden. Das ist leider alles, was man 

meiner Ansicht nach im Augenblick tun kann. 

Hielten Sie es Für richtig, unserer Delegation diesbezügliche Instruktio- 

nen zu erteilen? 

Ich könnte ausserdem über diese Griechen mit den verschiedenen jüdi-

schen Organisationen sprechen, die in Genf vertreten sind. Vielleicht könn-

ten sie ihnen etwas Geld schicken. 

Man muss jedoch vorsichtig Vorgehen, nachdem H. Burckhardt unsere 

Tätigkeit zugunsten der Juden anscheinend nicht über die ziemlich engen 

Grenzen ausweiten will, die bei der letzten Sitzung des Exekutivausschus- 

ses festgelegt worden sind.»41 

Wort und Tat 

Im Herbst 1942, nach langem Zögern, befasste sich das IKRK also 

mit dem Los der KZ-Häftlinge, darunter der Juden, und versuchte, 

ihre Gleichstellung mit den Zivilinternierten befeindeter Nationa- 

lität zu erwirken oder zumindest eine Angleichung der Haftbedin- 

gungen. Durch seinen Verzicht Ende des Jahres auf eine Antwort, 

die offenkundig negativ ausgefallen wäre, zog es seine Note gewis- 

sermassen selbst zurück. Bis Oktober 1944 griff es dieses Problem 

nicht mehr in einer offiziellen Demarche auf, sondern begnügte 

sich damit, den Deutschen von Zeit zu Zeit sein Interesse zu be- 

kunden, indem es auf seine Besuche deutscher Zivilinternierter in 

verschiedenen alliierten Ländern hinwies, die als Verdächtige oder 

Saboteure nicht dem Aussenministerium, sondern der Polizei 

unterstanden. Aber vergeblich. 

An die Stelle der diplomatischen Demarche war die Paketsen- 

dung in Konzentrationslager getreten. Die konkrete humanitäre 

Tat ersetzte den unmöglichen rechtlichen Schutz. Die Bemühung, 

den Hunger, die Kälte, die Verlassenheit zu lindern, spricht in dem 

durch totalitäre Willkür erzwungenen Schweigen für das Rote 

Kreuz. Aber die gerechte Anerkennung, die man einem so nütz- 

lichen Werk entgegenbringen muss, darf neben der geleisteten Hilfe 

die politische Beurteilung nicht verwehren, die wir zum Abschluss 

dieses Kapitels versuchen werden. 
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Die Ausweitung der Paketaktion gab den Bemühungen des 

IKRK um Zutritt zu den Lagern neuen Antrieb, denn die Deut- 

schen lehnten jedes Kontrollsystem der Verteilung ab und duldeten 

nur nach Belieben die Rücksendung der Empfangsbestätigungen, 

die bisweilen von den Empfängern einzeln oder kollektiv, biswei- 

len von der SS unterschrieben waren. Im Herbst 1942 hatte Marti in 

seinen Verhandlungen mit Sethe über die Note vom 24. September 

eine Art Testbesuch in Theresienstadt erbeten, was der SS nur will- 

kommen sein musste, denn gerade dieses Lager hatte man zu einer 

Musteranlage gemacht, um den Gerüchten über die rassische Aus- 

rottung im Ausland entgegenzuwirken. Der Besuch Hartmanns 

und seines Stellvertreters Niehaus im Juni 1943 in Theresienstadt, 

die Informationen, die die beiden Repräsentanten des DRK im An- 

schluss daran durchsickern liessen, gehörten zu einem Desinforma- 

tionsplan, der von Eichmann, wenn nicht an noch höherer Stelle, 

entworfen worden war und unter anderem auf das Deutsche Rote 

Kreuz, das IKRK und den Vatikan abzielte, der ebenfalls um eine 

Besuchsgenehmigung für Mgr. Orsenigo, den apostolischen Nun- 

tius in Berlin, nachgesucht hatte42. Offensichtlich wusste Marti 

nichts von diesem Projekt, aber seine Kenntnis der Lage bewahrte 

ihn 1943 davor, den Deutschen ins Garn zu laufen. Die Hoffnung 

der Nazis, Burckhardt selbst in Theresienstadt empfangen zu kön- 

nen, erfüllte sich also nicht. Schliesslich wurde die mehrfach ver- 

schobene Besichtigung am 23.Juni 1944 von einem Mitglied der 

Berliner Delegation, Dr. Rossel, durchgeführt, der den in der 

Schweiz befindlichen Marti vertrat. 

Die Deutschen hatten ganze Arbeit geleistet und im Lager sogar 

Blumen gepflanzt, da es sich wohlgemerkt um Blendwerk han- 

delte. Rossel war nicht allein, es waren auch zwei Dänen da, Vertre- 

ter der Regierung und der nationalen Rotkreuzgesellschaft, die 

Nachforschungen über 400 kürzlich aus ihrem Land deportierteju- 

den anstellten. Der angekündigte Schwede war dagegen nicht er- 

schienen. Die drei Gäste waren von Vertretern des DRK, des Aus- 

wärtigen Amtes und des Reichssicherheitshauptamts umgeben, 

unter Führung des Legationsrats Eberhardt von Thadden, des Ver- 

bindungsmannes zwischen der Wilhelmstrasse und der Abteilung 

IV B 4 (Eichmann) des RSHA, die für die Judenfrage zuständig war. 

Sie besichtigten die ehemalige Festungsstadt, die damals 35’000 
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Einwohner zählte, sprachen mit den Mitgliedern des Ältestenrates, 

namentlich mit dessen angeblichem Vorsitzenden Eppstein, und 

fotografierten. Die gegen Mittag begonnene Inspektion endete 

abends mit einem vom Reichsprotektor Karl-Hermann Frank im 

Hradschin gegebenen Empfang und einer Besichtigung Prags am 

darauffolgenden Sonntag43. 

Wie wir bereits im Zusammenhang mit der Information des 

IKRK feststellten, hatte sich Rossel der SS gegenüber verpflichtet, 

das Gesehene nicht an die Öffentlichkeit zu bringen44. Seine wich- 

tigste Behauptung über das endgültige Verbleiben im Getto – die 

schon an Ort und Stelle widerlegt wurde, als die Dänen das Fehlen 

eines Viertels der von ihnen gesuchten Personen feststellten – 

wurde von Schwarzenberg augenblicklich angezweifelt, der un- 

wissentlich dieselbe Skepsis an den Tag legte wie der schweizeri- 

sche Konsul in Prag nach seiner Begegnung mit Rossel45. Dennoch 

gab Schwarzenberg gewissen Vertretern jüdischer Organisationen 

in Genf wie Riegner Kenntnis von dem Bericht. Wie war diese wi- 

dersprüchliche Haltung zu interpretieren? Erklärte sich die Ableh- 

nung des IKRK, das Ergebnis der Besichtigung offiziell bekanntzu- 

machen, aus dem Zweifel an bestimmten Punkten des Berichts? 

Offensichtlich wollte das Komitee keine Stellungnahme auf der 

Grundlage eines einzigen Besuchs abgeben und auch der beidersei- 

tigen Propaganda keine Nahrung liefern, wie das die Ausbeutung 

des Unternehmens durch den stellvertretenden Pressechef des 

Reichs befurchten liess. Hinsichtlich des Hauptzwecks der Reise, 

der Kontrolle der Auslieferung von Liebesgaben, hatte Rossel keine 

überprüfbaren Angaben mitgebracht, ausser der Bestätigung der 

Zweifel, die man an der Weiterleitung des Überschusses in die 

oberschlesischen Lager wie Auschwitz und Birkenau hegte, die 

Hartmann ein Jahr zuvor erreicht zu haben behauptete46. 

Der Zutritt zu anderen Lagern blieb also eine Notwendigkeit. Im 

Frühjahr 1944 erfuhr die Berliner Delegation von der Existenz eines 

jüdischen Sonderlagers in Bergen-Belsen, in dem sich Emigra- 

tionsanwärter mit – echten oder falschen – Papieren zu diesem 

Zweck befinden sollten, sowie Persönlichkeiten, die man auszutau- 

schen beabsichtigte. Von März bis November 1944 unternahm 

Marti zahlreiche Schritte beim Auswärtigen Amt, das angesichts 

der Lagerbevölkerung die zuständige Stelle zu sein schien. Dieses 
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musste aber schliesslich zugeben, dass es gegen die Unnachgiebigkeit 

des RSHA nichts auszurichten vermochte. Schwarzenberg liess sich 

hierdurch nicht entmutigen und forderte Marti auf, nicht locker zu 

lassen, wobei er allerdings feststellte: «Nur wenn das Internationale 

Komitee eine allgemeine Erlaubnis zum Besuch der Konzentrationslager 

erhielte, könnte es sich eine Meinung über die Behandlung der Internierten 

bilden und diese Meinung eventuell bekanntmachen.»47 

Mangels einer Genehmigung zu offiziellen Besichtigungen hatte 

Marti im Frühjahr 1943 auf eigene Faust direkten Kontakt zu ver- 

schiedenen Lagerleitungen aufgenommen, unter dem Vorwand, 

die Verteilung der Sendungen zu kontrollieren, und ermutigt durch 

seine Verbindungen zu den Norwegern in Oranienburg. Innerhalb 

eines Jahres, nämlich bis Mai 1944, fuhr er so nach Ravensbrück, 

Oranienburg, Dachau, Natzweiler und Buchenwald, und die Berli- 

ner Delegation setzte diese Bemühungen in grösserem Umfang bis 

Ende desjahres fort. Diese Unterredungen waren keine Inspektio- 

nen und dienten vor allem dazu, Anzahl und Staatsangehörigkeit der 

Insassen in Erfahrung zu bringen sowie die Namen der Häftlinge, die 

Pakete empfangen durften, was manchmal eine Ergänzung der auf- 

grund der Empfangsbestätigungen erstellten Listen ermöglichte. 

Letztere erweiterten sich ausserdem dadurch, dass mehrere Inhaf- 

tierte die zurückgesandten Quittungen unterschrieben. 

Es lässt sich unmöglich sagen, wieviele Personen Pakete erhiel- 

ten, nicht einmal die Anzahl derer, die ihren Namen nach Genf 

durchgeben konnten. Beim Internationalen Suchdienst Arolsen be- 

finden sich heute 96184 Empfangsbestätigungen, zu denen noch 

20‘070 zusätzliche Unterschriften auf einem Teil der Scheine zu 

rechnen sind. Das beweist aber noch nicht, dass es sich um die Ge- 

samtheit der nach Genf gesandten Quittungen handelt. Ausserdem 

ist ein Teil der Namen mehrfach verzeichnet, weil manche Häft- 

linge ja regelmässig Sendungen erhielten. Schliesslich geben die 

Quellen des IKRK die Anzahl der zwischen November 1943 und 

Mai 1945 versandten Pakete zwischen 750’000 und 1‘112’000 an, 

welch letztere Zahl aus dem Rechenschaftsbericht von 1948 her- 

vorgeht. Sehr viele Pakete sind also nicht quittiert worden, wegen 

der Schwierigkeiten, die die Deutschen vor allem vom Sommer 

1944 an für Einzel- wie Kollektivsendungen machten, wie auch die 

Bemerkungen und Beschwerden der Sonderhilfsabteilung und der 
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Berliner Delegation beweisen. Eine im November 1944 im Auftrag 

Chenevières vom CCC-Dienst erstellte Statistik nach Nationalitä- 

ten verzeichnet insgesamt nur 9‘525 Namen, davon 3‘799 Polen, 

1‘894 Norweger, 1‘641 Franzosen, 595 Holländer, 522 Juden (ohne 

genauere Bezeichnung), 467 Briten, 202 Jugoslawen, 27 Tschechen 

usw. Aus den fragmentarischen Angaben, die uns zugänglich wa- 

ren, lässt sich also schliessen, dass die Anzahl der ermittelten Per- 

sonen (nicht zu verwechseln mit der der Häftlinge, die ein oder 

mehrere Pakete erhielten) nur einen beschränkten Prozentsatz der 

Lagerinsassen darstellt, die sich nach den nationalsozialistischen 

Unterlagen im Januar 1945 auf ungefähr 715’000 beliefen. Die Effi- 

zienz des Systems steigerte sich offenbar in den letzten Kriegsmona- 

ten, trotz der wachsenden Transportschwierigkeiten, vor allem für 

die grossen Lager wie Buchenwald, Dachau und Ravensbrück. Al- 

lerdings betrafen die Sendungen praktisch nur die Häftlinge der Ka- 

tegorie I und II der SS, nicht jene mit verschärften Haftbedingungen 

wie die «Nacht und Nebel»-Gefangenen oder die Deportierten in 

Mauthausen. 

Wie von Hartmann versprochen, nahm das DRK, genauer sein 

Suchdienst unter Leitung von Grüneisen ab Frühjahr 1943 wieder 

Nachforschungsaufträge aus Genf entgegen, vorausgesetzt, dass sie 

von Angehörigen ausgingen. Doch es kamen nicht viele Ant- 

worten. Ende Mai 1943 verzeichnete die Frankreichabteilung der 

Zentralstelle, die einzige, die hierüber eine Statistik führte, 1441 

Nachforschungen in Gefängnissen und Konzentrationslagern, von 

denen 61 Prozent Juden betrafen. 713 Anträge waren bis dahin an 

das DRK gegangen mit einer Antwortquote von 37 Prozent. An- 

fang 1944 schätzte die Zentralstelle das Verhältnis der in Genf ein- 

gehenden Antworten auf 20 Prozent, meist in Form einer Sterbe- 

mitteilung oder einer Bestätigung, dass der Betroffene noch am 

Leben war48. 

Wie wir jedoch gesehen haben, betraf die Nachrichtensperre von 

1942 vor allem die Juden. Und in diesem Punkt blieb die Lage blok- 

kiert, denn die in den verbündeten und Satellitenstaaten sehr ris- 

kanten Nachforschungen waren im Reich selbst und in den Ostge- 

bieten praktisch unmöglich, da das DRK keine Auskünfte von den 

zuständigen Behörden erhielt. Der CID-Dienst (diverse Zivilinter- 

nierte), der sich seit der Rückführung der Karten der Verwaltungs- 
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internierten und der ausländischen Juden in die nationalen Karteien 

nur noch um die deutschen, österreichischen, tschechischen und 

andere staatenlose Juden kümmerte, konnte von der Berliner Dele- 

gation des Komitees praktisch nichts erfragen und höchstens die 

eine oder andere Mitteilung aus Theresienstadt über den Kanal der 

«ReichsVereinigung der Juden» erhalten. Eines der Paradoxe der 

Endlösung war nämlich, dass die von den Nazis erzwungene Zen- 

tralorganisation der deutschen Juden deren fast völlige Ausrottung 

überleben sollte. So blieb dem CID-Dienst nichts anderes übrig, als 

seine Kartei zu vergrössern, die bereits im Frühjahr 1943 an die 

40’000 Karten umfasste. 

Schliesslich ersuchte das Deutsche Rote Kreuz das IKRK Ende 

1943, auf den Nachforschungsanträgen nach Verschollenen der be- 

setzten Gebiete anzugeben, ob der Gesuchte arisch ist oder nicht. 

Die Zentralstelle kam diesem Begehren nach, das eine Beschleuni- 

gung der Abwicklung gestattete, aber die Juden noch mehr preis- 

gab, die nun eindeutig nach rassischen Kriterien behandelt wur- 

den49. Sie verzichtete damit auch bis 1945 auf jede Hoffnung, trotz 

allem einige Informationen aufgrund von Namens- und Ortsver- 

wechslungen zu erhalten. Als das IKRK Ende 1944 das fast völlige 

Ausbleiben von Empfangsbestätigungen für KZ-Pakete feststellte, 

beschloss es, keine Listen gesuchter und ermittelter Personen mehr 

für die nationalen Rotkreuzgesellschaften sowie das französische 

Kriegsgefangenenministerium anzufertigen. Es beschränkte sich 

von nun an darauf, die Angehörigen von Lebenszeichen oder Ster- 

bemitteilungen zu unterrichten, die es durch Empfangsbestätigun- 

gen, über das DRK oder andere Kanäle erhielt, ohne den Ort der 

Gefangenschaft anzugeben. 

Im Ganzen gesehen hatte die Paketaktion für Konzentrationsla- 

ger wie die Nachforschungstätigkeit im Allgemeinen widersprüch- 

liche Auswirkungen auf die Politik und Haltung des IKRK den ras- 

sisch Verfolgten und KZ-Häftlingen gegenüber. Erstere vor allem 

stellte einen unbestreitbaren Durchbruch auf dem Gebiet der mate- 

riellen wie moralischen Hilfeleistung dar, deren Bedeutung für die 

Empfänger nicht unterschätzt werden darf. Sie war jedoch in den 

Augen mancher Verantwortlicher zum Selbstzweck geworden, 

und ihr Erfolg liess jede andere Überlegung in den Hintergrund tre- 

ten. Schliesslich sollte diese Hilfsaktion, deren Durchführung unge- 
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heure Anstrengungen kostete, die aber nur verhältnismässig weni- 

gen Inhaftierten und Verfolgten zugute kam, für viele zum Ersatz 

für die Rettungsoperation werden, die die Situation erforderte. 

Die im Frühjahr 1943 beschlossene pragmatische und praktische 

Vorgehensweise erlaubte dem Komitee verschiedene Unterneh- 

mungen zugunsten der Juden und KZ-Häftlinge, insbesondere in 

den verbündeten und Satellitenstaaten des Reichs, ohne von der 

Doktrin und den Hauptzielen des Roten Kreuzes in rechtlicher (was 

sowieso unmöglich war) oder politischer Hinsicht abzuweichen. 

Daraus ergab sich dem Dritten Reich gegenüber bis Sommer 1944 

die Aufgabe oder Nichtberücksichtigung jeder anderen Perspek- 

tive als der durch eine kriegführende Macht internierter Feindbür- 

ger und damit der Zuständigkeit des Auswärtigen Amtes, unter 

Vernachlässigung des Blickwinkels der politischen Gefangenen, 

wobei man sich auf die Überlegungen hätte stützen können, die in 

den dreissiger Jahren angestellt worden waren und die das IKRK zu 

anderen Machtzentren wie der Polizei oder der Justiz gewiesen hät- 

ten. Erst im März 1945 sollte Burckhardt gewissermassen den Emp- 

fehlungen Martis vom Sommer 1942 Folge leisten, indem er mit 

dem mächtigen Chef des Reichssicherheitshauptamts, Ernst Kal- 

tenbrunner, zusammentraf. Hätte eine Behandlung des Problems 

mittels einer Initiative zugunsten der politischen Gefangenen Er- 

folg gehabt? Man kann hierüber nur Vermutungen anstellen. Fest 

steht dagegen, dass dieser Weg nicht beschritten, ja nicht einmal 

ernsthaft erkundet worden ist und dass gerade der Erfolg der Paket- 

aktion an Konzentrationslager wahrscheinlich zu dieser Lähmung 

der Phantasie und Initiative beitrug. 

Die Delegierten erhielten daher bis Herbst 1944 schwer zu befol- 

gende Instruktionen. Einerseits mussten die konventionellen und 

traditionellen Aufgaben weiterhin im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit 

stehen, andererseits sollten sie den Umständen entsprechend im 

Namen der Menschlichkeit allen Opfern des Krieges beistehen, 

ohne dabei die Vorrangigkeit der Kriegsgefangenen und Zivilinter- 

nierten aufs Spiel zu setzen: 

«Die Gegebenheiten des jetzigen Krieges haben offenkundig sehr ver- 

schiedenartige Situationen geschaffen und erlauben nicht, die Lage aller 

Kriegsopfer eindeutig zu bestimmen... 

Dennoch war das Internationale Komitee was die Zivilpersonen betrifft 
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immer der Ansicht, entgegen anderer Meinungen, dass es verpflichtet sei, 

sich um Feindbürger in der Gewalt einer kriegführenden Macht schon auf- 

grund dieser Tatsache zu kümmern... 

Daher bitten wir Sie, eine Haflstätte, wo beispielsweise Bürger eines 

besetzten Landes interniert sind, nicht ‚a priori’ als von der Mission des 

IKRK nicht betroffen zu betrachten. Der humanitäre und karitative Cha- 

rakter unserer Institution ermöglicht es glücklicherweise unseren Delegier- 

ten, bei den Behörden der Länder, in denen sie akkreditiert sind, um die 

Ausübung gewisser Tätigkeiten nachsuchen zu können, die auf den ersten 

Blick ihren Aufgabenbereich zu überschreiten scheinen... 

Deshalb glauben wir unseren Delegierten ans Herz legen zu können, 

sich wo immer dies möglich scheint auf obige These zu berufen und die An- 

wendung der humanitären Prinzipien, die die Grundlage der Genfer Ab- 

kommen bilden, auf alle Feindbürger zu verlangen, ob diese nun den be- 

waffneten Streitkräften angehören oder nicht...»50 

Unter diesen Umständen kam es immer wieder zu Spannungen 

zwischen Genfund gewissen Delegierten, die besonders aktiv oder 

mitfühlend mit den misshandelten Zivilpersonen waren. In einem 

späteren Kapitel kommen wir auf einige Schwierigkeiten zu spre- 

chen, namentlich in Rumänien, Ungarn, Italien und der Türkei, die 

so lange anhielten, bis Schwarzenberg selbst Ende September 1944 

neue Instruktionen vorschlug, um den politischen Veränderungen 

Rechnung zu tragen51. 

Der CCC-Dienst, die Hilfe für Juden in verschiedenen Ländern 

und die Beibehaltung seiner traditionellen Prioritäten erlaubten 

dem IKRK, neuen Gruppen von Opfern zu helfen in der Treue zur 

Doktrin, der Achtung der Konventionen und Wahrung der Neu- 

tralität, die seine Glaubwürdigkeit begründen. Aber mit seiner 

Hilfsaktion ging das Komitee ein anderes Risiko ein, nämlich den 

Anschein zu erwecken, dem Drama nicht gewachsen zu sein. Und 

dies um so mehr, als es die Paketsendungen an Konzentrationslager 

nicht in der breiten Öffentlichkeit geltend machen konnte, um 

nicht Gefahr zu laufen, dass die nazistischen Zentralbehörden dieser 

tolerierten, aber nie offiziell genehmigten Praxis ein Ende setzten. 

Eine öffentliche Verurteilung der Machenschaften einer einzigen 

kriegführenden Macht jedoch, die sich weder auf ein internationa- 

les Abkommen noch auf eigene Ermittlungen stützen konnte, er- 

schien ihm eine zu riskante Geste, die nur als letztes Mittel versucht 
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werden sollte. Hierüber war sich Riegner nach seinen eigenen 

Aussagen mit Burckhardt im November 1942 einig gewesen. Eine 

öffentliche Verurteilung der Juden Vernichtung sollte so lange ver- 

mieden werden, bis es keine Hoffnung mehr gab, etwas anderes 

unternehmen zu können. Aber dieser Augenblick trat aus verschie- 

denen Gründen nie ein, weder für Max Huber noch für Carl J. 

Burckhardt. Für die jüdischen Organisationen dagegen erforderte 

die Evidenz der Endlösung nicht nur materielle Gesten, sondern 

eine Stellungnahme des Roten Kreuzes, das sich im Namen seines 

Ideals der Hilfeleistung an alle Opfer bewaffneter Konflikte zum 

Gewissen der Welt machen sollte. 

Während der gesamten Kriegsdauer unterhielt Burckhardt an- 

scheinend vertrauensvolle Kontakte zu seinem Kollegen am Insti- 

tut des Hautes Etudes internationales, Paul Guggenheim, und vor 

allem zu seinem ehemaligen Studenten Gerhart Riegner, der später 

die Nützlichkeit der erhaltenen Informationen bezeugen sollte. 

Trotzdem wurden die Beziehungen zwischen dem IKRK und den 

jüdischen Organisationen, zumindest zu einigen von ihnen, nach 

1942 zwar intensiver, aber auch gespannter. 

Einerseits arbeitete das Internationale Komitee und das Verei- 

nigte Hilfswerk tatsächlich mit zahlreichen karitativen Organisa- 

tionen zusammen, die durch ihre Vermittlung den Verfolgten Geld, 

Lebensmittel, Medikamente und Kleidung im Wert von Millionen 

Franken zukommen liessen. Besonders eng waren die Beziehungen 

zu Saly Mayer in St. Gallen, dem Präsidenten des Schweizerischen 

Israelitischen Gemeindebunds von 1936 bis Dezember 1942, und 

über ihn zum Joint, sporadischer die zum OSE (Oeuvre de secours 

aux enfants), zum Relico (1939 vom Jüdischen Weltkongress ge- 

schaffenes Hilfskomitee für die jüdischen Kriegsopfer), zum HI- 

JEFS (Schweizerischer Hilfsverein für jüdische Flüchtlinge im Aus- 

land) oder in Fragen von Emigration oder Austausch, zur Jewish 

Agency for Palestine usw. Zusammenarbeit bedeutete aber nicht 

immer Vertrauen. Als das Internationale Komitee zum Beispiel im 

Dezember 1942 Lebensmittelsendungen nach Theresienstadt und 

in die polnischen Gettos plante in der Hoffnung, einen Delegierten 

dorthin entsenden zu können, erhielt es finanzielle Unterstützung 

vom Jüdischen Weltkongress. Im folgenden Februar dagegen 

wurde keine jüdische Organisation eingeladen, als Suzanne Ferrière 
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vertraulich die Aktionen darlegte, die für die rassisch Verfolgten in 

den Ostgebieten, in Rumänien und Ungarn in Aussicht genommen 

waren. Zugelassen waren nur nahestehende Organisationen wie der 

Ökumenische Rat der Kirchen, YMCA, International Migration 

Service und Internationale Vereinigung für Kinderhilfe52. Denn das 

Komitee hatte weder die Absicht, über den Bereich materieller Hilfe 

hinauszugehen, in dem es ohne grundsätzliche Probleme handeln zu 

können glaubte, noch wollte es den Eindruck erwecken, dass seine 

Prinzipien oder Ziele auch nur im geringsten modifiziert sein könn- 

ten durch die Tatsache, dass es sich um einen erweiterten Kreis von 

Kriegsopfern kümmerte oder zu kümmern bestrebt war. So lehnte 

es beispielsweise ab, den Jüdischen Weltkongress bei seinen Bemü- 

hungen zu unterstützen, die Regierungen und nationalen Rotkreuz- 

gesellschaften der neutralen Länder zu einer verstärkten Aufnahme 

verfolgter Flüchtlinge zu bewegen53, dem Ersuchen des American 

Jewish Congress nach Ermittlungen über die Massenmorde in Eu- 

ropa nachzukommen54 oder im Sommer 1943 dem vom Jüdischen 

Weltkongress beabsichtigten Appell an die drei Chefs der Alliierten, 

Roosevelt, Churchill und Stalin beizutreten, die Vereinten Nationen 

mögen sofort den Hilfsorganisationen unter Aufsicht des IKRK fünf 

Millionen Pfund Sterling für die Bevölkerung im besetzten Europa 

zur Verfügung stellen. Wenn es nämlich einen solchen Schritt im 

voraus guthiesse, würde das nicht eine offizielle Änderung seiner Po- 

litik bedeuten, das Risiko, die Anglo-Amerikaner wegen der Blok- 

kade zu verstimmen und den Eindruck einer Geste gegenüber der 

UdSSR zu erwecken? Und Max Huber war der Meinung, «die Ab- 

lehnung des Vorschlags durch einen oder alle Angesprochenen [sei] für das 

IKRK noch unangenehmer, wenn es ihn bereits als solchen gebilligt hat»33. 

Solche Bedenken veranlassten das Komitee auch, seine Informatio- 

nen sorgfältig zu kontrollieren und im Frühj ahr 1944 hinsichtlich der 

Ereignisse in Ungarn sogar Abstand von einer Weitergabe an den 

Jüdischen Weltkongress zu nehmen56. Allerdings praktizierten die al- 

liierten Regierungen ein ähnliches Zurückhalten von Nachrichten, 

wie Riegner für seine Berichte über die Lage in Transnistrien feststel- 

len musste, die er Ende Januar 1942 über die Berner US-Gesandt- 

schaft nach Washington übermittelt hatte. 

Die persönlichen Beziehungen zwischen Burckhardt und Rieg- 

ner, die Ende 1942 nach mehrjähriger Unterbrechung wieder 
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angeknüpft worden waren, änderten die Dinge also nicht, auch nicht 

die Einrichtung der Sonderhilfsabteilung im März 1944. Obwohl es 

bemüht war, die Meinungsverschiedenheiten der jüdischen Welt 

auszugleichen, wenn es um grössere Wirksamkeit der Hilfstätigkeit 

ging, wie im Sommer 1944 im Fall von Ungarn, fühlte sich das Inter- 

nationale Komitee offensichtlich wohler im Umgang mit Vereini- 

gungen wie dem Joint, die sich konkreter Hilfe widmeten und daher 

einer vorsichtigen und zurückhaltenden Handlungsweise Verständ- 

nis entgegenbrachten, als mit Organen wie dem jüdischen Weltkon- 

gress, die eine grossangelegte Rettungsaktion und den Einsatz politi- 

scher Mittel verlangten. Bis zum Sommer 1944 änderte sich die 

grundsätzliche Haltung des IKRK nicht, trotz der ausführlichen Be- 

richte, die inzwischen über Ungarn und über Auschwitz Vorlagen. 

Gerhart Riegner und dem tschechischen Gesandten Kopecki gegen- 

über betonte Schwarzenberg noch am 27. Juni 1944, dass das IKRK 

keinerlei Möglichkeit zu einem Protest bezüglich der Juden bei den 

Deutschen habe: 

«...Zur Stützung dieser Behauptung erinnert H. Schwarzenberg 

daran, dass sowohl die Delegierten des Komitees als auch die Komiteemit- 

gliedermehrfach versucht hätten, auf diese Frage bei den deutschen Behör-

den zu sprechen zu kommen, aber immer mit demselben Ergebnis. Unter 

diesen Umständen wäre es für das I. K. völlig nutzlos, einen prinzipiellen 

Protest auszusprechen, der nicht berücksichtigt würde, aber zur Folge 

hätte, dass die Aktionsmöglichkeiten des Komitees in Deutschland zuguns-

ten der Gefangenen, Internierten und sogar gewisser Kategorien von De-

portierten gefährdet würden. Im Übrigen müssefestgestellt werden, dass die 

betroffenen Kreise im Ausland noch nicht begriffen zu haben scheinen, dass 

sich das I. K. bezüglich derJ uden auf keinem Gebiet offiziell an die deut-

schen Behörden wenden kann. 

H. Schwarzenberg betont, dass seiner Meinung nach die amerikani-

schen Behörden, die augenblicklich dringend wünschen, etwas für die Ju-

den zu tun, sich durch Vermittlung der Schutzmacht an Berlin wenden soll-

ten mit dem Vorschlag einer Gegenleistung, wenn die deutschen Behörden 

ihre Haltung in dieser Frage revidieren. Angesichts der Dringlichkeit einer 

Unternehmung, die H. Riegner unterstreicht, müssten die amerikanischen 

Behörden allerdings schnell intervenieren. Alles, was das I.K. tun könnte, 

wäre die eventuelle Weiterleitung dieser Berichte an bestimmte deutsche 

Behörden und an das Deutsche Rote Kreuz. 
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Der Herr Gesandte Kopecki billigt die Vorschläge H. Schwarzenbergs. 

Er wird dem I. K. einen Auszug der beiden bewussten Berichte [von Vrba 

und Wetzlar] zur Weiterleitung an das Deutsche Rote Kreuz zukommen 

lassen.»57 

Wenn die Informationen über die Konzentrations- und Vernich- 

tungslager allein keine Änderung bewirkten, so rechtfertigten da- 

gegen die Kriegsereignisse im Sommer 1944 eine Neuorientierung 

der Perspektiven und Ziele. Der Sieg der Alliierten gefährdete au- 

sserdem nicht nur die traditionelle Stellung der Schweiz in Europa, 

namentlich ihre Neutralität, sondern auch das IKRK, wie 1919 zu 

sehen war. Schon damals hätte die Haltung der Vereinigten Staaten 

und damit die des mächtigen Amerikanischen Roten Kreuzes bei- 

nahe das Ende des Internationalen Komitees und einen Umsturz in 

der Welt des Roten Kreuzes gebracht58. Der Erfolg der CCC- 

Aktion und die Wahrscheinlichkeit eines baldigen Siegs im Westen 

erhöhten den Druck auf Genf, einen neuerlichen Versuch zu unter- 

nehmen, und zwar diesmal zum Schutz der Opfer. Frankreich war 

daran besonders interessiert, befanden sich doch Zehntausende sei- 

ner Staatsbürger aus verschiedenen Gründen in Konzentrationsla- 

gern. Die USA, die mit der Schaffung des War Refugee Board eine 

besondere Verantwortung in der Judenfrage übernommen hatten, 

drängten im selben Sinn. Das geschwächte, in die Defensive gera- 

tene Reich würde vielleicht mehr Entgegenkommen zeigen. Die 

schweizerischen Behörden schliesslich forderten das IKRK zum 

Handeln auf, zur Ausweitung seiner Tätigkeit, zur Entfaltung jener 

Energie, die der wieder im Krieg stehende Kontinent erforderte59. 

Das Engagement des Internationalen Komitees in Ungarn 1944 – 

parallel zu dem der Schweiz – bezeichnete daher den Beginn eines 

neuen Abschnitts in der Tätigkeit zugunsten der rassisch Verfolg- 

ten und KZ-Häftlinge. 
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6. Die Möglichkeiten 

Die bisher beschriebenen geplanten oder durchgeführten Unter- 

nehmungen stellten «karitative Diplomatie» im wahrsten Sinn des 

Wortes dar. Gewöhnlich umfasste die Tätigkeit des Komitees aber 

auch noch andere Bereiche. Man ist versucht, sie in zwei Haupt- 

gruppen zu unterteilen: Die Hilfeleistung an Opfer einerseits und 

die Rettungsaktionen andererseits, welche beim Schutz gefährdeter 

Personen begannen. In Wirklichkeit liessen sich die beiden Katego- 

rien jedoch nicht streng von einander abgrenzen. Da im Dritten 

Reich an Schutz, geschweige denn an Rettung nicht zu denken war, 

bemühte sich das Rote Kreuz, Hilfe in Form von Lebensmitteln, 

Medikamenten, Stärkungsmitteln und Kleidung zu bringen. Diese 

unschätzbare materielle Fürsorge, vor allem gegen Ende der Feind- 

seligkeiten, als in den Lagern Unterernährung und Überfüllung 

herrschten, erfüllte aber auch eine Art Ersatzfunktion für den nicht 

gewährten Schutz. Waren nicht die Hilfspakete jenen Häftlingen 

verwehrt, die umgebracht werden sollten, besonders die Nacht und 

Nebel-Inhaftierten und die eben zu diesem Zweck in Vernich- 

tungslagern zusammengepferchten Juden? Allerdings sollte die Ge- 

fangenenfürsorge auch einer Rettungsaktion dienen, die das IKRK 

bei gewissen Verbündeten des Dritten Reichs wie Rumänien oder 

Ungarn durchführen zu können hoffte. Deshalb haben wir in die- 

sem Kapitel den verschiedenen Formen materieller Hilfe breiten 

Raum gewährt, die das IKRK und das Vereinigte Hilfswerk vom 

Internationalen Roten Kreuz leisteten. 

Was die Rettungsversuche angeht, vermochte das Internationale 

Komitee praktisch nichts zur Erleichterung von Auswanderung 

oder Interniertenaustausch, die in den Kompetenzbereich der Staa- 

ten fallen. Es blieb der Schutz der Kriegsgefangenen, eine seiner 

wesentlichen Aufgaben. Hinsichtlich der Anwendung der Genfer 

Abkommen geriet es hier in Konflikt mit dem Jüdischen Weltkon- 

gress, nicht nur wegen ihrer verschiedenen Einschätzung der Ge- 

fährdung der Kriegsgefangenen und Zivilinternierten jüdischen 

Bekenntnisses, sondern auch bezüglich der Interpretation des 

217 



Kriegsgefangenenabkommens, das nur Unterschiede des Dienst- 

grads, des Geschlechts, des Gesundheitszustandes oder der beruf- 

lichen Fähigkeiten berücksichtigt. Im Übrigen lehnte es bis zuletzt 

ab, die Ausdehnung des Zivilinterniertenstatus auf andere als die im 

Entwurf von Tokio vorgesehenen Gruppen in Erwägung zu zie- 

hen, die es zwar nicht beschliessen, aber zumindest hätte Vorschlä- 

gen können. Dagegen beharrte es auf seinem Interventionsrecht 

trotz der Behauptung der Nationalsozialisten, es handle sich bei den 

Juden und Deportierten um Kriminelle. Es hat jedoch weder in den 

früheren Arbeiten der Internationalen Rotkreuzkonferenzen noch 

in den Bestimmungen des humanitären Völkerrechts oder in den 

allgemein humanitären Prinzipien eine juristische Grundlage für 

einen Rettungsversuch gefunden und anscheinend auch gar nicht 

gesucht. 

Die Sorge um die Kriegsgefangenen und Zivilinternierten, viel- 

leicht auch um die russischen und deutschen Gefangenen an der 

Ostfront, machte sich nicht nur in den Zielen bemerkbar, die das 

Internationale Komitee verfolgte, sondern auch in der Wahl seiner 

Mittel. Bezeichnend hierfür ist die Entscheidung im Oktober 1942, 

bezüglich der Völkerrechts Verletzungen keinen Appell an die Öf- 

fentlichkeit zu richten. Doch dieser berühmte Fall beweist auch die 

Bemühungen des Komitees um Effizienz, die es vör allem seiner 

Neutralität zwischen den kriegführenden Staaten und seiner mora- 

lischen Autorität in der Weltgemeinschaft des Roten Kreuzes zu 

verdanken glaubte. 

Der nicht erfolgte Appell von 1942 

Einer der Hauptvorwürfe, der dem IKRK im Zusammenhang mit 

seiner Tätigkeit während des Zweiten Weltkriegs gemacht wird, ist 

sein Schweigen in der Öffentlichkeit zu den rassischen Verfolgun- 

gen und Deportationen. Schon während des Krieges erhoben sich 

zahlreiche Stimmen, die einen förmlichen Protest gegen die Ver- 

brechen forderten, die das Dritte Reich beging. Das Internationale 

Komitee ist diesem Wunsch nicht nachgekommen, aus einer Reihe 

von Gründen, auf die wir jetzt näher eingehen werden. 
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Als neutraler Vermittler in Kriegszeiten versteht sich das Komi- 

tee auch als moralischer Garant der Abkommen und des humani- 

tären Völkerrechts überhaupt. Diese Rolle ergibt sich aus seiner 

Satzung1 sowie aus seiner Tradition und den Erfahrungen der 

Geschichte. Während des Ersten Weltkriegs gingen dem Komitee 

zahlreiche Beschwerden nationaler Rotkreuzgesellschaften zu, die 

es jeweils an die gegnerische Seite weiterleitete. Es wurde aber auch 

von sich aus, im Namen seines allgemeinen Rechts auf humanitäre 

Initiative, bei den Regierungen vorstellig, um an die Bestimmun- 

gen des Abkommens von 1906 zu erinnern oder Massnahmen zu- 

gunsten der Gefangenen und Kriegsopfer vorzuschlagen. Es be- 

diente sich hierzu bald des diplomatischen Wegs, bald des Appells 

an die Öffentlichkeit, etwa am 6. Februar 1918 anlässlich seiner 

feierlichen Verurteilung des Einsatzes von Kampfgiftgas, die 

selbstverständlich zahlreiche Kontroversen hervorrief. Die Attak- 

ken, denen es damals von allen Seiten ausgesetzt war, lieferten dem 

IKRK eine bittere Anerkennung seiner Unparteilichkeit. Sein be- 

reits kräftiges Misstrauen gegenüber öffentlichen Erklärungen 

wurde dadurch nur noch bestärkt. 1936 berief sich die äthiopische 

Regierung erstmals auf Artikel 30 des Genfer Abkommens. Italie- 

nische Machenschaften verhinderten allerdings die erbetene Unter- 

suchung, so dass das IKRK wieder «von den kriegführenden Parteien 

angegriffen und für Propagandazwecke missbraucht wurde»2. Dies be-

stätigte Max Huber in seinem extremen Widerwillen gegen jede öf- 

fentliche Kundgebung und in seiner Überzeugung, das Rote Kreuz 

sei nicht dazu da, um zu reden, um Stellung zu nehmen oder zu ur- 

teilen, sondern um konkret etwas für die Opfer zu tun. In einer 

ideologisch gespaltenen Welt, die sich den humanistischen Werten 

christlichliberaler Prägung, in denen das Rote Kreuz wurzelte, im- 

mer mehr entfremdete, wurde das Vertrauenskapital, letztlich das 

einzige Mittel, über das dieser private Verein gegenüber den Regie- 

rungen und nationalen Rotkreuzgesellschaften verfügte, zu einem 

noch kostbareren Gut als in der Vergangenheit. Es durfte nicht 

leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden. Zu Beginn der Feindseligkei- 

ten liess das IKRK daher wissen, dass es eventuelle Aufgaben im 

Zusammenhang mit Völkerrechts Verletzungen nur mit grösster 

Zurückhaltung übernehmen und seiner ihm durch die Abkommen 

zugewiesenen Tätigkeit sowie seiner Unparteilichkeit und Neu- 
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tralität unterordnen würde. Ermittlungen könnten, von Ausnahme- 

fällen abgesehen, nur bei Verstössen gegen die Abkommen angestellt 

werden, und man müsse sich darauf beschränken, die Beschwerden 

der nationalen Gesellschaften weiterzuleiten. Endlich lehnte es von 

vornherein ab, selbst als Untersuchungsausschuss oder Schiedsge- 

richt zu fungieren, erklärte sich aber bereit, bei der Bestellung eines 

solchen Organs behilflich zu sein. 

Diese Zurückhaltung und Vorsicht der öffentlichen Meinung 

gegenüber ist auf die beiden wesentlichen Anliegen des Komitees 

zurückzuführen: wirksame Hilfe für die Opfer und Erhaltung der 

Autorität des IKRK im Gesamtverband des Roten Kreuzes. Der 

Grundsatz, dann einzugreifen, wenn die Regierungen schweigen 

oder ausweichen, besonders bei fehlenden vertraglichen Grundla- 

gen, wird zwar nicht gänzlich aufgegeben; er bildet den Hintergrund 

vieler Überlegungen, vor allem was jene Opferkategorien angeht, 

die in den Abkommen nicht oder nicht genügend berücksichtigt 

sind, wie wir es bei den politischen Gefangenen 1935 gesehen haben. 

Sie kommen Anfang 1940 im Appell vom 12. März3 an die Regierun- 

gen zum Tragen, der an Pfingsten in kürzerer Form wiederholt wird 

(vgl. Dokument XX). Zum Schutz der Zivilbevölkerung vor Luft- 

angriffen fordert das Komitee mangels Sicherheitszonen oder inter- 

nationaler Konventionen den Abschluss bilateraler Abkommen, die 

die grundsätzliche Unantastbarkeit der Zivilbevölkerung fest- 

schreiben und den Begriff militärischer Angriffsziele definieren sol- 

len, der einzigen, die im Luftkrieg erlaubt sind. 

Kontroversen um einen Appell wegen Völkerrechtsverletzungen 

Als die Führung des IKRK Mitte Mai 1942 die zu setzenden Priori- 

täten erörterte, waren ihr die Appelle an das Rote Kreuz wegen der 

Verschärfung der Kriegführung wohl bewusst. Sogar an Angriffen 

hatte es nicht gefehlt. Wenn auch die Kritik aus USA und Schweden 

nicht frei von Hintergedanken war, so wogen doch die Zweifel 

schwer, die sein Schweigen in der Schweiz selbst aufkommen liess, 

bis hin zum Armeekommando4. Sogar innerhalb des Komitees 

fragten sich manche Mitglieder, Oberst Guillaume Favre etwa, des- 

sen Tage gezählt waren, ob es nicht an der Zeit sei, Stellung zu be- 

ziehen, zum Beispiel hinsichtlich der Luftangriffe5. 
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Der Koordinationsausschuss, dem die wichtigsten Komiteemit- 

glieder angehören, war sich dessen nicht so sicher. Die möglichen 

Vorteile einer offiziellen Verurteilung der Geiselnahmen oder Bom- 

bardierungen waren so ungewiss, dass ihm angesichts der Risiken 

und des fast sicheren Misserfolgs eine abwartende Haltung geratener 

erschien. Dennoch beauftrage er Endejuni seinen Sekretär Jean Pic- 

tet, ein Rundschreiben zu entwerfen, das an die Grundsätze des Völ- 

kerrechts bezüglich Geiselnahme, Bombardierung der Zivilbevöl- 

kerung usw. erinnern sollte. 

DOKUMENT XX 

Der sogenannte Pfingstappell 

Genf, den 12. Mai 1940 

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Genf hat sich stets gegen 

beabsichtigte oder unbeabsichtigte Kriegshandlungen gewandt, die die Zivil- 

bevölkerung in schwerste Gefahr bringen. Seit Jahren hat es mit Unterstützung 

der Internationalen Rotkreuzkonferenzen und der nationalen Rotkreuzgesell- 

schaften die Regierungen eindringlich auf die Möglichkeiten hingewiesen, die 

Zivilbevölkerung vor den verheerenden Folgen der Feindseligkeiten zu be- 

wahren. 

Am 12. März dieses Jahres hat es neuerlich an die Unterzeichnerstaaten des 

Genfer Abkommens und des IV. Haager Abkommens von 1907 einen Appell 

bezüglich des Schutzes der Zivilbevölkerung vor Luftangriffen gerichtet und 

diesen am 1. Mai der Presse übergeben. Ganz besonders würdigt es auch die 

edelmütigen Initiativen, die der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika 

in diesem Sinne unternommen hat, sowie seine kürzliche Botschaft an das 

Amerikanische Rote Kreuz. 

Angesichts der ständigen Verschärfung des gegenwärtigen Konflikts be- 

schwört das Internationale Komitee vom Roten Kreuz die kriegführenden Par- 

teien, von Angriffen gegen Personen Abstand zu nehmen, die als Nichtkäm- 

pfende vor den Leiden des Krieges verschont bleiben müssten. 

Gewiss ist es die erste Pflicht des Roten Kreuzes, den Verwundeten, Kranken 

und Gefangenen der kriegführenden Armeen beizustehen, aber es genügt nicht, 

die Wunden zu verbinden, sie müssen auch all jenen erspart bleiben, die in kei- 

ner Weise an den Kampfhandlungen beteiligt sind und das Recht haben, nicht 

von ihnen in Mitleidenschaft gezogen zu werden. 

Im Namen der Menschenwürde vertritt das Internationale Komitee vom 

Roten Kreuz die Auffassung, dass sich die Stimme des Roten Kreuzes diesmal 

öffentlich Gehör verschaffen muss. Unabhängig von allen Abkommen und Ge- 

setzestexten appelliert es an das Gewissen der Völker. 

221 



Die Zweifel an der Zweckmässigkeit eines solchen Schritts waren 

jedoch nicht beseitigt, so dass der Ausschuss letzten Endes beschloss, 

das Dokument dem Gesamtkomitee zur schriftlichen Konsultation 

vorzulegen6. Ende August 1942 ging ein Entwurf mit der Nummer 3 

allen Mitgliedern zu. Das Begleitschreiben hält die Waage zwischen 

Argumenten für und wider einen solchen Appell: dagegenspreche, 

dass er keine praktische Wirkung erwarten lasse, aber gewisse Bezie- 

hungen gefährden könnte, dafür der Wunsch des IKRK, die humani- 

tären Prinzipien zu verteidigen. Die Befragten sollten sich dabei 

nicht zum Inhalt, sondern über die Zweckmässigkeit des Appells äu- 

ssern. Die geforderte Entscheidung war bedeutungsvoll, selbst wenn 

die meisten Mitglieder weder über die aktuellen Probleme noch über 

die laufenden Demarchen ausführlich informiert waren. Die Verant- 

wortlichen schienen übrigens keinen besonderen Wert auf eine ein- 

gehende Erörterung dieser doch als schwerwiegend bezeichneten 

Massnahme zu legen, denn die Befragung erfolgte ja schriftlich. 

Letztlich würde die kleine Führungsgruppe den Ausschlag geben, 

indem sie die allgemeine Stimmung interpretierte, ein bei Entschei- 

dungsfindungen häufig angewandtes Verfahren. Max Huber war 

diesmal nicht direkt beteiligt, da ihn seine Krankheit und anschlie- 

ssende Rekonvaleszenz in La Lignière bei Nyon von den Auseinan- 

dersetzungen im September und Oktober fernhielt. Er hatte im vor- 

aus wissen lassen, dass er sich der Meinung der Mehrheit anschliessen 

werde. Dafür tauchte im Hintergrund ein neuer Mitspieler auf, der 

Bundesrat selbst. 

Edouard de Haller, Ehrenmitglied des Komitees seit seiner Ernen- 

nung zum Delegierten des Bundesrats für Internationale Hilfswerke 

imjanuar 1942, leitete den Entwurf sofort an seinen Schwager Pierre 

Bonna weiter, den Chef der Abteilung für Auswärtiges im Politi- 

schen Departement. Und die Antwort, die er einige Tage später gab, 

war unmittelbar von dessen Argumenten bestimmt. Darüber hinaus 

bemühte er sich anschliessend, andere Mitglieder – Jacques Chene- 

viere, Paul Logoz, seinen Vetter Rodolphe de Haller, Albert Lom- 

bard – für seinen Standpunkt zu gewinnen. Denn für ihn wie für 

Pierre Bonna, wahrscheinlich auch für Bundesrat Pilet-Golaz, den 

Chef der eidgenössischen Diplomatie, würde ein Appell zu nichts 

führen, sondern höchstens die traditionelle karitative Tätigkeit des 

Komitees gefährden. Wenn letzteres eine Stellungnahme für not- 
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wendig erachtete, sei es auch nur aufgrund seiner Funktion als mora- 

lischer Garant der humanitären Prinzipien, warum wandte es sich 

nicht direkt und diskret an die betroffenen Regierungen? «Es würde 

ihre Aufmerksamkeit wecken, wahrscheinlich keine Antwort bekommen 

oder auf Ablehnung stossen, aber es hätte seine Pflicht getan...»7. 

Ende September musste das Sekretariat des IKRK feststellen, dass 

die Mehrheit – 21 Mitglieder von 23 (und drei Ehrenmitglieder) hat- 

ten geantwortet – eher eine öffentliche Erklärung befürwortete, 

wenn auch in unterschiedlichem Masse. Die Überraschung war gross 

für Edouard de Haller und Philipp Etter, der 1940 Giuseppe Motta 

im Komitee ersetzte und in diesem Jahr das Amt des Bundespräsi- 

denten innehatte. Auf ihren Antrag hin wurde beschlossen, keine 

schriftliche Befragung mehr vorzunehmen, sondern eine Vollver- 

sammlung unter Teilnahme des Bundesrates Etter einzuberufen. 

Die allen Mitgliedern vor der Sitzung übersandte Zusammenfas- 

sung der Antworten war ein einfaches Resümee der Argumente 

ohne Namensnennung, weil man die Aufmerksamkeit nicht auf die 

Tatsache lenken wollte, dass die entschiedenste Ablehnung des Ap- 

pells vonjenen Personen stammte, die am engsten mit der Bundesre- 

gierung verknüpft waren8. Die beiden Politiker befanden sich in der 

Tat in einer schwierigen Lage. Ihre Ansicht entsprach zwar der der 

wichtigsten Vertreter des IKRK, etwa einesjacques Chenevière, der 

keine schriftliche Stellungnahme abgegeben hatte, aber im Sinne 

Edouard de Hallers den Entwurf Pictets abschwächte, wie dessen 

Autor später behaupten sollte. Auch Burckhardt befürwortete eine 

direkte, diskrete Demarche in Berlin, anstatt durch einen Aufruf alle 

Beteiligten zu verärgern, die Engländer durch den Hinweis auf die 

Luftangriffe, die Deutschen durch die Erwähnung der Deporta- 

tionen9. Aber trotz oder eben wegen dieser prinzipiellen Überein- 

stimmung befürchtete Edouard de Haller schliesslich kurz vor der 

Sitzung «ein Manöver, das die Torpedierung des Appells dem Bun-des-

rat oder dem Politischen Departement anlasten soll»™. 

Der nicht erfolgte Appell 

Die vierte Version des Entwurfs, die von der vorigen nur geringfü- 

gig abwich, betonte zunächst das Anliegen des IKRK, kriegsbe- 

dingte Leiden allgemein zu lindern, aufgrund eigener Initiative 
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oder in Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben. Sie erwähnte 

die Appelle zum Schutz der Zivilbevölkerung vom 12. März und 

12. Mai 1940, die in Genfeingegangenen Proteste aller Art, die ent- 

sprechenden Beschwerden der nationalen Rotkreuzgesellschaften. 

Von allen Seiten wurde das IKRK also zum Handeln gedrängt. 

Grundbedingung hierfür war jedoch die Wahrung seiner absoluten 

Neutralität sowie Bemühung um wirksamste Hilfe für die Opfer 

des Krieges. Allerdings entband die Erfüllung seiner praktischen 

Aufgaben das Komitee nicht davon, seiner Besorgnis über den sich 

ständig ausweitenden Luftkrieg und den Wirtschaftskrieg Aus- 

druck zu verleihen. Zum Problem der Zivilpersonen, mit denen 

wir uns hier befassen, hiess es in dem Entwurf: 

«Aber neben den eigentlichen Zivilinternierten gibt es bestimmte Kate-

gorien von Zivilpersonen verschiedener Nationalitäten, die aus Kriegsgrün-

den ihrer Freiheit beraubt, deportiert oder als Geiseln genommen und sogar 

mit dem Tod bedroht werden, wegen Taten, für die sie oft nicht verantwort-

lich sind. 

Wenn man jedoch im Rahmen der Abkommen gewissen Kategorien von 

Kriegsopfern Vergünstigungen gewährt, geht man von dem grundlegenden 

Gedanken des Völkerrechts aus, dass die Zivilbevöl-kerung allgemeine Im-

munität geniesst und keinesfalls schlech-ter gestellt sein darf als jener Per-

sonenkreis, den man durch Sonder-bestimmungen schützen zu müssen 

glaubte. Schon aufgrund der Tatsache, dass Personen geschützt werden, die 

mehr oder weniger direkt an den Feindseligkeiten beteiligt waren, müsste 

der Schutz der Zivilbevölkerung mit umso grösserem Recht gewährleistet 

sein. 

Daher ersucht das Internationale Komitee vom Roten Kreuz die krieg-

führenden Mächte, für Zivilpersonen, gegen die sie gewisse Zwangsmassnah-

men ergreifen zu müssen glauben, zumindest ebenso grosszügige Bestimmun-

gen zu treffen wie für Kriegsgefangene und Zivilinternierte. Solche Bestim-

mungen liessen sich folgendermassen zusammenfassen: Schutz von Leben 

und Gesundheit dieser Personen, umgehende Bekanntgabe ihres Internie-

rungs- oder Haftortes, Korrespondenzmöglichkeit mit den Angehörigen un-

ter bestimmten Bedingungen, Erlaubnis, Hilfspakete zu empfangen und von 

Vertretern der Schutzmacht oder des IKRK besucht zu werden. Diese Garan-

tien sind übrigens im Entwurf von Tokio vorgesehen, der von der XV Inter-

nationalen Rotkreuzkonferenz angenommen wurde und der die Stellung und  
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den Schutz von Zivilpersonen befeindeter Nationalität auf dem Territorium 

eines kriegführenden Staates oder in einem besetzten Gebiet beinhaltet.» 

Anschliessend wurden bestimmte Probleme der Kriegsgefange- 

nenbehandlung angesprochen. Der Entwurf würdigte dann die 

Aufgeschlossenheit der kriegführenden Parteien, die sie etwa mit 

der Ausdehnung des Kriegsgefangenenabkommens auf Zivilinter- 

nierte bewiesen haben, mit der Erleichterung des Seetransports von 

Hilfsgütern für Kriegsopfer unter dem Zeichen des Roten Kreuzes 

oder überhaupt durch die Tatsache, dass sie bisher auf den Einsatz 

chemischer oder biologischer Waffen verzichteten. Zum Schluss 

wurde die Notwendigkeit betont, stets nach dem Gegenseitigkeits- 

prinzip zu verfahren11. 

Die Vollversammlung fand am Mittwoch, dem 14. Oktober, von 

15 bis 17 Uhr im Hotel Metropole statt. Den Vorsitz führte anstelle 

Max Hubers Edouard Chapuisat, der die Tätigkeit des Komitees 

aufmerksam verfolgte, ohne selbst im Koordinationsausschuss zu 

sein. Zwei Mitglieder waren anwesend, die bisher durch ihre politi- 

schen Pflichten oder ihr hohes Alter verhindert waren, Philipp 

Etter und Heinrich Zangger. Nacheinander begründeten alle Teil- 

nehmer ihren Standpunkt, wobei sie manchmal eine Kompromiss- 

lösung vorschlugen zwischen einem öffentlichen Protest und gar 

keiner Äusserung, etwa eine Art Bilanz des humanitären Völker- 

rechts nach drei Kriegsjahren, die in der Revue internationale de la 

Croix-Rouge erscheinen könnte. Wenn man diese Voten zu den Ar- 

gumenten zugunsten eines Appells rechnete, ergab sich eine deut- 

liche Mehrheit, darunter die vier Frauen im Komitee, Suzanne Fer- 

nere, Marguerite Frick-Cramer, Lucie Odier und Renee Bordier, 

langjährige Mitglieder wie Edmond Boissier und Paul Des Gout- 

tes, praktizierende Ärzte wie Alec Cramer oder auch Diplomaten 

wie der ehemalige schweizerische Gesandte in Rom, Georges Wa- 

gniere. Philipp Etter und Edouard de Haller konnten jedoch beru- 

higt sein: Die Spitze des IKRK blieb bei ihrer mehr oder weniger 

entschiedenen Ablehnung, was Edouard Chapuisat die Abhaltung 

«eines Begräbnisses erster Klasse»12 nach den Worten Edouard de 

Hallers ermöglichte. Das Protokoll berichtete unverblümt: 

«H. BURCKHARDT bezweifelt, dass der Appell in seiner jetzigen Form 

als ein mutiger Akt betrachtet werden könnte. Er ist der Meinung, diese 

Form sei den heutigen Anschauungen nicht mehr angemessen.  
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Man dürfe sich nicht vom Herkömmlichen leiten lassen und müsse sich dar-

über im Klaren sein, dass ein Teil der heutigen Welt gegen die Ideen sei, die 

das Rote Kreuz hervorgebracht haben. Er vertritt die Ansicht, man müsse 

dagegen in konkreten Fällen handeln, beispielsweise wie das Komitee dies 

kürzlich wegen der Repressalien gegen Kriegsgefangene getan hat. Man 

sollte dann direkt und diskret bei der oder den Regierungen intervenieren, 

die für die betroffenen Vorfälle verantwortlich sind. 

H. ETTER meinte, dass dieser Appell sehr edel gedacht gewesen sei. 

H. Etter hat aber einige Bedenken. Mit der Dauer des Krieges wächst die 

Empfindlichkeit der kriegführenden Mächte. Deshalb werden diese den 

Appell als Urteil interpretieren, und wenn sie sich darüber verstimmt zei- 

gen, ist die Wirkung des Appells bereits verfehlt. Man muss nämlich beden-

ken, dass der Appell je nach dem Zeitpunkt seiner Veröffentlichung vollkom-

men unterschiedlich ausgelegt und daher mangelnder Unparteilichkeit be-

zichtigt werden könnte. Eine andere Gefahr: ob veröffentlicht oder nicht, 

kann er für Propagandazwecke missbraucht werden. Man könnte dafür sein, 

wenn es die geringste Hoffnung auf eine positive Wirkung gäbe, was der Red-

ner bezweifelt. Die Kriegführungsmethoden haben sich geändert, so dass 

jetzt manchmal ein ganzes Land zur Front wird. Eine weitere Gefahr: eine 

der Mächte könnte zum Beispiel sagen, sie stelle die Luftangriffe ein, wenn 

der Gegner die Deportationen von Zivilpersonen einstellte. Darüber hinaus 

könnte der Appell der praktischen Tätigkeit des Komitees schaden, die seine 

wesentliche Tätigkeit darstellt, nämlich die des barmherzigen Samariters, 

der sein Schweigen nur durch Taten bricht. Das IKRK kann trotzdem inter-

venieren, aber es muss dies in ganz konkreten Fällen tun und sich dabei di-

rekt an die betroffenen Mächte wenden. Im Fall der Geiseln etwa sollte das 

Komitee nur streng vertraulich Vorgehen und vor allem geltend machen, 

dass dieses Verfahren demjenigen schadet, der es anwendet. Auf diese Weise 

kann das Komitee am meisten Gutes tun, wie es übrigens erst vor Kurzem 

bewiesen hat, als es sich wegen der Repressalien gegen Kriegsgefangene an 

die betroffenen Regierungen wandte. 

H. CHAPUISAT fasst die Diskussion zusammen. Er glaubt, feststellen 

zu können, dass niemand die Übersendung des Appells in der geplanten 

Form befürwortet. 

Das KOMITEE schliesst sich dieser Meinung an. 

Der VORSITZENDE stellt nun mit Billigung des Komitees folgende Fra-

gen an die Versammlung: 

I. Welche Mitglieder wünschen einen allgemeinen Appell? (an 
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alle Staaten und bezüglich der verschiedenen Punkte, die eine Intervention 

erfordern) 

Kein Komiteemitglied spricht sich für diese Lösung aus. 

2. Welche Mitglieder sind in schwerwiegenden Fällen für eine di- 

rekte Intervention des Komitees bei den betroffenen Staaten? 

Die anwesenden Mitglieder äussern sich einstimmig in diesem Sinne. 

H. BURCKHARDT teilt mit, dass Max Huber, der die Arbeit des Komi- 

tees in letzter Zeit nicht verfolgen konnte, sich bei Uneinigkeit der Ko- 

miteemitglieder eine Stellungnahme Vorbehalten hätte. Im Falle der Ein- 

mütigkeit jedoch, die gegeben ist, habe er erklärt, sich der Meinung seiner 

Kollegen anschliessen zu wollen. 

FR. FRICK äusserte den Wunsch, nachdem das Komitee auf einen Appell 

verzichte, möge es unverzüglich eine direkte Intervention unternehmen, 

und zwar sowohl bezüglich der Geiseln und Deportationen als auch wegen 

des Wirtschaftskriegs. 

Der VORSITZENDE informiert sie, dass sie wie alle Komiteemitglieder 

dem Koordinationsausschuss Anregungen für die Tätigkeit des Komitees 

unterbreiten könne.»13 

Anscheinend wurden während der Sitzung die neuen Informa- 

tionen, die Burckhardt und andere Mitglieder erhalten hatten, nicht 

erwähnt. Es war auch keine Unterlage zu finden, die im Zusam- 

menhang mit dem Appell der Vereinten Nationen vom 17. Dezem- 

ber 1942 (vgl. Dokument XXI) auf ein Interventionsgesuch der Al- 

liierten beim IKRK schliessen liesse, wie dies etwa beim Vatikan der 

Fall war. Das Foreign Office wusste freilich, dass dieses keinen Zu- 

tritt zu den Konzentrationslagern hatte14. Es steht jedoch fest, dass 

die Handschellenkrise vor allem Burckhardts Haltung stark beein- 

flusste, wie seine Briefe an Huber im Oktober und November be- 

weisen. 

Nicht Zurückbleiben 

Der Krieg weitete sich aus, die Zahl der Opfer unter der Zivilbevöl- 

kerung stieg, die Grundsätze der Menschlichkeit wurden immer 

weniger geachtet. Zu schweigen, während die Kluft zwischen dem 

theoretischen Völkerrecht und der Realität des Krieges immer grö- 

sser wurde, hiess andere zum Reden drängen. Als die «Association 

des Lieux de Genève» [private Vereinigung unter Vorsitz eines 
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DOKUMENT XXI 

Vom Appell zur Anklage 

Am 17. Dezember 1942, wenige Wochen, nachdem das Komitee einen Appell 

bezüglich der Völkerrechtsverletzungen abgelehnt hatte, verlas der Foreign Se- 

cretary Seiner Majestät im Unterhaus eine von den Alliierten gebilligte Erklä- 

rung: 
«Die Regierungen Belgiens, der Tschechoslowakei, Griechenlands, Luxemburgs, 

der Niederlande, Norwegens, Polens, der Vereinigten Staaten von Amerika, des Verei- 

nigten Königreichs von Grossbritannien und Nordirland, der Sowjetunion, Jugosla- 
wiens und das Nationalkomitee der freien Franzosen sind auf die zahlreichen Berichte 

aus Europa aufmerksam geworden, nach denen die deutschen Behörden in allen besetz- 

ten Gebieten nicht nur Personen jüdischer Abstammung die Grundrechte des Menschen 
aberkennen, sondern auch die von Hitler oft wiederholte Drohung wahrmachen, die 

Juden in Europa auszurotten. Aus allen besetzten Gebieten werden die Juden unter 

entsetzlichen Bedingungen nach Osten deportiert. In Polen, das die Nationalsozialisten 
zur Hauptstätte der Vernichtung gemacht haben, werden die vom deutschen Besetzer 

errichteten Gettos systematisch geräumt, mit Ausnahme bestimmter Facharbeiter, die in 

der Rüstungsindustrie Verwendung finden. Von den Deportierten hat man nichts mehr 
gehört. Die Arbeitsfähigen werden in Lagern zu Schwerarbeit gezwungen, bis sie vor 

Erschöpfung sterben. Die Kranken und Schwachen sind dem Hunger- oder Kältetod 

geweiht oder werden kaltblütig massenweise hingemordet. Hunderttausende Unschul- 
dige, Männer, Frauen und Kinder, sind bereits Opfer dieser unmenschlichen Methoden 

geworden. 

Die oben genannten Regierungen und das Nationalkomitee der freien Franzosen 
verurteilen diese bestialischen Vernichtungsmethoden aufs schärfste. Sie erklären, dass 

diese unmenschliche Politik die Entschlossenheit aller freiheitsliebenden Völker nur ver- 

stärken kann, die furchtbare Tyrannei Hitlers niederzuschlagen. Sie bekräftigen ihre 
feste Entschlossenheit, die Verantwortlichen für diese Verbrechen zur Rechenschaft zu 

ziehen und die Massnahmen zur Erreichung dieses Ziels zu beschleunigen.» 

Vom Frühjahr 1943 an drängen jüdische Kreise das britische Kabinett, die 

nationalsozialistischen Massaker offiziell zu verurteilen. Da es aber weder sei- 

ner Informationen noch der Wirksamkeit solcher Erklärungen sicher ist und 

ausserdem fürchtet, die Zusammenarbeit innerhalb des Bündnisses gegen Hit- 

ler zu gefährden (zum Beispiel wegen der lettischen Juden), besteht das Kabi- 

nett darauf, das Los der Juden seinem wichtigsten Ziel unterzuordnen, dem 

militärischen Sieg über die Achsenmächte. So verlangt es etwa, dass die Gas- 

kammern, deren Existenz es noch bezweifelt, in der Erklärung der Alliierten 

über die Kriegsverbrechen vom 1. November 1943 nicht erwähnt werden. 

Dennoch nimmt es im Dezember 1942 und im März 1944 im Zusammenhang 

mit Ungarn öffentlich zur Judenvernichtung Stellung. Im Übrigen hatten die 

verschiedenen Exilregierungen vom Sommer 1942 an ungefähr dreissig Mal 

Gelegenheit, über die BBC zu informieren, Hilfe zu erbitten, zu verurteilen und 
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zu drohen. Mehrfach wurde den Deutschen in Flugblättern und über Rundfunk 

die Liste der Kriegsverbrecher bekanntgegeben. 

Die Vereinigten Staaten legten in dieser Angelegenheit keinen grossen Eifer 

an den Tag. Sie billigten die Erklärung vom 17. Dezember 1942 und bekräftig- 

ten ihre Verurteilung und ihre Drohungen in einem Aufruf Roosevelts am 

24. März 1944, nach der deutschen Besetzung Ungarns. Darin wird die Unter- 

lassung vom 1. November 1943 gewissermassen nachgeholt, denn nun sind die 

Verbrechen gegen die Juden ausdrücklich in der Liste der Anklagepunkte gegen 

die Führung des Dritten Reichs und ihre Helfershelfer vermerkt, deren Prozess 

die Kommission für Kriegsverbrechen vorbereitet. 

Im Dezember 1942 unterstützten auch die anglikanischen Bischöfe öffentlich 

die Erklärung vom 17. Dezember. Und bei seiner Weihnachtsbotschaft im 

Rundfunk schloss Papst Pius XII. vorsichtig die Hunderttausende in seine Ge- 

bete ein, «die einzig aufgrund ihrer Nationalität oder Abstammung und ohne jedes 

persönliche Verschulden dem Tod geweiht sind». 

In anderen öffentlichen und privaten Äusserungen brachte der Heilige Vater 

später immer wieder seinen Schmerz über das Schicksal der Juden zum Aus- 

druck. 

französischen Generals, die für die Neutralisierung von Stadtteilen 

eintrat, A.d.Ü.] im Frühjahr 1943 eine spanische Initiative zum 

Schutz der bombardierten Zivilbevölkerung unterstützte, brachte 

dies das IKRK in grosse Verlegenheit, weil es in der öffentlichen 

Meinung mit dieser bescheidenen Organisation verwechselt 

wurde15. Endlich beschloss der Exekutivausschuss, der nun an die 

Stelle des Koordinationsausschusses getreten war, seinen Stand- 

punkt darzulegen, und zwar nicht in Form eines Appells, sondern 

eines Rundschreibens an die nationalen Rotkreuzgesellschaften. Es 

sollte nicht nur an die dem IKRK durch die Abkommen zugewiese- 

nen Aufgaben erinnern, sondern auch auf die ungerechtfertigten 

Leiden der Zivilbevölkerung eingehen, einschliesslich der Bedro- 

hung durch chemische Waffen, zu deren Bekämpfung das Interna- 

tionale Komitee die nationalen Gesellschaften aufrufen wollte16. 

Doch wenn der Adressat diesmal eindeutig schien und damit jeder 

Gedanke an einen öffentlichen Appell ausgeschlossen war, blieb 

noch die Frage, ob eine solche Stellungnahme zur Gegenwart und 

Zukunft ratsam sei. Philipp Etter, der neuerlich persönlich konsul- 

tiert wurde17, Max Huber, Jacques Chenevière und Carl J. Burck- 

hardt im Exekutivausschuss waren nicht dagegen, wollten aber die 

negative Entscheidung der Vollversammlung vom 14. Oktober 
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auch nicht widerrufen. Schliesslich ging am 23. Juli 1943 ein knap- 

pes, allgemein gehaltenes Telegramm an die kriegführenden 

Mächte mit Kopie an die Rotkreuzgesellschaften, dessen Text in 

der Augustnummer der Revue internationale de la Croix-Rouge abge- 

druckt wurde: 

«Angesichts der Schrecken, Härten und Ungerechtigkeiten des Krieges 

hat es sich das Internationale Komitee vom Roten Kreuiz zur Richtlinie 

gemacht seinen Standpunkt unablässig durch die Tat und nicht durch Worte 

zum Ausdruck zu bringen Punkt Seit Kriegsbeginn indessen im Jahre 

1939 und sodann am 12. März und 12. Mai 1940 hat das Komitee durch 

Aufrufe an die Mächte seine überlieferte Auffassung von den Methoden 

der Kriegführung zusammengefasst Punkt Die damaligen Äusserungen 

wünscht es inständig in Erinnerung zu rufen Punkt Heute möchte es noch 

einmal seine Stimme erheben und aufs Eindringlichste all? kriegführenden 

Mächte beschwören auch innerhalb der militärischen Notwendigkeit dem 

Menschen seinen natürlichen Anspruch auf Recht und auf Schutz der Per- 

son vor Willkür und Zurechnung fremder Verantwortung zu gewährlei- 

sten der nutzlosen Zerstörung Grenzen zu setzen und vor allem auf eine 

Anwendung äusserster vom Völkerrecht verurteilter Kriegsmittel zu ver- 

zichten.»1* 

Im Herbst 1943 musste das Komitee die Feststellung machen, dass 

dieser Text trotz seiner Veröffentlichung zwar niemandem gescha- 

det, aber auch kein grosses Echo gefunden hatte. Die Ausweitung 

des Krieges und mehr noch das Kräfteverhältnis innerhalb des Rot- 

kreuzverbandes erforderten, dass diese Geste eindeutiger für das 

Komitee verbucht wurde. Besonders Burckhardt sorgte sich um 

die Beurteilung des IKRK nach Kriegsende, die weniger günstig 

ausfallen könnte als nach 1918. «Dies ist teilweise auf die Tatsache zu- 

rückzuführen, dass das Komitee nicht in der Lage war, seine Tätigkeit im 

Ausland genügend zur Geltung zu bringen.» Hierzu kam noch die Ge- 

schicklichkeit der Liga, moralischen Nutzen aus der Arbeit des Ver- 

einigten Hilfswerks zu ziehen, die doch im Wesentlichen vom 

IKRK getragen wurde19. 

Man beschloss daher – ohne neuerlich das Gesamtkomitee zu 

Rate zu ziehen –, abermals an die Regierungen heranzutreten, deren 

Antworten in der Revue abgedruckt werden sollten. Auf Vorschlag 

Max Hubers erinnerte ein weiteres Telegramm an das Verbot von 

Vergeltungsmassnahmen gegen Kriegsgefangene und betonte die 
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Besorgnis des Komitees über «die fortschreitende Verschärfung 

der zur Anwendung kommenden Kriegsmittel, welche die Zivil- 

bevölkerung und nichtkriegswichtigen Sachgüter, oft von unersetz- 

lichem kulturellem Werte, in immer weiterem Umfang in Mit- 

leidenschaft ziehen»20. Deportationen und Konzentrationslager 

wurden also nicht ausdrücklich erwähnt, dennoch war Präsident 

Huber der Meinung, diese Stellungnahme sei gewissermassen ein 

Ersatz für den allgemeinen Appell, auf den man verzichtet hatte. 

Der in der Revue internationale de la Croix-Rouge abgedruckte und 

der Presse mitgeteilte Text vom 30. Dezember 1943 erweckte kei- 

nerlei Interesse. Das Komitee begnügte sich daher damit, im März 

1944 kommentarlos die Liste der 22 Staaten zu veröffentlichen, die 

auf den Appell vom 24. Juli geantwortet hatten, im Wesentlichen 

die USA, die lateinamerikanischen Staaten, Italien, das unbesetzte 

Frankreich und einige europäische Staaten, aber weder das Deut- 

sche Reich noch Grossbritannien und das Commonwealth oder die 

Sowjetunion21. 

Mit diesem Misserfolg schloss das Kapitel «Appell wegen Völker- 

rechtsverletzungen». Seinen Aufzeichnungen zufolge hatte das 

IKRK vom 2. September 1939 bis zum 21. Mai 1945 39 Noten, Te- 

legramme, Briefe, Appelle und Rundschreiben an die Regierungen 

und nationalen Rotkreuzgesellschaften gerichtet. Die meisten be- 

trafen die Anwendung der Abkommen, etwa die Note vom 30. Juli 

1943 über Austausch und Hospitalisierung von Schwerverwunde- 

ten und Kranken oder der Appell vom 23. August 1943 über den 

Status von Kriegsgefangenen und Zivilinternierten. Sie befassten 

sich auch mit inneren Angelegenheiten des Roten Kreuzes, so das 

Rundschreiben Nr. 365 vom 17. September 1941 über Bildung und 

besondere Stellung nationaler Gesellschaften in Kriegszeiten. 

Einige wenige endlich gingen auf die Lage der Zivilbevölkerung 

ein, darunter die Appelle vom 12. März 1940, 23. Juli und 30. De- 

zember 1943, die wir besprochen haben. Aber in den Augen der 

Nachwelt konnten diese Erklärungen und Stellungnahmen die 

Entscheidung vom 14. Oktober 1942 nicht wettmachen. Im Ge- 

genteil, sie lassen sie nachträglich nur noch unverständlicher er- 

scheinen. Den Verantwortlichen des Internationalen Komitees 

wurde dies noch vor Kriegsende klar, doch sie konnten das Schwei- 

gen nicht ungeschehen machen. 
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Jacques Chenevière schrieb hierzu 1946 in einem unveröffent- 

lichten Text: 

«Man hat sich hier und da gewundert, dass das IKRK damals keinen 

öffentlichen Protest erhob. Etwa gegen seine eigene Ohnmacht? Alle Si- 

gnatarmächte der Abkommen kannten den Grund und protestierten selbst 

nicht. Hätte man gegen die Misshandlungen protestieren sollen, die angeb- 

lich gegen die Deportierten verübt wurden? Das Rote Kreuz hatte ja keine 

Möglichkeit, diese Angaben auch nur teilweise zu überprüfen. Im Übrigen 

weiss das IKRK aus Erfahrung, dass alle seine öffentlichen Proteste, die 

sich nicht auf eigene Ermittlungen stützen, nutzlos, wenn nicht sogar 

schädlich sind. Mangels unbestreitbarer Grundlagen werden sie von dem 

beschuldigten Staat als Zeichen a priorischer Parteilichkeit ausgelegt und 

gefährden damit die anderen Aufgaben, die dem Roten Kreuz durch die 

Konventionen vorrangig gestellt sind... 

Der Protest kann das letzte Mittel der Schwachen sein. In anderen Fäl- 

len stellt er eine leichte Art dar, unser Gewissen durch die Illusion, etwas 

getan zu haben, zu entlasten. Allerdings darf man dann keine anderen 

Pflichten haben, zu denen erfolgversprechende Tätigkeiten gehören. 

«Man muss die öffentliche Meinung aufrütteln», heisst es. Das bedeutet je- 

doch häufig einen Aufruf zu Vergeltungsmassnahmen. Das Rote Kreuz 

aber darf niemals das Risiko eingehen, diese Flamme anzufachen, die 

so leicht zur Feuersbrunst wird. Darum wirkte das IKRK schweigend, 

obgleich unter Aufbietung aller Kräfte Für die Deportierten... 

Vorstehendes ist die Darlegung eines tragischen Problems, keine 

Rechtfertigung ...»22. 

Die Vielfalt und das Gewicht der Argumente spiegeln hier das 

Unbehagen des IKRK, als sich die Lager öffneten und das volle 

Ausmass der Schrecken zutage trat, die sich dort abgespielt hatten. 

Hilfeleistungen 

Es ist nicht unsere Absicht, die Geschichte der Hilfsaktionen des In- 

ternationalen Roten Kreuzes während des Zweiten Weltkriegs im 

einzelnen nachzuzeichnen, nicht einmal, eine Gesamtbilanz zu zie- 

hen. Der dritte Band des Rechenschaftsberichts23 und der Bericht 

des Vereinigten Hilfswerks24 liefern zahlreiche Informationen zu 



diesem Thema. Uns ist vielmehr daran gelegen, unsere Aussagen 

über die Paketaktion an die Konzentrationslager durch eine Bewer- 

tung der den Gefangenen und Verfolgten geleisteten Hilfe zu er- 

gänzen. Dabei darf man natürlich nicht übersehen, dass diese Hilfe 

oft aus vielen, manchmal heimlichen Einzelaktionen bestand, die 

unmöglich genau zu erfassen sind, dass sich die Empfänger nicht 

immer scharf in Häftlingsgruppen unterscheiden lassen und dass ein 

wahrscheinlich beachtlicher, aber nicht zu beziffernder Teil unter- 

wegs verlorenging oder unterschlagen wurde. 

Überblick 

Der Rechenschaftsbericht unterscheidet für die Hilfsaktionen des 

IKRK 1939 bis 1946 in Europa vier grosse Empfängergruppen 

(wenn man von persönlich ausgehändigten Spenden absieht), näm- 

lich die gemäss dem Abkommen von 1929 behandelten Kriegs- 

gefangenen und Zivilinternierten, dieselbe Kategorie – aber nun 

Italiener und Deutsche – in den Jahren 1945 bis 1946, dann die Zivil- 

bevölkerung, die zunächst vom Internationalen Komitee und ab 

1941 vom Vereinigten Hilfswerk versorgt wurde, schliesslich die 

«arischen» wie «nichtarischen» Häftlinge in KZs und Gefängnissen. 

Letztere erhielten dem Rechenschaftsbericht zufolge 6‘836 Ton- 

nen Güter in Form von 1,6 Millionen Paketen (1,112 bis zum 8. Mai 

1945 nach dieser Quelle, nach anderen internen Angaben des IKRK 

750’000). Zum Vergleich wurden an die Kriegsgefangenen und Zi- 

vilinternierten 400’000 Tonnen Güter geliefert im Gesamtwert von 

3 Milliarden Schweizer Franken, dazu 93‘518 Tonnen vom Verei- 

nigten Hilfswerk (von 1941 bis 1945, also ohne das Jahr 1946, in 

dem das Hilfswerk die grösste Leistung erbrachte) im Wert von 

etwa 196 Millionen Schweizer Franken. 

Die Gesamtheit der Hilfsoperationen ist beeindruckend und von 

beträchtlichem Gewicht in der Tätigkeit des IKRK, nicht nur mate- 

riell, sondern auch strategisch. Am Stichtag der deutschen Kapitu- 

lation verfügte das IKRK in der Schweiz über 21 Depots mit einer 

Gesamtkapazität von 105’000 Tonnen. Schiffe unter dem Zeichen 

des Komitees, das heisst der Rotkreuzflagge mit dem Vermerk 

«C. International», von denen drei durch die Stiftung für Rotkreuz- 

transporte erworben worden waren, aber auch Züge und Lastwa- 
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gen beförderten Waren zu See und zu Land. Über die Häfen von 

Lissabon und Marseille, gegen Ende des Krieges auch von Göte- 

borg und Lübeck gelangten Lebensmittel, Kleidung und Medika- 

mente auf den Kontinent, wo sie den verschiedenen Lagern zuge- 

teilt wurden, mit Ausnahme natürlich von Russland und der von 

ihm kontrollierten Gebiete. 

Dieses gewaltige Unternehmen warf zahllose Organisations- 

und Funktionsprobleme auf, angefangen von der Überwindung 

der alliierten Blockade und der deutschen Gegenblockade. Denn 

wenn die Beförderung von Einzelpaketen oder Sammelsendungen 

der Angehörigen, der nationalen Rotkreuzgesellschaften, karitati- 

ven Organisationen oder Regierungsstellen portofrei und unbehin- 

dert erfolgte, entsprechend dem Abkommen von 1929 und den 

Vereinbarungen über Kriegsgefangene und Zivilinternierte, so 

stiessen Spenden für die Zivilbevölkerung aus Übersee (mit Aus- 

nahme von Medikamenten) auf die Weigerung der Anglo-Ameri- 

kaner, die befürchteten, die humanitäre Hilfe könne der deutschen 

Kriegswirtschaft zugute kommen. Das Deutsche Reich, das die 

von Burckhardt im Sommer 1940 eingeleitete Hilfsaktion für die 

französische und belgische Bevölkerung begünstigt hatte, unter- 

stützte die Gründung des Vereinigten Hilfs werks. Ferner akzep- 

tierte es in einer Erklärung vom 11. Januar 1941, die ungehinderte 

Verteilung von Sach- und Geldspenden an bedürftige Zivilperso- 

nen in den besetzten Gebieten zu gewährleisten, die aus den neutra- 

len Ländern über das Deutsche Rote Kreuz fracht- und zollfrei be- 

fördert werden sollten. 

Während der gesamten Kriegsdauer und sogar noch nach dem 

8. Mai 1945 führten das Vereinigte Hilfswerk und das Internatio- 

nale Komitee zähe und schwierige Verhandlungen um Handlungs- 

freiheit, die die Engländer prinzipiell bis zuletzt ablehnten. Parallel 

dazu verhandelte übrigens die Schweiz um die Sicherung ihrer ei- 

genen Versorgung und um die Aufrechterhaltung einer minimalen 

Verbindung zur übrigen Welt, da sie ja von den Achsenmächten 

eingeschlossen war. Dieses Tauziehen, das die Leistungsfähigkeit 

des Vereinigten Hilfs werks zumindest bis 1945 beeinträchtigte und 

manchmal Spender wie Empfänger den Mut verlieren liess, brachte 

jedoch auch Erfolge. So erreichte Burckhardt von London und Vi- 

chy die Genehmigung zu Hilfssendungen in die südfranzösischen 
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Flüchtlingslager, wo zahlreiche staatenlose Juden interniert waren, 

aber diese Bemühungen wurden durch den Kriegseintritt der Ver- 

einigten Staaten teilweise wirkungslos. Später lockerte das Mini- 

stry of Economic Warfare seine Bestimmungen auch zugunsten der 

Lebensmittelaktion für Griechenland, die das IKRK gemeinsam 

mit Schweden durchführte. Ansonsten machte es seine Bewilligun- 

gen jedoch von strengen Vorschriften abhängig bezüglich der 

Staatsangehörigkeit der Empfänger, der Beschaffenheit der Güter 

und vor allem der Überwachung ihrer Verteilung. Das Vereinigte 

Hilfswerk beschaffte seine Waren daher durch Ankäufe in der 

Schweiz, in den neutralen Ländern und im europäischen Südosten, 

was aber auch mit Schwierigkeiten verbunden war, weil das Hilfs- 

werk über keinen eigenen Fonds verfügte und die Geldspenden 

ebenfalls die alliierte Blockade überwinden mussten. Im wesent- 

lichen wurden die Transaktionen durch Vermittlung der Bank für 

internationalen Zahlungsausgleich, der Schweizerischen National- 

bank und privater Unternehmen getätigt, mit Hilfe der IKRK-De- 

legationen in den verschiedenen Hauptstädten. 

1939 wurden die ersten Paketsendungen an Kriegsgefangene 

durch jene zwei Personen abgefertigt, die während des Spanischen 

Bürgerkriegs die beim IKRK eingegangenen Spenden an beide La- 

ger versandt hatten. Diese Dienststelle erfuhr in der Folge eine be- 

trächtliche Erweiterung und mehrfache Umstrukturierung. Von 

1942 an übernahm ein Fürsorgeausschuss unter Leitung des Ko- 

miteemitglieds Lucie Bordier die allgemeine Organisation und die 

Koordination der ausführenden Organe wie der Fürsorgeabteilung 

(H. Wasmer), der Transport- und Kommunikationsabteilung 

(W. Füllmann), die ihrerseits einem Transportausschuss unterstand, 

der Abteilungen für individuelle, pharmazeutische, intellektuelle 

Hilfeleistungen usw. 

Im Sommer 1941 entstand formell eine zweite Organisation, das 

Vereinigte Hilfswerk vom Internationalen Roten Kreuz. Wie wir 

gesehen haben, verdankte es seine Gründung dem politischen Fin- 

gerspitzengefühl Carl Jacob Burckhardts, der die geistige Oberlei- 

tung innehatte, während der kürzlich eingebürgerte Industrielle 

Robert Boehringer aus Basel-Land die Geschäftsführung wahr- 

nahm. Die Tätigkeit dieses Vereins gemäss den Artikeln 60 und fol- 

genden des Schweizerischen Zivilrechts wurde weitgehend vom 
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IKRK bestimmt, ohne jedoch dessen Budget zu belasten, da er für 

seine Verwaltungskosten 2 Prozent auf die Geld- und 1 Prozent auf 

die Sachspenden erhob. 

Soweit der organisatorische Rahmen der Hilfstätigkeit zugun- 

sten der KZ-Häftlinge und der Juden. 

Die Pakete an Konzentrationslager 

Am 11. August 1943 meldete Schwarzenberg Präsident Huber den 

Erfolg eines seit Mitte Juni laufenden Experiments: Von den 50 Le- 

bensmittelpaketen, die an norwegische KZ-Häftlinge geschickt 

worden waren, sind mehr als 30 unterschriebene Empfangsbestäti- 

gungen zurückgekommen, welcher Prozentsatz um so bemerkens- 

werter ist, als mehrere beim IKRK registrierte Adressen schon alt 

waren. Bis Mitte November bestätigten weitere Sendungen diesen 

ersten Erfolg. Im Ganzen wurden bis dahin 882 Pakete nach 

Deutschland geschickt, davon 500 an Holländer, 269 an Norweger, 

52 an Polen, 31 an Juden, die in der Statistik nicht näher bestimmt 

sind. Unter den betroffenen Lagern waren Oranienburg-Sachsen- 

hausen, Buchenwald, Dachau, Ravensbrück, Neuengamme, Stutt- 

hof, aber auch mehrere Gefängnisse25. 

Das Unternehmen war also weit genug fortgeschritten, um im 

Herbst die Frage seiner Organisation akut werden zu lassen. Die er- 

sten Sendungen gingen von der Abteilung für individuelle Hilfe 

aus, unterstützt vom Vereinigten Hilfswerk, das die Pakete zusam- 

menstellte und beförderte. Die Finanzierung erfolgte durch einen 

Vorschuss des Internationalen Komitees. Wer sollte nun in Zukunft 

die Verantwortung übernehmen? Aus politischen Gründen er- 

schien es ratsam, das Unternehmen beim IKRK zu belassen. So 

wurde der sogenannte CCC-Dienst (Colis aux camps de concen- 

tration) unter Leitung Schwarzenbergs eingerichtet, der einige Mo- 

nate später schrieb: «Es war ein gewisses Wagnis, weil wir uns von den 

traditionellen Grundlagen unserer Tätigkeit entfernten, wie sie durch die 

Abkommen bestimmt sind. Hauptsächlich aus diesem Grund betraute das 

Internationale Komitee nicht die Fürsorgeabteilung mit dieser neuen Auf- 

gabe, denn diese kümmert sich vor allem um Personen, auf die das Abkom- 

men zumindest im Analogieverfahren anwendbar ist. Deshalb musste eine 

eigens für diesen Zweck ausgerüstete Abteilung geschaffen werden, wo die 
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Informationen, die uns zugingen, insbesondere die Namen der Deportier- 

ten, streng vertraulich registriert und ausgewertet werden konnten. Man 

musste zum Beispiel sicher sein, dass die Auskünfte, die den Familien gege- 

ben wurden, nicht in [hier ist das Wort ‚flagrantem’ ausgestrichen mit 

einem Fragezeichen am Rand] Widerspruch zu den deutschen Vor- 

schriften standen.»26 

Im Frühjahr 1944 erfolgte eine Erweiterung des CCC-Dienstes 

mit der Einrichtung einer Sonderhilfsabteilung (Division d’assi- 

stance spéciale – DAS). Der sich abzeichnende Sieg der Alliierten 

und die Verhältnisse im Nachkriegseuropa beschäftigten die Ge- 

müter immer mehr. Der Druck der jüdischen Organisationen auf 

das IKRK nahm zu, und die Gründung des War Refugee Board 

durch Präsident Roosevelt am 22.Januar 1944 stellte dem Roten 

Kreuz einen Partner zur Seite, den das IKRK um so weniger ver- 

nachlässigen durfte, als er direkt vom Weissen Haus abhing. 

Auf Beschluss des Exekutivausschusses vom 15. März 1944 war 

es Aufgabe der Sonderhilfsabteilung, «alle kollektiven und individuel- 

len Hilfsaktionen für Zivilpersonen in kriegführenden oder besetzten Län- 

dern zu leiten, die sich an einem Zwangsaufenthaltsort befinden (Depor- 

tierte, politische oder Verwaltungshäftlinge, Juden) und nicht den Schutz 

der Abkommen geniessen»27. Die Abteilung unterstand einem von Al- 

bert Lombard präsidierten Ausschuss, dem ausser Jacques Chene- 

viere nur Mitglieder des Sekretariats wie Gallopin, Schwarzenberg, 

Bachmann angehörten, darüber hinaus der Leiter des Vereinigten 

Hilfswerks, Boehringer. Weder die «Spezialistinnen» für Flücht- 

lings- und Interniertenfragen, Ferrière und Frick, noch die Verant- 

wortlichen für Hilfsmassnahmen, Bordier und Odier, zählten also 

dazu. Als Leiter der Abteilung hielt Johannes Schwarzenberg Ver- 

bindung zu den anderen Dienststellen des IKRK, zum Vereinigten 

Hilfswerk und zur Zentralstelle sowie zu anderen Organisationen 

wie dem Hochkommissariat für Flüchtlinge, dem War Refugee 

Board, demjoint usw. Der DAS kam das Organisationstalent Mar- 

cel Leclercs zugute, eines schweizerischen Geschäftsmanns aus Ru- 

mänien, der mit einerjüdin verheiratet war. Doch es stellte sich sehr 

bald heraus, dass die Aufgabe zu gross war, wie Schwarzenberg 

selbst zugab, vor allem gemessen am Personal und an den Mitteln 

der neuen Dienststelle. Wie so oft beim IKRK, litt die Abteilung bis 

zu ihrer Auflösung an chronischer Unterverwaltung, was zu 
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Schwierigkeiten führte. Bei der Bilanz ihrer Tätigkeit kam es daher 

zu Kritik von Seiten des Komitees. 

Die Statistik vom November 1943 beweist, dass gemäss den deut- 

schen Vorschriften nur solche Häftlinge berücksichtigt werden 

konnten, die keiner Haftverschärfung unterlagen und deren Na- 

men und Anschrift in Genf bekannt waren, die also manchmal 

bereits Pakete von ihren Angehörigen erhalten hatten. Das CCC- 

System barg damit die Gefahr, zum geschlossenen Kreislauf zu 

werden und nur Jenen Hilfe zu bringen, die sie am wenigsten 

brauchten. Einzig Sammelsendungen würden der Aktion neuen 

Sinn geben können, was aber voraussetzte, dass die Deutschen zu- 

mindest Statistiken nach Nationalitäten zu liefern bereit waren. 

Mitte November 1943 erhielten Marti und Thudichum vom Kom- 

mandanten des Lagers Oranienburg-Sachsenhausen die Erlaubnis 

zu solchen Sammelsendungen. Dank der Autonomie der Lager- 

kommandanten wurde dann für Ravensbrück dieselbe Genehmi- 

gung erteilt (vgl. Dokument XXII). Durch diesen Erfolg ermutigt, 

verzichteten die Delegierten mit Billigung Genfs darauf, auf per- 

sönlichen Unterredungen mit den Häftlingen zu bestehen, und 

wurden nun unmittelbar bei der Gestapo vorstellig, statt wie bisher 

beim Auswärtigen Amt. Aber vergeblich, wie aus Martis Bericht 

Endejanuar 1944 hervorgeht: 

«Um uns zu diesem Thema Klarheit zu verschaffen, gingen Dr. Schir- 

mer und ich heute zum Sitz der Gestapo... Alhrechtstrasse 8, Berlin. 

Nachdem wir mehrere Büros hinter uns gebracht hatten, ivurden wir von 

einem Offizier empfangen, der mit dem Problem vollkommen vertraut 

schien. Wir fragten ihn, ob es dem IKRK erlaubt sei, Sammelsendungen 

an die verschiedenen Häftlinge in den Konzentrationslagern zu schicken. 

Wir erwähnten dabei besonders die norwegischen Studenten und die fran- 

zösischen Persönlichkeiten in Tirol. 

Das Ergebnis unserer Unterredung war leider vollkommen negativ. Wir 

wurden gebeten, uns wegen all dieser Fragen an das Deutsche Rote Kreuz 

zu wenden. Wir gaben zur Antwort, dass uns dessen Vermittlung nicht viel 

genützt habe und nur wenige, uns namentlich bekannte Privilegierte von 

unseren Hilfsaktionen profitierten, dass das IKRK rein humanitäre Ziele 

verfolge und sämtlichen Häftlingen beistehen wolle, nicht nur einzelnen. 

Man erwiderte uns, Sammelsendungen könnten aus Gründen der Abwehr 

nicht genehmigt werden. Das System der Vertrauensleute wie in den 

238 



 

DOKUMENT XXII 

Eine Unterredung mit dem Lagerkommandanten in Ravensbrück 

am 14. Dezember 1943 

Dr. Thudichum, Frl. Hjiort und ich haben heute wie angekündigt das Konzen- 

trationslager Ravensbrück besucht. 

Zunächst geben wir Ihnen einige Erklärungen über Frl. Hjiort, die Nor- 

wegerin, von der wir Ihnen schon berichtet haben und die ihre Beziehungen in 

Oranienburg und Ravensbrück hat. 

Der Vater von Frl. Hjiort, Bruder eines Osloer Arztes, der Mitglied des Nor- 

wegischen Roten Kreuzes ist und den ich bei meiner letzten Reise nach Norwe- 

gen kennenlernte, ist ein ehemaliger Internierter von Oranienburg. Er wurde 

freigelassen unter der Bedingung, mit seiner Familie bis Kriegsende in 

Deutschland zu leben. Er wohnt in der Nähe von Potsdam, zusammen mit 

Professor Seip, und tut, was er kann, für die norwegischen KZ-Häftlinge über 

seine Tochter Wanda Hjiort, mit der wir jetzt die besten Beziehungen unterhal- 

ten. Kurz, wir arbeiten jetzt zusammen. 

Wir sind also heute gemeinsam nach Ravensbrück gefahren. Frl. Hjiort hatte 

die Erlaubnis erhalten, sich eine halbe Stunde lang, natürlich unter Aufsicht, 

mit Frau Sylvia Silvesen zu unterhalten, die in Norwegen und auch sonst sehr 

bekannt ist. Währenddessen wurden Dr. Thudichum und ich vom Lagerkom- 

mandanten empfangen, der sehr freundlich war. 

Wir wollten erfahren, ob es dem IKRK erlaubt sei, Pakete an das Lager zu 

senden, und haben folgende Fragen gestellt: 

1) Darf das IKRK Lebensmittelpakete nach Ravensbrück schicken? Antwort: 

Ja. Das Lager hat bereits Fisch erhalten, der sehr geschätzt wurde. Der Lager- 

kommandant wünscht, dass das IKRK den Internierten zu Weihnachten Pakete 

schickt. 

2) Kann das IKRK Lebensmittel an die Internierten aller Nationalitäten 

schicken? Antwort: Ja, und dieses System ist sogar besser, als nur Pakete an die 

Gefangenen einer einzigen Nationalität zu schicken. 

3) Welche Nationalitäten sind im Lager vertreten? Antwort: Praktisch alle 

Nationalitäten, aber die Polinnen bilden die Mehrheit. 

4) Kann das IKRK für verschiedene Rotkreuzgesellschaften einspringen, die 

vielleicht nicht mehr in der Lage sind, das Lager zu versorgen? Antwort: Gewiss, 

das IKRK kann alles schicken, was ihm nötig erscheint. 

5) Wird die Verteilung nach den Wünschen des IKRK erfolgen, oder wird der 

Lagerkommandant nach Bedarf verteilen? Antwort: Es wird nach den Wün- 

schen des IKRK verfahren werden. 

6) Erlaubt der Lagerkdt., dass Tabak geschickt wird? Antwort: Die Frauen 

dürfen nicht rauchen, aber die männlichen Internierten im Lager (es sind keine 

Norweger darunter) können diesen Tabak bekommen. 

7) Könnten die Vertrauensfrauen der verschiedenen Nationalitäten dem 

IKRK Empfangsbestätigungen schicken? Antwort: Gewiss. 
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8) Sind dem Lagerkommandanten Einzel- oder Sammelsendungen lieber? 

Antwort: Einzel- wie Sammelsendungen sind gleichermassen willkommen. 

9) Können Kleidungsstücke geschickt werden? Antwort: Kleidung ist nicht 

nötig, weil die Inhaftierten die herkömmliche gestreifte Uniform tragen. Aber 

sehr warme Unterwäsche aus Wolle wäre vor allem nötig. 

10) Sind Schuhe nötig? Antwort: Jede Art von Schuhen kann geschickt wer- 

den, aber der Zustand der Schuhe ist derzeit ziemlich gut. 

Der junge Lagerkommandant, der einen ziemlich guten Eindruck auf uns 

machte, empfing uns rasch. Die Unterredung war sehr korrekt, und der Kdt. 

zeigte ziemlich viel guten Willen. Er äusserte vor allem den grossen Wunsch, 

Weihnachtspakete zu erhalten, er betonte jedoch, dass man nicht eine Anzahl 

Pakete an die Norwegerinnen allein schicken solle mit dem Zweck, sie auch an 

die Internierten der anderen Nationalitäten zu verteilen, diese Pakete würden 

nicht ausreichen. Er wollte damit sagen, dass es wenige Norwegerinnen im 

Lager gebe, dagegen sehr viele Polinnen. 

Kurz, das IKRK kann alles schicken, ausser Kleidung. 

Der Lagerkommandant kam selbst auf den Gedanken, dass die Zollgebühren 

ziemlich hoch sein könnten. Er bietet an, sie zu bezahlen, aber auf Kosten der 

Inhaftierten, die derzeit etwas Geld verdienen. Auf alle aufgeteilt würde das 

einen ganz kleinen Einbehalt pro Verdienst ausmachen. 

Wir haben geantwortet, dass wir Ihnen die Angelegenheit unterbreiten wür- 

den. 

Während wir auf Frl. Hjiort warteten, haben wir Kolonnen weiblicher Inhaf- 

tierter aller Nationalitäten vorbeimarschieren sehen. Diese schienen uns relativ 

warm gekleidet, es war kalt und stark nebelig, trotzdem schien die Laune gut, 

die Frauen schwatzten, manche lachten, alle trugen entweder Lederschuhe oder 

Holzschuhe oder einfache Damenschuhe, kurz, alles, was man tragen kann, 

aber hauptsächlich gutes Schuhwerk. Ausserdem die üblichen Uniformen und 

Halstücher in allen Farben sowie bunte Strümpfe. 

Frl. Hjiort sprach eine halbe Stunde lang mit Frau Sylvia Silvesen; wir haben 

sie auch gesehen, aber nur begrüsst; sie war ziemlich krank gewesen, aber es 

ging ihr viel besser, und sie sah ziemlich gut aus. Sie konnte nur sagen, dass 60 

Norwegerinnen im Lager seien. Das ist die einzige Bestandszahl, die wir haben. 

Wir werden das Lager wieder besuchen. 

(AIKRK, G 3/26 f, Bericht Martis vom 14.12.1943) 

Kriegsgefangenenlagern könne nicht eingeführt werden. Die Sicherheits- 

polizei bedaure, darauf bestehen zu müssen, dass Pakete nur an Häftlinge 

gesandt werden, deren Namen und Haftort bekannt sind. 

Der Kreislauf ist also geschlossen. Diese Antwort ist genau dieselbe wie 

die vom Deutschen Roten Kreuz. Daher kann uns nur der Direktkontakt 

zu den Lagern etwas nützen, wie wir seit Ende letzten Jahres allmählich 
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eingesehen haben. Diese Antwort der Gestapo darf Sie nicht hindern, wei- 

terhin Sammelsendungen nach Oranienburg und Ravensbrück zu schik- 

ken, nachdem die beiden Kommandanturen es gewünscht haben. Die Sen- 

dung für die norwegischen Studenten, um die wir Siegebeten haben, dürfte 

ziemlich sicher angenommen werden. Entgegen der Behauptung von Ber- 

lingibt es doch Vertrauensleute, wie wir Ihnen gesagt haben, die zumindest 

von den Häftlingen anerkannt werden, in Oranienburg und Ravensbrück 

auch von den Kommandanten. 

Wir sehen im Augenblick keine anderen Möglichkeiten, zu einem besse- 

ren Ergebnis zu gelangen, vielleicht müssen wir später in Betracht ziehen, 

das Deutsche Rote Kreuz einzuschalten.»28 

Trotz des prinzipiellen Verbots nehmen die Kollektivsendungen 

allmählich an Bedeutung zu, dank der Kontakte, die Marti und 

seine Mitarbeiter systematisch mit den Lagerkommandanten an- 

knüpfen und pflegen. Ende Mai 1944 teilte der stellvertretende 

Kommandant von Sachsenhausen vertraulich die Anzahl der Fran- 

zosen, Tschechen, Polen, Belgier und Norweger mit, die in diesem 

Lager Pakete empfangen durften, und versprach ebenfalls Emp- 

fangsbestätigungen. Einige Tage später erbrachte eine Unterre- 

dung mit dem Kommandanten von Stutthof Bestandslisten und die 

Genehmigung für Sammelsendungen. Gewiss verliefen nicht alle 

Besuche so positiv, vor allem wurden nicht alle Versprechen gehal- 

ten. Wieviele Pakete wurden den Gefangenen wirklich ausgehän- 

digt? Der Empfang der Delegierten und die erzielten Ergebnisse 

waren je nach Lager und Kommandant verschieden, aber gegen 

Ende des Frühjahrs 1944 konnte Marti die Mitteilung machen, er 

stehe nun mit den wichtigsten Lagern im Reichsgebiet in Verbin- 

dung, nämlich Ravensbrück, Oranienburg-Sachsenhausen, Da- 

chau, Natzweiler, Buchenwald und Stutthof. Bezeichnend ist auch 

die Tatsache, dass die in Dachau wegen Tod des Empfängers nicht 

zustellbaren Pakete nicht mehr nach Genf zurückgeschickt wurden, 

wie das manchmal der Fall war, sondern dass man sie anderen Häft- 

lingen derselben Staatsangehörigkeit aushändigte, welche durch 

ihre Unterschrift auf der Empfangsbestätigung auf die Adressen- 

listen des Komitees gelangten. Daneben kamen auch Empfangs- 

bestätigungen mit mehreren Unterschriften zurück. 

Damit war eine Bewegung geschaffen, die sich ständig auswei- 

tete. Zu den Angaben der Familien, nationalen Rotkreuzgesell- 
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schäften, Exilregierungen und karitativen Organisationen kamen 

die Unterschriften auf den Empfangsbestätigungen für persönliche 

oder Kollektivsendungen. Zum Problem wurde allmählich die Er- 

haltung des Gleichgewichts zwischen den Hilferufen und den von 

den Spendern für diese Häftlingsgruppe zur Verfügung gestellten 

Mitteln. 

Es mag sonderbar erscheinen, dass sich eine solche Aktion in der 

Welt der Lager und Gefängnisse entwickeln konnte, wo Hundert- 

tausende Männer und Frauen unter schlechter Behandlung und 

Hunger litten, von den völlig unerreichbaren Vernichtungslagern 

ganz zu schweigen. Aber es entsprach der Logik des Systems, dass 

die Nationalsozialisten jenen eine bevorzugte Behandlung zukom- 

men lassen wollten, die ein Anrecht darauf hatten. Ein Beispiel 

hierfür sind die drei nach Buchenwald adressierten Pakete, die ihren 

Empfängern nachgesandt wurden, als man diese nach Natzweiler 

verlegte29. 

Die Konzentrationslager im Osten waren gleichfalls nicht her- 

metisch verschlossen. Im Frühjahr 1944 gingen etwa 450 Emp- 

fangsbestätigungen aus Auschwitz ein, auf dessen Vielzweckcha- 

rakter wir bereits zu sprechen kamen. Die Sonderhilfsabteilung 

wusste tatsächlich nicht, ob es sich dabei um ein Konzentrations- 

lager oder um ein Arbeitslager gehandelt hat. Bekannt war dagegen, 

dass dort Juden waren. Daher wurde Marti zur Vorsicht gemahnt, 

aber auch gebeten, an Ort und Stelle Erkundigungen einzuziehen, 

was jedoch erst Ende September durch Rossel erfolgen konnte. 

Der zunehmende Umfang der Paketsendungen liess Anfang 1944 

die Blockadefrage wieder aktuell werden. Im August 1943 hatte 

Schwarzenberg empfohlen, Verbindung zu London und Washing- 

ton aufzunehmen und den Anglo-Amerikanern vorzuschlagen, 

sich für die Lockerung der Blockade mit den Empfangsscheinen zu 

begnügen, da dies die einzige vom Reich geduldete Kontrolle dar- 

stellte. Dieser Antrag sollte nicht mehr Erfolg haben als alle vorher- 

gehenden Demarchen des IKRK auf diesem Gebiet, trotz aller Un- 

terstützung von Seiten der nationalen Rotkreuzgesellschaften, des 

Hochkommissariats für Flüchtlinge und der Exilregierungen in 

London. 

Die Lage wurde daher bedenklich. Aufgrund der Entwicklung 

der militärischen Operationen schrumpften die Binnenmärkte des 
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Kontinents rasch (neben der Schweiz die Balkanländer), auf denen 

das Vereinigte Hilfswerk einkaufen konnte. Die Notwendigkeit 

einer Lockerung der Blockade, um an Lebensmittel und Kleidung 

zu gelangen, wurde bald dringlicher als die Kreditbeschaffung. 

Als im Frühjahr 1944 der War Refugee Board 100’000 Dollar des 

Joint in die Schweiz transferierte, erreichte das IKRK, dass ein Teil 

der Summe anderen Kriegsopfern als den jüdischen gewidmet 

wurde, das heisst, dass sie zum Ankauf von Waren für die KZ und 

allgemein für Medikamente verwendet werden konnte. Dagegen 

gelang es ihm nicht, London und Washington zu einer Lockerung 

der Blockade zu bewegen, und zwar nicht wegen der Unfähigkeit 

der dortigen Delegationen, sondern aus dem einfachen Grund, dass 

es kaum Anglo-Amerikaner in den Lagern gab und der Wirt- 

schaftskrieg den beiden Seemächten wesentlich erschien. 

Im Sommer 1944 änderte sich aber auch das. Das Ende des Krie- 

ges war abzusehen, und damit nahmen die Bedenken der Alliierten 

ab, Hilfssendungen für KZ-Häftlinge und Juden könnten der nazi- 

stischen Kriegswirtschaft zugutekommen. Das Internationale Ko- 

DORUMENT XXIII 

Ein Standardpaket im Frühjahr 1944 

3 Packungen Kekse zu je 100 g, 

2 Packungen Suppenwürfel zu 15 Stück, 

6 Päckchen Gemüseextrakt für Suppen, davon  

2 Päckchen Bohnensuppe  

2 Päckchen Erbsensuppe ‘ zu je 165 g     (von Nestlé) 

2 Päckchen Linsensuppe  

2 Dosen Gulasch Marke Globus 1/5, 

1 Fläschchen Pritamin (Paprikaderivat), 120 g, 

1 Packung Zwetschgenmarmelade, 300 g, 

14 kg Nudelsuppe. 

Gesamtwert: 17 Fr. 

Gewicht: 2,5 kg 

Daneben gibt es noch zwei andere Paketarten mit kalt zu verzehrenden Lebens- 

mitteln, eine hauptsächlich mit Streichwurst. 

(AIKRK, G 44/13, Notiz für Prof. Nolf, 25.1.1944) 
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mitee hatte gezeigt, dass die Empfangsbestätigungen und die Kon- 

takte seiner Delegierten zu den Lagerkommandanten eine gewisse 

Kontrolle der Aushändigung gestatteten. Konnte es nicht sogar im 

Falle systematischer Unterschlagung seine Hilfe aussetzen, wie das 

in Mauthausen geschehen war? Vor allem aber bewies es den jüdi- 

schen Organisationen und der amerikanischen Regierung, dass von 

einigen bedeutenden Aktionen abgesehen – im Wesentlichen in Ru- 

mänien und Ungarn – seine Hauptbemühungen um die Juden über 

die Pakete an die Lager liefen. Im Herbst 1944 änderte die Regie- 

rung Roosevelt zwar nicht ihre Prinzipien, aber ihre Praxis, indem 

sie 260’000 vom Amerikanischen Roten Kreuz gespendete Pakete 

von je 3 kg die Blockade passieren liess. Ausserdem gestattete sie die 

Verwendung der 50 Tonnen Ladung des im Mittelmeer gesunke- 

nen Dampfers «Cristina» zur Herstellung von weiteren 25’000 Pa- 

keten. Das Joint und der Jüdische Weltkongress ihrerseits stellten 

dem Internationalen Roten Kreuz, aber auch anderen Organisatio- 

nen wie den Quäkern und der YMCA mehrere hunderttausend 

Franken zur Verfügung, die die Beschaffung von Waren für Hun- 

derttausende Pakete auf dem Kontinent ermöglichten. 

In dieser neuen Phase seiner Tätigkeit ging das Internationale 

Komitee zwei Risiken ein. Einmal gegenüber den jüdischen Orga- 

nisationen in USA, die sehr schnell eine viel umfangreichere Liste 

von Lagern aufstellten, als die der bereits versorgten, und darauf 

hin wiesen, dass sich in letzteren nur sehr wenige ihrer Glaubensbrü- 

der befanden, es sei denn, diese wären Bürger der neutralen und 

anglo-amerikanischen Länder30. Andererseits gegenüber den Ame- 

rikanern, da es von seinem Paketsystem eine Zuverlässigkeit be- 

hauptete, die es nicht besass, weil ja alles vom stillschweigenden 

Einverständnis der Deutschen abhing, genauer, von dem der La- 

gerkommandanten, die die Berliner Delegation mit ihren acht, spä- 

ter zwölf Delegierten nicht im erforderlichen Ausmass betreuen 

konnte31. Die im Herbst 1944 auftauchenden Schwierigkeiten-Ab- 

lehnung von Sammelsendungen durch manche Kommandanten, 

Einstellung der Quittungsrücksendungen durch andere, Unterbre- 

chung der Zustellung in Auschwitz und Stutthof, Misslingen der 

Kontaktaufnahme in Bergen-Belsen – bewiesen, wie sehr die 

Aktion in Wirklichkeit vom Entgegenkommen der Lagerleitungen 

abhing. So sah sich das IKRK zu ständigen Vorsichtsmassnahmen 
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DOKUMENT XXIV 

Pakete an Konzentrationslager 

a) Gesamtanzahl (Januar 1943 bis Oktober 1945) der Empfangsbestätigungen 

und Unterschriften (einschliesslich Mehrfachunterschriften) aller belieferten 

Haftstätten (Militärgefängnisse, Arbeitslager der «Todt-Organisation» und 

Strafanstalten inbegriffen) 

b) Vierteljährliche Summe der Empfangsbestätigungen einiger Lager, ihre 

Arbeitskommandos eingeschlossen 

1943 I 

II 

III 

IV 

1944 I 

II 

III 

IV 

1945 I 

II 

Auschwitz 

       1 

479 

  41 

   4 

   1 

Buchenwald 

             1 

             4 

             1 

    155 

    317 

1160 

3333 

15327 

16285 

  1347 

Mauthausen 

  49 

144 

  23 

  35 

1 

Ravensbrück 

       2 

      22 

  286 

1338 

  597 

3878 

4462 

           3 
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gezwungen, beispielsweise dazu, den nationalen Rotkreuzgesell- 

schaften ab Dezember 1944 nicht mehr die Deportiertenlisten zu 

schicken, die aufgrund der Empfangsbestätigungen erstellt wur- 

den. Ausserdem musste es seine Sendungen auf einige zuverlässige 

Lager wie Buchenwald, Dachau und Ravensbrück beschränken. 

Nach der Befreiung des grössten Teils von Frankreich befand sich 

das IKRK in einer paradoxen Lage. Die alliierten Regierungen, in 

erster Linie Paris, drängten es zu einer Ausweitung seiner Tätigkeit, 

etwa durch zusätzliche Kollektivsendungen neben den regelmässi- 

gen Einzelpaketen. Zwar waren die Finanzmittel und die Bezugs- 

möglichkeiten gewachsen, aber die Deutschen zeigten sich immer 

weniger bereitwillig32. Die Notwendigkeit, die KZ-Paketaktion 

wieder in Gang zu bringen, sowie andere Anliegen, veranlassten die 

Berliner Delegation und den Präsidenten des Internationalen Ko- 

mitees, im Frühjahr 1945 endlich mit den obersten Polizeibehörden 

zusammenzutreffen. 

Hilfsmassnahmen für die Juden 

Zu den Schwierigkeiten, die jede Bilanz von Hilfsaktionen in 

Kriegszeiten allgemein aufwirft (wie wir bereits festgestellt haben), 

kommen im Fall der Juden noch besondere Probleme. 

Die jüdischen Organisationen mussten zulassen, dass ein Teil der 

Mittel, die sie dem Vereinigten Hilfswerk zur Verfügung stellten, 

auch für andere Bedürftige verwendet wurden. Umgekehrt kamen 

den Juden aber auch Spenden zugute, die das IKRK von nationalen 

Rotkreuzgesellschaften und anderen karitativen Organisationen 

erhielt. Eine von den Spenden ausgehende Berechnung, die eine 

enorme Rekonstruktionsarbeit aufgrund der Unterlagen des Verei- 

nigten Hilfswerks, des Joint in New York usw. erfordern würde, 

wäre also trügerisch. Das gleiche gilt aber für die Verteilung, denn 

die Delegierten mussten oft improvisieren, mit Hilfe der örtlichen 

Behörden oder auch gegen deren Willen. Ihre Berichte und Ab- 

rechnungen an den Sitz des Komitees bezeugen dies. 

Wir haben daher nicht die Absicht, eine exakte Bilanz der Hilfe- 

leistungen zu erstellen, die auch dem IKRK damals nicht vorlag, 

sondern nur auf die wichtigsten Unternehmungen hinzuweisen. 

Dabei stützen wir uns auf jene Dokumente, in denen das IKRK 
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selbst über seine Tätigkeit Buch führte, um seine Politik erläutern 

und rechtfertigen zu können. 

Im Herbst 1942 vervielfachten sich die Gesuche an Genf, den ver- 

folgten Juden Lebensmittel, Kleidung und Medikamente zu schik- 

ken. Sie gingen nicht allein von Organisationen zum Zweck der 

Verteidigung der Juden aus, beispielsweise vom Jüdischen Welt- 

kongress, der unter anderem hoffte, für sämtliche Juden eine Aus- 

nahme von den Blockadebestimmungen zu erreichen, wie sie für 

die Zivilinternierten gewährt worden war. Sogar manche Regie- 

rungen zeigten sich besorgt, etwa die amerikanische, die die letzten 

Vorfälle in Frankreich alarmierten. 

Anscheinend wurde die Reaktion des Roten Kreuzes zunächst 

durch die gemachten Erfahrungen bestimmt. Die Briten hatten 

Ende 1941 dem Vereinigten Hilfswerk die Genehmigung verwei- 

gert, eine umfangreiche Hilfsaktion für die Gettos und die polni- 

sche Zivilbevölkerung einzuleiten. Den jüdischen Häftlingen und 

Deportierten beizustehen war unmöglich, wie die Versuche zugun 

sten Compiègnes in den letzten Monaten abermals gezeigt hatten. 

Die Deutschen liessen nicht zu, nicht einmal bei Hilfeleistungen, 

dass die jüdischen KZ-Häftlinge vom IKRK als Internierte betrach- 

tet werden konnten, selbst wenn sie Feindbürger waren. Dennoch 

kann man nicht behaupten, dass es überhaupt keine Möglichkeit 

zum Handeln gab. Dem Vereinigten Hilfswerk war es gelungen, 

die Genehmigung Vichys und Londons zur Versorgung der süd- 

französischen Lager zu erhalten, in denen sich zahlreiche Juden be- 

fanden, denn seine Delegierten gewährleisteten die Kontrolle an 

Ort und Stelle. Es konnte auch seine Tätigkeit im Generalgouver- 

nement ausweiten, wie wir im Kapitel über Polen sehen werden. Es 

gab die ihm anvertrauten Lebensmittel und vor allem Medika- 

mente nach einem Verteilerschlüssel aus, der auch die Juden inner- 

halb und ausserhalb der Gettos erfasste. Es überwachte bis zu einem 

gewissen Grade die Lebensmittelverteilungen des DRK und erhielt 

Empfangsbestätigungen von der «Jüdischen Unterstützungsstelle» 

in Krakau. Schliesslich erreichte es einen ersten Zugang zu dem 

noch weitgehend unbekannten Lager Theresienstadt mit der Er- 

laubnis, Arzneimittel dorthin zu schicken. 

In einer Note für den Koordinationsausschuss Ende 1942 er- 

kannte Schwarzenberg jedoch an, dass das IKRK bisher Hilfsappelle 
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vor allem deshalb abgeschlagen hatte, weil diese Tätigkeit den 

Rahmen seiner traditionellen Mission überschritten hätte, nur 

durch humanitäre Erwägungen zu rechtfertigen sei und «darüber 

hinaus die grosse Gefahr besteht, dass die guten Beziehungen des IK zu 

den zuständigen Kreisen in Deutschland auf Kosten seiner herkömm- 

lichen Tätigkeit leiden, wenn es zu grossen Nachdruck auf diese heikle 

Frage legt, die die besondere Doktrin eines totalitären Staates berührt». 

Die Erfahrungen des Vereinigten Hilfswerks scheinen in den letz- 

ten Monaten tatsächlich weniger negativ, als das Internationale 

Komitee dies glauben machen will. Schwarzenberg, der zum 

Sachbearbeiter für das Judenreferat ernannt worden ist, schlug da- 

her vor, die Lebensmittelversorgung der Zivilbevölkerung nicht 

nur in Theresienstadt, sondern auch in den polnischen Gettos zu 

intensivieren und hierzu die Hilfe der nationalen Rotkreuzgesell- 

schaften und Wohltätigkeitsorganisationen in Anspruch zu neh- 

men, damit sie sich bei den jüdischen Institutionen und den Re- 

gierungen für die Finanzierung und die Umgehung der Blockade 

einsetzten33. Im Namen des Komitees veranstaltete Suzanne Ferrière 

im Februar eine Informationssitzung, zu der nur die dem Roten 

Kreuz nahestehenden Organisationen eingeladen wurden, etwa der 

Ökumenische Rat der Kirchen, der International Migration Service, 

die Internationale Vereinigung für Kinderhilfe, die Quäker usw., 

nicht aber die jüdischen Vereinigungen, nicht einmal die rein 

karitativen, die doch dem Spendenaufruf des IKRK bereits nach- 

gekommen waren34. 

Mit der Entscheidung, eine Hilfsaktion für die KZ-Häftlinge zu 

versuchen, anstatt auf einer Beantwortung seiner Note vom 

24. September 1943 zu bestehen, billigte der Koordinationsaus- 

schuss auch die Idee einer verstärkten Unterstützung der Juden, da 

die Sendungen an die Konzentrationslager ja auch ihnen zugute ka- 

men. Der Jüdische Weltkongress, den Burckhardt über Riegner auf 

dem laufenden hielt, wurde um Mitwirkung ersucht, worauf er 

umgehend seine Absicht mitteilte, monatlich 12’000 Dollar zur 

Verfügung zu stellen, wenn er die erforderlichen Genehmigungen 

der Alliierten erhielt33. Der nach Deutschland reisende Marcel Ju- 

nod sollte andererseits die Frage der Versorgung der Juden wieder 

aufgreifen (während Marti mit dem Auswärtigen Amt über Hilfs- 

massnahmen für Zivilpersonen feindlicher Nationalität in den 
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Konzentrationslagern verhandelte) und möglichst noch in Prag und 

Krakau Kontakt zu den dortigen Vertretern des DRK aufnehmen. 

In den Instruktionen zu dieser Mission, die auch das Korrespon- 

denzrecht jüdischer Deportierter ausländischer Nationalität betraf, 

wurde betont, dass das IKRK nicht alle Anfragen negativ beantwor- 

ten könne, ohne das Klima brüderlicher Zusammenarbeit zwischen 

den nationalen Gesellschaften zu beeinträchtigen. Ausserdem erin- 

nerten sie daran, dass sich die Deutschen grundsätzlich mit der Arbeit 

des Vereinigten Hilfswerks einverstanden erklärt hätten36. 

Die Mission Junod führte jedoch zu nichts, und die Verhandlun- 

gen über Hilfssendungen an die Konzentrationslager kamen mona- 

telang nicht voran. Es blieb der Beschluss vom 27. Januar 1943, etwas 

für die in ihrem eigenen Land verfolgten Juden zu unternehmen, 

ausserhalb des Reichs und der von ihm besetzten Gebiete. Allerdings 

darf man nicht vergessen, dass sich dieses Vorhaben grundsätzlich in 

engen Grenzen hielt, wie die Instruktionen an de Steiger bezüglich 

der Deportierten in Transnistrien beweisen: 

«Wir bitten Sie, vorsichtig und sehr diskret vorzugehen. Wir wollen um 

jeden Preis vermeiden, dass die Behörden oder die Öffentlichkeit aufmerk-

sam werden und glauben könnten, das IKRK wolle eine Grossaktion zuguns-

ten der Juden unternehmen. Eine solche Vermutung hätte höchst unange-

nehme Folgen und könnte unsere Absichten gefährden, die einfach darin 

bestehen, die Juden nicht von den Aktionen auszuschliessen, die das Verei-

nigte Hilfswerk im Rahmen des Möglichen und mit Genehmigung der be-

troffenen Regierungen zugunsten der Zivilbevölkerung der besetzten Länder 

durchführt.»37 

Im Mai 1943 schien der Misserfolg vollkommen, denn selbst die 

«Jüdische Unterstützungsstelle» in Krakau musste ihre Tätigkeit 

einstellen. Riegner und Guggenheim erinnerten nun Burckhardt an 

seine Vorhaben und Pläne vom vergangenen November. Was sollte 

man ihnen antworten? Der Vizepräsident des IKRK verwies auf 

den Standpunkt des IKRK, nach dem die Ostdeportierten unbe- 

streitbar Zivilinternierte darstellen, auf die der Entwurf von Tokio 

anzuwenden wäre. Dann führte er die Schwierigkeiten an, auf die er 

bei seinen Verhandlungen mit den Blockadebehörden stiess und er- 

suchte den Jüdischen Weltkongress um Unterstützung seiner Be- 

mühungen um «Navicerts» für die Juden bei den Anglo-Amerika- 
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nern. Aber was nützte das alles, wenn die Deutschen sowieso nicht 

mitmachten? Nach der Gesprächsnotiz Riegners endete die Unter- 

redung mit dem Versprechen einer neuerlichen Demarche bei 

Hartmann, der gerade in Genf weilte. 

Es schien also nur eine einzige Aktionsmöglichkeit gegeben, 

nämlich die Lieferung – auch kollektiv – von Medikamenten und 

Lebensmitteln nach Theresienstadt. Sollte man sich nicht in diese 

Richtung weiter bemühen und versuchen, die Bresche zu erwei- 

tern? Aber Marti stiess neuerlich auf Ablehnung, als er vom Aus- 

wärtigen Amt die Erlaubnis zum Besuch des Lagers verlangte, der 

unerlässlichen Voraussetzung für eine Intensivierung der Aktion. 

Und als er vorschlug, die Hilfssendungen auf andere Lager wie 

Auschwitz, Birkenau usw. auszudehnen, teilte das deutsche Rote 

Kreuz mit: «Die Versorgung mit Lebensmitteln wie auch Medikamenten 

in den fast ausschliesslich dem Arbeitseinsatz dienenden jüdischen Lagern 

im Osten wird als vollkommen ausreichend bezeichnet, so dass Sendungen 

dorthin grundsätzlich als nicht notwendig angesehen werden.»38 

Dabei hatte Hartmann bei seinem Besuch Mitte Mai 1943 Ver- 

ständnis für die Fragen gezeigt, die zu stellen Burckhardt sich Rieg- 

ner und Guggenheim gegenüber verpflichtet hatte. Und bei seiner 

Rückkehr nach Berlin verschaffte er sich die Genehmigung, per- 

sönlich mit seinem Stellvertreter Niehaus nach Theresienstadt zu 

fahren. Dieser Besuch sollte einerseits das IKRK vorp guten Willen 

des DRK überzeugen, andererseits aber auch der Desinformations- 

kampagne dienen, die die SS mit diesem Lager führte. 

Was diesen letzteren Aspekt angeht, scheint der Plan nur halb ge- 

glückt zu sein. Denn die am 24. Juni vorgenommene Inspektion hat 

den Verdacht und die Befürchtungen der beiden DRK-Vertreter 

hinsichtlich des Schicksals der Juden eher verstärkt, zumindest nach 

den Aussagen de Pilars, der mit Hartmann in Berlin kurz nach des- 

sen Rückkehr aus dem Lager zusammentraf. Alles in allem erlaubte 

der Besuch in Theresienstadt dem IKRK die Feststellung, dass seine 

Sendungen ankamen, was bereits aus den Empfangsbestätigungen 

ersichtlich war, die die Vorsteher dieser Pseudogemeipschaft unter- 

schreiben mussten. Ausserdem beantragte Hartmann bei der SS, dass 

in Theresienstadt überschüssige Hilfssendungen an die Lager im 

Osten, besonders an den Auschwitzkomplex weitergeleitet wurden39. 

Aber diese Demarche, die den humanitären Bemühungen 
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mancher Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes zuzurechnen ist, 

hat offensichtlich nicht mehr praktische Bedeutung als die Ankün- 

digung, dass die «Jüdische Unterstützungsstelle» im Generalgou- 

vernement ihre Dienste wieder aufgenommen habe. Hierbei han- 

delte es sich nur um eine weitere Lüge der Nazipropaganda nach 

der Ausrottung der jüdischen Einwohner des Landes. 

Bis zum Sommer 1944 lässt sich die Tätigkeit des Vereinigten 

Hilfswerks zugunsten der Juden laut Carl Jakob Burckhardt fol- 

gendermassen zusammenfassen: 

- In Frankreich Decken, Kleidung und Lebensmittel an die Lager 

im Süden, wo zahlreiche Juden interniert waren, ausserdem Medi- 

kamente und Stärkungsmittel an Montpellier und Chambery; 

- in Italien Arzneimittelsendung an die Delasem; 

- in Lettland eine Kiste Impfstoff für das Zentrallazarett des Ri- 

gaer Gettos; 

- in Polen zahlreiche Sendungen von 1941 bis 1943, vor allem 

Medikamente und Lebensmittel; 

- in der Slowakei mehrere Pakete Medikamente und Stärkungs- 

mittel; 

- in Slowenien eine Arzneimittelsendung an Kinder in Laibach; 

- in Theresienstadt Medikamente, Stärkungsmittel, Kondens- 

milch und Suppenextrakte. 

Zu dieser summarischen Bilanz, die damals im einzelnen veröf- 

fentlicht wurde40, kam noch die Tätigkeit zugunsten der Deportier- 

ten in Transnistrien, die im November 1943 begann (Fürsorge und 

Repatriierung), sowie die in Ungarn durchgeführte Operation im 

Herbst-Winter 1944-1945, ausserdem die Pakete an die Konzentra- 

tionslager. In Rumänien und Ungarn hatte das IKRK darüber hin- 

aus, wie wir in den betreffenden Kapiteln sehen werden, eine 

wichtige Rolle für die Weiterleitung von Finanzmitteln des Joint, 

des Jüdischen Weltkongresses usw. an die örtlichen jüdischen Stel- 

len gespielt. 

Dies erinnert uns daran, dass das IKRK und das Vereinigte Hilfs- 

werk in erster Linie Treuhänder darstellten, da ihnen ja die meisten 

Sach- und Geldspenden von Organisationen, nationalen Rotkreuz- 

gesellschaften oder Regierungen zur Vermittlung an bestimmte 

Gruppen übergeben wurden. So konnten zwischen einem Hilferuf 

und der tatsächlichen Hilfeleistung mehrere Monate vergehen, 
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während derer das IKRK die Geld- oder Sachspenden beschaffen 

und die Umgehung der Blockade und Gegenblockade erreichen 

musste. Es wäre einfacher gewesen, auf dem Kontinent über De- 

pots mit Kleidung und pharmazeutischen Produkte!} zu verfugen, 

wovon die Anglo-Amerikaner aber nichts wissen wollten. Dage- 

gen diente die Schweiz, wenn sie auch nicht immer als Zwischen- 

lager fungieren konnte, dem Roten Kreuz als Finanzplatz, der zu 

allen kriegführenden Mächten wertvolle Beziehungen unterhielt. 

Die dem Internationalen Komitee für die Juden anvertrauten 

Gelder nahmen zu, je mehr man sich dem Ende des Krieges nä- 

herte. Der grösste Teil der Hilfeleistungen an die Juden durch das 

Vereinigte Hilfswerk erfolgte nach der Kapitulation des Deut- 

schen Reiches und siedelt sich daher ausserhalb des Rahmens unse- 

rer Studie an. Aber die Probleme, die sich dabei stellten, blieben 

dieselben wie während des Krieges, denn die devisenrechtlichen 

Kontroll- und Beschränkungsmassnahmen wurden noch lange 

nach der Befreiung aufrechterhalten. 

Der wichtigste Geldgeber, das Joint, stellte zum Beispiel 100’000 

Schweizer Franken zur Verfügung, die im November 1943 zugun- 

sten der Gettos in Transnistrien nach Rumänien transferiert wur- 

den. Von den 100’000 Dollar, die es im Frühjahr 1944 mit Hilfe des 

War Refugee Board in die Schweiz bringen konnte, gingen wei- 

tere 100’000 Franken nach Rumänien. Die bedeutendsten Summen 

allerdings überwies das Joint dem IKRK nach dem Sommer 1944, 

allein für Rumänien 4 Millionen Schweizer Franken bis Ende 

1944. 

Der Devisentransfer erfolgte im Wesentlichen über die Banken 

mittels verschiedener Verfahren, die nach dem Willen des IKRK 

stets dem geltenden Recht der Schweiz und der betroffenen Län- 

der entsprechen mussten. Die Gelder des Joint etwa gelangten nach 

Rumänien und Ungarn durch Ankauf von Lei und Pengös auf 

dem Schweizer Markt. Mit Genehmigung der Bundesbehörden 

wurde auch das Clearingverfahren für im Ausland eingefrorenes 

schweizerisches Capital angewandt. Und häufig kauften die Dele- 

gierten Lei und Pengös an Ort und Stelle gegen Schuldscheine auf 

Fonds, die das Joint in Schweizer Franken auf den Namen des 

IKRK in der Schweiz deponiert hatte, oder gegen Dollarrückzah- 

lung nach dem Krieg unter Garantie des Joint und des War Refu- 
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gee Board41. Diese Lösung war natürlich den wohlhabenden rumä- 

nischen und ungarischen Juden willkommen, die schnellstmöglich 

nach Übersee auswandern wollten. Schliesslich stellte man auch den 

Delegierten einige Devisen zur Verfügung, damit sie ihre Ausga- 

ben und jene kleinen individuellen Hilfeleistungen bestreiten konn- 

ten, die so sehr geschätzt wurden, deren Spur sich aber verloren 

hat. 

Ausbruch aus der Festung Europa 

Die Emigration 

Ende März 1944 machte die amerikanische Regierung Präsident 

Max Huber eine Reihe Vorschläge, um die Auswanderung rumäni- 

scher Juden zu erleichtern, und ersuchte das IKRK namentlich um 

Intervention bei den betroffenen Regierungen, damit das Schiff 

Tari die erforderlichen Genehmigungen zum Auslaufen erhielt. 

Dieser Transport konnte im Übrigen den Auftakt zu weiteren dar- 

stellen, denn der Vertreter des War Refugee Board in Ankara hatte 

dem Delegierten des Internationalen Komitees in der Türkei eben- 

falls ein Schiff in Aussicht gestellt. 

Schwarzenberg jedoch teilte den Optimismus der amerikani- 

schen Note nicht. Seit Monaten war das IKRK bemüht gewesen, 

die Regierungen und die einschlägigen Organisationen von der 

Notwendigkeit zu überzeugen, die Emigration der Juden aus den 

Balkanländern zu fordern. Es hat immer wieder daraufhingewie- 

sen, welche Möglichkeiten sich durch die Haltung der rumänischen 

und ungarischen Behörden boten. Aber erst seit der Gründung des 

War Refugee Board durch Präsident Roosevelt zwei Monate zuvor 

fanden die Vorschläge des Roten Kreuzes ein Echo in den USA. Zu 

spät, denn inzwischen hatten die Deutschen ihre Kontrolle über die 

beiden Länder verstärkt, die den Juden noch eine Fluchtmöglich- 

keit gewährten. Es blieb nichts mehr zu tun, wie der Leiter der Son- 

derhilfsabteilung bitter bemerkt, als den Amerikanern einen Be- 

richt über all diese vergeblichen Bemühungen zu liefern42. 

Hatte das IKRK wirklich nichts unversucht gelassen? Wie stellte 
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es sich eine Emigration über das Schwarze Meer vor? Hat es noch 

andere Pläne ausgearbeitet? Auf diese Fragen werden wir in diesem 

Kapitel kurz eingehen. 

Die Türen werden geschlossen 

Bis in den Herbst 1941 blieb den Juden Westeuropas die Möglichkeit 

der Emigration erhalten, wenn sie auch mit zahlreichen Schwierig- 

keiten verbunden war. Tausende Flüchtlinge aus derp Reichsgebiet 

oder den von ihm kontrollierten Ländern sowie aus den Lagern des 

unbesetzten Frankreich konnten so nach Palästina, Lateinamerika 

oder Nordamerika gelangen, über Nordafrika, Spanien und Portu- 

gal. Hilfe leisteten dabei das Hochkommissariat für Flüchtlinge, die 

Jewish Agency for Palestine, das Joint, die Quäker und andere. 

Vom Sommer 1941 an versiegte dieser Flüchtlingsstrom, der 

angesichts der Hunderttausende Juden in nationalsozialistischer 

Gewalt ohnehin schon schwach genug war. Grossbritannien ver- 

schärfte die Einreisekontrollen für Palästina. Die Vereinigten Staa- 

ten erschwerten die Einwanderungsbedingungen ünd bauten ihr 

Konsulatsnetz ab. Ihr Kriegseintritt setzte jeder transatlantischen 

Emigration ein Ende, um so mehr als die Deutschen wenige Wochen 

vor Pearl Harbour ihre relativ tolerante Haltung aufgegeben und 

beschlossen hatten, dass die Juden den Kontinent nicht mehr verlas- 

sen dürften. 

Von dieser Kursänderung erfuhr das IKRK, wie wir wissen, 

schon sehr früh und von glaubwürdiger Seite, nämlich vom Hoch- 

kommissariat für Flüchtlinge. Tatsächlich änderte diese Informa- 

tion aber wenig an seiner Einstellung, da es die Ansicht vertrat, 

Emigrationsprobleme hätten mit den Genfer Abkommen nichts zu 

tun – was unbestreitbar ist –, sondern seien Angelegenheit der Re- 

gierungen. Dennoch stand es Unternehmungen bestimmter Staa- 

ten, die sein eigenes Tätigkeitsfeld berührten, nicht gleichgültig ge- 

genüber, besonders, wenn diese als Schutzmächte handelten. So 

wirkte es ab Frühjahr 1942 insgeheim an einer Aktion des Vertre- 

ters der Jewish Agency in Ankara, Chaim Barlas, zugunsten jüdi- 

scher Kinder der Balkanländer mit. Es bemühte sich bei den rumä- 

nischen und ungarischen Behörden um Ausreisegenehmigungen 

für insgesamt 270 Kinder. Doch die Unternehmung, die unter tau- 
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send Schwierigkeiten angelaufen war, scheiterte an der Interven- 

tion der Gestapo, die im März 1943 in Bulgarien drei junge polni- 

sche Juden verhaftete, worauf Bulgarien keine Transitvisa mehr 

ausstellte, da seine Grenzen nun ja von den Deutschen überwacht 

wurden. Das IKRK, genauer, sein Bukarester Delegierter, war da- 

mit in eine heikle Affäre verstrickt, für die eigentlich nur die 

Schutzmacht und staatliche Stellen zuständig waren. Weder Lon- 

don, wo man offizielle diplomatische Schritte stets den Inter- 

ventionsmöglichkeiten karitativer Vereinigungen oder des IKRK 

vorgezogen hat, noch Bern waren darüber sehr glücklich. Das 

Komitee, das zu jener Zeit bestrebt war, seine Tätigkeit für die 

Juden in Osteuropa auszuweiten, aber Überbeanspruchung fürch- 

tete, befolgte die Warnungen Edouard de Hallers nur allzu willig. 

Es mahnte daher die beiden Delegierten, Vladimir de Steiger in Bu- 

karest und Gilbert Simond in Ankara, zur Vorsicht. Doch zu jener 

Zeit war die Angelegenheit der 270 Kinder nur ein Fall unter vielen 

anderen im Problemkreis der Emigration. 

Die Deportation der ausländischen Juden aus Frankreich im 

Sommer 1942 hatte die Aufmerksamkeit neuerlich auf das Schick- 

sal der Flüchtlinge aus Westeuropa gelenkt. Das Hochkommissa- 

riat verstärkte seine Bemühungen, denn die Vereinigten Staaten 

und die Dominikanische Republik hatten sich bereit erklärt, ein 

paar Tausend Kinder aufzunehmen, während die britische Regie- 

rung die Einreise der Kinder, Brüder, Schwestern und nahen Ver- 

wandten der in Frankreich Verschollenen genehmigte, sofern sie 

Angehörige in England besassen. In der bedrückenden Stimmung 

des Herbsts 1942 – als die Ereignisse in Frankreich sogar den 

schweizerischen Bundesrat zu einer ungewöhnlichen diplomati- 

schen Demarche bewegten – griff der Koordinationsausschuss auf 

Betreiben Jacques Chenevières43 eine Idee wieder auf, die ihm an- 

scheinend schon Monate zuvor unterbreitet worden war. Es ging 

darum, im Einverständnis mit den kriegführenden Mächten Juden 

aus Europa nach Amerika an Bord von schweizerischen Schiffen zu 

bringen, die Waren aus den Vereinigten Staaten beförderten, aber 

leer zurückführen. Im Auftrag des Koordinationsausschusses ver- 

fasste Jean Pictet ein vorbereitendes Memorandum, das von der 

Feststellung ausging: «Bis jetzt hat sich das Internationale Komitee vom 

Roten Kreuz sehr wenig um die Judenfrage in ihrer Gesamtheit geküm- 

255 



mert.» Dann gab er einen Überblick über das Problem und skiz- 

zierte mögliche Antworten. 

In Wirklichkeit machte sich Pictet keine Illusionen. Die Juden aus 

den Gebieten unter deutscher Kontrolle nach Übersee zu verbrin- 

gen, überstiege die Möglichkeiten des Roten Kreuzes, um so mehr 

als weder die Achsenmächte noch die Vereinigten Staaten einer sol- 

chen «Völkerwanderung» zustimmen würden. Daher begrenzte er 

seine Vorschläge auf die Deportierten und auf wehr- und arbeitsun- 

fähige Personen, die das Dritte Reich sicher loswerden wollen 

würde. 

Man könnte diese Personen in der Schweiz sammeln, von wo aus 

sie in jene amerikanischen Länder Weiterreisen würden, die sie auf- 

zunehmen bereit wären. Das Unternehmen sei allerdings nicht 

ohne Risiken für die Schweiz, weil die Judenfrage allgemeines Un- 

behagen hervorrufe. Ausserdem müsste die Eidgenossenschaft zu- 

mindest einen Teil der Kosten für den Transport der Deportierten 

übernehmen, auf dem Landweg mit schweizerischen Zügen, auf 

See mit Schiffen des Roten Kreuzes. Dafür würde sie aber auch 

Nutzen aus der Sache ziehen, denn «die ersten jüdischen Aussiedler 

könnten jene sein, die die Schweiz bereits aufgenommen hat, sowie wei- 

tere, die mehr oder weniger illegal auf ihr Territorium gelangen.»44 

Das Memorandum vom 1. Oktober 1942 hatte keine unmittelba- 

ren Auswirkungen. Selbst die Demarchen des stellvertretenden 

Hochkommissars für Flüchtlinge, George G. Kullmann, bei Su- 

zanne Ferrière im selben Monat blieben ergebnislos45. Das Interna- 

tionale Komitee hatte kaum die Möglichkeit, in eine Frage einzu- 

greifen, die vor allem die Politik der Staaten betraf – die der 

Schweiz inbegriffen – und bei der es nur im Auftrag der Regierun- 

gen tätig werden konnte. Ausserdem befand es sich ganz wie die 

öffentliche Meinung und die Behörden der Schweiz in dem Di- 

lemma, ob das Boot nun voll sei oder nicht. Bis hin zu den Gesprä- 

chen auf höchster Ebene mit den Nationalsozialisten im März 1945 

finden wir die Hilfsbereitschaft und die verschiedenen Vorhaben 

eng verflochten mit dem meist uneingestandenen Anliegen, die 

Notleidenden lieber an Ort und Stelle zu unterstützen und zu ver- 

sorgen, als Flüchtlinge, entkommene oder befreite Häftlinge und 

Internierte in die Schweiz strömen zu sehen, wo sie sich vielleicht 

sogar im Mittelland niederlassen würden. 
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Aussichten und Grenzen einer Intervention 

Zu Beginn des Jahres 1943 eröffneten sich neue Perspektiven für die 

Emigration. Von verschiedenen Seiten unter Druck gesetzt, er- 

klärte sich die britische Regierung bereit, 4‘500 Kindern und 500 er- 

wachsenen Begleitpersonen die Einwanderung nach Palästina zu 

gestatten. Erinnern wir daran, dass das Britische Weissbuch von 

1939 die Immigration von Juden in das Mandatsgebiet auf 

höchstens 75’000 bis 30. März 1944 beschränkt hatte46. Andererseits 

liessen die rumänischen Behörden durchblicken, dass sie der Emi- 

gration eines Teils der Deportierten in Transnistrien nichts in den 

Weg legen würden. Im Frühjahr 1943 bestätigten sie ihr Einver- 

ständnis mehrfach offiziell, ebenso die ungarische Regierung47. So 

begannen Anfang des Jahres in Bukarest Verhandlungen zwischen 

der Jüdischen Zentralstelle, dem Regierungsreferat unter Leitung 

des rumänischen Delegierten für jüdische Fragen, Lecca, und der 

Jewish Agency for Palestine, die vorhatte, der Internationalen 

Schlafwagengesellschaft einen ersten Transport von 1’000 Personen 

zu übertragen. Für die Sicherheit der Beförderung erwog man, das 

IKRK in Anspruch zu nehmen. 

Trotz des Memorandums Pictets, vielleicht auch gerade wegen 

der Möglichkeiten und Probleme, die darin dargelegt wurden, war 

die Reaktion des Komitees auf die Anfragen nicht grundsätzlich ab- 

lehnend. In den Instruktionen vom 18. Februar wurde de Steiger 

ausdrücklich beauftragt, Emigrationsaussichten zu sondieren. Su- 

zanne Ferrière, die im Komitee seit Jahren für diese Probleme ver- 

antwortlich war, suchte bei den kompetenten internationalen 

Organisationen wie dem Hochkommissariat für Flüchtlinge Rat 

und Unterstützung, ausserdem zog sie anlässlich ihrer Südafrika- 

reise in Palästina direkt Erkundigungen ein48. Auch die Vorberei- 

tungen zu der geplanten Mission Chapuisat-de Traz in die Haupt- 

städte Südosteuropas gingen in diese Richtung, im Einvernehmen 

mit Bern, um die Schutzmacht nicht durch diese Einmischung in 

ihren Zuständigkeitsbereich zu verstimmen. 

Für die Auswanderer galt es, zwei beträchtliche Hindernisse zu 

überwinden: einmal die Deutschen, von denen vielleicht letztlich 

die Ausreise- oder Transitgenehmigung abhing, zum anderen die 

Anglo-Amerikaner, die die wichtigsten Aufnahmeländer kontrol- 
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lierten. Vom Einverständnis der rumänischen Regierung ausge- 

hend – das wesentlich ist, weil dieses Land direkten Zugang zum 

Meer und damit zur neutralen Türkei besitzt –, beschloss das Komi- 

tee, sich im Augenblick auf die Palästinaemigration zu beschränken 

und in diesem Sinne in London vorzusprechen. Seine Note vom 

5. April 1943 an das Foreign Office brachte zugleich seine Antwort 

auf die Hilfsappelle, seine grundsätzliche Bereitschaft und seine Be- 

dingungen für eine eventuelle Mitwirkung bei der Palästinaemi- 

gration zum Ausdruck: 

«Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hat sich im Rahmen 

seiner Möglichkeiten bemüht, die Leiden der Juden zu mildern. Diese Tä- 

tigkeit war notwendig begrenzt, da das Internationale Komitee vom Roten 

Kreuz weitgehend von seinen Aufgaben zugunsten der Kriegsgefangenen 

und Zivilinternierten in Anspruch genommen wird. Darüber hinaus ge- 

hört die jüdische Frage auf dem europäischen Kontinent nach Ansicht der 

betroffenen Regierungen in den Bereich der Innenpolitik. Da sich das In- 

ternationale Komitee vom Roten Kreuz vor allem seinem wesentlichen 

Auftrag zu widmen hat, darf es dessen Erfüllung nicht durch neue Tätig- 

keiten gefährden. 

Dennoch erlaubt sich das Internationale Komitee vom Roten Kreuz die 

britischen Behörden auf seine Bemühungen in letzter Zeit hinzuweisen, 

den Juden in den Gettos in sehr beschränktem Ausmass Hilfsgüter zu sen- 

den, vor allem Medikamente. Es befurchtet jedoch, dass alle Hilfssendun- 

gen an die Juden in Polen künftig auf unüberwindliche Hindernisse stossen 

und unmöglich werden. Im Augenblick können nur Sendungen an das 

Getto Theresienstadt in Böhmen erfolgen, und auch diese sind begrenzt. 

Andererseits prüft das Internationale Komitee vom Roten Kreuz derzeit 

die Möglichkeit, den von Rumänien nach Transnistrien deportierten Juden 

beizustehen. Es wäre glücklich, wenn es ihm gelänge, eine Hilfsaktion für 

diese Personen zu organisieren, die nach wohlinformierten Quellen die 

grössten Entbehrungen erleiden. 

Schliesslich möchte das Internationale Komitee dem Foreign Office fol- 

gendes Problem unterbreiten: 

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz ist von privaten Vereini- 

gungen in den Balkanländern (namentlich Rumänien, ausserdem vom Jü- 

dischen Weltkongress) ersucht worden, bei der Auswanderung von Juden 

nach Palästina behilflich zu sein. 

Im Augenblick und solange es nicht von offizieller Seite angesprochen 
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wird, sieht das Internationale Komitee aber keine andere Möglichkeit als 

die, eventuelle Seetransporte jüdischer Emigranten nach Palästina unter 

dem Zeichen des Roten Kreuzes fahren zu lassen, wie dies derzeit bei den 

Schiffen der Fall ist, die Hilfsgüter für Kriegsgefangene von Lissabon 

nach Marseille befördern. 

Die Bedingungen für die Verwendung der Zeichen des Internationalen 

Komitees vom Roten Kreuz sind diefolgenden: 

1. Von den betroffenen Organisationen müssten neutrale Schiffe ge- 

chartert werden. 

2. Die Finanzierung hätte gänzlich durch eben diese Organisationen 

zu erfolgen. 

3. Jedes Schiff müsste von einem Vertreter des Internationalen Komi- 

tees begleitet werden. 

4. Die Schiffe dürften nur zur Beförderung der Emigranten dienen, 

unter Ausschluss von anderen Personen oder Waren. 

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz würde sich freuen, die 

Meinung der britischen Behörden zu diesem Thema zu erfahren, auch 

ob sie grundsätzlich bereit wären, ein Unternehmen des Internationalen 

Komitees vom Roten Kreuz in den erwähnten Grenzen zu unterstützen.49» 

Die Demarche des Internationalen Komitees, die zur selben Zeit 

erfolgte wie die ergebnislose Interalliierte Bermuda-Konferenz 

über Flüchtlingsfragen, bewirkte keinerlei Änderung in der Hal- 

tung Grossbritanniens. Anfang Juni wollte die Regierung Seiner 

Majestät zwar die Hilfe des Roten Kreuzes zu den in der Note 

vom 5. April angeführten Bedingungen in Anspruch nehmen, 

aber das IKRK spielte in ihren Augen nur eine bescheidene Ver- 

mittlerrolle. In diesem Fall ging es um ein Projekt – das, wie so 

viele, auf dem Papier bleiben sollte – mit dem schwedischen Schiff 

Lynn Drottningholm, das in der Ostsee vor Anker lag. In Fragen 

der Emigration oder des Interniertenaustausches wurde das Inter- 

nationale Komitee überhaupt nur als Handlanger der Regierungen 

und Schutzmächte betrachtet, während diese doch über keine be- 

deutenderen rechtlichen Grundlagen verfügten als es selbst, um 

sich mit der Auswanderung zu befassen, wie Schwarzenberg bit- 

ter vermerkte50. 

Als das Internationale Komitee auf Wunsch Grossbritanniens die 

Reichsregierung ersuchte, die Mission der Lynn Drottningholm zu 
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genehmigen, bekam es nicht einmal eine Antwort. Und die Ermuti- 

gungen, die Chapuisat und de Traz von ihren rumänischen, bulgari- 

schen und ungarischen Gesprächspartnern im Mai undjuni 1943 zu 

hören bekamen, waren nichts als leere Worte, denn die Operationen 

der Wehrmacht an der Südgrenze Bulgariens hatten den Landweg in 

die Türkei abgeschnitten. Vergeblich versuchte daher Chapuisat im 

Juli eine persönliche Vorsprache beim Leiter der politischen Abtei- 

lung des Aussenministeriums in Sofia, Altinoff. Die Bulgaren schie- 

nen tatsächlich ihre Souveränität in Transitfragen durch ihr eigenes 

Territorium verloren zu haben. 

Dem IKRK blieb noch eine Karte auszuspielen, die rumänische, 

was sowohl der schweizerische Gesandte Rene de Weck als auch der 

Delegierte Vladimir de Steiger empfahlen. In Bukarest gingen die 

Verhandlungen weiter. Das Rumänische Rote Kreuz schien bereit, 

die Organisation der Transporte zu übernehmen, die den grossen 

Vorteil des direkten Seewegs nach Istanbul hatten, vorausgesetzt, 

dass die Schiffe über die erforderlichen Geleitbriefe verfügten (natür- 

lich belasten sich die Schaluppen und anderen Boote, die die Über- 

fahrt unter Lebensgefahr für ihre Passagiere und oft zu horrenden 

Preisen riskieren, nicht mit dieser Frage). Sollte man nun aus Prinzip 

jede Beteiligung an diesem unsicheren Unternehmen ablehnen oder 

es im Namen der allgemein humanitären Tätigkeit des Roten Kreu- 

zes unterstützen, wie dies die nationale Gesellschaft Rumäniens, der 

schweizerische Gesandte und der Delegierte vor Ort befürworteten? 

Das Komitee entschied in letzterem Sinne, sicherte sich aber gleich- 

zeitig gegenüber Bern ab. Einerseits sollte sich seine Mitwirkung in 

engen Grenzen halten, andererseits forderte es seinen Delegierten im 

Einverständnis mit dem schweizerischen Gesandten auf, beim Vi- 

zepräsidenten des Staatsrats, Mihai Antonescu, für die Emigration 

einzutreten. Handelte es sich dabei um einen diplomatischen 

Kunstgriff oder um berechnete Vorsicht, um nicht in eine Angele- 

genheit verwickelt zu werden, die den vorrangigen Aufgaben des 

IKRK abträglich sein könnte? Die nach Bukarest abgehende Note 

suchte wahrscheinlich, beide Anliegen zu verbinden, indem sie die 

Zuständigkeit der nationalen Rotkreuzgesellschaft und der Regie- 

rung des Landes betonte: 

«Seit Monaten wird das Komitee von den verschiedenen jüdischen Or-

ganisationen in Europa und Amerika wie von den jüdischen Kreisen Rumä- 
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niens gebeten, sich um die Auswanderung der Juden aus diesem Land nach 

Palästina zu kümmern. In der Tat lässt die bisherige Organisation dieser 

Auswanderung offenbarzu wünschen übrig. 

Nach reiflicher Überlegung erschien es dem Internationalen Komitee 

vom Roten Kreuz nicht möglich, die Verantwortung für eine so schwierige 

Aufgabe zu übernehmen, die gänzlich ausserhalb seines normalen Wir-

kungskreises liegt. Das Komitee macht seinen Einfluss geltend, um die Be-

strebungen in Rumänien zu unterstützen, einer den Immigrationsmöglich-

keiten nach Palästina entsprechenden Anzahl Juden die Auswanderung zu 

gestatten. Es wünschtjedoch seine Tätigkeit darauf zu beschränken, die 

Schiffe für die Beförderung dieser Emigranten unter seinem Schutzzeichen 

fahren zu lassen. Es behält sich vor, in jedem einzelnen Fall zu überprüfen, 

ob die Verwendung seines Zeichens durch ausreichende Garantien gerecht-

fertigt ist, sowie die Schiffe begleiten zu lassen. Der Stand der Dinge zum 

Zeitpunkt der Mission Oberst Chapuisat-de Traz in Bukarest war der fol-

gende: das Rumänische Rote Kreuz erklärte sich bereit, die Organisation 

dieser Transporte zu übernehmen, wenn die Schiffe bereit zum Auslaufen 

und die Pass- und Visaangelegenheiten geregelt wären. Das Internationale 

Komitee würde dann benachrichtigt, um seinerseits die Fragen der Geleit-

briefe und der Verleihung seines Zeichens zu klären. 

Inzwischen wurde der Delegierte des Komitees beauftragt, sich von Zeit 

zu Zeit über den Fortgang des Vorhabens zu erkundigen und das Rumäni-

sche Rote Kreuz zu ermuntern, sein Projekt voranzutreiben. 

In einem kürzlichen Schreiben an den Präsidenten des Rumänischen Ro-

ten Kreuzes hat das Komitee neuerlich sein Interesse an dieser Frage be-

kundet. 

Wie sich aus vorstehendem ergibt, wünscht das Komitee keine direkte 

Beteiligung an der Organisation der Auswanderung der rumänischen Ju-

den und will seine Rolle streng auf den Schutz der Schiffe durch Verleihung 

seines Zeichens begrenzt wissen.»51 

Schwarzenberg war sich darüber im Klaren, dass eine wirkliche 

Unterstützung der rumänischen Organisationen die Verstärkung 

der Delegation erforderte, denn ursprünglich war de Steiger nur als 

Vertreter des Vereinigten Hilfswerks entsandt worden, um in die- 

sem vom totalen Krieg noch verschonten Teil Europas Einkäufe zu 

tätigen. Es versteht sich daher von selbst, dass er im Sommer 1943 

einen Spezialisten für Seebeförderungen beantragte, um de Steiger 

zur Seite zu stehen32, um so mehr als der gleichzeitige Beschluss, eine 
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Delegation in Budapest zu eröffnen (Jean de Bavier), ebenfalls auf die 

Hoffnungen zurückzuführen ist, die die Mission Chapuisat-de Traz 

geweckt hatte. Mehrere Monate sollten jedoch vergehen, bis Karl 

Kolb, der für diesen Posten vorgesehen war, die notwendigen Visa 

erhielt, um in Bukarest die Bemühungen des Delegierten und des 

schweizerischen Gesandten zu unterstützen und die Verbindung zu 

Jean de Bavier in Budapest und zu Gilbert Simond in Ankara zu ge- 

währleisten. 

Zwei Schiffe für eine trügerische Emigration 

Ermutigt durch die Aufgeschlossenheit seiner Regierung, die ihrer- 

seits von den Delegierten des IKRK in Bukarest bestärkt wurde, 

bereitete das Rumänische Rote Kreuz die Beförderung auf dem 

Seeweg der 4‘500 Kinder und 500 Erwachsenen vor, für die im Prin- 

zip Einreisegenehmigungen nach Palästina bestanden. Ein kleines 

bulgarisches Schiff von 90 BRT, die Bellacita, sollte während drei 

Monaten zweimal wöchentlich den Transport von Constantza 

nach Istanbul bewerkstelligen. Am 19. Dezember 1943 wurde Genf 

daher ersucht, die Genehmigung der betroffenen Mächte einzuho- 

len, damit das Schiff, das unter der Flagge eines kriegführenden 

Staates fuhr, unter den Schutz des Roten Kreuzes gestellt werden 

konnte. Das IKRK unternahm die Demarchen bei den Vereinigten 

Staaten, dem Deutschen Reich und Grossbritannien, während die 

nationale Rotkreuzgesellschaft der Türkei die UdSSR ansprechen 

sollte. 

Die englische Regierung zögerte. Ihre eigenen Pläne kamen nicht 

voran, ausserdem missbilligte sie nach wie vor die Einmischung des 

IKRK in einer Angelegenheit, für die sie sich selbst oder die Schutz- 

macht zuständig glaubte. Doch wie Schwarzenberg bemerkte, be- 

wies das Scheitern des britischen Projekts gerade die Ohnmacht der 

Staaten. Was vermochten diese übrigens für Bevölkerungsgrup- 

pen, die keine Schutzmacht haben? «England befasst deshalb die 

Schweiz mit der Sache, weil es sich um ein gewisses palästinensisches 

Interesse handelt. Mir scheint aber das persönliche Interesse der betreffen- 

den Juden wichtiger zu sein, als das defensive Interesse Palästinas als Ziel- 

land.»53 

Alles hing nun natürlich von der Antwort des Deutschen Reiches 
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ab. Aber dieses bestätigte nicht einmal den Empfang des Gesuchs, da 

es beschlossen hatte, den Juden keine Möglichkeit der Sammlung 

ohne seine Kontrolle zu lassen. Darüber hinaus wollte es seine arab- 

erfreundliche Politik nicht durch die Erlaubnis zur Palästinaemigra- 

tion belasten, sondern die Juden durch andere Mittel aus Europa ent- 

fernen (vgl. Dokument XXV). Angesichts dieser Entschlossenheit 

wogen die Argumente nicht schwer, die das Komitee Marti im 

Kommentar zu seiner Note an das Auswärtige Amt an die Hand gab: 

«Die rumänische Regierung seihst hat das IKRK wiederholt ersucht, hei 

der Organisation der Auswanderung von Juden rumänischer Nationalität 

behilflich zu sein. Da diese Juden nach Palästina sollten, einem Rumänien 

feindlichen Territorium, brauchten die rumänischen Behörden selbstver- 

ständlich einen neutralen Vermittler. Nachdem die Beförderung der Emi- 

granten auf dem Landweg durch Bulgarien schwer zu bewerkstelligen ist, 

bleibt nur der Seeweg. Um die Schiffe vor eventuellen Kriegshandlungen zu 

schützen, wurde das IKRKgebeten, Geleitbriefe Für diese Schiffe zu besor- 

gen. Zu diesem Zweck wandte sich das Komitee an die betreffenden krieg- 

führenden Mächte, die alle, einschliesslich Sowjetrusslands, ihr Einver- 

ständnis erklärten, nicht aber Deutschland. Daher haben wir die deutschen 

Behörden neuerlich dringlich ersucht – siehe beiliegende Briefkopie –, dem 

rumänischen Dampfer Bellacita die erforderliche Genehmigung zu ertei- 

len. 

Das IKRK, an dessen Rolle als neutraler Vermittler zwischen den krieg- 

führenden Parteien nicht erinnert zu werden braucht, erachtet es als seine 

Pflicht, humanitäre Interessen zu wahren, wenn es Gelegenheit dazu 

hat. 

Im vorliegenden Fall wurden wir von den Behörden und der nationalen 

Rotkreuzgesellschaft des Landes, dessen Staatsbürger die Emigranten sind, 

um Intervention gebeten. Es würde einen schweren Verstoss gegen unsere 

traditionelle Tätigkeit darstellen, wenn wir uns weigerten, diesem Wunsch 

nachzukommen. 

Was diefür diese Transporte vorgesehenen Schiffe angeht, sehen wir kei- 

nen Grund, dem Rumänischen Roten Kreuz bei der Beschaffung geeigneter 

Beförderungsmittel nicht behilflich zu sein. 

Sollten die deutschen Behörden das Judenproblem grundsätzlich als 

eine ausschliessliche Frage ihrer Innenpolitik ansehen und eine Interven-

tion des Komitees sogar in Rumänien für unzulässig halten, wären wir zu 

der Feststellunggezwungen, dass dieses Problem ebenso ernste Besorg-

nisse, wenn auch anderer Art, bei den übrigen kriegführenden Mächten her-

vorruft. 
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DOKUMENT XXV 

Die jüdische Auswanderung in der nationalsozialistischen 

Strategie 

Abteilung «Inland II» des Auswärtigen Amtes an den Chef der Gestapo, SS-Grup- 

penfuhrer Müller 

Geheime Reichssache Berlin W. 35, den 13. Julil943 

Rauchstrasse 11 

Sehr verehrter Gruppenführer! 

Die Britische Regierung hat sich durch Vermittlung der Schweiz an die 

Reichsregierung gewandt und um Mitteilung gebeten, ob das Reich bereit 

wäre, 5’000 Judenkindern aus dem Generalgouvernement und den besetzten 

Ostgebieten die Ausreisegenehmigung nach Palästina zu erteilen. Weiterhin hat 

die Britische Regierung gebeten, ihr den Standpunkt der Reichsregierung zur 

Frage der Ausreisegenehmigung von Judenkindern aus den besetzten Westge- 

bieten zur Kenntnis zu bringen. 

Die Angelegenheit ist zwischen dem Herrn Reichsaussenminister und dem 

Reichsfuhrer-SS mit dem Ergebnis erörtert worden, dass ich beauftragt wurde, 

die Beantwortung der Anfrage in folgendem Sinne vorzubereiten: 

Grundsätzliches Einverständnis der Reichsregierung zu Verhandlungen; Er- 

teilung der Ausreisegenehmigung, gegebenenfalls im Austauschwege gegen 

Internierte, jedoch Ablehnung der Auswanderung nach Palästina; Grundbe- 

dingung: Übernahme der Kinder nach England und Sanktionierung dieses 

Vorgehens durch Beschluss des englischen Unterhauses. 

Die Prüfung der Angelegenheit im Auswärtigen Amt steht unmittelbar vor 

dem Abschluss, sodass der Antwortentwurf an die Schweiz' in diesen Tagen 

fertiggestellt werden wird. 

Über den weiteren Verlauf der Angelegenheit werde ich Sie unverzüglich in 

Kenntnis setzen. Diese Vorinformation erschien mir jedoch ratsam. Die beab- 

sichtigte Antwort soll Grossbritannien in die unbequeme Lage 

den zu erwartenden peinlichen Folgen, 5’000 Judenkinder im 

nehmen zu müssen, oder sich mit dem Odium zu belasten, ‚ 

tigte Ausreiseangelegenheit an ihrem Widerstand gescheite! 

wird die Antwort die Araber in ihrer Auffassung bestärken, 

mächte ihnen gegenüber eine ehrliche und freundschaftliche ] 

Wenn es auch immerhin sehr unwahrscheinlich scheint, dass d 

sere Bedingungen annehmen, so ist es doch nicht ausgeschlo: 

Tages zu einem Austausch zwischen Judenkindern und intern 

kommt. Ein solcher würde fraglos rechtzeitige Vorbereitu 

Reichssicherheitshauptamtes erfordern. 

(AA, Inland Ilg, 173) 

versetzen, mit all 

eignen Land auf- 

lass die beabsich- 

rt ist. Ausserdem 

dass die Achsen- 

Politik betreiben, 

lie Engländer un- 

ssen, dass es eines 

ierten Deutschen 

ngen seitens des 

Heil Hitler! 
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Letztere erwarten vom Komitee die gewissenhafte Erfüllung seiner humani- 

tären Aufgabe auf diesem Gebiet. Die deutschen Behörden würden das Ko- 

mitee daher in eine sehr schwierige Lage bringen, wenn sie ihm zum Vor- 

wurf machten, dem ausdrücklichen Wunsch der unmittelbar betroffenen Re- 

gierung (Rumänien) nachzukommen und damit seine Pflicht im Dienste der 

leidenden Menschheit zu erfüllen. Auf seine Pflichten in diesem Bereich 

wurde es von den anderen kriegführenden Mächten-von deren Standpunkt 

aus gesehen – nachdrücklichst hingewiesen. Das Komitee ist entschlossen, 

die Richtlinien in dieser Frage einzuhalten, wenn sich analoge Schwierig- 

keitenfür Personengruppen im Interessenbereich jeder anderen kriegfüh-

renden Partei ergeben sollten. 

Darüber hinaus glauben wir durchaus behaupten zu können, dass wir 

uns der deutschen Regierung gegenüber stets äusserst korrekt verhalten ha-

ben. So haben wir es immer kategorisch abgelehnt, zu diesen Fragen öf-

fentlich Stellung zu nehmen, und die zahllosen Proteste und Beschuldigun-

gen nie berücksichtigt, die uns von allen Seiten zugingen, namentlich von 

den nationalen Rotkreuzgesellschaften. Wir fragen uns, ob sich die deut-

schen Behörden bewusst sind, welches Ausmass an Diskretion wir uns in 

dieser Sache auf erlegen und wie schwierig es manchmal ist, die absolute 

Neutralität zu wahren, die wir uns in der Absicht vorgegeben haben, das 

Vertrauen nicht zu enttäuschen, das alle kriegführenden Mächte, insbeson-

dere die deutsche Regierung, in uns setzen.»54 

Trotz des Schweigens der Reichsbehörden wurde das Internatio- 

nale Komitee in immer umfangreichere Auswanderungsprojekte 

verwickelt, und zwar aus zwei Gründen. 

Unmittelbar nach seinem Entstehen entsandte der War Refugee 

Board einen Vertreter nach Istanbul, Ira A. Hirschmann, der nicht 

nur über beträchtliche Finanzmittel verfügte, sondern auch über 

einen Status und über Beziehungen, die es ihm erlaubten, direkten 

Kontakt zu den in der Türkei akkreditierten Diplomaten, den Be- 

hörden des Landes und zur Jewish Agency for Palestine aufzuneh- 

men. Für die Delegierten des IKRK, Gilbert Simond in Ankara und 

Karl Kolb in Bukarest, die sich seit Monaten um die verschiedensten 

Verbindungen bemühten, bedeutete dies eine wertvolle Hilfe, aber 

auch einen ständigen Druck, denn der Amerikaner wollte schnell 

zum Ziel gelangen und suchte die Demarchen in London und Berlin 

zu beschleunigen, an denen das IKRK beteiligt war55. 

In der rumänischen Hauptstadt wurde Kolb seinerseits in steigen- 
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dem Masse von den bisweilen rivalisierenden Vorhaben verschiede- 

ner jüdischer Organisationen in Anspruch genommen, die die rela- 

tive Bereitwilligkeit der Behörden zu nutzen suchten. Seine Lage 

wurde um so unangenehmer, als er von allen Seiten zur Unterstüt- 

zung von Unternehmungen gedrängt wurde, die teilweise mehr 

durch Gewinnsucht als durch humanitäre Anliegen motiviert wa- 

ren. 

Endlich war er sogar gezwungen, das Auslaufen von Booten wie 

der Milka und der Maritza zu missbilligen, deren Organisatoren 

zwar Kontakt mit ihm aufgenommen, dann aber die Geduld verlo- 

ren hatten und sich ohne Visa, ohne Geleitpapiere, ohne Schutzzei- 

chen aufs Schwarze Meer wagten. 

Das Komitee, das die anarchische Entwicklung der Dinge mit 

Verspätung und Besorgnis verfolgte, versuchte seinen Delegierten 

zu bremsen, was nicht ohne Zusammenstösse abging, wie wir im 

Kapitel über Rumänien sehen werden. Und es beharrte auf seinen 

Prinzipien: ohne Zustimmung der Deutschen würde die Verwen- 

dung des Schutzzeichens durch das Rumänische Rote Kreuz einen 

Verstoss gegen das X. Haager Abkommen darstellen und könnte da- 

her von Genf nicht gebilligt werden: 

«In der Tat ist die Verwendung des Rotkreuz Zeichens gemäss diesem 

Abkommen auf die Lazarettschiffe beschränkt. Seine Anbringung an ande-

ren Schiffen setzt eine Vereinbarung ausserhalb des Abkommens voraus, 

die von allen betroffenen Kriegführenden genehmigt werden muss. Da die 

deutsche Regierung auf unsere Demarche zugunsten der ‚Bellacità’ nicht 

reagiert hat, ist die erforderliche Vereinbarung nicht gegeben. Unter die-

sen Umständen kann das Komitee keinerlei Verantwortung übernehmen, 

weder für diese erste noch für spätere Beförderungen. 

Wir bedauern unendlich, gezwungen zu sein, uns angesichts des beklem- 

menden Problems der Judenemigration, für dessen Lösung Sie keine Mühe 

scheuten, den Tatsachen beugen zu müssen. Bei all seinem guten Willen, 

den Opfern des Krieges beizustehen, ist das Komitee verpflichtet, sich in-

nerhalb der Grenzen seiner Satzung zu halten, das heisst, ein neutraler Ver- 

mittler zu sein, dessen Tätigkeit als notwendig erachtet wird, und allen 

Fragen nachzugehen, deren Prüfung durch eine neutrale Instanz erforder- 

lich erscheint. Wir glauben daher, dass es das Komitee den jüdischen Insti-

tutionen überlassen sollte, die Auswanderung ihrer Glaubensbrüder im 

Rahmen der Gesetze des jeweiligen Landes zu bewerkstelligen. Das Komi- 
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tee sollte nur dann um Mitwirkung gebeten werden, wenn sich diese als un-

erlässlich erweist.»56 

Im April 1944 war das Projekt Bellacita regelrecht verfahren. Und 

als dann das Schiff dennoch auslief, geschah es auf eigene Gefahr, 

denn das IKRK hatte in Berlin nichts erreicht. In Istanbul dagegen 

setzte Hirschmann die Bereitstellung eines modernen Schiffes von 

4’000 Tonnen durch, der Tari, die 1‘500 Personen pro Fahrt von Con- 

stantza nach Haifa befördern konnte, unter dem Schutz des IKRK. 

Würden die Deutschen einem neutralen Schiff bewilligen, was sie 

dem bulgarischen – unter der Flagge einer kriegführenden Macht – 

verweigerten? Das IKRK wurde daher von neuem beauftragt, bei 

den Reichsbehörden um die Genehmigung nachzusuchen. Ange- 

sichts des Misserfolgs seiner Demarche für die «Bellacita» und auf- 

grund seiner humanitären Verantwortung, nachdem seine Delega- 

tionen anstelle der Regierungen zu handeln schienen, übernahm es 

diese Aufgabe. Doch auch die Regierungen blieben nicht untätig. 

Die amerikanische schlug eine Intervention der Neutralen in Berlin 

vor, das Kabinett in Ankara wendete sich ebenfalls, und nach den 

Worten Simonds höchst ungeschickt, an die Wilhelmstrasse. Der 

Delegierte in Ankara setzte in der Tat grosse Hoffnungen auf seine 

Beziehungen zum deutschen Botschafter in der Türkei, dem ehema- 

ligen Reichskanzler Franz von Papen, und auf die Bemühungen Hir- 

schmanns und des amerikanischen Botschafters, Steinhardt. Aber 

wie vorauszusehen war, endete dieser Reigen der Fühlungnahmen 

und Unterredungen, gefolgt von einer regen Korrespondenz zwi- 

schen Genf, Bukarest, Ankara-Istanbul und zweitrangig Budapest, 

mit einem totalen Fehlschlag. Mittejuli 1944, als die Aussetzung der 

Deportationen und das anscheinende Einverständnis der ungari- 

schen Regierung der Auswanderung ungeahnte Perspektiven eröff- 

nete, da manjetzt eine Möglichkeit zu sehen glaubte, die letzte grosse 

jüdische Gemeinschaft Europas zu retten, befand sich die Angele- 

genheit Tari endgültig in einer Sackgasse, weil das Reich genauso 

wenig antwortete wie für die Bellacita. Als einziges Mittel blieben 

daher gemietete oder gekaufte Schaluppen oder Boote, mit allen Ri- 

siken der illegalen Schiffahrt und dem kleinlichen Feilschen, das sie 

erforderten, und dies trotz der Einrichtung einer Emigrationsstelle 

unter Leitung von Dr. Zissu durch die rumänischen Behörden. 

Kolb neigte offensichtlich nicht zur Resignation. Ein Gespräch 
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mit dem rumänischen Generalkommissar für jüdische Angelegen- 

heiten, Lecca, brachte ihn Anfang Juli auf eine neue Idee. Wenn das 

Schweigen der Nationalsozialisten Gleichgültigkeit bedeutete, 

konnte man es dann nicht positiv auslegen, sozusagen als still- 

schwr igendes Einverständnis, die Emigration nicht zu behindern? 

In diesem Fall wäre die Genehmigung Berlins überflüssig, und das 

Internationale Komitee könnte die Schiffe, gestützt auf diese Inter- 

pretation, unter seinen Schutz nehmen, wobei es sich mit den be- 

reits erteilten Geleitbriefen aller anderen Regierungen, einschliess- 

lich der sowjetischen, begnügen würde57. 

Selbst wenn Kolb die tieferen Gründe nicht kannte, aus denen die 

Nationalsozialistenjede Auswanderung ablehnten, war er weder so 

blind, noch so naiv zu glauben, dass man von den Deutschen eine 

förmliche «Gleichgültigkeitserklärung» erwirken könnte. Ohne 

diese war aber nichts auszurichten, zumal die Regierung Mihai An- 

tonescus ohne den Schutz des IKRK kein Schiff zur Verfügung stel- 

len wollte. Der erste Vorschlag Kolbs erwies sich also als von vorn- 

herein undurchführbar. Er hatte aber einen zweiten zur Hand, der 

allerdings vom Komitee eine Abweichung von dessen Grundsätzen 

erforderte: es müsste die Flagge des Roten Kreuzes anerkennen, die 

die nationale Gesellschaft Rumäniens unter eigener Verantwortung 

auf den Emigrantenschiffen hissen würde, während isich das IKRK 

darauf beschränkte, deren Auslaufen den betroffenen Staaten, also 

auch dem Deutschen Reich zu notifizieren. Es stellte ein Risiko dar, 

die Verwendung der Rotkreuzflagge noch auf andere Transportka- 

tegorien als jene auszudehnen, die in den Abkommen und später in 

den Vereinbarungen über die Versorgung der Kriegsgefangenen 

und Zivilinternierten vorgesehen waren. Ausserdem musste mög- 

licherweise die Verantwortung für Todesopfer getragen werden, 

wenn die Schiffe durch Torpedierung oder Sturm untergingen, wie 

dies bereits der Fall gewesen war (vgl. Dokument XXVI). Anfäng- 

lich war man in Genf zu einem solchen Wagnis nicht bereit, aber die 

Ausweitung der ungarischen Frage und der Druck der von allen 

Seiten auf das IKRK ausgeübt wurde, veranlassten den Exekutivaus- 

schuss, sich am 3. August neuerlich mit dem Gesamtproblem zu be- 

fassen. Die Sitzung verlief gespannt, denn die zu treffende Entschei- 

dung erschien folgenschwer. Huber, der in diesem Sommer 1944 

abermals leidend war, erholte sich in Mont-Pelerin. Burckhardt war 
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bei ihm gewesen, um seine Meinung einzuholen. Wie zu erwarten, 

neigte der Präsident des IKRK zu einem vorsichtigen, aber wenig 

realistischen Kompromiss, indem er ein neues Erkennungszeichen 

für die Operation vorschlug, das von allen kriegführenden Mächten 

DOKUMENT XXVI 

Die Katastrophe der «Struma» und die Einwanderungspolitik für 

Palästina 

Im Oktober 1941 läuft die «Struma» unter der Flagge Panamas mit 769 Juden 

aus Constantza aus, um eine illegale Landung in Palästina zu versuchen. Mitte 

Dezember erreicht das Schiff Istanbul, wo es wegen eines Maschinenschadens 

vor Anker gehen muss. Die türkische Regierung lehnt aber die Aufnahme des 

überfüllten Schiffes ab und zwingt es, den Bosporus am 23. Februar zu verlas- 

sen. Am nächsten Tag läuft die «Struma» wenige Meilen von der Meerenge auf 

eine Mine und sinkt. Von den Passagieren scheinen nur zwei überlebt zu haben. 

Vor dem Unterhaus erklärte der Unterstaatssekretär im Kolonialministe- 

rium, Harold Macmillan: 
«Die britische Regierung bedauert die Todesopfer, die diese Katastrophe erforderte. 

Man hatte gehofft, die Kinder zwischen 11 und 16 Jahren in Palästina aufnehmen zu 

können, was aber nicht durchführbar war, weil die türkischen Behörden keine Ausschif- 
fungserlaubnis erteilten. Die Regierung hofft, dass eine solche Tragödie nicht mehr vor- 

kommen wird.» 

In der Folge ersucht der Working Women Council in Tel Aviv das IKRK um 

Intervention bei der britischen Regierung, damit sie alle unbescholtenen Inter- 

nierten austauscht und jüdische Flüchtlinge aus dem nationalsozialistischen Eu- 

ropa, die kein Asylland gefunden haben, im Mandat aufnimmt. 

Der stellvertretende Hochkommissar für Flüchtlinge, der Schweizer 

Georges G. Kulimann, antwortete Max Huber, der diese Vorschläge an ihn 

weitergeleitet hatte: 
«Wie Sie sicher verstehen werden, wirft Ihr zweiter Vorschlag zahlreiche Probleme 

auf. Es geht um eine Frage allgemeiner Art, die nicht nur Palästina, sondern die meisten 

Länder betrifft, die vor dem Krieg Einwanderer aufnahmen. Die Regierungen dieser 

Länder haben es in der Tat und aus offensichtlichen Gründen für notwendig befunden, 

Visafür aus Deutschland oder aus deutsch kontrollierten Territorien kommende Personen 

weitgehend einzuschränken und sogar gänzlich zu verweigern. Es ist äusserst schwierig, 

Einwanderungsgenehmigungen für diese Personen zu bekommen, sogar für solche, die 

sich nicht in den betroffenen Gebieten befinden, dort aber nahe Verwandte haben. Für die 

Dauer der Feindseligkeiten gibt es kaum eine Hoffnung auf eine Änderung dieser Sach- 

lage und auf eine allgemeine Lösung dieser Probleme, die Sie wie ich wünschen.» 

 

(AIKRK, G 59/5, Brief vom 2. Juni 1942) 
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anerkannt werden sollte. All dies würde aber viel Zeit und wahr- 

scheinlich die Einberufung einer diplomatischen Konferenz erfor- 

dern, was zu diesem Zeitpunkt des Konflikts eher illusorisch war. 

Während der Sitzung fiel die vernünftige Bemerkung, dass die 

Frage etwas haarspalterisch erscheine, denn nach den Aussagen der 

Flieger und Seeleute kannte niemand das Zeichen des Internationa- 

len Komitees (C. International) auf den Versorgungsschiffen für 

Kriegsgefangene und Zivilinternierte, und es wurde nur wegen des 

roten Kreuzes auf weissem Grund respektiert. Die Verleihung des 

Zeichens allein war also sinnlos. Andererseits war das Komitee nicht 

berechtigt, die Führung der Flagge zu genehmigen, es kann 

höchstens deren Missbrauch verurteilen. Wäre es abbr wirklich un- 

annehmbar, wenn die rumänische nationale Gesellschaft die von ihr 

gecharterten Schiffe unter ihrer eigenen Flagge segeln liesse, nämlich 

eben dem roten Kreuz auf weissem Grund? Der Exekutivausschuss 

schloss sich diesem Argument einstimmig an und beschloss, «ein Te- 

legramm an H. Kolb zu schicken, in dem wir ihn um Mitteilung an das 

Rumänische Rote Kreuz bitten, dass wir es für sehr nützlich halten, wenn es 

sein Zeichen auf den fraglichen Schiffen anbringt, und dass wir die betroffe- 

nen Regierungen unterrichten werden, wenn es uns das Auslaufdatum und 

die Route der Schiffe bekannt gibt» .58 

Der Exekutivausschuss traf damit eine diplomatische Entschei- 

dung, denn sie ermöglichte eine Intervention, ohne die Grundsätze 

und Prioritäten seiner traditionellen Tätigkeit in Frage zu stellen. Es 

handelte sich aber nicht um unlautere Diplomatie, selbst wenn sie im 

Zeichen der Vorsicht stand, denn das IKRK war zu diesem Zeit- 

punkt darauf gefasst, zunehmend bei Auswanderungsfragen in An- 

spruch genommen zu werden. Hätte das geplante Vorhaben die 

Emigration beschleunigen und verbessern können? Der Kriegsaus- 

tritt Rumäniens und der Einmarsch der Roten Armee sollten inner- 

halb weniger Wochen die Gegebenheiten völlig verändern. Doch 

das Problem blieb bestehen und würde das IKRK Reiter beschäfti- 

gen, denn nach dem Sommer 1944 stiess der Wunsch der rumäni- 

schen Juden, nach Palästina auszuwandern, auf andere Schwierig- 

keiten, darunter die Politik der Briten in ihrem Mandatsgebiet. 
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Das Kapitel über Ungarn geht ausführlich auf die Evakuierungsbe- 

mühungen ein, die im Sommer und Herbst 1944 erfolgten. Wir be- 

schränken uns hier daher auf einen Überblick: 

- Das Internationale Komitee plante für die jüdische Gemein- 

schaft dieses Landes eine breit angelegte Auswanderungsoperation, 

zumindest traf es Vorbereitungen dafür. 

- Die militärischen Operationen und die Anzeichen einer Öff- 

nung bei manchen Neutralen wie der Schweiz, Schweden oder 

Spanien liessen seit 1942 erstmals wieder an Emigrationsmöglich- 

keiten in den Westen denken. 

- In diesem Zusammenhang kam den Vereinigten Staaten und 

Grossbritannien eine wesentliche Stellung zu. Das IKRK hatte dies 

begriffen und die Behörden in London und Washington mehrfach 

um Zusammenarbeit gebeten. Wenn sich jedoch die beiden Regie- 

rungen tatsächlich bereit erklärten, ihre Quote für Durchgangs- 

emigranten etwas zu erhöhen, hauptsächlich in der Hoffnung, die 

neutralen Länder damit zu einer Auffangfunktion zu bewegen, so 

änderten sie ihre Haltung doch nicht grundlegend. Insbesondere 

Grossbritannien ordnete bis zuletzt die Rettung der ungarischenju- 

den seiner Mandatspolitik in Palästina unter. 

- Auf alle Fälle war das Deutsche Reich nicht willens, den ungari- 

schen Juden einen Fluchtweg zuzugestehen, welche Absichten ihre 

eigene Regierung auch immer verfolgen mochte. Abgesehen von 

einigen kleinen Gruppen – die meist durch einen Handel zwischen 

privaten jüdischen Vereinigungen und der SS vor der Deportation 

bewahrt wurden, wovon weder die Staaten noch das IKRK etwas 

wissen wollten – erteilten die Deutschen die Transitgenehmigun- 

gen nicht, die für ein umfassendes Unternehmen erforderlich ge- 

wesen wären. Und dies war das Ergebnis Hunderter Telegramme, 

Briefe und Noten und monatelanger Palaver. 

Die Bilanz der Tätigkeit des IKRK war nicht einfach, denn die 

Emigration stellte einen umfangreichen und unbekannten Kom- 

plex dar. Von den Bemühungen her gesehen, handelte es sich um 

eine beeindruckende Leistung, besonders der Delegierten Kolb, Si- 

mond, Born und Schirmer. Ausserdem beschäftigte sich Suzanne 

Ferrière während des ganzen Krieges mit diesen Fragen. Wenn man 

dagegen das Erreichte beurteilt, muss man einen fast gänzlichen 

Misserfolg feststellen, der in erster Linie der Politik der Regierun- 
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gen zuzuschreiben ist. Das IKRK hätte seine herkömmlichen 

Richtlinien und die strenge Beobachtung des Rechts aufgeben müs- 

sen, um unkonventionelle Mittel zu wagen. Seine Haltung in ande- 

ren Bereichen erklärt, warum es auf dem Gebiet der Emigration 

über die guten Absichten nicht hinauskam und seine Initiativen be- 

grenzt blieben. Nur ein paar Tausend Juden des Balkans konnten 

nach Palästina gelangen, und zwar meistens auf eigene Gefahr. 

Die «Einzelprivilegierten» 

Die Bezeichnung «Einzelprivilegierte» stammt vom IKRK selbst, 

das diese Kategorie in einer Notiz vom Februar 1945 folgenderma- 

ssen definiert: 

«Es handelt sich dabei um Juden aller (Ex-) Nationalitäten, die auf- 

grund einer drohenden, schweren Gefahr (Tod oder Deportation) einstwei- 

lig unter Schutz gestellt worden sind. Dieser Schutz besteht in: 

a) einer EintragungsZusage in eine Immigrationsliste nach Palästina; 

b) einer Immigrationsbescheinigung für Palästina; 

c) einer ebensolchen Bescheinigung mit der Zusage der Einbürgerung 

nach einer gewissen Aufenthaltszeit in Palästina; 

d) einem amerikanischen Pass mit beschränkter Gültigkeit... [latein- 

amerikanische Länder]; 

e) einem Transitvisum (Für die Türkei, Schweden, Spanien, Portugal, 

die Schweiz), das theoretisch die Einwanderung in ein nicht notwendig 

spezifiziertes Land voraussetzt.»59 

Gemeinsam war den aufgezählten Fällen, dass der Betroffene sich 

im Allgemeinen nicht im Besitz seiner Schutzdokumente befand. Er 

erhielt eine Photokopie oder die Bestätigung einer Behörde, deren 

Zuständigkeit manchmal zweifelhaft war. Dennoch verlieh ihm 

diese Bestätigung, wenn sie auch rein symbolisch sein mochte, 

einen gewissen Schutz. Dieser Schutz war jedoch nur vorüberge- 

hend, meist an unmittelbare Gefährdung gebunden und erlosch, 

wenn diese nicht mehr gegeben war. Er verlieh daher keinen realen 

und bleibenden Status (Staatsbürgerschaft, Einbürgerung, Ein- 

wanderungsgenehmigung usw.). 

Da diese Einzelprivilegierten im Rechenschaftsbericht des IKRK 

nur kurze Erwähnung fanden, werden wir hier näher auf sie einge- 

hen, ohne alle besonderen Fälle berücksichtigen zu können. 



Der Austausch zwischen Palästina und Deutschland 

Unter der Schirmherrschaft der Schweiz, die als Schutzmacht die 

britischen Interessen im Dritten Reich wahrnahm, kam es während 

des Krieges dreimal zu einem Interniertenaustausch. Davon waren 

insgesamt einige hundert Deutsche betroffen, die im britischen 

Mandat Palästina interniert worden waren, auf der Gegenseite 

meist jüdische Mandatsangehörige, die die Deutschen im Reich 

und in den besetzten Gebieten interniert hatten. Für den ersten Aus- 

tausch, der im Dezember 1941 stattfand, hatten Palästinaemigran- 

ten das IKRK gebeten, die Verbindung zu ihren in Europa zurück- 

gebliebenen Frauen oder Kindern herzustellen (meist in Polen oder 

Holland). Es war ihnen nämlich gelungen, diese in die Immigra- 

tionslisten eintragen zu lassen, wobei die Briten ohne Weiteres ak- 

zeptierten, dass nicht auffindbare Personen durch andere ersetzt 

wurden. Obwohl der Austausch von Zivilinternierten unter die 

Zuständigkeit der Schutzmacht fiel (was London ständig betonte, 

auch wenn es sich nicht um britische Staatsangehörige handelte), 

wurde das IKRK so allmählich in diese Angelegenheit verwickelt. 

Entweder wollten sich Personen in Europa, die ein Visum für Palä- 

stina besassen, in eine Austauschliste eintragen lassen, konnten sich 

aber nicht an die schweizerische Gesandtschaft in Berlin wenden, 

oder Personen in Palästina suchten ihre Angehörigen über einen 

Vermittler zu benachrichtigen, dass sie vorgemerkt seien und sich 

bei der britischen Gesandtschaft in Ankara melden müssten. Auch 

die Jewish Agency und das Office palestinien en Suisse nahmen die 

Vermittlung Genfs und des Holländischen Roten Kreuzes in An- 

spruch, um ihre Informationen an die Juden in den Niederlanden 

weiterzugeben60. 

Natürlich war das IKRK nie gewiss, die Betroffenen im Deut- 

schen Reich oder in den von ihm kontrollierten Gebieten erreichen 

zu können. Ausserdem wusste es, dass der Austausch meist undurch- 

führbar war, weil es wesentlich mehr vorgemerkte Emigrationsan- 

wärter als Deutsche in Palästina gab – bei den Verhandlungen um 

den dritten Austausch im Sommer 1943 führte die schweizerische 

Regierung 900 Namen an gegenüber 9 Deutschen. Aber Suzanne 

Ferrière zufolge bedeutete die Eintragung eine schwache Hoff- 

nung, zumindest einigen Familien die Deportation zu ersparen: 
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«Die Personen, die in Deutschland oder in deutsch besetzten Ländern 

diese Mitteilungen erhalten, können ihre Eintragung in eine Austauschliste 

beim zuständigen Schweizer Konsulat erhoffen, welche Hoffnung jedoch 

unserer Meinung nach vergeblich ist, weil es viel mehr Inhaber einer Einrei- 

segenehmigung für Palästina gibt als austauschbare deutsche Zivilperso-

nen. Im Übrigen müssen wir betonen, dass solche Austauschaktionen in kei-

ner Weise der Zuständigkeit des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz 

unterliegen, sondern ausschliesslich – wenn auch offiziös, wie wir bereits 

weiter oben sagten – von der Schutzmacht abgewickelt werden. Doch selbst 

wenn diese Hoffnungen trügerisch sind, haben wir Grund zu der Annahme, 

dass Personen, die von ihrer Einreisegenehmigung nach Palästina benach- 

richtigt wurden, in machen Fällen ihre Deportation nach Osten vermeiden 

können. Und das ist unserer Ansicht nach Grund genug, diese Mitteilungen 

weiterhin zu übermitteln. 

Zusammenfassend kann man also jenen Personen sagen, die Einreisege- 

nehmigungen nach Palästina Für Angehörige in Deutschland oder in ir-

gend- einem besetzten Gebiet erhalten haben, dass ein Austausch zwar 

wahrscheinlich nicht so schnell erfolgen wird, aber die Nachricht über den 

Erhalt der Genehmigung den Betroffenen dennoch nützen kann.»61 

Aus diesem Grund erklärte sich das Internationale Komitee 

schliesslich bereit, mit Billigung der eidgenössischen Behörden Pho- 

tokopien von Einwanderungsgenehmigungen nach Palästina wei- 

terzuleiten, während es bei Pässen oder anderen Schutzpapieren we- 

niger geneigt war, wie wir noch sehen werden. 

Zur Bearbeitung all dieser Fälle, in denen eine Einwanderungsge- 

nehmigung oder sogar ein ausländischer Pass beantragt werden 

musste oder bereits Pässe ausgestellt worden waren, um Internie- 

rung und Deportation zu vermeiden, richtete das IKRK am 1. De- 

zember 1943 eine besondere Abteilung ein, die IMPA (Immigration 

nach Palästina). Unter der Leitung von Flora Dainow leistete diese 

Dienststelle bis über das Kriegsende hinaus beachtliche Arbeit, wie 

die rund 250’000 Namenskarten beweisen, die von den 48 regulären 

Mitarbeitern mit Unterstützung von 41 freiwilligen angelegt wur- 

den, die Hunderte Listen, die Zehntausende Benachrichtigungen 

usw. Leider hatte all dies nichts, oder fast nichts, genützt, wie die 

Leiterin selbst feststellte. Sogar die Nachforschungen nach Vermiss- 

ten vom Mai 1945 an aufgrund der Kartei staatenloser Juden (CID) 

sowie der nach Nationalitäten geführten Karteien verliefen meist 
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erfolglos, wenn auch die Abteilung vom Juli 1945 an mehrere Wo- 

chen lang im Rundfunk die Namen von Überlebenden durchgab. 

Bei der Anlage der IMP A-Kartei wurden gewisse Vorsichtsmass- 

nahmen getroffen, so dass die Akten und Listen nur dem Abteilungs- 

leiter oder dem Archivisten Aufschluss gaben. Selbst zum Zeitpunkt 

der Bilanz, 1946, bestand das Klima der Furcht und Isolierung noch 

fort, denn die Verantwortliche hielt es nicht für angebracht, ausführ- 

liche Statistiken über die geleistete Arbeit vorzulegen. Auf die Frage: 

«Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?» antwortete sie einfach: 

«Traurige. Es wurde keinerlei Unterstützung gewährt (wir können über 

diesen Punkt nicht sprechen).»62 

Die südamerikanischen Pässe und sonstigen Schutzausweise 

Die Abteilung IMPA war auch zuständig für Personen, die süd- 

amerikanische Pässe besassen. Seit Kriegsbeginn hatten nämlich 

gewisse Konsulate lateinamerikanischer Staaten in Europa den be- 

drohten deutschen, polnischen und anderen Juden Ausweise aus- 

gestellt, die diesen zumindest die Vergünstigung verschafften, als 

Zivilinternierte in deutschen oder französischen Lagern zu bleiben. 

Der Generalkonsul von San Salvador in Genf oder besser, sein Er- 

ster Sekretär Georges Mantello, stellte eines der Zentren dieses 

Handels dar, wenn auch nicht das einzige. Manchen Ansichten zu- 

folge soll das Deutsche Reich die Ausstellung solcher «Gefällig- 

keitspapiere» anfangs selbst gefordert haben, weil damit die an sich 

kleine Zahl lateinamerikanischer Zivilinternierter in Europa 

wuchs, die es gegen die vielen Deutschen in südamerikanischem 

Gewahrsam auszutauschen beabsichtigte. 

Wie dem auch sei, die Nationalsozialisten änderten ihre Haltung 

1943, als die betroffenen Länder, welche übrigens keine ausländi- 

schen Juden einreisen liessen, die Verlängerung der zweifelhaften 

Papiere zu verweigern begannen. Im Einverständnis mit der jewei- 

ligen Schutzmacht (Schweiz oder Spanien) nahm dann die Gestapo 

Kontrollen in den Internierungslagern vor und zog die südamerika- 

nischen Ausweise ein. Besonders betroffen war das französische 

Lager Vittel, wo mehr als 300 meist aus Deutschland oder Polen 

stammende Personen im Besitz von Papieren waren, deren Echt- 

heit heute bezweifelt wird64. 
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Das IKRK hatte sich zunächst wenig um diese Frage gekümmert, 

die gänzlich in den Zuständigkeitsbereich der Staaten und damit 

der Schutzmächte fiel, vielleicht noch in den überstaatlicher Orga- 

nisationen wie des Intergovernmental Committee on Political Re- 

fugees in London oder des Service international d’aide aux emi- 

grants in Genf. Daher lehnte es das Komitee im Einvernehmen mit 

der Berner Fremdinteressenabteilung ab, solche Dokumente der 

Konsulate in Genf weiterzuleiten63. 

Im Dezember 1943 unternahmen jüdische Orgahisationen wie 

der Schweizerische Hilfsverein für jüdische Flüchtlinge im Ausland 

(HIJEFS) Schritte zugunsten der Internierten in Vittel, die in den 

Osten deportiert werden sollten. Sie wandten sich an den Nuntius 

in Bern, an die diplomatischen Vertretungen der Alliierten und an 

das IKRK. Burckhardt versprach der Tochter des Grossrabbiners 

von Belgien, Isaac Sternbuch, der sich unter den gefährdeten Perso- 

nen befand, beim geschäftsführenden Präsidenten des Deutschen 

Roten Kreuzes, Ernst Grawitz, und bei den lateinamerikanischen 

Staaten zu intervenieren. Schwarzenberg widersetzte sich dem 

energisch. Er war der Meinung, dass diese ganze Affäre falscher 

Pässe, die sich reiche Juden kauften, undurchsichtig war und keine 

Demarche des Roten Kreuzes in Berlin verdiente65. Hatte sich 

Burckhardt von der Verzweiflung der Bittstellerin rühren lassen? 

Ist seine symbolische Geste der langen Liste diskreter, persönlicher 

Bemühungen zuzurechnen, die er während der gesamten Kriegs- 

dauer für Persönlichkeiten unternahm, welche meist dem Adel, 

dem Grossbürgertum oder literarischen und künstlerischen Kreisen 

angehörten und mit denen er mehr oder weniger in Verbindung 

stand? War Schwarzenbergs heftige Reaktion Ausdruck einer eng- 

stirnigen Rechtlichkeit, eines gewissen Moralismus oder eines an- 

scheinend tiefen Misstrauens gegenüber dem wohlhabenden inter- 

nationalen Judentum? Die Unterlagen erlauben kein Urteil, aber sie 

zeigen hier einen politischen und vielleicht persönlichen Wider- 

stand, von dem sonst kaum Spuren zu finden sind. Jedenfalls über- 

ging Burckhardt die Einwände, möglicherweise auch deshalb, weil 

ihn das Intergovernmental Committee on Political Refugees auf die 

Existenz eines Lagers in Behrenbostel (handelt es sich um Bergen- 

Belsen?) aufmerksam machte, wo zahlreiche echte oder angebliche 

südamerikanische Bürger versammelt sein sollen, vielleicht im 

276 



Hinblick auf einen Austausch. Bevor er sich jedoch – wie verspro- 

chen – an das DRK oder das Auswärtige Amt wandte, hielt er es für 

zweckmässig, festzustellen, ob die betroffenen Staaten die zweifel- 

haften Papiere anerkennen oder nicht. Hierzu nahm er die Vermitt- 

lung des apostolischen Nuntius in Bern, Mgr Bernardini, in 

Anspruch. Gleichzeitig schlug er der polnischen Exilregierung in 

London vor, schon jetzt eine Erklärung über die Wiedereinbürge- 

rung der fraglichen Personen nach Kriegsende abzugeben. Das Pro- 

blem war ja weniger die Staatsangehörigkeit selbst als vielmehr der 

Austausch, an dem den Deutschen gelegen war. Wenn die südameri- 

kanischen Republiken die Pässe anerkannten, sogar ohne sich zu 

einem sofortigen Austausch zu verpflichten, würde den Internier- 

ten in Vittel zumindest ein Aufschub gewährt. Und in diesem Sinne 

sprach Burckhardt den Chef des DRK-Auslandsdiensts bei dessen 

fünfzehntem Besuch in Genf an, noch bevor er die erbetenen Bestä- 

tigungen erhalten hatte. Hartmann sollte erwirken, dass das Deut- 

sche Reich die Deportationen solange aussetzte, wie die Nationa- 

lität der Internierten nicht eindeutig geklärt war66. 

Haben die Bemühungen des Komitees und insbesondere Burck- 

hardts zu jenem Aufschub beigetragen, der der Schutzmacht eine 

Intervention erlauben sollte? Dies ist nicht leicht zu beantworten, 

weil keine Spur einer schriftlichen Stellungnahme des DRK aufzu- 

finden war. Feststehen hingegen die Schritte, die der War Refugee 

Board entgegen dem Willen des State Department unternahm. 

Einerseits bestürmte er die südamerikanischen Regierungen, bis 

Kriegsende die umstrittenen Pässe nicht für ungültig zu erklären, 

andererseits drängte er die Schweiz, in ihrer Eigenschaft als Schutz- 

macht das Deutsche Reich zu veranlassen, die Gültigkeit dieser Pa- 

piere zumindest bei den Zivilinternierten in Deutschland und 

Frankreich anzuerkennen, solange sie nicht förmlich von den Aus- 

stellerländern annulliert würden. Der Chef der eidgenössischen Di- 

plomatie war zwar alles andere als begeistert, dass sich die Schweiz 

über ihren Zuständigkeitsbereich hinaus auf eine so heikle Frage 

einlassen sollte, aber wie konnte man sich dem entziehen?67 Den 

südamerikanischen Staaten blieb ebenfalls nichts anderes übrig, als 

nachzugeben, was auch immer sie anfänglich vorgehabt hatten. Be- 

fanden sich nicht bereits Hunderte Deutsche ihres Gewahrsams, die 

für den Austausch vorgesehen waren, auf texanischem Gebiet, das 
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heisst unter Kontrolle der USA? Die Internierten von Vittel profi- 

tierten daher teilweise von dieser Rechtsunsicherheit, teilweise 

wurden sie dennoch nach Auschwitz deportiert. Die Überlebenden 

verlegte man später nach Bergen-Belsen, das nun für wichtige Per- 

sönlichkeiten und als Austauschlager diente. Einige kamen beim 

dritten Austausch im Sommer 1944 frei. 

Die Vorgänge in Ungarn liessen das Problem der Schutzpässe 

wieder aktuell werden. Im April 1944 konnte das Internationale 

Komitee seinen Delegierten vor Ort noch anweisen, sich nicht um 

die Weiterleitung von Bestätigungen zu kümmern, mit denen sich 

die Juden gegebenenfalls als Ausländer ausweisen konnten, um un- 

ter das deutsch-ungarische Abkommen vom 19. März 1944 zu fal- 

len68. Aber im Juli entsprach die Schweiz der Bitte der Vereinigten 

Staaten und dehnte die Schutzmassnahmen auf Ungarn aus, die sie 

bereits für die Zivilinternierten im Deutschen Reich und in den be- 

setzten Gebieten zur Anwendung brachte. Das bedeutete, dass die 

Eidgenossenschaft von nun an alle Angehörigen jener Staaten 

schützte, deren Interessen sie in Ungarn vertrat, etwa der Vereinig- 

ten Staaten, Chiles, Uruguays, San Salvadors. Dabei spielte es keine 

Rolle, ob die Nationalität durch einen Pass, irgendein zweifelhaftes 

Dokument oder durch eine blosse Erklärung nachgewiesen wurde, 

solange der betroffene Staat die Echtheit der Papiere oder der Er- 

klärung nicht überprüft hatte. Ausserdem wurden die britischen Ju- 

den in diese allgemeinen Massnahmen miteinbezogen. Die Schutz- 

macht sollte erreichen, dass die ungarischen Behörden selbst einen 

offensichtlich falschen Pass akzeptierten, wenn er vom angeblichen 

Ausstellerland nicht für ungültig erklärt wurde69. Damit brauchte 

das IKRK nicht mehr beiseite stehen, auch wenn in Fragen der 

Schutzdokumente weiterhin ausschliesslich die Staaten zuständig 

waren, die es informierten oder auch nicht. Die Delegation in 

Ungarn arbeitete daher auf diesem Gebiet mit der schweizerischen 

Gesandtschaft zusammen70, etwas später auch die in der Slowakei, 

sofern nur dieser Handel von den Staaten kontrolliert und von der 

Regierung des betroffenen Landes zumindest toleriert wurde. 

Die Vorgänge in Ungarn und später in der Slowakei brachten 

noch eine andere Art von Protektionsurkunden hervor, die vom 

IKRK selbst ausgingen und in Papieren oder Schildern bestanden, 

die ihre Inhaber unter den Schutz der Delegation stellten. Solche In- 
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itiativen, die Genf schliesslich duldete, besassen natürlich keine 

rechtliche Grundlage, aber sie konnten Eindruck auf die Vertreter 

der Obrigkeit machen, was immer wieder der Fall war, und damit 

Menschenleben retten. 

Die Grenzen der Internationalen Abkommen 

Dieses Kapitel handelt von zwei verschiedenen Themen, die aber 

dieselbe Frage verbindet, nämlich die nach der Beziehung zwischen 

den Abkommen von 1929 (einschliesslich des Entwurfs von Tokio, 

1934) und der Behandlung der KZ-Häftlinge und Juden durch die 

Nationalsozialisten. Im ersten Teil werden wir daher untersuchen, 

ob die Kriegsgefangenen und Zivilinternierten jüdischen Bekennt- 

nisses Diskriminierungen unterworfen waren und wie das IKRK 

darauf reagierte. Im zweiten Teil gehen wir dann auf das Verhalten 

des Komitees angesichts der oft wiederholten Forderung ein, für 

die Juden den Status von Kriegsgefangenen oder zumindest Zivil- 

internierten zu erwirken. 

Die jüdischen Kriegsgefangenen und Zivilinternierten 

Bevor wir uns auch hier die Frage stellen, was das IKRK gewusst 

hat, gewollt hat und tun konnte, müssen wir daran erinnern, dass es 

in erster Linie den neutralen Staaten in ihrer Eigenschaft als Schutz- 

mächten obliegt, die Anwendung des Kriegsgefangenenabkom- 

mens von 1929 zu überwachen (Art. 86). Doch das Internationale 

Komitee hat sich – wie im Fall des «Genfer Abkommens zur Ver- 

besserung des Loses der Verwundeten und Kranken der Heere im 

Felde» – stets für die Kriegsgefangenen zuständig gefühlt, aufgrund 

seiner Geschichte, der Satzung des Internationalen Roten Kreuzes 

und letztlich der Abkommen selbst, deren Artikel 79 und 88 sein 

Recht auf humanitäre Initiative verankern und seine Rolle als zu- 

mindest moralischer, wenn nicht rechtlicher Hüter der Bestim- 

mungen der Konventionen betonen. In aller Stille vereinbarte es 

mit der wichtigsten Schutzmacht, der Schweiz, die Möglichkeiten 

einer Zusammenarbeit, um in Zukunft Spannungen zu vermeiden, 
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wie sie namentlich hinsichtlich des Besuchsrechts in Gefangenenla- 

gern aufgetreten waren, welches der Schutzmacht zusteht und dem 

IKRK zugebilligt wird71. Im Übrigen erfüllte es die ihm übertrage- 

nen Aufgaben, besonders bezüglich der Beschwerden von Kriegs- 

gefangenen und Zivilinternierten, ihrer Angehörigen oder der na- 

tionalen Rotkreuzgesellschaften. Allein für die Kriegsgefangenen 

führte es mehr als 11’000 Lagerbesuche durch, in dem Bestreben, 

die Haftbedingungen zu verbessern. Seine Berichte und Kritiken 

übermittelte es sowohl dem Heimatstaat der Gefangenen als auch 

der Gewahrsamsmacht. 

Das Kriegsgefangenenabkommen kennt für die Behandlung der 

Gefangenen keine anderen Unterscheidungen als die des Dienst- 

grads, des Gesundheitszustands, der beruflichen Fähigkeiten und 

des Geschlechts (Art. 4). Wir brauchen aber nicht besonders darauf 

hinzuweisen, dass die Gewahrsamsmacht faktisch ihre eigene Ab- 

stufung trifft. So wurden von 1939 bis 1945 Millionen Menschen, 

die sich in Händen der Deutschen befanden, nur teilweise oder gar 

nicht durch die Bestimmungen dieses Abkommens geschützt. 

Einerseits waren da die Russen, weil die UdSSR 1941 das Ab- 

kommen von 1929 noch immer nicht ratifiziert hatte, andererseits 

die Polen, Griechen und Jugoslawen, deren Staaten nicht mehr exi- 

stierten und die daher keinerlei Schutzmacht besassen. Schliesslich 

wendetejapan, das dem Gefangenenabkommen ebenfalls nicht bei- 

getreten war, dessen Vorschriften nur teilweise – de facto – bei sei- 

nen alliierten Gefangenen an. Auf alle diese Fälle, namentlich auf die 

Behandlung der sowjetischen Kriegsgefangenen durch das Dritte 

Reich, werden wir nicht eingehen, denn der Rechenschaftsbericht 

des IKRK beschreibt und analysiert sie ausführlich. Auch die Frage 

jener Gefangenen, deren Anrecht auf den Schutz des Abkommens 

bestritten wurde, lassen wir hier beiseite. In der Tat gehören die 

Partisanen, die internierten Angehörigen der italienischen Armee 

usw. nicht zu unserem Thema, sofern sie nicht in politische Häft- 

linge umgewandelt wurden. In Kapitel 5 haben wir das Schicksal 

der aus Spanien stammenden französischen Kriegsgefangenen be- 

reits geschildert, die nach Mauthausen verbracht und damit als 

Schutzhäftlinge eingestuft wurden. Wir kommen daher hier nicht 

darauf zurück. 

Im Zusammenhang mit dem Kriegsgefangenenabkommen 
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schweigt der Rechenschaftsbericht zu möglichen Massnahmen ge- 

gen die Juden. Unter den Verstössen gegen die Konventionen er- 

wähnt er nur einen, der durch rassische Verfolgung bedingt war: 

das Los der Ärzte und Sanitäter jüdischer Abstammung. Diese 

wurden nämlich nicht repatriiert, sondern systematisch zurückbe- 

halten und den Ersatztruppen zugeteilt, wie übrigens auch das fran- 

zösische, belgische und holländische Sanitätspersonal72. 

Wie dies auch bei den Polen der Fall war, reagierte das Komitee 

auf Anzeichen einer Sonderbehandlung der jüdischen Kriegsgefan- 

genen bis ins Frühjahr 1942 mit äusserster Vorsicht. Angesichts von 

Fällen, die bei manchen Lagerbesuchen zum Vorschein kamen, 

oder von Beschwerden, die von aussen an es herangetragen wurden, 

verhielt es sich, als ob es die Verpflichtung der Deutschen zur Ein- 

haltung der Abkommen noch ernst nähme. Es wollte nämlich die 

Idee gar nicht erst aufkommen lassen, dass eine Sonderabmachung 

für die Juden erforderlich wäre, weil dies die universelle Gültigkeit 

des Kriegsgefangenenabkommens in Frage stellen würde. Darüber 

hinaus wäre eine solche Abmachung sowieso illusorisch, weil das 

Gegenseitigkeitsprinzip nicht gegeben ist, denn die deutschen Ju- 

den sind grundsätzlich «wehrunwürdig». 

Dagegen beweist die Behandlung der jüdischen Sanitäter und 

Ärzte aller feindlichen Nationalitäten vom Frühjahr 1941 an viel 

deutlicher die systematische Missachtung der Bestimmungen. 

Diese Gefangenen durften ihre Landsleute in den Lagern und Laza- 

retten nicht pflegen, sie waren auch nicht für eine Rückführung 

vorgesehen, sondern wurden in Sonderbaracken untergebracht. 

Schon im Sommer 1941 war in Genf bekannt, dass namentlich die 

Franzosen unter ihnen in Lager russischer Gefangener gebracht 

worden waren, wo der Flecktyphus grassierte. Und im Frühjahr 

1942 wusste man auch, dass verwundete und kranke Juden über- 

haupt aus den Listen für die Gefangenenrückführung gestrichen 

worden waren. 

Grundsätzlich war die Haltung des Komitees unerschütterlich. 

Sowohl Huber als auch Burckhardt vertraten die Auffassung, dass 

das Abkommen für alle Kriegsgefangenen Gültigkeit besitzt. Da- 

her erschien eine Demarche in Berlin geboten, bezüglich der Ärzte 

und Sanitäter wie der jüdischen Gefangenen allgemein. Wenn je- 

doch Max Huber einen streng juristischen Standpunkt vertrat, so 
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war der Burckhardts politisch bestimmt. Er schlug daher vor, die- 

ses heikle Problem im Zusammenhang mit der Gesamttätigkeit des 

IKRK zu betrachten73. War das Los der russischen Gefangenen nicht 

noch besorgniserregender, schon wegen der viel grösseren Anzahl 

der Betroffenen? In der sogenannten Prioritätensitzung vom 

15. Mai 1942 bestätigte sich diese zweifache Anschauungsweise. 

Ausgehend von dem Grundsatz, dass das Rote Kreuz bei Kriegsop- 

fern keine Rassenunterschiede kennt, wurde beschlossen, beim 

OKW bezüglich der Schwerverwundeten und des Sanitätsperso- 

nals zu intervenieren, bei der Reichsregierung wegen ihrer Einstel- 

lung gegenüber Kriegsgefangenen ohne Schutzmacht. Die Zustän- 

digkeit des IKRK für letztere sollte geklärt werden, wobei die 

rassische Diskriminierung von Häftlingen zur Sprache kommen 

könnte, die der Willkür des Gewahrsamsstaates ausgeliefert waren. 

Doch in den von Engelbrechten übergebenen Noten wurde dieses 

Problem der Gefangenen ohne Schutzmacht schliesslich nicht er- 

wähnt, und in den Papieren des IKRK findet sich kein Hinweis auf 

eine offizielle Anfrage beim OKW, auch nicht auf eine eventuelle 

vertrauliche Demarche. Die Besuchsberichte der Delegierten ver- 

zeichnen 1942 und 1943 lediglich zahlreiche Fälle diskriminierender 

Behandlung – mit Ausnahme der Anglo-Amerikaner –, wenn auch 

keine besondere Rubrik hierfür in den Inspektionsberichten vorge- 

sehen war: serbische Gefangene, auf der Flucht gestellte französi- 

sche und polnische Offiziere, die nach Norwegen gebracht wur- 

den, polnische Juden der französischen Fremdenlegion, die in 

Auschwitz verschwanden74, jugoslawische Offiziere, denen die 

Korrespondenz mit ihren Familien untersagt war, welche inzwi- 

schen nach Osten deportiert worden waren. Das Komitee versuchte 

jedoch keinerlei Protest im Namen der Abkommen in Berlin, son- 

dern zog die fallweise Behandlung der Wirkungen einer Bekämp- 

fung der Ursachen vor. Ob dieses Vorgehen Erfolge verzeichnen 

konnte, liesse sich nur aufgrund einer eingehenden Analyse sämt- 

licher 11’000 Besuchsberichte sagen. Aber nach dem Beispiel des 

Oflag VI in Osnabrück zu schliessen, wo die Delegierten imjuli 1943 

wie im Februar 1944 feststellten, dass die jüdischen Offiziere aus Ju- 

goslawien nach wie vor in einem Sonderlager von ihren Kameraden 

getrennt waren, kann man annehmen, dass die unternommenen 

Schritte insgesamt erfolglos geblieben sind. Das Schweigen des 
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IKRK zum Rassenproblem in seinem Appell an die Regierungen 

bezüglich der Kriegsgefangenen (23. August 1943) beweist, dass es 

seine Haltung nicht geändert hat, und zwar aus mehreren Gründen: 

aus der Überzeugung, dass die Judenfrage für die Nationalsozialisten 

tabu ist, der Sorge, zumindest die materielle Hilfeleistung für die 

Zukunft nicht zu gefährden, vor allem aber in zahlreichen Fällen we- 

gen der Vielheit der Motive für eine «Sonderbehandlung», die oft 

nicht, oder nicht in erster Linie, auf Rassendiskriminierung zurück- 

zuführen war. Auf die Fragen des Jüdischen Weltkongresses im 

Frühjahr 1943 schrieb Schwarzenberg unumwunden, dass dem 

IKRK «keine Information vorliege, derzufolge die jüdischen Kriegsge-

fangenen in deutschem Gewahrsam allgemein, aufgrund ihrer Rasse, 

anders behandelt würden als andere»75. Die Schutzmacht teilte im Üb-

rigen diese Überzeugung, denn sie antwortete der britischen Regierung 

zur selben Zeit: «Allgemein konnte nichtfestgestellt werden, dass jüdische 

und nichtjüdische Gefangene unterschiedlich behandelt würden; nur in 

Ausnahmefallen haben deutsche Offiziere und Unteroffiziere ihre Macht 

gegenüber gewissen jüdischen Kriegsgefangenen missbraucht.»76 

Die Veröffentlichung der Befehle des OKW über die Behandlung 

der Kriegsgefangenen nach Kriegsende erhärtet diese Behauptung 

für die Zeit bis Sommer 1944, zumindest, was die Absichten an- 

geht77. Grundsätzlich hat das deutsche Oberkommando die Anwen- 

dung der Rassengesetze in den Stalags, Oflags und Marlags nicht 

befohlen und auch keine Sonderlager für Juden eingerichtet, wäh- 

rend man dennoch bemüht war, die Juden in eigenen Baracken un- 

terzubringen, die Ärzte und Sanitäter, besonders die französischen, 

abzusondern, und bisweilen Ausschreitungen gegen sie ungestraft 

liess. 

Kann man nun daraus schliessen, dass das IKRK und die Schutz- 

macht gegenüber dem Jüdischen Weltkongress und anderen im 

Recht waren? Diese Frage lässt sich nicht allein vom Gesichtspunkt 

der tatsächlichen Geschehnisse beantworten, denn man darf nicht 

vergessen, dass die unterbliebene Diskriminierung einzig den Deut- 

schen angerechnet werden muss, welche Zwecke sie auch immer 

damit verfolgten. Das IKRK jedoch beharrte bis zum Ende der 

Feindseligkeiten auf seinem Standpunkt, selbst als eine allgemeine 

Gefährdung noch drohender erschien, wie die Ereignisse im März 

1945 zeigten. 
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Im Herbst 1944 kam es in der Tat zu einer Änderung in den deut- 

schen Vorschriften für jüdische Kriegsgefangene. Wenn auch das 

Prinzip beibehalten wurde, keine Sonderlager einzurichten, sahen 

neue Bestimmungen doch die Absonderung der Juden in allen 

Oflags und Stalags vor. Sie sollten in speziellen Kommandos ausser- 

halb der Lager arbeiten, ohne jeden Kontakt zur Bevölkerung. Im 

übrigen blieb ihre Behandlung dieselbe wie für die anderen Kriegs- 

gefangenen, mit der Ausnahme, dass jene, die aufgrund der Rassen- 

gesetze ihre Staatsbürgerschaft verloren hatten, im Falle ihres Todes 

ohne militärische Ehren beigesetzt würden78. Die Anwendung 

dieser Bestimmungen, aber auch die durch die alliierte Landung er- 

forderlichen Truppenverschiebungen bewirkten zahlreiche Verle- 

gungen jüdischer Gefangener. Die jüdischen Organisationen, die 

nationalen Rotkreuzgesellschaften, selbst die Regierungen der Alli- 

ierten befürchteten daher eine Verschlimmerung des Loses der Ge- 

fangenen. Das IKRK sah hierfür keine konkreten Anzeichen, von 

einigen Einzelfällen abgesehen, es wies jedoch seine Delegierten zu 

verstärkter Wachsamkeit und gegebenenfalls energischer Interven- 

tion an, wie dies beispielsweise bei der Zwangsverlegung polnischer 

Offiziere aus Ungarn geschah79. 

Anfang 1945 nährten die Berichte freigelassener Gefangener, 

mehr noch die entsetzlichen Schilderungen Überlebender der Kon- 

zentrations- und Vernichtungslager, von denen sichjetzt mehrere in 

sowjetischer Hand befanden, Gerüchte um einen möglichen Mas- 

senmord an Kriegsgefangenen, besonders an den jüdischen. Sie mo- 

bilisierten den Jüdischen Weltkongress, und Mitte März bestürmte 

Riegner, der alarmierende Nachrichten über die Oflags VIIA und II 

C erhalten hatte, das Internationale Komitee, sofort und nachdrück- 

lich im Namen der Abkommen zu intervenieren80. Doch obwohl es 

die Absonderungspraktiken, über die es durch Martis Berichte und 

Demarchen in Berlin im Bilde war, bestätigte, lehnte das Komitee es 

ab, im Augenblick mehr als eine Anfrage beim OKW zu unterneh- 

men, da es die Befürchtungen hinsichtlich der jüdischen Kriegsge- 

fangenen nicht teilte. Dabei stellte bereits ihre Absonderung einen 

schweren Verstoss gegen Art. 4, Abs. 2 des Kriegsgefangenenab- 

kommens dar. Das Leugnen des Komitees beruhigte nicht etwa, 

sondern bewirkte einen Briefwechsel in besonders scharfem Ton, 

der für die Gefühle auf beiden Seiten vielleicht aufschlussreicher ist 
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als die im Allgemeinen höflich-berechnende Korrespondenz zwi- 

schen dem Internationalen Komitee und dem Jüdischen Weltkon- 

gress81. 

Gegenüber Gerhart Riegner und Paul Guggenheim, für die diese 

Absonderung «den schwersten Verstoss hinsichtlich der Behandlung der 

Kriegsgefangenen [darstellt], der uns zur Kenntnis gebracht wurde»82, be- 

streitet Carl J. Burckhardt zunächst mündlich die allgemeine Durch- 

führung der gemeldeten Absonderungen, wobei er sich auf seinen 

kürzlichen Besuch in Deutschland stützt. Dann legte er seinen recht- 

lichen Standpunkt schriftlich dar: 

«Die Sorge des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz um das Los 

der Juden ist Teil der ihm übertragenen humanitären Aufgabe, und es hat 

es daher nie versäumt, die erforderlichen Demarchen bei den deutschen 

Behörden zu unternehmen, wenn immer es Kenntnis von Massnahmen ge-

gen jüdische Kriegsgefangene erhielt. 

In vorliegendem Fall haben wir zwar vollkommenes Verständnis für Ihre 

Besorgnis, glauben aber, dass der von Ihnen angeführte Artikel 4 des Gen-

fer Abkommens vom 27. Juli 1929 über die Behandlung der Kriegsgefan-

genen keine ausreichende rechtliche Grundlage bietet, um eine Interven-

tion zu rechtfertigen, weil dieser Artikel nur Unterschiede der Behandlung 

betrifft, die von unseren Delegierten bisher nicht festgestellt worden sind. 

[...] 

Die Tätigkeit der Delegierten des Internationalen Komitees vom Roten 

Kreuz zugunsten sämtlicher Kriegsopfer hat in letzter Zeit eine beachtliche 

Ausweitung erfahren. Insbesondere haben unsere Delegierten Gelegenheit, 

die Kriegsgefangenenlager viel häufiger zu besuchen als bisher. Ich kann 

Ihnen versichern, dass wir sie anweisen werden, bei diesen Besuchen der 

Lage der jüdischen Kriegsgefangenen die grösste Aufmerksamkeit zu wid- 

men und sich zu vergewissern, dass sie unter der Aufsicht des Vertrauens- 

mannes ihrer Nationalität bleiben, der zur Weitergabe der Wünsche, Be- 

dürfnisse und Beschwerden seiner Kameraden bestellt ist. Die Delegierten 

sollen in jedem besonderen Fall direkt intervenieren, um den Kriegsgefan-

genen, so weit wie unter den gegenwärtigen Umständen möglich, die An-

wendung der Genfer Abkommen vom 27. Juli 1929zu sichern.»83 

Riegner mobilisierte nun seine «pressure group», nämlich die De- 

legierten der griechischen, polnischen, jugoslawischen, tschechi- 

schen und nordamerikanischen Rotkreuzgesellschaften in Genf94. 

Die Rechtsauffassung des Präsidenten des IKRK wies er zusammen 

mit Guggenheim entschieden zurück: 

285 



 
 
 

 
 

286 

«Wir sind um so erstaunter, das Internationale Komitee vom Roten 

Kreuz einen juristischen Standpunkt einnehmen zu sehen, der es zu zwin- 

gen scheint, mit seiner Intervention zu warten, bis die nachteiligen Folgen 

dieser Trennung tatsächlich eingetreten sind. Wenn jedoch der Schaden 

wirklich eintritt, ist er im Allgemeinen nicht wiedergutzumachen. Um eine 

solche Entwicklung zu vermeiden, muss man daher bereits auf die vorberei- 

tenden Massnahmen reagieren. Diese Auffassung scheint uns übrigens mit 

den Grundprinzipien der Tätigkeit des IKRK übereinzustimmen.»85 

Die deutsche Kapitulation erledigte die Frage für die Kriegsgefan- 

genen, die Befürchtungen des Jüdischen Weltkongresses wurden 

glücklicherweise nicht wahr. Aber in der Debatte gab das Internatio- 

nale Komitee keinen Zollbreit nach. Indem es der Erhaltung seines 

Besuchsrechts für alle Gefangenen den Vorrang vor einem Protest 

gegen die Absonderung gab, ist es – seiner Meinung nach – seiner 

Doktrin treu geblieben, da es ja nur die Vergeblichkeit jeglichen Ein- 

spruchs feststellen konnte. Es ist ausserdem dem Abkommen treu 

geblieben, das in einer anderen Bestimmung, in Artikel 9, Absonde- 

rungen vorsieht, die nichts mit persönlicher Behandlung zu tun 

haben, zum Beispiel die Trennung von Gefangenen derselben Na- 

tionalität oder desselben Staates, deren politische Anschauungen un- 

vereinbar sind. Die Befürchtungen des Jüdischen Weltkongresses, 

so ernst sie auch zu nehmen waren, stellten keinen Beweis dar: das 

Internationale Komitee liess sich daher in der Erfüllung seiner Mis- 

sion nicht beirren86. Doch dieses Argument konnte den Jüdischen 

Weltkongress nicht überzeugen und überzeugte ihn auch nicht. Das 

Problem sollte später anlässlich der Revision der Abkommen wieder 

aktuell werden. 

Auch in den Internierungslagern befanden sich von 1939 bis 1945 

eine Anzahl Juden, die Bürger – zumindest dem Anschein nach – 

feindlicher Staaten waren. Die Delegierten des IKRK, die die ver- 

schiedenen Ilags in Deutschland, zum Beispiel Liebenau oder 

Wurzach, regelmässig besuchten, stellten im Allgemeinen keine be- 

sondere Diskriminierung dieser Gruppen fest. Das heisst aber noch 

nicht, wie die erwähnten Vorfälle in Vittel beweisen, dass sie vor der 

Gestapo sicher waren, deren Aktionen gegenüber nicht nur das 

IKRK machtlos war, sondern auch die Wilhelmstrasse, der die Ilags 

verwaltungsmässig unterstanden. Unbestreitbar hat jedoch das In- 



ternationale Komitee zur Rettung von vor allem anglo-amerikani- 

schen Juden beigetragen, indem es 1939 die Ausdehnung mehrerer 

Bestimmungen des Kriegsgefangenenabkommens auf die Zivilin- 

ternierten erreichte. 

Die Gleichstellung der Juden mit Kriegsgefangenen und 

Zivilinternierten 

Mit der Note vom 24. September 1942 sollte, wie wir gesehen ha- 

ben, das Problem rassischer Verfolgung nicht an sich, sondern indi- 

rekt aufgegriffen werden, indem man das Gegenseitigkeitsprinzip 

für ausländische Zivilpersonen geltend machte, die in den besetzten 

Gebieten verhaftet, an Ort und Stelle interniert oder nach Deutsch- 

land deportiert worden waren. Gestützt auf das Kriegsgefangenen- 

abkommen und den Entwurf von Tokio verlangte das IKRK für 

solche Personen die Mitteilung der Namen und Haftorte, das Be- 

suchsrecht, die Genehmigung, wenigstens ein Lebenszeichen zu 

geben und Pakete zu empfangen. Faktisch wurde damit die Gleich- 

stellung der KZ-Häftlinge mit Zivilinternierten gefordert. Jeden- 

falls stellte Burckhardt im November Riegner die Demarche so dar. 

Dem Jüdischen Weltkongress konnte dies nur recht sein, denn er be- 

absichtigte, die amerikanischen Behörden um Gleichstellung der in 

den Osten deportierten und in Gettos eingesperrten Juden jeder 

Nationalität mit Zivilinternierten zu ersuchen, damit zumindest 

Hilfssendungen die alliierte Blockade überwinden konnten. Und 

da die Gegenseite eine solche Gleichstellung ebenfalls akzeptieren 

musste, warum nicht das IKRK mit diesem Antrag beim Deut- 

schen Reich betrauen?87 In Wirklichkeit hatte das Komitee aber 

keineswegs die Absicht, sich auf eine Grundsatzdebatte mit den 

Deutschen einzulassen, welchen Eindruck Riegner auch immer 

aus seiner Unterredung mit Burckhardt gewonnen haben mochte. 

Als Beweis dafür genügt der Inhalt der Note vom 24. September 

sowie der Beschluss vom 30. Dezember 1942, auf eine Antwort zu 

verzichten, um vielmehr konkrete Hilfeleistung zu versuchen. 

Prinzipiellen Forderungen setzte das IKRK also die Rechtslage, die 

Tatsachen und seine Entschlossenheit zu pragmatischem Handeln 

entgegen: 
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«Deutschland betrachtet die in den besetzten Gebieten, einschliesslich 

Frankreichs, verhafteten Zivilpersonen nicht als Zivilinternierte, auf die 

das Kriegsgefangenenabkommen analog anzuwenden wäre. Diese ziem- 

lich umfangreiche Häftlingskategorie entzieht sich damit der Tätigkeit des 

Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Die Tatsache, dass uns der 

Zugang zu den Lagern dieser Zivilpersonen verwehrt ist, hindert uns, die 

von den Blockadebehörden (Ministry of Economic Warfare) geforderte 

Kontrolle für Lebensmittelsendungen aus Übersee auszuüben. Auch wer- 

den uns keine Namenlisten ausgehändigt. Wir bedauern diesen Sachver- 

halt zutiefst, um so mehr als diese Personen nach unserer Meinung Hilfe 

nötiger brauchen als jede andere Interniertenkategorie. Wir bemühen uns, 

einen Weg zur Übersendung von Hilfsgütern zu finden, deren Empfang im 

Prinzip gestattet ist. Ausserdem suchen wir nach einer Kontrollmöglich- 

keit, die die Blockadebehörden befriedigen könnte. Im Augenblick jedoch 

sind die Zugeständnisse, die uns die Deutschen auf diesem Gebiet zu ma- 

chen bereit wären, noch weit von den geforderten Garantien entfernt. 

Nichtsdestoweniger setzen wir unsere Bemühungen um eine Lösung fort 

und machen den Standpunkt geltend, dass alle Zivilpersonen feindlicher 

Nationalität, die von einer kriegführenden Macht verhaftet wurden, An- 

spruch auf die Fürsorge des Internationalen Komitees besitzen und analog 

zu den Bestimmungen des Genfer Abkommens behandelt werden sollten. 

Wir vertreten auch die Meinung, dass sie denselben Anspruch auf Liebesga- 

ben haben wie die Kriegsgefangenen und eigentlichen Zivilinternierten 

und dass die Staatsangehörigen der besetzten Gebiete von diesen Vorrech-

ten nicht aus Gründen der Form ausgeschlossen werden dürfen, oder weil 

keine so strenge Kontrolle wie in den Kriegsgefangenenlagern möglich 

ist.»88 

Weder ein neues Projekt des Jüdischen Weltkongresses zur Ver- 

sorgung der Flüchtlinge, Gettos und Konzentrationslager mit Hilfe 

der alliierten Regierungen und nationalen Rotkreuzgesellschaften 

der neutralen Länder, unter der Leitung und Kontrolle des IKRK89, 

bewirkte eine Änderung dieser Haltung, noch der Versuch, den 

schweizerischen Gesandten in Washington, Bruggmann, an der 

Diskussion um den Status der Juden zu beteiligen, was ein eleganter 

Weg gewesen wäre, auch die Schutzmacht der amerikanischen und 

britischen Interessen im Deutschen Reich ins Spiel zu bringen. Der 

Versorgungsplan in Verbindung mit dem für das Komitee äusserst 

verfänglichen Appell an die Regierungen in Washington und Lon- 

don wurde im Herbst mit einem umgänglicheren Gesprächspart- 
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ner wieder aufgenommen, dem Intergovernmental Committee on 

Refugees. Die Unterredung mit Bruggmann verlief ergebnislos, 

noch bevor Bern sich darüber erregen konnte90. Doch der Jüdische 

Weltkongress lies nicht locker und ergriff jede sich bietende Gele- 

genheit, wie im November 1943 die Annahme eines Artikels der 

neuen faschistischen Verfassung durch den Parteitag der National- 

faschisten in Verona, in dem die Juden als Ausländer feindlicher 

Nationalität bezeichnet wurden91, oder eine Erklärung des stellver- 

tretenden Pressechefs des Deutschen Reiches, Sündermann, der im 

Sommer 1944 die antisemitische Politik mit dem Krieg rechtfer- 

tigte, den die Juden seit 1939 gegen Deutschland führten92. Im Au- 

gust 1944 appellierte er an die Konferenz des Intergovernmental 

Committee und forderte eine öffentliche Erklärung des IKRK, dass 

es die ihrer Freiheit beraubten Juden als Zivilinternierte betrachte. 

Im Dezember 1944 schliesslich wurde diese Forderung von der 

Konferenz des Jüdischen Weltkongresses, bei der die Vertreter von 

38 Nationen versammelt waren, einmütig wiederholt93. Die ameri- 

kanische Regierung unterstützte dieses Ansuchen inoffiziell, denn 

im Frühjahr 1944 bat der War Refugee Board das IKRK, in Berlin 

die Gleichstellung von aus rassischen, religiösen oder politischen 

Gründen Verfolgten mit Zivilinternierten zu verlangen oder zu- 

mindest die Erlaubnis für Hilfssendungen zu erwirken. Das IKRK 

lehnte die erbetene Demarche ab (vgl. Dokument XXVII) und ver- 

sicherte sich vertraulich, dass sich die Bundesbehörden ebenso ver- 

halten und nicht das Internationale Komitee vorschieben würden, 

wenn man an sie heranträte, was Bern akzeptierte94. 

Die Argumentation des Jüdischen Weltkongresses beruhte auf zwei 

Leitgedanken, einem humanitären und einem juristischen. Vom 

humanitären Standpunkt gesehen waren die Juden die grössten 

Leidtragenden des Krieges unter der Zivilbevölkerung, sie hatten 

daher vorrangig Anrecht auf Hilfe. Selbst wenn die Komiteemit- 

glieder diese These anerkannten, distanzierten sie sich doch von der 

juristischen (wie übrigens auch die Alliierten), die sich folgender- 

massen umreissen lässt: 

Der Jüdische Weltkongress ging davon aus, dass das Völkerrecht 

Personen, die aufgrund kriegerischer Ereignisse ihrer Freiheit be- 

raubt sind, als Kriegsgefangene betrachtet. Dies ist so einleuchtend, 
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DOKUMENT XXVII 

Das IKRK lehnt den Vorschlag des War Refugee Board ab 

Zusammenfassung seiner Antwort durch einen Mitarbeiter des Delegierten des Bundes- 

rats für internationale Hilfswerke (20. Mai 1944) 

Die abschlägige Antwort des IKRK ist durch folgende Überlegungen bestimmt: 

Die humanitäre Tätigkeit des IKRK, die in den internationalen Abkommen 

nur sehr schwache Grundlagen besitzt, beruht hauptsächlich auf dem Entge- 

genkommen der betroffenen Regierungen. Da die vom War Refugee Board in 

Aussicht genommenen Schritte bestimmte Personengruppen angehen, die aus- 

schliesslich dem nationalen Recht unterworfen sind, würden sie den Rahmen 

des traditionellen Wirkens des IKRK überschreiten und möglicherweise als 

Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Staates und als mit der natio- 

nalen Gesetzgebung unvereinbar angesehen werden. Eine Intervention zu ihren 

Gunsten könnte von der deutschen Regierung als nicht humanitär, sondern 

politisch motiviert ausgelegt werden. Dies würde nicht nur die Tätigkeit des 

IKRK zugunsten der Kriegsgefangenen und Zivilinternierten gefährden, son- 

dern auch die schwachen Hoffnungen, jenen Personen zu helfen, für die die 

Abkommen weder direkt noch analog gelten. 

Allein um praktische Ergebnisse bemüht, muss das IKRK seine Tätigkeit 

zugunsten von Personen, die nicht den Schutz der Abkommen geniessen, auf 

die Übermittlung von Liebesgaben beschränken. 

Hilfe für zivile Kriegsopfer ohne Ansehung von Rasse und Religion ist das 

einzige Gebiet, auf dem das IKRK nützliche Ergebnisse erhoffen darf. Nach 

den ermutigenden Erfolgen, die in diesem Rahmen dank der Unterstützung 

des WRB erzielt werden konnten, sollten die Bemühungen fortgesetzt werden, 

aber eine Ausweitung dieser Tätigkeit setzt voraus, dass kein öffentliches Auf- 

sehen erregt wird. 

Dasselbe gilt auch für andere Staaten als Deutschland. Das IKRK würde sich 

freuen, wenn ihm die Mittel zur Verfügung gestellt würden, um dort eine prak- 

tische Aktion in oben erwähntem Sinne durchzuführen. 

Zwar ist das IKRK in bestimmten Gegenden Südosteuropas zugunsten der 

Juden interveniert, es handelte sich dabei aber um Geleitbriefe für den Dampfer 

«Tari». Es betont, dass das Ausmass seines Engagements nicht von ihm ab- 

hänge, sondern von den Umständen und der Bereitwilligkeit der betroffenen 

Behörden. 

(BAB, E 2001 (D) 1968/74/13, Notiz Walthers für den Chef des Politischen 

Departements) 
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dass das Internationale Komitee von den wichtigsten kriegführen- 

den Mächten 1939 bis 1940 die analoge Anwendung des Kriegsge- 

fangenenabkommens auf in Feindesland internierte Zivilpersonen 

erreichte, wenn auch nicht die Anerkennung des Entwurfs von To- 

kio. Nun betrachteten sich aber das Deutsche Reich und seine Ver- 

bündeten als im Kriegszustand mit den Juden. Damit entkräftete 

der Jüdische Weltkongress die Argumente, die ihm das IKRK ent- 

gegenhielt, nämlich, dass die Deutschen die Judenfrage als eine rein 

innerstaatliche Angelegenheit ansähen, dass die in den besetzten Ge- 

bieten festgenommenen Zivilpersonen keine Internierten seien, 

weil sie wegen Vergehen und nicht aufgrund ihrer Staatsangehörig- 

keit belangt würden, dass daher nur die ins Reich oder in die besetz- 

ten Gebiete deportierten Ausländer ein Anrecht auf Gleichstellung 

mit den Zivilinternierten hätten, was in der Note vom 24. Septem- 

ber 1942 gefordert wurde. Im Oktober 1944 schrieb Riegner dies- 

bezüglich an Max Huber: «Wenn wir auch zugeben, dass der Ent- 

wurf von Tokio die analoge Anwendung des Kriegsgefangenenstatus nur in 

beschränktem Masse zulässt, sehen wir doch kein erhebliches Unterschei- 

dungsmerkmal zwischen Feindbürgern, die sich bei Kriegsbeginn auf dem 

Territorium des Gewahrsamsstaates befanden, und befeindeten Personen, 

die aufgrund militärischer Besetzung in seine Gewalt gelangt sind, welches 

eine unterschiedliche Behandlung grundsätzlich rechtfertigen könnte.» 

Wurden nicht beide Gruppen ebensosehr aus Gründen der Staats- 

sicherheit wie aufgrund ihrer Nationalität inhaftiert? Und waren sie 

nicht – im Gegensatz zu einem Delinquenten, der wegen einer per- 

sönlichen Straftat verhaftet und verurteilt wird – wegen ihrer 

Gruppenzugehörigkeit gefangen? Unter diesen Umständen war 

die Weigerung des IKRK, auf einer Gleichstellung der Juden mit 

Zivilinternierten zu bestehen, nicht rechtlich begründet, sondern 

stellte einfach eine Billigung der nationalsozialistischen Definition 

des Status der Juden dar95. 

Kurz vor Kriegsende, als Burckhardt mit Kaltenbrunner wegen 

der (teilweisen) Erfüllung der Wünsche verhandelte, die in der 

Note vom 2. Oktober 1944 bezüglich der in deutschen Konzentra- 

tionslagern inhaftierten ausländischen Deportierten geäussert wor- 

den waren, erweiterte das Hebräische Komitee der Nationalen 

Befreiung (Hebrew Committee of National Liberation) in den Ver- 

einigten Staaten diese Argumente noch um das der Staatsangehörig- 
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keit. Es vertrat die Auffassung, die Juden seien völkerrechtlich 

nicht Staatenlose, sondern Bürger der wiedererstehenden hebräi- 

schen Nation. Folglich verlangte es, dass sie als Kriegsgefangene be- 

handelt wurden und dass eine Schutzmacht für sie bestellt wurde96. 

Der Jüdische Weltkongress unterstrich darüber hinaus die politi- 

sche Unzulänglichkeit der Konventionen, selbst dann, wenn sie im 

Analogieverfahren oder um die Bestimmungen des Entwurfs von 

Tokio erweitert waren, angesichts eines ideologisch bedingten Ver- 

nichtungskriegs. Er forderte, die Juden nicht als Untergattung an- 

derer Opferkategorien zu betrachten, welche sie nur mangelhaft er- 

fassten, sondern das grundsätzliche Problem rassischer Verfolgung 

im Rahmen des humanitären Völkerrechts zu stellen, das heisst, die 

nationalsozialistische Anmassung, Menschen aufgrund ihrer Rasse 

zu verfolgen und zu vernichten. 

Das IKRK jedoch hielt sich in erster Linie an die strenge 

Beachtung der Abkommen von 1929, an die Zugeständnisse, die es 

für die Zivilinternierten erwirken konnte, sowie an die im Entwurf 

von Tokio festgelegten Interniertenkategorien. Hierfür konnte es 

rechtliche Gründe geltend machen, denn es stand nicht in seiner 

Macht zu entscheiden, wer Zivilinternierter war oder nicht, es 

durfte auch die Erklärung eines Pressesprechers oder einen Verfas- 

sungsartikel nicht wie eine internationale, von allen Beteiligten ak- 

zeptierte Vereinbarung werten. Daneben spielten strategische 

Überlegungen mit, denn es fürchtete, dass seine Tätigkeit auf dem 

Gebiet der Abkommen angefochten werden könnte, wenn es sich 

selbst nicht streng daran hielt und damit den Signatarstaaten einen 

Vorwand für Abweichungen von den geltenden Bestimmungen 

lieferte. Es war in dieser Haltung überdies durch die Misserfolge 

von 1939 und 1942 und durch seine vergeblichen Bemühungen be- 

stärkt, das Besuchsrecht für die Juden und die Deportierten im 

Osten durchzusetzen, Auskunft über ihre Haftorte zu erlangen 

oder ihnen Hilfssendungen zukommen zu lassen. Aus diesen Grün- 

den lehnte das Komitee im Frühjahr 1944 auch den Vorschlag des 

Jüdischen Weltkongresses ab, die Alliierten zu bewegen, die Juden 

zur verbündeten kriegführenden Macht zu erklären, was Berlin zu 

einer Gegenerklärung veranlassen sollte. Burckhardt unterstrich 

Riegner gegenüber immer wieder, dass die nach Deutschland de- 

portierten Juden feindlicher Nationalität selbstverständlich Zivilin- 
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ternierte seien. Aber dieser juristischen Anerkennung folgte augen- 

blicklich die Feststellung, dass alle Bemühungen, die Reichsregie- 

rung davon zu überzeugen, gescheitert seien. 

Nach der Demarche des Jüdischen Weltkongresses bei der Kon- 

ferenz des Intergovernmental Committee on Refugees im August 

1944 hatte diese Argumentation etwas an Stichhaltigkeit einge- 

büsst. Das Internationale Komitee bereitete nun eine erneute De- 

marche zugunsten der alliierten, besonders der französischen und 

belgischen Zivilpersonen vor, die in deutsche Konzentrationslager 

deportiert worden waren. In einem Memorandum, dessen Entwurf 

er zum grossen Zorn Schwarzenbergs Riegner und Guggenheim 

vorlegte97, versuchte Max Huber zunächst eine Klärung des Be- 

griffs «Zivilinternierte». Obwohl einige Argumente Riegners, wie 

dieser meinte, darin berücksichtigt waren, brachte der Text im we- 

sentlichen nichts Neues. Was die Zivilinternierten im Gewahrsam 

einer Besatzungsmacht angeht, hielt er an der herkömmlichen 

Definition der «allein aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit» Inter- 

nierten fest. Huber meinte, es sei prinzipiell zwischen den verschie- 

denen, im Entwurf von Tokio beschriebenen Formen der Internie- 

rung und einer Inhaftierung aufgrund strafwürdiger Handlungen 

zu unterscheiden, für welch letztere das Komitee in der Regel nicht 

zuständig war. Allerdings räumte er ein, dass die Entscheidung 

manchmal nicht leichtfiel, ob die Inhaftierung wegen einer Straftat 

oder aus politischen oder militärischen Gründen erfolgt war. 

Wie man sieht, bleibt diese Interpretation deutlich hinter den 

Überlegungen zurück, die das Internationale Rote Kreuz vor 1938 

zum Problem der politischen Gefangenen anstellte. Das Memoran- 

dum führte weiter aus, dass das Komitee, wenn immer vertragliche 

Grundlagen fehlten oder keine Möglichkeit der Gegenseitigkeit ge- 

geben war, bestrebt sein musste, jedem aufgrund feindlicher Staats- 

bürgerschaft Inhaftierten den rechtlichen Schutz und den Beistand 

zusichern, der den Kriegsgefangenen und in analoger Weise den Zi- 

vilinternierten zustand, nämlich die Bekanntgabe des Haftorts, 

Korrespondenzerlaubnis, Genehmigung von Paketen, Besuchs- 

recht des Roten Kreuzes oder einer Schutzmacht, juristischer Bei- 

stand im Falle eines gerichtlichen Verfahrens usw. Gefordert wurde 

also die De-facto-Anwendung des Entwurfs von Tokio und die 

grundsätzlich gleiche Behandlung aller Opfer des Krieges. 
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Im Begleitschreiben zu diesem Memorandum erinnerte Max 

Huber an die Bedenken und sogar Befürchtungen, die das IKRK 

bezüglich eines Appells an die Öffentlichkeit hegte. Er verwies auf 

die zahlreichen, aber stets diskreten Demarchen, die zugunsten der 

Deportierten unternommen worden waren. Ohne sie ausdrücklich 

zu erwähnen, kündigte er damit die Note an das Auswärtige Amt 

«zur Frage der Schutzhäftlinge» an, die er am selben Tag unter- 

zeichnet hat98. 

Das IKRK hatte seinen Standpunkt zum Problem rassischer Ver- 

folgung also weder in rechtlicher noch in faktischer Hinsicht revi- 

diert. Es verzichtete stillschweigend darauf, nach Elementen eines 

Gewohnheitsrechts zu suchen, etwa im Haager Recht, das auf Zi- 

vilpersonen anwendbar wäre. Vielmehr hielt es bis zum Ende des 

Dritten Reiches an der Auffassung fest, die Erwähnung dieses 

Problems würde den Verfolgten nichts nützen und anderen Kriegs- 

opfern, die es betreute, sogar schaden. Überdies erschien es ihm 

unmöglich, während der Dauer der Feindseligkeiten eine völker- 

rechtliche Frage zu erörtern. Es bemühte sich daher lieber in kon- 

kreten Aktionen um ein allmähliche faktische Gleichstellung der 

verschiedenen Häftlingskategorien, womit es allerdings sein Recht 

auf humanitäre Initiative, an dem ihm so sehr gelegen war, auf den 

Bereich der materiellen Hilfe beschränkte. 

Der Jüdische Weltkongress hatte selbstverständlich mehr erwar- 

tet. Aber die Tatsache, dass eine neue Demarche versucht werden 

sollte, stellte immerhin einen kleinen Fortschritt dar. Riegner 

schrieb denn auch im Oktober 1944 an das Führungsgremium des 

Jüdischen Weltkongresses, nicht ohne sich etwas Eigenlob zu spen- 

den: 

«Trotz der vorsichtigen Ausdrucksweise im Brief von Professor Huber 

hat unsere Intervention offenbar doch eine gewisse Wirkung gehabt. Ge- 

stern haben wir nämlich von Professor Burckhardt erfahren, dass das Inter- 

nationale Rote Kreuz am 2. Oktober, am Tag also, an dem uns Professor 

Huber seine offizielle Antwort übermittelte, dem deutschen Aussenministe- 

rium eine Note gesandt habe, die eine faktische Anwendung der Garantien 

des Entwurfs von Tokio auf die Schutzhäftlinge ausländischer Staatsange- 

hörigkeit erstrebt. Professor Burckhardt zufolge umfasst dieser Begriff nicht 

nur die politischen Gefangenen, sondern auch alle Juden ausländischer Na- 

tionalität, die in Deutschland und in den von Deutschland besetzten Ge- 

294 



bieten inhaftiert sind. Professor Burckhardt erklärte, die Deutschen hätten 

die Demarche nicht einfach zurückgewiesen. Dem Internationalen Komi- 

tee sei soeben mitgeteilt worden, dass es in Kürze eine offiziöse Antwort 

erhalten werde. Diese Antwort erwartet man nun. Wir verfolgen die Ent- 

wicklung der Dinge aufmerksam und werden uns unermüdlich weiter ins 

Mittel legen, wie wir dies in den letzten zwei Jahren ständig getan ha- 

ben.»99 

295 



  

 

 

. 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 



7. Das IKRK angesichts der politischen und 

rassischen Verfolgungen in Hitler-Europa 

Die besetzten Gebiete 

In diesem Kapitel sollen Land für Land die Absichten und zumin- 

dest die wichtigsten Unternehmungen des Internationalen Komi- 

tees zugunsten der aus politischen und rassischen Gründen Verfolg- 

ten dargestellt werden. Wenn die Endlösung auch von Berlin aus 

geplant und gesteuert wurde, so hing ihre Verwirklichung doch 

teilweise von den örtlichen Gegebenheiten ab, etwa von der Inten- 

sität des Antisemitismus in der Bevölkerung und im Regime oder 

vom Grad der Unterwürfigkeit der jeweiligen Behörden den Deut- 

schen gegenüber. Das Engagement und die Leistung des IKRK sind 

daher gleichfalls teilweise durch die Umstände in den einzelnen 

Ländern bestimmt. 

Nicht alle Gebiete, die das Dritte Reich direkt oder indirekt be- 

herrschte, werden hier berücksichtigt, denn erst die Entsendung 

eines Delegierten beziehungsweise die Errichtung einer Delegation 

begründen einen Schauplatz für die Tätigkeit des IKRK oder des 

Vereinigten Hilfswerks vom Internationalen Roten Kreuz. Es wird 

also nicht, oder nur wenig, die Rede sein von Ländern, die doch eine 

wesentliche Rolle für die Endlösung oder für den Widerstand ge- 

gen Hitler gespielt haben, so die UdSSR oder das Protektorat Böh- 

men und Mähren (ausgenommen Theresienstadt), weil das IKRK 

dort nicht unmittelbar tätig wurde. 

Die besprochenen Länder wurden in drei Gruppen unterteilt. Die 

erste umfasst die besetzten Gebiete unterschiedlichen Regimes, Po- 

len, Frankreich (einschliesslich der Südzone, die französisches 

Staatsgebiet war), Belgien-Holland, Griechenland, Dänemark und 

Norwegen. Die zweite besteht aus den beiden Satellitenstaaten 

Kroatien und Slowakei, die dritte aus den bulgarischen, italieni- 

schen und rumänischen Verbündeten. Für Ungarn schliesslich 

wurde ein eigenes Kapitel vorgesehen, weil sich das IKRK dort be- 

sonders engagierte. 
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Beschrieben wird jeweils die in den einzelnen Ländern und in 

Genf verfolgte Politik, ohne eine erschöpfende Liste der einzelnen 

Hilfeleistungen und Interventionen zu liefern oder einen Gesamt- 

überblick über die geleistete Arbeit zu geben. 

Polen (mit UdSSR) 

Hier müssen wir kurz auf das Los der Kriegsgefangenen eingehen, 

selbst wenn wir damit über den Rahmen dieser Studie hinausgehen. 

Die Behandlung der polnischen und russischen Kriegsgefangenen 

durch die Deutschen ist zwar nicht mit der zu vergleichen, die den 

aus rassischen oder politischen Gründen Verfolgten Vorbehalten 

war, sie beruht aber auf derselben Politik rassischer Neuordnung 

unter Zerstörung der staatlichen und gesellschaftlichen Institutio- 

nen, die der Kriegführung im Westen fremd war. 

Die Lage in Russland lässt sich schnell zusammenfassen. Am 

22. Juni 1941 begann das Deutsche Reich einen ideologischen 

Kreuzzug gegen die UdSSR. Wenn diese auch die Genfer Konven- 

tion von 1929 zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und 

Kranken der Heere im Felde unterzeichnet hatte, war sie doch dem 

Kriegsgefangenenabkommen nicht beigetreten. Ihre in Feindes- 

hand gefallenen Soldaten konnten daher weder den Schutz des 

Genfer Rechts noch humanitäre Prinzipien geltend machen. Dem 

IKRK war der Zutritt zu den Lagern verwehrt, in denbn Millionen 

Unglückliche starben. Während der gesamten Kriegsdauer ver- 

suchte das Komitee, als Vermittler zwischen beiden Parteien zu 

wirken, um eine Verbesserung des Loses dieser Gefangenen zu er- 

reichen. Aber seine Kontakte zu Moskau waren schlecht, und das 

Fehlen ständiger diplomatischer Beziehungen zwischen der 

Schweiz und der Sowjetunion verschlimmerte die Lage noch. Die 

Geschichte dieser Verhandlungen muss erst geschrieben werden, 

denn das betreffende Kapitel im Rechenschaftsbericht ist sehr allge- 

mein gehalten1. Für manche stellten diese diplomatischen Bemü- 

hungen einen entscheidenden Teil der Tätigkeit des IKRK während 

des Krieges dar, für andere blieben sie zu marginal. Die Verhand- 

lungen wurden auch nicht immer sehr glücklich geführt. Wie dem 

auch sei, sie scheiterten. Abgesehen von einigen Hilfssendungen, 

vermochte das IKRK nichts für die sowjetischen Kriegsgefangenen 
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in Deutschland (und für die deutschen in der UdSSR). Zahlenmä- 

ssig gesehen war dies sein grösster Misserfolg – oder sein grösstes 

Versagen – während des Zweiten Weltkriegs. 

Die polnischen Kriegsgefangenen 

Der Fall Polens liegt etwas anders, denn hier waren nicht man- 

gelnde Abkommen der Grund für die besondere Behandlung der 

Kriegsgefangenen, sondern die Zerstörung des polnischen Staates. 

Die Deutschen wie die Russen schlossen daraus im Winter 1939, 

dass sie gewissermassen willkürlich mit den Gefangenen verfahren 

könnten. Was Russland betrifft, war das IKRK aufgrund fehlender 

Beziehungen machtlos, es konnte daher für die Polen in sowjeti- 

scher Hand nichts ausrichten. 

Während des Septemberfeldzugs 1939 machte die Wehrmacht 

eine halbe Million Gefangene. Bald hörten die Deutschen auf, die 

gebürtigen Polen als solche zu betrachten, ob sie nun aus den dem 

Reich einverleibten Gebieten oder aus dem Generalgouvernement 

stammten. Sie hatten keinen Staat und damit auch keine Schutz- 

macht mehr. Schweden, dem diese Funktion übertragen war, 

beugte sich. Das Polnische Rote Kreuz überlebte jedoch im Gene- 

ralgouvernement. Berlin fasste zunächst seine Auflösung ins Auge, 

übertrug dann aber seine Leitung dem DRK, dessen erster Bevoll- 

mächtigter in Krakau, Dr. Sanne, ein Angehöriger des Roten Kreu- 

zes und nicht der SS war, der bereits vor dem Krieg die Leiter des 

Polnischen Roten Kreuzes kannte. Daneben gab es ein Rotes Kreuz 

im Exil, zunächst in Paris, später bei der Regierung in London. 

Seinen Grundsätzen getreu trug das IKRK den Tatsachen Rech- 

nung. Es setzte seine Arbeit im Lande über das DRK fort, blieb aber 

mit dem Polnischen Roten Kreuz in London in Verbindung, na- 

mentlich über dessen Vertreter in Genf, den Fürsten Radziwill2. 

In den ersten Monaten nach der polnischen Niederlage schienen 

Besuche in den Kriegsgefangenenlagern möglich. Doch Anfang 

1940 gingen plötzlich keine Namenlisten bei der Zentralstelle mehr 

ein. Was war geschehen? Im März vermutete man in Genf, dass das 

Deutsche Reich den Polen den Kriegsgefangenenstatus verwei- 

gerte. Wenn Burckhardt bei seinem Berlinbesuch im März hiervon 

auch nicht offiziell unterrichtet wurde, wie er behauptet, bestätigte 
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Junod dagegen die Tatsache im Anschluss an seine dritte Mission im 

Mai 1940. Zur selben Zeit wurde sie von Hartmann in Genf ver- 

traulich zugegeben3. 

Das Komitee beschloss nun, die Frage zu prüfen, das heisst, es 

fand sich damit ab4. Und innerhalb von zweieinhalb Jahren sank die 

Zahl der polnischen Kriegsgefangenen in deutschem Gewahrsam 

von einer halben Million auf ungefähr 55’000, denn der fehlende 

Schutz durch die Abkommen führte nicht nur zu einer Verschlech- 

terung der Haftbedingungen und zur Verweigerung von Aus- 

tausch und Rückführung. Er ermöglichte es den Deutschen auch, 

die in Zivilarbeiter umgewandelten Kriegsgefangenen in der 

Kriegswirtschaft des Dritten Reiches einzusetzen und sie in Lager 

zu sperren, die nicht der Wehrmacht, sondern der Polizei unterstan- 

den. Nicht allein die Polen wurden so behandelt, sie jedoch ohne 

jede Einschränkung, einschliesslich der Offiziere. 

Im Frühjahr 1942, nach einem Besuch Martis in Genf, kam das 

Problem der umgewandelten polnischen Kriegsgefangenen erneut 

zur Sprache3. Sollte man bei den Deutschen offiziell Einspruch er- 

heben oder ihren Standpunkt akzeptieren, um sich die Möglichkeit 

sporadischer Besuche und zumindest einiger Hilfssendungen of- 

fenzuhalten? Schliesslich entschied man sich für letztere Lösung, da 

man weder die deutsche Auffassung in Frage stellen noch darauf 

verzichten wollte, die Polen wie alle anderen Angehörigen aufgelö- 

ster Staaten als Kriegsopfer zu betrachten, denen alle erdenkliche 

Hilfe zu leisten war. 

Trotz des Appells des IKRK vom 23. August 1943 an alle krieg- 

führenden Mächte hinsichtlich der zunehmenden Verstösse gegen 

die Abkommen, blieb das Los der polnischen Kriegsgefangenen bis 

1945 schlimmer als das aller anderen Angehörigen feindlicher Ar- 

meen, die Russen ausgenommen. Die Bilanz des Komitees fiel da- 

her dürftig aus: einige Delegiertenbesuche in Deutschland, schwie- 

rig zu bewerkstelligende und unzureichende Hilfssendungen (500 

Tonnen im Jahr 1941 gegenüber 30’000 Tonnen für die Franzosen 

und 14’000 Tonnen für die Briten im selben Zeitraum)6, schliesslich 

die Nachforschungen der Polenabteilung der Zentralstelle. Der Re- 

chenschaftsbericht verweist übrigens auf die extreme Schwierig- 

keit ihrer Durchführung, da die polnische Nation über die ganze 

kriegführende Welt verstreut war7. 
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DOKUMENT XXVIII 

Die Krakauer Professoren 

6. November 1939. In der Aula magna der ehrwürdigen Jagellonischen Uni- 

versität in Krakau sind Professoren und Assistenten der Universität und der 

Hochschule für Bergbau versammelt, um auf Weisung der Gestapo einem Vor- 

trag beizuwohnen. Aber da taucht die SS auf, verhaftet und deportiert sie in das 

Konzentrationslager Sachsenhausen. Die etwa 160 Häftlinge, von denen man- 

che hochbetagt oder krank sind, leiden dort schwer unter Kälte und Hunger, 

einige sterben bald. Solche willkürlichen Verhaftungen gehören zu den Mass- 

nahmen, die die polnische Bevölkerung terrorisieren und die akademischen 

Kreise zum Schweigen bringen sollen. 

Das Komitee, das genau unterrichtet wird, setzt sich mit dem DRK und dem 

deutschen Generalkonsulat in Genf in Verbindung, um die Liste der Deportier- 

ten zu erhalten und ihren Gewahrsamsort zu erfahren. 

Trotz aller Bitten jedoch, die an das IKRK herangetragen werden, einschliess- 

lich von Seiten des Eidgenössischen Politischen Departements8, bleibt dieses 

äusserst zurückhaltend. Ist Carl J. Burckhardt, der von Anfang an zur Vorsicht 

riet, tatsächlich höheren Orts, bei der Gestapo, interveniert, wie er dies andeu- 

tete? Ein schriftlicher Hinweis auf eine derartige Demarche anlässlich seiner 

Berlinreise im März 1940 ist nicht vorhanden, was jedoch keinen Beweis dar- 

stellt. Die Freilassung von ungefähr hundert Professoren im Frühjahr scheint 

jedoch nicht aufgrund einer Intervention erfolgt zu sein. 

Auch die Verlegung von vierzig Häftlingen nach Dachau im April 1940 hin- 

dert das IKRK nicht – nach einem letzten humanitären Gesuch in der Wilhelm- 

strasse zugunsten der beiden ältesten Deportierten –, im Einvernehmen mit 

dem DRK den Fall als abgeschlossen zu betrachten9. 

F. Barbey schreibt: «Es ist uns leider völlig unmöglich, nach unseren offiziellen 

Weisungen Pakete nach Dachau zu schicken. Selbst wenn wir dazu in der Lage wären, 

könnten wir solche Sendungen nicht durchfahren, weil unser Tätigkeitsbereich be- 
schränkt ist durch die internationalen Abkommen über Kriegsgefangene und die ihnen 

gleichgestellten Zivilinternierten. In Dachau aber handelt es sich um politische Gefan- 

gene, far die wir leider überhaupt nichts tun können.»W 

Burckhardt drückt sich diplomatischer aus, wobei er auf die letzte, ver- 

trauliche Demarche Junods in Berlin hinweist: «Sie können Ihren Korre- 

spondenten jedoch versichern, dass wir alles getan haben, was in unserer 

Macht steht, um die Lage dieser Häftlinge zu verbessern, und dass wir die 

uns übermittelten Informationen bei unseren nächsten Reisen berücksichti- 

gen werden.»11 
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Wiederherstellung der Verbindungen 

Der Blitzkrieg beschleunigte die Ausführung der Pläne, die vom 

Internationalen Komitee seit dem Münchner Alarm vorbereitet 

wurden, doch er brachte sie auch durcheinander. Auf das vertrau- 

liche Ersuchen der Regierung und des Polnischen Roten Kreuzes 

beschloss das IKRK knapp eine Woche nach dem Beginn der Feind- 

seligkeiten, einen Delegierten nach Warschau zu entsenden. Parallel 

dazu sollten Missionen nach Berlin, London und Paris erfolgen. 

Robert Brunei kam jedoch nicht bis nach Warschau durch und 

begab sich nach Bukarest, um von dort aus die materielle Hilfe- 

leistung zu koordinieren und zusammen mit den ungarischen und 

rumänischen Rotkreuzgesellschaften einen Nachrichten- und Such- 

dienst auf die Beine zu stellen. Letztere Aufgabe war auch in den 

Instruktionen Junods für Berlin enthalten, besonders im Hinblick 

auf die internierten wie nichtinternierten Zivilpersonen. Die Ver- 

bindungen zwischen dem besetzten Polen und der übrigen Welt 

waren jetzt nämlich gänzlich unterbrochen und sollten es so lange 

bleiben, bis Berlin die Neuordnung der besetzten Geriete vorneh- 

men würde. 

Anfang Oktober häuften sich bereits Tausende Anfragen in 

Genf. Das IKRK widmete daher einen Teil seiner Bemühungen der 

Nachforschung nach jüdischen wie arischen Zivilpersonen, nach 

einzelnen wie nach Familien. Erstaunlicherweise stiess es dabei we- 

der beim Auswärtigen Amt noch beim Deutschen Roten Kreuz auf 

grundsätzliche Ablehnung, so dass das IKRK mit dem fortschrei- 

tenden Verwaltungsaufbau im Generalgouvernement und der Wie- 

dereröffnung der Postämter 25 Wort-Nachrichten (Anschrift in- 

begriffen) von Zivilpersonen anderer kriegführender Länder an 

internierte wie nichtinternierte Zivilpersonen im besetzten Polen 

via Genf übermitteln konnte, bis der Postverkehr mit ‚fien neutralen 

Ländern wiederhergestellt war12. Dann stellte das Internationale 

Komitee diesen Dienst ein, ausgenommen für Nachfragen nach 

Verschollenen, besonders nach Juden und KZ-Häftlingen, für die es 

sich weiterhin an das DRK wendete. 

Diese Tätigkeit hatte natürlich anhaltende Beziehungen zwi- 

schen der Zentralstelle für Kriegsgefangene und dem Jüdischen 

Weltkongress, das heisst mit Gerhart Riegner zur Folge, oder mit 
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M. Kahany, dem Sekretär des Ständigen Büros der Jewish Agency 

for Palestine. Daneben setzten sich Vertreter der grossen jüdischen 

Vereinigungen mit dem Internationalen Komitee in Verbindung. 

Am 4. September bot der Präsident des Verwaltungsausschusses 

des Jüdischen Weltkongresses, Nahum Goldmann, dem Roten 

Kreuz die Dienste seines Korrespondentennetzes an, um jenen Ju- 

den beizustehen, «die direkte und indirekte Opfer des Krieges sind»13. 

Wenig später stellte sich auch M. Kahany zur Verfügung. Zu jener 

Zeit gab es in Palästina 460'000 Juden, von denen mehr als die Hälfte 

aus Polen stammten. Die Jewish Agency for Palestine erklärte sich 

daher bereit, die Errichtung einer Nachrichten- und Hilfsstelle zu 

finanzieren, die vom IKRK als neutraler Institution organisiert 

werden sollte, vielleicht sogar in erweitertem Rahmen14. Auch Saly 

Mayer, der Vorsitzende des Bundes jüdischer Gemeinden in der 

Schweiz, Emanuel Rosen, ein Vertreter des American Joint Distri- 

bution Committee, und Morris S. Tropper, der Präsident des Joint 

für Europa, richteten gemeinsam die Bitte an Marguerite Frick, 

einen Nachrichtendienst aufzubauen und Hilfsgüter zu senden. Die 

Finanzierung sollte von ihren Organisationen übernommen wer- 

den, zu den vom Roten Kreuz festgelegten Bedingungen15. Die Je- 

wish Agency regte sogar an, das IKRK möge sich in die Verhand- 

lungen zwischen der Palästina-Treuhandstelle der Juden in 

Deutschland und den Reichsbehörden einschalten, die damals in 

Berlin um die Ausdehnung des sogenannten Haavara-Abkommens 

von 1933 auf Polen geführt wurden, das die Emigration deutscher 

Juden nach Palästina erleichtern sollte. 

Auf letzteren Vorschlag ging das Komitee nicht ein, weil er un- 

bestreitbar seinen Zuständigkeitsbereich überschritt, selbst wenn 

zu jener Zeit die nationalsozialistische Rassenpolitik noch auf die 

erzwungene Emigration der Juden ausgerichtet war. Es nahm aber 

auch die angeführten Angebote nicht an, genauso wenig, wie es 

später die jüdischen Vereinigungen an dem 1943 anlaufenden Hilfs- 

programm für die Konzentrationslager beteiligte. 

Die Besetzung und Zerstörung des polnischen Staates eröffnete 

den Deutschen neue Möglichkeiten zur Isolierung, Sammlung und 

schliesslich Inhaftierung der Juden. Von Mitte Oktober an liessen die 

in Genf eingehenden Berichte die Verschärfung der Rassenpolitik 

erkennen. Aus Wien wie aus Böhmen und Mähren erfolgten Juden- 
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transporte nach Lodz, was die Besorgnis Junods anlässlich seiner 

zweiten Deutschlandmission erregte. Einer Einladung ins General- 

gouvernement folgend, traf er mit dem nationalsozialistischen 

Statthalter Hans Frank zusammen, der gegen eine Hilfsaktion und 

Arzneimittelsendungen nichts einzuwenden hatte. Wie bereits er- 

wähnt, sah Junod in Warschau von weitem die Mauern des Gettos, 

das damals erst ein Sperrbezirk war. Er sprach mit dem Vorsteher 

des Ältestenrates der jüdischen Gemeinde in Warschau, Adam 

Czerniakow, der seine Bitte um Hilfe später schriftlich wieder- 

holte16. In einer Note, die er Hartmann bei seinem Besuch über- 

reichte, stellte der Delegierte übrigens die Frage, wie denn die Juden 

künftig ihr Spital unterhalten sollten, nachdem ihre Bankkonten 

gesperrt worden waren17. 

Man kann also nicht behaupten, dass dem Roten Kreuz die Lage 

der polnischen Juden gleichgültig gewesen wäre, dass es die Absich- 

ten und ersten Massnahmen der Nationalsozialisten ignoriert oder 

diesen Teil der Bevölkerung vernachlässigt hätte. Es hat in seinen 

Bemühungen um die militärischen und zivilen Opfer auch keine 

rassische Diskriminierung gelten lassen, die im Übrigen von den 

Deutschen damals gar nicht verlangt wurde, zumindest, was die 

nichtinternierten Polen anging. 

Dennoch zeigten die Ereignisse des Winters 1939 noch deutlicher 

als zuvor, in welch engem Spielraum sich die Tätigkeit des IKRK 

hielt und welche Grenzen die Umstände und seine eigenen Prinzi- 

pien den humanitären Bemühungen um die aus politischen und ras- 

sischen Gründen Verfolgten setzten. Mitte Dezember 1939 teilte 

Huber Hartmann seine Besorgnis wegen der «Aussiedlung» der 

Wiener Juden nach Lublin mit. Der Chef des Auslandsdienstes des 

DRK versicherte, die Deportationen seien vorläufig eingestellt 

worden und die nichtinternierten polnischen Juden könnten ohne 

Weiteres aus dem Generalgouvernement auswandern. Materielle 

Hilfeleistungen seien den betreffenden Organisationen über die 

Reichsvereinigung der Juden in Deutschland ohne Schwierigkeiten 

möglich. Dagegen bleibe der Besuch von Konzentrations- und De- 

portiertenlagern nach wie vor untersagt, desgleichen Lebensmittel- 

sendungen dorthin18. Zu diesem Thema, dessen Tabucharakter das 

IKRK aus Erfahrung kannte, war also äusserste Zurückhaltung ge- 

boten: 
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«H. Huber macht die [Zentral-] Kommission darauf aufmerksam, dass 

die Lage der Juden in der Gegend um Lublin kritisch erscheint. Von vielen 

Seiten wurde um eine Intervention des IKRK gebeten. Es ist gefährlich, so 

viele Personen auf so engem Raum zu konzentrieren. Wir haben aber we- 

nig Aussichten, etwas zu erreichen, und gehen damit das Risiko ein, die 

Tätigkeit des IKRK zu gefährden. Die Frage sollte jedoch geprüft werden. 

H. Hartmann hat H. Huber bei seinem letzten Besuch in Genf [Mitte De- 

zember] erklärt, die Aussiedlung der Juden aus Deutschland, Österreich, 

der Tschechoslowakei und Polen in die Lubliner Gegend sei derzeit ausge- 

setzt. Dr. Junod ist der Meinung, dass H. Hartmanns Angaben zutreffen. 

Die Quäker haben die Genehmigung zu einer umfangreichen Hilfsaktion 

in Polen erhalten, namentlich in dieser Gegend.»19 

Vorsicht wie Notwendigkeit machten daher die Beibehaltung 

und sogar den Ausbau des individuellen Suchdiensts erforderlich, 

wie er 1933 zwischen dem IKRK und dem DRK vereinbart worden 

war, um so mehr als Hartmann die Zusage gab, dass die von der 

Reichsvereinigung der Juden in Deutschland nicht beantworteten 

Anfragen nach deportierten Juden wie bisher vom DRK weiterver- 

folgt wurden, das sich dann an die Polizeibehörden wenden könnte. 

Aber was war von dieser schon in früheren Jahren wenig wirkungs- 

vollen Vorgangsweise zu erwarten, nachdem jetzt im Osten eine 

systematische Absonderung der Juden erfolgte in der eindeutigen 

Absicht, das Deutsche Reich und die von ihm kontrollierten Ge- 

biete zu säubern? Nachdem jetzt nach einer Statistik der Zentral- 

stelle für Kriegsgefangene 2,5 Millionen Polen in alle Winde zer- 

streut sind (vgl. Dokument XXIX). Selbst wenn Hartmann 

glaubte, mit seinem Angebot das IKRK zu unterstützen und eine 

humanitäre Geste zu setzen, musste er wissen, dass die Reichsver- 

einigung ein berechnetes Element der Rassenpolitik darstellt und 

das DRK den Nationalsozialisten Vasallendienste leistete. Ende Fe- 

bruar 1940 war er übrigens gezwungen, sein Versprechen einzu- 

schränken, weil das Deutsche Rote Kreuz nicht mehr alle Nachfor- 

schungen nach Juden beantworten könne. «Auskünfte über wichtige 

Einzelfälle waren nicht ausgeschlossen, aber man konnte keine Massenin- 

formationen geben, die oft Propagandazwecken dienten. Herr Hartmann 

hatte den Eindruck, dass unser Suchdienst [des IKRK] alles wahllos wei- 

tergab. Er riet uns, die Anfragenden an die Reichsvereinigung der Juden in 

Deutschland zu verweisen. Die Auswanderung von Juden werde wie bis- 
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her gefördert. Auch hier sei die Reichsvereinigung die zuständige Stelle.»2" 

Im März wurde das jüdische Auskunftsbüro des Polnischen Roten 

Kreuzes in Warschau von den deutschen Behörden geschlossen, 

was die Nachforschungen noch schwieriger gestaltete. 

      So lagen die Dinge, aber für das IKRK konnte die Angelegenheit 

DOKUMENT XXIX 

Aktennotiz an die Zentralkommission des IKRK 

Die «Polnische Zerstreuung» (= militärische Flüchtlinge in neutralen Ländern 

unterwegs nach Frankreich oder Syrien, aus den annektierten Gebieten ins 

«Generalgouvernement» umgesiedelte Polen, politische Gefangene in Gefäng- 

nissen oder Konzentrationslagern in Polen, Deutschland und der UdSSR, pol- 

nische Zwangsarbeiter, Juden, die aus Deutschland und Böhmen in die Gegend 

von Lublin umgesiedelt wurden, Polen bei den Armeen in Frankreich und Sy- 

rien, Umwandlung oder Auflösung der Kriegsgefangenenlager, Austausch 

polnischer Gefangener zwischen Russen und Deutschen usw., insgesamt unge- 

fähr 2‘500’000 Personen) (siehe beiliegende Aufstellung) gibt uns jetzt folgende 

schwierigen Fragen auf: 1) Wie soll man Leute suchen, deren Aufenthaltsort 

unbekannt ist? 2) Wie soll man ihnen Briefe oder Hilfsgüter senden? 

Die Besatzungsbehörden und gewisse nationale Rotkreuzgesellschaften ge- 

ben in diesen Fällen keine Antwort oder wollen keine Antwort geben. 

Ich erlaube mir daher, um Weisungen für diese Fälle zu ersuchen, die immer 

häufiger werden und deren Bedeutung vom Standpunkt der Tätigkeit des 

IKRK gesehen wesentlich ist. 

Bei dieser Gelegenheit teile ich auch noch mit, dass polnische Militärinter- 

nierte angefragt haben, ob sie in ihrem Internierungsland mit einem Besuch 

von Seiten des IKRK rechnen können. Als Grund für diese Anfrage führe ich 

das Beispiel Litauens an. Dieses kleine Land beherbergt mehr als 50’000 polni- 

sche Flüchtlinge, was ausserordentlich teuer kommt. Es ist daher verständlich, 

dass die dortige Flüchtlingshilfe unzureichend ist. 

Bei der Durchsicht der zahlreichen Briefe, die mir durch die Hände gehen, ist 

mir schliesslich aufgefallen, dass viele Leute nicht genügend Vertrauen haben, 

um Geld oder Pakete direkt ins besetzte Polen zu schicken. 

Zum Schluss gestatte ich mir, meine persönliche Meinung zu diesen 3 Fragen 

zu geben: Mir scheint, solange das IKRK nicht seine eigenen Leute in Deutsch- 

land, der UdSSR, im Generalgouvernement, in Rumänien und Litauen hat, 

können diese drei Probleme nicht befriedigend geregelt werden. 

31. März 40 

(AIKRK, G 29, Verfasser nicht zu identifizieren) 
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damit noch nicht erledigt sein. Zumindest nicht nach Meinung 

von Marguerite Frick, die nun Präsident Huber zu überreden ver- 

suchte, Burckhardt nach Berlin zu senden, um dort eine Reihe of- 

fener Fragen zwischen dem Deutschen Reich und dem Roten 

Kreuz zu klären, darunter die Erlaubnis zu Hilfssendungen, die 

Errichtung einer Delegation und das Problem der politischen Ge- 

fangenen: 

«H. Burckhardt könnte eventuell prüfen, oh Massnahmen zugunsten 

von Konzentrationslagerhäftlingen (z.B. der Krakauer Professoren) 

möglich und zweckmässig sind, besonders im Hinblick auf materielle 

Hilfssendungen. Das IK hat nie auf seinen Anspruch verzichtet, politi- 

schen Gefangenen materielle Hilfe zu leisten. Dabei handelt es sich na- 

türlich um eine heikle Frage, und dem Unterhändler muss bei diesem 

Thema freie Hand gelassen werden.»21 

Anscheinend berücksichtigte Burckhardt diese Vorschläge 

nicht, als er im März 1940 und im August 1941 nach Deutschland 

fuhr. Weder erfolgte eine Intervention zugunsten der aus rassi- 

schen und politischen Gründen Deportierten und Inhaftierten, 

noch ersuchte er um die Genehmigung eines permanenten Dele- 

gierten im Generalgouvernement, der offiziell mit dem Deut- 

schen Roten Kreuz bei den Hilfsaktionen zugunsten der Zivilbe- 

völkerung Zusammenarbeiten könnte. Marti unternahm zwar im 

Sommer 1940 eine Reise in den Osten und sprach im General- 

gouvernement mit Regierungsbeamten sowie deutschen und pol- 

nischen Rotkreuzangehörigen, aber von den Deportierten war 

nie die Rede, nicht einmal 1942, als die Politik der Verfolgung in 

grossem Massstab klar wurde. Das nachstehende Ohnmachtsein- 

geständnis Carl J. Burckhardts Ende 1942 wurde daher nicht 

allein durch das Misslingen eines Hilfsversuchs bewirkt, auf den 

wir noch zu sprechen kommen werden, sondern durch die Bilanz 

der bis dahin erfolgten Unternehmungen, denn schon seit lan- 

gem gab es keine Nachforschungsmöglichkeiten über das DRK 

nach Juden in Polen mehr: 

«Die Entsendung eines Delegierten an die Orte, die Schauplatz der 

furchtbaren Geschehnisse sind, von denen Ihr Korrespondent berichtet, 

erscheint uns völlig ausgeschlossen, da die zuständigen Behörden schliess- 

lich das grösste Interesse haben, jede Einmischung in die erteilten Befehle 

zu verhindern. Ein Versuch unsererseits, unter irgendeinem Vorwand die 
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Lage zu erkunden und damit weitere Schritte vorzubereiten, liefe unseren 

Grundsätzen zuwider, ganz abgesehen von der Tatsache, dass er zum 

Scheitern verurteilt wäre. 

So ausserordentlich schmerzlich es für uns auch sein mag, in zahlrei- 

chen Fällen, in denen unsere Hilfe erwartet wird, nichts tun zu können, 

müssen wir doch hoffnungslos erscheinende Interventionen unterlassen. 

Wir dürfen von den Behörden und nationalen Rotkreuzgesellschaften 

nicht zuviel verlangen, die für unser traditionelles, anerkanntes Wirken 

unerlässlich sind, denn dies könnte gewisse Instanzen unmittelbar kom- 

promittieren. Es ist für uns um so schwieriger, um die Genehmigung für 

die Entsendung eines Delegierten nachzusuchen oder sonstige Schritte zu 

unternehmen, als die betreffende Mission nicht der eines neutralen Ver- 

mittlers zwischen den kriegführenden Parteien zum Zwecke der Hilfelei- 

stung für die eigentlichen Opfer des Konflikts entspricht, sondern von den 

Regierungen eher als Einmischung in ihre Innenpolitik ausgelegt werden 

kann. Eben weil man von uns oft Unmögliches verlangt, vermeiden wir 

dies gegenüber den Behörden, auf deren Unterstützung wir für die Erfül- 

lung unserer Hauptaufgaben angewiesen sind. 

Dennoch sind wir in ständiger Sorge um das Los der Unglücklichen, 

denen am wenigsten geholfen werden kann. Wir versäumen keine Gele- 

genheit, etwas zu unternehmen, und sind stets auf der Suche nach Kon- 

takten, die Erfolg versprechen könnten, selbst wenn es in der Zukunft 

wäre.»22 

Die Hilfsaktionen für die Zivilbevölkerung 

Taten können Worte manchmal ersetzen. Ab 1940 entwickelte sich 

die humanitäre Hilfe an die Bevölkerung des Generalgouverne- 

ments. Über seine Fürsorgeabteilung und ab Herbst 1941 über das 

Vereinigte Hilfswerk vom Internationalen Rote Kreuz beteiligte 

sich das IKRK an diesen Bemühungen, neben den anderen humani- 

tären Organisationen. Im Generalgouvernement – die dem Deut- 

schen Reich einverleibten Territorien und die polnischen Gebiete in 

russischer Hand blieben unzugänglich – nahm das DRK die Le- 

bensmittel, pharmazeutischen Erzeugnisse und Kleidungsstücke 

fracht- und zollfrei entgegen und verteilte sie durch Vermittlung 

des Polnischen Hauptausschusses (Rada Glowna Opiekuncza, RGO) an 

die Hilfskomitees der verschiedenen Nationalitäten des 
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Landes. Die Empfangsbestätigungen für die Spender gingen über 

denselben Weg zurück. 

Im Rahmen dieser Aktion konnte auch Juden geholfen werden, 

und zwar nicht nur jenen, die in Freiheit lebten, sondern teilweise 

auch in den Gettos und anscheinend auch in den Arbeitslagern, KZ 

und Vernichtungslager ausgenommen. Wieviele Empfänger es 

wirklich waren, geht aus den Nachkriegsberichten des IKRK natür- 

lich nicht hervor. Sie beschränken sich auf die Angabe der Vertei- 

lungsschlüssel unter den verschiedenen Nationalitäten, die mit dem 

Deutschen Roten Kreuz und dem Polnischen Hauptausschuss ver- 

einbart worden waren, beispielsweise 61 Prozent für die Polen, 22 

Prozent für die Ukrainer, 16 Prozent für die Juden usw. Letzterer 

Prozentsatz schwankte übrigens und fiel 1943 auf 10 Prozent (23), 

wobei hauptsächlich die Jüdische Unterstützungsstelle (JUS) in 

Krakau und die Philanthropisch-Medizinische Gesellschaft TOZ in 

Warschau berücksichtigt wurden. 

Eine zahlenmässige Erfassung der geleisteten Hilfe ist nicht mög- 

lich, nicht einmal aufgrund der Akten des Vereinigten Hilfswerks, 

weil eine objektive Kontrolle der Verteilung im Allgemeinen nicht 

erfolgen konnte. Dagegen lässt sich anhand eines konkreten Beispiels 

ein besseres Verständnis der Vorgänge vermitteln, wenn damit auch 

nicht alle Fragen bezüglich der indirekten Hilfeleistung an die nicht- 

internierten Juden im Generalgouvernement beantwortet sind. 

Im August 1941 gelangten 35 Tonnen Medikamente nach Lissa- 

bon, die vom amerikanischen Polish Relief Committee gesammelt 

worden waren. Monatelange Verhandlungen waren erforderlich, 

bis das Vereinigte Hilfswerk vom Internationalen Roten Kreuz die 

Genehmigung erhielt, die Sendung über Genfins Generalgouverne- 

ment zu bringen, ihre Verteilung dort zu überwachen und einen Son- 

derdelegierten, den 63jährigen Zürcher Arzt Dr. Max von Wyss, 

nach Krakau zu entsenden. Tatsächlich traf Dr. von Wyss erst am 

18. August 1942 in Berlin ein, von wo er am 26. in Begleitung eines 

Vertreters des DRK nach Krakau weiterreiste. Die 6 Güterwagen 

mit den 35 Tonnen Medikamente und den 12 Tonnen Impfstoff und 

anderen, in der Schweiz gekauften Erzeugnissen kamen unbehindert 

mit ihm in der Hauptstadt des Generalgouvernements an. Doch 

nach erfolgter Kontrolle konnte der Rotkreuzdelegierte die vorgese- 

hene Verteilung an die 300 Apotheken des Landes und an die Gettos 
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nach obigem Schlüssel nicht vornehmen. Wegen Zollschikanen war 

er gezwungen, die Gesamtladung vorläufig dem Polnischen Haupt- 

ausschuss (RGO) zu überlassen, und am 1. September musste er das 

Generalgouvernement verlassen, obwohl ein längerer Aufenthalt 

geplant war. Trotz aller Proteste konnte er daher nur den ersten Teil 

seiner Mission erfüllen24. 

Handelte es sich um ein Missverständnis? Für die örtlichen Behör- 

den sicher nicht, denn sie haben sich beeilt, die Türe schnellstmög- 

lich wieder zu schliessen, die sie zum Einlass der Medikamente einen 

Spalt weit geöffnet hatten. Dieselbe Behandlung erfuhren im Übri- 

gen die anderen Delegierten humanitärer Hilfswerke wie der Quä- 

ker, des Hooverkomitees, des YMCA usw. Hartmann dagegen ver- 

sprach sofort, ein neues Visum für Dr. von Wyss zu besorgen, um 

ihm zu gestatten, in einer zweiten Mission die korrekte Auslieferung 

der pharmazeutischen Erzeugnisse an die bezeichneten Apotheken 

zu überprüfen. 

Über das Los der Internierten und Deportierten, über das er sich 

gemäss seinen Instruktionen erkundigen, aber nichts unternehmen 

sollte23, hat Dr. von Wyss nicht viel erfahren, denn er traf nur einmal 

mit den Leitern der Jüdischen Unterstützungsstelle zusammen. Er 

konnte jedoch feststellen, dass viele Juden spurlos verschwanden, 

sofern sie nicht eine ausländische Staatsangehörigkeit besassen und 

daher bei ihrem Konsulat oder ihrer Schutzmacht (im Fall von Inter- 

nierten) registriert waren26. 

Mitte März 1943 hatten die Bemühungen Hartmanns endlich Er- 

folg. Dr. von Wyss erhielt die Genehmigung zu einer weiteren Reise 

nach Krakau, um dort die Ergebnisse seiner vorherigen Mission zu 

überprüfen. Diesmal blieb er eine Woche im Generalgouvernement, 

vom 22. März bis zum 4. April. Er wurde zwar ständig begleitet, 

durfte aber herumfahren und die Apotheken und Medikamenten- 

lager in Warschau (zwei Wochen vor dem Aufstand des Gettos), Ra- 

dom, Kielce usw. besichtigen. Allerdings musste er dort feststellen, 

dass die jüdische Bevölkerung – entgegen den Behauptungen und 

den in Genf eingegangenen Empfangsbestätigungen – inzwischen 

die ihr zustehenden 16 Prozent der Augustsendung nicht erhalten 

hatte. Der Polnische Hauptausschuss (RGO) hatte nämlich den An- 

teil der Juden zurückbehalten, deren Anzahl seit einigen Monaten 

aus heute bekannten Gründen stark zurückgegangen war. In Berlin 
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wurde dies von Hartmann indirekt bestätigt, denn er teilte von Wyss 

mit, dass die Juden bei der Verteilung der Hilfsgüter an die Zivilbe- 

völkerung künftig nicht mehr berücksichtigt würden. Seit Dezem- 

ber 1942 hatte auch die jüdische Unterstützungsstelle ihre Tätigkeit 

eingestellt. In dem Bericht des Zürcher Arztes wurde die Lage der 

Juden denn auch äusserst pessimistisch beurteilt: 

«Juden: Authentische Auskunft über Zahl und Aufenthaltsort derselben 

nicht erhältlich. Gettos in Warschau und Krakau sollen noch bestehen 

(Weihrauch). Das letztere wird ‚umorganisiert’, d.h. sie werden aus dem 

bisher besetzten Stadtteil in ein Barackenlager verbracht. Sie werden allge- 

mein für die Rüstungsindustrie und andere Arbeiten verwendet. Wegen der 

‚Umorganisation‘ konnte ihnen ihr Anteil von 16 Prozent der früheren Sen-

dung nicht übergeben werden. Bei einer Ausfahrt begegneten wir in Krakau 

einer Kolonne Juden, Männer und Frauen, schätzungsweise 4-500, die von 

Gendarmen von der Arbeit ins Lager zurückgeführt wurden. 

Schätzungs-Angaben Einheimischer über den Bestand: Kielce früher 

15-20’000 jetzt ungefähr 1’000. Radom früher 30’000, jetzt etwa 3’000... 

H. Hartmann ersucht, Sendungen für Juden oder für sie bestimmte An- 

teile an anderen Sendungen in Zukunft in Genf zurückzuhalten. Die Aus- 

lieferung an sie könne wegen der ‚Umorganisation‘ durch das DRK nicht 

gewährleistet werden. Ich habe den Eindruck, dass die Judenfrage – ein 

noli me tangere – die Verwaltungsbehörden und das DRK schwer be-

drückt.»27 

Zwar konnte die jüdische Unterstützungsstelle wenig später ihre 

Tätigkeit wieder aufnehmen, und ihr Leiter, Dr. Michael Weichert, 

bat die jüdischen Vereinigungen um Hilfssendungen, die das IKRK, 

wie er hoffte, befördern könnte. Aber das Gesuch um ein drittes 

Visum für Dr. von Wyss wurde um so zurückhaltender aufgenom- 

men-sogar von Seiten Hartmanns-, als vom Sommer 1943 an Hilfs- 

sendungen für die Juden im Osten (oder was von ihnen übrig war) 

nicht mehr in Frage kamen, nicht einmal Medikamente und Stär- 

kungsmittel an dieJUS: 

«Zum Kapitel Polen teilt mirH. Hartmann abschliessend mit, dass Sen- 

dungen an die Jüdische Unterstützungsstelle in Krakau nicht mehr möglich 

seien, selbst dann nicht, wenn es sich um Medikamente und Stärkungsmittel 

handelt. Zu diesem Punkt versuche ich zu klären, ob es sich dabei um eine 

Vorsichtsmassnahme des Deutschen Roten Kreuzes handelt, das vielleicht 

die Verantwortungfürdie Verteilung der Sendungen nicht mehr übernehmen 

zu können glaubt, oderum einen endgültigen Beschluss der Behörden. 
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H. Hartmann, der ungern über diese Fragen spricht, sagt, dass das Deutsche 

Rote Kreuz jedenfalls keinerlei Verantwortung übernehmen könne und dass 

die örtlichen Behörden beschlossen hätten, diese Sendungen nicht mehr aus- 

zuliefern. Ich frage, ob er nicht Sendungen des Vereinigten Hilfswerks für 

möglich halte, ohne Wissen und Verantwortung des Deutschen Roten Kreu- 

zes, auf eigene Gefahr der Spender. H. Hartmann erwidert, seiner Mei- 

nung nach solle keine Rotkreuzorganisation etwas mit diesen Sendungen zu 

tun haben, sondern es sei Sache der privaten Vereinigungen, diese Arbeit auf 

eigene Gefahr fortzuführen, wobei er durchblicken liess, dass die Sendungen 

vielleicht nicht ankommen würden. Ich gebe H. Hartmann zu bedenken, 

wie peinlich diese Entscheidung im Ausland wirken müsse, nachdem diese 

Sendungen in den letzten Wochen vorbereitet und zum Teil sogar schon 

abgeschickt worden sind. H. Hartmann antwortet, er könne diese Frage 

vielleicht wiederaufgreifen, wenn man ihm Argumente liefere, dass die Wie- 

deraufnahme dieser Sendungen den deutschen Behörden nützen und deut- 

sche Unternehmungen in Feindesland erleichtern würde. Ich sage ihm, dass 

ich bemüht sein würde, eine dementsprechende Formulierung zufinden, dass 

mir die Angelegenheit aber klar genug erscheine, um keiner weiteren Argu- 

mente zu bedürfen. 

Wir prüfen dann noch die Möglichkeiten, Hilfssendungen für die JUS in 

Krakau über Theresienstadt zu leiten. Diesen Weg hatten die deutschen 

Behörden vorgeschlagen und dem Vereinigten Hilfswerk überdas Deutsche 

Rote Kreuz mitgeteilt. H. Hartmann erklärt sich bereit, diesen Plan zu 

unterstützen, und schlägt vor, eine Versuchssendung an die Landesstelle des 

Deutschen Roten Kreuzes in Pragfur Theresienstadt zu richten. Gleichzei- 

tig müsste das Deutsche Rote Kreuz avisiert werden, dass es sich dabei um 

eine zusätzliche Sendung handle, die nach Krakau zurückgeschickt und in 

den dortigen Lagern jüdischer Arbeiter verteilt werden könne. Dies würde 

es dem Deutschen Roten Kreuz erlauben, die notwendigen Gesuche auf der 

Grundlage einerfrüheren Genehmigung zu stellen. 

Ich erkläre mich bereit, diesen Weg mit den betroffenen Organisationen 

zu erörtern, betone aber nochmals die ernsten Folgen, die die jetzige Haltung 

der Regierung des Generalgouvernements haben werde, ausserdem die zu 

erwartende Reaktion der anglo-amerikanischen Kreise.»28 

1944 erfolgten zunehmend Hilfsaktionen für die Zivilbevölke- 

rung. Die Berichte des Polnischen Roten Kreuzes vermerken einen 

Anteil für die Juden, die Wiederaufnahme der Tätigkeit der JUS, 

verschiedene Sendungen nach Krakau. Angesichts der geringen 
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Zahl überlebender und erreichbarer Juden sind diese Angaben je- 

doch wenig glaubwürdig. Als ein Delegierter des IKRK im Septem- 

ber und November 1944 ins Generalgouvernement reiste, um an der 

Hilfsaktion für die nach dem Warschauer Aufstand fliehende Zivil- 

bevölkerung mitzuwirken, gab es in Polen praktisch keine «Juden- 

frage» mehr29. 

Deportierte und Internierte 

Das Schicksal der aus rassischen und politischen Gründen Verfolg- 

ten entschied sich in den Lagern. Hier galt es, sich Zugang zu ver- 

schaffen und Hilfe zu bringen. In diesem Sinne wurde etwa der 

Ökumenische Rat der Kirchen im Herbst 1941 und neuerlich ein 

Jahr später tätig, als er auf Massenmorde hinwies und die Entsen- 

dung eines Rotkreuzdelegierten verlangte. 

Nachdem dem Internationalen Komitee die Einrichtung einer 

Mission nicht möglich schien, blieben die Hilfeleistungen. Für die 

Konzentrationslager waren sie verboten, aber konnten sie nicht an- 

deren Gewahrsamsorten zugutekommen, wie das DRK anzudeu- 

ten schien, als es im Frühjahr 1942 Einzel- und Sammelpakete für 

die Gettos im Generalgouvernement akzeptierte? Hätte das IKRK 

nicht in Zusammenarbeit mit dem Vereinigten Hilfswerk und den 

internationalen Organisationen eine ähnliche Operation durchfüh- 

ren können wie die zugunsten der Lager in Südfrankreich? Letztere 

Frage wurde von den Engländern negativ entschieden, als sie die 

hierzu erforderlichen navicerts verweigerten, um die sie Burckhardt 

in London ersucht hatte30. Mit Ausnahme der Zivilinternierten und 

der Lager in Südfrankreich wollten sie von den Blockadebestim- 

mungen nicht abgehen, die grundsätzlich nur für Sendungen an 

Kriegsgefangene durchbrochen werden konnte. 

Wenn es Grossbritannien und Deutschland – aus verschiedenen 

Gründen – ablehnten, die internierten Juden als Zivilinternierte zu 

betrachten oder sie mit ihnen gleichzustellen, auf welcher Grund- 

lage konnte man dann eine Hilfsaktion im Osten planen? Wie wir 

gesehen haben, gab es beim IKRK unterschiedliche Ansichten, aber 

auch bei manchen vertrauenswürdigen Deutschen, mit denen man 

über diese Frage zu sprechen wagte. Im Frühsommer 1942, als eine 

Abordnung des OKW der Zentralauskunftsstelle für Kriegsgefan- 
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gene einen technischen Besuch abstattete, machte Hauptmann Cle- 

mens Burckhardt den Vorschlag, sich nicht an die Polizei zu wen- 

den, wie der deutsche Konsul in Genf, Krauel, meinte, sondern an 

das OKW, denn «viele dieser Internierten unterstehen gleichzeitig dem 

OKW und der Gestapo»31. 

Der Koordinationsausschuss beschloss daher, versuchsweise 

Hilfssendungen an alle polnischen KZ-Häftlinge im Reich und im 

Generalgouvernement zu versenden, ohne die Juden eigens zu er- 

wähnen. Im August nahm Hartmann einen Brief in dieser Angele- 

genheit aus Genf mit, der an den Generalstab der Wehrmacht ge- 

richtet war, zu Händen Hauptmann Clemens32. 

Welches Gewicht ist nun dieser Demarche beizumessen, nach- 

dem man in Genfsehr wohl wusste, dass das Auswärtige Amt für die 

Zivilinternierten zuständig war, das OKW dagegen nur für die 

Kriegsgefangenen? Handelte es sich um diplomatisches Geschick, 

Naivität oder um eine leere Geste? Burckhardt jedenfalls beeilte 

sich, das Polnische Rote Kreuz in London von seinem Schritt in 

Kenntnis zu setzen, das eine Intervention des IKRK zugunsten der 

polnischen KZ-Häftlinge verlangt hatte. Marti dagegen, der sich 

täglich mit den Nationalsozialisten auseinanderzusetzen hatte, rea- 

gierte auf diese Nachricht abweisend: 

«In unserer Note 1652 (an die Abteilung Zivilinternierte) vom 12.9.42 

haben wir darauf hingewiesen, dass diese Angelegenheit mit dem OKW 

überhaupt nichts zu tun hat, sondern dass das Auswärtige Amt dafür zu- 

ständig ist. 

Wir teilen Ihnen nun offen unsere Ansicht mit. Die Deutsche Regierung 

wird Ihre Hilfe für polnische Internierte in Gefängnissen und Lagern nicht 

annehmen. Wie ich in meiner Note 1645 vom 11.9.42 an die Fürsorgeab- 

teilung mitteilte, werden Hilfssendungen glatt abgewiesen. Kleidungs- 

stücke werden nur bei der Entlassung aus Gefängnissen und Lagern ausge- 

geben, weil die Häftlinge ja Sträflingskleidung tragen. Auch Geld wird 

ihnen erst bei der Entlassung ausgehändigt. 

Andererseits werden Delegierte des IKRK niemals Zugang zu Gefäng- 

nissen oder Konzentrationslagern erhalten. Selbst wenn sie aus Zufall in 

ein Gefängnis oder in ein Konzentrationslager gelangen sollten, würden 

sie keine wirkliche Kontrolle durchführen können. 

Mehrere Abteilungen des IKRK haben mich in letzter Zeit gefragt, ob 

Hilfssendungen an Inhaftierte in solchen Gefängnissen oder Lagern gestat- 
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tet seien. Diese Dinge müssen einfür allemal klargestellt werden. Von hier 

ans können wir nichts machen. Das IKRK muss sich, wie ich Ihnen bereits 

gesagt habe, an den Reichsminister der Justiz, Berlin W 8, Wilhelmstrasse 

65 wenden, der einzig Auskunft erteilen kann. Aber es ist nicht viel davon 

zu erwarten. 

Diese Fragen habe ich bereits beim Deutschen Roten Kreuz, beim 

OKW und beim Auswärtigen Amt erörtert, aber überall erklärt man sich 

Für nicht zuständig. Man sagt uns nur immer: ‚Das ist eine Angelegenheit 

der Gestapo.’ 

Wir haben schon sehr viel Arbeit für die Kriegsgefangenen und die offi- 

ziellen) Zivilinternierten zu bewältigen und legen keinen Wert darauf, un- 

ser Ansehen durch ständige und fruchtlose Anfragen über die in Ihrem 

Schreiben erwähnten Internierten zu schädigen. Daher bestehen wir dar- 

auf, dass das IKRK selbst beim zuständigen Minister sein Glück ver- 

sucht.»33 

Selbstverständlich blieb diese Initiative erfolglos. Nur das Lager- 

getto Theresienstadt sollte sich – zu Propagandazwecken – in die- 

sem Herbst 1942 über Vermittlung des DRK Sendungen von aussen 

öffnen. Erst in der letzten Phase des Krieges gelangten Pakete in 

kleinen Mengen in gewisse Lager im Osten, zum Beispiel nach 

Auschwitz. 

Im Generalgouvernement kam es nicht zur Errichtung des gro- 

ssen Judenreservats, nach der Vorstellung mancher deutscher Ideo- 

logen. Aber es ist, in noch höherem Masse als Russland, wo die 

«Einsatzkommandos» operierten, der eigentliche Bereich der End- 

lösung geworden, mit seinen Gettos, Arbeits-, Konzentrations- 

und Vernichtungslagern. Bereits im März 1943 legte das Polnische 

Rote Kreuz in London hierüber eine Aufstellung vor, die durch ih- 

ren Umfang wie ihre Genauigkeit beeindruckt. Wenn das IKRK 

auch keine Gewissheit über die nationalsozialistischen Vernich- 

tungsabsichten der polnischen Nation gegenüber besass, so erlangte 

es doch ziemlich rasch anhand präziser Beispiele Kenntnis von der 

rassischen und politischen Verfolgung im Generalgouvernement. 

Es wurde auch über die fortschreitende Konzentration der europäi- 

schen Juden in diesem Teil Polens durch seine Delegierten und die 

nationalen Rotkreuzgesellschaften informiert. 

Hier wäre die Anwesenheit eines ständigen Delegierten von grö- 

sserer humanitärer und politischer Bedeutung gewesen als an- 
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derswo. Hier bezeugt die Vorsicht des Internationalen Komitees 

mehr als überall sonst die Rangordnung seiner Besorgnisse. Ohne 

in direktem Kontakt mit den örtlichen Behörden zü stehen, ohne 

Delegierten, musste sich das Rote Kreuz den Gesetzen des Besatzers 

beugen, auch in seiner Zusammenarbeit mit dem DRK. 

Frankreich 

Vom Zufluchtsland zur Internierung 

In der allgemeinen Verwirrung nach der französischen Niederlage 

und dem Abschluss des Waffenstillstands von Rethondes kümmerte 

man sich zunächst nicht um das Los der ausländischen Zivilinter- 

nierten. Der Abtransport der Kriegsgefangenen nach Deutschland, 

die Rückkehr von Millionen Menschen, die im Mai-Juni 1940 vor 

dem Vormarsch der Wehrmacht geflüchtet waren, die Not der Zi- 

vilbevölkerung nahmen das Rote Kreuz in Anspruch. Aber drohte 

vielen Internierten in den bei Kriegsbeginn überstürzt errichteten 

Lagern jetzt nicht Gefahr? Hier waren die spanischen Republikaner 

und ehemaligen Kämpfer der Internationalen Brigaden, die jüdi- 

schen Flüchtlinge, die deutschen Faschismusgegner, die laut Artikel 

19 des Waffenstillstandsabkommens ausgeliefert werden mussten, 

die staatenlosen oder politischen Verdächtigen gleichermassen ge- 

fährdet, von Seiten der Deutschen wie der Vichy-Regierung. 

Auf Beschwerden und Anfragen hin beschloss das IKRK im Au- 

gust 1940 zu intervenieren. Es beauftragte eines seiner Mitglieder, 

Dr. Alec Cramer, in der unbesetzten Zone nicht nur die Lager im 

Süden zu besichtigen, sondern auch verschiedene konkrete Mass- 

nahmen einzuleiten: Emigration der spanischen Flüchtlinge oder 

Angehörigen der Internationalen Brigaden nach Mexiko, Erteilung 

von Visa für bestimmte Interniertenkategorien, um ihnen ein Asyl 

in anderen Ländern zu ermöglichen, Beschleunigung der Freilas- 

sungen, die durch eigens dazu bestellte Auswahlkommissionen 

vorgenommen wurden. 

Im November konnte der Vertreter des Internationalen Komi- 

tees drei grosse Lager inspizieren, Argeles-sur-mer, Le Vernet 

d’Ariège und Gurs (Basse-Pyrénées). In letzteres waren soeben 

mehr als 6'000 Juden aus der Pfalz und Elsass-Lothringen eingeliefert 
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worden, die man ins unbesetzte Frankreich überstellt hatte. Im gro- 

ssen und ganzen fand Dr. Cramer überall das gleiche Bild: improvi- 

sierte Anlagen, die angesichts des anbrechenden Winters völlig un- 

zulänglich waren, unbeschreibliches physisches und moralisches 

Elend, das durch militärische Disziplin noch verschlimmert wurde, 

die im Allgemeinen  mehr an Haft als an Internierung denken liess. 

Die Insassen stammten aus allen Ländern und allen Schichten, ins- 

gesamt 12’000 in Argelès, mehr als 3’000 in Le Vernet und über 

12 ‘000 in Gurs. Die Bilanz war denn auch erdrückend: 

«Bevor ich die Lager selbst beschreibe, möchte ich Sie darauf hinwei-

sen, dass es verschiedene Gefangenengruppen gibt, die man nicht miteinan-

der verwechseln darf Denn wenn es auch unerlässlich war, einige unter 

ihnen unschädlich zu machen (Kriminelle oder solche, die die Staatssicher-

heit gefährden wie im Lager von Le Vernet), so gibt es doch andere, und 

zwar die gewaltige Mehrheit, deren Verhaftung, Verschleppung und Inter-

nierung durch keinerlei politische oder militärische Notwendigkeit gerecht-

fertigt ist, was jeden rechtlich gesinnten Menschen empören muss. Eines der 

Charakteristika des jetzigen Krieges ist diese Massendeportation von Alten, 

Frauen und Kindern, ganzer Familien, deren einziges Verbrechen meist 

darin besteht, Juden oder jüdischer Abstammung zu sein. Und heute wer- 

den nicht die Juden allein mehr verfolgt, sondern wir müssen ohnmächtig 

und entsetzt mitansehen, wie ganze Volksgruppen brutal vertrieben wer- 

den, um den Eindringlingen Platz zu machen.»1 

Was war zu tun? Die wenigen Geldmittel und Hilfsgüter, die der 

Delegierte mitgebracht hatte, stellten natürlich keine Antwort dar. 

Man musste die Zahl der Internierten schnellstmöglich herabsetzen, 

indem man die Freilassungen beschleunigte und Repatriierungs- 

und Emigrationsunternehmungen durchführte, zum Beispiel mit 

Hilfe der im British Empire blockierten französischen Schiffe: die 

Briten könnten diesen gestatten, unter der Flagge des Roten Kreu- 

zes die Emigranten abzuholen, dafür würden sie Lebensmittel für 

die Kriegsgefangenenlager erhalten. Welche Länder jedoch waren 

bereit, diese Flüchtlinge aufzunehmen, insbesondere die Juden? 

Bis zum Ausgang der erforderlichen Verhandlungen und für 

jene, die nicht freigelassen werden konnten, waren Verbesserungen 

in den Lagern unerlässlich. Wahrscheinlich besass nur das IKRK die 

nötige Autorität zur Durchführung einer Hilfsaktion. 

Trotz seiner Schärfe wurde daher der Bericht Dr. Cramers dem 
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französischen Aussenministerium übersandt, begleitet von drei 

Vorschlägen: einmal die Lieferung von warmer Kleidung, Nah- 

rungsmitteln und Medikamenten, dann die Verbesserung der Un- 

terkünfte, schliesslich die Verringerung der Bestände durch Freilas- 

sung oder Emigration, namentlich der Frauen, Kinder und Alten2. 

Das Internationale Komitee bemühte sich seinerseits, bei den 

Blockadebehörden freien Durchlass für die Hilfssendungen zu er- 

wirken. Das verstand sich nicht von selbst, denn bei den Inhaftier- 

ten handelte es sich weder um Kriegsgefangene noch um Zivilin- 

ternierte, da sich ihr Land nicht, oder nicht mehr, im Kriegszustand 

mit dem französischen Staat befand (Staatenlose, deutsche und 

österreichische Juden usw.). Erst nach einjährigen Verhandlungen 

erreichte es die Aufhebung der englischen Blockade für ausschliess- 

lich kollektive Hilfssendungen an die südfranzösischen Lager, unter 

Kontrolle des Vereinigten Hilfswerks vom Internationalen Roten 

Kreuz. Da dieses gänzlich von Spenden abhing, verfügte es nur 

über unzulängliche Mittel. In Anbetracht der Beiträge anderer 

Organisationen konzentrierte es sich daher auf pharmazeutische 

Erzeugnisse, in Zusammenarbeit mit einem unitarischen Komitee, 

das Noel H. Field in Marseille leitete. Nach einer Schätzung vom 

Sommer 1944 erhielten die jüdischen Internierten, deren Zahl ab 

Sommer 1942 zufolge der Deportationen rasch abnahm, auf diesem 

Wege Hilfsgüter im Wert von ungefähr 90’000 Schweizer Franken3. 

Als Dr. Cramer im Herbst 1941 eine weitere Reise ins unbesetzte 

Frankreich unternahm, fand er die Lage gleichzeitig verbessert und 

verschlimmert, besonders in Rieucros (Mende), Rivesaltes (Perpi- 

gnan), Gurs. Verbessert, weil Vichy inzwischen einen Generalin- 

spektor für die Lager in ganz Frankreich ernannt hatte, den ehe- 

maligen Präfekten der Ardèche, Jean Faure, und weil nun das 

Französische Rote Kreuz und viele andere karitative Vereinigun- 

gen wie die YMCA, die CIMADE, der Service social d’aide aux 

émigrés, die Quäker, aber auch jüdische Organisationen wie OSE 

oder RELICO ihre Bemühungen koordinierten. Verschlechtert 

dagegen, weil die Emigrationsmöglichkeiten ständig abnahmen, 

besonders die nach Amerika für die Juden. Am 1.Juli 1941 hatten 

die Vereinigten Staaten neue Bestimmungen erlassen, um die jüdi- 

sche Einwanderung zu bremsen. Zur Erschwernis der Ausreise 

aus Vichy-Frankreich waren die nordamerikanischen Konsulate 

318 



mit Ausnahme von Lyon und Marseille geschlossen worden. Die 

Bemühungen des Joint, Auswanderungen über Spanien und Portu- 

gal finanziell zu unterstützen, waren damit zum Scheitern verur- 

teilt. Und ab Oktober blockierten die Nationalsozialisten die Juden 

endgültig in Europa, indem sie ihnen die Ausreisegenehmigung 

verweigerten. So blieb auch den Internierten der südfranzösischen 

Lager keine Hoffnung mehr. Wenn das IKRK etwas für sie tun 

wollte, konnte es sich nur noch um die Verbesserung der Unter- 

kunft, Hygiene und Verpflegung bemühen. Allerdings erklärte 

Burckhardt gegenüber dem Intergovernmental Committee for Re- 

fugees im Dezember 1941: «Das Problem der Flüchtlingshilfe im unbe- 

setzten Frankreich ist für das Rote Kreuz zweitrangig.»4 

Auch im besetzten Frankreich änderte sich die Lage Ende 1941 nach 

einem Jahr der Improvisation bei der Errichtung der Lager nach 

Gruppen: farbige Kriegsgefangene (die weissen sind nach Deutsch- 

land gebracht worden), vor allem britische Zivilinternierte, poli- 

tisch Verdächtige, Juden. Die beiden Lager, die letzteren in Beaune- 

la-Rolande und Pithiviers Vorbehalten waren, machten anfangs 

keinen schlechten Eindruck auf Marti und de Morsier. Der Arzt der 

schweizerischen Gesandtschaft in Paris und damalige IKRK-Kor- 

respondent de Morsier erwartete seine Ernennung zum Delegier- 

ten für Frankreich, der Marti in Berlin unterstellt sein würde. Die 

beiden Vertreter des IKRK berichteten von ihrer Inspektionsreise 

durch die besetzte Zone: 

«Wir haben unsere Besichtigungen im besetzten Frankreich fortgesetzt 

und zwei Lager mit nichtfranzösischen Juden besucht – ungefähr 4’000 

Männer –, die verhaftet und in diese Lager im Departement Loiretgebracht 

worden sind (2’000 Männer pro Lager). Sie werden wie Kriegsgefangene 

behandelt. Sie sind auf deutsche Weisung verhaftet worden, unterstehen 

aber den französischen Behörden. Es geht ihnen ziemlich gut. Ihre Ange- 

hörigen können sie alle zwei Monate besuchen kommen. Sie bekommen 

Pakete und Post. Es sind vor allem polnische Juden.»5 

Im Herbst 1941 drangen alarmierendere Gerüchte nach Genf6. 

Sie betrafen hauptsächlich Drancy bei Paris, wo sich seit August 

5'000 Juden befanden anstelle britischer Internierter. Letztere waren 

dort zuvor korrekt untergebracht gewesen, wie Marti und de Mor- 

sier feststellen konnten. Bei einer neuerlichen Inspektionsreise 
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wurden den beiden Delegierten die Gerüchte durch den Lagerarzt 

Dr. Tisne bestätigt7. Eine eingehende Inspektion wäre erforderlich 

gewesen, auch nach Meinung des Französischen Roten Kreuzes, 

das damit seine Position der französischen Verwaltung gegenüber 

stärken wollte. Aber in Genf gingen die Ansichten auseinander. 

Würde sich das IKRK damit nicht in Dinge einmischen, die es 

nichts anging?8 Waren die Internierungslager – selbst Drancy, das 

dem französischen Innenministerium untersteht – nicht letztlich 

Sache der Polizei? Würde die Entsendung eines Komiteemitglieds 

wie im Fall Dr. Cramers in die unbesetzte Zone 1940 und 1941 die 

Sache nicht unangenehm aufbauschen? Die Ereignisse vom Früh- 

jahr 1942 sollten diese Fragen beantworten und die tragische Verän- 

derung der Lage für die Juden bestätigen. 

Von der Gefangenschaft zur Deportation 

Im Oktober 1940 erliess das Vichy-Regime ein Judengesetz («Statut 

des Juifs») und ermächtigte die Präfekten, ausländische Juden in 

Sonderlagern zu internieren. Ein Jahr später, im Dezember 1941, 

fand in der besetzten Zone die dritte Grossrazzia nach jenen vom 

Mai und August desselben Jahres statt. Unter dem Vorwand ihrer 

rassischen Mitschuld am Kriegseintritt der Vereinigten Staaten 

wurden diese Geiseln in den Lagern von Beaune-la-Rolande, Pithi- 

viers und Drancy gefangengesetzt. Im März 1942 begannen die De- 

portationen aus Drancy und Compiègne nach Auschwitz. Nach 

einer Übereinkunft der Deutschen mit Laval wurde dann ein um- 

fassender Deportationsplan ausgelöst, dessen Höhepunkte die «Vel 

d’hiv»-Razzia [«Velodrome d’hiver», Pariser Radstation, A.d.Ü.] 

am 16. und 17. Juli (vgl. Dokument XXX) und die Razzia in der un- 

besetzten Zone am 26. August bildeten. 

Auf der anderen Seite formierte sich der Widerstand gegen die 

Besatzungsmacht, der sich gegen Wehrmachtsangehörige und mi- 

litärische Einrichtungen richtete. Die Deutschen schlugen zurück 

mit Geiselnahmen, später mit wahllosen Vergeltungsmassnahmen. 

Im Dezember kam es mit dem Nacht und Nebel-Erlass zu einer In- 

tensivierung der Deportationen von Widerstandskämpfern und 

selbst Verdächtigen aller Art in die Konzentrationslager. 

Die Ereignisse in Frankreich stiessen in der französischen 
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DOKUMENT XXX 

Die «Vel d’Hiv»-Razzia 

Am 7. August 1942 erhält Genf einen ausführlichen Bericht über die Grossrazzia 

In der Nacht vom 15. zum 16. Juli hat die französische Polizei eine Verhaftungs- 

welle unter ausländischen oder kürzlich eingebürgerten Juden ausgelöst. Von 

den Festnahmen waren 28’000 Personen betroffen, deren Namen auf einer vor 

mehreren Monaten erstellten Liste verzeichnet standen. 

Viele von ihnen konnten gewarnt werden, entweder durch Unbekannte oder 

durch die Polizisten selbst, von denen einige aus diesem Grund ihren Posten 

verloren. 6’000 Juden konnten sich auch im XVIII. Arrondissement verbergen, 

so dass sich die Zahl der Verhaftungen schliesslich nur auf 12-14’000 belief. 

Inzwischen wird die Operation verlangsamt fortgesetzt. 

Männer und Frauen wurden festgenommen, ihres Geldes beraubt und ge- 

trennt ins Velodrome d’hiver oder in den Parc des Princes [Pariser Fussballsta- 

dion, A.d.Ü.] gebracht. Man verschonte weder Kranke noch Frischoperierte. 

So wurde die chirurgische Station des Rothschild-Krankenhauses, die den 

Operierten des Lagers Drancy Vorbehalten ist, mit einem Schlag ausgeräumt 

und alle Patienten ins Lager gebracht, unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Opera- 

tion oder von der Bedenklichkeit ihres Zustands. 

Kinder von drei Jahren an wurden ihren Müttern weggenommen. Mitleidige 

Polizisten vertrauten sie den Nachbarn an, andere, und zwar die Mehrzahl, 

versperrten die Wohnung, liessen die Kinder auf der Strasse oder luden sie auf 

Lastwagen, wo sie Hunderte Kinder zusammenpferchten. 

Man hörte ihr Schreien, ihr Weinen, ihre verzweifelten «Mama»-Rufe in den 

ausgestorbenen, dunklen Strassen. Ungefähr 5’000 Kinder wurden in 3 Schulen 

eingesperrt. 

Die öffentliche Fürsorge und die Union générale des Israélites de France 

(Vereinigung der Juden Frankreichs) wurden beauftragt, sich um einen Teil der 

Kinder zu kümmern. In vielen Fällen grassierten Masern und Scharlach unter 

den Kindern. 4 von ihnen waren 12 Stunden nach ihrer Verhaftung gestorben. 

Wegen des schlechten Gesundheitszustandes der Erwachsenen genehmigten 

die Besatzungsbehörden 10 Ärzte zur Behandlung der Kranken. Das französi- 

sche Kommissariat für Judenfragen gestand nur drei zu. 

Die Männer und Frauen wurden vorläufig in Lager gebracht. Der von der 

Regierung dorthin entsandten staatlichen Fürsorge verweigerten die deutschen 

Behörden den Zutritt. 

Die Quäker, die Heilsarmee, die U.G.I.F. versuchen diese hungernde Menge 

mit Lebensmitteln zu versorgen. Die Verhältnisse in den Lagern – ohne Unter- 

künfte und sanitäre Einrichtungen, Verbandmaterial, Küche – sind noch 

schlimmer als im Parc des Princes. 

Zahlreiche Kleinkinder haben ihre Identität verloren, die im Augenblick 

nicht feststellbar ist. 
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Seit der Razzia hat man von den Inhaftierten praktisch nichts mehr gehört. 

Die Zahl der Selbstmorde wird auf 3 bis 400 geschätzt. Frauen haben ihre 

Kinder, in einem Fall 6, aus dem Fenster geworfen und sind ihnen nachgesprun- 

gen. 

In vielen Fällen glaubte man, die Frauen seien von diesen Massnahmen nicht 

betroffen, so dass sich nur die Männer durch Flucht der Verhaftung entzogen. 

Sie hinterliessen ihren Frauen, Müttern, Töchtern ihr Geld und ihre Wertsachen. 

Diese wurden beschlagnahmt und die Frauen festgenommen. 

Kinder-Jungen und Mädchen – sind ab 14 bis 15 Jahren verhaftet worden. 

Wenn in Paris die grosse Mehrheit der Inhaftierten aus Ausländern bestand, 

so wurden in der Provinz französische wie ausländische Juden, Männer und 

Frauen von der deutschen Polizei festgenommen. Umgeben von Soldaten mit 

aufgepflanztem Bajonett, wurden sie auf Lastwagen geladen, Männer und 

Frauen getrennt, und vorläufig interniert, darunter Tausende im Lager Pithi- 

viers. Die Kinder liess man auf der Strasse, die Wohnungen wurden versiegelt. 

Den Nachbarn wurde verboten, sich um die Kinder anzunehmen. Sogar in den 

entlegensten Ortschaften, wo nur ein Jude wohnte, kam die Polizei, um Verhaf- 

tungen vorzunehmen. 

Dank der tätigen Solidarität der nichtjüdischen Bevölkerung konnten viele 

Personen entkommen und zahlreiche Kinder verborgen oder in die unbesetzte 

Zone gebracht werden, trotz der damit verbundenen Gefahren. 

Gleichzeitig wurden die antijüdischen Massnahmen in Paris verschärft. All- 

gemeine Sperre des Telephons, sogar für die Union générale des Israélites de 

France, der Einkauf der wichtigsten Lebensmittel ist nur während einer Stunde 

gestattet – dann nämlich, wenn die Geschäfte geschlossen sind. 

Der Terror brach überall gleichzeitig aus, in Paris, in der Provinz und beson- 

ders in der verbotenen Zone. Viele Juden versuchen, in die unbesetzte Zone zu 

fliehen. Ein ununterbrochener Strom von Männern, Frauen, Kindern und 

Kranken überquert an verschiedenen Stellen die Demarkationslinie nach 25 bis 

75 km langen Fussmärschen. 

Inzwischen blüht das Fluchthelfergeschäft. Die anfänglichen Preise von 4 bis 

500 F pro Person sind auf 5 bis 10’000 F geschnellt. 

Die polizeilichen Massnahmen gegenüber ausländischen Juden, die die De- 

markationslinie überquert haben und sich damit in ungesetztlichen Verhältnis- 

sen befinden, sind von verständnisvoller Toleranz. 

In der unbesetzten Zone müssen jedoch 10’000 ausländische Juden an die 

deutschen Behörden ausgeliefert werden. In allen Lagern in Südfrankreich sind 

Bestandsaufnahmen der Internierten durchgefuhrt worden. Im Augenblick 

sind alle Internierungszentren vollkommen von der Aussenwelt abgeschnitten, 

3’000 Männer und Frauen sollen am 6., 8. und 10. August deportiert werden. 

Die übrigen 7’000 müssen von den Ausländern in den Städten genommen 

werden, deren Papiere nicht in Ordnung sind, d.h. die keine Bescheinigung 

über einen Ausweisantrag besitzen. Daher riskieren die Ausländer, die aus der 

besetzten Zone geflohen sind, als erste ausgeliefert zu werden. Razzien haben in 
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Lyon, Marseille, Toulouse und in anderen Städten am 4., 5. und 6. August statt- 

gefunden und gehen weiter. 

(AIKRK, G 58/8, Bericht von Dr. Weil) 

Schweiz natürlich auf verstärkte Anteilnahme. Das IKRK, das über 

diese Vorgänge besser informiert war als über alle anderen, fühlte 

sich besonders betroffen. Im Verlauf des Jahres 1941 verfolgte es 

eine zweifache Politik angesichts der antisemitischen Massnahmen 

und der politischen Unterdrückung. Über das Vereinigte Hilfs- 

werk versorgte es die Lager in Südfrankreich, in denen auch Juden 

interniert waren. Und allgemein, vor allem jedoch hinsichtlich der 

Judenlager im Norden, unterstützte es das Französische Rote Kreuz 

bei dessen Hilfs- und Nachrichtentätigkeit. Es stand damit weitge- 

hend im Einklang mit der Politik des Vichy-Regimes, zumindest 

vor der zweiten Machtübernahme Lavals und dem Teufelspakt, 

den der neue Ministerpräsident mit den Nationalsozialisten zur 

Durchführung des Wannsee-Programms schloss. 

Aber war dies ausreichend? Im März 1942 teilte das Französische 

Rote Kreuz mit, dass es keinen Zugang zu den Lagern ausländischer 

wie französischer Juden habe. Einzig das IKRK könnte etwas un- 

ternehmen. Ende April drängte es wieder: 

«Eine grosse Zahl Juden, meist französischer Nationalität, sind aus den 

deutschen Internierungslagern Compiègne und Drancy nach Osteuropa 

verbracht worden. 

Ich glaube, dass sie in zwei Transporten zu je knapp tausend befördert 

wurden und dass sie zu Arbeiten in Schlesien verwendet werden. Das 

FRANZÖSISCHE ROTE KREUZ hat keinerlei Befugnis und keine Mög- 

lichkeit zu einer Wohltätigkeitsaktion zugunsten dieser Internierten, die 

sich nicht mehr in Frankreich befanden; sie sind daher ganz und gar auf 

die Wohltätigkeit des INTERNATIONALEN KOMITEES VOM ROTEN KREUZ 

angewiesen. 

Wir machen Sie besonders darauf aufmerksam, dass jene unter ihnen, 

die im Dezember verhaftet wurden, keinerlei Kontakt zu ihren Familien hat- 

ten, solange sie noch in Frankreich waren. Die Ermöglichung der Korre- 

spondenz nach Richtlinien, die mit den deutschen Behörden festzulegen 

sind, kann nur von Seiten des Internationalen Komitees vom ROTEN 

KREUZ erfolgen.»9 
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Nach Ansicht des Französischen Roten Kreuzes sollte das Interna- 

tionale Komitee nicht nur das Besuchsrecht für die Internierten in 

beiden Zonen Frankreichs verlangen – ob die Lager und Gefängnisse 

nun der Besatzungsmacht oder den inländischen Behörden unter- 

standen sondern auch zugunsten der aus ihrem Staatsgebiet ver- 

schleppten jüdischen wie nichtjüdischen Franzosen intervenieren: 

«Nur das IKRK kann etwas unternehmen. Bei dieser Intervention darf 

von Juden keine Rede sein. Aufgrund der Tatsache, dass auch Arier in deut- 

sche Lager gebracht werden, braucht man die Abstammung der Deportier-

ten nicht zu erwähnen. 

Die Behauptung der deutschen Behörden, diese Franzosen würden we-

gen Vergehen gegen die Sicherheit der Besatzungsarmee nach Deutschland 

überstellt, kann nicht als erheblich gelten, wenn keine genaueren Angaben 

gemacht werden. Sie lässt sich sogar sofort widerlegen, weil solche Verge-

hen von den deutschen Gerichten auf der Stelle abgeurteilt und geahndet 

werden ... 

Das FRK kann also nur dem IKRK den Schutz seiner Staatsangehörigen 

jeder Abstammung anbefehlen. Es wird von nun an auch die Anfragen jener 

Familien an das IKRK weiterleiten, die seit sechs Monaten ohne Nachricht 

von ihren Angehörigen sind und ihnen keine Lebensmittel schicken kön- 

Was tun? Bei welchen Stellen? 

Seine Informationen und die Hilferufe an das Rote Kreuz veranlass- 

ten das Internationale Komitee, wie wir weiter oben sahen, die Ge- 

samtheit seiner Tätigkeiten zu überdenken, die Bedeutung jeder 

einzelnen zu erwägen und sich zu vergewissern, dass es seiner we- 

sentlichen Aufgabe treu blieb, ohne dabei seine humanitären Pflich- 

ten zu vernachlässigen. In diesem Sinne muss die Ablehnung ge- 

wertet werden, mit der Chenevière, Huber und Burckhardt Ende 

April der Empfehlung Dr. Cramers entgegentreten, Arbeitslager in 

Hochsavoyen, also gleich bei Genf, inspizieren zu lassen. 

«H. Huber ist der Meinung, das Internationale Komitee habe seinen 

Platz grundsätzlich zwischen zwei kriegführenden Mächten und dürfe nur 

in vergleichbaren Fällen intervenieren. Daher sind diese Fragen der Innen- 

politik eines Landes natürlich vom humanitären Standpunkt aus relevant, 

aber nicht spezifisch Sache des Roten Kreuzes.»n 
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Im Juni reagierte Schwarzenberg dementsprechend auf die Hilfe- 

rufe des Französischen Roten Kreuzes, denn die fraglichen Inhaftier- 

ten konnten in seinen Augen nicht mit Zivilinternierten gemäss dem 

Entwurf von Tokio gleichgestellt werden: 

«Zunächst müssen wir prüfen, ob sich das IKRK um dieses Problem 

kümmern will und ob es sich darum kümmern kann, ohne zahlreiche andere 

Fragen zu gefährden, die es noch lange nicht gelöst hat (Besuche Martis bei 

den Kriegsgefangenen und Zivilinternierten in Europa), und ohne das Ri- 

siko einzugehen, mangelnder Unparteilichkeit bezichtigt zu werden, da es 

ja nie in den anderen besetzten Ländern interveniert ist.»12 

Und im August 1942, als das Gerücht von der Deportation der 

Juden Frankreichs wie die Schliessung der eidgenössischen Grenze 

vor Schutzsuchenden manches Gewissen in der Schweiz aufrüttel- 

ten, bekräftigte Huber gebenüber dem Delegierten des Bundesrats 

für internationale Hilfswerke seine prinzipielle Zurückhaltung13. 

Diese Vorsicht hiess jedoch nicht Untätigkeit. Am 30. März wurde 

Marti in einem vertraulichen, von dem Komiteemitglied F. Barbey 

unterzeichneten Schreiben beauftragt, bei der geeignetsten Stelle, 

DRK oder Auswärtiges Amt, diskret zu erkunden, ob Hilfssendun- 

gen an die Juden in Compiègne möglich wären und ob ihre Vertei- 

lung an die Bedürftigsten gewährleistet sei. Es stand dem Delegier- 

ten frei, über die Durchführbarkeit dieser so heiklen Anfrage zu 

entscheiden14. Darüber hinaus wies R. Gallopin Marti am 16. April 

an, wenn möglich den Aufenthaltsort der aus Compiègne und 

Drancy verschleppten Juden in Erfahrung zu bringen und die Ge- 

nehmigung für Hilfssendungen an sie zu erwirken15. 

Seinem Charakter getreu ging Marti direkt auf das Ziel los, als er 

den Brief Frédéric Barbeys erhielt, das heisst, er ging zum Auswärti- 

gen Amt. Er kleidete sein Gesuch geschickt in eine Anfrage allgemei- 

ner Art, denn er sprach von der Versorgung aller Internierten in 

Compiègne aus streng humanitärer Sicht. Es gab dort nämlich auch 

ein Kriegsgefangenenlager (Frontstalag 220) sowie amerikanische, 

jugoslawische und russische Zivilinternierte (unter letzteren wur- 

den übrigens die arbeitsfähigen Juden unter 55 zwecks Deportation 

abgesondert). Kurz, der übliche Gesprächspartner Martis, Lega- 

tionsrat Sethe, dürfte das Anliegen wohl nicht gleich durchschaut 

haben: er liess einen günstigen Bescheid erhoffen und bat um etwas 

Zeit16. Doch im Sommer kam dann die Antwort, das Französische 

325 



Rote Kreuz helfe von Zeit zu Zeit und die nötigen Medikamente 

würden dem Lager von der Besatzungsmacht zur Verfügung ge- 

stellt17. 

Der zweite Auftrag vom 16. April hatte selbstverständlich noch 

weniger Erfolgsaussichten, wie Marti erwartet hatte: 

«Dr. Sethe bedauert, eine abschlägige Antwort geben zu müssen. Diese 

Juden sind wegen versuchter Vergehen gegen die Sicherheit der deutschen 

Armee deportiert worden. Sie werden nicht als Internierte, sondern als Kri- 

minelle betrachtet und sind damit unserer Kontrolle entzogen. 

Wir hätten diese Antwort von vornherein geben können.»13 

Inzwischen waren jedoch in der sogenannten Prioritätensitzung 

verschiedene Massnahmen beschlossen worden. So ging am selben 

Tag, an dem Marti Genf von seinem Misserfolg unterrichtete, ein 

Schreiben an das Auswärtige Amt, das Schwarzenberg entwarf und 

Gallopin unterzeichnete: 

«Wir haben von in besetzten Gebieten Internierten erfahren, dass in 

Nordfrankreich, namentlich in den Lagern Drancy und Compiègne, Zivil- 

internierte verschiedener Nationalitäten nach Deutschland gebracht wor-

den sind, darunter Franzosen, Jugoslawen, Polen, sogenannte Weissrussen 

usw. Aufgrund dieser Veränderung in der Zusammensetzung der Lager er-

suchen wir um schnellstmögliche Übersendung der Namenlisten dieser Zi-

vilinternierten mit Angabe ihres Aufenthaltsorts. Ferner bitten wir um Mit-

teilung, ob und an welche Anschrift Hilfspakete gesandt werden können und 

ob die betreffenden Personen mit ihren Familien korrespondieren dür-

fen.»19 

Ende des Sommers lag in Genf noch keine Antwort auf dieses 

Schreiben vor, trotz aller Bemühungen Martis20. Diese Misserfolge 

trugen massgeblich zur Abfassung der Note vom 24. September 

1942 bei, deren Entstehung, Tragweite und letztlich deren Misser- 

folg wir gesehen haben. 

Unterdessen waren zwei neue Versuche unternommen worden. 

Einerseits wurden mit Hilfe des Französischen Roten Kreuzes und 

amerikanischer Vereinigungen 500 Pakete an französische Inhaf- 

tierte in der besetzten Zone geschickt (ein ähnlicher Versuch sollte 

für Griechenland erfolgen), weil man hoffte, zumindest bezüglich 

der Hilfssendungen ihre Gleichstellung mit Zivilinternierten zu er- 

reichen21. Andererseits erging eine Anfrage an das Aussenministe- 

rium in Vichy nach dem Verbleib und den Namen der nach 
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Deutschland deportierten Internierten der unbesetzten Zone, wo- 

bei man wohlgemerkt die Erwähnung politischer Gefangener oder 

die Erwähnung des Asylrechts unterliess: 

«Seit einiger Zeit erhält das Internationale Komitee vom Roten Kreuz 

Nachrichten, die es an die Internierten der südfranzösischen Lager vermit- 

telt hatte, mit dem Vermerk zurück: ‚Nicht mehr im Lager’. Andererseits 

hören wir von den Familien der Internierten, dass diese nach Deutschland 

geschickt worden sein sollen. 

Ausserdem haben wir erfahren, und zwar aus verschiedenen Quellen, 

dass zahlreiche Juden in der unbesetzten Zone verhaftet und in bestimmte 

Internierungslager gebracht worden sind, von wo einige nach Deutschland 

überstellt werden sollen. Überdies soll eine beträchtliche Anzahl Internier- 

ter der südfranzösischen Lager bereits nach Deutschland gebracht worden 

sein. 

Wie Ihnen bekannt ist, hält sich das Internationale Komitee vom Ro- 

ten Kreuz für verpflichtet, den Internierten aller Kategorien und aller 

Länder beizustehen. So konnte es dank des Wohlwollens und Verständnis- 

ses der französischen Regierung die Internierten in den Lagern Südfrank- 

reichs zweimal durch ein Mitglied des IKRK besuchen lassen und ihnen 

Hilfsgüter bringen, die von einem gewissen Nutzen waren, wie wir glau- 

ben. 

Aus diesem Grunde wendet sich das Internationale Komitee vom Roten 

Kreuz neuerlich an Sie, um womöglich die Bestimmungsorte der Internier- 

ten zu erfahren, die nach Deutschland überstellt worden sein sollen, und 

um die Namenlisten dieser Personen zu erhalten. Zahlreiche überdas Los 

ihrer Angehörigen beunruhigte Familien wenden sich an uns, und die er- 

wähnten Auskünfte würden uns erlauben, sie zu beruhigen. Damit könn- 

ten wir eine der Aufgaben erfüllen, die die Zentralstelle für Kriegsgefan- 

gene zu Beginn des gegenwärtigen Konflikts übernommen hat. 

Nach allem Vorstehenden wären wir Ihnen daher dankbar, wenn Sie die 

Möglichkeit prüfen wollten, uns die erbetenen Angaben zu übermitteln. 

Vorliegendes Schreiben beruht auf der Sorge, die das Internationale Komi- 

tee aufgrund seiner Tradition, seiner jetzigen Tätigkeit und des Vertrau- 

ens, das es bei den kriegführenden Mächten wie bei den Opfern des Kon- 

flikts geniesst, um diese direkten oder indirekten Opfer der gegenwärtigen 

Umstände zu tragen hat.»22 

Auf diesen Brief erfolgte nie eine Antwort, nicht einmal eine 

Empfangsbestätigung. Vorjahresende beschloss der Ausschuss für 
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Kriegsgefangene und Zivilinternierte, nicht darauf zu beharren, 

sondern seine Bemühungen auf die Lager in Südfrankreich zu kon- 

zentrieren23. Schon im September hatte er vorgeschlagen, Dr. Cra- 

mer, der gerade in die besetzte Zone reiste, möge diese Lager wie 

1940 und 1941 inspizieren. Chenevière jedoch war dagegen, weil 

«sich das IKRK gemäss seiner Tradition und seiner Mittel besonders um 

die Kriegsgefangenen und Zivilinternierten annehmen muss und nicht ris-

kieren darf, seine Tätigkeit durch Aktionen zugunsten anderer Opferkate- 

gorien zu gefährden, deren Ergebnis recht zweifelhaft erscheinen kann.»24 

Der Gesamteindruck war also ohnmächtige Resignation, ob es 

nun um die Fragen Pastor Boegners ging oder um die individuellen 

Nachforschungsanträge, die sich häuften. Letztere wurden von 

jetzt an nach folgendem Schema beantwortet: 

«Das IKRK hat bei den verschiedenen zuständigen Behörden (franzö- 

sischen und deutschen) zahlreiche Demarchen unternommen; obwohl es al- 

les versucht, um etwas zu erreichen, sind diese Demarchen bisher ergebnis- 

los verlaufen. 

Das IK hatte bis vor Kurzem noch die Möglichkeit, gewisse individuelle 

Nachforschungen anzustellen, aber diese Möglichkeit steht ihm nicht mehr 

offen. Das IK muss sich also darauf beschränken, die eingehenden Anfra- 

gen zu registrieren, ohne jedoch sagen zu können, ob und wann eine Ant- 

wortgegeben werden kann.»25 

Eine ähnliche Erklärung ging an das Hochkommissariat für 

Flüchtlinge, das seinerseits vergeblich nach den Anschriften der aus 

Vichy-Frankreich deportierten deutschen, österreichischen und 

tschechischen Juden forschte26 und Genf eine Hilfsaktion für deren 

Kinder vorschlug. Auch hier musste das Komitee seine Unfähigkeit 

erklären, die Verteilung der Liebesgaben der Quäker und anderer 

Organisationen zu überwachen, was eine Lockerung der Blockade 

unmöglich machte27. 

Trotz allem hörte der Strom der Anfragen nicht auf. In Zusam- 

menarbeit mit den jüdischen Organisationen, dem International 

Migration Service usw. stellten die Zivilpersonendienste der Zen- 

tralstelle Listen der gesuchten Personen auf, zunächst jüdischer, 

später arischer, als das DRK Nachforschungen nach Juden prinzi- 

piell ablehnte. Eine Statistik vom Frühjahr 1943 zeigte, dass die 

Nachforschungen schleppend weitergingen, und gab Aufschluss 
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über den Stand der Suchanträge nach Deportierten und Gefangenen 

beim Frankreichdienst der Zentralauskunftsstelle (vgl. Dokument 

XXXI). 

Bestandsaufnahme 

Gemessen an der Wirklichkeit waren die Angaben vom 30. April 

natürlich lächerlich. Während des Jahres 1943 nahm die Anzahl der 

Verhafteten und Deportierten ständig zu. Dem Französischen Ro- 

ten Kreuz zufolge sollte es im Herbst in Frankreich und Deutsch- 

land 150’000 Zivilinternierte und aus politischen Gründen Depor- 

tierte gegeben haben28, für die die Schweiz als Schutzmacht der 

französischen Zivilinternierten nichts vermochte (die Kriegsgefan- 

genen unterstanden nach einem Direktabkommen zwischen Berlin 

und Vichy der Scapini-Mission). Das Französische Rote Kreuz, die 

Wohltätigkeitsvereinigungen und sogar der französische Staat setz- 

ten daher alle Hoffnungen auf Genf. Konnte das IKRK nicht einen 

neuen Versuch in Deutschland unternehmen, um Auskünfte über 

Einzelpersonen und die Genehmigung zu Hilfssendungen zu erhal- 

ten? Im November 1943 ersuchte der PIC-Ausschuss Burckhardt 

und Bachmann, das Problem in Berlin zur Sprache zu bringen29. In 

den Akten fand sich jedoch kein Hinweis auf eine solche Demarche, 

die sowieso vertraulich hätte erfolgen müssen und jedenfalls ergeb- 

nislos geblieben wäre. 

Denn für die deutsche Führung stellte das Drängen des Roten 

Kreuzes und der französischen Regierung den Beweis für die Wirk- 

samkeit des Nacht- und Nebel-Erlasses dar und bestärkte sie in die- 

ser Methode der Unterdrückung. Dies ging aus einem deutschen 

Memorandum hervor, von dem das IKRK natürlich erst nach dem 

Krieg Kenntnis erhielt: 

«I. Die wiederholten Anfragen der französischen Delegation [hei der 

Waffenstillstandskommission in Rethondes] sowie die ständigen Bemü- 

hungen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz beweisen, dass 

viele Leute in den besetzten Gebieten über das Schicksal der verhafteten 

und nach Deutschland überstellten Personen beunruhigt sind. 

Genau das hat der Führer vorhergesehen und gewollt. Er ist der Mei- 

nung, das einzige Mittel zu einer wirksamen Bekämpfung der Anschläge 

auf die Besatzungsmacht bestehe darin, die Schuldigen zum Tode zu ver- 
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DOKUMENT XXXI 

Eine Statistik aus demjahre 1943 

Frankreichdienst – Abteilung Zivilpersonen – Gefangene & Deportierte 

STAND: Die Anzahl der Suchanträge an die Dienststelle beläuft sich bis heute 

auf 1288 (Männer, Frauen und Kinder). 

FRAUEN & KINDER: Unter den verhafteten Personen machen Frauen und 

Kinder 33 Prozent aus. 

JUDEN: Sie stellen 62 Prozent der Fälle dar. Zu beachten ist, dass die Juden, die 

in der monatlichen Statistik durchschnittlich 65 Prozent der Neuanfragen aus- 

machten, im April nur mit 34 Prozent vertreten sind. 

SUCHANTRÄGE: 649 Suchanträge sind an das Deutsche Rote Kreuz gegangen, 

mit folgenden Ergebnissen: 

Positive Antworten: 12 Prozent 

Negative Antworten: 28 Prozent 

Mehrere interessante Antworten des Deutschen Roten Kreuzes sind bei der 

Dienststelle eingegangen (Einzelheiten über Krankheiten und Todesfälle – 

Auskünfte über Gesundheitszustand – Freilassung – Arbeitsort). Von einem 

Zivilhäftling, der seit 1941 in Compiègne festgehalten und imjuni 1942 depor- 

tiert wurde und von dem man nichts mehr gehört hatte, teilte uns das Deutsche 

Rote Kreuz mit, dass er in den Messerschmitt-Werken in Augsburg arbeite. 

AUSKÜNFTE: Unter den insgesamt 1288 behandelten Fällen haben wir 9 To- 

desfälle und 15 Freilassungen in Erfahrung gebracht. 

BEMERKUNGEN: Im Monat April betraffen 99 Anfragen arische Franzosen. 

Der Grund für ihre Verhaftung ist den Antragstellern oft unbekannt. In mehre- 

ren Fällen sprechen die Angehörigen von verleumderischer Denunziation we- 

gen gaullistischer Idee, Waffenbesitz, Empfang ausländischer Rundfunksen- 

dungen- 

Wir weisen darauf hin, dass zahlreiche Zivilhäftlinge in Compiègne dieses 

Lager seit einiger Zeit (18 Monate und mehr) mit unbekannter Bestimmung 

verlassen haben. Die Farmilei wurde von der Lagerleitung (auf deutsch) be- 

nachrichtigt, dass der Häftling zum Arbeitseinsatz komme und später schreiben 

werde. Mehrere Monate sind vergangen, und die Familien haben noch nichts 

gehört. In zwei Fällen war die Freilassung der Gefangenen offiziell bekanntge- 

geben worden. Verschiedenen Informationen zufolge soll die Überstellung in 

Arbeitslager als Vergeltungsmassnahme für mehrere Ausbrüche aus dem Lager 

in Compiègne anzusehen sein. 

30. April 1943 

(AIKRK, G 44) 
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urteilen oder Massnahmengegen sie zu ergreifen, die ihre Familien und die 

Bevölkerung in Unkenntnis über ihr Schicksal lassen. 

II. Diese Weisung des Führers, die ausführlich kommentiert wurde, be- 

deutet nicht, dass das OKW nach der Vollstreckung nicht Auskunft über 

einzelne zum Tode Verurteilte geben könnte, wenn dies beispielsweise in- 

nenpolitische Massnahmen in Frankreich bewirken soll. Es darf sich dabei 

aber nur um Einzelfalle handeln, denn wenn man den Franzosen sämtliche 

Hinrichtungen bekanntgäbe, würden sie mit Recht daraus schliessen, dass 

die anderen Delinquenten nur zu Freiheitsstrafen verurteilt worden seien. 

Grundsätzlich sind daher alle Anfragen der französischen Delegation 

von vornherein abzulehnen, wenn ihre Weiterleitung an das OKW (WR) 

nicht aus aussenpolitischen Gründen geboten scheint. Paragraph IX der 

Vollzugsorder Nr. 2 vom 16. 4. 1942 (Entwurf) sieht folgende Antwort 

vor: ‚Der Schuldige ist verhaftet worden. Weitere Auskünfte können nicht 

erteilt werden’.»iQ 

Auch hier wurde also die Bedeutung der Pakete an die Konzentra- 

tionslager deutlich, um Anhaltspunkte zu gewinnen. Aber eine Liste 

der verschiedenen Lager genügte nicht. Die Hauptschwierigkeit be- 

stand darin, sich die Namen und Anschriften einzelner Gefangener 

zu verschaffen, ausserdem waren Geldmittel erforderlich. Das IKRK 

wandte sich deshalb mehrmals an das Französische Rote Kreuz und 

richtete im Frühjahr 1944 dieselbe Bitte an das Französische Komitee 

für die nationale Befreiung, das von Algier aus um Hilfe für die ver- 

schleppten Franzosen gebeten hatte: 

«[Auf Ihr Schreiben] teilen wir Ihnen mit, dass das Internationale Komi- 

tee vom Roten Kreuz seit Herbst 1943 einige Tausend Lebensmittelpakete 

an Zivildeportierte schicken konnte, deren Namen ihm bekannt waren, dar- 

unter auch Franzosen. Es handelt sich um Standardpakete mit je 2,5 kg sehr 

nahrhaften Lebensmitteln, die vom Internationalen Komitee vom Roten 

Kreuz in Mitteleuropa gekauft wurden. Die Kosten für Beschaffung und 

Versand in Höhe von etwa 15 Schweizer Franken pro Paket sind von ver- 

schiedenen Wohltätigkeitsvereinigungen in der Schweiz aufgebracht wor- 

den oder von Verwandten und Bekannten, die um die Sendung gebeten hat- 

ten. 

Da Sammelsendungen an Konzentrationslager verboten sind, haben wir 

diese Pakete an Einzelpersonen geschickt, deren Anschrift wir besassen. In 

diesem Zusammenhang weisen wir Sie daraufhin, dass uns nur relativ we- 

nige Namen von Franzosen in Konzentrationslagern bekannt sind; wenn 
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Sie uns solche Namen mitteilen könnten, wären wir in der Lage, unsere 

Aktion auf eine grössere Anzahl Ihrer Landsleute auszudehnen. 

Allerdings würde eine Ausweitung unseres Hilfswerks einen grösseren 

Bedarf an Finanzmitteln bedeuten, die uns in Genf in Schweizer Franken 

zu Verfügung stehen müssten. Die Blockadebehörden gestatten aber weder 

Transfers noch Lebensmittelsendungen aus Übersee für die Deportierten, 

da diese Kategorie von Kriegsopfern den Kriegsgefangenen nicht gleichge- 

stellt ist. Unseres Wissens sind die Blockadebehörden nicht bereit, Ausnah- 

men zu bewilligen. Es bestehen sehr wenig Erfolgsaussichten für einen An- 

trag Ihrerseits, falls Sie dennoch den Versuch machen wollen. 

Nichtsdestoweniger war uns daran gelegen, Ihnen den gegenwärtigen 

Stand der Dinge zu schildern. Wir hoffen auch, dass Sie eine Möglichkeit 

finden werden, unsere Hilfsaktion für die französischen Zivilgefangenen 

zu unterstützen. 

Erlauben Sie uns schliesslich den Hinweis, dass dieses Hilfswerk mit 

grösster Diskretion behandelt werden sollte, da es sich noch im Entwick- 

lungsstadium befindet und die Empfänger nicht unter dem Schutz der inter- 

nationalen Abkommen stehen. Aus diesem Grund haben wir jede Publizi- 

tät zu diesem Thema stets vermieden und bitten auch Sie, den Inhalt dieses 

Schreibens als streng vertraulich zu betrachten.»31 

In Frankreich selbst bemühte sich Jacques de Morsier um Infor- 

mationen über die Lager der Verwaltungsinternierten, besonders 

über Compiègne, von wo aus im Allgemeinen die Gefangenen- 

transporte abgingen, und über Drancy. Aber bis zur Auflösung der 

Lager im Augenblick der Befreiung gelang dem IKRK praktisch 

kein direkter Einblick, was jedoch nicht heisst, dass es gar nichts er- 

fuhr. Indirekte Auskünfte gingen ihm über das Französische Rote 

Kreuz, die öffentliche Fürsorge und durch persönliche Berichte zu, 

etwa am 30. Mai 1944 durch die Schweizerin Strauss-Mayer, die ein 

Jahr lang Sekretärin im Lager Drancy gewesen war32. In der ehema- 

ligen Südzone, wo sich die Tätigkeit des IKRK-Delegierten noch 

schwieriger gestaltete, blieben zumindest die Vertreter des Verei- 

nigten Hilfswerks in Verbindung mit den Lagern, wo sie ihre 

Arbeit schlecht und recht fortsetzten. 

Trotz aller Bemühungen fiel die Bilanz der erfolgten Hilfelei- 

stungen im Sommer 1944 nicht sehr üppig aus. Die soeben auf fran- 

zösisches Territorium zurückgekehrte provisorische Regierung 

zeigte sich darüber beunruhigt. Sie wünschte, wie wir noch sehen 
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werden, nun einen entscheidenden Beitrag des IKRK, um die 

Zehntausende deportierter Franzosen aus der Gewalt einer Macht 

zu retten, die sich dem Rausch der Götterdämmerung ergab. 

Belgien 

Die Analyse der Tätigkeit des IKRK zugunsten der politischen Ge- 

fangenen und der Juden in Belgien ist in zweifacher Hinsicht auf- 

schlussreich. Einerseits zeigt sie, ähnlich wie bei Polen, wie sehr die 

(relative) Wirksamkeit der Unternehmungen auch von den Mög- 

lichkeiten der nationalen Rotkreuzgesellschaft und von der Anwe- 

senheit eines Delegierten vor Ort abhing. Andererseits stellte dieser 

begrenzte Fall ein Musterbeispiel für die Interpretationsprobleme 

dar, mit denen wir bei der gesamten Untersuchung zu tun hatten. 

Geiseln oder politische Gefangene? 

Die wachsende Zahl von Geiselnahmen und Verhaftungen aus po- 

litischen Gründen während des Jahres 1942 führte zu wiederholten 

Hilferufen an das IKRK, um so mehr, als eine Anzahl Deutsche in 

Belgisch-Kongo interniert waren. Wenn diese von einem Delegier- 

ten des Internationalen Komitees besucht würden, konnte man das 

Prinzip der Gegenseitigkeit geltend machen, wie dies 1940 für die 

holländischen Geiseln in Buchenwald der Fall gewesen war. Die In- 

tervention zugunsten der belgischen Internierten in Deutschland, 

die gleichzeitig mit der Note an die Reichsregierung vom 24.9.1942 

erfolgte, gehörte daher zu den konkreten Durchbruchsversuchen 

des Komitees. Aber das Auswärtige Amt lehnte kategorisch ab1 

und änderte seine Haltung auch in den folgenden Monaten nicht. 

Die Deutschen bestritten nämlich die Existenz belgischer Geiseln, 

im Gegensatz zum Fall der Holländer. Die Deportierten seien Kri- 

minelle, die man wegen Anschlägen auf die Wehrmacht verurteilt 

habe2. Martis beharrliche Demarchen, in denen er auf die Verwal- 

tungsinternierten in den belgischen Lagern (Festung von Huy, 

Breedonck) und im deutschen Neuengamme hinwies, vermochten 

diesen Standpunkt nicht zu erschüttern. Das IKRK gab daher Mitte 

Mai 1943 seine Bemühungen auf3. 

Es blieben die Pakete an die Konzentrationslager. Nachdem diese 
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Hilfssendungen aufgrund unzureichender Mittel und mangelnder 

Häftlingsnamen sehr schleppend angelaufen waren, entwickelten 

sie sich im Frühjahr 1944 dank der Gelder, die die Behörden schliess- 

lich über die belgische Gesandtschaft in Bern schickten, und dank 

der Mitarbeit des Belgischen Roten Kreuzes. 

Im September 1944 wurden die im Land verbliebenen politi- 

schen Gefangenen – ungefähr 5’000 – durch den Vormarsch der alli- 

ierten Truppen befreit. 8’000 Belgier waren jedoch noch auf Reichs- 

territorium inhaftiert, von denen nur einige Hundert namentlich 

ausgemacht werden konnten4. Sollte man jetzt nicht die Idee der 

Gegenseitigkeit wieder aufgreifen? Man könnte eine Besuchs- 

erlaubnis im Gegenzug zu Inspektionen der Lager deutscher 

Kriegsgefangener erwirken, wie der IKRK-Delegierte in Belgien 

meinte. Oder, gemäss dem Vorschlag des Komiteepräsidenten, sich 

von den französischen und belgischen Behörden die Zusicherung 

geben lassen, dass die jetzigen und künftigen deutschen Zivilgefan- 

genen in Frankreich und Belgien vom IKRK in gleichem Masse be- 

sucht werden dürften5. 

Wir werden auf diesen Gedanken noch zurückkommen, in dem 

sich erstmals die wiedererlangte Bewegungsfreiheit des IKRK nach 

der Befreiung Frankreichs äusserte. Beschränken wir uns im Au- 

genblick darauf, die Lage der politischen Gefangenen und der Juden 

im besetzten Belgien zu vergleichen. 

Die verschleppten Juden bleiben unerreichbar 

In Genf verfolgte man das Schicksal der jüdischen Deportierten 

selbstverständlich mit Besorgnis. Doch das Komitee, das unter an- 

derem vom Belgischen Roten Kreuz auf dem laufenden gehalten 

wurde, konnte nur seine Ohnmacht feststellen, ganz wie im Fall der 

Luxemburger Juden. 

Im Sommer 1944 erweckte die alliierte Landung, vor allem aber 

die Aktion für die ungarischen Juden beträchtliche Hoffnung bei 

den verschiedenen Hilfsorganisationen. Über Vermittlung der bel- 

gischen Regierung in London, des War Refugee Board und schliess- 

lich der Washingtoner Delegation des IKRK drängte der Jüdische 

Weltkongress Genf, in Berlin Zugang zu den Lagern in Belgien zu 

fordern. Die wachsende Anzahl deutscher Kriegsgefangener in alli- 
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ierter Hand müsse die Nationalsozialisten jetzt zu mehr Verhand- 

lungsbereitschaft bewegen6. Auf alle Fälle war der Jüdische Welt- 

kongress der Ansicht, das Internationale Komitee sei schon aus 

ethischen Gründen verpflichtet, unablässig an die verschlossenen 

Türen zu klopfen. 

Das Komitee teilte diese Meinung nicht: 

«Zu unserem grossen Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir 

keine neuerliche Demarche bei den deutschen Behörden unternehmen kön- 

nen, die die Juden aus politischen Gründen festnehmen, dies als eine rein 

innere Angelegenheit betrachten und folglich keine Einmischung des Inter- 

nationalen Komitees in diese Fragen dulden. 

Alles, was wir bis jetzt zugunsten der Juden in Deutschland und in den 

besetzten Gebieten tun konnten, waren Lebensmittelsendungen an die 

Lager, wo solche durchführbar erschienen. Diese Aktion erfolgte aus rein 

humanitären Beweggründen und kann sich natürlich nicht auf die interna- 

tionalen Abkommen stützen, die die deutschen Behörden für diese Häft- 

lingskategorie nicht gelten lassen. 

Wir konnten auf diese Weise die Leiden der Betroffenen bis zu einem 

gewissen Grade mildern und werden diese Tätigkeit nach Kräften fortset- 

zen. Sie darf jedoch nicht durch eine Demarche gefährdet werden, die von 

den deutschen Behörden als unangebracht empfunden würde und darüber 

hinaus keinerlei Erfolgsaussichten hätte. Aus diesen Gründen sahen wir 

uns gezwungen, alle Bitten um Besuche von Delegierten des Internationa- 

len Komitees bei den jüdischen Häftlingen abschlägig zu beantworten.»7 

Die Befreiung der belgischen Lager im Gefolge des alliierten 

Vormarsches machte das Gesuch des Jüdischen Weltkongresses na- 

türlich hinfällig. Die Haltung des IKRK jedoch blieb unverändert. 

Am 17. Oktober billigte Suzanne Ferrière die Antwort der Wash- 

ingtoner IKRK-Delegation an den jüdischen Weltkongress: 

«Im Übrigen müssen die privaten Vereinigungen endlich unseren Stand- 

punkt einsehen, den wir ihnen schon so oft auseinandergesetzt haben: Es 

seht fest, dass alle unsere Anträge auf Besuch der jüdischen Deportiertenla- 

ger bei den deutschen Behörden grundsätzlich auf Widerstand stossen und 

dass sie uns ganz einfach abweisen.»8 

Zum Zeitpunkt, als sich das Komitee anschickte, neue Schritte 

zugunsten der belgischen und französischen KZ-Häftlinge zu un- 

ternehmen, die vielleicht auch den Juden nützen konnten, blieb es 

für letztere prinzipiell bei seinem vorsichtigen Non possumus. Und 
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das war so selbstverständlich geworden, dass es die Washingtoner 

Delegation bis März 1945 nicht der Mühe wert hielt, dieses Schrei- 

ben zu beantworten9. 

Die Aktionsmöglichkeiten 

Das IKRK konnte also in Belgien nur in sehr beschränktem Rah- 

men für die politischen Gefangenen und Juden tätig werden. Sein 

Unvermögen lag teilweise an der Situation der nationalen Rot- 

kreuzgesellschaft, teilweise an seiner eigenen Vertretung vor Ort. 

Nach der Niederlage von 1940 blieb das Belgische Rote Kreuz im 

Land, es errichtete nur eine Zweigstelle in London für die Bedürf- 

nisse Tausender von Belgiern, die sich dort niedergelassen hatten. 

Das Gewicht der Besatzung machte sich bald spürbar. Nicht nur 

war dem Belgischen Roten Kreuz die Fürsorge für die Kriegsge- 

fangenen entzogen, die wie die französischen einer Sondermission 

unterstanden, sondern es wurde auch in seiner Tätigkeit für die po- 

litischen Gefangenen, Geiseln und Juden stark behindert. Seine 

Korrespondenz, sogar mit dem IKRK, musste über das Deutsche 

Rote Kreuz laufen. Schliesslich wurde sein Direktor E. Dronsart, 

der 1942 vorübergehend festgenommen worden ist, am 1.5.1943 

seines Amtes enthoben, in das er erst bei der Befreiung zurück- 

kehrte. Obwohl Präsident P. Nolf an seiner Spitze belassen wurde, 

stand die Unabhängigkeit des Belgischen Roten Kreuzes nur noch 

auf dem Papier, was ihm jede selbständige Aktion ausserhalb der 

Kontrolle der Besatzungsmacht verbot. 

Das IKRK seinerseits verfügte in Belgien nur über eine Rumpf- 

vertretung. Zwar hatte das Deutsche Reich Ende 1942 einen 

örtlichen Delegierten akkreditiert, den in Brüssel wohnhaften 

Schweizer William Schmid-Koechlin, den Vorsitzenden der Hilfs- 

vereinigung für Schweizer in der belgischen Hauptstadt. Aber seine 

Mission war nur provisorisch und auf die Verteilung der Medika- 

mente beschränkt, die die amerikanischen Quäker im Herbst 1941 

spendeten (Caritas I). Schmid-Koechlin konnte sich auch bis zur 

Befreiung auf seinem Posten halten, doch beschränkte er seine Be- 

mühungen vorsichtigerweise auf die Verteilung der zahlreichen 

Hilfsgüter an die Zivilbevölkerung, wie ihm das Von den Deut- 

schen vorgeschrieben worden war10. 
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So vermochte es das Internationale Komitee hier im unmittelba- 

ren Machtbereich des Militärbefehlshabers trotz verschiedener De- 

legiertenmissionen nicht, Mittel und Wege zum Eingreifen zu fin- 

den, wie ihm das in anderen besetzten Gebieten gelang. 

Holland 

Von Niederländisch-Indien nach Buchenwald 

Im Anschluss an die Verhaftung deutscher Staatsangehöriger in 

Niederländisch-Indien wurden imjuli 1940 zweihundert holländi- 

sche Zivilpersonen meist asiatischer Abstammung als Vergeltungs- 

massnahme nach Buchenwald deportiert. Im Frühjahr 1941 folgten 

ihnen rund 700 Zivilinternierte derselben Nationalität, die nicht im 

Konzentrationslager selbst festgehalten wurden. Schweden erhielt 

als Schutzmacht Hollands die Erlaubnis, diese zu besuchen, nicht 

aber erstere. Dank des Entgegenkommens Dr. Sethes vom Aus- 

wärtigen Amt durfte dagegen das IKRK das Lager besuchen, das 

damals mehr als 7’000 Insassen zählte. 

Am 14. August 1940 trafen Eric Descoeudres und Roland Marti 

in Buchenwald ein. Sie wurden von dem Kommandanten, Ober- 

sturmbannführer Rödl, empfangen, der offenbar stolz auf die An- 

lage war. 

«Das Lager befindet sich inmitten eines riesigen Buchenwalds auf einer 

weiten Anhöhe in der Gegend von Weimar. Man gelangt über eine Beton- 

strasse dorthin und durchquert nacheinander mehrere Posten mit Wachen, 

Stacheldraht usw. Das Lager umfasst eine gewaltige Anlage. Auf der einen 

Seite befinden sich die Villen der Offiziere, die bis in die kleinsten Einzel- 

heiten von den Häftlingen gebaut worden sind, auf der anderengeräumige 

Kasernen für die deutschen Truppen, schliesslich der grösste Teil: das La-

ger selbst mit seinen zahllosen Baracken, die einen aus Holz und proviso-

risch, die anderen aus Backstein von endgültiger Art. Viele sind im Bau 

begriffen und weitere geplant, denn das Lager wird ständig vergrössert. 

Wir besichtigen eine Holz- und eine Steinbaracke; beide sind genau 

gleich angelegt und von tadelloser Sauberkeit. An beiden Enden befinden 

sich Schlafsäle mit zwei- oder dreistöckigen Betten, Strohsack und zwei bis 

drei Decken pro Mann. Kleine Schränke, wo jeder seinen Blechnapf, sei- 

nen Löffel, sein Tuch usw. unterbringt. Anschliessend an jeden Schlafsaal: 
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1 Essraum für die Männer. In der Mitte der Baracke schliesslich: ganz mo- 

derner Waschraum mit genügend kaltem Wasser und WC. In den Schlaf- 

sälen sind jeweils rund 40 Männer untergehracht. 

Wir haben dann das Anstaltslazarett besichtigt, das uns von seinem 

Chef, einem deutschen Arzt, gezeigt wurde. Vollständige, ultramoderne 

Einrichtung, mit septischem und aseptischem Operationssaal, allen Appa- 

raten für ein selbständiges kleines Spital: Röntgen, Diathermie usw. Alles 

ist dort blitzsauber und die Operationserfolge sind nach Aussagen des 

Chefarztes ausgezeichnet: er zeigt uns dann auf der Krankenstation einen 

Magendurchbruch, der vor 10 Tagen operiert wurde und ganz normal ist, 

Physeme mit Rippenresektion, eine Beinamputation usw. 

Das Lazarett verfügt über 600 Betten, wo sich derzeit 340 Patienten 

befinden, darunter ziemlich viele schwere Fälle: Meningitis, Nierenent- 

zündungen usw. Wir haben Krankensäle besucht, in denen sehr viele Pa- 

tienten untergebracht sind, ohne jede Isolierung selbst in den schwersten 

Fällen (zumindest haben wir keine bemerkt). Dagegen ist alles von pein- 

licher Sauberkeit, das Personal geschult, die hygienischen Bedingungen 

ausgezeichnet: Badezimmer mit Badewanne, Verbandraum, Apotheke, 

Laboratorien (mitMikroskop). 

Die Zahnabteilung besitzt zwei Sessel und eine perfekte Ausstattung. 

Der deutsche Zahnarzt nimmt mit seinen Assistenten alle Eingriffe vor, 

einschliesslich Prothesen, Röntgenaufnahmen usw. 

Dann haben wir die Küchen besichtigt, die gleichfalls ultramodern sind, 

mit ihren 12grossen Kupferbottichen. Anschliessend ein Kühlraum, in dem 

25 halbe Rinder hängen, dann die Wäscherei mit einer erstaunlichen Aus- 

rüstung: Waschmaschinen, Schleudermaschinen, Bügelmaschinen usw. 

All das könnte nicht besserund nicht moderner sein. 

Das gesamte Personal ist weiss gekleidet, das Haar geschoren. Ob Kü- 

che, Wäscherei oder jeder beliebige Raum, alles ist peinlich sauber. 

Wirsetzen unseren Besuch mit einer Inspektion der weitläufigen Räum- 

lichkeitenfort, wo die Zivilkleidung der Inhaftierten aufbewahrt wird. Pro 

Mann ein grosser Sack mit allem, was er bei seiner Ankunft im Lager hatte, 

das Ganze auf Formulare in Ordnern eingetragen, die vom Häftling und 

der Lagerleitung unterschrieben sind. Alles wird dem Eigentümer beim 

Verlassen des Lagers zurückgegeben. 

Dann besichtigen wir eine der Baracken, wo spezialisierte Handwerker 

arbeiten: Der Drechsler, der Holzschnitzer, der Hersteller von Porzellan- 

figuren, der Hersteller von Miniatur schiffen usw., wobei alle diese Leute 
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mit hochmodernen Geräten arbeiten, die bestens auf ihre Spezialisierung 

abgestimmt sind. 

Die Bücherei mit ihren 3‘500Bänden nimmt eine andere Baracke ein, in 

der sich auch eine kleine Ambulanz befindet. Die Häftlinge haben die 

Möglichkeit, abends während ihrer Freizeit zu lesen. 

Alle Baracken sind von Blumenbeeten und Rasenflächen umgeben. Un- 

terhalb befindet sich ein riesiger Gemüsegarten und eine ganze Gartenbau- 

anlage mit der heiteren Note vielfarbiger Blumenrabatten. 

In der Nähe ein grosser Sport- oder Fussballplatz, wo sich die Häftlinge 

ertüchtigen. Jenseits des Stacheldrahts und der Wachttürme erblickt man 

durch die Lichtungen des Buchenwalds die thüringische Ebene in der 

Ferne. 

Die Leiter führen uns dann durch die dem Lager angeschlossenen Ge- 

bäude; ein Empfangshaus, prächtig vom Bau und von der Innenausstat- 

tung her, mit Holzverkleidungen, Massivholzmöbeln, schmiedeeisernen 

Verzierungen, Kronleuchtern und vielen anderen Gegenständen. Das 

Haus und die ganze Einrichtung sind ausschliesslich das Werk der Gefan-

genen, ohne jede Hilfe von aussen. Dasselbe gilt für die 10 Villen der Offi- 

ziere, die gänzlich von den Häftlingen aus Holz und Steinen der Gegend 

errichtet worden sind, mit Blumengärten usw. 

Wenige Minuten vom Lager entfernt, sind wir in eine angenehme Welt 

des Vergnügens versetzt, mit all diesen schmucken Villen im Buchenge- 

büsch. 

Zum Abschluss besuchen wir die Gefangenen der Tiergattung: 4 Bären, 

Affen und Raubvögel. 

Ich komme nun zu den Häftlingen selbst. Wie gesagt, beläuft sich ihre 

Zahl auf ungefähr 7’000, die in verschiedene Kategorien unterteilt sind: 

Juden, politische Gefangene, sogenannte Asoziale, die zur Arbeit erzogen 

werden sollen, usw. Sie tragen alle dieselbe Kleidung, die gleich beim Be- 

treten des Lager auffällt: blau-weiss gestreifte Jacke und Hose aus Tuch 

und blaue Mütze. Sie haben das klassische Aussehen von Sträflingen, und 

man sieht sie überall arbeiten, an den Strassen, beim Transport von Steinen, 

bei der Säuberung der Alleen, in den verschiedenen Gebäuden usw. Alle 

sind kahlgeschoren und von auffallender Unpersönlichkeit. 

Während unserer Lagerbesichtigung sehen wir die meisten von ihnen 

riesige Steine schleppen, die sie zu einer im Bau befindlichen Strasse brin-

gen. Sie kommen in Viererreihen an uns vorüber, ziehen beim Anblick des 

Kommandanten mechanisch und ruckartig die Mützen, eine endlose Reihe 

abgestumpfter Wesen, offenbar gleichgültig gegenüber allem, resigniert. 
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Sie gehorchen wie Automaten den knappen Kommandos, die ihnen über 

den Lautsprecher des Lagers gegeben werden. 

Etwas späterfinden wir sie alle auf dem Hauptplatz des Lagers versam- 

melt, nach Kategorien getrennt. Wir lassen uns von der Lagerleitung die 

verschiedenen Klassen erklären, die Erkennungszeichen auf der Kleidung 

tragen: Polen, Tschechen, Juden (mit demfönfzackigen [sic] Stern) usw. 

Von ihrer Tribüne aus erteilt die Lagerleitung den angetretenen, bewe- 

gungslosen Häftlingen kurze Befehle über Lautsprecher, und bald lässt man 

uns vom Häftlingsorchester ein Musikstück Vorspielen. Ein ergreifendes, 

unvergessliches Schauspiel, das unseren Gastgebern ganz natürlich er- 

scheint, auf uns aber einen tieftraurigen Eindruck macht. 

Die Schützlinge des IKRK waren keine gewöhnlichen Häftlinge. 

Sie unterstanden dem Auswärtigen Amt, nicht der Polizei oder der 

SS. Ihre Haftbedingungen unterschieden sich nicht wesentlich von 

denen der Kriegsgefangenen und Zivilinternierten. So war das Er- 

gebnis der Inspektion vom 14. August 1940 auch nicht negativ. 

Während des Winters jedoch alarmierten mehrere Todesfälle die 

holländischen Behörden. Das Komitee wurde eingeschaltet und er- 

hielt die Genehmigung zu einer weiteren Besichtigung im Juni 

1941, die die vorherige Beurteilung bestätigte, zumindest was die 

materiellen Verhältnisse anging2. Die eigentliche Frage blieb aber 

die nach dem rechtlichen Status der Inhaftierten: waren sie Zivilin- 

ternierte oder Geiseln? Sollte das IKRK versuchen, ihre Freilassung 

gegen die von Deutschen in alliierter Hand zu erwirken, oder ge- 

nügte es, sich über Vermittlung des DRK um eine Verbesserung ih- 

rer Lage zu bemühen? Das Internationale Komitee entschied sich 

für die zweite Lösung, es gab die ihm vorliegenden Informationen 

an die holländische Regierung weiter und beantragte gleichzeitig 

die Überführung der Gefangenen nach Holland, wobei es das Aus- 

wärtige Amt auf die schädliche Wirkung hinwies, die das thüringi- 

sche Klima und die Nähe des Konzentrationslagers auf die Nieder- 

länder hatten3. Zu Beginn des Winters 1941 konnte es einen Erfolg 

verzeichnen. Die «Geiseln» wurden von Buchenwald in ein Lager 

bei ’s Hertogenbosch verlegt, das Marti im Dezember besichtigte4. 
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Die Geiselfrage 

Im Frühjahr 1942 verschärfte sich die Lage in Holland. Zu den 

«Geiseln» aus Buchenwald, die im März neuerlich verlegt wurden, 

diesmal in das Seminar Beekvliet bei St. Michielsgestel, kamen jetzt 

Hunderte Zivilhäftlinge, Widerstandskämpfer, Juden, Verdächtige 

und vor allem Geiseln, deren Verhaftung von nun an nicht mehr als 

Vergeltungsmassnahme erfolgte, sondern vorbeugend. Sie wurden 

in zahlreiche Gefängnisse und Lager in Holland gesperrt und an- 

schliessend häufig in deutsche Konzentrationslager deportiert. 

Mehr als 2’000 demobilisierte Reserveoffiziere wurden ebenfalls 

festgenommen und zunächst in ein Kriegsgefangenenlager in 

Deutschland gebracht, später nach Stanislau im Generalgouverne- 

ment, wohin ihnen niederländische Kriegsgefangene aus den 

Oflags Colditz und Linz folgten. All diese Verhaftungen und De- 

portationen waren offensichtlich dazu bestimmt, den passiven Wi- 

derstand der Bevölkerung zu brechen. 

Was war zu tun? Die Frage war für das Internationale Komitee 

um so schwieriger, als es weder in Deutschland noch in Holland 

Zugang zu den Haftstätten hatte, mit Ausnahme der ehemaligen 

Buchenwaldhäftlinge. Würde es die Bemühungen seines Fernost- 

Delegierten um die deutschen Zivilinternierten nicht erleichtern, 

wenn von deutscher Seite etwas zu erreichen wäre? Marti wirkte in 

diesem Sinne in Berlin und Holland, Schwarzenberg in Genf. Die 

Angelegenheit war dringlich, denn die Lage der ehemaligen Bu- 

chenwaldgeiseln schien sich seit ihrer Überstellung von ’s Herto- 

genbosch nach St. Michielsgestel verschlimmert zu haben. Zum 

Handeln gedrängt, liess sich Carl J. Burckhardt von den Bemühun- 

gen Martis und den Argumenten Schwarzenbergs überzeugen. 

Vorsichtigerweise unterliess er aber eine Demarche beim Auswärti- 

gen Amt und appellierte stattdessen an den geschäftsführenden 

Präsidenten des Deutschen Roten Kreuzes: 

«Wenn ich mich im folgenden an Sie persönlich wende, so geschieht 

dies, weil es sich um eine Angelegenheit handelt, die für uns von ausschlag-

gebender Bedeutung ist, und da ich zudem die Überzeugung habe, dass Sie 

für unsere Lage und für die Motive, die uns hierbei leiten, volles Verständ-

nis haben werden. 

Wie auch aus Pressemeldungen hervorgeht, wurden in Holland neuer- 
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dings zahlreiche Geiseherhaftungen vorgenommen; nebstbei ist in Aus- 

sichtgenommen, die derzeit in ’s Hertogenbosch unter verhältnismässig er- 

träglichen Bedingungen internierten holländischen Geiseln in ein anderes 

Lager (St. Michiels) zu bringen. 

    Diese Nachricht kann nun das Internationale Komitee vom Roten 

Kreuz nicht unberührt lassen. Ich will hier jetzt nicht auf die allgemeine 

menschliche Seite dieser Frage eingehen. Wir sind gewiss, dass die Reichs- 

behörden sich nicht leicht und erst dann zu so ernsten Massnahmen ent- 

schliessen, wenn die Schwere der zu sühnenden Vergehen oder Anschläge 

diesmal bloss der Vollständigkeit halber auf die im sogenannten Tokioter 

Entwurf (15. Internationale Rotkreuzkonferenz 1934) enthaltene Stelle 

hinweisen, die besagt: ‚Sollte es ausnahmsweise dem besetzenden Staate 

unerlässlich erscheinen, Geiseln zu nehmen, so sind diese stets mit Mensch- 

lichkeit zu behandeln. Unter keinem Vorwände dürfen sie getötet oder kör- 

perlicher Züchtigung unterworfen werden.’ Diese Stelle des allerdings 

nicht in Rechtskraft getretenen Tokioter Entwurfs geht auf den Art. 50 der 

Haager Landkriegs Ordnung zurück, der Gesamtstrafen gegen die Bevölke- 

rung eines besetzten Gebietes ausschliesst wegen Taten einzelner, für wel- 

che die Bevölkerung nicht mitverantwortlich ist. 

Aber ich will mich heute auf den besonderen Fall der Holländer be- 

schränken und auf einen Gesichtspunkt hinweisen, der besonders für un-

sere Arbeit zugunsten der zahlreichen Reichsdeutschen in Übersee aus-

schlaggebend ist 

Wir haben die Reichsbehörden über die Tätigkeit unserer Delegierten 

im Interesse der deutschen Internierten in den Gegnerstaaten Deutsch-

lands jeweils eingehend informiert. Beispielsweise erst jüngst wieder konn-

ten wir dem Auswärtigen Amt über die beachtlichen Ergebnisse der Mis-

sion unseres Delegierten, Professor Moll, in Holländisch-Guayana berich-

ten, wo namhafte Erleichterungen für die dort seit zwei Jahren angehalte-

nen Reichsdeutschen erzielt werden konnten. 

Die von unseren Delegierten im Interesse der Deutschen in Übersee ge- 

leistete Arbeit kann aber nur dann von praktischem und dauerndem Nut- 

zen sein, wenn dieselbe aus Gründen der Gegenseitigkeit von den Reichs- 

behörden berücksichtigt wird bei der Behandlung der deutscherseits inter- 

nierten Angehörigen des betreffenden Feindstaates. Der Wert dieser Arbeit 

wäre aber besonders dann in Frage gestellt, wenn unsere Berichterstat-

tung an das Auswärtige Amt über das Ergebnis einer Mission nicht nur  
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keine Erleichterung bringen, sondern – beispielsweise in der Geiselbehand-

lung – etwa gar mit einer Verschärfung in der Haltung der Reichsbehörden 

zusammenfallen sollte. 

Wir sind eben dabei, unsere Delegationen in den lateinamerikanischen 

Staaten auszubauen. Es steht uns dort umfangreiche und schwierige Arbeit 

im Interesse auch der vielen tausend Reichsdeutschen bevor. Hinsichtlich 

Brasiliens liegt uns bereits ein weitgehender Vorschlag des Auswärtigen 

Amtes betreffend die Betreuung der dortigen Deutschen vor. Wir wünschen 

nichts lebhafter als in der bisherigen Weise alles, was in unserer Macht 

steht, zu tun, um das harte Los dieser Kriegsopfer aus dem Kreise der 

Nichtkombattanten erträglicher zu gestalten. Aber wie können wir bzw. 

unsere Delegierten auf Verständnis und Entgegenkommen bei den Behör- 

den der betreffenden Gewahrsamsstaaten rechnen, wenn diese uns Vorhal- 

ten können, dass die von ihnen gewährten Erleichterungen deutscherseits 

nicht mit Gleichem beantwortet zu werden pflegen? 

Ich möchte Sie, verehrter Herr Präsident, vielmals bitten, an zuständi- 

ger Stelle daraufhinwirken zu wollen, die Schwierigkeiten und die Vor- 

aussetzungen der Gegenseitigkeit, unter denen unsere Delegierten in den 

verschiedenen kriegführenden Staaten wirken, zu berücksichtigen und, 

wenn möglich, alle Schritte zu vermeiden, die eine Verschärfung der Lage 

im Allgemeinen  und eine nachteilige Wirkung auf Reichsdeutsche in Über- 

see im besonderen herbeiführen könnten.»5 

Für Grawitz jedoch konnte von einer Gleichstellung von Geiseln 

und Zivilinternierten nicht die Rede sein. Daher kam auch das Ge- 

genseitigkeitsprinzip nicht zum Tragen: 

«Ihr Schreiben vom l.Juni hat mich sehr beschäftigt. Sie wissen ja, wie 

nahe mir die Arbeit des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz vor 

Augen steht, und wie ich deshalb jeden Ihrer Gedanken mitdenke, der, von 

den von Ihnen genannten Ereignissen in den Niederlanden ausgehend, sich 

für Ihre Vermittler- und Helferrolle Sorge macht. 

Diese Gedanken verstehe ich in ihrer ganzen Berechtigung, auch wenn 

es sich nicht um von Ihnen gefürchtete Auswirkungen handelte, die unseren 

eigenen deutschen Volksgenossen nachteilig werden könnten. 

Wenn ich nun nach meinen bisherigen Feststellungen in der aktuellen 

Frage eine Antwort, die uns alle befriedigen könnte, heute nicht geben 

kann, so hoffe ich doch vor allem mit Ihnen, dass solche Verschlechterun-

gen 

der Lage oder der Aussichten meiner Volksgenossen – da Massnahmen sol- 

cher Art stets wieder Gegenmassnahmen hervorzurufen pflegen – zu ver- 
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meiden sind. Dies um so mehr, als doch ein Unterschied zu machen ist zwi- 

schen den Notwendigkeiten, vor denen sich die deutschen Behörden in 

einem besetzten Gebiet wie den Niederlanden stehen sehen, und dem Ver- 

haltengegenüber den Zivilinternierten, für die auf Grund von Vereinbar- 

ungen ein genaues System der Behandlung in Kraft ist. 

Wir sind dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz dankbar für 

jede, auch für die kleinste Erleichterung, die es durch seinen unermüdlichen 

Einsatz dem harten Los der Gefangenen immer wieder verschafft. So wer- 

den Sie mir glauben, wie ausserordentlich ich es gerade in diesem Zusam- 

menhang bedaure, Ihnen für die in Ihrem Schreiben behandelten Ereignisse 

keine erfolgreiche Vermittlung des Deutschen Roten Kreuzes zur Ver- 

fügung stellen zu können. Ich bitte Sie, davon überzeugt zu sein, dass 

nur gebieterische militärische Notwendigkeiten die zuständigen Stellen zu 

ihren Massnahmen veranlassen konnten, und dass dagegen zunächst 

Gesichtspunkte, die uns selbst sehr am Herzen liegen, zurückstehen müs-

sen.»6 

Nach diesem Versuch gab es in der Frage der internierten und de- 

portierten Geiseln keinen Fortschritt mehr, zumindest nicht auf 

völkerrechtlicher Ebene. Das Problem der holländischen Offiziere, 

die nicht als Kriegsgefangene, sondern als Geiseln und damit als Zi- 

vilpersonen behandelt wurden, sowie die Hinrichtung dreier Re- 

serveoffiziere in Stanislau wegen angeblicher Spionage7 gehörten 

zu den Verstössen gegen die Genfer Konventionen, die das IKRK zu 

seinem Appell vom 23. August 1943 an alle kriegführenden Mächte 

veranlassten, in dem die Respektierung des Kriegsgefangenenab- 

kommens gefordert wird. 

In Holland vervielfachte sich die Zahl der Lager und Gefängnisse, 

während gleichzeitig der Widerstandswille in der Bevölkerung 

wuchs. Tausende wanderten 1943 und 1944 in die Konzentrations- 

lager und politischen Gefängnisse von Amersfoort (das auch als 

Durchgangslager für deportierte Juden diente), Haaren (’s Herto- 

genbosch), Scheveningen, Vught, Amsterdam, Utrecht und Rot- 

terdam. Mit Ausnahme von Ruwenberg (St. Michielsgestel) und 

Beekvliet konnten die IKRK-Delegierten überhaupt keine Besuche 

durchführen. Nach seiner Hollandmission vom 26. November bis 

4. Dezember 1943 schrieb Eric Mayer: «Die deutschen Behörden be- 

trachten diese Inhaftierten als Gefahrfür das Regime. Sie sind der Ansicht, 

dass es sich dabei um eine innenpolitische Angelegenheit handle, und lehnen 
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jede ausländische Hilfe ab. Wir müssen uns leider mit der Feststellung die- 

ser Tatsache begnügen. Es scheint nutzlos, auf irgendwelchen Sendungen 

an diese Lager bestehen zu wollen.»8 

Es blieben also nur Hilfssendungen an die Konzentrationslager. 

Neben Einzelpaketen an namentlich bekannte holländische Depor- 

tierte, vor allem in Oranienburg, gingen im Frühjahr 1943 persön- 

liche Sendungen an internierte Ausländer in Westerbork. Was die 

im eigenen Land fest gehaltenen Holländer anging, konnten sie 

zwar keine Hilfe vom IKRK bekommen, wurden aber schliesslich 

von einer Persönlichkeit betreut, die das Vertrauen der Sicherheits- 

polizei wie des Niederländischen Roten Kreuzes genoss, Frau van 

Overeem (vgl. Dokument XXXII). Insgesamt schickte das IKRK 

während des Krieges rund 26’000 Pakete zu je 2 bis 4,5 kg an die 

holländischen Zivilhäftlinge und Deportierten9. 

Eine grossangelegte Deportation 

Das IKRK war sehr früh über das Schicksal der holländischen Juden 

unterrichtet. Nicht nur erfuhr es schon im Juni 1941, dass sich viele 

von ihnen in Buchenwald und Mauthausen befanden, sondern im 

folgenden November auch, dass die meisten nach Mauthausen De- 

portierten gestorben waren. Marti entschloss sich daraufhin, einen 

offiziellen Inspektionsantrag zu stellen: 

«Sie kennen, glaube ich, dieses berüchtigte Lager: dorthin werden die 

holländischen Juden gebracht. Es sind nun die unglaublichsten und furcht- 

barsten Gerüchte über sie im Umlauf: mehr als 95 Prozent sollen schon tot 

sein! Schlimmer noch: von den rund 700 Holländern dort sollen nur 14üb-

rig sein! Ich sagte Dr. Sethe, dass wir überall von diesem Lager reden hör-

ten, das schrecklicher sei als alles, was die Inquisition erfunden hat. 

Dr. Sethe antwortete: ‚Die Leute erzählen, was sie wollen’, es sei aber 

absolut ausgeschlossen, das Lager zu besuchen, sogarfür einen Abgeordne- 

ten des Auswärtigen Amtes, den diese Angelegenheit nichts angehe!»10 

In der Folge gelangten weitere Nachrichten über die kritische 

Lage der holländischen Juden nach Genf, etwa Ende 1942 anlässlich 

des Besuchs von Dr. Masset beim Niederländischen Roten Kreuz11. 

Ein Jahr später brachte Dr. Eric Mayer von seiner Mission die 

Schätzung mit, dass die meisten der 250’000 Juden, die 1939 in den 

Niederlanden lebten, deportiert worden seien und es nur noch 
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DOKUMENT XXXII 

Aktennotiz Martis über die Konzentrationslager in den 

Niederlanden, 17.3.1944 

(Auszug) 

Unterzeichneter Delegierter des IKRK hat sich anlässlich seines Besuches beim 

Niederländischen Roten Kreuz über die Lage der inhaftierten holländischen 

Zivilbevölkerung, welche sich in den verschiedenen Konzentrationslagern be- 

findet, eingehend informiert und kann darüber folgendes sagen: 

Seit ungefähr vier Monaten ist das Los der Häftlinge in den Konzentrations- 

lagern besser geworden, insbesondere was ihre Behandlung anbetrifft. Der 

Grund dafür soll sein, dass zwei deutsche Lagerkommandanten durch ein 

Kriegsgericht zum Tode verurteilt und erschossen wurden, weil sie die Lager- 

insassen äusserst schlecht behandelt hatten. Seit ungefähr sechs Monaten betreut 

eine Delegierte des Niederländischen Roten Kreuzes, Frau van Overeem, die 

das volle Vertrauen des Niederländischen Roten Kreuzes und der deutschen 

Sicherheitspolizei besitzt, die verschiedenen Konzentrationslager und Untersu- 

chungsgefängnisse. Diese Frau vermittelt die Pakete, die vom Niederländi- 

schen Roten Kreuz in die Lager gesandt werden, ebenso vermittelt sie die Pri- 

vatpakete für die Lagerinsassen. Da die oben genannte Frau nur allein in die 

Lager gehen kann, hat das Niederländische Rote Kreuz die Sicherheitspolizei 

gebeten, für jedes Lager eine bestimmte Person des Niederländischen Roten 

Kreuzes als sogenannte «Lagerbetreuerin» zu bestimmen, was jedoch von der 

Sicherheitspolizei abgelehnt worden ist. So schreibt am 14. Februar 1944 der 

Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD (Sicherheitsdienst für die be- 

setzten niederländischen Gebiete, SS-Brigadeführer und Generalmajor der Po- 

lizei Naumann) folgendes an das NRK: 
«Um einen Missbrauch der Einrichtung des Niederländischen Roten Kreuzes zu ver- 

meiden, ist es unbedingt erforderlich, dass die Betreuung der Insassen von Häftlingsan- 

stalten und Lagern nur durch eine Person vorgenommen wird und dass sich nicht mehrere 

Personen auf einen Auftrag berufen können. Ich bitte daher, dafür zu sorgen, dass ausser 
der mit niederländischen Häftlingen befassten Frau van Overeem niemand anders einen 

derartigen Auftrag vom Niederländischen Roten Kreuz erhält. Einem Wunsche der 

Frau van Overeem entsprechend, betone ich ausdrücklich, dass diese Massnahme nicht 
auf ein Betreiben der Frau van Overeem zurückgeht, sondern dass allein sicherheitspoli- 

zeiliche Gründe dafür massgebend sind. Frau van Overeem hatte selbst gebeten, noch 

jemand anderes, insbesondere Frau van Boeningen in Vught, zur Häftlingsbetreuung 
hinzuzuziehen. Ich habe mich dazu jedoch aus zwingenden Gründen nicht bereit erklä- 

ren können.» 

(AIKRK, G 3/ 26 f) 
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30’000 gebe, die sich versteckt hielten oder Mischlinge seien. Das 

IKRK konnte hierauf nur seine Ohnmacht konstatieren, sowohl 

was die Erlangung von Auskünften angeht als auch hinsichtlich 

materieller Hilfeleistungen (vgl. Dokument XXXIII). 

Dem Vereinigten Hilfswerk gelang es zweimal, über das DRK 

Medikamente und Stärkungsmittel im Wert von einigen Tausend 

Schweizer Franken zu schicken, im Dezember 1942 an den Jüdi- 

schen Rat von Amsterdam, im September 1943 an die Lager Wes- 

terbork und Vught. 

Im Frühjahr 1944 liess der Besuch eines deutschen Juden, der die 

holländische Staatsbürgerschaft erlangt hatte und aus dem Durch- 

gangslager Westerbork entkommen konnte, die Frage einer Hilfs- 

aktion wieder aktuell werden, um so mehr als alles darauf hinwies, 

dass das Lager mit den letzten Deportationen nach Osten aufgelöst 

werden sollte. Das Internationale Komitee wollte sich nun 

einerseits direkt an den Lagerkommandanten wenden, andererseits 

Pakete schicken. Die Kriegsereignisse liessen diesen Plan nicht mehr 

zur Ausführung gelangen12. 

In der Tat hatte der Vormarsch der Alliierten im Herbst 1944 die 

Verlegung der holländischen KZ-Häftlinge auf Reichsgebiet zur 

Folge. Im November 1944 wurden Geiseln, politische Gefangene 

und wahrscheinlich sogar Juden auf die Lager Sachsenhausen, Bu- 

chenwald, Dachau, Neuengamme verteilt, die Frauen kamen nach 

Ravensbrück. Die sofort verständigte IKRK-Delegation in Berlin 

war bemüht, diesen Verschleppten mit zusätzlichen Lebensmittel- 

sendungen zu helfen, deren Los mit dem heranrückenden Sieg der 

Alliierten nur schlimmer wurde. 

Griechenland 

Im Frühjahr 1941 unterlag Griechenland dem Ansturm der Wehr- 

macht, die der italienischen Armee zu Hilfe gekommen war. In 

Athen wurde eine Marionettenregierung errichtet, und die Besat- 

zungsmächte teilten sich in das Territorium. Drei Viertel gingen an 

Italien mit dem altgriechischen Gebiet und einem Grossteil der 

Inseln, an die Deutschen im Wesentlichen Mazedonien und Kreta, 

an die Bulgaren schliesslich die Kontrolle Nordmazedoniens und 

Ostthrakiens. 
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DOKUMENT XXXIII 

Die Ausmerzung der Geisteskranken 

Eine verlorene Spur 

W. de Salis, Delegierter des IKRK in Rom, an Genf (17. Februar 1943): 

... Die Zwillingsbrüder Heinz und Ernst Grabowski, Juden, jedoch salvadoria- 

nischer Staatsangehörigkeit (Pässe konnten ihnen nicht rechtzeitig ausgestellt 

werden, aber ein Schreiben des Konsulats von San Salvador in Rom bestätigt 

diese Nationalität) sind zu Beginn des Krieges in eine Klinik für Geisteskranke 

nach Holland gebracht worden, weil ihre Familie glaubte, dass ihnen dort bis 

zum Ende der Feindseligkeiten die Ruhe sicher sei, die ihr Gesundheitszustand 

erfordert. Die Anschrift dieser Anstalt war 

Sanatorium Rustoord 

Het Apeldoornsche Bosch 

Holland. 

Nun hat aber die Familie der beiden Kranken eine alarmierende Nachricht 

erhalten: der Direktor dieses Sanatoriums teilt nämlich mit, dass alle Kranken 

die Anstalt am 22. Januar 43 verlassen hätten und keine Ausnahme aufgrund der 

Staatsbürgerschaft oder aus irgendeinem anderen Grund möglich gewesen sei. 

Es heisst weiter, ihre Behandlung werde in einer Anstalt in Deutschland fortge- 

setzt, ohne jedoch den Ort zu nennen. 

Frau Grabowski und ihre Tochter, Mutter und Schwester dieser Kranken, 

sind nun in grösster Sorge, dass die beiden als Juden und Geisteskranke ein tragi- 

sches Geschick erwarten könnte. 

Sie haben sich schon an die Fremdinteressenabteilung der Schweizerischen 

Gesandtschaft als Schutzmacht gewandt, andererseits an den Vatikan. Beide 

Instanzen haben bereits nach Berlin geschrieben, die Gesandtschaft über das 

Politische Departement in Bern, der Vatikan über den Apostolischen Nuntius 

in Bern... 

Genf ruft Berlin... 

Wir haben Ihr Schreiben Nr. S 742/43 vom 17. Februar 1943 bezüglich der Brü- 

der Grabowski erhalten und teilen Ihnen mit, dass wir versuchen werden, unter 

Hinweis auf die salvadorianische Staatsbürgerschaft der Betroffenen Auskunft 

über das Deutsche Rote Kreuz zu erhalten. 

Wir haben jedoch sehr wenig Hoffnung auf eine Antwort. Für alle Nachfor- 

schungen nach Juden in Deutschland oder in den besetzten Gebieten besteht 

nämlich keinerlei Erfolgsaussicht, weil uns das Deutsche Rote Kreuz unmiss- 

verständlich wissen hat lassen, dass es unsere Anfragen nicht mehr beantworten 

werde. 

Andererseits wäre es für uns sehr wertvoll zu erfahren, ob der Vatikan bei 
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solchen Nachforschungen erfolgreicher ist. Wir wären Ihnen dankbar für eine 

Mitteilung, ob seine Ermittlungen zu einem Ergebnis führten. (Notiz an W. de 

Salis, gez. R. Gallopin, 1.3.1943) 

... und Berlin antwortet nicht 

Bezugnehmend auf Ihre oben erwähnte Note und unter Beilage der Kopie eines 

Schreibens von H. de Salis, Delegiertem in Italien (AZ S 742/43), teilen wir 

Ihnen mit, dass wir am 3.3.43 einen Suchantrag an das Deutsche Rote Kreuz 

gestellt haben. 

Dieses informiert uns jetzt, dass es seit der Verlegung sämtlicher Geisteskran- 

ker aus Apeldoorn nach Deutschland am 21.1.43 nicht möglich gewesen ist, 

ihren gegenwärtigen Aufenthaltsort in Erfahrung zu bringen... (Notiz für Schwarzen-

berg, 25.6.1943) 

(AIKRK, G 59/8) 

Die militärischen Operationen hatten die bereits schwache grie- 

chische Wirtschaft völlig zerrüttet. Im Winter 1941 /1942 herrschte 

eine furchtbare Hungersnot, der allein in der Hauptstadt Tausende 

erlagen. Zu den vorwiegend deutschen Requisitionen kamen noch 

die Folgen des Partisanenkriegs, der sich vom Sommer 1941 an 

rasch entwickelte. 

Auf den Hilferuf seiner Athener Delegation und des Griechi- 

schen Roten Kreuzes hin führte das IKRK eine Aktion zugunsten 

der Zivilbevölkerung durch, die bis zum Frühjahr 1945 fortgesetzt 

wurde und eine der umfangreichsten humanitären Unternehmun- 

gen während des Zweiten Weltkriegs darstellte. Der Schlussbericht 

über die Griechenlandhilfe einerseits, der Rechenschaftsbericht von 

1948 in seinem dritten Band andererseits1 geben Aufschluss zu die- 

sem Thema. Allerdings warf diese Operation, an der die Besat- 

zungsmächte, die Anglo-Amerikaner, die griechischen Behörden, 

die schwedische Regierung und die nationalen Rotkreuzgesell- 

schaften dieser Länder mitwirkten, für das Internationale Komitee 

eine Reihe heikler diplomatischer Probleme auf. Es erlaubte näm- 

lich ausnahmsweise die Verwendung seines Namens und seines 

Zeichens für eine Hilfsaktion, die nur teilweise unter seiner Leitung 

und Verantwortung durchgeführt wurde. Darüber hinaus stieg die 

Mitarbeiterzahl von 500 im Sommer 1942 auf fast 5’000 zu Beginn 
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des Jahres 1945. Schliesslich bedeutete das Unternehmen auch ein 

politisches Risiko. Grossbritannien, das die Genehmigungen zur 

Umgehung der Blockade erteilen musste, fürchtete vor allem eine 

Begünstigung der Besatzungsmächte und hielt sich an Schweden, 

nachdem dieses Land die nötigen Schiffe zur Verfügung stellte. Die 

Deutschen und damit auch die Italiener machten ihre Zustimmung 

von der Überwachung durch das IKRK abhängig, das die Harmlo- 

sigkeit der Ladung garantieren sollte. Während aber die schwedi- 

sche Regierung hinter ihrer Rotkreuzgesellschaft stand und Bern 

das Schweizerische Rote Kreuz bei dessen Tätigkeit zugunsten der 

griechischen Kinder unterstützte, musste das Internationale Komi- 

tee zugleich seine eigene Neutralität verteidigen, um der schwedi- 

schen Konkurrenz gewachsen zu sein und seine Unabhängigkeit 

gegenüber den Achsenmächten zu behaupten, deren politische Ab- 

sichten die Rotkreuzflagge nur schlecht verhüllte. 

Politische Gefangene und Deportierte 

Diese Fürsorge für die Zivilbevölkerung bildete den Hintergrund 

für die Hilfsaktion zugunsten der politischen Häftlinge und Juden. 

Ihr verdankte das IKRK die Infrastruktur in Griechenland und be- 

deutende materielle Mittel, selbst wenn es nur im Einverständnis 

mit seinem Partner, der königlichen Regierung in Schweden, dar- 

über verfügen konnte. Es unterhielt ständige Beziehungen zu den 

Besatzungsmächten und den Regierungen der beteiligten Länder. 

Gab ihm all das nicht die Möglichkeit zu umfangreichen Hilfsmass- 

nahmen für die Opfer rassischer und politischer Verfolgung, die 

doch einen Teil der Zivilbevölkerung ausmachten? 

Die politische Unterdrückung nahm von Tag zu Tag zu. Tau- 

sende Griechen wanderten als Widerstandskämpfer oder Geiseln in 

Konzentrationslager und Gefängnisse. Zu den Haftstätten auf den 

Zykladen, wo die unter der Metaxas-Diktatur verhafteten Kom- 

munisten festgehalten wurden, kamen jetzt Namen, die in den Be- 

richten der Athener IKRK-Delegation regelmässig wiederkehrten: 

Larissa, Theben, Tatoi, Haidari, Houdhi, Averoff (Gefängnis in 

Athen). Dem Griechischen Roten Kreuz zufolge belief sich die Zahl 

der politischen Gefangenen im Herbst 1941 auf 5’000, einjahr später 

auf 15’000, und zwar nur in der italienischen Zone, die besonderen 
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Kategorien nicht gerechnet, zum Beispiel jene englischen Soldaten, 

die nach dem Waffenstillstand vom April 1941 als Zivilpersonen 

verhaftet worden waren, die Serben oder Juden. Die meisten Lager 

waren in einem furchtbaren Zustand. Überall herrschten Hunger, 

Kälte im Winter, Verwahrlosung, Misshandlungen, Morde. Diese 

geschahen häufiger in Gefängnissen und Lagern, die den griechi- 

schen Behörden unterstanden, als unter Leitung der Italiener und 

Deutschen. Letztere nahmen dagegen öfter Geiselhinrichtungen vor 

oder Deportationen ins Reichsgebiet. Nach dem italienischen Zu- 

sammenbruch im September 1943 übernahmen sie die Kontrolle des 

gesamten Landes, was zu einer Verschärfung der Unterdrückung 

führte. 

Im Gegensatz zu anderen besetzten Gebieten konnten die Dele- 

gierten des Internationalen Komitees mehrere Konzentrationsla- 

ger, wenn auch meist nur oberflächlich, besichtigen, besonders in 

der italienischen Zone, in denen sowohl politische Gefangene und 

Geiseln als auch einfache Internierte festgehalten wurden2. 

Standen aber solche Visiten – von Inspektionen konnte nicht im- 

mer die Rede sein – nicht im Widerspruch zu den Instruktionen an 

die Delegierten, nachdem es sich nicht um Häftlingskategorien im 

Sinne der Abkommen handelte? Es ist interessant, dass sich die Ant- 

wort auf diese Frage nicht für alle von selbst versteht. So musste das 

Komitee präzisieren, namentlich seinem Athener Delegierten An- 

fang 1943, dass die Umstände des Krieges neue Situationen geschaf- 

fen hätten, die eine eindeutige Bestimmung des Status der Opfer 

nicht immer erlaubten. Das IKRK betrachtete daher alle ausländi- 

schen Internierten als Feindbürger in der Gewalt einer kriegführen- 

den Macht und somit sinngemäss als Zivilinternierte, alle verhaf- 

teten Militärpersonen als Kriegsgefangene3. Aufgrund dieses 

Prinzips waren alle ausländischen Häftlinge in der Versorgung der 

Zivilbevölkerung durch das Rote Kreuz inbegriffen. Sie erhielten 

sogar, wenn möglich, täglich eine doppelte Nahrungsration (12’000 

Personen im Frühjahr 1943 in den 7 Konzentrationslagern und 37 

Gefängnissen in Athen)4. 

Das Jahr 1944 war besonders schlimm. Nicht nur wurde die Liste 

der Gefängnisse und Lager immer länger und die Zahl der Inhaf- 

tierten immer höher, ihre Lage verschlechterte sich auch zusehends. 

Es fehlte an allem: Kleidung, Lebensmittel, Seife. Die Geiseler- 
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schiessungen und Deportationen von Arbeitskräften wurden häufi- 

ger: 

«Bis jetzt ist es uns nicht gelungen, uns Zutritt zu Haidari und Houdhi 

zu verschaffen, trotz einer Demarche von H. de Glutz [Delegierter des 

IKRK] bei General Schimana, dem Kommandanten der SS in Griechen- 

land. Wir wissen, dass im Gefängnis von Haidari grosse Greueltaten verübt 

werden. In diesen Gessingnissen befinden sich vor allem Geiseln, die nach 

einem Attentat manchmal gruppenweise hingerichtet werden, andere ver- 

schickt man in Arbeitslager und sogar in manche Lager in Deutschland. 

Alle Juden waren in Haidari eingesperrt worden, um sie dann in Viehwa- 

gen zu verladen, 80 Personen pro Waggon, die verriegelt wurden. Die De- 

legation und das Griechische Rote Kreuz konnten mehrmals Lebensmittel 

durch die Gitterstäbe dieser Waggons verteilen.»5 

Die Transporte bei ihrer Abfahrt zu begleiten, einige Lebensmit- 

tel auszugeben, Pakete an die Konzentrationslager zu schicken war 

ungefähr alles, was an menschlichem Beistand noch möglich war. 

Denn dann verschwanden die Deportierten unwiderruflich. Und 

Marti erhielt vom Auswärtigen Amt über ihr Schicksal nur auswei- 

chende oder offenkundig unwahre Auskünfte6. 

Die Juden 

Zu ihrem Unglück befanden sich die meisten griechischen Juden 

nach dem Waffenstillstand vom April 1941 in der deutschen Besat- 

zungszone, nämlich 55’000 (davon 53’000 allein in Saloniki) gegen 

13’000 im italienischen Gebiet und 5-6’000 in Thrakien unter bulga- 

rischer Kontrolle. 

Der stellvertretende Delegierte Dr. Rene Burkhardt, dem die 

Überwachung der Hilfsgüterverteilung an die Zivilbevölkerung 

oblag, wurde vom Sommer 1942 an Zeuge der Rassenpolitik in Sa- 

loniki, wo sechs Monate später Wisliceny, ein Adjutant Eichmanns, 

eintraf. 

Zunächst informierte er Genf gewissenhaft über die Massnahmen 

zur Konzentration, Absonderung und Deportation der Juden: 

«Zu Beginn des Jahres 1943 haben die Besatzungsbehörden beschlos- 

sen, alle Juden aus den von deutschen Truppen besetzten griechischen Ge- 

bieten massenweise zu deportieren. Nachdem sie die Juden gezwungen 

hatten, den gelben Davidsstern mit einem Durchmesser von 8 cm zu tragen, 
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wurden ihnen nacheinander die Strassenbahnen, die Hauptstrassen, die 

Geschäfte verboten. Dann wies man ihnen bestimmte Stadtteile zu, die sie 

nur zum Arbeiten verlassen durften. Ihre Geschäfte wurden beschlagnahmt, 

dann auch die bequemen jüdischen Häuser. Zwei Familien mussten zusam- 

men in einem Zimmer leben. Als die Deportation begann (am 15. März, 

wenn ich mich nicht irre), wurde in der Nähe des Bahnhofs ein Konzentra- 

tionslager eingerichtet, mit greller Beleuchtung, Scheinwerfern und MG- 

Posten. Dieses Lager konnte normalerweise 2‘500 Personen aufnehmen, 

zeitweise waren dort rund 12'000 Juden zusammengepfercht. Innerhalb 

von 8 Wochen sind 43‘800 Juden durch dieses Lager gegangen, vor ihrem 

Abtransport nach Deutschland in plombierten Waggons zu 70 bis 110 De- 

portierten. Das Lager war ziemlich sauber, man hatte auch ein Lazarett 

eingerichtet, das aber anscheinend nicht benutzt wurde. Die Verpflegung 

erfolgte hauptsächlich durch das IKRK (Brot, Milch, Bohnen), das übrige 

wurde von den Juden auf dem Schwarzmarkt gekauft. Auch Medikamente 

sind ausgegeben worden, zu gleichen Teilen wie in der Stadt. 

Bei meiner Abreise waren alle griechischen Juden deportiert worden, 

die mit anderer Staatsangehörigkeit mussten Mazedonien am l. Juli verlas-

sen haben.»7 

Aber der stellvertretende Delegierte des Komitees begnügte sich 

nicht mit Berichten und Lebensmittelverteilungen. Er protestierte. 

Am 13. März, als die ersten Züge nach Auschwitz fuhren, übergab 

er dem Chef der deutschen Versorgungsbehörde, mit dem er ver- 

trauensvoll glaubte Zusammenarbeiten zu können, ein Telegramm, 

das über das DRK an Genf gesandt werden sollte: 

«Bitte Telegramm Internationales Komitee Metropole Genf. Beginn 

Deportation 45’000 Juden Saloniki fast beschlossen, dringende Prüfung 

mit betroffenen Regierungen, Deportation [sic!] Frauen und Kinder nach 

Palästina unerlässlich.»8 

Dieser Schritt, von dem der Bevollmächtigte des Reichs für 

Griechenland, Botschafter Altenburg, Kenntnis erhielt, war Grund 

für die deutschen Behörden, die Abberufung Burkhardts zu ver- 

langen. Wie hätte es auch anders sein können, wo doch die Be- 

satzungsmacht bereits das schweizerische Konsulat in Saloniki 

geschlossen und damit einen anderen störenden Zeugen der Juden- 

verfolgung ausgeschaltet hatte, den tatkräftigen Konsul Fridolin 

Jenny aus Zürich?9 Trotz einer Demarche des schweizerischen Ge- 

schäftsträgers in Athen beim Bevollmächtigten des Reichs, die die 
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Angelegenheit verharmlosen sollte, blieben die Deutschen uner- 

bittlich, und Genf musste seinen stellvertretenden Delegierten zu- 

rückbeordern. Der eidgenössische Diplomat beurteilte den Vorfall 

folgendermassen: «Dieser peinliche Zwischenfall beweist wieder einmal, 

wie schwierig die Auswahl der Delegierten ist, besonders in den besetzten 

Gebieten, und wie genau diese Delegierten, die sich oft von ihrer Mission 

blenden lassen, weil sie ihnen eine privilegierte Stellung und tausend Vor- 

teile verschafft, die Anweisungen aus Genf beobachten sollten, anstatt 

sich ungeschickt in Fragen einzumischen, die sie nicht direkt angehen, so 

fesselnd sie auch sein mögen.»10 

Dieses Urteil war um so fundierter, als der Bruder des Geschäfts- 

trägers selbst Delegierter des IKRK war. Mehr Bedeutung für un- 

ser Thema hatte aber folgende Notiz Schwarzenbergs an das Sekre- 

tariat, die die Haltung des Internationalen Komitees in dieser Frage 

wiedergibt: 

«Die Lage der Juden in Saloniki ist uns bekannt. Es handelt sich hierum 

Massendeportationen, wie sie in allen besetzten Gebieten erfolgen (Frank- 

reich, Belgien, Holland usw.). Wir haben leider keine Möglichkeit, diese 

Deportationen zu verhindern, oder vielmehr wünscht das Komitee nicht, 

etwas in dieser Sache zu unternehmen. 

Das Memorandum unserer Delegation in Griechenland schliesst aller- 

dings mit dem Satz: ‚Das Internationale Rote Kreuz hat hier eine klare 

Aufgabe zu erfüllen. Ihm obliegt es, 50‘000 Menschen nicht Hungers ster- 

ben zu lassen, die ihm die Arme flehend entgegenstrecken. ‘ 

Diese Juden müssten, vorausgesetzt, dass sie griechische Staatsbürger 

sind, was für die meisten der Fall ist, nach Meinung von H. de Glutz das- 

selbe Anrecht wie die anderen Griechen auf die Hilfsgüter haben, die vom 

Roten Kreuz verteilt werden. Das ist leider alles, was man im Augenblick 

nach meiner Ansicht tun kann. 

Sind Sie der Meinung, dass man unsere Delegation in diesem Sinne in- 

struieren sollte? 

Ich könnte ausserdem über diese Griechen mit den verschiedenen jüdi- 

schen Organisationen reden, die in Genf vertreten sind. Vielleicht könnten 

sie etwas Geld schicken. 

Man muss jedoch vorsichtig Vorgehen, nachdem K. [Carl J.j Burck-

hardt unsere Tätigkeit zugunsten der Juden anscheinend nicht über die 

ziemlich engen Grenzen hinaus ausdehnen will, die bei der letzten Sitzung 

des Exekutivausschussesfestgelegt worden sind.»n 
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Einen Monat später wies Jean d’Amman von Athen aus auf einen 

anderen Aspekt der Frage hin, nachdem er die unwiderruflichen 

Tatsachen festgestellt hatte: 

«Betrifft: Deportation der Juden aus Saloniki 

Die Deportation ist beendet. Die letzten Züge sind letzte Woche abge- 

gangen. An die 50'000 Juden sind auf diese Weise abtransportiert worden, 

einschliesslichfast der gesamten sephardischen Gemeinde von Saloniki, die 

sich nach der Vertreibung der Juden aus Spanien unter den Katholischen 

Königen in diese Stadt geflüchtet hatte. 

Einige Tausend Männer sind von der Todt-Organisation übernommen 

worden und arbeiten auf zwei Baustellen, unter minimalen Ernährungs- 

und Hygienebedingungen. 

DOKUMENT XXXIV 

Von Saloniki zu den Pyrenäen 

«Die deutschen Besatzungsbehörden haben auf höheren Befehl von der spanischen Re- 

gierung die Repatriierung der spanischen Juden (Inhaber eines spanischen Passes) in 

Saloniki verlangt. Ein Sonderzug soll die rund 600 Personen vor dem 15.6.43 unter 
deutscher Eskorte von Saloniki zur spanischen Grenze bringen. Der spanische Ge- 

sandte in Athen hat mir gegenüber den Wunsch geäussert, dass dieser Zug von einem 

Delegierten des IKRK begleitet werde. Ich habe ihm geantwortet, dass ich sofort nach 
Genf telegraphieren würde, um die Genehmigung des IKRK einzuholen, und ich sah 

H. Bickel für diese Mission vor. Der Gesandte fugte hinzu, dass er seinerseits den Ver- 

treter des Reichs benachrichtigen wolle. Am selben Tag rief er mich an, dass der Vertreter 
des Reichs ablehne. Mit dieser Weigerung, die zum Zwischenfall Burckhardt hinzu- 

kommt, bestreiten die Deutschen dem IKRK neuerlich das Recht, sich in die Judenfrage 
einzumischen; es ist nicht meine Aufgabe, diese Haltung zu beurteilen.» 

(AIKRK, G 59/2, Schreiben Jean d’Ammans, 5.6.1943) 

Während des ganzen Jahres 1943 verhandelten Madrid und Berlin über die 

Durchführung dieser Repatriierung. General Franco wünscht keine Massen- 

rückkehr der Juden nach Spanien, wollte aber von den Deutschen die Zusiche- 

rung erhalten, dass seine Landsleute nicht behelligt werden. Das Auswärtige 

Amt war sich unschlüssig, ob der Staatsangehörigkeit oder der Rasse der Vor- 

rang zu geben sei, während die Verantwortlichen für die Judenfrage der feind- 

lichen Propaganda keinen Vorschub leisten wollten. 

Schliesslich wurden diese jüdischen Spanier nach Bergen-Belsen gebracht. 

Die Überlebenden, etwa zwei Drittel von ihnen, kehren nach der Befreiung 

nach Spanien zurück. 

355 



Viele der Vertriebenen haben Angehörige in Athen und in anderen Ge- 

genden Griechenlands, die über ihr Schicksal sehr beunruhigt sind und uns 

ständig anflehen, beim IKRK nachzufragen, ob diese Unglücklichen nicht 

Nachricht geben könnten über Vermittlung des Deutschen Roten Kreuzes, 

auf ‚25- Wort-Formularen’ für Zivilpersonen. 

Ich wäre Ihnen daher dankbar, wenn Sie Schritte in diesem Sinne unter- 

nehmen wollten, oder mich zu benachrichtigen, falls dies unmöglich ist.»12 

Aus Genf erfolgte postwendend eine Ohnmachtserklärung: 

«Bezugnehmend auf Ihre oben angeführte Notiz bedauern wir, Ihnen 

mitteilen zu müssen, dass das Deutsche Rote Kreuz keine PMS-Formulare 

für Personen jüdischer Rasse akzeptiert. Wirsehen daher leider keine Mög- 

lichkeit, Korrespondenz zwischen den nach Deutschland oder in die besetz- 

ten Gebiete überführten Juden und ihren Angehörigen in Griechenland zu 

vermitteln. 

Nachforschungen nach deportierten Juden sind ebenfalls nicht gestat- 

tet.»13 

Im Herbst 1943 wurde die deutsche Besetzung auf ganz Griechen- 

land ausgeweitet. Das Schicksal der übrigen jüdischen Gemeinden, 

die bis dahin mehr oder weniger verschont geblieben waren, war 

besiegelt. Während die Fremdinteressenabteilung der Schweizeri- 

schen Gesandtschaft in Athen bemüht war, die Deportation der un- 

ter ihrem Schutz stehenden Juden zu verhindern14, musste das Inter- 

nationale Komitee dagegen seine Ohnmacht eingestehen: 

«Die Deportation der Juden aus Saloniki ist uns wohlbekannt. Leider 

haben wir hier genauso wenig Interventionsmöglichkeiten wie in den zahl- 

reichen Deportationsfallen in Frankreich, Holland, Belgien usw. Das Pro- 

blem der Juden wird von der Besatzungsmacht als rein innere Angelegen-

heit betrachtet undjede Einmischung von aussen zurückgewiesen.»15 

Norwegen (Skandinavien) 

Als sich das IKRK Anfangjuli 1942 auf Ersuchen des norwegischen 

Gesandten in Bern mit der Lage der Zivilinternierten in Norwegen 

befasste, hatte es nicht mit einem Sonderfall zu tun, sondern mit 

einem Problem allgemeiner Art, wie Marguerite Frick betonte: aus 

dem besetzten Frankreich, aus Griechenland und Holland kamen 

ebenfalls Bitten um Hilfssendungen und um den Besuch der Ge- 

fängnisse und Lager durch das Rote Kreuz. 
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Der Fall Norwegens jedoch erschien dem Koordinationsaus- 

schuss von besonderem Interesse. Einerseits konnte man diese 

Zivilhäftlinge durchaus als Geiseln betrachten, für die es den Präze- 

denzfall der Holländer in Buchenwald und später ’s Hertogenbosch 

gab – zu diesem Zeitpunkt hatte Carl J. Burckhardt noch keine Ant- 

wort des geschäftsführenden Präsidenten des DRK auf seinen Brief 

vom l.Juni 1942 erhalten. Andererseits könnte man das Gegensei- 

tigkeitsprinzip geltend machen, weil die Engländer auf der Isle of 

Man achsenfreundliche Norweger interniert hatten, die imjuni von 

den IKRK-Delegierten Rodolphe Haccius und Nicolas Burckhardt 

besucht worden waren. Es wurde daher beschlossen, Schwarzen- 

berg mit der Prüfung der Angelegenheit zu befassen, wobei gleich- 

zeitig die Grenzen einer eventuellen Demarche festgelegt wurden. 

Für Carl J. Burckhardt, der damals noch eine Gesprächsmöglichkeit 

mit der Gestapo über Vermittlung des Aussenministeriums für mög- 

lich hielt, sollten nur gelegentliche Besuche beantragt werden, nicht 

aber die Gleichstellung dieser Internierten mit Kriegsgefangenen. 

Jacques Chenevière warnte seinerseits vor den Folgen einer 

etwaigen Ausweitung der Tätigkeit des Roten Kreuzes. Man durfte 

weder den Eindruck erwecken, dass das IKRK regelmässige Hilfsak- 

tionen durchführen könne, noch dass es solche zu überwachen im 

Stande wäre, womit vor allem die Fürsorgeabteilung gemeint war, 

deren konkrete Unternehmungen den politischen Entscheidungen 

des Komitees unterworfen bleiben mussten1. 

Das auf den holländischen Präzedenzfall wie auf die Gegenseitig- 

keit gegründete Gesuch wurde von der Wilhelmstrasse im Novem- 

ber 1942 nicht grundsätzlich abgelehnt, man bat jedoch das Komitee 

um neuerliche Vorsprache zu einem späteren Zeitpunkt, da die Um- 

organisation der Lager im Augenblick keinen positiven Bescheid 

erlaubte2. Während auf die Note vom 24. September 1942 noch im- 

mer keine Antwort erfolgt war, trotz allen Drängens Martis bei 

Sethe, konnte Genf diese prinzipielle Aufgeschlossenheit doch als 

vielversprechend werten. 

In Wirklichkeit hatte dieser erste Schritt keine Folgen, weder für 

die in Konzentrationslagern und Gefängnissen im eigenen Land in- 

haftierten Norweger, noch für ihre Hunderte Landsleute, die vor 

allem vom Winter 1942/1943 an nach Deutschland deportiert wur- 

den. 
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Vom 12. August bis zum 15. September 1943 führte Marti eine 

ausgedehnte Inspektionsreise durch Norwegen durch. Diese Mis- 

sion war schon Anfang 1942 beantragt worden. Ihr Hauptzweck wa- 

ren nicht die Zivilinternierten, sondern die Kontrolle der Sendungen 

des Vereinigten Hilfswerks an die Zivilbevölkerung und die Lage 

polnischer und vor allem jugoslawischer Kriegsgefangener, die als 

Zivilarbeiter in Lager der Todt-Organisation im Norden gebracht 

worden waren. Marti wollte aber die Gelegenheit nützen, um vom 

Auswärtigen Amt, das inzwischen mehrmals gemahnt wurde, die 

Einlösung seines Versprechens vom November 1942 zu erhalten. 

Trotz eines negativen Bescheids vor seiner Abreise nach Oslo, ver- 

suchte er an Ort und Stelle, die Genehmigung zum Besuch des wich- 

tigsten Konzentrationslagers, Grini nahe der Hauptstadt, zu erzwin- 

gen und sich Zugang zu den Gefängnissen und Lagern in Oslo, 

Trondhejm, Bergen, Tromsö und Narvik zu verschaffen. Doch 

seine Demarche beim Sitz der Gestapo, Victoria Terrace, sowie beim 

Vertreter des DRK in Norwegen stiessen trotz der Unterstützung 

der nationalen Rotkreuzgesellschaft, die die Norweger in Oranien- 

burg regelmässig versorgte, auf kategorische Ablehnung3. 

Der Delegierte des IKRK kehrte allerdings nicht mit ganz leeren 

Händen zurück, selbst im Hinblick auf die Zivilinternierten und De- 

portierten. Er hatte Auskünfte über die Lager erhalten, namentlich 

über Grini. Er hatte erfahren, dass sich nur noch wenige juden-kon- 

fessionell gemischte Ehepaare – im Lager Tönsberg befanden und 

alle anderen nach Deutschland deportiert worden waren, Er konnte 

in Oslo wie in Stockholm die Namen Hunderter Norweger sam- 

meln, die in Oranienburg inhaftiert waren4. 

Die norwegischen Konzentrationslager blieben dem IKRK bis 

Kriegsende verschlossen, trotz neuerlicher Bemühungen Thudi- 

chums bei seiner Mission im Sommer 1944 und des Rotkreuzdele- 

gierten in Stockholm, Georg Hoffmann, anlässlich seines Aufent- 

halts beim Norwegischen Roten Kreuz im Herbst 1944\ Schon im 

Herbst 1943 war der Versuch des IKRK gescheitert, durch das Deut- 

sche Rote Kreuz Auskunft über norwegische Marineangehörige zu 

erhalten, die aus einem Kriegsgefangenenlager (Milag Nord) in ein 

Konzentrationslager verlegt worden waren. Dabei ging die Demar- 

che Schwarzenbergs auf ein mündliches Versprechen Hartmanns in 

Genf zurück, individuelle Suchanträge nach arischen Personen, die 
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aus den besetzten Gebieten ins Reich deportiert worden waren, an 

die zuständigen Stellen weiterzuleiten. Aber der Chef des Auslands- 

dienstes des DRK konnte in diesem Fall sein Wort nicht halten: 

«In Beantwortung Ihres Schreibens... muss ich Ihnen leider mitteilen, 

dass das Deutsche Rote Kreuz keine Informationen mehr über die Norwe-

ger beschaffen kann, die aus dem Marlag-Milag Nord an einen anderen Ort 

gebracht worden sind. Es handelt sich dabei um eine Massnahme, die die 

zuständigen deutschen Behörden aus bestimmten Gründen für erforderlich 

ansehen und die jede Auskunft ausschliesst. 

Das Deutsche Rote Kreuz ist nach wie vor bereit, wenn möglich Aus- 

künfte über Aufenthaltsort und Gesundheitszustand der in den besetzten 

Gebieten festgenommenen Arier zu besorgen. Wie jedoch die Tatsachen 

erweisen, kann man nur einen sehr geringen Prozentsatz positiver Antwor- 

ten erhoffen. Im Allgemeinen lässt sich nicht voraussehen, in welchen Fäl-

len man eine Antwort erhoffen kann oder nicht, so dass ich Ihnen leider 

keinen Hinweis geben kann, welche Gruppen gesuchter Personen (mit Aus-

nahme der Nichtarier) von vornherein auszuschliessen sind.»6 

Die norwegischen Deportierten in Oranienburg spielten eine we- 

sentliche Rolle für das Zustandekommen der Paketaktion an die 

Konzentrationslager. Dank ihrer Kontakte zu Norwegern in 

Deutschland, darunter ehemalige Deportierte oder Angehörige 

von Deportierten, besass die Delegation des IKRK in Berlin Namen 

und Nummern von Inhaftierten, denen Genf Einzelpakete schicken 

konnte, nachdem das Reich Anfang 1943 die Erlaubnis dazu erteilt 

hatte. Sie stellten daher die meistvertretene Nationalität in der 

Empfängerliste für die 50 Zweikilopakete dar, die das Internatio- 

nale Komitee mit Genehmigung der Bundesbehörden versuchs- 

weise aus der Schweiz in die Konzentrationslager schicken durfte. 

Sollten keine Empfangsbestätigungen eingehen, konnten die Sen- 

dungen nicht weitergehen, weil nur die Gewissheit richtiger Zustel- 

lung dem IKRK das Vertrauen der kriegführenden Mächte sicherte, 

wie man in Genf meinte. Und ohne dieses Vertrauen konnte es sein 

Werk nicht fortsetzen, auch nicht zugunsten der Kriegsgefangenen 

und Zivilinternierten. Marti, dem die bevorzugte Behandlung der 

Norweger in Oranienburg bekannt war – wobei natürlich Rasse- 

kriterien eine Rolle spielen –, bemühte sich daher nicht nur, die Na- 

menliste zu verlängern und die Bedürfnisse festzustellen, sondern 
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auch um Fühlungnahme mit der Lagerleitung. Im Verlauf des Jah- 

res baute er seine Kontakte zu anderen Lagern, Gefängnissen und 

Arbeitskommandos in der Gegend um Hamburg aus. Im Mai 1944 

stand er so in Verbindung zu allen grossen Lagern, in denen sich 

Norweger und Norwegerinnen befanden (und allgemeiner Skan- 

dinavier und Holländer), nämlich Ravensbrück, Oranienburg, 

Dachau, Natzweiler und Buchenwald7. Wenn er auch nicht selbst in 

die Lager gelangen konnte, erlaubten ihm diese Beziehungen doch, 

sich eine mehr oder weniger genaue Vorstellung von der Anzahl 

nordischer Häftlinge zu machen, von ihren – oft nicht schlechten – 

Haftbedingungen, von ihren Bedürfnissen. Vor allem aber verge- 

wisserte er sich, dass die Hilfssendungen einschliesslich der Sammel- 

sendungen in die richtigen Hände gelangten. Überdies gelang es 

ihm, gewisse verschollene Gruppen ausfindig zu machen, etwa die 

200 Marineangehörigen aus dem Marlag-Milag Nord, die nach 

Rendsburg gebracht worden waren, oder die 300 im Winter 1942/ 

1943 nach Buchenwald und Natzweiler deportierten Studenten, 

deren Schicksal die schweizerischen Universitäten aufgerüttelt 

hatte, so dass sogar der Bundesrat mehrere (vergebliche) Demar- 

chen für sie unternahm8. Als schliesslich im Herbst 1943 dem Nor- 

wegischen und Schwedischen Roten Kreuz Hilfssendungen nach 

Oranienburg verboten wurden, erreichte es das IKRK, an ihre 

Stelle treten zu dürfen. 

Dies führt uns noch zu einer Bemerkung über die Beziehungen 

zwischen dem IKRK und Schweden während des Krieges. Seit 

Herbst 1943 unterhielt Genf eine Delegation in Stockholm unter 

Leitung des 36jährigen Georg Hoffmann, Privatdozent in Zürich, 

dessen Mission im Gegensatz zu allen anderen vorwiegend 

politisch-diplomatischer Art war9. Skandinavien stellte für das 

Schwedische Rote Kreuz wie für die königliche Regierung ein 

Privatrevier dar. Das bedeutete, dass es hier wie in anderen Opera- 

tionsgebieten neben der Zusammenarbeit auch zu – allbekannten - 

Rivalitäten kam10. Was die Hilfe für die dänischen und norwe- 

gischen Juden anging, hatten Schweden, seine Behörden, seine 

nationale Rotkreuzgesellschaft und seine Bevölkerung eine we- 

sentliche Rolle gespielt. Das IKRK hatte sich mit diesem Problem 

praktisch nicht befasst. Dagegen war es für die norwegischen 

Deportierten in Norwegen und Deutschland aus eigener Initiative 
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tätig geworden und sogar für das ohnmächtige Schwedische Rote 

Kreuz eingesprungen. Die Rettung der KZ-Häftlinge bei Kriegs- 

ende stellte ein neues Kapitel in den zwiespältigen Beziehungen 

zwischen Genfund Stockholm dar. 

Die Satellitenstaaten 

Kroatien 

Anknüpfung eines Dialogs 

Im April 1941 wurde der unabhängige Staat Kroatien geschaffen 

und damit auch eine neue nationale Rotkreuzgesellschaft. Im Au- 

gust 1942 waren die Beziehungen des IKRK zu den kroatischen Be- 

hörden wie zum Roten Kreuz noch immer auf dem toten Punkt. 

Dabei hatte das Komitee keine Mühe gescheut, um den Kontakt 

mit Zagreb herzustellen. Sollte das Los der kroatischen Kriegsge- 

fangenen und vor allem der Hunderttausende Kroaten in Amerika 

den neuen Staat nicht veranlassen, den Genfer Abkommen beizu- 

treten, Gefangenenlisten auszutauschen, Korrespondenz weiterzu- 

leiten und der Entsendung eines Delegierten zuzustimmen? Über 

Vermittlung des kroatischen Konsuls in Zürich und des schweizeri- 

schen Konsuls in Zagreb, in direkten Schreiben an das Aussenmini- 

sterium und an die nationale Rotkreuzgesellschaft machte das Ko- 

mitee das Argument der Gegenseitigkeit geltend. Welches Gewicht 

war bei seinem beharrlichen Drängen dem Schicksal der politi- 

schen Gefangenen und Juden beizumessen? Vom Herbst 1941 an 

gingen ihm über die Greuel, die das Pavelic-Regime verübte, über- 

einstimmende und immer ausführlichere Berichte zu1. Gleichzeitig 

blieben die Nachforschungsanträge des Zivildiensts der Zentral- 

stelle für Kriegsgefangene an das lokale Rote Kreuz unbeantwortet. 

So ersuchte Genf das OKW über Vermittlung des Deutschen Roten 

Kreuzes, die Rückführung der kroatischen Kriegsgefangenen und 

Internierten auszusetzen, wenn sie Juden, Serben, Orthodoxe usw. 

waren, als bekannt wurde, dass diese bei ihrer Rückkehr sofort um- 

gebracht wurden. Im Frühjahr 1942 nahm der Verbindungsmann 
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des IKRK in Belgrad, Rudolf Voegeli, mit dem Kroatischen Roten 

Kreuz direkten Kontakt auf, jedoch ohne Erfolg. Seine Berichte be- 

stätigten den Ernst der Lage und die Notwendigkeit entschlossener 

Massnahmen. Aber für die aus ethnischen und konfessionellen 

Gründen Verfolgten war es wohlunterrichteten Kreisen zufolge im 

Sommer 1942 vielleicht schon zu spät2. 

Eine Mission nach Kroatien ermöglichte es dann, die Dinge in 

Gang zu bringen, zur grossen Erleichterung nicht allein des Interna- 

tionalen Komitees, sondern auch des schweizerischen Konsulats in 

Zagreb, das sich von der Präsenz des IKRK Unterstützung in seiner 

Schutzmachtfunktion und bei seiner humanitären Tätigkeit ver- 

sprach3. Im Dezember 1942 begab sich Schirmer von Berlin nach 

Kroatien, wo er von Aussenminister Lorkovic empfangen wurde. 

Er erreichte bei der Regierung die Anerkennung der Genfer Kon- 

ventionen, die Anwendung des Kriegsgefangenenabkommens und 

die Errichtung einer Delegation des Roten Kreuzes in Zagreb. Ge- 

mäss der Doktrin des Internationalen Komitees für Kriegszeiten be- 

gründete er faktische Beziehungen zum Kroatischen Roten Kreuz. 

Dieser neuen Gesellschaft, die fest in den Staat eingebunden war, 

mangelte es an allem, an Finanzmitteln, an einem Führungsgre- 

mium, an Mitarbeitern und an moralischer Autorität. Sie erklärte 

sich jedoch bereit, den Wünschen des IKRK Rechnung zu tragen 

und seine Sendungen sowie die des Vereinigten Hilfswerks zollfrei 

weiterzuvermitteln, auch an die jüdische Gemeinde4. 

Der Niederlassung eines Delegierten stand nun nichts mehr im 

Wege, und die Wahl für diesen Posten fiel auf Julius Schmidlin jr., 

den Sohn des ersten schweizerischen Konsuls in Zagreb. Nach län- 

geren Unterredungen in Genf begab sich der Vertreter des IKRK in 

die Hauptstadt eines Landes, das ihm wohlbekannt war und dessen 

Sprache er beherrschte. Entsprachen aber die von Schirmer erhalte- 

nen Zugeständnisse den tatsächlichen Gegebenheiten? War Kroa- 

tien nicht vom Bürgerkrieg, von revolutionären und sozialen 

Wirren zerrissen? Interessant ist, dass Schwarzenberg den Koordi- 

nationsausschuss schon vor der Ernennung Schmidlins auf diesen 

Sachverhalt aufmerksam machte: 

«Die mündlichen und schriftlichen Berichte, insbesondere der vertrauli- 

che Bericht unseres Delegierten Schirmer über seine Erfahrungen in Kroa- 

tien, scheinen mir folgendes Problem zu stellen: Entspricht die augenblick- 
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liche Lage Kroatiens nicht der eines Bürgerkriegs? Dies ist eine grundsätz- 

liche Frage, auf die ich hier nicht eingehen will. 

Dennoch sollten die Berichte von H. Schirmer im Lichte der Beschlüsse 

derX. Internationalen Rotkreuzkonferenz in Genf (1921) betrachtet wer- 

den. Diesen Beschlüssen zufolge behauptete das Rote Kreuz sein Recht 

und seine Pflicht zu Hilfsaktionen in Fällen von Bürgerkrieg, sozialen 

und revolutionären Wirrem. Die Umtriebe in Kroatien konnten aber 

zumindest als (revolutionär bezeichnet werden. Die genannten Beschlüsse 

sahen ausserdem den Fall einer nationalen Rotkreuzgesellschaft vor, die 

(eingestandenermassen die erforderliche Hilfe nicht alleine leisten kann’ 

(siehe hierzu den Bericht Schirmers über das Kroatische Rote 

Kreuz und unsere früheren Informationen). (Wenn eine nationale 

Rotkreuzgesellschaft Hilfe wünscht, soll sie sich an das IKRK wenden’. 

Wenn andererseits (durch Unvermögen oder Verschulden einer Gesell- 

schaft, die keine ausländische Hilfe erbat oder Hilfsangebote über Vermitt- 

lung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz nicht annahm, die 

vom Bürgerkrieg verursachten Leiden eine Hilfsaktion dringend erforder- 

lich machten, war das Internationale Komitee vom Roten Kreuz berechtigt 

und verpflichtet, selbst oder über eine beauftragte nationale Rotkreuzge- 

sellschaft bei den Behörden des betroffenen Landes auf der Annahme und 

ungehinderten Verteilung der nötigen Hilfsgüter zu bestehen. Sollten die 

Behörden die Durchführung solcher Hilfsmassnahmen ablehnen, macht 

das Internationale Komitee vom Roten Kreuz diesen Tatbestand öffentlich 

bekannt, gestützt auf die einschlägigen Unterlagen. ‘ 

Ich will nicht etwa diese Lösung empfehlen, erlaube mir aber, die Mit- 

glieder des Koordinationsausschusses auf die Beschlüsse der genannten In- 

ternationalen Genfer Konferenz hinzuweisen, wenn sie die bevorstehende 

Ernennung eines Delegierten in Kroatien erörtern. Angesichts der besonde- 

ren Aufgabe, die namentlich dem Internationalen Komitee vom Roten 

Kreuz von dieser Konferenz übertragen ist, kommt der Mission dieses 

künftigen Delegierten vielleicht aussergewöhnliche Bedeutung zu. Mir 

scheint, dass das Hilfswerk des Internationalen Komitees vom Roten 

Kreuz in diesem Land in grösserem Massstab und umfassender durchge-

führt werden sollte als üblich. 

Selbst wenn die Lage in Kroatien nicht als Bürgerkrieg oder als (soziale 

und revolutionäre Wirren’ angesehen wird, rechtfertigt der Geist, wenn 

nicht der Buchstabe, der Beschlüsse dieser Internationalen Konferenz mei- 

nes Erachtens obigen Vorschlag.»5 
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In seinem ersten, langen Bericht an das Komitee über die politische und 

militärische Lage bestätigte Schmidlin, der noch in Genf weilte, diese Be- 

urteilung: 

«Nach der jugoslawischen Niederlage (1941) und der (oktroyierten) 

Errichtung des unabhängigen kroatischen Staates, besser gesagt: seines 

autoritären Regimes, entfesselten sich die Leidenschaften einer kleinen ext-

remistischen Minderheit undfrüherer Einwohner. Der Bürgerkrieg ist aus-

gebrochen, begünstigt durch äussere Einflüsse (westliche Nachbarn). Die 

Folgen dieses Bürgerkriegs sind katastrophal. Weite Gebiete sind entvöl- 

kert, durch den Krieg, durch Hinrichtungen, Morde, Krankheiten oder 

Massendeportationen. In Wirklichkeit kommt diese Entvölkerung gewis- 

sen ausländischen politischen Interessen entgegen. Feststeht, dass die 

grosse Mehrheit der Kroaten gezwungen ist, all dieses Unglück passiv über 

sich ergehen zu lassen. 

Nur zwei Institutionen können ihr zu Hilfe kommen. Die eine ist die 

katholische Kirche, die bisher wirksame Hilfe geleistet hat, die andere das 

Internationale Komitee vom Roten Kreuz, das um so effizienter wäre, als 

es neutral ist. 

Ich weiss aus früherer Erfahrung, dass das Internationale Rote Kreuz in 

Kroatien sehr hohes Ansehen geniesst. Das wurde vor allem in den letzten 

Wochen sichtbar, denn man weiss im Allgemeinen , dass Kroatien dem Gen- 

fer Abkommen beigetreten ist. Ich kann versichern, dass die Genfer Institu- 

tion als ein Geschenk des Himmels betrachtet wird. Leider fehlt es manchen 

Behörden an Verständnis, hauptsächlich aus Unwissenheit. Es handelt sich 

dabei um einen wichtigen Teil der Ustascha-Partei, der massgebliche Pos-

ten im Innenministerium besetzt. Die Beamten in den anderen Mini- 

sterien sind entgegenkommender. Ich habe bemerkt, dass man aufgrund der 

allgemeinen inneren Opposition dabei ist, diese etwas groben und gewalt- 

samen Elemente zu ersetzen. Es ist jedoch anzunehmen, dass dieser Vor- 

gang langsam vonstattengehen wird.»6 

Unter diesen Umständen hielt der neue Delegierte die Rolle für 

wesentlich, die das Kroatische Rote Kreuz spielen konnte, wenn er 

auch weder dessen politische Gleichschaltung noch die Tatsache 

verbarg, dass es sich noch in seinen Anfängen befand. Er glaubte 

aber, dass es von innen verbesserungsfähig sei, wenn Genfjene Per- 

sonen nachdrücklich unterstützte, die in der Organisation bereits 

im Sinne der Ideale des Roten Kreuzes tätig waren. 
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Die Liste der Probleme, die Schmidlin in Genf vorlegte, war 

lang, die Schilderung der Lage mancher Opfer tragisch. Die mate- 

riellen Mittel sowie der politische oder moralische Rückhalt er- 

schienen lächerlich. Im Vergleich dazu nahmen sich die Antworten 

und Vorschläge des IKRK übertrieben vorsichtig und zaghaft aus, 

selbst wenn sie Ausdruck tatsächlicher Ohnmacht waren. Nachste- 

hende Protokollauszüge der Sitzung vom 25. März, an der neben 

Schmidlin Marguerite Frick, Carl J. Burckhardt, Jacques Chene- 

viere, Schwarzenberg, Robert Boehringer, der Leiter des Vereinig- 

ten Hilfswerks, und andere teilnahmen, geben hiervon ein Bild: 

«Bemerkungen und Einzelfragen H. Schmidlins: 

3) Verfolgung der Serben durch die Ustaschis. – Nicht erörtert. 

4b) Können wir uns Listen der in Deutschland oder in den besetzten 

Gebieten internierten Juden verschaffen? – Nein, es besteht keine Aus- 

sicht, sie zu erhalten. 

c) Können wir uns Listen der aus politischen Gründen in Deutschland 

internierten Kroaten verschaffen? – Nein. Dies sind keine echten Zivilin- 

ternierten, sondern politische Häftlinge, für die man sehr schwer etwas tun 

kann. 

5) Ist es möglich, aus Kroatien Pakete und Briefe zu schicken 

a) an die in Deutschland internierten kroatischen Juden? – Nein, ausser 

nach Theresienstadt, wenn die Empfänger bekannt sind. 

b) an die in Italien internierten kroatischen Juden? – Ja, wenn uns 

Name und Aufenthaltsort bekannt sind. 

c) an die in Italien internierten Kroaten? – Ebenso. 

d) an die aus politischen Gründen in Deutschland internierten Kroa-

ten? 

– Nein, nur an Häftlinge in bestimmten Konzentrationslagern, wenn 

Name und Adresse bekannt sind. 

e) an die in den alliierten Ländern internierten Kroaten? – Ja. 

6) Kann das Internationale Komitee vom Roten Kreuz zugunsten der 

kroatischen Zivilhäftlinge in den Lagern in Kroatien intervenieren? – 

H. Schmidlin wird geraten, festzustellen, ob er von sich aus etwas unter- 

nehmen kann. H. Schmidlin soll sich deshalb mit H. Graz in Verbindung 

setzen, der ihn über die Tätigkeit des Internationalen Komitees vom Roten 

Kreuz während des spanischen Bürgerkriegs unterrichten wird. 

7) Kann das Internationale Komitee vom Roten Kreuz zugunsten von 

Serben intervenieren, die von Kroatien nach Serbien und dann nach 
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Deutschland deportiert worden sind? – Es wäre besser, wenn sich das Kro-

atische Rote Kreuz in dieser Sache direkt an das Deutsche Rote Kreuz wen- 

den würde... 

Am Ende der Sitzung wird H. Schmidlin auf seine Frage, auf wel- 

che Weise das Internationale Komitee vom Roten Kreuz eventuell 

dem Kroatischen Roten Kreuz bei seiner Aufgabe helfen und es 

moralisch unterstützen könne, geantwortet, H. Pictet könne viel- 

leicht die Satzung dieses Roten Kreuzes überprüfen und feststellen, 

ob sie in den grossen Zügen den Vorschriften für die Statuten natio- 

naler Gesellschaften entspricht. 

Auf die präzise Frage, wie das Internationale Komitee vom Ro- 

ten Kreuz dem Kroatischen Roten Kreuz beistehen könne, wenn 

dieses bei seiner Arbeit in Kroatien auf Schwierigkeiten stösst, sei es 

von Seiten der Regierung oder aus jedem anderen Grund, wird 

H. Schmidlin in folgendem Sinne geantwortet: 

Wenn das Kroatische Rote Kreuz eine Intervention des Interna- 

tionalen Komitees vom Roten Kreuz wünscht, kann es sich an die- 

ses wenden und ihm den einen oder anderen bestimmten Fall unter- 

breiten. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz würde dann 

in einem Brief antworten, den das Rote Kreuz unter Umständen bei 

seinen eigenen Behörden verwenden könnte. Es würde sich dabei 

also um eine Art Beratung handeln, die das Internationale Komitee 

vom Roten Kreuz dem Kroatischen Roten Kreuz erteilt. Dieser Be- 

schluss erfolgt in dem Gedanken, einer neuen nationalen Gesell- 

schaft jede mögliche Hilfe zu gewähren und ausserdem eine Gesell- 

schaft nicht von vornherein zu enttäuschen, die von Genf Hilfe bei 

der Erfüllung ihrer Aufgabe erwartet.»7 

Ein Delegierter an allen Fronten 

Dynamisch und wohlinformiert, machte sich Julius Schmidlin im 

April 1943 in der kroatischen Hauptstadt an die Arbeit. Wir be- 

trachten seine Tätigkeit natürlich nur auf dem Gebiet rassischer und 

politischer Verfolgung, was auch das Problem der Beziehungen 

zum Kroatischen Roten Kreuz mit einschliesst. 

Schmidlin war nicht nur bemüht, die bestehenden Bande zu kon- 

solidieren und eine verstärkte Zusammenarbeit zu erreichen, son- 
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dern er drängte auch zu Reformen und zu personellen Veränderun- 

gen im Innern der Institution. Es handelte sich dabei, wie er umge- 

hend feststellen musste, um eine heikle und schwierige Aufgabe, die 

nur allmählich, mit viel Geduld bewerkstelligt werden konnte und 

eigentlich über seine Mission hinausging. 

Auf offizieller Ebene wurden die Beziehungen zwischen dem 

IKRK und dem Kroatischen Roten Kreuz nach und nach ausge- 

baut. Im März 1944 kam der Präsident des letzteren, Dr. Kurt 

Hühn, zu einem dreitägigen protokollarischen Besuch nach Genf, 

bei der Zentralauskunftsstelle für Kriegsgefangene, beim Vereinig- 

ten Hilfswerk und bei der Liga der Rotkreuzgesellschaften. Aber 

das Kroatische Rote Kreuz schien weder seine Leistungsfähigkeit 

zu steigern noch an Unabhängigkeit oder Glaubwürdigkeit im ei- 

genen Land zu gewinnen. Schmidlin setzte daher hartnäckig seine 

geheimen Bemühungen um einen Wechsel an der Spitze des Roten 

Kreuzes fort, die ihm den Umständen nicht gewachsen schien. Ver- 

geblich allerdings, denn er weckte schliesslich nur den Zorn der lo- 

kalen Leitung, die indirekt auf seine Abberufung hinarbeitete. Die 

Spannungen, die am Ende zwischen dem Kroatischen Roten Kreuz 

und dem Delegierten des IKRK herrschten, spielten eine nicht ge- 

ringe Rolle für den Abbruch der Mission Schmidlin in Zagreb, auf 

den wir noch zu sprechen kommen werden. 

Die Lage der rund 35‘000 Juden Kroatiens wurde sehr schnell zu 

einer der schlimmsten überhaupt. Im Frühjahr 1943 wussten dies 

Schmidlin und das IKRK sehr wohl, wie ihnen auch bekannt war, 

dass sich die politische und rassische Verfolgung des Regimes auch 

auf andere Bevölkerungsgruppen erstreckte, beispielsweise die or- 

thodoxen Serben. Schmidlin versuchte auf drei Ebenen, etwas für 

die Juden zu unternehmen. 

Zunächst setzte er sich mit der bedeutenden jüdischen Kulturge- 

meinde in Zagreb und mit ihrem Vorsitzenden in Verbindung, 

Dr. Hugo Kohn, der kurz vor seiner Deportation stand. Mit der Er- 

richtung des unabhängigen Staates Kroatien waren die nach dem 

Gesetz frei organisierten jüdischen Gemeinden zu Werkzeugen der 

antisemitischen Politik geworden. Ihre Güter und die ihrer Mitglie- 

der waren beschlagnahmt worden, ihre Vorsteher verpflichtet, die 

innere Ordnung zu gewährleisten. Die jüdischen Gemeinden blie- 

ben aber dennoch die letzte, wenn auch illusorische Zuflucht der 
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Verfolgten. Vom Winter 1941 an entvölkerten sie sich nach und 

nach auf Grund der Abtransporte in Konzentrationslager, später 

der Deportationen ins Deutsche Reich. Im Frühjahr 1943 überlebte 

die Zagreber Gemeinde noch und bemüht sich, nicht nur ihren Mit- 

gliedern beizustehen, sondern auch anderen Juden, die bisher nicht 

verhaftet oder in den Lagern erreichbar waren. Die erste Aufgabe 

Schmidlins bestand darin, die Vertreter karitativer jüdischer Ver- 

einigungen in der Schweiz wie Saly Mayer (Joint) und Adolf 

Silberschein (Relico) über die Bedürfnisse an Lebensmitteln, Medi- 

kamenten und Geld zu informieren, die durch die beschleunigten 

Deportationen entstanden. Darüber hinaus bot er seine Dienste an, 

um die richtige Zustellung der Hilfssendungen über das Kroatische 

Rote Kreuz zu überwachen8. Bis zur Auflösung der Gemeinde 

stellte Schmidlin so den Mittelsmann zwischen Zagreb und der 

Schweiz dar, um zu versuchen, allen Schwierigkeiten zum Trotz 

das Nötigste zu beschaffen. 

Die Intensivierung der Verfolgung 1943 trieb ihn auch dazu, bei 

den Behörden direkt zu intervenieren, was ein unbestreitbares Ri- 

siko bedeutete, das nicht ausdrücklich in seinen Instruktionen aus 

Genf enthalten war. Am 7. Mai wurde der Delegierte auf sein Ge- 

such vom neuen Innenminister Andrija Artukovic empfangen, mit 

dem er übrigens persönlich gut bekannt war. Er erreichte selbstver- 

ständlich nichts, höchstens, dass in gewissen Fällen Erleichterungen 

gewährt werden konnten9. 

Schliesslich versuchte er eine Zusammenarbeit mit der Kirche, 

die so mächtig im Lande, dem Regime gegenüber aber gespalten 

war. Der drohende Untergang der jüdischen Gemeinde liess ihn den 

Erzbischof von Zagreb aufsuchen, Mgr. Stepinac, den Metropo- 

liten der Landeskirche, um mit ihm die Möglichkeit einer Versor- 

gung der Konzentrationslager durch die Caritas zu erörtern10. Ende 

des Frühjahrs 1943 besprachen übrigens Edouard Chapuisat und 

David de Traz die jüdische Frage mit dem Prälaten, «der kürzlich zu 

diesem Thema eine sehr mutige Predigt gehalten hat», wie Chapuisat be- 

richtete". 

Ungefähr ein Jahr lang war Schmidlin so für die Verfolgten tätig, 

was ihm vor allem erlaubte, Genf sehr genau über die Lager und 

den Bestimmungsort mancher Deportiertentransporte zu infor- 

mieren. Im April 1943 konnten zum Beispiel Juden, die im Sommer 
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zuvor verschleppt worden waren, ihren Angehörigen in Kroatien 

Nachrichten aus Birkenau zukommen lassen. 

Noch eine andere Gruppe nahm den Delegierten zujener Zeit in 

Anspruch und beschäftigte das IKRK: die der Partisanen, die von 

der Wehrmacht und den Ustaschis gefangengenommen worden 

waren. Wir erwähnen sie hier nur am Rande. Wenn sich auch das 

OKW im Sommer 1943 zumindest grundsätzlich bereit erklärte, 

diese als Kriegsgefangene zu betrachten, so hiess das noch lange 

nicht, dass sie in Wirklichkeit, besonders von Seiten der kroatischen 

Truppen, auch so behandelt wurden. 

Neue Risiken 

Bis zum Frühjahr 1944 beschränkte Schmidlin seine Tätigkeit zu- 

gunsten der politisch und rassisch Verfolgten auf die noch in Frei- 

heit lebenden Juden (Zagreber jüdische Kulturgemeinde). An sie 

schickte das Vereinigte Hilfs werk 1942 Medikamente und Stär- 

kungsmittel, ihr übergab Schmidlin 1943 Kleidung und Schuhe12. 

Über ihre Vermittlung bemühte sich der Delegierte auch, Hilfsgü- 

ter in die Lager gelangen zu lassen. Für die letzteren auf kroatischem 

Boden und allgemein für politische Gefangene hatte er aber nur 

fallweise etwas direkt unternommen und ansonsten die Hilferufe 

nach Genf weitergeleitet. 

In der Tat setzte jede umfangreichere Sendung des Internationa- 

len Roten Kreuzes eine Kontrollmöglichkeit für das Komitee vor- 

aus, damit es den Blockadebehörden die richtige Zustellung der 

Hilfsgüter garantieren konnte. Im Frühjahr 1944 veranlassten die 

Lage der jüdischen Bevölkerung, aber auch die Verschärfung des 

Kampfes zwischen dem Pavelic-Regime und seinen Gegnern ange- 

sichts der zu erwartenden Niederlage der Achsenmächte das IKRK 

zu neuen Unternehmungen. Dies um so mehr, als sich die kroati- 

sche Regierung endlich, nach zahlreichen Demarchen, bereit er- 

klärt hatte, feindliche Zivilinternierte nach den Vorschriften des 

Kriegsgefangenenabkommens zu behandeln. Zu diesem Zeitpunkt 

hatten von den ursprünglich rund 35‘000 Juden des Landes rund 

10’000 eine mehr oder weniger provisorische Zuflucht in Ungarn 

und Italien gefunden. 1‘200 waren in den Lagern Jasenovac, Stara 

Gradiska und Grezani Salas inhaftiert, eine Handvoll hielt sich ver- 
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borgen. Alle übrigen waren Opfer der Deportationen geworden, 

die für alle Staatsfeinde weitergingen13. 

Das Komitee wandte sich nun direkt an Aussenminister Peric und 

ersuchte ihn um die Erlaubnis für seinen Delegierten, die drei ge- 

nannten Konzentrationslager zu besuchen, um den Eingang der Pa- 

kete zu überprüfen und den Bedarf festzustellen14. Schmidlin erhielt 

mündliche Weisung, alles zu tun, um den Juden in kroatischen 

Konzentrationslagern zu Hilfe zu kommen, und seine Bemühun- 

gen aus prinzipiellen wie taktischen Gründen auf sämtliche politi- 

schen Gefangenen auszudehnen15. 

Zielstrebig wurde Schmidlin persönlich und schriftlich beim 

Aussenministerium vorstellig, ausserdem bei der «Generaldirektion 

für öffentliche Ordnung und Sicherheit». Im Namen humanitärer 

Grundsätze verlangte er eine menschliche Behandlung der Gefan- 

genen und für sich das Recht, die Lager zu besuchen, wobei er auch 

das Prinzip der Gegenseitigkeit geltend machte16. 

Seine Gesprächspartner, selbst jene, die sich verständnisvoll zeig- 

ten, wichen aus. Schmidlin versuchte, den Einfluss Mgr. Stepinac in 

die Waagschale zu werfen, aber offenbar ohne Erfolg. Über Mit- 

telspersonen machte er sich an den allmächtigen Herrn der Konzen- 

trationslager, Luburic, heran, der als fanatischer und grausamer als 

Pavelic selbst galt, und versuchte sogar, ihn zu bestechen, wie er 

1946 schreibt17. Aber auch das war vergeblich. Mitte Juli 1944 er- 

hielt er immerhin die Genehmigung, die Konzentrationslager Jase- 

novac, Stara Gradiska und Grezani Salas zu besuchen, in Begleitung 

von Beamten des Sicherheitsdienstes. Es handelte sich anscheinend 

um eine sehr ausführliche Besichtigung, denn sie dauerte drei Tage. 

Der zwölfseitige Bericht, den Schmidlin Anfang August nach Genf 

schickte, gibt eine genaue Schilderung der Menschen und Einrich- 

tungen. Im Grossen und Ganzen vermittelte er keinen schlechten 

Eindruck, vor allem, wenn man das im ganzen Lande herrschende 

Elend berücksichtigt. Nach Kriegsende schrieb Schmidlin, er habe 

in der Hoffnung auf Verbesserungen die Dinge absichtlich herun- 

tergespielt, er sei sich aber darüber im Klaren gewesen, dass sein Be- 

such vorbereitet war und die Wirklichkeit viel schlimmer aussah. 

Die Gespräche mit seinen Begleitern hatten ihn jedenfalls über 

manches aufgeklärt18. 

Haben all diese Bemühungen und die Besichtigung vom Juli 
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1944 die Lage der Häftlinge tatsächlich verbessert? Schmidlin 

glaubte es zumindest, als er nach dem Krieg auf seine Tätigkeit zu- 

rückkam. Als sie dem IKRK-Delegierten nämlich den Zutritt zu 

den Lagern Jasenovac, Stara Gradiska und Grezani Salas gestattete, 

wollte die Generaldirektion für öffentliche Ordnung und Sicher- 

heit den jüdischen Häftlingen angeblich dieselbe Behandlung ge- 

währen wie den anderen Internierten, das heisst Korrespon- 

denzrecht und zwei Pakete pro Monat, Übergabe von Namenlisten 

an das IKRK und Genehmigung von Besuchen19. Aber entsprach 

diese grundsätzliche Bewilligung des Gesuchs vom 12.Juni 

(vgl. Dokument XXXV) irgendwelchen Tatsachen? Man kann 

dies zu Recht bezweifeln, wenn man weiss, dass sich die Lage der 

KZ-Häftlinge im September, also wenige Wochen später, plötzlich 

verschlimmerte, wie Schmidlin selbst festgestellt hat, im Anschluss 

an einen Besuch des Chefs des Reichssicherheitshauptamtes, Kal- 

tenbrunner, in Zagreb und die Kontrolle des kroatischen Sicher- 

heitsdiensts durch die SS. Mehrere Persönlichkeiten, mit denen der 

Delegierte des IKRK seit Monaten verhandelte oder zumindest Be- 

ziehungen unterhielt, wurden ihrerseits verhaftet, und Demarchen 

humanitärer Art waren von nun an illusorisch. Aus diesem Grund 

wahrscheinlich verzichtete Genf, wenn auch sehr spät, Ende No- 

vember darauf, die kroatischen Behörden beim Wort zu nehmen 

und auf ihrer Mitarbeit bei der Aktion des Vereinigten Hilfswerks 

zu bestehen, das den Juden in den Lagern 1‘200 Pakete unter Mitwir- 

kung der Zagreber Gemeinde zukommen lassen wollte. 

Inzwischen waren jedoch nicht alle Bemühungen aufgegeben 

worden. Ende September wandte sich das Komitee direkt, aber 

nicht öffentlich an den Staatschef Ante Pavelic, um ihn zu bewegen, 

die Geiselnahmen einzustellen, unter denen die Zivilbevölkerung 

litt, und zumindest eine völkerrechtswidrige Behandlung der Ge- 

fangenen zu vermeiden20. Die diskrete Mahnung wurde am 

21. März 1945 nochmals wiederholt, sie scheint jedoch nicht einmal 

einer Empfangsbestätigung gewürdigt worden zu sein21. In der 

kroatischen Hauptstadt blieb Schmidlin ebenfalls nicht untätig. Als 

im Oktober 1944 die Vorsteher der jüdischen Gemeinde in Zagreb 

(oder dessen, was noch von ihr übrig war) verhaftet wurden, weil 

sie zwei Flüchtlinge unter falschem Namen registriert hatten, ver- 

wendete er sich für sie. Fünfmal sprach er beim Innenministerium 
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DOKUMENT XXXV 

Schmidlin an das Aussenministerium des unabhängigen Staates 

Kroatien 

Ich habe die Ehre, mich auf das Schreiben des Internationalen Komitees vom 

Roten Kreuz in Genf bezüglich der Betreuung der Juden beiderlei Geschlechts, 

welche sich in den kroatischen Lagern befinden, zu beziehen. 

Sollte von zuständiger Stelle die Genehmigung diese Betreuung betreffend 

erteilt werden, so erbittet das Internationale Komitee vom Roten Kreuz fol- 

gende Kontrollmöglichkeiten – ohne welche die geplanten Hilfsmassnahmen 

nicht durchgefuhrt werden könnten 

1) Verabfolgung von Namenlisten aller internierten Juden, mit Angabe der 

allgemeinen Personalien und des Lagers, so dass eine genaue Übersicht über die 

zu versendenden Pakete vorliegt, welche an jeden einzelnen Begünstigten ver- 

schickt werden. 

2) Rechtzeitige Meldung von Mutationen, von Todesfällen und von Hospi- 

talisierungen, damit die notwendigen Änderungen in Bezug auf die Hilfsmass- 

nahmen vorgenommen werden können. 

3) Ermittlung einer gewissen Anzahl von Vertrauensleuten aus den Reihen 

der internierten Juden, wie im Falle der Kriegsgefangenenlager. Diese Vertrau- 

ensleute sollen von den internierten Juden selbst bestimmt werden. 

4) Die Vertrauensleute hätten in vorliegender Angelegenheit folgende allge- 

meine Pflichten: 

a) Übernahme und Verteilung der Hilfspakete. 

b) Durchführung der richtigen Verteilungskontrolle. Sie müssen dafür sor- 

gen, dass der Empfang der Pakete vonjedem einzelnen Empfänger eigenhändig 

auf einem besonderen Formular – welches zur Verfügung gestellt wird – bestä- 

tigt wird. Diese Empfangsbestätigungen sind sofort an die Delegation des In- 

ternationalen Komitees in Zagreb einzusenden. 

c) Entgegennahme der Wünsche, Reklamationen usw. in Bezug auf die Hilfs- 

pakete seitens der internierten Juden und freie Weiterleitung dieser Begehren an 

die Delegation des Internationalen Komitees in Zagreb. 

5) Zulassung von Besuchen derjenigen Lager, in welchen sich die internierten 

Juden befinden, durch den Delegierten des Internationalen Komitees. Die Be- 

suche haben stets in gewissen Zeitabschnitten zu erfolgen. Gelegentlich sollte 

bei diesen Besuchen ein freier Kontakt des Delegierten mit den vorgenannten 

Vertrauensleuten und etwelchen internierten Juden gestattet sein. Der Zweck 

dieser Besuche hat einen allgemeinen Charakter und wird vom Genfer Komitee 

unbedingt erbeten. 

Es ist zu betonen, dass die Bitte des Genfer Komitees bezüglich der Betreuung 

der internierten Juden den Grundsätzen der Kriegsgefangenen-Konvention 

(Artikel 37, 40, 43 und 44) entspricht. 

(AIKRK, G 17/Cro, Schreiben vom 12. Juni 1944) 
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vor und erreichte schliesslich die Freilassung der Gemeindemitglie- 

der am 26. Oktober. Die beiden Entflohenen hingegen wurden ge- 

hängt22. 

Seit langem aber war der Delegierte lästig geworden, allen voran 

der Spitze des Kroatischen Roten Kreuzes, wie wir gesehen haben. 

Diese versuchte nach dem Aufenthalt Kaltenbrunners, indirekt 

seine Abberufung zu erwirken, was ihr nicht gelang. Doch das Le- 

ben des Delegierten war zunehmend in Gefahr. Die Drohungen 

waren um so ernster, als Anfang 1945 mehrere seiner Gesprächs- 

partner aus den Jahren 1943 und 1944 von den Ustaschis umge- 

bracht wurden. Im Februar 1945 vermochte nur noch die Präsenz 

der Deutschen ein Minimum an Ordnung im zusammenbrechen- 

den kroatischen Staat aufrechtzuerhalten. Selbst der schweizerische 

Konsul war isoliert. Als Schmidlin einsah, dass nichts mehr zu ma- 

chen war und er nur sein Leben riskierte, verliess er Zagreb am 

5. März Hals über Kopfund kehrte in die Schweiz zurück23. 

Die Slowakei 

Der Fall der Slowakei nimmt in dieser Darstellung eine Sonderstel- 

lung ein. Nicht etwa, weil die klerikal-faschistische Diktatur 

Mgr. Tisos den Juden und ihren politischen Gegnern gegenüber 

eine menschlichere Haltung bewiesen hätte, was auch immer die 

Führung des Regimes behauptet haben mag. Die antisemitische 

Politik wurde von 1942 an durch dieselben Motive des Rassenhas- 

ses, sozialen Ressentiments und Opportunismus geleitet wie in den 

anderen erklärten oder faktischen Satellitenstaaten des Dritten Rei- 

ches. Und die Deportationen durch die Deutschen stellten nur den 

letzten Akt einer Tragödie dar, die mit den slowakischen Trans- 

porten 1942-1943 begonnen hatte. Doch der Zeitpunkt dieses letz- 

ten Akts und die Persönlichkeit des Delegierten des IKRK, Georges 

Dunand, verleihen ihm im Rahmen unserer Analyse besondere Be- 

deutung. Als nämlich die Deutschen im August 1944 direkt und 

brutal in die jüdischen Angelegenheiten der Slowakei eingriffen, 

war das Internationale Komitee in Ungarn bereits voll im Einsatz. 

Angesichts der sich abzeichnenden Niederlage der Achsenmächte 

entwickelte man in Genf neue Energien hinsichtlich des Problems 

politischer und rassischer Verfolgungen. Im Zusammenhang mit 
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dieser Dynamik waren die besonderen Bemühungen zu sehen, die 

Dunand auf Weisung Schwarzenbergs bei seiner Ankunft in Press- 

burg unternehmen sollte. 

Bei Durchsicht der Akten kann man den Eindruck gewinnen, 

Georges Dunand habe sich in der Judenfrage stärker engagiert als 

andere Delegierte. Dieser Eindruck ist nicht falsch, er entsprach 

auch den Instruktionen, die er bei seiner Abreise aus Genf erhielt. 

Objektiverweise muss man jedoch drei Umstände berücksichtigen, 

die die uns vorliegende Dokumentation umfangreicher erscheinen 

lassen. Im Gegensatz zu den anderen Delegierten brauchte sich Du- 

nand beim Antritt seines Postens praktisch nur um die politischen 

Gefangenen und Juden zu kümmern, denn weder die Kriegsgefan- 

genen noch die Zivilinternierten waren im slowakischen Staat be- 

sonders zahlreich, und die Partisanen befanden sich in deutscher 

Hand. Dann konnte er, im Unterschied zu Schmidlin in Zagreb 

oder sogar zu Marti in Berlin, Genf nicht leicht telephonisch errei- 

chen oder mündlich Bericht erstatten. Die Verbindungen, selbst 

über die diplomatische Post, waren wegen der militärischen Ope- 

rationen langsam. Er musste also schreiben, erklären und häufig 

von vorne anfangen. Daher eine umfangreiche Korrespondenz, in 

der auch – der dritte Umstand – die Persönlichkeit des Delegierten 

zum Ausdruck kommt, eines der wenigen, die nach dem Krieg ihre 

Erinnerungen veröffentlichten (Neperdez pas leur trace! Genf 1950). 

Alle diese Gründe lassen wieder einmal deutlich werden, wie 

schwierig es ist, aus schriftlicher Dokumentation und sogar aus 

mündlichen Zeugnissen auf den Anteil jedes einzelnen an den Er- 

eignissen zu schliessen. 

Die Vorgänge von 1942-1943 

Das IKRK unterhielt zum Slowakischen Roten Kreuz von dessen 

Gründung im Frühjahr 1940 an faktische Beziehungen. Dasselbe 

galt für die Regierung des neuen Staates seit Beginn der Kriegs- 

handlungen im Osten. Man blieb jedoch etwas distanziert, und bis 

zum Frühjahr 1943 war noch kein Vertreter Genfs nach Pressburg 

gereist, kein Delegierter des Roten Kreuzes hielt sich im Lande auf. 

Das Komitee war aber dennoch über vieles unterrichtet. Über 

Budapest erfuhr es von der Verfolgung der Juden im Anschluss an 
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den Deportationsbeschluss des Tiso-Regimes vom März 19421. Zu 

den Augenzeugenberichten, die unter anderem die unglaubliche 

Brutalität betonten, mit der die lokale Polizei Frauen und Kinder 

deportiert hatten, kamen die Informationen durch das Slowaki- 

sche Rote Kreuz: genaue Angaben über die Verordnungen der 

Obrigkeit, die Anzahl der betroffenen Personen, den Bestim- 

mungsort der Transporte, besonders der Bezirk Lublin und 

Auschwitz. Ausserdem teilte es die Existenz von Namenlisten der 

Deportierten bei einer Zentralstelle der slowakischen Juden mit2. 

Im Unterschied zum Kroatischen Roten Kreuz, das dem Re- 

gime vollkommen unterworfen war, begnügte sich das Slowaki- 

sche nicht mit alarmierenden Berichten nach Genf, sondern er- 

suchte um Intervention des Internationalen Komitees, da es selbst 

nicht in der Lage war, den Verfolgten zu helfen. Dieser Appell 

brachte das IKRK nicht wenig in Verlegenheit. Wir stehen im Juli 

1942, und seit Wochen häuften sich die Informationen über die of- 

fenkundige Ausweitung der rassischen Verfolgung und die Ver- 

schärfung der deutschen Massnahmen gegenüber Zivilpersonen. 

Der Ausschuss für Kriegsgefangene und Zivilinternierte (PIC) 

klammerte sich an eine juristische Fiktion, indem er die Auffas- 

sung vertrat, es sei «in erster Linie Aufgabe der slowakischen Be- 

hörden selbst, den Schutz ihrer eigenen Staatsbürger zu gewähr- 

leisten, die sich in der Gewalt einer Regierung befinden, mit der 

der slowakische Staat reguläre diplomatische Beziehungen unter- 

hält». Ausnahmsweise erwies sich der Koordinationsausschuss als 

einsichtiger. Er meinte, wenn das Slowakische Rote Kreuz an 

Genf appelliere, so eben deshalb, weil die Tatsachen das Argument 

des PIC-Ausschusses widerlegten, weil die nationale Rotkreuzge- 

sellschaft handeln wollte, aber nicht konnte. Dennoch gab er seine 

gewohnte Zurückhaltung nicht auf und beschloss, die Angelegen- 

heit mit dem Geschäftsträger der Slowakei in Bern zu erörtern, 

der in Kürze zu einem Höflichkeitsbesuch bei der Zentralstelle er- 

wartet wurde3. 

Dieser Besuch verzögerte sich. Inzwischen besprach Suzanne 

Ferrière das Problem mit Hartmann, der Ende August nach Genf 

kam. Der Chef des Auslandsdiensts des DRK liess keine Hoffnung 

aufkommen: das Deutsche Rote Kreuz sei nicht in der Lage, sich 

um diese Deportierten zu kümmern. Die Antwort des Internatio- 
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nalen Komitees an das Slowakische Rote Kreuz war daher abschlä- 

gig, weniger aus rechtlichen als aus praktischen Gründen: 

«Sie ersuchen das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, sich um 

diese Personen anzunehmen, wir müssen Sie jedoch darauf hinweisen, dass 

wir in dem von Ihnen gewünschten Sinn kaum etwas unternehmen können. 

Unsere Rolle ist gewöhnlich die eines neutralen Vermittlers zwischen zwei 

oder mehreren kriegführenden Parteien, während in vorliegendem Fall di- 

rekte Beziehungen zwischen den slowakischen und deutschen Behörden 

möglich scheinen. Dessen ungeachtet würden wir dennoch intervenieren, 

wenn wir uns den geringsten Erfolg von dieser Intervention versprechen 

könnten. Dies ist leider nicht der Fall, denn wir könnten unter den gegebe-

nen Umständen dieses Problem nur dem Deutschen Roten Kreuz unterbrei-

ten, welches uns erst kürzlich mitteilte, dass es Für solche Fälle nicht zu-

ständig sei. 

Sie haben uns freundlicherweise angezeigt, dass es in Pressburg eine 

Zentralstelle der slowakischen Juden gibt, die über eine vollständige Liste 

der Namen alljener verfügt, welche den deutschen Behörden übergeben 

wurden. Wir danken Ihnen für diesen Hinweis, würden aber gerne wissen, 

ob es dieser Stelle eventuell möglich wäre, den hier erwähnten Juden, die 

sich jetzt im Generalgouvernement befinden, Nachrichten zugehen zu las-

sen, die wir für sie erhalten haben. Diese Personen konnten offenbar vor 

ihrem Abtransport Zivilkarten schreiben, die uns vom Slowakischen Roten 

Kreuz übermittelt wurden, und in denen sie ihre Angehörigen in feindlichen 

Staaten baten, ihnen über Vermittlung eines Büros in Krakau zu schreiben. 

Wir glauben, dass Nachrichten über die von Ihnen genannte Stelle in Press-

burg mit grösserer Sicherheit an die Empfänger gelangen würden.»4 

Ein dringend erwarteter Delegierter 

Ein Jahr nach dieser verhängnisvollen Deportation hielten sich 

Edouard Chapuisat und David de Traz anlässlich ihrer Informa- 

tionsreise nach Südosteuropa in Pressburg auf. Sie erfuhren dort, 

dass von den ursprünglich 90’000 Juden des Landes nur noch 5’000 

übrig waren, davon rund 1‘500 in den Arbeitslagern von Szered, 

Novaki, Vyhne und Ilava. Das Kroatische Rote Kreuz hatte Zu- 

gang zu diesen Lagern und konnte den dort Inhaftierten beistehen. 

Es erreichte aber die Zehntausende Deportierte nicht, die in Polen 

oder Deutschland verschwunden waren. Das Internationale Komi- 

tee scheint sich mit dieser Information begnügt zu haben, die es 
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ordnungsgemäss dem Joint und dem Jüdischen Weltkongress zur 

Kenntnis gebracht hat5. 

Mehr als einjahr verging, bis es die Idee wieder aufgriff, eine De- 

legation in der Slowakei zu errichten. Diese Delegation wurde 

nicht nur vom Joint und anderen gefordert, Schwarzenberg befür- 

wortete sie auch, um die Hilfsaktionen in Polen zu erleichtern. Die 

Entsendung eines Delegierten hatte jedoch ihre Bedeutung, selbst 

seitens des Roten Kreuzes. So beeilte sich die slowakische Regie- 

rung, bei seiner Niederlassung behilflich zu sein, nicht etwa aus 

einem humanitären Anliegen heraus, sondern um vom geringsten 

Anzeichen internationaler Anerkennung zu profitieren und sich 

vor einer neutralen Instanz zu rechtfertigen. Die tschechoslowaki- 

sche Exilregierung dagegen bedauerte natürlich den Genfer Be- 

schluss. 

Nach der Niederschlagung des Widerstands durch die Wehr- 

macht im September-Oktober 1944 geriet das Land unter die totale 

Kontrolle des Dritten Reiches und unter dessen Schreckensherr- 

schaft. Zu den Internierten in den Lagern und den wenig zahlrei- 

chen Kriegsgefangenen kamen nun viel umfangreichere Katego- 

rien von Hilfsbedürftigen, die in den Abkommen nicht vorgesehen 

waren, etwa die Partisanen, für die der Kriegsgefangenenstatus er- 

wirkt werden musste, und die noch nicht festgenommenen Juden, 

deren Deportation von den Deutschen ab September geplant war. 

Und diesmal waren auch die ausländischen bedroht. 164 Juden, die 

Inhaber von Pässen oder Papieren der Vereinigten Staaten und an- 

derer amerikanischer Republiken waren, wurden in Schloss Ma- 

rianka unter misslichen Bedingungen interniert6. 

Anfang September übernahm Georges Dunand, der bis dahin 

beim Kriegsindustrie- und Arbeitsamt tätig war, die ihm angetra- 

gene Mission, die nicht leicht war, weil sie sich im Wesentlichen au- 

sserhalb des traditionellen Tätigkeitsgebiets des Komitees abspielen 

sollte. Trotz der Ungeduld des Slowakischen Roten Kreuzes legte 

er daher Wert darauf, noch mit Saly Mayer zusammenzutreffen, der 

ihm Kontaktpersonen nannte und einen ersten Betrag von 200’000 

Franken für die Unterstützung der Juden zur Verfügung stellte7. 

Ende Oktober 1944 war Dunand in Pressburg einsatzbereit. Aber 

trotz der sofortigen Zusammenarbeit mit dem Slowakischen Roten 

Kreuz waren seine ersten Eindrücke zwiespältig. Er kam zu spät 
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und unter katastrophalen diplomatischen Voraussetzungen, nach- 

dem die Sowjetunion, deren Truppen nahe der Slowakei standen, 

das Angebot des Bundesrats zur Wiederaufnahme der diplomati- 

schen Beziehungen abgelehnt hatte. War es unter diesen Umstän- 

den sinnvoll, auf einer unmöglichen Mission zu beharren? 

«... Schliesslich erfolgt meine Mission ganz offensichtlich zu spät, 

und ich hin zu unerfahren. Hier jedenfalls war nichts für meine Mission 

vorbereitet, abgesehen von der Tatsache, dass man einen Entlastungszeu- 

gen erwartete. Man wollte und will mich nur im Osten herumfahren, um 

mir die ‚Greueltaten’ der Partisanen zu zeigen... 

Man kann sagen, dass diese mangelnde Vorbereitung täglich besser 

wird, aber es wären einige Monate erforderlich. 

Wenn ich die Gewissheit hätte, über soviel Zeit zu verfugen, sähe die 

Sache anders aus. Und wenn sich die ungarische Front wider Erwarten sta- 

bilisieren sollte, wäre es mir sicher möglich, das Gesagte zu relativieren 

oder sogar zu modifizieren. 

Wenn man jedoch einen raschen Vormarsch annimmt, verändern die 

Spannungen zwischen Russland und der Schweiz meine persönliche Lage 

und die Vorbereitungsmöglichkeiten von Grund auf. Unter dieser Voraus- 

setzung scheinen mir die Risiken in keinem Verhältnis mehr zum Nutzen 

meiner Mission zu stehen. Zwar bin ich kein Vertreter der Schweiz, aber 

die Russen werden vor allem sehen, dass ich einen schweizerischen Pass 

habe, der dazu noch ein Diplomatenpass ist!... 

Dennoch ist es schwierig, sich hier ein Urteil zu bilden, wie ich in mei- 

nem Telegramm 3 geschrieben habe. Ich habe nach wie vor grosse Lust, 

‚dabei zu sein’ und in mehreren Angelegenheiten, die mir bereits am Her- 

zen liegen, etwas zu unternehmen. Auf alle Fälle wäre ich dafür, so 

lange wie möglich zu bleiben.»8 

Genf überliess es dem Delegierten, über seine Rückkehr im Inter- 

esse des Roten Kreuzes oder im eigenen Interesse zu entscheiden, 

wobei es dessen Schlussbemerkung aus prinzipiellen Gründen bil- 

ligte: «Wir sind mehr denn je davon überzeugt, dass das IKRK in allen 

kriegführenden Staaten präsent sein muss, um Beziehungen zu den ver- 

schiedenen Behörden und jeder Art Rotkreuzinstitutionen herzustellen 

und um diesen Behörden und Institutionen für humanitäre Tätigkeiten im 

Sinne der Tradition des IKRK zur Verfügung zu stehen.»9 
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Konzentration und Deportation 

Bei seiner Abreise aus Genf hatte Dunand erfahren, dass die SS jene 

Juden, die seit 1942 noch unbehelligt waren, im Lager Szered unter 

unmenschlichen Bedingungen zusammenpferchte. Diese Mass- 

nahme zielte daraufhin, die Juden endgültig aus der Slowakei zu 

entfernen, denn Szered war nur ein Durchgangslager, aus dem wö- 

chentlich Transporte abgingen. Dunand verlangte daher bei den 

Empfangsaudienzen, die ihm der Staatschef und einige Minister ge- 

währten, die Erlaubnis dieses Lager zu besuchen. Aber seine Ge- 

sprächspartner erklärten sich für unzuständig. Das Lager stehe un- 

ter militärischer Kontrolle, eine Genehmigung könne nur vom 

OKW erteilt werden. Auf Vermittlung Genfs stellte Marti den ent- 

sprechenden Antrag in Berlin, doch ohne Erfolg. 

Auch im Hinblick auf die jüdische Frage überhaupt hatten sich 

Mgr. Tiso und seine Minister hinter ihrer Unzuständigkeit ver- 

schanzt. Sie betonten, dass sie sich den Befehlen der Deutschen nicht 

widersetzen könnten, die antisemitischen Massnahmen seit der 

Niederschlagung des Putsches aber auch nicht unterstützten. Diese 

Behauptung wurde offenkundig widerlegt, als die Gemeindever- 

waltung Pressburgs am 16. November allen Juden der Stadt befahl, 

sich zu versammeln, um ins Arbeitslager Szered gebracht zu wer- 

den. Ausserdem waren alle Sonderregelungen aufgehoben worden, 

die zum Beispiel eine Anzahl Schützlinge des Präsidenten sowie 

Halbjuden und Mischehen von den Rassebestimmungen ausnah- 

men. 

Der Delegierte des Internationalen Komitees und der General- 

konsul der Schweiz intervenierten sofort bei den slowakischen Be- 

hörden, die auswichen. Der offensichtliche Misserfolg des Samm- 

lungsbefehls, den Dunand im Rathaus persönlich feststellen 

konnte, bestärkte ihn in seinen Bemühungen. So verschaffte er sich 

Zugang zu verschiedenen Ministern, mit dem Chef der Prätoria- 

nergarde des Regimes, der berüchtigten Hlinkagarde, und zu dem 

SS-Verantwortlichen der Stadt, Hauptsturmführer Lehmann. Die- 

sem sowie dem Chef der Hlinkagarde, Kubala, legte er einen Frage- 

bogen vor, namentlich über das Los des Partners und der Kinder in 

rassisch gemischten Ehen. Dabei ersuchte er um Erleichterungen 

für sie, zum Beispiel nicht aus Szered deportiert zu werden, Pakete 
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zu erhalten und mit ihren Angehörigen korrespondieren zu dürfen. 

Slowakischerseits schien man zu Zugeständnissen bereit, wenn 

auch betont wurde, der Putsch habe die Notwendigkeit antisemiti- 

scher Massnahmen bewiesen, die unter den gegebenen Umständen 

unerbittlich sein müssten. Die Deutschen dagegen sprachen eine 

unmissverständliche Sprache. Der Kommandant von Szered, 

Hauptsturmfuhrer Brunner, bestätigte Dunand persönlich ihre ab- 

weisende Haltung und ihre Ablehnungjeder Konzession10. 

Anfang 1945 hatte der Delegierte nochmals Gelegenheit, das 

Problem der Deportationen dem Staatschef gegenüber zu erwäh- 

nen, als er diesem den Brief Präsident Hubers überreichte, auf den 

wir noch zu sprechen kommen. Der Prälat blieb bei der offiziellen 

slowakischen These: 

«Bis zum letzten Sommer sind die Juden der Slowakei ihrer Arbeit 

nachgegangen und haben im Wohlstand gelebt, in den Lagern wie bei ihnen 

zu Hause. Dieser Wohlstand wird schon dadurch bewiesen, dass sie den 

Partisanen enorme Summen übermittelten. Mgr. Tiso hatte seinerseits ge- 

hofft, dass sich dieser Zustand aufrechterhalten liesse, aber als der Putsch 

versucht wurde, haben sich die Juden offen empört. Als Mgr. Tiso die 

Schutzmacht [des Regimes Tiso, nämlich das Deutsche Reich] ersuchte, 

den Putsch niederzuschlagen, wünschten die Deutschen selbstverständlich 

freie Hand, um ihre Rückendeckung zu gewährleisten. Zunächst war je- 

doch vorgesehen, dass die slowakischen Gesetze in Kraft blieben und die 

Ordnungsmassnahmen von den slowakischen Organen getroffen würden. 

Dann wurde die Lage aber immer schwieriger, und man musste den Deut- 

schen völlige Freiheit gewähren. So hat man vor den Augen Mgr. Tisos 

alle Juden festgenommen. Eigentlich hatte Mgr. Tiso gedacht, dass die Ab- 

wicklung schneller erfolgen würde.»n 

Mit der Ermächtigung durch den Prälaten versehen, wandte sich 

der Delegierte am selben Tag an das Aussenministerium mit dem 

Vorschlag, Frauen, Kinder und Kranke von der Deportation freizu- 

stellen und an einem Ort unterzubringen, der unter seinem Schutz 

stünde. Dieses der deutschen Botschaft in Pressburg übermittelte 

Ersuchen stiess auf kategorische Ablehnung. Bei einer persönlichen 

Vorsprache bestätigte der Legationsrat Dunand, dass «die deutschen 

Sicherheitsorgane in Pressburg das geringste Zugeständnis verweigern und 

entschlossen sind, das Judenproblem in der Slowakei endgültig zu bereini- 

gen».12 
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Alle schriftlichen und mündlichen Demarchen des Rotkreuz- 

delegierten mit dem Ziel, sich Zugang zum Lager Szered zu ver- 

schaffen oder die Deportationen zu bremsen, waren vergeblich. 

Selbst der Bestimmungsort der Transporte wurde offiziell geheim- 

gehalten. Mitte Dezember fand Dunand jedoch heraus, dass soeben 

ein Zug nach Sachsenhausen und Ravensbrück abgegangen war. 

Marianka und die ausländischen Juden 

In Marianka wurden, wie bereits erwähnt, Mitte September 1944 

164 Juden untergebracht, die Inhaber von Pässen oder Papieren 

amerikanischer Staaten waren. Anfangs handelte es sich dabei mehr 

um eine Art Schutzhaft als um ein eigentliches Internierungslager. 

Die Internierten konnten ihre Möbel und Habseligkeiten in das 

heruntergekommene Schloss mitbringen, wo sie sich auf eigene Ko- 

sten, eine Familie pro Zimmer, unter widrigen Verhältnissen ein- 

gerichtet hatten. Die Deutschen sahen diese Toleranz der slowaki- 

schen Behörden nicht lange mit an. Am 11. Oktober griffen sie ein, 

überprüften die Papiere, liessen nur drei Pässe gelten und brachten 

161 Personen nach Szered, die anschliessend ins Reich oder in die 

besetzten Gebiete deportiert wurden. Selbst wenn man die Echtheit 

der Papiere bezweifeln konnte, wie Dunand einräumte, besonders 

jener, die von gewissen mittelamerikanischen Staaten gekauft wor- 

den waren, blieb dieses Vorgehen gegen harmlose Zivilpersonen 

empörend. 

Dunand versuchte mehrfach, etwas für sie zu unternehmen. 

Vom Slowakischen Roten Kreuz hatte er die Liste der Verschlepp- 

ten erhalten, von der er eine Kopie nach Genf schickte. Zweimal 

fuhr er selbst nach Marianka und gab den verbliebenen Internierten 

Geld. Zweimal wurde er auch Zeuge von Einschüchterungs- und 

Entführungsversuchen von Seiten der Nationalsozialisten und 

protestierte nachdrücklich bei den örtlichen Behörden sowie beim 

Aussenministerium13. Doch erreichte er nichts. Das Schloss wurde 

geräumt, seine letzten Bewohner, deren nordamerikanische Staats- 

bürgerschaft anerkannt wurde, kamen nach Bergen-Belsen, um 

eventuell ausgetauscht zu werden. Dabei entfaltete Dunand ein 

wahres Wunderwerk an Phantasie, um ihren Abtransport zu ver- 

hindern. Er verlangte, dass sie als Zivilinternierte behandelt wür- 
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den, dass die Delegation des IKRK in Berlin oder die Schutzmacht 

eingeschaltet wird, dass man sie aufgrund ihrer Nationalität und 

nicht ihrer Rasse austauschen solle. In Genf blieb man zurückhal- 

tender. Es war zwecklos, die Liste der amerikanischen Juden nach 

Berlin zu schicken, weil die Reichsbehörden jede Nachforschung 

nach in Deutschland inhaftierten Juden untersagten. Sie als Zivilin- 

ternierte zu betrachten, war ebenfalls müssig, nachdem sie die Deut- 

schen nicht als solche gelten liessen. Letztlich war also für die Inter- 

nierten von Marianka überhaupt nichts auszurichten. 

Emigration, Schutzbriefe, Tauschgeschäfte 

Während dieser Phase der Verfolgung im Herbst und Winter 1944/ 

45 gab es natürlich keinerlei Emigrationsmöglichkeit für die slo- 

wakischen Juden. Dennoch war es einigen gelungen, sich durch Be- 

ziehungen oder Geld Einwanderungsbewilligungen für Palästina 

zu beschaffen, Einreisevisa für die Schweiz, ganz zu schweigen von 

den Pässen und Gefälligkeitspapieren verschiedener amerikani- 

scher Staaten, wie wir im Fall von Marianka gesehen haben. Aber 

selbst wenn die Slowakei bereit gewesen wäre, die Inhaber solcher 

Papiere ausreisen zu lassen, hätten die zur Vernichtung der Juden 

entschlossenen Deutschen niemals die Durchreise durch ihr Terri- 

torium gestattet: 

«Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben Nr. 18 vom 18. November 1944, 

in dem Sie uns von der Schwierigkeit berichten, die 2 bis 3’000 noch in der 

Slowakei befindlichen Juden unter den Schutz des IKRK zu stellen. Inder 

Tat erscheint uns ein solcher Schutz völlig unmöglich und unter den von 

Ihnen beschriebenen Umständen im Übrigen wirkungslos. 

Was die Emigration der Juden aus der Slowakei angeht, nehmen wir an, 

dass das Eidgenössische Politische Departement wahrscheinlich bereit 

wäre zu prüfen, ob sie in die Schweiz kommen können, und dass es vielleicht 

Einreisegenehmigungen erteilen würde. Wir glauben jedoch, dass die deut- 

schen Behörden die zum Verlassen der Slowakei erforderlichen Ausreise- 

und Transitvisa verweigern würden, und zwar sowohl den Inhabern 

schweizerischer Visa als auch jenen Personen, die Einwanderungsgeneh-

migungen für Palästina und die Vereinigten Staaten besitzen. Es wäre da-

her unseres Erachtens nutzlos, wenn wir uns ihretwegen an das Eidgenös- 

sische Politische Departement wendeten, jedenfalls im Augenblick.»14 
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Konnte Dunand nicht von sich aus den noch freien Juden Schutz- 

briefe ausstellen, wie Born dies zur selben Zeit in Ungarn tat? Er 

selbst hielt nicht viel davon, denn im Unterschied zu Budapest gab 

es in Pressburg keine Hoffnung auf Duldung durch die Regierungs- 

stellen. Von Schirmer ermutigt, der Mitte Dezember mit Thudi- 

cum und Rossel auf der Durchreise Halt machte, stellte er dennoch 

vier Schutzbriefe aus, um deren Inhabern Zuversicht zu geben, sub- 

alterne Polizeibeamte einzuschüchtern oder zumindest die 

schlimmsten Gewalttätigkeiten zu verhindern. Genf verurteilte 

diese Initiative nicht, stellte sich aber unwissend und liess ihn ge- 

währen: 

«Wir wissen nicht, unter welchen Umständen H.Born Schutzbriefe 

ausgestellt hat, aber wir betonen, dass auf alle Fälle derzeit grösste Vor-

sicht in Pressburg geboten ist, wie sie in Budapest geboten war. Wir über-

lassen es Ihnen zu beurteilen, was an Ort und Stelle getan werden kann. 

Jedenfalls dürften solche Dokumente nur ausnahmsweise und nur für Per-

sonen ausgestellt werden, die Ihnen persönlich bekannt sind. Das Interna-

tionale Komitee übernimmt dabei jedoch keine Verantwortung für die Iden-

tität der Begünstigten.»15 

Es gab aber noch eine andere Möglichkeit, die Dunand in seinen 

Briefen und Berichten mehrfach erwähnte, nämlich den Austausch 

von Internierten gegen Waren oder Devisen. Im November ver- 

handelte die jüdische Zentralorganisation Ustredna Zidov in die- 

sem Sinne mit dem Lagerkommandanten von Szered. Während es 

jedoch der Union orthodoxer Rabbiner gelang, über Vermittlung 

des ehemaligen Bundesrats Jean-Marie Musy 1‘200 ungarische Ju- 

den «freizukaufen», kamen die Gespräche in Pressburg nicht voran. 

Das IKRK war daran sowieso nicht beteiligt, es beschränkte sich 

auf die Weiterleitung der diesbezüglichen Mitteilungen seines De- 

legierten an denjoint. 

Im Ganzen wurde keine der von Dunand geplanten oder vorge- 

schlagenen Unternehmungen verwirklicht. Die Unnachgiebigkeit 

der Nationalsozialisten und die Zusammenarbeit der slowakischen 

Behörden mit ihnen versperrten jede Möglichkeit, sogar für die Ju- 

den ausländischer Staatsbürgerschaft. 
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Leben im Versteck 

«Eine vorläufige Lösung», schrieb Dunand Mitte November, «die 

einzig mögliche, wenn sie auch höchst unangenehm ist und auf die Dauer 

wahre Leiden verursacht, besteht Für die Juden darin, sich verborgen zu 

halten und das Versteck ständig zu wechseln. Dazu brauchen sie Geld, um 

den Zutritt zum Bunker und die Miete Für diese Unterkunft zu bezahlen 

(oft ein Keller oder die Ruinen eines zerbombten Hauses), ausserdem die 

Lebensmittel, die sie abends oder auf dem Schwarzmarkt kaufen müs- 

sen.»16 Die einzige wirkliche Hilfe, die Dunand zu leisten imstande 

war, bestand darin, die Juden in Bunkern zu verstecken und zu ver- 

sorgen. Eine Ironie des Schicksals, denn wenn schon die Fürsorge 

für Verfolgte im eigenen Land nicht durch die Genfer Abkommen 

gedeckt war, wie stand es dann mit dieser heimlichen Tätigkeit, die 

gegen die Gesetze des Staates verstiess? 

Seit seiner Ankunft in der Slowakei hatte Dunand darunter gelit- 

ten, keinen Einfluss auf die Geschehnisse zu haben. Das Bunkerun- 

ternehmen erlaubte ihm nun, verschiedene Dienste zu leisten, 

etwas zu tun, selbst wenn er alle möglichen Vorsichtsmassnahmen 

treffen musste, nicht nur für seine eigene Sicherheit, sondern auch 

für die des Internationalen Komitees. Von Genf aus betrachtet war 

die Angelegenheit beunruhigend. Ohne die Initiative des Delegier- 

ten ausdrücklich zu verurteilen, dankte ihm Schwarzenberg daher 

für seine Bemühungen, mahnte ihn aber gleichzeitig zur Zurück- 

haltung: 

«Bei dieser Gelegenheit möchten wir Ihnen empfehlen, so vorsichtig zu 

sein, wie es die schwierigen Umstände erfordern, in denen Sie sich befin- 

den. Wir glauben, dass Sie Personen in gesetzeswidriger Lage nicht einmal 

Ratschläge erteilen sollten. Es darf nämlich nicht geschehen, dass Sie 

durch Unternehmungen dieser Art Ihre Stellung als Vertreter unserer In-

stitution gefährden. Wenn Personen dieser Kategorie Hilfe gebracht wer-

den soll, so dürfen Sie das nicht persönlich tun.»17 Worauf Dunand erwi-

derte, dass, wenn er sich genau an die erhaltenen Weisungen hielte, er 

überhaupt nichts tun könne, weil unter den gegebenen Umständen jede 

Hilfe für die Juden grundsätzlich untersagt wäre18. 

Die Geheimaktion wurde Woche für Woche schwieriger. Täglich 

wurden Bunker entdeckt und ihre Bewohner verhaftet. Im Okto- 

ber hatte Saly Mayer nicht nur bedeutende Summen zur Verfügung 
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gestellt und Dunand einen Barvorschuss gegeben, er hatte ihm auch 

Vertrauensleute genannt, an die er sich wenden könnte. Doch in 

Pressburg musste der Delegierte feststellen, dass diese in die Hände 

der Gestapo gefallen waren. Und die neuen Mittelspersonen, die 

der Joint bestimmte, verschwanden nacheinander. Die Identifizie- 

rung der Vertrauensleute war so kompliziert, dass sich der Joint 

schliesslich mit Geldzuwendungen ohne direkte Kontrolle einver- 

standen erklärte, obwohl das IKRK selbst die Transaktionen nicht 

immer überwachen konnte, die seine Delegierten manchmal zur 

Beschaffung von Devisen oder zum Ankauf von Hilfsgütern 

durchführten. Die Risiken, die in den jeweiligen Ländern sogar un- 

ter Beachtung der Devisenbestimmungen eingegangen werden 

mussten, vertrugen sich nicht immer mit den Dienstanweisungen 

aus Genf, was die Geduld und die Zusammenarbeit beider Seiten 

auf eine harte Probe stellte. 

Den ganzen Winter 1944-1945 lang protestierte der Delegierte 

schriftlich und mündlich bei den verschiedensten Behörden und 

unterrichtete das Komitee in allen Einzelheiten. Daneben setzte er 

aber auch seine konkrete Hilfstätigkeit fort: geheime Treffen, unbe- 

sehene Aufbewahrung von Gepäckstücken, die vielleicht Material 

zur Herstellung falscher Papiere enthielten, Beherbergung von 

Kindern während einiger Nächte, jüdisches Personal, das man in 

seinen Diensten behielt, Pakete an Deportierte in Deutschland, 

wenn Briefe durchgekommen waren, Verteilung materieller Hilfe 

und, was manchmal wichtiger war, moralische Unterstützung. 

Die Massnahmen des Komitees 

Der Beschluss, im Sommer 1944 eine Delegation in Pressburg zu er- 

richten, war von unbestreitbarem politischem Gewicht. Insofern 

als dem neuen Delegierten offenkundig rein humanitäre Aufgaben 

übertragen wurden, die über den Rahmen der Abkommen hinaus- 

gingen, bewies er die Veränderungen, die zu diesem Zeitpunkt 

beim IKRK vorgingen. Liess sich aber dann nicht eine Diskrepanz 

zwischen Genf und Pressburg feststellen, die die – teilweise verhüll- 

ten – Warnungen des Komitees an seinen Delegierten nahelegten? 

Blieb man in Genf nicht hinter Dunand und seinem Unterneh- 

mungsgeist zurück? Wurde dieser Eindruck nicht durch den Dele- 

385 



gierten selbst verstärkt, wenn er kurz nach seinem Amtsantritt 

energisch eine Intervention des IKRK oder der Schweiz oder beider 

forderte, um den Juden eine Überlebenschance zu sichern?19 

Angesichts der eingehenden Nachrichten fand sich das Komitee 

schliesslich doch zu direkten Schritten bereit, wenn wir auch die 

Gründe hierfür nicht kennen, da die Unterlagen des PIC-Ausschus- 

ses die Vorgeschichte nicht erwähnen. 

Eine erste Anfrage über das Schicksal der aus Szered und Ma- 

rianka Deportierten ging am 21. November an die Slowakische 

Gesandtschaft in Bern. Interessanterweise war diese nicht, wie 

ursprünglich vorgesehen, von Schwarzenberg unterzeichnet, son- 

dern von einem Komiteemitglied, Marguerite Frick-Cramer20. Au- 

sser einer Empfangsbestätigung erhielt sie jedoch keine Antwort. 

Mitte Dezember unternahm das Komitee wieder einen Vorstoss, 

diesmal in aller Form. Max Huber richtete an den slowakischen 

Staatschef, Mgr. Tiso, ein Schreiben, das sich nicht wesentlich von 

dem unterschied, das er sechs Monate zuvor dem ungarischen 

Staatschef übersandt hatte: 

«Euer Exzellenz! 

Von allen Seiten gelangen an das Internationale Komitee vom Roten 

Kreuz Anfragen und Proteste, die sich auf die gegen die slowakischen Ju- 

den ergriffenen Zwangsmassnahmen und namentlich auf zahlreiche De- 

portationen beziehen. 

Was uns zur Kenntnis gebracht wird, widerspricht so sehr dem christ- 

lichen Empfinden des slowakischen Volkes, dass es uns unmöglich er- 

scheint, diesen Nachrichten Glauben zu schenken. 

Im Namen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz möchte ich 

Euer Exzellenz bitten, Weisungen erteilen zu lassen, die uns in die Lage 

versetzen, Gerüchten und Anschuldigungen entgegentreten zu können, 

namentlich um die Mitteilung, dass die Deportationen aus dem Land nicht 

fortgesetzt werden, sofern sie stattgefunden haben sollten. 

Es wäre mir besonders wertvoll zu erfahren, ob das Internationale Ko- 

mitee vom Roten Kreuz diesen Appell nach Ihrer Meinung veröffentlichen 

oder ob es ihn als vertraulich betrachten sollte.»21 

Dunand wurde beauftragt, dieses Schreiben dem Diktator zu 

überreichen, wenn er dies für zweckmässig hielt. Das Komitee teilte 

ferner mit, dass es sich im Falle einer Nichtbeantwortung Vorbe- 

halte, die Öffentlichkeit über seinen Appell an den Präsidenten zu- 
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gunsten der slowakischen Juden zu unterrichten. Dies war aber 

nicht erforderlich, zumindest nicht der Form nach, denn sowohl in 

der dem Delegierten gewährten Audienz als auch in einer ausführ- 

lichen Antwort an Max Huber (vgl. Dokument XXXVI) rechtfer- 

tigt Mgr. Tiso den rein wirtschaftlichen und sozialen Antisemitis- 

mus, wie er sagte, seines Regimes. Er wies die Anschuldigungen 

energisch zurück und legte die ihm vom IKRK vorgeworfenen 

Tatsachen den Deutschen zur Last oder erklärte sie durch die Nie- 

derschlagung des Aufstands von 1944. Der Ton dieses Briefs, mehr 

noch als sein abschlägiger Inhalt, verblüffte selbst einen Berufs- 

diplomaten wie Schwarzenberg. So erfolgte weder eine Antwort 

noch ein neuer Versuch, aber auch keine Veröffentlichung der Do- 

kumente von Seiten des Roten Kreuzes22. 

Hätte eine Intervention des Komitees im November, wie sie Du- 

nand damals forderte, mehr Erfolg gehabt? Die Frage lässt sich 

schwer beurteilen, wenn es auch keinen Anhaltspunkt für eine posi- 

tive Beantwortung gibt. 

Ein äusserst engagierter Generalkonsul 

Die Tätigkeit Dunands zugunsten der Juden ist von Max Grässli, 

dem schweizerischen Generalkonsul in Pressburg, nachdrücklich 

unterstützt worden. Anders als die meisten seiner Kollegen, hatte 

sich dieser Diplomat seit 1942 zusammen mit dem Konsulatsperso- 

nal mutig für die Opfer eingesetzt. Es war ihm gelungen, vielen das 

Leben zu retten, «indem er das wirtschaftliche Interesse der 

Schweiz geltend machte und dieses Interesse sehr grosszügig inter- 

pretierte», wie Dunand schrieb23. Am 24. Oktober 1944 beauftragte 

ihn der Bundesrat, wahrscheinlich auf seine Berichte und Bitten 

hin, die slowakische Regierung auf die negativen Auswirkungen 

hinzuweisen, die die antisemitischen Massnahmen notwendig im 

Ausland haben würden. Überdies sollte er die Einstellung der De- 

portationen und den Besuch der Lager durch Delegierte neutraler 

Staaten oder des IKRK verlangen. Die Antwort der slowakischen 

Regierung beschränkte sich einige Wochen später darauf, die ver- 

folgte Politik mit Sicherheitsgründen zu rechtfertigen24. 

Sehr schnell wurden die Beziehungen zwischen Dunand und 

Grässli zur ständigen Zusammenarbeit, ob es darum ging, Anfang 
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DOKUMENT XXXVI 

Mgr Tiso an Max Huber 

DER PRÄSIDENT DER SLOWAKISCHEN REPUBLIK 

Pressburg, den 10. Januar 1945 

Herr Präsident! 

Am 2. Januar 1945 übernahm ich aus den Händen des Delegierten des Inter- 

nationalen Komitees vom Roten Kreuz, Herrn Georges Dunand, das Schrei- 

ben, mit dem Sie sich an mich mit der Bitte um meine Stellungnahme zur 

Judenfrage in der Slowakei wenden. 

Ich entspreche gern Ihrer Bitte und führe zur Sache folgendes an: 

Die Lösung der Judenfrage in der Slowakei, wie sie in der Entmachtung des 

jüdischen Elements in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht zum Ausdruck 

kam, war eine Korrektur eines unverhältnismässig hohen Einflusses, den das 

Judentum in dieser Hinsicht als ein favorisiertes Element noch in den Zeiten des 

ungarischen und tschechoslowakischen Staates zum Nachteil der einheimi- 

schen slowakischen Bevölkerung erworben hat. Dieser Einfluss ergibt sich of- 

fensichtlich aus dem Missverhältnis, welches zwischen dem Vermögen derju- 

den in der Slowakei und dem der Slowaken bestand. Indem eine achtzigtausend 

Köpfe zählende jüdische Minderheit 38 Prozent des gesamten Nationalein- 

kommens besass, mussten den Rest 2,5 Millionen Slowaken mit übrigen anders- 

sprachigen Staatsangehörigen teilen. Das Judentum in der Slowakei war somit 

eine privilegierte soziale Klasse, welche das slowakische Volk, als es die Regie- 

rungsmacht in seine Hände nahm, in deren ersessenen Rechten und Stellungen 

weiterhin zu schützen keinen Grund hatte. In diesem Zusammenhang muss die 

politische Rolle erwähnt werden, die das Judentum in der Slowakei bis 1918 als 

Förderer der gegen das slowakische Volk gerichteten magyarischen und nach 

1918 bis 1939 tschechischen Regierungspolitik spielte. Im Allgemeinen lässt sich 

sagen, dass das Judentum in jenen Zeiten sich sowohl bei den Volkszählungen 

als auch den Wahlen lieber zum Magyarentum, bzw. Tschechentum und 

Deutschtum, als zum Slowakentum bekannte und somit den Beweis lieferte, 

dass es gegenüber der slowakischen Volksgemeinschaft freiwillig ein fremdes 

Element bleiben will. Diese Tatsache gibt der Judenfrage in der Slowakei einen 

besonderen örtlich-politischen Aspekt. 

Nach 1939 stoppte der slowakische Staat aus begreiflichen Gründen den 

Strom slowakischer Auswanderer, welche während des Bestehens der Tsche- 

choslowakischen Republik 70 Prozent aller tschechoslowakischen Auswande- 

rer überhaupt ausmachten, und sicherte jedem seiner Volkszugehörigen die 

notwendigen Existenzbedingungen, auch wenn das auf Kosten des jüdischen 

Elements geschah. 

Das Ausschalten des jüdischen Elements aus dem slowakischen Leben fand 

seinen Ausdruck in mannigfacher Richtung. Vor allem erlaubte die slowaki- 

sche Regierung manchen Juden, aus der Slowakei freiwillig auszuwandern. 
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Manche wurden ausgebürgert und ausgesiedelt. Sie betrachtete diese Massnah- 

men als begründet deswegen, weil viele Juden erst vor einigen Jahren aus ver- 

schiedenen Staaten Europas – im Ersten Weltkrieg aus Polen und nach Nieder- 

schlagung der kommunistischen Revolution Bela Kuns durch Horthy im Jahre 

1920 aus Ungarn – in die Slowakei eingewandert waren. Eine weitere starke 

Welle jüdischen Zuflusses in die Slowakei war in den Jahren 1933-1939 aus 

Deutschland wahrzunehmen. 

Von den Juden, die auch weiterhin slowakische Staatsangehörige blieben, 

wurden viele in ihrer bisherigen Tätigkeit belassen, andere aber in der Aus- 

übung ihrer Tätigkeit gesetzlich beschränkt. Die letzteren wurden nach ein- 

schlägigem Gesetz konzentriert und es wurde ihnen bürgerliche Arbeitsgele- 

genheit in den von ihnen selbst geführten Betrieben gegeben. 

Vielen Juden bewilligte ich Ausnahmen, die teils darin bestanden, dass sie vor 

dem Gesetz nicht als solche betrachtet wurden, teils darin, dass sie als Juden in 

ihren Stellen und Berufen, manche sogar im staatlichen und sonstigen öffent- 

lichen Dienst blieben. 

Eine Wendung in der Judenfrage der Slowakei trat infolge des Partisanenauf- 

standes in den Monaten August, September und Oktober 1944 ein. Die Mehr- 

zahl der damals auf freiem Fuss befindlichen Juden verliessen ihre Arbeitsstätten 

und schlossen sich den Partisanen an. Somit stellten sie sich an die Seite der 

Feinde des slowakischen Staates. 

So kam es während der Kämpfe gegen die Partisanen zu Eingriffen der deut- 

schen Wehrmacht, die aus Sicherheitsgründen keine feindlichen Elemente, 

seien es tatsächliche oder vermeintliche, in ihrem Rücken lassen wollte, und 

deportierte deshalb aus der Slowakei nicht nur viele Juden, sondern auch viele 

Slowaken, sowohl Militär- als auch Zivilpersonen. Die slowakische Regierung 

protestierte dagegen, aber es gelang ihr bisher nicht, die Rückkehr aller dieser 

Personen aus Deutschland zu erwirken. 

Mit Rücksicht darauf, dass das Gebiet der Slowakei zur Operationszone 

wurde, wird massgebend dafür, ob es auch in Zukunft zu solchen bedauerns- 

werten Eingriffen kommt, einzig und allein der Umstand freundlicher oder 

feindlicher Einstellung sein. 

Abschliessend muss zugegeben werden, dass es bei der Lösung der Judenfrage 

in der Slowakei zu gewissen fühlbaren Eingriffen in die individuelle Sphäre kam, 

Eingriffen, die in gewissen Fällen zu verhindern oder zu lindern die aufrichtige 

Absicht der slowakischen Regierung gewesen war. Es ist aber zu erwägen, dass 

dies mit dem Krieg zusammenhängt, der immer unbarmherziger als die Frie- 

denszeit Probleme wirtschaftlicher, sozialer und politischer Natur sowohl in 

zwischenstaatlicher Relation als auch im staatlichen Bereich gegenüberstellt. 

Übrigens ist es lautere Wahrheit, dass wir bei deF Lösung der Judenfrage inso- 

weit human zu bleiben bemüht waren, als es uns unter den gegebenen Umstän- 

den möglich war. 

Indem ich Sie bitte, den Inhalt dieses Schreibens als vertraulich zu betrachten, 

wünsche ich dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und Ihnen, Herr 

Präsident, viel Glück in Ihrer Arbeit. (AIKRK, G 85) 
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November eine direkte Intervention des Internationalen Komitees 

zu erwirken oder Massnahmen nach dem Sammlungsbefehl an die 

Pressburger Juden vom 16. November zu ergreifen. Das gemein- 

same Anliegen vereinigte sie auch in der Untergrundarbeit. Das 

Ehepaar Grässli verbarg Juden in seiner Wohnung. Als es im De- 

zember in die Schweiz zurückkehrte, richtete sich Dunand bis zur 

Ankunft von Vizekonsul Keller an diesem Zufluchtsort ein. Und 

als die deutsche Polizei wegen der Abreise Grässlis zu bedrohlich 

wurde, übernahm er es wiederum, seine Schützlinge aus diesem 

Bunker besonderer Art hinauszubringen, mit Hilfe seiner Kollegen 

von der Berliner Delegation, die glücklicherweise gerade in Press- 

burg waren25. 

Solche Aktionen gehörten natürlich weder in den Aufgabenbe- 

reich der Delegierten des IKRK noch in den der eidgenössischen 

Diplomaten. Für die einen wie für die anderen stellten siejedoch die 

einzig wirksamen Massnahmen zur Rettung einiger Juden dar. 

Die Verbündeten 

Rumänien 

Eine schwierige Entscheidung 

Der deutsche Angriff auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 brachte 

die erste bedeutende Veränderung in den Beziehungen zwischen 

dem IKRK und Rumänien seit dem improvisierten Besuch Robert 

Bruneis in Bukarest im Herbst 1939. Zu Beginn des Winters 1941 

ersuchte das Rumänische Rote Kreuz um die Entsendung eines De- 

legierten, um ihm bei der Erfüllung seiner Aufgabe zu helfen. Diese 

Bitte wurde ungewöhnlicherweise durch ein persönliches Schrei- 

ben des schweizerischen Gesandten in Bukarest unterstützt, Rene 

de Weck, der, was noch ungewöhnlicher war, sein Gesuch mit der 

traurigen Lage der Juden im Königreich begründete: 

«Lieber Freund, 

Es ist Ihnen sicher bekannt, dass schon seit einiger Zeit, besonders aber 

seit dem Kriegseintritt Rumäniens gegen die UdSSR, die Juden des Do- 
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naureichs einer systematischen Verfolgung ausgesetzt sind, neben der die 

Massaker in Armenien, die zu Beginn unseres Jahrhunderts Europa em- 

pörten, als Kinderspiel erscheinen. 

Ich werde hier nicht auf die Einzelheiten eingehen: Beraubungen aller 

Art, unmenschliche Gewalttätigkeiten, Deportationen, Exekutionen und 

Massenmorde. Ich informiere unsere Regierung darüber so genau wie mög- 

lich, aber ich kann unter den gegenwärtigen Umständen kaum hoffen, dass 

sie offiziellen Protest erheben wird. 

Ich wende mich ganz privat an Sie, von Mensch zu Mensch. Ich 

möchte, dass Sie prüfen, ohne mich zu erwähnen, was das Internationale 

Komitee vom Roten Kreuz im Bereich der ihm gesteckten Grenzen unter- 

nehmen könnte, um die Leiden der Opfer zumindest in gewissem Masse zu 

mildern... 

Was kann man nun tun? 

Die Entsendung eines IKRK-Delegierten nach Rumänien, dem man 

offiziell eine andere Mission erteilen würde als die, sich spezifisch um 

die Juden anzunehmen (eine unerlässliche Vorsichtsmassnahme, damit er 

die Einreisevisa erhält), wäre sicher am wirksamsten. Das Ansehen des 

(Genfer Kreuzes’, wie man hierzulande sagt, ist gross genug, um ihrem 

Vertreter, wenn er erst einmal im Lande ist, die Erlaubnis zu verschaffen, 

Informationen zu sammeln und nützliche Ratschläge zu erteilen. Selbstver- 

ständlich würde ich ihm dabei behilflich sein. Die Regierung würde es nicht 

wagen, seine Empfehlungen zu ignorieren, die für alle Rumänen die An- 

sichten einer geachteten, unparteiischen und kompetenten internationalen 

Organisation zum Ausdruck brächten. Tausende bedrohter Leben könnten 

so gerettet werden. Der Präsident der Rumänischen Rotkreuzgesellschaft, 

mit dem ich befreundet bin, würde seine Mithilfe nicht verweigern. 

Die Entsendung eines Delegierten könnte offiziell mit anderen Aufga- 

ben begründet werden, deren Nützlichkeit und Bedeutung offensichtlich 

sind, etwa: Kampf gegen Epidemien, Unterstützung der polnischen 

Flüchtlinge, Betreuung der Kriegsgefangenen usw. Ein rascher Beschluss 

wäre höchst wünschenswert. 

Sollte er nicht in kürzester Frist gefasst werden können, müsste mich das 

Komitee zumindest beauftragen, ausgehend von vorstehenden Informatio- 

nen, jedoch ohne deren Herkunft zu nennen, in seinem Namen sowohl dem 

Rumänischen Roten Kreuz als auch dem Aussenministerium Noten zu 

übergeben, in denen für die rumänischen Juden Mindestgarantien hinsicht- 

lich medizinischer und Spitalversorgung gefordert werden.»' 
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Die offensichtlich unpersönlichere Antwort des Empfängers, 

Jacques Chenevière, verdient ebenfalls, ausführlich zitiert zu wer- 

den, zumal de Weck seinen Vorschlag wenig später wiederholte 

und auf das Elend der polnischen Flüchtlinge in Rumänien hin wies, 

um die sich der künftige Delegierte kümmern müsste. 

«Lieber Freund, 

Wenn ich auf Ihre persönlichen Zeilen vom 29. November 1941 noch 

nicht geantwortet habe, so deshalb, weil die von Ihnen aufgeworfene Frage 

uns zwar ständig beschäftigt, aber leider nicht umgehend in Ihrem Sinne 

gelöst werden zu können scheint. 

Es ist uns bekannt, dass sich die genannte Personengruppe in einer 

wirklich beklagenswerten Lage befindet. Die von Ihnen berichteten Einzel-

heiten sind uns dennoch wertvoll, wenn wir auch keine Möglichkeit sehen, 

den gegenwärtigen Stand der Dinge wirksam zu verbessern. Nichtsdesto- 

weniger sind uns die indirekten Vorteile klar, die die Entsendung eines De- 

legierten unserer Institution diesbezüglich haben könnte, trotz aller Zu- 

rückhaltung, die er auf diesem Gebiet üben müsste. Wie Sie selbst sagen, 

sollte dieser Vertreter, wenn er uns heute zur Verfügung stünde, bestimmte 

Aufgaben haben, die unbestreitbar in unseren Zuständigkeitsbereich gehö- 

ren. Die von Ihnen genannten Fälle wie Epidemien, Flüchtlingshilfe, 

Kriegsgefangenenbesuche sind gewiss von grosser Bedeutung, anderer-

seits ist die Errichtung einer Delegation zum jetzigen Zeitpunkt keine ein-

fache Angelegenheit. 

Wir sind jedoch ständig mit diesem Plan befasst, und wenn uns seine 

Verwirklichunggelänge, würden Sie sicher als einer der ersten unterrichtet. 

Seien Sie versichert, lieber Freund, dass ich persönlich mich sehr über 

das Vertrauen gefreut habe, das Ihr Brief zum Ausdruck bringt, und dass 

wir Ihnen für das Interesse dankbar sind, das Sie der immer schwierigeren 

und vielfältigeren Aufgabe des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz 

entgegenbringen. Ich wusste zwar, dass wir im Bedarfsfall Ihrer Unterstüt-

zunggewiss sein könnten, Ihr Brief jedoch stellt einen neuen Beweis dafür 

dar, für den ich Ihnen aufrichtig danke.»2 

Dieser Briefwechsel hatte nichts mit den Bestrebungen von An- 

fang 1942 zu tun, die Akkreditierung Edouard Zambonis als Dele- 

gierter in Rumänien zu erreichen, der 1941 bereits für das Eidge- 

nössische Volkswirtschaftsdepartement auf dem Balkan gewesen 

war. Denn diese geplante Mission des IKRK betraf vor allem das 

Vereinigte Hilfswerk, hauptsächlich im Hinblick auf die Verteilung 
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der 36 Tonnen Medikamente des Polish Relief Committees, die in 

Lissabon angekommen waren. Ihre Verteilung schien von der ru- 

mänischen Hauptstadt aus besser zu bewerkstelligen sein als im 

deutsch besetzten Generalgouvernement. Da aber die rumänische 

Regierung ihr Einverständnis von der Errichtung einer IKRK-De- 

legation in Moskau abhängig machte, kam das Projekt schliesslich 

nicht zustande3. 

Im Herbst 1942 wurde ein zweiter Versuch unternommen, dies- 

mal erfolgreich. Im Auftrag des Vereinigten Hilfswerks fuhr Vla- 

dimir de Steiger nach Budapest, Bukarest, Sofia, Istanbul und An- 

kara, um Hilfsgüter für die belgische Zivilbevölkerung zu kaufen. 

Nach beendeter Rundreise liess er sich in Bukarest nieder, wo er 

seine kommerziellen und technischen Verhandlungen im Namen 

des Vereinigten Hilfswerks fortsetzte. Allerdings hatten sich die 

Dinge seit der Demarche vom Jahresbeginn entwickelt, denn das 

Judenproblem war nun ausdrücklich in seinem Aufgabenbereich 

vorgesehen. Der CID-Dienst (diverse Zivilinternierte) hatte den 

Delegierten nämlich vor dessen Abreise aus Genf beauftragt, die 

Lage der Juden in Ungarn (namentlich der in die Ukraine ver- 

schleppten) und in Rumänien (einschliesslich jener, die ebenfalls in 

den Transnistrien genannten Teil der Ukraine deportiert worden 

waren) zu erkunden. Ausserdem sollte er feststellen, welche Hal- 

tung die Regierungen dieser beiden Länder gegenüber ihren de- 

portierten jüdischen Staatsbürgern einnahmen4. Das Komitee 

hatte inzwischen alarmierende Nachrichten über die Vorgänge im 

neuen rumänischen Gebiet Transnistrien erhalten. Während der 

Rückeroberung der Bukowina und Bessarabiens war es zum Mas- 

saker von 10’0000 Juden gekommen. Im Herbst 1941 wurden dann 

140’000 weitere, in der Mehrzahl aus diesen Provinzen stammende 

nach Transnistrien verschleppt. Ein Bericht, der über das Verei- 

nigte Hilfswerk aus Frankreich nach Genf gelangte, sowie die 

Schilderungen dreier jüdischer Augenzeugen aus Rumänien, die 

Gerhard Riegner Anfang 1943 übermittelte, beschrieben überein- 

stimmend die katastrophale Lage der Deportierten, von denen die 

Hälfte bereits an Hunger, Kälte, Flecktyphus oder an Misshand- 

lungen gestorben sei. Die Überlebenden in den Gettos, Dörfern 

und Arbeitslagern benötigten dringende Hilfe in grossem Aus- 

mass5. 
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Trotz dieser präzisen Informationen blieben die de Steiger im Fe- 

bruar 1943 übersandten Weisungen äusserst zurückhaltend: 

«Wir sind immer wieder gebeten worden, uns der jüdischen Bevölkerung 

in den besetzten Gebieten und namentlich der Deportierten anzunehmen. 

Die ungeheuren Schwierigkeiten, die einer Tätigkeit des Internationalen 

Komitees vom Roten Kreuz auf diesem Gebiet entgegenstehen, sind Ihnen 

wohlbekannt. Ungeachtet dieser hauptsächlich politischen Schwierigkeiten 

ist es dem Vereinigten Hilfswerk gelungen, in beschränktem Rahmen ge-

wisse Aktionen durchzuführen, die in Lebensmittel- und Medikamentensen-

dungen an die Gettos bestanden. Kürzlich hat man uns auf die nach 

Transnistrien deportierten Juden aufmerksam gemacht. Ihre Lage wurde 

uns von einer offenbar wohlunterrichteten Person geschildert, die sich auf 

mehrere Berichte aus Rumänien stützte. [Es handelt sich dabei um den be- 

reits erwähnten Brief G. Riegners vom 28. Januar 1943.] 

... Die jüdischen Organisationen in Rumänien bitten um bedeutende fi- 

nanzielle Mittel. Eine ernsthafte Schwierigkeit stelltjedoch die Unmöglich- 

keit dar, grössere Beträge aus Grossbritannien oder den Vereinigten Staa-

ten zu transferieren. Wie Sie wissen, haben diese Länder sehr strenge Blo-

ckadebestimmungen erlassen, nicht nurfür Lebensmittelsendungen nach 

Europa, sondern auch in Bezug auf Geld. 

Möglicherweise könnten wir aber eine Hilfsaktion ähnlich der in Polen 

und in den anderen besetzten Ländern in Betracht ziehen. Man müsste dabei 

allerdings schrittweise und in kleinem Massstab Vorgehen. Bevor wir die 

Organisationen ansprechen, die uns bei diesen Sendungen unterstützen 

könnten, bitten wir Sie, sich diskret über die Bedingungen Für eine solche 

Aktion zu erkundigen. Diese von den rumänischen Behörden gestellten Be-

dingungen müssen andererseits den Forderungen der Alliierten hinsichtlich 

der Blockade entsprechen: 

1) Glauben Sie, dass ein Vertreter des Internationalen Komitees vom 

Roten Kreuz die Genehmigung erhalten könnte, die Aufenthaltsorte der Ju-

den in Transnistrien zu besuchen? 

2) Könnten Sie uns Personen oder Organisationen nennen, die sich Für 

diese jüdischen Deportierten einsetzen und mit denen wir Verbindung im 

Hinblick auf eine eventuelle Hilfsaktion aufnehmen könnten? Könnten die 

Gelder, die wir wahrscheinlich Für die Aktion erhalten, diesen Personen 

oder Organisationen anvertraut werden? 

3) Sehen Sie eine Möglichkeit, die Verteilung eventueller Hilfsgüter zu 

kontrollieren (Gettovorsteher? Empfangsbestätigungen usw.?)? 
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4) Wäre es vielleicht möglich, Listen der Juden zu beschaffen, die an 

diesen Orten in Transnistrien leben? Dürften sie in diesem Fall Einzelpa- 

kete erhalten? 

Diese Fragen erschöpfen das Problem natürlich nicht. Wir sind daher 

dankbar für jede Information über Möglichkeiten der Hilfeleistung, damit 

wir einen Aktionsplan ausarbeiten können, der dann mit den Behörden und 

den betroffenen Organisationen besprochen werden müsste. 

Wir bitten Siejedoch, vorsichtig und sehr diskret vorzugehen. Wir wollen 

um jeden Preis vermeiden, dass die Behörden oder die Öffentlichkeit auf- 

merksam werden und annehmen, das Internationale Komitee vom Roten 

Kreuz plane eine Grossaktion zugunsten der Juden. Eine solche Annahme 

hätte sehr unangenehme Folgen und könnte unsere Absicht untergraben, 

die einfach darin besteht, die Juden nicht von den Aktionen auszuschlies-

sen, die das Vereinigte Hilfswerk im Rahmen des Möglichen und mit Ge-

nehmigung der betroffenen Regierungen zugunsten der Zivilbevölkerung 

der besetzten Gebiete durchfuhrt. 

Wir danken Ihnen im Voraus Für Ihre Bemühungen, die, wie gesagt, 

höchst diskret erfolgen müssen. Vermeiden Sie bitte auch, bei den jüdischen 

Organisationen Hoffnungen zu wecken, damit diese nicht eine Aktion des 

Internationalen Komitees als gesichert ansehen, über deren Gelingen wir 

keinerlei Gewissheit haben. Im Augenblick handelt es sich in der Tat 

nur um eine Sondierung, die jedoch angesichts der prekären Lage die-

ser Deportierten dringend und notwendig ist.»6 

Diese Vorsicht wäre an sich schon nicht verwunderlich gewesen. 

Hier wurde sie aber noch verstärkt durch die Besorgnis der Leiter des 

Vereinigten Hilfswerks, dass die Arbeit des Delegierten durch allzu 

deutliches Interesse für die rassischen Verfolgungen behindert oder 

sogar unmöglich gemacht werden könnte. Indem das Vereinigte 

Hilfswerk im Anschluss an die oben erwähnten Instruktionen ver- 

langte, dass de Steiger keinerlei Schritte bei den Behörden unter- 

nehme, sondern Genf nur seine persönliche Meinung mitteilen 

solle7, übertraf es noch die Vorsicht des Komitees. In diesem Sinne 

warnte Burckhardt den Exekutivausschuss am 22. März 1943 davor, 

das wesentliche und traditionelle Tätigkeitsfeld des IKRK zu verlas- 

sen8. Und der Delegierte des Bundesrats für die internationalen 

Hilfswerke dachte in diesem Punkt nicht anders9. 
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Die Reise nach Transnistrien 

Der Abschluss der ersten Phase der Mission de Steigers für das Ver- 

einigte Hilfswerk, vor allem aber die Entscheidung der rumäni- 

schen Regierung, die Emigration der Juden grundsätzlich zu gestat- 

ten, eröffneten dem IKRK neue Perspektiven. Der Wunsch 

Schwarzenbergs, eine gross angelegte Operation zugunsten derju- 

den zu versuchen, erschien nun weniger illusorisch. Übrigens be- 

merkte nicht nur das Komitee die Veränderung der Gegebenheiten, 

sie war auch aufmerksamen Beobachtern wie dem schweizerischen 

Gesandten, Rene de Weck, und dem apostolischen Nuntius, 

Mgr. Cassulo, nicht entgangen. Es schien nun möglich, in Rumä- 

nien etwas zu unternehmen, ob aus eigennützigen oder selbstlosen 

Beweggründen. Die Aufgaben des Komiteedelegierten wurden da- 

her imjuni 1943 neu definiert, um ein besseres Gleichgewicht zwi- 

schen seiner Arbeit für das Vereinigte Hilfswerk und seiner huma- 

nitären Tätigkeit zu erzielen. Zu letzterer gehörte von nun an die 

Ermittlung von Emigrationsmöglichkeiten für die Juden, auf dem 

Landweg via Bulgarien oder auf dem Seeweg10. Chapuisat und de 

Traz, die im Frühjahr 1943 eine Rundreise durch die südosteuropäi- 

schen Hauptstädte antraten, um die Beziehungen zu den nationalen 

Gesellschaften enger zu gestalten, die Bedürfnisse zu ermitteln und 

sich über die Möglichkeiten von Hilfsaktionen einschliesslich für 

die Juden zu unterrichten, sprachen mit den Leitern des Rumäni- 

schen Roten Kreuzes und mit dem Aussenminister und stellvertre- 

tenden Ministerpräsidenten (interimistisch Ministerpräsident), Mi- 

ha'i Antonescu. Dieser bestätigte ihnen seine Politik, die Juden mit 

Hilfe der nationalen Rotkreuzgesellschaft emigrieren zu lassen, und 

ersuchte um Mitwirkung des Internationalen Komitees. Ausserdem 

trafen sie mit Wilhelm Fildermann zusammen, dem ehemaligen 

Präsidenten der Vereinigung rumänischer Juden und historischen 

Oberhaupt dieser Gemeinde, um deren Überleben er bei der Frie- 

denskonferenz von 1919 gekämpft hatte. Sie setzten sich für seine 

Freilassung ein, denn er war wegen seines öffentlichen Protests ge- 

gen den Kriegsbeitrag von 4 Milliarden Lei, den die Regierung den 

Juden abverlangt hatte, vorläufig nach Transnistrien verbannt wor- 

den. Schliesslich erhielten sie auch die Genehmigung, in dieses Ge- 

biet zu reisen, wo sie am 22. und 23. Mai – ohne sich Illusionen hin- 
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zugeben – nach vielen anderen ausländischen Diplomaten die Mu- 

stergettos Tiraspol und Odessa besichtigten11. 

Die Gespräche der Mission Chapuisat-de Traz, die vom schwei- 

zerischen Gesandten sorgfältig vorbereitet worden waren, sowie 

die zusätzlichen Informationen, die dieser weiterhin über die Ver- 

hältnisse in Transnistrien lieferte, liessen Genf zum Schluss gelan- 

gen, dass eine Hilfsaktion für die rumänischen Juden nicht nur 

dringend nötig, sondern auch möglich war. Ende Juni verfasste 

Schwarzenberg für Burckhardt das folgende Memorandum, das 

einen Überblick über die Lage gab und auf den Vorschlag zurück- 

kam, einen eigenen Delegierten nach Bukarest zu entsenden: 

«Die Entwicklung der Judenfrage stellt sich in grossen Zügen wie 

nachstehend beschrieben dar. Sie erfordert einige sofortige Entscheidun-

gen. 

 

1) Hilfssendungen 

... b) Rumänien 

Der rumänische Regierungschef hat uns wissen lassen, dass der Über- 

sendung finanzieller oder materieller Hilfe an die Juden in Transnistrien 

nichts im Wege stehe. Diese Erklärung eröffnet uns vielseitige 

Aktionsmöglichkeiten. Da anzunehmen ist, dass sich unsere Delegierten 

in dieses Gebiet begeben können – der Mission Chapuisat/de Traz wurde 

dies ohne Weiteres gestattet –, muss so schnell wie möglich ein permanenter 

Delegierter in Bukarest ernannt werden, der die Organisation der Hilfs- 

massnahmen an Ort und Stelle vorbereitet. Wir werden leichter Mittel für 

diese Aktion bekommen, wenn wir einen ausführlichen, praktischen Plan 

vorlegen können. Es ist in der Tat nicht einfach, in Genf ein Hilfsprojekt 

für Rumänien auszuarbeiten, das sich einzig auf die zahlreichen Memo- 

randen stützt, die wir aus jüdischer Quelle erhalten. Ich persönlich bin 

nicht bereit, ein Urteil über die Bedürfnisse und Hilfsmöglichkeiten abzu- 

geben, wenn ich nur von den Informationen der verschiedenen jüdischen 

Organisationen (einschliesslich der in Genf) ausgehen kann, die unterein- 

ander zerstritten sind und dazu neigen, selbstsüchtige Auskünfte zu ertei- 

len. Wir brauchen jemanden vor Ort, der uns über folgende Fragen Auf- 

schlussgibt: 

1) Wäre das RK bereit – wenn ja, in welchem Umfang –, bei der Hilfe 

für die Juden mitzuwirken? 

2) Welche Summen könnte man eventuell in Rumänien im Austausch 

gegen gesperrte Dollar- oder Schweizerfrankenguthaben auftreiben? 
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3) Zu prüfen: a) Transportmöglichkeiten nach Transnistrien; b) die 

‚Vorkommen’ von Juden in Transnistrien; c) die Verteilungsmöglichkeiten 

in den Dörfern; d) Kontrolle. 

4) Erörterung der Frage: 

a) der Organisation einer Verteilungskommission unter Leitung des 

IKRK; 

b) ob die Angelegenheit dem Rumänischen Roten Kreuz übertragen 

werden soll, 

c) den Juden oder 

d) einer gemischten Kommission? 

5) Probleme des Einkaufs und der Preise; Fragen der Bedürfnisse (Le- 

bensmittel, Kleidung, Medikamente). 

.. .2) Emigration 

Nachdem Bulgarien die Grenzen geschlossen hat und damit die Durch- 

reise von Juden unmöglich macht, sind die Auswanderungsprojekte nach 

Palästina, deren Durchführung bereits begonnen hatte, über den Haufen 

geworfen. Wenn man die augenblicklich günstigen Voraussetzungen Für die 

Aufnahme einer Anzahl Juden in Palästina nutzen will (5’000 sofort), 

muss ein anderer Weg gefunden werden. Die einzige Möglichkeit scheint 

noch der Seeweg Rumänien – Türkei. Die britischen Behörden dürften 

nicht dagegen sein, dass das IKRK die Beförderung der Emigranten unter 

seinen Schutz nimmt. Der rumänische Regierungschef hat uns mitgeteilt, 

dass erfür die Auswanderung der Juden sei. Das Rumänische RK soll jetzt 

bemüht sein, Schiffe zu beschaffen, und die Regierung hat bei den Deut- 

schen um Fahrterlaubnis nachgesucht. Das Rumänische RK hätte gern, 

dass die Transporte unter dem Zeichen des IKRK erfolgen. Sobald ihre 

praktische Organisation durchführbar erscheint, wird es uns alle nötigen 

Angaben übermitteln. Eine der Schwierigkeiten besteht darin, den sowjeti-

schen Geleitbrief zu erhalten. Wäre es möglich, diesbezüglich eine ameri-

kanische Intervention zu erbitten? Der deutsche Geleitbrief wird gleichfalls 

sehr schwer zu bekommen sein, aber die Rumänen wollen den Antrag an-

scheinend selbst versuchen. Würde das IKRK dieses Gesuch unterstützen? 

Von Genf aus lässt sich schwer beurteilen, ob eine solche Beförderung zur 

See praktisch durchführbar ist. Die technischen Schwierigkeiten müssen an 

Ort und Stelle geprüft werden. Sollte sich die Ernennung eines ständigen 

Delegierten in Bukarest verzögern, schlägt H. Füllemann vor, einen gewis-

sen H. Kolb, einen Schiffahrtsexperten, nach Rumänien zu entsen- 
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den, um die Angelegenheit zu untersuchen. Die günstigen Umstände 

einerseits und technischen Komplikationen andererseits erfordern 

die Entsendung eines Delegierten nach Rumänien, der dort folgen- 

des zu prüfen hätte: 

1) Verfügbarkeit von Schiffen, deren technische Daten, Pauschalpreise, 

2) Zusammenarbeit mit den rumänischen Behörden (Beantragung der 

Geleitbriefe durch die rumänische Regierung?), 

3) Schiffahrt (Gefahren und Risiken für das IKRK), 

4) Überprüfung des von der rumänischen Regierung bereits geschaffe-

nen Organs (Lecca [Generalsekretär des rumänischen Aussenministeri-

ums] – Seriosität und Unbestechlichkeit) ...»12 

Aber der Exekutivausschuss des Komitees zögert noch, den ent- 

scheidenden Schritt zu tun. Offenbar will er Zeit gewinnen, bevor 

er Entscheidungen trifft, die als eine Änderung seiner Politik ge- 

deutet werden könnten13. Er begnügt sich daher mit dem Gedan- 

ken, dass de Steiger seine Tätigkeit zugunsten der Juden erweitern 

kann. Bietet die Zusammenarbeit mit der nationalen Rotkreuzge- 

sellschaft im Übrigen nicht hinreichende Aktionsmöglichkeiten? 

Man versucht, dies durch folgende Demarche zu überprüfen. Auf 

Ersuchen der schweizerischen Gesandtschaft bittet Präsident Hu- 

ber den Vorsitzenden des Rumänischen Roten Kreuzes, Jean Costi- 

nescu, um Intervention bei den rumänischen Behörden, damit diese 

das Internationale Komitee bei seinen Nachforschungen nach De- 

portierten in Transnistrien unterstützen, die von ihren Angehöri- 

gen gesucht werden. Dieser Schritt hat Erfolg, zumindest wenn 

man der positiven Reaktion des stellvertretenden Ministerpräsi- 

denten Mihai Antonescu Glauben schenken darf. 

Mitte August wird die Entsendung eines zweiten Delegierten 

schliesslich unumgänglich, schon deshalb, weil de Steiger von ande- 

ren Aufgaben in Anspruch genommen ist14. Die rumänischen Be- 

hörden werden um Akkreditierung Karl Kolbs gebeten, eines 

58jährigen Thurgauer Geschäftsmanns, der den Südosten und be- 

sonders Rumänien gut kennt, weil er dort zehn Jahre lang für eine 

lokale Erdölgesellschaft tätig war. 

Prinzipiell wirft diese Entscheidung keine Probleme auf, 

höchstens vielleicht das protokollarische des Aufbaus einer Delega- 

tion, bei der keines der Mitglieder dem anderen untergeordnet ist, 

sondern beide gleichberechtigt mit verschiedenen Zuständigkeits- 
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bereichen Zusammenarbeiten. Als Delegiertem des Komitees für 

das Vereinigte Hilfswerk mit Sitz in Bukarest ist de Steiger mit 

Kauf und Beförderung von Hilfsgütern eine eher technische Auf- 

gabe übertragen, für die er übrigens viel in den Balkanländern un- 

terwegs sein muss. Kolb, der nur für Rumänien zuständig ist, erhält 

eine Mission, die im wesentlich durch die Abkommen von 1929 

und die Vereinbarungen über die Zivilinternierten bestimmt wird. 

Eine Tätigkeit zugunsten der Juden ist in seinen schriftlichen In- 

struktionen nicht vorgesehen. Vor seiner Abreise erhält der neue 

Delegierte jedoch mündliche Weisungen, die die Bedeutung seiner 

Aufgabe betonen, insbesondere im Hinblick auf die Juden in Trans- 

nistrien. «Man muss feststellen können, dass das Internationale Komitee 

vom Roten Kreuz diesbezüglich alles getan hat, was in seiner Macht 

stand», heisst es im Protokoll der Unterredung15. 

Diese Bemerkung muss im Zusammenhang mit den zu dieser 

Zeit geäusserten Absichten der Bukarester Behörden gesehen wer- 

den, zumindest mit einigen von ihnen. Ende September 1943 hat 

der stellvertretende Ministerpräsident, Mihai Antonescu, auf neu- 

erliche Interventionen des schweizerischen Gesandten und de Stei- 

gers zugunsten der Juden den Wunsch geäussert, das Internationale 

Komitee vom Roten Kreuz möge sich unparteiisch ein Bild von der 

Lage in Transnistrien machen. Zum Beweis seines guten Willens 

hat er überdies angeordnet, gewisse Deportiertenkategorien aus 

Transnistrien rückzuföhren, Witwen, Invaliden, Träger von 

Kriegsauszeichnungen, ehemalige Staatsbeamte, und mehrere 

Tausend während der Deportation verwaiste Kinder in Odessa zu 

sammeln, um sie nach Palästina zu bringen16. Ist dem jungen Völ- 

kerrechtsprofessor, der übrigens in keinem verwandtschaftlichen 

Verhältnis zum gleichnamigen Marschall und Conducator des Rei- 

ches steht, wirklich daran gelegen, seinen jüdischen Landsleuten 

das Leben zu retten, oder will er sich nur eine Hintertür offenhalten, 

sechs Monate nach der deutschen Katastrophe in Stalingrad? Und 

hatte seine Politik überhaupt Erfolgsaussichten gegenüber der der 

Deutschen, die aus verschiedenen Gründen überall im Land präsent 

sind? Jedenfalls antwortet das Internationale Komitee sehr zurück- 

haltend auf diesen versteckten Annäherungsversuch. Nachdem 

Saly Mayer für Transnistrien einen ersten Fonds von 100’000 

Schweizer Franken zur Verfügung gestellt hat, akzeptiert es die 
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Verteilung der Hilfsgüter durch das Rumänische Rote Kreuz unter 

Oberaufsicht seines Delegierten. Was jedoch die Auswanderung 

auf dem Seeweg angeht, bleibt es sehr distanziert: 

«Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz wäre glücklich, wenn 

die Ihnen bekannten Emigrationspläne schnellstmöglich verwirklicht wer- 

den könnten. Es hat Ihnen mit Datum vom 15. September [1943] ein 

Schreiben an den Präsidenten des Rumänischen roten Kreuzes übersandt, 

das sein Interesse an dieser Angelegenheit bekundet. Allerdings ist das In- 

ternationale Komitee nach reiflicher Überlegung zu dem Schluss gelangt, 

dass es eine Aufgabe nicht übernehmen könne, die vollständig ausserhalb 

seines normalen Wirkungsfelds liegt. Es war daher sehr erfreut zu hören, 

dass das Rumänische Rote Kreuz im Sinne der diesbezüglichen Gespräche 

mit HH. Chapuisat und de Traz in Bukarest bereit sei, diese Auswande- 

rung zu organisieren. Das Komitee macht zwar seinen Einfluss geltend, 

um die Bestrebungen in Rumänien zu fördern, soviele Juden ausreisen zu 

lassen wie es Einwanderungsmöglichkeiten nach Palästina gibt, es wünscht 

aber seine Tätigkeit auf diesem Gebiet darauf zu beschränken, den Schiffen 

zum Transport dieser Emigranten sein Zeichen zu verleihen... 

Die Nachrichten, die Sie uns in Ihrem Brief geben, haben uns sehr ent- 

täuscht, und wir zögern etwas, sie den nationalen Rotkreuzgesellschaften 

und anderen Kreisen in den feindlichen Ländern weiterzuleiten, nament- 

lich in den Vereinigten Staaten und in London, denen, wie Sie wissen, sehr 

viel an der Emigration der Juden aus Rumänien gelegen ist. Wir bleiben 

bei unserem Standpunkt (nämlich, dass wir uns um die praktische Seite die-

ses Problems nicht kümmern können, das von den zuständigen rumänischen 

Stellen gelöst werden muss), überlassen es aber Ihnen, zu beurteilen, wel- 

che Schritte Sie zur Unterstützung der Bemühungen des Rumänischen 

Roten Kreuzes unternehmen können.»17 

Während de Steiger diese Zurückhaltung zu teilen schien, hatte 

man bei Kolb den Eindruck, dass er gleich bei seiner Ankunft in Bu- 

karest, Anfang November, die Gelegenheiten beim Schopfe ergrei- 

fen wollte, die das vielleicht berechnete Entgegenkommen Mihai* 

Antonescus bot. Vom 11. bis zum 21. Dezember hielt er sich in 

Transnistrien auf, wohin ihn namentlich Oberst Stefan Radulescu 

begleitete, der Leiter der Referate Bessarabien und Transnistrien 

des Ministerpräsidenten. Er besichtigte die Provinz ungehindert - 

im Rahmen der kriegsbedingt begrenzten Verkehrsmöglichkeiten 

- besonders die Städte Tiraspol, Tulcin, Cernauti, Moghilew und 
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Odessa. Er stellte fest, dass ein Teil der Juden des Altreichs und jene 

des Bezirks Dorohoi repatriiert worden waren, wie der stellvertre- 

tende Ministerpräsident versprochen hatte. Die Waisenkinder da- 

gegen waren noch nicht für eine eventuelle Auswanderung gesam- 

melt worden, und allgemein herrschte furchtbares Elend unter den 

Deportierten und Juden in Transnistrien. Der Bericht, den er Mihai 

Antonescu übergab, wurde vertraulich an die alliierten Rotkreuz- 

gesellschaften und an den War Refugee Board weitergeleitet, den 

jüdischen Vereinigungen jedoch sorgfältig verheimlicht, die nur 

die grossen Züge daraus erfuhren. Sein Inhalt war in der Tat poli- 

tisch brisant, denn er überging die tragischen Ereignisse der Vor- 

jahre und beschränkte sich auf eine demographische Statistik, die 

erkennen liess, dass 250’000 von 300’000 Personen verschwunden 

waren. Hauptsächlich wurde ein Aktionsprogramm vorgeschla- 

gen: Soforthilfe in Form von Brennstoff, Schuhen, Kleidung und 

Lebensmitteln aus dem Fonds des Joint, dann die Einlösung der 

Versprechen Mihai Antonescus, die Juden des Altreichs zurückkeh- 

ren und die 4‘500 Waisenkinder aus wandern zu lassen usw., schliess- 

lich die Repatriierung der übrigen Deportierten aus Bessarabien 

und der Bukowina18. In dem sehr nachdrücklichen Schreiben, das 

der Rotkreuzdelegierte dem stellvertretenden Ministerpräsidenten 

bei der Audienz nach seiner Rückkehr übergab (vgl. Dokument 

XXXVII), machte er wieder seine Absichten deutlich und brachte 

seine Zuversicht zum Ausdruck, diese Ziele mit Hilfe der rumäni- 

schen Regierung erreichen zu können. 

Rückführung der Deportierten 

In den Wochen nach seiner Rückkehr aus Transnistrien belagerte 

der Delegierte, oft in Begleitung des schweizerischen Gesandten, 

den stellvertretenden Ministerpräsidenten, um die Erfüllung seiner 

Versprechen zu verlangen, vor allem hinsichtlich der Rapatriie- 

rung. Wenn jedoch der Empfang stets gleich herzlich und offen 

war, musste man doch feststellen, dass die Anträge wirkungslos 

blieben und die Versprechen nicht gehalten wurden, höchstens in 

ganz begrenzten Einzelfragen. Für Kolb lag die Schuld daran in er- 

ster Linie bei den Deutschen und deren Gefolgsleuten: 

«In meinem Schreiben G 400 vom 4.2., von dem Sie Kopie erhielten, 
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DOKUMENT XXXVII 

Eine Ermahnung an Mihai Antonescu 

Bei seiner Rückkehr aus Transnistrien erinnert Kolb Mihai Antonescu an sein Verspre- 
chen, die Deportierten rückzujuhren 

13.Januar 1944 

Herr Präsident! 

Herr de Weck, der Gesandte der Schweiz, hat mir freundlicherweise eine 

Information aus Ihrem Schreiben Nr. 112.031 M.A.S. vom 23. Dezember 1943 

mitgeteilt (eingegangen am 1. des Monats), bezüglich Ihrer wiederholten Wei- 

sungen an Herrn Gouverneur Alexianu betreffend die Rückführung der jüdi- 

schen Kinder aus dem Gebiet jenseits des Dnjestrs. 

Anlässlich meiner Mission in Transnistrien (Kopie meines Berichts an das 

Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Genf wird Ihnen in den nächsten 

Tagen übergeben) hatte ich am 11. Dezember 1943 Gelegenheit, mit Herrn 

Alexianu zu sprechen, und ich habe ihn inständig gebeten, die sofortige Rück- 

führung der Waisenkinder anzuordnen, sobald die Repatriierung der Personen 

aus dem Gebiet Dorohoi abgeschlossen ist. Herr Gouverneur Alexianu hat mir 

versprochen, das Nötige zu veranlassen. 

Die Deportierten aus Dorohoi sind Vorjahresende 43 zurückgekehrt, aber 

leider ist bisher nichts für die Waisenkinder geschehen, obwohl ihm Ihre An- 

ordnungen mehrfach wiederholt wurden und den Behörden die Unterbrin- 

gungsmöglichkeiten für diese Kinder bei jüdischen Familien im Altreich be- 

kannt sind. 

Es scheint jedoch, dass höheren Orts Befehl gegeben worden ist, diese Rück- 

führung im Augenblick nicht vorzunehmen, da es nicht mehr nötig sei, die 

Waisen aus Transnistrien wegzubringen. Ein grosses Schiff werde ihnen näm- 

lich demnächst durch Vermittlung der britischen Regierung zur Verfügung 

gestellt, so dass sie bald direkt zum Einschiffungshafen gelangen könnten. 

Da sich aber die Emigration per Schiff erst im Stadium der Vorermittlungen 

befindet und vor ihrer Durchführbarkeit viel Zeit vergehen wird – aufgrund 

der erforderlichen Verhandlungen zum Erhalt der Geleitbriefe aller betroffenen 

kriegführenden Mächte –, bin ich der Meinung, dass diese Repatriierung nicht 

mehr hinausgeschoben werden darf, wenn man die Waisenkinder retten will, 

welche durch die militärischen Operationen gefährdet sind, die sich den Gren- 

zen Transnistriens nähern. 

Ich lege grossen Wert darauf, dass diese Kinder – auf welche Weise auch im- 

mer- Transnistrien sofort verlassen können und dass alle anderen Deportierten 

Gelegenheit erhalten, ihnen unverzüglich zu folgen, um an ihre früheren 

Wohnorte zurückzukehren. 

     Ich finde es einigermassen verwunderlich, dass ausdrückliche Befehle nicht 

auf der Stelle ausgeführt werden. Ich wünschte, die Herren Beamten, die bei 

403 



den Deportationen mit soviel Eifer und Energie zu Werke gingen, würden bei 

der Repatriierung ebensoviel aufwenden. 

Es heisst, es gebe Transportschwierigkeiten wegen der augenblicklichen 

Umstände. Abgesehen von der in den letzten Wochen unnütz vergeudeten 

Zeit, mache ich die Hohe Rumänische Regierung ausdrücklich darauf auf- 

merksam, dass für die Deportierten in Transnistrien infolge der Wendung auf 

dem Kriegsschauplatz Lebensgefahr besteht und dass sie eine wenig benei- 

denswerte Verantwortung übernimmt, wenn sie die aufgrund der Depor- 

tationsmassnahmen von 1941/42 dort befindlichen Juden den Ereignissen 

überlässt, deren katastrophale Folgen für die Juden nur zu gut bekannt 

sind. 

Soeben wird mir berichtet, dass die rund 15‘000 Juden in Moghilew in den 

Süden Transnistriens verlegt werden sollen. Da es aber keine direkte Eisen- 

bahnverbindung gibt, weil die über Smerinka unbenutzbar scheint, würden die 

Leute grossen Gefahren ausgesetzt werden. 

Warum wählt man diesen gefährlichen Weg, wo es doch die Möglichkeit 

gibt, die Brücke nach Otaci zu passieren und jene Rumänen zurückzubringen, 

die man gezwungen hatte, das Land zu verlassen? 

Keine Beförderungsmittel! 

Aber da sind die Waggons, die Waffen, Munition, Soldaten zur Front beför- 

dern und leer oder mit allen möglichen Gütern beladen zurückkommen. 

Wäre es nicht besser – um eine kompetente Persönlichkeit zu zitieren –, 

lebendiges Material statt totem Material zurückzubringen? 

Ich habe von Gerüchten gehört, nach denen willkürlich Exekutionen auf 

transnistrischem Gebiet begonnen haben sollen, denen zahlreiche Juden zum 

Opfer gefallen seien. 

Die Rumänische Regierung kann dem nicht gleichgültig gegenüberstehen 

und hinnehmen, dass ein Teil der Bevölkerung vernichtet wird, der rumänisch 

ist, wenn auch jüdischer Rasse. 

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Genf hat kürzlich seine 

Stimme gegen die Greueltaten erhoben, die im Gefolge eines gnadenlosen 

Krieges gegen die Zivilbevölkerung begangen werden. Ich schliesse mich die- 

sem humanitären Protest an und fordere von der Hohen Rumänischen Regie- 

rung Schutz und wirksame Hilfe für die jüdischen Deportierten in Transni- 

strien. 

Herr Präsident, Sie haben sich allen Vorschlägen der Delegation des Inter- 

nationalen Komitees vom Roten Kreuz gegenüber stets aufgeschlossen ge- 

zeigt. 

Ich wünsche, Ihnen meinen aufrichtigen Dank auszusprechen, und bin über- 

zeugt, dass meine Hilferufe Gehör finden werden... 

(AIKRK, G 3/48, Anlage zum Bericht vom 14.1.1944) 
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habe ich Präsident Antonescu um Darlegung aller Schwierigkeiten gebe- 

ten, die der Verwirklichung seiner Pläne im Wege stehen. Es gibt eine ein- 

flussreiche Strömung in den Reihen der Regierung selbst, die die Rückkehr 

der Deportierten nach Rumänien um jeden Preis verhindern will. Der 

Führer der antisemitischen Partei, Cuza, hat bei Marschall Ion Antonescu 

gegen den Plan protestiert, die Juden zurückkehren zu lassen, und auf- 

grund dieser Intervention wurde der Repatriierungsbefehl, der gegen Ende 

November erteilt worden war, widerrufen. Nur die 6'000 Juden aus Doro- 

hoi konnten heimkehren. Ausserdem widersetzt sich die mit der Überwa- 

chung der Judenfrage betraute Abteilung der deutschen Botschaft dieser 

Rückführung und sogar der Auswanderung. – Für H. Antonescu persön- 

lich besteht kein Zweifel über die Notwendigkeit, die Deportierten nach 

Rumänien zurückzubringen. Er hat mir versichert, dass er alles ihm Mög- 

liche tun werde, man müsse sich aber gedulden und Schritt für Schritt Vor- 

gehen. – Es ist einzusehen, dass die deportierten Juden keine bessere Be- 

handlung verlangen können als die örtliche rumänische Bevölkerung, und 

da deren Evakuierung bisher nicht angeordnet worden ist, kann man im 

Augenblick von der rumänischen Regierung nicht die sofortige Rückfüh- 

rung dieser Deportierten fordern.»19 

Max Huber wandte sich daher an den stellvertretenden Minister- 

präsidenten und nicht an den Marschall, das Staatsoberhaupt, als 

Kolb ihn um Unterstützung seiner Demarchen bat: 

«An Seine Exzellenz, H. Mihai' Antonescu, stellvertretender Mini- 

sterpräsident und Aussenminister. – Wir sind Eurer Exzellenz und den ru- 

mänischen Behörden für die wertvolle Unterstützung dankbar, die sie der 

Delegation des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz gewähren, 

und wir danken der rumänischen Regierung, unserer Delegation die Er- 

laubnis erteilt zu haben, die Verteilung der Hilfssendungen an die jüdi- 

schen Internierten in Transnistrien sicherzustellen. – Wir erlauben uns, 

Euer Exzellenz daraufhinzuweisen, wie sehr dem Komitee an der Nach- 

richtgelegen wäre, dass die Juden aus Transnistrien in weniger gefährdete 

Gegenden in Sicherheit gebracht worden seien, wo sie unsere Delegierten 

mit Unterstützung der rumänischen Regierung weiterhin versorgen kön- 

nen. – Wir sind überzeugt, dass Euer Exzellenz dieses Anliegen verständ- 

nisvoll aufnehmen werden, das sich aus unserer Sorge um das Los dieser 

Internierten herleitet. – Max Huber, Präsident des Internationalen Komi- 

tees vom Roten Kreuz.»20 

Wenige Tage nach diesem Schreiben bestärkte ein Zwischenfall 
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Kolb in seiner Meinung, dass Mihai Antonescu die richtige 

Adresse darstellte, wenn man für die Juden etwas erreichen wollte. 

Drei führende Mitglieder der jüdischen Gemeinde, Misu Ben- 

venisti, Samuel Enzer und Wilhelm Fischer, mit denen er bei der 

Verteilung der Hilfssendungen und bei den Auswanderungsvor- 

bereitungen zusammengearbeitet hatte, waren verhaftet und 

namentlich der Devisenvergehen überführt worden. Die Angele- 

genheit war ganz offensichtlich von antisemitischen Kreisen und 

von der Gestapo inszeniert worden. Mihai’ Antonescu beauftragte 

Kolb, der sofort mit de Weck bei ihm protestiert hatte, die Klage- 

gründe in seinem Namen zu überprüfen. Das Ergebnis war die 

Freilassung der Beschuldigten, was zwei Tage später zur Entlas- 

sung des Polizeipräfekten durch den Innenminister führte, weil er 

den Befehlen des stellvertretenden Ministerpräsidenten nachge- 

kommen war, der sich hinter dem Delegierten des IKRK ver- 

schanzte (oder umgekehrt). Die Freilassung ermöglichte es, die 

Emigrationspläne weiter zu verfolgen, an denen Mihai Antonescu 

angeblich so viel lag. 

Letztlich jedoch konnte Kolb auf dem Gebiet der Rückführung 

nicht viel erreichen, trotz all seiner Bemühungen und derer des 

schweizerischen Gesandten. Der Conducator wollte von den Vor- 

schlägen seines Namensvetters nichts hören, mit Ausnahme jener, 

die die Kinder betrafen21. Doch nun löste die russische Offensive 

das Problem auf ihre Weise. Statt Repatriierung hiess es jetzt 

Flucht, Front, Kampfhandlungen, in die die Zivilbevölkerung 

verwickelt wurde. Dem Delegierten des Komitees gelang es we- 

nigstens, 2’000 Waisenkinder in der Moldau zu sammeln, zu ver- 

hindern, dass die Juden in Gettos gesperrt würden, wenn sie ins 

Altreich gelangten, vor allem aber, was einen nicht geringen Er- 

folg bedeutete, die Anwendung der Verordnung vom 29. Mai 

1944 abzuwenden, die illegal nach Rumänien geflohene ungari- 

sche Juden mit der Todesstrafe bedrohte. Auch hier war die Inter- 

vention des stellvertretenden Ministerpräsidenten massgebend: 

«Der Protest des stellvertretenden Ministerpräsidenten Mihai Anto- 

nescu hei Marschall Ion Antonescu, dem Conducator des Staates, weil 

dieser das fragliche Gesetz ohne vorhergehende Absprache mit ihm erlas- 

sen hat, scheint Erfolg gehabt zu haben. Ausschlaggebend dürfte das Ar- 

gument gewesen sein, dass dieses Gesetz ehemalige rumänische Staatsbür- 
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ger zum Tode verurteilte, nämlich die Juden jenes Teils von Siebenbürgen, 

der nach dem Wiener Schiedsspruch an Ungarn abgetreten worden ist, 

wenn diese in ihr früheres Mutterland zurückkehren wollen. Dagegen wür-

den Christen aus anderen ungarischen Gegenden mit offenen Armen aufge-

nommen, selbst wenn sie geschworene Feinde Rumäniens sind.»22 

Die Hilfsmassnahmen 

Als der stellvertretende Ministerpräsident den Besuch des IKRK- 

Delegierten in Transnistrien gestattete, ja darum bat, hatte er 

gleichzeitig sein Einverständnis zu einer umfassenden Hilfsaktion 

für die Deportierten gegeben. Dieses Unternehmen, das Kolb und 

später einen Adjutanten weitgehend in Anspruch nahm, bestand 

vor allem in der Versorgung mit Kleidung, Schuhen, Lebensmit- 

teln und Medikamenten. Diese Arbeit wurde nach dem Ende der 

Feindseligkeiten in Rumänien vom Vereinigten Hilfswerk fortge- 

setzt. Was die Juden während der Zeit ihrer Verfolgung angeht, er- 

folgte die Finanzierung hauptsächlich aus drei Quellen. Zunächst 

übergab Saly Mayer im Namen des Joint dem IKRK 100’000 

Schweizer Franken. Dieses überwies sie nach Rumänien, wobei das 

Rumänische Rote Kreuz aus eigenen Mitteln dazu beitrug, den 

durch den amtlichen Transfer entstehenden Kursverlust auszuglei- 

chen. Die nationale Gesellschaft übernahm auch die Beschaffung 

der Waren und ihre Verteilung, unter Oberaufsicht des IKRK-De- 

legierten. Im Frühjahr 1944 wurden Kolb durch Vermittlung des 

War Refugee Board weitere 100’000 Franken zur Verfügung ge- 

stellt, die aus einer Spende des Joint von 100’000 Dollar stammten. 

Aber diesmal ging die Überweisung nicht offiziell vor sich. Auf 

den Namen Kolbs wurde ein Konto bei der Schweizerischen Bank- 

gesellschaft in Genf eröffnet, so dass der Transfer – mit stillschwei- 

gender Zustimmung der rumänischen Behörden – zum Kurs von 

330 Lei für 1 Franken, statt 45 Lei für 1 Franken erfolgen konnte. In 

Bukarest wurde dann das Geld dem Vertrauensmann des Joint 

übergeben, wobei der Delegierte des IKRK wieder nur eine allge- 

meine Kontrollfunktion ausübte23. Diese Vorgangsweise hatte 

zwar finanzielle und praktische Vorteile, sie stand aber in eklatan- 

tem Gegensatz zu den Gepflogenheiten des Internationalen Komi- 

tees und brachte Genf in grosse Verlegenheit, weil Kolb für die 
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Spender nur ziemlich vage Angaben über die Verwendung der 

Summen machen konnte: 

«Wir nehmen an, dass Sie uns in Ihrem nächsten Bericht auch mitteilen 

werden, wer den Kauf der Waren für die bedürftigen Juden getätigt hat. 

Wir gehen davon aus, dass es sich wieder um die Vertrauensleute des Joint 

(Fildermann) handelte, und dass Sie dabei nicht mitwirkten. Da wir in die- 

ser Sache auch in Zukunft keinerlei Verantwortung übernehmen wollen, 

ist es unbedingt erforderlich, dass Sie – falls Geldmittel durch Ihre Hände 

gehen – sich nicht nur Quittungen der Empfänger ausstellen lassen, son- 

dern auch eine schriftliche Entlastung durch diese Personen, die beschei-

nigt, dass Sie keine Verantwortung für die Verwendung dieser Mittel über-

nommen haben. Die Quittungen und diese Erklärungen müssen uns im Ori-

ginal übersandt werden. 

Wenn wir Sie andererseits ersuchen, uns über die Aktionen zu berichten, 

die aufgrund der von uns übermittelten Fonds oder dank unserer Interven- 

tion bei den zuständigen amerikanischen Stellen durchgeführt wurden, so 

muss dennoch vermieden werden, dass man daraus auf irgendeine Verant- 

wortung des Internationalen Komitees schliessen könnte, und zwar sowohl 

hinsichtlich der Organisation als auch im Zusammenhang mit den getätig- 

ten Einkäufen oder Ausgaben... Das Internationale Komitee bemüht sich 

also auch hier nur um eine Erleichterung der Übermittlung, ohne dadurch 

zum Treuhänder oder Verantwortlichen Für die Verwendung der Sum-

men durch die Empfänger zu werden.»24 

Nach Meinung des Joint sollten auch die wohlhabenden rumäni- 

schen Juden, besonders in Bukarest, ihren nach Transnistrien ver- 

schleppten oder auf Emigrationsmöglichkeiten wartenden Glau- 

bensbrüdern beistehen. Auch hier verwandte sich Kolb auf eigene 

Faust bei den jüdischen Hilfsorganisationen Rumäniens, die bis 

zum Sommer 847 Million Lei sammelten. Nach dem Beispiel der 

«Spenden» mancher wohlhabender Juden, die nach Kriegsende 

rückzahlbar waren, trat er für eine Art Kompensationsverfahren 

ein, ähnlich dem im sogenannten Haavaraabkommen vor dem 

Krieg zwischen den Nationalsozialisten und der Jewish Agency 

vorgesehenen. Dieses Verfahren sollte es den Emigranten ermög- 

lichen, bei ihrer Ankunft in Palästina auf den Konten jüdischer 

Organisationen jene Summen vorzufinden, die sie bei ihrer Abreise 

aus Rumänien zugunsten der Bedürftigen und Deportierten zu- 

rückgelassen hatten, wobei der Delegierte des IKRK die entspre- 

408 



chenden Bescheinigungen ausstellen würde. Diesen Vorschlag ak- 

zeptierte Genf jedoch nicht, ausserdem wurde er durch die Ent- 

wicklung der militärischen Operationen bald hinfällig. Dagegen 

behielt man das Clearingsystem zwischen Spenden in Schweizer 

Franken in der Schweiz beim IKRK und Spenden in Lei in Rumä- 

nien (die den karitativen Organisationen übergeben wurden) über 

Vermittlung des Delegierten im Winter 1944/ 45 bei. 

Die Emigration 

Dem allgemeinen Problem der Emigration ist ein eigenes Kapitel 

dieses Buches gewidmet, in dem wir die Vorgänge in Rumänien 

geschildert haben. Wir werden daher auf die wesentliche Rolle 

nicht zurückkommen, die Rumänien dabei gespielt hat, sowohl 

aufgrund der geostrategischen Lage des Landes als auch infolge 

der Absicht gewisser Spitzenpolitiker, die jüdische Frage «diplo- 

matisch» zu lösen und damit die Anbahnung eines Separatwaffen- 

stillstands mit den Alliierten zu erleichtern. Aber Kolb und sein 

Kollege Vladimir de Steiger haben sich zu sehr für die Auswande- 

rungspläne eingesetzt, um sie hier mit Stillschweigen zu überge- 

hen. Wir werden daher nochmals auf die schwierige Mission der 

Komiteedelegierten in Bukarest eingehen. 

Unbestreitbar hatte Kolb bei den Projekten des Frühjahr 1944 

eine wichtige Rolle gespielt. Er ging bei Mihai Antonescu ein und 

aus und wurde vom schweizerischen Gesandten, Rene de Weck, 

nachdrücklich unterstützt, wenn manchmal auch aus persönlichen 

Gründen. Er konnte sich auf den Präsidenten des Rumänischen Ro- 

ten Kreuzes, J. Costinescu, verlassen. Schliesslich war es ihm gelun- 

gen, das Vertrauen der jüdischen Organisationen zu erwerben, was 

angesichts der Rivalitäten und persönlichen Konflikte unter ihnen 

keine Kleinigkeit war. Neben seinen nicht zu unterschätzenden Be- 

ziehungen im Land verfügte Kolb noch über ein Autoritätskapital 

aufgrund des Ansehens des IKRK, der Informationen, die ihm von 

seinem Kollegen Gilbert Simond in Ankara zugingen, der seiner- 

seits in ständiger Verbindung mit dem Vertreter des War Refugee 

Board, Hirschmann, stand, und der Finanzmittel, die ihm der Joint 

für die jüdischen Organisationen zur Verfügung stellte. Dennoch 

darf man nicht glauben, dass er die Lage in irgendeiner Weise kon- 
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trolliert hat, ob es sich nun um die rumänischen Behörden, die 

Schutzmacht oder sogar die jüdischen Kreise handelte, wie seine 

Ohnmacht bewies, das illegale Auslaufen der Milka und Maritza 

zu verhindern. In diesem Spiel um Leben und Tod, in dem die 

handelnden Personen häufiger durch politisches oder kommer- 

zielles Interesse als durch Hilfsbereitschaft geleitet wurden, musste 

der Delegierte des IKRK zu Risiken bereit sein, die er allein oder 

im Einvernehmen mit dem schweizerischen Gesandten einging, 

denn die Langsamkeit der Postverbindungen machen die vorge- 

schriebenen Rückfragen oft illusorisch. Unter diesen Umständen, 

die zwar nicht einzigartig, im Fall der rumänischen Emigration 

aber besonders ausgeprägt waren, war der Delegierte natürlich 

versucht, seine eigenen Bemühungen zu überschätzen, nur seine 

eigenen Gesprächspartner ernst zu nehmen, weder den nötigen 

Abstand noch die erforderliche Zeit für eine nüchterne Beurtei- 

lung der Lage zu gewinnen. Und dies um so mehr, als er für das 

Problem der Emigration weder über internationale Abkommen 

noch über klare Weisungen verfügte, die den Rahmen seiner Mis- 

sion absteckten. 

Gewisse Spannungen zwischen Genf und den Praktikern mach- 

ten sich daher in den Akten des Frühjahrs 1944 bemerkbar. Sie be- 

trafen nicht die Bedingungen, die das IKRK für seinen Schutz 

eventueller Transportschiffe in die Türkei oder nach Palästina 

stellte, sondern die Beurteilung der Aktionsmöglichkeiten, die 

man auf der einen Seite zu unterschätzen, auf der anderen zu über- 

treiben geneigt war. Als Kolb Mitte Mai zum Beispiel eine Art 

Zertifikat ausstellte (vgl. Dokument XXXVIII) und von den jüdi- 

schen Organisationen gebeten wurde, die Auswahl unter den 

Emigrationskandidaten zu treffen oder zumindest diese Wahl zu 

überwachen, wurde er von Schwarzenberg angesichts der Reibun- 

gen unter diesen Vereinigungen zur Vorsicht und unbedingten 

Neutralität gemahnt. Zur selben Zeit erinnerte W. Füllemann, der 

Leiter der Transport- und Kommunikationsabteilung, Simond an 

diese Grundsätze, welcher mit Hirschmann wegen der Übergabe 

von zwei Schiffen an das IKRK verhandelte und für die Entsen- 

dung der Tari nach Constantza kämpfte25. Diese Mahnungen 

reichten aber nicht aus, und in Genf war man nun ernsthaft beun- 

ruhigt, Kolb in die Konflikte zwischen den jüdischen Organisatio- 
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nen geraten und seine Kompetenzen überschreiten zu sehen. Der 

Delegiertenausschuss erteilte ihm schliesslich eine deutliche Verwar- 

nung: 

«Keines der internationalen Abkommen, denen das Internationale Komi- 

tee vom Roten Kreuz verpflichtet ist, erwähnt die Juden innerhalb der Per-

sonengruppen, zu deren Gunsten das Internationale Komitee intervenieren 

kann. 

Auf der rein humanitären Ebene, auf der es sich ansiedelt, trifft das In-

ternationale Komitee keine Unterscheidung zwischen Juden und Nichtju-

den, sobald Personen unter eine Kategorie von Kriegsopfern fallen, zu de-

ren Gunsten es entweder kraft der Abkommen oder kraft Gewohnheitsrechts 

intervenieren kann. 

Wenn die Juden in gewissen Staaten aufgrund ihrer Rasse einen von der 

internen Gesetzgebung dieser Länder bestimmten Sonderstatus haben, 

darf das Internationale Komitee zu diesen Gesetzen keine Stellung-

nahme abgeben. Es darf sie aber auch nicht ignorieren. 

Sie dürfen also nicht vergessen, wenn Sie sich gegebenenfalls Für 

Juden 

DOKUMENT XXXVIII 

Die Bescheinigungen Kolbs 

Für die rumänischen Juden, 

die das IKRK ablehnt 

Kopie 

Übersetzung 

Internationales Komitee vom Roten Kreuz 

Delegation in Rumänien 

Die Delegation in Rumänien des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, 

die sich im Auftrag der Königlich Rumänischen Regierung mit der Auswande- 

rung der Juden befasst, bescheinigt, dass: 

H. 

auf der Liste der zur Auswanderung nach Palästina zugelassenen Personen steht 

und dass diese Auswanderung von der Königlich Rumänischen Regierung 

prinzipiell genehmigt ist. 

Diese Bescheinigung erfolgt kostenlos. 

(AIKRK, G 59/5, Anlage zum Brief Kolbs vom 25.4.1944) 
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wie Nichtjuden verwenden, dass der Grundsatz strenger politischer Neutra- 

lität des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz Ihrer Tätigkeit ge- 

wisse Grenzen setzt. Insbesondere sind Demarchen zu vermeiden, die als 

mehr politischen als humanitären Charakters angesehen werden könnten. 

Folglich müssen Ihre Unternehmungen ganz offen und immer vorsichtig 

erfolgen, so dass niemand bezweifeln kann, dass der einzige Beweggrund 

des Internationalen Komitees im Prinzip der Menschlichkeit besteht, nicht 

in der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Rasse. 

Unsere Hilfsaktionen für die deportierten oder internierten Juden konn-

ten nur dank des Entgegenkommens der betroffenen Behörden durchgejührt 

werden, die uns die Ausdehnung unserer humanitären Tätigkeit auf diesen 

Personenkreisgestatteten ... 

Es wäre höchst bedauerlich, wenn Ihre persönlichen Bemühungen auf 

dem Gebiet der Hilfstätigkeit, die so wunderbare Erfolge erzielten, künftig 

infolge von Massnahmen behindert würden, die die rumänischen Behörden 

verstimmt haben könnten. 

Wir müssen nun aber feststellen, dass Ihre Intervention bezüglich der 

Sondergenehmigung, die Juden und Ausländer zum Verlassen Bukarests 

brauchen, eine Demarche darstellt, die die Zuständigkeit des Internationa-

len Komitees überschreitet und überdies als politischen Charakters be-

trachtet werden könnte (Sie haben in Ihrem Schreiben an den stellvertreten-

den Ministerpräsidenten nur die Juden erwähnt, nicht aber die Ausländer). 

Dasselbe gilt für die Demarchen hinsichtlich der Geiselnahmen und Pla-

katanschläge. 

Wir haben volles Verständnis Für die edlen Gefühle, die Sie zu diesen 

Interventionen bewegt haben. Sie werden Ihrerseits verstehen, dass wir nur 

eine Beeinträchtigung Ihrer Aktionsmöglichkeiten vermeiden wollen, wenn 

wir Sie bitten müssen, künftig in Angelegenheiten der Juden eine gewisse 

Vorsicht walten zu lassen und – wie für die anderen Opfer des Krieges – 

nicht über Ihren Aufgabenbereich hinauszugehen.»26 

Die Antwort Kolbs war Stellungnahme und Bilanz seiner Tätig- 

keit in einem: 

«Die Haltung des IKRK gegenüber den Problemen der Juden in Südost- 

europa ist mir wohlbekannt. Ich weiss, dass sich meine Tätigkeit zugunsten 

der unterdrückten jüdischen Bevölkerung in Rumänien nicht auf Abkom- 

men stützen kann. Alles, was ich in dieser Hinsicht unternehme, geschieht 

aufgrund einer Vereinbarung mit H. Mihail Antonescu, dem stellvertreten- 

den Ministerpräsidenten, der mich seinerzeit beauftragte, die Lage der nach 

Transnistrien deportierten rumänischen Juden zu erkunden und ihm kon- 
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krete Vorschläge zu machen. Diese Aufforderung war für mich der Aus- 

gangspunkt, mich näher mit den Problemen der rumänischen Juden zu be-

fassen, und H. Mihai Antonescu selbst hat sich inzwischen häufig an mich 

als den (Vertreter Genfs Für Minderheitsfragen’ gewandt. Alle Vorschläge 

und Gesuche, die ich an den stellvertretenden Ministerpräsidenten gerichtet 

habe, sind immer bestens aufgenommen worden, und er hat mich mehrfach 

gebeten, ihn zuverlässig über alle Beschwerden der jüdischen Bevölkerung 

zu unterrichten, damit er, wenn möglich, die eventuellen Fehler oder den 

Übereifer gewisser Regierungsstellen oder Beamten wiedergutmachen 

könne. Meine Stellung der jetzigen Regierung gegenüber ist vollkommen 

klar, ich handle nach den Absichten von Herrn M.A. auf der Grundlage der 

humanitären Zwecke des IKRK. Sie können aus dem Schreiben des stell- 

vertretenden Ministerpräsidenten vom 30.6., das ich Ihnen inzwischen 

übersandt habe, ersehen, dass mirH. Mihai Antonescu für meine Tätigkeit 

in Rumänien dankt. Wenn H. Mihai Antonescu die jüdischen Angelegen- 

heiten nicht ausdrücklich erwähnt hat, so geschieht das aus naheliegenden 

Gründen, aber seine Formulierung (für die humanitäre Aufgabe, die ich in 

Rumänien erfüllen bezieht sich gewiss auch auf diese Tätigkeit. 

Sie können versichert sein, dass ich meine Unternehmungen zugunsten 

der jüdischen Bevölkerung eingeschränkt hätte, wenn ich auch nur ein ein-

ziges Mal bemerkt hätte, dass sie Missbilligung erregen oderden anderen 

hu-manitären Werken des IKRK auch nur im geringsten schaden. Ich habe 

deutlich den Eindruck, dass Ansehen und Prestige des IKRK in Rumä-

nien durch meine Tätigkeit enorm gewonnen haben, was unter anderem 

der Ausruf des stellvertretenden Ministerpräsidenten gegenüber einem 

Beamten beweist, der gewissen ausländischen Forderungen allzu willig 

nachkam: ‚Mit solchen Aktionen erregen Sie den Unwillen des IKRK – 

und ist Ihnen klar, welche Macht dieses IKRK darstellt?’ 

Wenn ich mich veranlasst sah, mich mehr als anfangs vorgesehen um 

die jüdischen Fragen zu kümmern, so geschah dies einzig im Sinne der hu-

manitären Ziele unserer Institution. Ich würde dasselbe oder noch mehr für 

jede andere Minderheit tun, was ich Präsident Mihail Antonescu auch ge-

sagt habe, zu seiner grossen Genugtuung. 

Der von Ihnen erwähnte besondere Fall-nämlich nur die Juden und 

nicht alle Ausländer anzuführen – liegt so, dass ich mich um letztere nicht 

zu kümmern brauchte, weil die jeweiligen Gesandtschaften für sie zuständig 

sind. Der schweizerische Gesandte, H. de Weck, hatte zu Beginn der antise- 

mitischen Gesetzgebung erreicht, dass die schweizerischen Juden den Be- 
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Stimmungen der verschiedenen Sondergesetze nicht unterworfen wurden, da 

die Schweiz eine Unterscheidung ihrer Staatsbürger nach Rassen und Reli- 

gionen nicht akzeptierte. Es ist H. de Weck gelungen, diese Ausnahmerege- 

lung auf die Juden jener Staaten auszudehnen, deren Interessen die Schweiz 

als Schutzmacht vertritt. Dasselbe gilt für die ausländischen Juden, für die 

die Gesandtschaften Schwedens und Spaniens zuständig sind. Aus diesem 

Grund fallen alle Juden neutraler oder feindlicher Staatsbürgerschaft nicht 

unter diese Sondergesetze, es war daher überflüssig, sie zu erwähnen. Um 

die Staatsbürger der Achsenmächte kann ich mich nicht annehmen, weil die 

jeweiligen Regierungen gewiss keine Intervention dulden würden. Deshalb 

musste ich mich auf die rumänischen Juden beschränken, als einer leidenden 

Minderheit. Von den Geiselnahmen und Plakatanschlägen waren einzig die 

Juden betroffen. 

Diese Erläuterungen werden Ihnengezeigt haben, dass all meine huma-

nitären Unternehmungen zugunsten der Juden die Verbesserung der Lage 

bezweckten, der Delegation des IKRK in Rumänien Ehre machen und andere 

Nationen weder gefährdet haben noch gefährden können.-Ich nehme jedoch 

Ihre Weisungen zur Kenntnis und werde ihnen Rechnung tragen, soweit es 

die Umstände erlauben, ohne den Interessen der Opfer, des Staates und nicht 

zuletzt des IKRK zu schaden, von dessen Beistand Leben und Wohlergehen 

der unglücklichen Verfolgten abhängen können.»21 

Was Simond angeht, der die Bemerkungen Füllemanns sehr übel 

genommen hatte28, so erhielt er eine Klarstellung, die vor allem die 

Notwendigkeit für das IKRK betont, die Tätigkeit zugunsten der 

Juden in eine Gesamtpolitik einzubinden und die Bemühungen sei- 

ner Delegierten in den verschiedenen Ländern zu koordinieren: 

«Wir legen daher Wert auf die Feststellung, dass unsere Bemerkungen 

zu dieser Aktion Ihnen nur Richtlinien für die Zukunft geben sollten, aber 

keineswegs eine Rüge unsererseits darstellten. 

Selbst wenn unsere Weisungen Sie angesichts der lokalen Bedingungen, 

die Sie vorfinden, überraschen, müssen Sie doch verstehen, dass sie durch 

die Notwendigkeit für uns gerechtfertigt sind, die Tätigkeit unserer Delega-

tionen im Rahmen eines Gesamtkonzepts zu halten. Inder Tat müssen wir bei 

der Behandlung aller Fragen Faktoren allgemeiner Art berücksichtigen, die 

für einen Delegierten vielleicht wenig einsichtig sind, jedoch nicht vernach- 

lässigtwerdendürfen, wenn wir nicht unsere Tätigkeit im Ganzen gefährden 

wollen. 

In diesem Sinne sind unsere Instruktionen zu interpretieren, auch wenn 
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sie nicht mit dem übereinstimmen, was Sie unter den gegebenen prakti-

schen Bedingungen für realisierbar gehalten hätten. 

So kann es etwa Für uns nicht von Bedeutung sein, dass die jüdischen 

Institutionen in Bukarest und die dortige schweizerische Gesandtschaft den 

Protest gegen das Auslaufen der Milkagebilligt haben. Diese Organe ste-

hen nicht vor denselben Problemen wie wir und haben eine andere Aufgabe 

zu erfüllen als wir. Ihre Verantwortung liegt auf einem ganz anderen Ge-

biet. 

Sie dürfen nicht vergessen, dass die Judenfrage das IKRK vor besondere 

Schwierigkeiten stellt. Wenn das IKRK seinerseits keinerlei Rassenunter- 

scheidung kennt, kann es doch die interne Gesetzgebung gewisser souve- 

räner Staaten, die solche Unterscheidungen treffen, nicht vollkommen ig-

norieren. 

Wir müssen daher vermeiden, dass die Tätigkeit des IKRK zugunsten 

der Juden, auch wenn sie ausschliesslich auf humanitärer Ebene erfolgt, 

als Stellungnahme zu diesen internen Gesetzen gewertet wird – zu Unrecht 

natürlich –, deren politischer Charakter mit dem Neutralitätsgrundsatz un- 

vereinbar wäre, auf dem das Wirken des IKRK beruht. Wenn wir unseren 

Delegierten also in bestimmten Fällen Anweisungen erteilen müssen, die 

die Aktionsmöglichkeiten innerhalb des traditionellen Rahmens des Komi-

tees zu beschneiden scheinen, so geschieht dies nicht nur im Interesse die-

ser besonderen Aktion, sondern auch der übrigen Tätigkeit des Internatio-

nalen Komitees, die sich an den Abkommen orientiert. 

Wir wissen, dass Ihre Aufgabe oft sehr heikel und schwierig ist, dement-

sprechend würdigen wir Ihre Bemühungen zu ihrer Bewältigung. Wenn 

sich jedoch eine unserer Abteilungen veranlasst sieht, ihre Befriedigung zu 

einem Ihrer Berichte zu äussern, heisst das noch nicht, dass eine andere 

Abteilung nicht Grund haben könnte, aus eben diesem Bericht gewisse Ein-

zelheiten herauszugreifen, die neue technische Instruktionen erfordern. So 

hat Ihnen die Transport- und Kommunikationsabteilung, die Für die tech-

nischen Aspekte der Emigration auf dem Seeweg allein zuständig ist, in 

diesem Fall die Weisungen erteilt, die zur Fortsetzung Ihrer Tätigkeit nötig 

sind, nach- dem Ihnen die Sonderhilfsabteilung Direktiven allgemeiner Art 

gegeben hatte. Es war also verfehlt, aus dieser zweifachen Korrespondenz 

Meinungsverschiedenheiten herauszulesen, die es zwischen diesen beiden 

Abteilungen nicht gibt.»29 
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Möglichkeiten und Grenzen der Aktion 

Rumänien war zweifellos eines der Haupteinsatzgebiete des Roten 

Kreuzes für die verfolgten Juden in den Jahren 1943 und vor allem 

1944. Ohne die Leistung Kolbs mit Unterstützung seines Kollegen 

Vladimir de Steiger und des schweizerischen Gesandten Rene de 

Weck schmälern zu wollen, muss man doch zugeben, dass Teil- 

erfolge – wie die Waisenkinder in Transnistrien, die Verteilung von 

Hilfsgütern, die zahlreichen Fälle persönlicher Hilfe – im wesent- 

lichen im Einflussbereich der rumänischen Politik möglich waren, 

dank der Mitwirkung mancher hochgestellter Persönlichkeiten, in 

erster Linie des stellvertretenden Ministerpräsidenten, Mihai Anto- 

nescu. 

Diese Mitwirkung war natürlich nicht frei von Berechnung, 

denn Mihai Antonescu suchte Kontakt zu den Siegern von morgen. 

Er brauchte, vor der Geschichte wie für sein eigenes Geschick, 

glaubwürdige Zeugen seines Widerstands gegen die antisemitische 

Verfolgung, die überdies die Luftangriffe der Alliierten auf die ru- 

mänische Zivilbevölkerung feststellen sollten. Als Bürger eines 

neutralen Landes konnten sie auch für den Rückzug der vom so- 

wjetischen Vormarsch bedrohten Elite des Landes in den Westen 

bedeutungsvoll werden. 

Alle Delegierten des IKRK sind mehr oder weniger in solche Be- 

rechnungen einbezogen worden, wie wir am Falle Deutschlands in 

den letzten Kriegsmonaten sehen werden. In Rumänien gingen die 

gegenseitigen Dienstleistungen besonders weit, einerseits wegen 

der Entwicklung des Kriegsgeschehens, andererseits aufgrund der 

relativen Bewegungsfreiheit – wie in Ungarn – des Regimes gegen- 

über dem Deutschen Reich, nicht zuletzt aber auch, weil der Dele- 

gierte des IKRK Risiken einging, manchmal gegen die Instruktio- 

nen aus Genf, vor Ort unterstützt durch den schweizerischen 

Gesandten, aus der Ferne, aber wirksam durch seinen Kollegen 

Simond und den War Refugee Board. 

Angesichts dieser Möglichkeiten in Rumänien blieben die Er- 

gebnisse offensichtlich weit hinter den Hoffnungen zurück. Im 

Hinblick auf die Emigration zum Beispiel konnte mit Hunderten 

Briefen und Telegrammen, in Dutzenden Unterredungen nur er- 

reicht werden, dass die nationale Rotkreuzgesellschaft die Geneh- 
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migung erhielt, das Schutzzeichen des Internationalen Komitees zu 

verwenden, und dies zu einem Zeitpunkt, als diese Entscheidung 

durch die Entwicklung des Konflikts überholt war. Für alle Betei- 

ligten, natürlich mit Ausnahme von Kolb in Bukarest, Simond und 

Hirschmann in Ankara und selbstverständlich der jüdischen Or- 

ganisationen, blieb das Judenproblem zweitrangig und anderen 

Anliegen untergeordnet. Kolb, der weniger als manche seiner 

Kollegen durch die traditionelle Tätigkeit des IKRK in Anspruch 

genommen war, nachdem der Krieg im Osten die reguläre Anwen- 

dung der Abkommen unmöglich machte, verfügte freilich über 

mehr Zeit und Bewegungsfreiheit, um sich den Opfern der rassi- 

schen Verfolgung zu widmen. Er hatte aber auch den Mut und die 

Initiative dazu. 

Kolb und de Steiger blieben nach dem Staatsstreich vom 23. Au- 

gust 1944, nach dem Einmarsch der sowjetischen Truppen und 

dem Waffenstillstand vom September in Rumänien. Sie bemühten 

sich weiter um die Zivilbevölkerung, einschliesslich der Juden, de- 

ren Auswanderung wegen der britischen Palästinapolitik nach wie 

vor schwierig oder sogar unmöglich war. Und da das Vereinigte 

Hilfswerk der Sowjetunion noch verdächtiger erschien als das 

IKRK, gründete die Delegation in Zusammenarbeit mit der Regie- 

rung, dem nationalen Roten Kreuz und demjoint eine Hilfsorgani- 

sation für die Kriegsopfer in Ost- und Mitteleuropa, die vom Joint 

finanziert wurde, der regelmässig 5 Prozent der eingehenden Spen- 

den überwies. Nach der Auflösung dieser Organisation wurden 

Kolb und de Steiger Ende 1945 nach Genf zurückbeordert. Kolb, 

der Streitigkeiten mit seinem Nachfolger hatte, schied am 30. Juni 

1946 aus dem IKRK aus, dessen offensichtliche Gleichgültigkeit, 

auch bezüglich der Fortsetzung seiner Arbeit, ihn verbitterten. 

Später bemühte er sich noch vergeblich, vom IKRK offiziell gegen 

Gerüchte im Zusammenhang mit seiner Finanzverwaltung in Bu- 

karest verteidigt zu werden, die namentlich die Gelder des Joint be- 

trafen. Die Mission, die er im Auftrag des Roten Kreuzes erfüllt 

hatte, ist in Vergessenheit geraten30. 
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Bulgarien 

Das Institut für die Geschichte des Judentums in Bulgarien wandte 

sich 1948 an das IKRK, um zu fragen, was dieses während des Krie- 

ges zur Rettung der Juden vor der Deportation von 1943 unter- 

nommen habe. Es sei nämlich in der jüdischen Gemeinde die Rede 

von einer diesbezüglichen Aktion des Komitees, die einigen Erfolg 

gehabt habe. In seiner Antwort im Namen des Komitees verweist 

Edouard Chapuisat auf seine Gespräche 1943 in Begleitung David 

de Traz’ mit dem Erzbischof von Sofia, Mgr. Stefan, mehreren Mi- 

nistern und dem Monarchen selbst. Allen, schreibt er, habe er nahe 

gelegt, die Juden nicht zu verfolgen, und er habe erreicht, dass nur 

Ausländer ausserhalb der Landesgrenzen verbracht werden sollten, 

namentlich die zurückgeschickten Polen, nicht aber die Juden bul- 

garischer Nationalität, die nur Sofia verlassen mussten und in La- 

gern nahe der Stadt interniert wurden1. 

Die Entsendung eines Delegierten 

In der Tat stellte die Reise, die Edouard Chapuisat und David de 

Traz vom 30. Mai bis zum 8. Juni 1943 unternommen hatten, einen 

Schwerpunkt der Tätigkeit des IKRK in Bulgarien dar. Nicht nur 

aus den oben genannten Gründen, sondern weil es bis dahin kaum 

Beziehungen zwischen dem Komitee und Bulgarien gab. Gewiss 

war die Zahl der Kriegsgefangenen (Griechen und Jugoslawen) 

nicht sehr hoch, aber Sofia hatte nicht einmal auf den Vorschlag des 

IKRK geantwortet, die Zivilinternierten feindlicher Nationalität 

entsprechend den Vorschriften des Kriegsgefangenenabkommens 

zu behandeln. Im Herbst 1942 hatte Genf auf wiederholtes Ersu- 

chen des Griechischen Roten Kreuzes der bulgarischen Schwester- 

gesellschaft zwei Denkschriften über die schlechte Behandlung der 

griechischen Bevölkerung in den kürzlich annektierten Provinzen 

Thrakiens und Mazedoniens übersandt. Hierauf erfolgte jedoch 

keine Reaktion, vielmehr wurde dem stellvertretenden Delegierten 

in Nordgriechenland, Roger Burkhardt, im folgenden Februar der 

Besuch der beiden Provinzen untersagt. Wenige Wochen nach die- 

sem Zwischenfall verlor das IKRK durch die Zwangsnaturalisie- 

rung der griechischen Einwohner ein wichtiges Argument für seine 
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Mahnungen an das Bulgarische Rote Kreuz. Chapuisat und de Traz 

sahen sich daher im Frühjahr 1943 vor eine schwierige Aufgabe ge- 

stellt; zahlreiche Fragen waren zu erörtern. 

Die Gespräche in Sofia fanden auf hoher Ebene statt, mit dem 

Ministerpräsidenten und Aussenminister Bodjan Filoff, mit dem 

Innenminister und dem Kriegsminister, mit dem Erzbischof von 

Sofia, Mgr. Stefan. Am 7. Juni empfing Boris III. auf eigenen 

Wunsch Edouard Chapuisat freundlich und unterhielt sich mit ihm 

eineinhalb Stunden lang. Im Mittelpunkt all dieser Unterredungen 

standen die Errichtung einer ständigen Delegation des Roten Kreu- 

zes in Sofia, das Problem der Juden und die Lage der griechischen 

Bevölkerung Thrakiens und Mazedoniens. 

Der von Chapuisat und de Traz Vorgefundene gute Wille hat 

einige Zeit gebraucht, bis er sich in konkreten Beschlüssen äusserte. 

Erst Ende 1943 konnte sich Rene Henry in Sofia einrichten. Zu 

dieser Zeit waren die rund 10’000 ausländischen Juden längst de- 

portiert worden. Dagegen war das Schicksal ihrer bulgarischen 

Glaubensbrüder noch unklar. Die Behörden wandten eine antise- 

mitische Gesetzgebung nationalsozialistischer Prägung an, liessen 

aber nicht zu, dass die Deutschen sich in ihre Rassenpolitik einmisch- 

ten oder ihre Landsleute mosaischen Bekenntnisses behelligten. Die 

Instruktionen Rene Henrys gingen daher darauf aus, neben den tra- 

ditionellen Aufgaben die Möglichkeiten der Emigration und der 

Fürsorge für die Juden zu erforschen. 

Die Emigration 

Bulgarien wurde von den Emigrationsprojekten in zweifacher 

Hinsicht betroffen: einmal als Durchgangsland zwischen dem 

europäischen Balkan und der neutralen Türkei (auch wenn die 

Wehrmacht die Südgrenze der Ägäis in Svilengrad kontrollierte), 

andererseits für seine eigenen Juden. Auf ein Projekt der Jewish 

Agency for Palestine hin bemühte sich das IKRK im Frühjahr 1942 

um die nötigen Visa, um 270 jüdische Kinder per Bahn aus Rumä- 

nien und Ungarn nach Istanbul zu bringen. Aber Monate verstri- 

chen, zahlreiche Telegramme gingen zwischen Ankara, Sofia, Bu- 

karest und Genf hin und her, ohne dass etwas geschah. Bei der 

Durchreise von 75 rumänisch-jüdischen Kindern in Svilengrad im 
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März 1943 nahmen die Deutschen drei Jugendliche fest und depor- 

tierten sie nach Polen. Nach diesem Zwischenfall untersagten die 

bulgarischen Behörden jede Beförderung über ihr Gebiet. Trotz 

der Demarchen der Schutzmacht Schweiz blieb die Regierung in 

Sofia bei ihrer Weigerung, und die beiden Vertreter des IKRK grif- 

fen das Thema bei ihrem Besuch gar nicht erst auf2. 

Im Sommer 1943 versuchte Chapuisat, die Verhandlungen durch 

eine persönliche Demarche wieder in Gang zu bringen, indem er 

sich direkt an den Aussenminister wandte. Auf dieses Schreiben fin- 

det sich keine Antwort in den Akten des IKRK: 

«Eingedenk des freundlichen Empfangs, den Sie mir und meinem Mitar- 

beiter, H. David de Traz, gewährten, gestatte ich mir die Frage, wie die 

Emigration der Juden aus Bulgarien fortschreitet. 

Sollte diese Emigration jedoch nicht erfolgen, würde ich Sie, Herr Mini- 

ster, bitten, mir einen Rat zu erteilen: Sind Sie der Meinung, dass sich das 

Internationale Komitee an die Bulgarische Regierung wenden oder ihr sei- 

nen Standpunkt auf eine andere Weise bekannt machen sollte, die Sie für 

passend und rasch erachten? Vielleicht ist es nützlich-falls Sie durch un- 

sere Unterredungen nicht hinreichend unterrichtet sein sollten –, Sie einge- 

hend über einen Plan zur Emigration von tausend Juden aus Bulgarien zu 

informieren. Am 2. Juli 1943 benachrichtigte uns der Delegierte des Inter- 

nationalen Komitees vom Roten Kreuz in Ankara, H. Simond, dass ihm 

ein offizieller Beschluss des bulgarischen Innenministeriums zur Kenntnis 

gelangt sei, demzufolge tausend jüdische Männer, mit Ausnahme jener im 

Alter von 18 bis 30Jahren, über die Türkei nach Palästina auswandern 

dürften, vorausgesetzt, dass die Abreise spätestens Ende Juli 1943 statt- 

fmde. Die Einreisegenehmigungen nach Palästina waren gesichert, denn 

die britische Botschaft in der Türkei hatte die Genehmigung zu ihrer 

Ausstellung erhalten. 

Angesichts dieser günstigen Voraussetzungen baten wir unsere De-

legation in der Türkei, bei den betroffenen Botschaften in Ankara um 

die grundsätzliche Bewilligung der deutschen, britischen, amerikani-

schen und italienischen Geleitbriefe für die Schiffe zur Beförderung die-

ser Emigranten nachzusuchen und diesen Botschaften ausserdem das 

Auslaufdatum zu notifizieren, sobald dieses bekannt wäre. 

Schliesslich haben wir daran erinnert, dass das Schutzzeichen des 

Internationalen Komitees vom Roten Kreuz nur unter der Bedingung 

geführt werden könne, dass sämtliche Geleitbriefe gewährt seien. 
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Und plötzlich hörten wir andere Töne! Man teilte uns mit, dass die Aus- 

reisegenehmigungen für die betroffenen Juden nicht erteilt worden seien. 

Dies ist der Stand der Dinge, Herr Minister. Sie werden dafür Verständ- 

nis haben, dass wir in dieser ungewissen Lage eine Stellungnahme von be- 

fugter Seite wünschten.»3 

Die Errichtung einer ständigen Delegation Ende 1943 bewirkte 

keinerlei Fortschritt. Muss man dies dem Delegierten persönlich 

oder den örtlichen Umständen zur Last legen, der Beanspruchung 

durch die traditionellen Aufgaben des Roten Kreuzes oder der rela- 

tiven Beschränkung der antisemitischen Verfolgung? Im Mai 1944 

übersandte Schwarzenberg Rene Henry eine Art Bilanz seiner Tä- 

tigkeit zugunsten der Juden, die – natürlich in den Grenzen der vom 

IKRK beabsichtigten Tätigkeit – fast wie eine Aufforderung klingt, 

in Zukunft mehr zu tun: 

«Vor Ihrer Abreise nach Bulgarien haben wir unter anderem das Juden-

problem besprochen. Dieses Problem überschreitet selbstverständlich den 

Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit unserer Delegierten. Aus rein humani-

tären Beweggründen haben wir Sie gebeten, sich gleich nach Ihrer An- 

kunft nach den Möglichkeiten zu erkundigen, die in Bulgarien noch zur 

Hilfeleistung an die Juden bestehen. 

Diese Frage stellt sich unter zwei Aspekten dar, nämlich 

1) Emigration und Transit von Emigranten nach Palästina, 

2) Versorgung der Juden in Bulgarien. 

Was den ersten Punkt betrifft, möchten wir wissen, ob die bulgarischen 

Behörden bereit wären, in Bulgarien lebenden Juden, die das Land verlas- 

sen wollen, die Genehmigung hierzu zu erteilen. Ausserdem möchten wir 

erfahren, ob diese Behörden eine Möglichkeit sähen, die Durchreise von 

Juden aus Ungarn und Rumänien in die Türkei in grösserem Massstab als 

bisher zu gestatten, da im Augenblick nur Einzelpersonen mehr oder weni- 

ger ausnahmsweise diese Erlaubnis erhalten. 

Es ist uns vollkommen klar, wie schwierig derzeit die Erörterung solcher 

Probleme ist, und dass Sie bei Ihren Gesprächen mit den zuständigen bul- 

garischen Behörden sehr viel Zurückhaltung beweisen müssen. Wenn uns 

diese Frage aus humanitären Gründen am Herzen liegt, wollen wir ande- 

rerseits natürlich nicht, dass Sie mit einer Intervention ganz unabsichtlich 

die anderen Aufgaben gefährden, mit denen Sie direkt betraut sind. Wir 

erinnern Sie jedoch an die Kontakte, die Oberstleutnant Chapuisat in So- 

fia mit dem Aussenministerium aufgenommen hat, sowie an unsere eigenen 
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Demarchen bei den bulgarischen Behörden, um sie zu einer wohlwollenden 

Haltung in der Frage des Transits jüdischer Emigranten zu bewegen. 

Zum zweiten Punkt möchten wir Sie daraufhinweisen, dass wir Mög- 

lichkeiten zur Unterstützung der Juden in Bulgarien hätten und uns an 

Ihren diesbezüglichen Vorschlägen sehr gelegen wäre. Es kann von Inter- 

esse für Sie sein, dass unser Delegierter in Bukarest in dieser Hinsicht 

Nützliches geleistet hat, in enger Zusammenarbeit mit dem Rumänischen 

Roten Kreuz und den lokalen jüdischen Organisationen und mit Billigung 

der rumänischen Regierung. Beträge in Höhe von mehreren Hunderttau- 

send Franken sind für dieses Werk verwendet worden, und wir hoffen, dass 

die augenblicklichen Umstände seine Fortführung erlauben. 

Obwohl die Lage in Bulgarien etwas anders ist, weisen wir Sie neuer- 

lich auf dieses Problem hin und würden uns freuen, baldmöglichst Ihre 

Vorschläge zu hören. Da die Angelegenheit mit grösster Diskretion behan-

delt werden muss, bitten wir Sie, Ihre Berichte auf dem Kurierweg zu über-

senden oder die Dienste des schweizerischen Geschäftsträgers in Anspruch 

zu nehmen, der uns über seine Kanäle telegraphisch benachrichtigen wird, 

wenn er dies für möglich hält. Wenn wir Sie um Diskretion bitten, heisst 

das aber nicht, dass Ihre eventuelle Tätigkeit auf diesem Gebiet ohne Wis- 

sen der zuständigen Behörden erfolgen soll. Es geht nur darum, eine Pu- 

blizität zu vermeiden, die diese Behörden vielleicht selbst missbilligen 

würden, wenn sie Ihnen gewisse Handlungsmöglichkeiten zugestehen. In 

diesem Zusammenhang erinnern wir Sie daran, dass eine solche Aktion 

nur auf streng humanitärer Ebene erfolgen dürfte, ohne den Anschein 

zu erwecken, dass das Komitee oder Sie selbst zu den Massnahmen Stel-

lung beziehen, die die nationalen Behörden ergreifen zu müssen glaub-

ten. Verlieren Sie bitte diesen grundsätzlichen Aspekt unserer Doktrin 

nicht aus den Augen, der in diesem wie in allen anderen Fällen gilt, in 

denen das Internationale Komitee zur Erfüllung seiner karitativen Sen-

dung berufen ist. 

Gruppen bulgarischer Juden sollen sich in Sofia, Plovdiv, Lon und 

Ruse befinden, es ist jedoch nicht auszuschliessen, dass andere Grup-

pen hilfsbedürftiger Juden in Bulgarien zerstreut sind.»4 

Die Hilfsmassnahmen 

Die Voraussetzungen waren auf diesem Gebiet auch nicht ermuti- 

gender. Mangels einer Unterstützung von Regierungsseite wie im 

Falle Rumäniens gelangte das Internationale Komitee zu der Ein- 
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sicht, dass in grossem Massstab nichts zu machen war. Alles hing da- 

her vom Bulgarischen Roten Kreuz ab, das von der Obrigkeit 

streng kontrolliert wurde. Somit kam es zu keiner bedeutenderen 

Hilfsaktion, trotz der dringenden Bitten des Joint, denn weder die 

Behörden noch die nationale Rotkreuzgesellschaft hielten sie, nach 

Auskunft des Delegierten, für erforderlich. 

Im Sommer 1944 traf Bulgarien Vorbereitungen, ins Lager der 

Sowjetunion überzugehen. Die antisemitischen Gesetze wurden 

aufgehoben. Ein jüdisches Konsistorium wurde ernannt, und 

Henry wagte es nun, wie er selbst gesteht, seine bisherige Vorsicht 

in der Judenfrage aufzugeben. Der sowjetisch-bulgarische Waffen- 

stillstand, die politischen und sozialen Wirren im Gefolge des Ein- 

marsches der Roten Armee brachten ihn allmählich dazu, um seine 

zeitweilige Abberufung zu ersuchen, die von Genf gewährt wurde, 

ohne jedoch seinen Posten zu streichen. Henry zufolge unterschied 

sich jetzt die Lage der Juden, zumindest der im Land gebliebenen, 

nicht mehr von der der übrigen Bevölkerung. Es war daher nicht 

nötig, sich besonders um sie zu kümmern5. 

Italien 

Die Aktionsmöglichkeiten 

1931 hatte das IKRK die Erlaubnis für den Präsidenten des Italieni- 

schen Roten Kreuzes, nicht aber für seine Delegierten erwirkt, die 

confinati zu besuchen. Als das faschistische Regime mit antisemiti- 

schen Massnahmen begann und die Internierung der Juden be- 

schloss, angefangen von den ausländischen und verdächtigen im 

Jahre 1940, betrachtete es sie nicht als politische Gefangene. Trotz 

der Bezeichnung campi di concentramento für ihre Gewahrsamsorte 

behandelte es sie in Wirklichkeit wie Zivilinternierte feindlicher 

Nationalität. Das IKRK hatte daher Zutritt zu den Judenlagern in 

Italien, auch später zu denen der italienischen Juden. Im übrigen 

deutsch beherrschten oder kontrollierten Europa dagegen durfte es 

– sporadisch – nur solche Juden besuchen, die als Zivilinternierte 

galten, die Bürger der neutralen Länder oder jener Feindstaaten wa- 

ren, die die Deutschen mit Respekt behandelten wie die Vereinigten 

Staaten und Grossbritannien. Bis zum Sommer 1943 besuchten die 
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Komiteedelegierten P. Lambert und sein Nachfolger, Dr. H.W. de 

Salis, seit Frühjahr 1943 unterstützt von Dr. Bruno Beretta, insge- 

samt rund hundert Kriegsgefangenenlager und -lazarette und 34 

Lager und Internierungsstätten für Zivilpersonen, die sich alle auf 

der Halbinsel befanden, darunter Lager mit ausschliesslich oder fast 

ausschliesslich jüdischen Insassen wie Ferramonti-Tarsia (Provinz 

Cosenza) und Civitella del Tronto (Teramo). Demgemäss durften 

die italienischen und ausländischen Juden auch emigrieren, im Ge- 

gensatz zu den überall sonst geübten Praktiken (die südosteuropäi- 

schen Länder im Prinzip ausgenommen), vorausgesetzt natürlich, 

dass sie die Einreisegenehmigung des Aufnahmelandes und die nö- 

tigen Transitvisa besassen, was viel Zeit und Geld erforderte. 

Vom Sommer 1942 an änderte sich die Lage. Das Komitee nahm 

Verbindung zur Delasem auf (Hilfsorganisation der jüdischen Ge- 

meinden Italiens) und konnte von nun an seine angestammte Rolle 

bei Hilfsaktionen spielen: die Spender über die Bedürfnisse zu in- 

formieren und seine Vermittlerdienste anzubieten1. Die Internier- 

ten waren jedoch nicht alle gleichgestellt. Den Angehörigen der 

kriegführenden Staaten wurde über ihre Schutzmacht geholfen, an- 

deren durch die karitativen Vereinigungen ihrer Länder. Den deut- 

schen, österreichischen, polnischen Juden dagegen, die weder eine 

Staatsbürgerschaft noch eine Schutzmacht oder Hilfsorganisation 

haben, blieb als einzige Hoffnung das Rote Kreuz. Aber dem IKRK 

stand für sie nichts oder fast nichts zur Verfügung: 

«Wir haben Ihren Brief vom 30. Mai [1943] erhalten und möchten Ih- 

nen einige Informationen über die Hilfssendungen geben, die von uns an die 

Interniertenlager vermittelt werden. 

Zunächst sind diese Hilfsgüter nicht Eigentum des Internationalen Ko- 

mitees vom Roten Kreuz, das nur die Rolle einer Sammel- und Vertei- 

lungsstelle spielt. Sie werden ihm von verschiedenen HilfsVereinigungen 

übersandt, die stets die Nationalität der Internierten angeben, an die ihre 

Spenden verteilt werden sollen. 

Die tschechischen Internierten haben Lebensmittel erhalten, weil man 

uns Pakete für sie anvertraute. Wenn dagegen die ehemaligen Deutschen, 

Polen und Österreicher in Ihrem Lager nichts bekommen haben, so des- 

halb, weil keine Spenden für sie bei uns eingegangen sind. Selbstverständ- 

lich scheuen wir keine Mühe, für benachteiligte Interniertengruppen wie 

die Ihrige Spenden aufzutreiben, aber es gelingt uns nicht immer, die An- 
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teilnahme der nationalen Rotkreuzgesellschaften oder Regierungsstellen 

am Los jener zu wecken, denen wir helfen möchten, und namentlich in Ih- 

rem Fall haben wir noch nichts erreichen können. 

Inzwischen glauben wir, gewiss sein zu können, dass die Delasem, eine 

karitative Organisation, die sich besonders um die Juden in Italien an- 

nimmt und der wir auch Hilfsgesuche wie das Ihre weiterleiten, sich um Sie 

kümmern und Ihnen im Rahmen ihrer Möglichkeiten helfen wird.»2 

Zwei Staaten und drei Kriege 

Am 25.Juli 1943 wurde der Duce gestürzt und verhaftet. Am 

8. September erfolgte die Unterzeichnung des Waffenstillstands- 

vertrags zwischen der königlichen Regierung und den Westmäch- 

ten. Aber die Deutschen besetzten die Halbinsel bis südlich Roms 

und stellten Mussolini nach dessen Befreiung an die Spitze einer Sa- 

tellitenregierung. Der Krieg setzte sich von nun an aus drei Kon- 

flikten zusammen: die Wehrmacht Kesselrings gegen die Alliierten, 

der Bürgerkrieg zwischen dem neofaschistischen Regime und dem 

Widerstand, schliesslich die Verfolgung der Juden durch die SS in 

der von den Deutschen kontrollierten Zone. 

Die Delegation des IKRK wurde dadurch von einem wesent- 

lichen Teil ihrer Aufgabe entbunden, da die Deutschen alle Kriegs- 

gefangenen- und Zivilinterniertenlager ins Reich verlegten und nur 

noch Durchgangslager (Dulag) nördlich des Pos bestehen lassen 

wollten; gleichzeitig erreichten sie aber zahllose Hilferufe aus der 

Zivilbevölkerung, die nun dem totalen Krieg preisgegeben war. 

Dem Hauptdelegierten H.W. de Salis mit Sitz in Rom wurden da- 

her Unterdelegationen im Süden, in Mittelitalien und im Norden 

beigegeben. Letztere, die von Bruno Beretta geleitet wurde, hatte 

ausserdem noch lokale Mitarbeiter in Triest, Verona, Mailand, Flo- 

renz, Turin und Genua. 

In dem von der Wehrmacht kontrollierten Italien, das gänzlich 

zum Operationsgebiet erklärt worden ist, legten die Juden im Ver- 

lauf weniger Monate denselben Leidensweg zurück wie ihre Glau- 

bensbrüder im übrigen nationalsozialistischen Europa. Zunächst 

flohen die Tausende von Juden, die in der italienischen Besatzungs- 

zone in Frankreich eine vorläufige, aber wirkliche Zuflucht gefun- 

den hatten, über Nizza nach Italien, als diese Zone ihrerseits von der 
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Wehrmacht besetzt wurde. Ein Teil von ihnen gelangte bis nach 

Rom, wo de Salis sie mit Unterstützung der Delasem unterzubrin- 

gen und zu versorgen versuchte. Anlässlich der Deportation der Ju- 

den aus Rom, die eine allgemeine Erschütterung bis hin zum Vati- 

kan auslöste3, musste der Delegierte seine Ohnmacht feststellen; 

denn die SS war niemandem Rechenschaft schuldig, nicht einmal 

dem militärischen Oberkommando. Einige Wochen später waren 

auch die italienischen Juden, die durch den neofaschistischen Erlass 

vom 7. November Fremde im eigenen Land geworden waren, ge- 

zwungen, sich wie die Flüchtlinge, Ausländer und Staatenlosen zur 

schweizerischen Grenze durchzuschlagen, um den Razzien und De- 

portationen zu entgehen. Sie wandten sich auch an das IKRK, aber 

der Delegierte, die Unterdelegierten und Mitarbeiter verfügten 

über sehr wenige Möglichkeiten. So antwortete Genf auf den Vor- 

schlag de Salis’, Nachforschungen nach den aus Rom deportierten 

Personen anzustellen, dass es aufgrund der in Deutschland gemach- 

ten Erfahrungen zwecklos und sogar schädlich sei, nach dem Ver- 

bleib von Deportierten zu fragen. Die einzigen Aktionsmöglich- 

keiten beruhten also auf dem Mut und der Tatkraft der Männer im 

Einsatz: heimliche Weitergabe privater Mitteilungen, wiederholte 

Demarchen für die Freilassung einiger Inhaftierter, Besuche bei ari- 

schen politischen Gefangenen, gelegentliche Unterredungen mit 

Deutschen, zum Beispiel mit Obersturmbannführer Kappeier nach 

dem Massaker der Fosse Ardeatine5. 

Besser als jede lange Analyse vermittelt nachstehender Tele- 

gramm- und Briefwechsel eine Vorstellung von der Lage der Rot- 

kreuzdelegierten in Italien im Frühjahr 1944: 

a) Leo Kubowitzki (Jüdischer Weltkongress) an das IKRK. Tele- 

gramm vom 6. März, in Genf erhalten am 8. März 1944: «our atten- 

tion called to more than 200 jewish children incarcerated in san vittore mi-

lan please intervene thanks.» 

b) Antwortentwurf vom 10. März mit den Zeichen PK/AP 

(Paul Kühne): «Ihr Kabel vom 6. März können nicht intervenieren stop 

Komitee gezwungen Aktionen für Juden auf Hilfsgüter zu beschränken 

wenn Möglichkeit besteht.» 

c) Handschriftliche Anmerkung Schwarzenbergs auf diesem 

Entwurf: «yYH. KÜHNE. ES scheint mir schwierig, diese rein negative 

Antwort zu erteilen, die unserem Ansehen in den USA schaden könnte. 
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Andererseits können wir nichts tun. Meines Erachtens ist es besser, über- 

haupt nicht zu reagieren und das Kabel abzulegen. Meinen Sie, dass man 

für alle Fälle Beretta informieren könnte? Bitte H. Gallopin vorlegen.» 

d) Notiz vom 14. März an Bruno Beretta, beigeordnetem Dele- 

gierten für Norditalien, gezeichnet Schwarzenberg, vertraulich: 

«Wir sind gebeten worden, zugunsten von 200 jüdischen Kindern zu inter- 

venieren, die in San Vittore in Mailand inhaftiert sein sollen. Wir wissen, 

wie schwierig es ist, sogar nur um eine Auskunft zu ersuchen, wenn es um 

Juden geht. Wir überlassen es daher Ihnen zu entscheiden, ob Sie es für 

möglich halten, bei den zuständigen italienischen Stellen nachzufragen, 

ohne sich Unannehmlichkeiten zuzuziehen. Wirteilen Ihnen diese Angele- 

genheit also hauptsächlich zu Ihrer Information mit und bitten Sie um Be- 

richt, falls es Ihnen möglich wäre, etwas zu erfahren oder eine bessere Be- 

handlung dieser Kinder zu erreichen.»6 

e) Am 30. März statten Beretta und Frédéric Zweifel, der Mitar- 

beiter des Komitees für die Provinz Verona, dem Hauptquartier der 

SS-Truppen in Norditalien einen Besuch ab. Sie wollen in Erfahrung 

bringen, ob Lager für Juden eingerichtet worden sind und ob sie 

Namenlisten der Inhaftierten erhalten können. Die beiden Vertreter 

des Roten Kreuzes werden von einem SS-Offizier empfangen, der 

offensichtlich für Judenfragen zuständig ist, Sturmbannführer Boss- 

hammer. Dieser zeigt sich äusserst zurückhaltend, gibt aber schliess- 

lich zu, dass die Polizei im ehemals italienischen Lager Fossolo di 

Carpi (Provinz Modena) Juden konzentriere. Andere Judenlager 

gebe es in Norditalien nicht. Der Name Fossolo di Carpi ist Beretta 

nicht unbekannt, denn er hat schon zweimal versucht, in das Lager zu 

gelangen. Die Unterredung endet übrigens unerfreulich, denn der 

immer misstrauischere Bosshammer hält die beiden Männer stun- 

denlang zur Überprüfung ihrer Papiere fest. Am Ende seines Be- 

richts teilt Beretta mit, Zweifel wolle in vierzehn Tagen wieder bei 

Bosshammer vorstellig werden, welcher seine Ablehnung eines Be- 

suchs in Fossolo di Carpi damit begründet hatte, dass das Lager erst 

eingerichtet werde und so nicht gezeigt werden könne7. 

f) Notiz Berettas an das IKRK in Beantwortung der Notiz vom 

14. März (vgl. d), datiert vom 2. Mai (in Genf am 19. Mai eingegan- 

gen): «Wir danken für Ihre Notiz vom 14.3.44 in der erwähnten Angele- 

genheit und können Ihnen mitteilen, dass wir bei unserem Besuch in diesem 

Gefängnis am 1.5.44 Scharführer Klimsa hierzu diskret befragt haben. Wir 
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haben jedoch eine negative Antwort erhalten, nämlich: es gebe jetzt keine 

jüdischen Kinder im Gefängnis San Vittore mehr, weil sie in ein Judenlager 

verlegt worden seien. Wir vermuten, dass es sich um das KZ Fossolo di 

Carpi (Modena) handelt und haben bereits die nötigen Schritte beim SS-

Kommandanten zu einer Besuchsgenehmigung unternommen.»8 

g) Notiz Schwarzenbergs an Beretta in Beantwortung des Be- 

richts über den Besuch bei Sturmbannführer Bosshammer (vgl. e), 

datiert vom 12. Mai: 

«Wir bestätigen den Erhalt Ihres Berichts H. 121 /44 vom 5. April 

1944, der uns sehr beschäftigt hat. Wir danken Ihnenfiür Ihre Bemühungen 

um die Genehmigung zum Besuch jüdischer Lager, glauben aber, Sie darauf 

hinweisen zu müssen, dass diese Fragen nur mit grosser Zurückhaltung zu 

behandeln sind. Sie schreiben uns, dass Dr. Zweifel sich neuerlich mit 

H. Bosshammer in Verbindung setzen werde, um die Erlaubnis zum Besuch 

des Lagers Fossolo di Carpi zu erhalten. Selbstverständlich wäre es für das 

Internationale Komitee von Interesse zu erfahren, welche Gefangenenkate- 

gorien in solchen Lagern festgehalten werden, aber es ist besser, den Be-

such dort nicht offiziell zu verlangen. Solche Gesuche überschreiten näm-

lich den Zuständigkeitsbereich des Internationalen Komitees vom Roten 

Kreuz, das sich dabei weder auf das Genfer Abkommen noch auf ein von 

den kriegführenden Mächten anerkanntes Gewohnheitsrecht stützen kann. 

Man darf nicht vergessen, dass sich die Kontrolle durch das Internationale 

Komitee vom Roten Kreuz gemäss der Abkommen nur auf die Kriegsgefan-

genen- und Zivilinterniertenlager erstreckt. Auf diese beiden letzteren La-

gerkategorien haben unsere Delegierten daher zunächst ihr Augenmerk 

zu richten. Es muss vermieden werden, unsere Beistandsmöglichkeiten 

für Kriegsgefangene und Zivilinternierte durch Interventionen zu ge-

fährden, die überden Rahmen unserer traditionellen Tätigkeit hinausge-

hen.»9 

h) Am 23. Mai erfährt Beretta vom Sekretär der Fremdinteressen- 

abteilung des schweizerischen Generalkonsulats in Mailand, de 

Rham, dass die Schutzmacht den italienischen Teil von Fossolo di 

Carpi besuchen konnte, wo sich 1‘100 arische Zivilinternierte, dar- 

unter rund 200 italienische politische Gefangene befinden. Der von 

den Deutschen verwaltete jüdische Teil dagegen blieb unzugäng- 

lich. Beretta wird durch diese Auskunft in seinem Vorhaben be- 

stärkt, bei den Italienern eine Besuchsgenehmigung zu beantragen10. 

i) Notiz Berettas vom 12. Juni an das IKRK in Beantwortung der 

Notiz Schwarzenbergs vom 12. Mai (vgl. g): 

428 



«Wir danken Ihnen Für die angeführte Notiz. Ihren Weisungen entspre- 

chend haben wir Dr. Zweifel gebeten, auf einen zweiten Besuch bei 

H. Bosshammer zu verzichten. Wenn wir es für nützlich hielten, Kontakt 

zum SS-Kommando aufzunehmen, dem das KZ Fossolo di Carpi unter- 

steht, so geschah dies auf die ständigen Bitten unseres Delegationschefs in 

Italien, Dr. de Salis, hin, der uns beauftragte, uns nach den Juden zu erkun- 

digen, die seinen Informationen zufolge aus der Provinz Rom in norditalie- 

nische Lager gebracht worden waren. Wir danken Ihnen für Ihre Klarstel- 

lung dieser Frage und versichern Ihnen, dass wir uns in Zukunft – ausser 

im Fall einer besonderen Weisung des Komitees-nur noch mit Angelegen-

heiten der Kriegsgefangenen und Zivilinternierten befassen werden, sofern 

letztere arisch sind.»11 

k) In einer Notiz für A. Lombard, den Vizepräsidenten des Komi- 

tees, vertritt Schwarzenberg am 25. September die Ansicht, dass «das 

vorgerückte Stadium dieses Krieges eine Überprüfung der klassi- 

schen Doktrin des IKRK rechtfertigt». Er hält es für erforderlich, 

den Delegierten neue Instruktionen zu erteilen, die sich bis dahin vor 

allem den Kriegsgefangenen und Zivilinternierten zu widmen hat- 

ten12. 

Im Augenblick war nur materielle Hilfeleistung möglich. Sie nahm 

vom Winter 1943-1944 an bedeutendere Ausmasse an, denn der 

Joint erklärte sich bereit, Geld zur Verfügung zu stellen, ausserdem 

hielt sich der Präsident der Delasem, Valobra, in der Schweiz auf, 

was es dem Delegierten des IKRK erlaubte, unter grösster Diskre- 

tion als Mittelsmann zu fungieren, sei es, um bedürftigen Einzel- 

personen kleine Beträge zukommen zu lassen oder um der Delasem 

grössere Summen aus der Schweiz zu übermitteln. Als die Kanäle 

der Delasem, insbesondere über die katholische Kirche, im Früh- 

jahr 1944 durch Unterdrückungsmassnahmen unterbrochen oder 

gestört wurden, übernahm es das IKRK, Geld nach Italien zu brin- 

gen, namentlich den Gegenwert einer ersten Überweisung des 

Joint über 20’000 Schweizer Franken für die Juden in Italien. Bis zur 

Befreiung gelangten auch andere Finanzmittel auf diesem Weg 

nach Italien, wie übrigens über die Kirche, was monatliche Zuwen- 

dungen bis zu 2‘400 Lire pro Person sowie Kleider- und Lebensmit- 

telspenden ermöglichte. Darüber hinaus konnte die Unterdelega- 

tion in Norditalien dank eines in Ponte San Pietro in den Räumen 
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eines Schweizer Unternehmers eingerichteten Depots zahlreiche 

Pakete versenden. Einmal gelang es Beretta sogar, einen halben 

Waggon Hilfsgüter in den italienischen Teil des Lager Fossolo di 

Carpi zu verfrachten, das er selbst nicht betreten durfte. 

Eine Sondermission in Norditalien 

Im Herbst 1944 nahm der Krieg in Norditalien an Intensität zu, was 

die Aufgabe der Unterdelegation noch schwieriger machte, die 

jetzt von Rom abgeschnitten war. Überdies beschloss das Komitee, 

seinen wichtigsten Vertreter, Bruno Beretta, zurückzurufen, weil er 

den Deutschen verdächtig geworden war. Gedrängt von seiner be- 

sorgten Familie und von der Undurchfuhrbarkeit seiner Mission 

unter den gegebenen Umständen überzeugt, schied Beretta aus 

dem Dienst aus, nachdem er in Genf Bericht erstattet hatte. Sein 

Abschied liess die lokalen Mitarbeiter in einer komplizierten Lage 

zurück. 

Diese Lage wie das im Lande herrschende Chaos erklären den 

fragmentarischen und manchmal widersprüchlichen Charakter der 

Informationen, die in Genf eingingen, etwa über das Los der Zivil- 

internierten, der politischen und rassischen Gefangenen und über 

die Lager, in denen sie sich befinden sollten. Zwei Namen kehren 

allerdings ständig wieder: Fossolo di Carpi, von wo die Transporte 

nach Buchenwald, Auschwitz, Mauthausen abgingen, dann nach 

dessen Schliessung Bozen/Gries, das nur ein Durchgangslager auf 

dem Weg der Deportation zu sein schien. Es fehlte dem IKRK also 

nicht an Nachrichten, nachdem es sogar in begrenztem Umfang 

Namenlisten der jüdischen Deportierten erhielt, sondern an 

Aktionsmöglichkeiten, denn die üblichen Hilfsmassnahmen waren 

hier undurchführbar, aufgrund der allgemeinen Situation (das De- 

pot in San Pietro war bombardiert worden und sein Verwalter, Jean 

Obrist, umgekommen) und des Umstands, dass Bozen nur ein 

Durchgangslager darstellte. 

Die Notwendigkeit, die zersplitterte Unterdelegation zu koordi- 

nieren und eine Sonderaktion für die Deportierten zu versuchen, 

aber auch die veränderte Haltung des Komitees angesichts des zu 

erwartenden Sieges der Alliierten, führten zur Entsendung eines 

Sonderdelegierten nach Norditalien. Dieser Beschluss wurde an- 
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scheinend im September oder Oktober 1944 gefasst, eine formelle 

Entscheidung des Komitees ist jedoch in den Akten nicht zu finden. 

Aus der Korrespondenz geht dagegen eindeutig hervor, dass es sich 

um einen Sonderdelegierten mit ganz bestimmten Aufgaben ge- 

handelt hat. Er sollte Verbindung zu allen lokalen Mitarbeitern auf- 

nehmen, die Unterdelegation neu organisieren, Lagerbesuche 

durchführen, die Beziehungen zu den örtlichen Behörden wieder 

anknüpfen und schliesslich versuchen, eine Hilfsaktion für die po- 

litischen und rassischen Häftlinge und die Deportierten in die Wege 

zu leiten. Dies war in grossen Zügen die Arbeit der Mission, wie sie 

sich aus den Unterlagen des Komitees ergibt. Dass der Beschluss 

nicht schriftlich festgehalten wurde, ist bei der Arbeitsweise des 

Komitees nicht verwunderlich. Er konnte auch als natürliche Folge 

der verstärkten Bemühungen um die KZ-Häftlinge in Deutschland 

gewertet werden. 

Die Idee zu einer Sonderaktion wurde im Sommer 1944 geboren, 

als das Rote Kreuz sich auch in Ungarn verstärkt engagierte. Sie 

wurde dem IKRK zunächst von einem Hilfskomitee für die aus po- 

litischen und rassischen Gründen deportierten Italiener nahege- 

bracht, das von der «Freien italienischen Kolonie» in Lausanne aus- 

ging13. Zu dieser Zeit kümmerte sich die Königliche Regierung und 

das Internationale Komitee in erster Linie um die Hunderttausende 

Italiener in deutscher Gewalt, namentlich um die internierten Ar- 

meeangehörigen, denen der Status von Kriegsgefangenen einge- 

räumt werden sollte, und um die Kriegsgefangenen selbst, denen 

das OKW soeben den Schutz durch die Genfer Konvention 

aberkannt hatte. Aber die Regierung in Rom vergass deshalb andere 

Opfer nicht. So versuchte sie etwa, den Bundesrat zu bewegen, 

dem Deutschen Reich rund tausend Juden unter 16 und über 50Jah- 

ren zu entreissen. Später drängte sie wie Belgien und Frankreich das 

Internationale Komitee, etwas für die Häftlinge in Auschwitz zu 

unternehmen, deren Vernichtung man befürchtet hatte. 

Wenn das IKRK eine Demarche zugunsten der italienischen Ju- 

den versuchen wollte, um die Einstellung der Deportationen zu er- 

wirken, den Besuch der Konzentrationslager, den Schutz der ge- 

fährdeten Personen durch das Rote Kreuz, die Verteilung von 

Hilfsgütern, musste es sich dann nicht zuallererst mit den neofaschi- 

stischen Behörden ins Einvernehmen setzen? Burckhardt hatte 
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dem Präsidenten der Freien italienischen Kolonie in Lausanne, Luigi 

Zappelli, versprochen, sich an Graf Vinci zu wenden, der seinen Po- 

sten in Genf im Dienste Mussolinis beibehalten hatte14. Falls dieser 

Schritt unternommen wurde, hatte Burckhardt jedenfalls keinen Er- 

folg. Einige Wochen später bat Suzanne Ferrière den schweizeri- 

schen Konsul in Mailand, Franco Brenni, um Rat, mit dem das Rote 

Kreuz in Verbindung stand und der de facto die schweizerischen 

Interessen in Norditalien vertrat15. 

Brenni empfahl dem Komitee einen neuen Mittelsmann, den er 

eben in Mailand kennengelernt hatte. Die Figur erscheint zumindest 

zweifelhaft, denn der Titel eines Inspektors des Italienischen Roten 

Kreuzes, den sich Benuzzi zugelegt hatte, war offenkundig usur- 

piert. In Wirklichkeit wollte er sich mit seiner Frau in die Schweiz 

zurückziehen, daher seine Fühlungnahme mit dem schweizerischen 

Generalkonsulat in Mailand. Er behauptete, er wolle die Verfolgten 

retten und könnte sich für sie bei den Deutschen verwenden, wenn 

sie Geld hätten. Er unterhandelte deshalb mit demjoint und der De- 

lasem, das heisst, mit Saly Mayer und Valobra. Er hatte Beziehungen 

zum Erzbischof von Mailand, Kardinal Schuster, dessen zahlreiche 

Bemühungen für die Juden und Widerstandskämpfer bekannt sind, 

und zum Erzbischof von Genua, Kardinal Boetto. Tatsächlich stand 

er wohl im Dienst der SS, oder jener hochgestellten Führer des To- 

tenkopfordens – von denen es in Norditalien nicht wenige gab –, die 

sich abzusetzen suchten16. Mit Hilfe des IKRK erhielt Benuzzi von 

der Eidgenössischen Fremdenpolizei die Einreisegenehmigung, die 

man ihm zunächst verweigert hatte. 

Hans Bon, 62jährig und Hotelier in St. Moritz, dessen Bruder 

Rodolphe damals ebenfalls für das IKRK arbeitete, leitete 1942-1943 

die Delegation des Komitees in Ägypten. Seine Erfahrung, seine 

Weltgewandtheit und seine Sprachkenntnisse kamen ihm bei seiner 

Mission sehr zustatten. Auf Anraten Benuzzis beauftragte ihn das 

Komitee, sich mit SS-Obergruppenführer Harster in Verbindung zu 

setzen, der in Verona residierte, um folgendes zu erreichen: 

- Genehmigung zum Besuch des Lagers Bozen und zu Hilfssen- 

dungen dorthin, 

- Namenslisten der bereits nach Deutschland deportierten Personen, 

- Einstellung der Deportationen, 
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- eventuell Überstellung der Juden aus Bolzano in die Schweiz, 

- Repatriierung der Franzosen aus dem Departement Alpes-Ma- 

ritimes, die von den Deutschen nach Italien verschleppt worden 

waren17. 

Die Abreise Hans Bons verzögerte sich durch Krankheit, so dass er 

sich erst im Dezember in Mailand einrichten konnte, wo er die Un- 

terdelegation in Norditalien neu zu organisieren begann, vor allem 

im Hinblick auf die materiellen Hilfeleistungen, die Lagerung der 

Güter und ihre Verteilung. Über Vermittlung Benuzzis traf er in der 

Hauptstadt der Lombardei nicht nur mit den Leitern des Italieni- 

schen Roten Kreuzes zusammen, sondern auch mit den höchsten 

deutschen Militär- und Polizeiinstanzen, namentlich mit SS-Ober- 

gruppenführer Wolff, dem Oberkommandierenden der SS und Po- 

lizei in Norditalien, der ihn unter seinen persönlichen Schutz nahm 

und ihm den SS-Gruppenführer Rauff als Verbindungsoffizier bei- 

gab. Der Delegierte nahm ausserdem Kontakt mit dem Erzbischof 

von Mailand, Kardinal Schuster, auf sowie mit dem deutschen Bot- 

schafter beim faschistischen Regime, von Rahn, und einigen Wür- 

denträgern der Republik von Salö. 

Die ersten Gespräche waren vielversprechend. Hans Bon erhielt 

die Erlaubnis, das Lager Bozen zu besuchen, nicht aber die Namen- 

listen der Deportierten. Man versprach ihm, die Deportationen für 

die Dauer der Verhandlungen auszusetzen, diejetzt um die Überstel- 

lung der Juden aus Bozen in die Schweiz und um die Repatriierung 

der Franzosen des Departements Alpes-Maritimes geführt wur- 

den18. Ein unbestreitbarer Erfolg, der freilich im Zusammenhang 

mit der gleichzeitigen Entwicklung in Deutschland und den vielfäl- 

tigen Versuchen Wolffs gesehen werden muss, sich durch persön- 

liche Beziehungen zu den Westmächten aus der Klemme zu ziehen. 

Aber der Delegierte des IKRK machte sich keine Illusionen. Er 

wusste, dass die Zahl derer, die noch zu retten waren, nur unbedeu- 

tend war. So schloss er seinen Bericht vom 15. Februar mit der Be- 

merkung: «Es ist bedauerlich, dass wir diese Tätigkeit unserer Delegation 

nicht vor vier bisfünf Monaten begonnen haben. In der Zwischenzeit haben 

sich durch die Ereignisse grosse Schwierigkeiten angehäufi, die sich beson-

ders in der Versorgung der Kriegsgefangenen und alliierten Zivilinternier-

ten bemerkbar machen und deren Beseitigung Zeit erfordert.»19 

Doch das Rote Kreuz hatte kein Glück. In Verona erhielt Zweifel, 
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der über Sturmbannführer Bosshammer in Kontakt zur SS stand, die 

Genehmigung zum Besuch des Lagers Bozen. Die Reise fandjedoch 

nicht statt, weil sein Begleiter Biaggi de Blasys mit einer Blinddarm- 

entzündung ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Zur selben 

Zeit war Bon, der mit den Deutschen Verhandlungen über den Aus- 

tausch deutscher Gefangener gegen jüdische Häftlinge im Verhältnis 

eins zu eins begonnen hatte, gezwungen, seinen Aufenthalt in Mai- 

land aus Gesundheitsgründen abzubrechen. Er setzte die Gespräche 

von St. Moritz aus über seinen Vertreter Kurt Tschudi fort, was eine 

besonders unglückliche Voraussetzung für ein besonders heikles 

Unternehmen darstellte. Ausserdem schien man es in Genf nicht ge- 

rade eilig zu haben. Am 6. April informierte Tschudi Suzanne Fer- 

nere, dass die Deportationen eingestellt worden seien, was Hans Bon 

schon vor zwei Monaten mitgeteilt hatte, dass die verhafteten Juden 

zurzeit in Bozen festgehalten würden und dass sich das IKRKjetzt an 

die Anglo-Amerikaner wenden müsse, um die Durchführung des 

Austauschprojekts zwischen deutschen Gefangenen und jüdischen 

Internierten zu erörtern20. Doch vergeblich drängte Bon das Komi- 

tee telephonisch zum Handeln, warnte der Präsident der Delasem, 

Valobra, vor weiterem Zögern. Das Schreiben an Tschudi vom 

19. April 1945 (!) bestätigte zwar die Absichten des Komitees, liess 

aber Entschlossenheit und Dringlichkeit vermissen: 

«Wir werden uns jetzt mit den amerikanischen und britischen Behörden 

in Verbindung setzen, um festzustellen, ob sie prinzipiell mit einem Aus- 

tausch auf der von den deutschen Behörden vorgeschlagenen Grundlage 

einverstanden wären und ob sie vor allem bereit wären, in diesen Aus-

tausch andere Juden als aus den alliierten Ländern stammende einzu-

schliessen. 

Es wird jedoch nötig sein, dass wir den alliierten Behörden schnellst-

möglichgenauere Angaben über die Personen geben, deren Austausch zu-

stande gebracht werden soll. 

Wir bitten Sie, bei Ihren nächsten Unterredungen mit den deutschen Be- 

hörden darauf zu bestehen, dass sie Ihnen möglichst eine Namenliste aus-

händigen oder zumindest die Anzahl der Personen nach Nationalitäten mit-

teilen, die sie auszutauschen bereit wären. 

Ausserdem ersuchen wir Sie, so viele Häftlinge wie möglich in diese 

Verhandlungen einzubeziehen und zu versuchen, nicht nur für die italieni-

schen oder alliierten Juden einen Austausch oder die Ausreisegenehmigung 

in die Schweiz zu erwirken, sondern auch für arische Häftlinge. 
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Wir hatten am 18. April 1945den Besuch von H. Valobra, dem Vertreter 

der Delasem in der Schweiz, der uns aus seines Erachtens absolut glaub-

würdiger Quelle mitteilte, dass es derzeit mindestens 200 Juden verteilt auf 

die Lager Bozen und Meran gehe, ausserdem noch eine Gruppe von 400 

ungarischen Juden, die wahrscheinlich erst kürzlich aus Österreich nach 

Bozen gebracht worden seien. 

Wir bitten Sie, uns regelmässig über Ihre Demarchen auf dem Laufen-

den zu halten und uns alle Informationen zugehen zu lassen, die Sie sich 

über Bozen und Meran verschaffen können. Wir ersuchen Sie auch, diese 

beiden Lager möglichst bald zu besuchen. 

Schliesslich sollten Sie bei Ihren Gesprächen mit den deutschen Behör-

den betonen, dass das IKRK bereits mit den alliierten Behörden Verbindung 

aufgenommen hat, um deren Gegenleistung für die verschiedenen Häft-

lingskategorien der Konzentrationslager in Norditalien in Erfahrung zu 

bringen.»2' 

Im Archiv des IKRK findet sich kein Hinweis, dass die angekün- 

digte Demarche bei den Alliierten rechtzeitig erfolgt wäre. Hinge- 

gen wurde Bon Ende April verständigt, dass Kaltenbrunner nach 

seiner Unterredung mit Bachmann in Innsbruck Befehl gegeben 

habe, die 35 bis 50 Juden alliierter Staatsangehörigkeit im Lager Bo- 

zen sofort freizulassen. Wegen der 200 italienischen und 400 ungari- 

schen Juden solle sich die Delegation des IKRK in Norditalien mit 

Obergruppenführer Wolff in Verbindung setzen, wozu es aber nicht 

mehr kam. 

Hinsichtlich der Juden war die Mission von Oberst Bon ein Miss- 

erfolg, gewiss teilweise aufgrund widriger Zufälle, aber auch dank 

der Tatsache, dass sie von den Verantwortlichen des IKRK den Di- 

rektverhandlungen in Deutschland im März und April 1945 unter- 

geordnet wurde. Bezüglich der Deportierten konnte sie dagegen 

einen bemerkenswerten Erfolg verzeichnen. Auf wiederholte fran- 

zösische Interventionen hin erwirkten Hans Bon und Kurt Tschudi 

das Einverständnis der Deutschen und Italiener zur Rückführung 

über die Schweiz von 2‘500 Franzosen, die nahe der italienischen 

Grenze wohnten und beim Rückzug der Achsenmächte verschleppt 

worden waren. Am 12. April 1945 konnte das Internationale Komi- 

tee öffentlich bekanntmachen, dass ein erster Zug mit 1’000 Frauen, 

Kindern und Alten über Genf nach Frankreich unterwegs sei. Damit 

hatte das Rote Kreuz auch der Schweiz einen Dienst erwiesen, denn 
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den Bundesbehörden waren die Hände gebunden, weil sie die fran- 

zösischen Interessen in Norditalien nicht offiziell vertraten. So über- 

gaben sie die Angelegenheit vertraulich dem IKRK, und die öffent- 

liche Meinung schrieb den Erfolg des Unternehmens der Schweiz 

und dem Internationalen Komitee zu gleichen Teilen zu22. 
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8. Neue Spielregeln 

Ungarn, Land der Zuflucht, der Verfolgung,  

der Aktion 

Im Frühjahr 1944 war Ungarn das einzige Land in dem von den 

Achsenmächten kontrollierten Europa, das seine einheimische jü- 

dische Gemeinschaft im Wesentlichen bewahrt hatte. Das Horthy- 

regime hatte zwar 1938 antisemitische Gesetze erlassen, die aber bis 

April 1941 nur mässig angewendet wurden. So fanden sich unter 

den Tausenden polnischen, jugoslawischen, kroatischen usw. 

Flüchtlingen, die in Ungarn Zuflucht suchten, auch zahlreiche Ju- 

den. Die Lage änderte sich jedoch vollkommen, als Bardossy an die 

Macht gelangte. Dieser verfolgte nicht nur die Juden, sondern de- 

portierte auch 18’000 Internierte nach Galizien und in die von der 

ungarischen Armee eroberten Gebiete; Sie wurden grösstenteils in 

der Ukraine liquidiert. Tausende Juden und Serben wurden ausser- 

dem Anfang 1942 in Novi Sad umgebracht, nachdem die Truppen 

des Reichsverwesers diese jugoslawische Stadt besetzt hatten. Die 

Machtübernahme Kallays setzte dieser ersten Terrorwelle ein 

Ende. Aber von nun an stand die Regierung in Budapest unter stän- 

digem Druck der Deutschen, die die Endlösung auch in Ungarn 

verwirklicht sehen wollten und die Behörden zu einer Verschär- 

fung der antisemitischen Massnahmen drängten. Das labile Gleich- 

gewicht zwischen den nationalsozialistischen Bestrebungen und 

dem ungarischen Willen zur Souveränität wurde durch den Ge- 

waltakt vom 19. März 1944 zerstört1. 

Erste Reaktionen, erste Massnahmen 

Von den jüdischen Organisationen nach den Massakern im August 

1941 alarmiert, suchte das Ungarische Rote Kreuz die Rückfüh- 

rung der Juden ungarischer Nationalität, die nach Galizien depor- 

tiert worden waren, zu erreichen oder ihnen wenigstens zu Hilfe zu 
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kommen. Im Dezember 1941 reiste eines seiner Mitglieder, Gräfin 

Dobrazensky, nach Genf, konnte das Internationale Komitee aber 

nicht dazu bewegen, einen Delegierten zu entsenden, der in Zusam- 

menarbeit mit der deutschen und ungarischen Rotkreuzgesellschaft 

eine Hilfsaktion organisieren sollte. Bei der Erörterung dieser Bitte 

im Koordinationsausschuss am 5. Dezember 1941 stellte Max Hu- 

ber die Frage, was das Komitee in dieser Angelegenheit überhaupt 

unternehmen könne, auf die sich das Abkommen von 1929 nicht 

einmal extensiv an wenden liess. Die Aufgaben des IKRK waren so 

beträchtlich, dass es sich keine Zersplitterung seiner Kräfte erlau- 

ben durfte. Schliesslich hatte Ungarn als Verbündeter des Reichs 

mehr Aussichten als das IKRK, bei seinem mächtigen Partner 

etwas zu erreichen. Alle Mitglieder, die in dieser Sitzung das Wort 

ergriffen, waren ebenfalls der Meinung, das Komitee «laufe Ge- 

fahr, sich zu kompromittieren und sich beträchtlichen Schaden zuzuzie- 

hen», wenn es sich in Angelegenheiten einmische, die es nichts an- 

gingen2. 

Diese Ablehnung, die im Herbst 1942 dem Ungarischen Roten 

Kreuz gegenüber noch bekräftigt wurde, als dieses um Hilfe für die 

Lager ausländischer oder staatenloser Juden bat, warjedoch nur vor- 

läufig. Im Verlauf des Jahres 1942 gingen weitere Nachrichten ein, 

namentlich während der Mission Rohners für das Vereinigte Hilfs- 

werk, über den Leidensweg dieser Tausende Unglücklicher, die in 

ständiger Furcht vor der Deportation und Vernichtung im Osten 

recht und schlecht überlebten3. Als der Koordinationsausschuss am 

27.Januar 1943 beschloss, dass das IKRK die Juden nicht ihrem 

Schicksal überlassen könne, und die Möglichkeiten in verschiede- 

nen verbündeten oder Satellitenländern des Deutschen Reichs 

prüfte, kam man ganz von selbst auf die Förderung der Emigration 

nach Übersee zurück, da staatenlose und ausländische Juden Un- 

garn offensichtlich verlassen durften, sofern sie Einwanderungsge- 

nehmigungen für Palästina besassen. Bei ihrer Rundreise durch die 

osteuropäischen Hauptstädte brachten Edouard Chapuisat und 

David de Traz daher die Entsendung eines Delegierten des Interna- 

tionalen Komitees zur Sprache. Der Vorschlag wurde von den unga- 

rischen Behörden und der nationalen Rotkreuzgesellschaft so gün- 

stig aufgenommen, dass sich das Komitee zu seiner Verwirklichung 

veranlasst sah, selbst wenn es nur wenige Kriegsgefangene und Zi- 
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vilinternierte im strengen Sinne des Wortes auf ungarischem Boden 

gab und für Fragen der Emigration eher die Schutzmacht als das 

Rote Kreuz zuständig war. Die Mission wurde dem 5ljährigenJean 

de Bavier übertragen, dem Bruder des schweizerischen Geschäfts- 

trägers in Athen4. 

Die ersten Instruktionen an den neuen Delegierten waren der tra- 

ditionellen Zurückhaltung verpflichtet: Erfüllung der Aufgaben, 

die dem IKRK aufgrund der Abkommen und Vereinbarungen zu- 

gunsten der Zivilinternierten zufallen, Wahrung enger Beziehun- 

gen zu den Behörden und zur nationalen Rotkreuzgesellschaft5. 

Was das Problem der Juden anging, empfahlen die mündlichen 

Weisungen vor allem eine Beobachterrolle, die jedoch Kontakte 

nicht ausschloss. Beweis dafür war die Unterredung, die de Bavier 

in Genf mit dem Vertreter des Joint, Saly Mayer, kurz vor seiner 

Abreise im Oktober 1943 hatte: 

«Aufgrund der zahlreichen Bitten aus Amerika und England, uns mit 

dem jüdischen Problem in Ungarn zu befassen, hielten wir es für zweck- 

voll, H. Saly Mayer unserem neuen Delegierten, H. de Bavier, vorzustel- 

len. 

H. Saly Mayer hat ihn um folgendes gebeten: 

Es gibt sehr viele jüdische Flüchtlinge in Ungarn, die in Not scheinen. 

Andererseits gibt es wohlhabende ungarische Juden, die bereit sein müss-

ten, diesen Flüchtlingen zu helfen. Unser Delegierter würde in dieser An-

gelegenheit einen grossen Dienst erweisen, wenn er die wohlhabenden un-

garischen Juden zur Grosszügigkeit gegenüber den bedürftigen Flüchtlin-

gen bewegen könnte. Zu diesem Zweck soll H. de Bavier versuchen, inoffi- 

ziell Kontakt zu Frau Edith Weiss aufzunehmen und ihr mündlich fol- 

gende Nachricht von H. Saly Mayer zu bestellen: die jüdischen Vereini- 

gungen oder die jüdischen Privatpersonen in Ungarn, die eine Hilfsaktion 

zugunsten der jüdischen Flüchtlinge in Ungarn unternehmen wollen, mö- 

gen zur Kenntnis nehmen, dass ihnen die zur Verfügung gestellten Be-

träge nach dem Krieg bis zu 100’000 Dollar (im Augenblick) zurücker-

stattet werden. Frau Weiss wird gebeten, H. Saly Mayer gelegentlich 

eine Liste der Geldgeber für dieses Hilfswerk zu übersenden und Vor-

schläge zum Wechselkurs zu unterbreiten. 

Unser Delegierter wird sich um diese Angelegenheit nicht direkt an-

nehmen, sondern nur die oben erwähnte Mitteilung weiterleiten. Er 

wird auch keinerlei Verantwortung übernehmen, bevor er uns über die  
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allgemeine Lage unterrichtet und die diesbezüglichen Weisungen des 

Internationalen Komitees erhalten hat. Dagegen kann H. de Bavier 

durchaus das Interesse des IKRK an einer Hilfsaktion zugunsten der 

bedürftigen Juden in Ungarn bekunden.»6 

Bei seiner Ankunft in Budapest nahm de Bavier daher nicht nur 

Kontakt zu den diplomatischen Vertretern der Schweiz, zu den un- 

garischen Behörden und zum Roten Kreuz auf, er traf auch mit dem 

Vorsteher der jüdischen Gemeinde, Samuel Stern, zusammen, mit 

dem Vertreter der Jewish Agency for Palestine, Kästner, mit der 

Baronin Edith Weiss und vielen anderen. Er sammelte Unterlagen 

über die Behandlung der Juden in den letzten Jahren. Er besuchte 

Internierungslager für ausländische Zivil- und Militärpersonen, in 

denen sich vor allem Polen und Juden (Vamosmikola) befanden. Es 

scheint ihm sogar gelungen zu sein, in manchen Fällen bessere Be- 

dingungen zu erwirken. Zu dieser Zeit beabsichtigte Genf aber 

nicht, sich in Ungarn in grösserem Umfang für Inhaftierte einzuset- 

zen, die nicht mit Zivilinternierten feindlicher Staatsangehörigkeit 

gleichgestellt werden konnten. Der Delegierte wurde daher er- 

mahnt, keine Lager mit ungarischen Internierten zu besuchen, weil 

letztere ihrem eigenen Staat unterstanden7. Schon Ende 1943 hatte 

Schwarzenberg betont: 

«Überhaupt weisen wir nachdrücklich auf den Grundsatz hin, der un- 

sere Tätigkeit in allen die jüdische Bevölkerung betreffenden Fragen be- 

stimmt. Diese Tätigkeit kann nur mit äusserster Diskretion ausgeübt wer- 

den und muss sich im Wesentlichen auf materielle Hilfe beschränken. Da-

her sind öffentliche Proteste und Diskussionen völlig ausgeschlossen.»8 

De Bavier, der über die drohenden Gefahren besser unterrichtet 

war als Genf, sah mit Besorgnis in die Zukunft. Auf seine Fragen 

hin erörterte das IKRK, 

«... wie im Falle einer militärischen Besetzung Ungarns 

1. die Lage der 800’000 ungarischen Juden wäre (im Falle deutscher 

Besetzung), 

2. die Lage der Weissrussen (im Falle russischer Besetzung). 

Frau Frick erinnert daran, dass man sich in Frankreich und Italien in 

einer ähnlichen Situation befunden habe und dass unsere Delegierten Für 

die jüdischen Bürger dieser Länder nichts hätten tun können. Andererseits 

muss in diesem besonderen Fall eine Unterscheidung getroffen werden zwi-

schen den Juden ungarischer Nationalität, die als ungarische Staatsan- 
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gehörige betrachtet werden müssen und folglich unter dem Schutz ihrer Re-

gierung stehen, und den jüdischen wie nichtjüdischen Bürgern anderer 

Staaten. Was die ausländischen Juden betrifft, ist der Rassenfaktor der Na-

tionalität unterzuordnen, sie sind daher als Zivilinternierte anzusehen. 

Im Anschluss an die Diskussion beschliesst der Ausschuss, H. de Bavier 

in folgendem Sinne zu antworten: 

1. Hat er diese Frage von sich ausgestellt, oder ist er von den ungari-

schen Behörden darum gebeten worden? Wenn ja, bitte genauere Angaben, 

in welchem Sinne und in welchem Ausmass. 

2. Sollte der in seinem Brief genannte Fall eintreten, müsste ersieh 

wahrscheinlich um die jüdischen wie nichtjüdischen ausländischen Zivil-

personen in Ungarn kümmern, deren Status durch die neuen Umstände ver-

ändert würde. 

3. Es sind ihm Richtlinien und allgemeine Grundsätze mitzuteilen, die 

für alle möglichen Internierten gelten. Es ist zu betonen, dass die Nationa- 

lität Vorrang vor der Rasse hat.»9 

Soweit die Beschlüsse des Ausschusses für Kriegsgefangene und 

Zivilinternierte vom 17. März 1944. Zwei Tage später marschierte 

die Wehrmacht in Ungarn ein, um einer nazifreundlichen Regie- 

rung in den Sattel zu helfen, die dem Reichsverweser Horthy aufge- 

zwungen wurde. Diese dramatische Beschleunigung der Ereignisse 

liess den Ausschuss für Kriegsgefangene und Zivilinternierte eine 

verstärkte Präsenz des IKRK in Mitteleuropa ernsthaft in Erwä- 

gung ziehen. Vor allem sollte ein Vertreter nach Pressburg entsandt 

und die Anzahl der Delegierten in Budapest erhöht werden. Wenn 

Genf damit auch Wünschen der jüdischen Kreise nachkam, hatte es 

doch nicht die Absicht, etwas an den früheren Weisungen an de Ba- 

vier zu ändern, namentlich im Hinblick auf den Vorrang der Natio- 

nalität vor der Rasse. Und den Amerikanern antwortete Schwar- 

zenberg mit dem Vorschlag, der War Refugee Board möge in der 

Schweiz ein Lebensmittel- und Kleidungsdepot anlegen, was das 

einzige Mittel zu einer raschen und umfassenden Hilfe für die Inhaf- 

tierten und Kinder darstelle10. 
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Ein neuer Delegierter, eine neue Politik? 

De Bavier hatte sich nicht getäuscht. Der Einmarsch der Deutschen 

in Ungarn besiegelte das Schicksal der Million Juden (darunter 

200’000 Flüchtlinge, Staatenlose, Ausländer), die sich dort aufhiel- 

ten. Eine drakonische antisemitische Gesetzgebung bildete den 

Auftakt zur Konzentration in Gettos und anschliessenden Deporta- 

tion, hauptsächlich nach Auschwitz. Die Aktion wurde von Spe- 

zialeinheiten durchgefuhrt, unter Leitung von Adolf Eichmann 

persönlich. Anfang Juni übermittelte der Delegierte des Bundesrats 

für internationale Hilfswerke Max Huber eine durch Indiskretion 

erhaltene Nachricht, derzufolge bereits 300’000 Juden in der Pro- 

vinz interniert und davon 100’000 in das «Vernichtungslager 

Auschwitz» gebracht worden seien. Nun drohe den 300’000 Juden 

der Hauptstadt Deportation und Vernichtung11. 

Aber der Delegierte schien dem IKRK nicht mehr zuzusagen. De 

Bavier, der kein Deutsch sprach und von seiner Gattin begleitet 

wurde, war nicht mehr der geeignete Mann für die Entwicklung in 

Ungarn. Zu diesen Nachteilen, diejedoch seine sonst entfaltete Tä- 

tigkeit nicht vergessen lassen dürfen, kam wahrscheinlich in Genf 

noch die Furcht vor unüberlegten Handlungen des Delegierten, 

wie dessen Aufforderung an Max Huber, beim Führer zugunsten 

der Juden zu intervenieren. Wenn das diesbezügliche Telegramm 

auch erst nach dem Abberufungsbeschluss in Genf eintraf, bestä- 

tigte es das Komitee doch in seiner Absicht, einen Wechsel in Buda- 

pest vorzunehmen. Zunächst dachte man daran, Schmidlin aus Za- 

greb zu versetzen, beschloss dann aber, vorläufig Frédéric Born zu 

engagieren, der bis dahin Vertreter des Bundesamts für Aussenhan- 

delsförderung in Ungarn war und gerade auf seinen Posten in Bu- 

dapest zurückkehren sollte. 

Die Weisungen an den interimistischen Delegierten waren im 

wesentlichen dieselben wie die an seinen Vorgänger, wenn aus ihrer 

Formulierung auch deutlicher hervorgeht, dass neue humanitäre 

Aufgaben zu erwarten sein dürften, für die gegebenenfalls die nöti- 

gen Richtlinien erteilt würden. Vor seiner Abreise traf Born wie 

seinerzeit de Bavier mit Saly Mayer zusammen, ausserdem mit Mi- 

haly Banyai, dem Leiter einer neuen karitativen Vereinigung, die 

die aus Ungarn stammenden Juden zum grossen Missvergnügen des 
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Joint in Zürich gebildet hatten, das «Schweizerische Hilfskomitee 

für die Juden in Ungarn». Diese Gespräche bedeuteten aber keines- 

wegs veränderte Perspektiven in der Frage der ungarischen Juden. 

Frédéric Siordet, der Leiter des Delegiertenausschusses, betonte 

dies in einer internen Notiz an Schwarzenberg: 

«Sie teilen mit, dass H. Saly Mayer seine Unzufriedenheit über die ‚ne- 

gative’ Haltung des IKRK hinsichtlich der jüdischen Fragen geäussert 

habe. H. Saly Mayer müsste begreifen, dass das Internationale Komitee sei- 

nerseits keinerlei Unterschied zwischen Juden und Ariern macht und er- 

stere bei ihm genau dieselbe Anteilnahme finden wie die Kriegsopfer ande- 

rer Rassen. Wenn das Universalitätsprinzip des IKRK für die Juden die 

gleichen Hilfsmöglichkeiten wie für die Nichtjuden eröffnet, so setzt dage- 

gen das Prinzip politischer Neutralität diesen Möglichkeiten Grenzen 

(wie übrigens bei allen anderen Kriegsopfern). In der Tat haben die Juden 

in gewissen Ländern einen besonderen rechtlichen oder sozialen Status, der 

durch die interne Gesetzgebung bestimmt ist. Es steht dem Komitee nicht 

zu, diese Gesetze zu billigen oder zu missbilligen, deren Existenz – was 

immer man von ihnen halten mag – unsere Delegierten in den betroffenen 

Ländern nicht ignorieren können. Diese Gesetze können das IKRK zu 

einer gewissen Zurückhaltung zwingen, um zu vermeiden, dass seine Tä- 

tigkeit als mehr politischer als humanitärer Natur erscheint. 

Wenn also die Haltung des IKRK in bestimmten Fällen negativ erschei- 

nen mag, so hat das nichts mit Grundsätzen zu tun, sondern ausschliesslich 

mit den Beschränkungen, die der Tätigkeit des IK durch die örtlichen Um- 

stände auferlegt sind.»12 

Bei seiner Ankunft Mitte Mai erkennt Born rasch die Ausmasse 

der ungarischen Tragödie und die Unzulänglichkeit der erhaltenen 

Instruktionen. Er verlangt daher neue Richtlinien, die ihm eine In- 

tervention bei den Behörden ermöglichen sollen, um eine weniger 

scharfe Handhabung der antisemitischen Gesetze zu erwirken. In 

einem persönlichen Schreiben an Max Huber am 10. Juni bemerkt 

er: «Die ausserordentlichen Schwierigkeiten des Komitees in diesem Zu- 

sammenhang sind mir bekannt, aber die Vorstellung, diese furchtbaren 

Vorgänge ohnmächtig und tatenlos mitansehen zu müssen, ist beinahe un- 

erträglich.»13 

Wegen der Langsamkeit der Postverbindungen ging dieser Brief 

in Genf erst am 26. Juni ein. Er kreuzte sich daher mit Schwarzen- 

bergs Notiz vom 14. Juni, in der Born wie gewünscht zusätzliche 
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Weisungen erteilt wurden. Er wurde beauftragt, Möglichkeiten 

zum Transfer finanzieller Mittel zu erkunden, namentlich jener, die 

Saly Mayer in der Schweiz zur Verfügung hielt, sowie die Aussich- 

ten für eine Emigration, nachdem anscheinend manche Juden das 

Land verlassen durften und hierzu in bestimmten Lagern gesam- 

melt wurden. Schliesslich sollte er ebenso diskret bei den Behörden 

ermitteln, auf welche Weise das IKRK die Juden schützen, Hilfs- 

güter verteilen und vielleicht auch die Konzentrationslager und 

Gettos besuchen konnte. 

Nichtsdestoweniger wies Schwarzenberg in Anwesenheit Albert 

Lombards, des Vizepräsidenten des Komitees, den tschechoslowa- 

kischen Minister Kopecki und Gerhart Riegner ab, als diese einige 

Tage später wegen der Vernichtungen in Auschwitz-Birkenau und 

der 12’000 Ungarn vorsprachen, die täglich dorthin deportiert wur- 

den: 

«H. Schwarzenberg erläutert den Standpunkt des IK. Er erklärt, dass 

dieses leider keine Möglichkeit habe, bei den betroffenen Behörden zu pro- 

testieren, weil diese jede Diskussion über die Frage der Judendeportation 

ablehnen, die sie als internes Problem betrachten, in das sich das IK nicht 

einzumischen hat. 

Um seine Behauptung zu stützen, erinnert H. Schwarzenberg daran, 

dass sowohl die Delegierten als auch die Mitglieder des Komitees mehrfach 

versucht hätten, dieses Problem bei den deutschen Behörden anzuspre- 

chen, aber immer mit demselben Ergebnis. Unter diesen Umständen wäre 

es völlig zwecklos Für das IK, förmlichen Einspruch zu erheben, der au- 

sser Betracht bliebe, jedoch die Tätigkeit des Komitees in Deutschland zu- 

gunsten der Gefangenen, Internierten und sogar gewisser Kategorien von 

Deportierten gefährden würde. Anscheinend hätten die betroffenen Kreise 

des Auslands noch immer nicht begriffen, dass sich das IK bezüglich der 

Juden in keinem Bereich offiziell an die deutschen Behörden wenden 

kann. 

H. Schwarzenberg betont, dass die amerikanischen Behörden, die der- 

zeit unbedingt etwas zugunsten der Juden unternehmen möchten, sich 

seiner Ansicht nach über die Schutzmacht an Berlin wenden sollten. 

Sie müssten den deutschen Behörden eine Gegenleistung in Aussicht stel- 

len, wenn diese ihre Haltung in dieser Frage änderten. Angesichts der 

Dringlichkeit einer Unternehmung, die übrigens von H. Riegner unter- 

strichen wird, müssten die amerikanischen Behörden jedoch schnell han- 

444 



deln. Alles, was das IK tun könnte, wäre die eventuelle Weiterleitung der 

Unterlagen an bestimmte deutsche Behörden und an das Deutsche Rote 

Kreuz. 

Herr Minister Kopecki billigt die Vorschläge H. Schwarzenbergs.. .»14 

Diese Haltung in den ungarischen Angelegenheiten verwundert 

nicht. Sie bestätigt sich in dem, was wir an anderen Schauplätzen zur 

selben Zeit beobachten konnten. In verschiedenen möglichen 

Aktionsbereichen wollte das IKRK nur im Rahmen seiner Neutra- 

lität und im Zusammenhang mit seiner Mission als Hüter der Ab- 

kommen und der Vereinbarungen zwischen den kriegführenden 

Mächten tätig werden. Die Antwort Präsident Hubers vom 12. Mai 

1944 auf die Gesuche des War Refugee Board, die wir im Kapitel über 

die Gleichstellung der Juden mit zivilinternierten Feindbürgern er- 

wähnten, ist hierfür bezeichnend. 

So wurde das IKRK Endejuni 1944 von der Änderung im Verhal- 

ten mancher Feindländer des Deutschen Reichs und der Neutralen 

überrascht. Die Endlösung war kein furchtbares Geheimnis mehr. In 

den bald zwei Jahren seit der Enthüllung nicht nur der Massaker, 

sondern der systematischen Vernichtungspolitik hatte man gelernt, 

das Unglaubliche zu glauben. Um so mehr, als es immer mehr Be- 

richte gab, für deren Verbreitung unter anderen die jüdischen Orga- 

nisationen sorgten. Die Vorgänge in Ungarn stellten nicht nur das 

letztmögliche Kapitel der Endlösung dar, sie spielten sich auch erst- 

mals sozusagen in aller Öffentlichkeit ab, während kaum noch je- 

mand die Niederlage der Deutschen bezweifelte. 

Schweden als Schutzmacht mehrerer Länder, die sich im Krieg 

mit Ungarn befanden, wurde unter den ersten tätig. Vonjuni an traf 

seine Gesandtschaft Vorkehrungen zur Palästinaemigration eines 

Teils der gefährdeten Personen, darüber hinaus wurde einigen hun- 

dert Juden die schwedische Staatsbürgerschaft verliehen, die ver- 

wandtschaftliche oder berufliche Beziehungen zu diesem Land 

nachweisen konnten. Der schwedische Gesandte hoffte jedoch, 

noch mehr tun zu können. Am 26. Juni erfuhr das IKRK von Born, 

dass er bei seiner Regierung um die Entsendung einer hochgestellten 

Persönlichkeit des Schwedischen Roten Kreuzes ersucht habe, 

wahrscheinlich handelte es sich dabei um Folke Bernadotte. Diese 

Information musste natürlich Genf wie Bern zum Handeln anspor- 

nen. 
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Die Schweiz, Schutzmacht der Amerikaner, erschien also auf 

dem Plan. Vizekonsul Carl Lutz, der für die Fremdinteressenabtei- 

lung der Gesandtschaft in Budapest zuständig war, entwickelte, 

unterstützt von seiner Gattin Gertrude, eine rege Tätigkeit. Insbe- 

sondere verschaffte er Tausenden Juden Palästinabescheinigungen 

und versuchte, von der ungarischen Regierung die Ausreisegeneh- 

migung für 10’000 Kinder zu erwirken. Aber die Bemühungen der 

Schweden wie der Schweizer waren zwecklos ohne die deutsche 

Transiterlaubnis, die nicht erteilt wurde, weil das Reich weder 

seine arabische Politik gefährden wollte, indem es Juden nach Pa- 

lästina aus wandern liess, noch bereit war, seine Vernichtungspläne 

zu revidieren13. Dennoch gewährten die ausgestellten Papiere – 

Pässe, Emigrationsbescheinigungen oder auch einfache Schutz- 

briefe – ihren Inhabern oft die Möglichkeit, in requirierten 

Häusern Schutz zu finden und den Razzien und Deportationen 

vorläufig zu entgehen. 

Im März 1944 hatte Präsident Roosevelt erstmals die Endlösung 

unter den Kriegsverbrechen angeführt. Und nun kam es auch zu 

ausländischen Interventionen bei den Budapester Behörden, im 

Anschluss an die Enthüllungen der internationalen Presse. Nach- 

einander forderten Papst Pius XII., die amerikanische Regierung 

über die schweizerische Gesandtschaft in Budapest, der Erzbischof 

von New York, Francis J. Spellman, und der König von Schwe- 

den die Einstellung der Deportationen. Ausserdem verschlechterte 

sich die militärische Lage der Achsenmächte an allen Fronten, wie 

die erfolgreiche Landung der Alliierten in der Normandie bewies. 

Ein versuchter Staatsstreich der extremen lokalen Faschisten und 

vermutlich auch der amerikanische Luftangriff vom 2. Juli auf Bu- 

dapest führten die Entscheidung herbei. Am 7.Juli befahl Reichs- 

verweser Horthy auf Drängen seiner realistisch denkenden Mini- 

ster die Einstellung der Deportationen. 

Manche Regierungen, manche moralische Autoritäten waren 

also schliesslich den Appellen nachgekommen, die seit Monaten 

von karitativen Vereinigungen, Privatpersonen und aus jüdischen 

Kreisen an sie gerichtet wurden. Zuvor hatten siejedoch den öf- 

fentlichen wie privaten Druck sorgfältig gegen die Staatsräson ab- 

gewogen. Die Schweiz und das Internationale Komitee, die beide 

eine öffentliche Intervention mit unkontrollierbaren und wahr- 
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scheinlich gefährlichen Folgen scheuten, bildeten dabei keine Aus- 

nahme. Am 3. Juli sondierte Edouard de Haller auf höhere Weisung 

bei Präsident Huber die Absichten des Komitees: 

«Vorbehältlich der Meinung des Exekutivausschusses des IKRK, der 

hierüber am 5. Juli beraten wird, hat mir H. Max Huber im Wesentlichen 

folgendes mitgeteilt: 

Das IKRK betrachtet es als seine vorrangige Pflicht, die Hilfsaktionen 

fortzusetzen, die es tatsächlich unternehmen kann. Es vermeidet daher, das 

Wenige, das es zu tun in der Lage ist, durch nutzlose Bemühungen zu ge- 

fährden. H. Huber bezweifelt übrigens, dass die ungarischen Behörden 

etwas ausrichten können. Was das Ungarische Rote Kreuz betrifft, das nie 

viel Autorität besessen hat, muss man von seiner Ohnmacht unter den gegen- 

wärtigen Umständen ausgehen. H. Huber fugt hinzu, dass der Druck auf 

das IKRK möglicherweise so stark werden könnte, dass es sich zu einer 

Intervention entschliessen müsse, um das Gesicht zu wahren; dieser Ent- 

schluss hätte aber schwerwiegende Folgen. 

H. Huber bemerkt noch, wenn der Bundesrat eine Intervention seiner-

seits trotz der Neutralität der Schweiz für vertretbar hielte, könnte das dem 

IKRK nicht schaden, ganz im Gegenteil.»16 

Was Max Huber seinem Gesprächspartner nicht gesagt zu haben 

scheint, war sein Entschluss, sich an Admiral Horthy zu wenden. 

Diese Absicht hatte er schon am 3. Juli dem Präsidenten des Bundes 

der Protestantischen Kirchen in der Schweiz, A. Koechlin, mitge- 

teilt, in einem von Schwarzenberg redigierten Schreiben. De Haller 

dagegen wusste zu diesem Zeitpunkt nichts – oder tat zumindest so - 

von der ziemlich ungewöhnlichen Demarche, die der Gesandte 

Jaeger am 7.Juli im Auftrag des Eidgenössischen Politischen De- 

partements beim Aussenministerium unternehmen sollte, um die 

Besorgnis der schweizerischen Regierung wegen der Deporta- 

tionen zum Ausdruck zu bringen. 

Der Appell der Protestantischen Kirchen der Schweiz an das Inter- 

nationale Komitee hatte also seine Wirkung auf Max Huber nicht 

verfehlt. Der Exekutivausschuss schloss sich der Meinung seines Prä- 

sidenten an und entschied, angesichts der Bitten der jüdischen Ver- 

einigungen und des War Refugee Board einerseits, der Haltung der 

Schweiz andererseits, in Ungarn an höchster Stelle zu intervenieren. 

Ein Schreiben sollte an die Regierung gerichtet werden, genauer ge- 

sagt, an das Aussenministerium, in dem das Problem vom Gesichts- 
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punkt der Hilfeleistung aus behandelt wurde. Ausserdem sollte ein 

Sonderdelegierter dem Reichsverweser eine persönliche Botschaft 

überbringen, wie dies Huber bereits am 3. Juli Koechlin vertraulich 

angekündigt hatte (vgl. Dokument XXXIX). 

Robert Schirmer, dem diese delikate Mission übertragen wurde, 

reiste erst am 19. Juli, mit den nötigen Visa versehen, aus Berlin ab. 

Er konnte sein Schreiben also nicht vor dem 20. oder 21. aushändi- 

gen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Deportationen seit zwei Wo- 

chen eingestellt. Der Appell des IKRK hatte faktisch nichts zum Be- 

schluss Horthys beigetragen, selbst wenn das Komitee seinen Schritt 

schon vor dem Umschwung in Ungarn beabsichtigt hatte. Dagegen 

dürfte der Appell des IKRK-Präsidenten die stets bedrohte Politik 

Horthys unterstützt haben, der über sehr wenig Bewegungsfreiheit 

verfügte. So betonte er in seiner verbindlichen Antwort an Max Hu- 

ber, dass die Judenfrage nun in der Hand seiner Regierung sei17. 

Bedeutungsvoll in dieser Sache war die Aufnahme des ersten 

Schreibens des Komitees vom 7. Juli an das Aussenministerium. Da 

sich keine Kopie im Archiv des IKRK findet, kennen wir die genaue 

Formulierung der Vorschläge nicht, die Genf unterbreitete. Es lässt 

sich jedoch denken, dass es um die Genehmigung für Lebensmittel- 

sendungen in die Lager ausländischer und ungarischer Juden ging 

und um die Besuchsgenehmigung für ihre Internierungsorte. Die 

magyarische Regierung zeigte sich um so aufgeschlossener, als sie 

gerade mit der schweizerischen Gesandtschaft über die Auswande- 

rung von Kindern unter zehn Jahren verhandelte und überdies 

wünschte, dass sich das IKRK um die polnischen Zivil- und Militär- 

internierten kümmern sollte, die keine Schutzmacht hatten. So fiel 

die Antwort, die de Tahy, Sekretär der ungarischen Gesandtschaft in 

Bern, am 18. Juli überbrachte, äusserst positiv aus. Entgegen seiner 

Gewohnheit beeilte sich das IKRK, sie durch ein Pressecommunique 

bekanntzumachen. Die ungarische Regierung gestattete dem Inter- 

nationalen Komitee nämlich nicht nur, allen Juden in den Gettos und 

Lagern Hilfsgüter zukommen zu lassen, sie akzeptierte darüber hin- 

aus die Auswanderung aller jüdischen Kinder unter zehnj ahren nach 

Palästina sowie die Ausreise der Erwachsenen, die eine Einwande- 

rungsgenehmigung für dieses Land besassen oder unter schwedi- 

schem Schutz standen18. Und dieser Antwort folgten konkrete 

Taten. Am 21.Juli nahm Robert Schirmer Kontakt zu den Regie- 
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DOKUMENT XXXIX 

G. Riegner, Ungarn und das IKRK 

Genf, 5. Juli 1944 

EILT 

An: Dr. Nahum Goldmann, World Jewish Congress 

1834 Broadway New York 

Zu Ihrer persönlichen und streng vertraulichen Information stop Auf Erhalt 

furchtbarer Nachrichten über Juden in ungarisch beherrschten Gebieten und 

tägliche Deportation 12’000 Personen nach Auschwitz und ausführliche Be- 

richte über Todeslager Auschwitz Birkenau unternahmen 23. Juni gemein- 

same Intervention tschechoslowakischer Minister Kopecky Dr Ullmann ich 

bei Internationalem Roten Kreuz vertreten durch Mitglied Interrotkreuz Ko- 

mitee Lombard und zuständigen Mitarbeiter Schwarzenberg stop Verlangten 

dringend sofortige Rotkreuzaktion um mit allen Mitteln Deportation und 

Vernichtung zu stoppen stop 26.Juni aufgrund Ihrer verschiedenen Kabel 

neuerliche Demarche durch mich bei Schwarzenberg wieder auf sofortige 

Entsendung eminenten Rotkreuzvertreters nach Budapest gedrängt stop 

30. Juni Professor Guggenheim weitere Demarche bei Professor Burckhardt 

stop Auf Bitte Burckhardts besuchte ihn Guggenheim am 4. Juli machte sehr 

ernste und energische Vorstellungen erinnerte an Verantwortung des Komi- 

tees hinwies grosse Unzufriedenheit jüdischer Kreise über Untätigkeit trotz 

veränderter politischer Lage und geforderter Rechenschaft Kriegsende stop 

Vorschlug namentlich persönlichen handschriftlichen Appell des Interrot- 

kreuzpräsidenten Max Huber an Horthy und sofortige Entsendung hervorra- 

genden Rotkreuzvertreters eventuell Komiteemitglied nach Budapest um 

letzte Minute alles zu tun zur Rettung wenigstens Budapester Juden stop 

Burckhardt versprach Vorlage und Empfehlung ersten Vorschlags bei Huber 

zustimmte auch zweitem Vorschlag betonte jedoch Visumprobleme Transit 

Deutschland für alle ihre prominenten Vertreter stop Erfahre heute vertrau- 

lich dass Rotkreuzkomitee gestern nachmittag Fragen eingehend erörtert stop 

Erfahre auch vertraulich Zustimmung zu Hubers Brief an Horthy stop Prinzi- 

pielles Einverständnis auch Entsendung Sonderdelegierter Wahl noch offen 

stop Rechnen Sie trotz dieses Berichts nicht mit wirksamen Ergebnissen weil 

Rotkreuz immer langsam und vorsichtig stop Werde weiter berichten = 

Gerhart Riegner 

(AJWK) 
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rungsstellen auf, nachdem er dem Staatschef seine Botschaft über- 

reicht hatte. Er erhielt die Erlaubnis, in Budapest einige Häuser zu 

besuchen, in denen Juden zwangsuntergebracht waren. Am 27. und 

28. Juli fuhr er mit Born in die Konzentrationslager Kistarcsa und 

Szarvar unweit der Hauptstadt, wo er feststellte, dass die Häftlinge 

unter Berücksichtigung der Umstände fast korrekt behandelt wur- 

den, zumindest im ersteren der beiden Lager. 

Die Voraussetzungen für eine noch umfassendere Hilfsaktion als 

der in Rumänien unternommenen schienen also gegeben: die Regie- 

rung sicherte ihre Unterstützung zu, die Delegation des IKRK 

konnte, wenn sie verstärkt wurde, auf mehreren Gebieten tätig wer- 

den, vor allem auf dem der Emigration. Sofern sie die nötigen Fi- 

nanzmittel erhielt, war ihr auch die Beschaffung von Lebensmitteln 

und Medikamenten im Land möglich. Auf Anraten Saly Mayers, des 

«diskreten und erfahrenen Freundes des Hauses», wie Schwarzen- 

berg ihn nannte, wandte sich das IKRK am 10. August 1944 an die 

wichtigsten in der Schweiz vertretenen jüdischen Institutionen wie 

den Jüdischen Weltkongress, die Jewish Angency for Palestine, den 

Bund orthodoxer Rabbiner, Agudath Israel, den Schweizerischen 

Hilfsverein für jüdische Flüchtlinge im Ausland (Hijefs), das 

Schweizerische Hilfskomitee für die Juden in Ungarn usw., ausser- 

dem natürlich an den Joint, den Ökumenischen Rat der Kirchen, den 

War Refugee Board und den Zürcher Pastor Vogt, der oft der Flücht- 

lingspfarrer genannt wurde. 

Selbstverständlich stammten die Millionen Pengös, die die Dele- 

gation und der Jüdische Senat in Budapest für Warenbeschaffung 

und Auswanderungsvorbereitungen erhielten, im Wesentlichen 

vom Joint. Der War Refugee Board wirkte bei den verschiedenen 

Finanztransaktionen mit, die wie für Rumänien von den sich bieten- 

den, legalen Möglichkeiten abhingen: Kauf von Pengös in der 

Schweiz, Verwendung eingefrorener schweizerischer Guthaben im 

Ausland im Clearingverfahren, Ankauf von Pengös in Ungarn ge- 

gen Schweizer Franken, die vomjoint in der Schweiz deponiert wur- 

den, oder gegen nach Kriegsende zahlbare Dollarguthaben. 

Es fehlte also nicht an finanziellen Mitteln. Dagegen wurde die 

Handlungsfreiheit der ungarischen Behörden sehr schnell drastisch 

beschnitten. Die Präsenz der Deutschen machte sich bemerkbar, 

ebenso die ihrer lokalen Helfershelfer. Wenige Tage vor dem Besuch 
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Schirmers und Borns hatte Eichmann Tausende Juden aus den lagern 

Kistarcsa und Szarvar abtransportieren lassen, trotz des Verbots, das 

der Staatschef am 7.Juli erlassen hatte. Die ungarische Regierung 

täuschte sich also schwer (oder täuschte Burckhardt), wenn sie durch 

de Tahy behaupten liess, das Deutsche Reich habe sich mit den ge- 

planten Emigrationsmassnahmen einverstanden erklärt. Die Gesu- 

che Schirmers in Ungarn wurden übrigens abgewiesen. Lebensmit- 

telsendungen an die ins Reich Verschleppten durften nur unter der 

Bedingung erfolgen, dass die Deportationen wieder aufgenommen 

wurden, und kein Delegierter des IKRK erhielt die Erlaubnis, die 

Transporte bis zu ihrem Bestimmungsort zu begleiten19. 

Nachdem sich die Hoffnungen zerschlagen hatten, die Verspre- 

chen nicht gehalten worden waren, entfaltete die IKRK-Delegation 

eine verstärkte Tätigkeit in der Beschaffung von Finanzmitteln und 

der Versorgung mit Hilfsgütern. Born und Schirmer begnügten sich 

nicht mit dem Besuch der Häuser, in denen die Juden zusammenge- 

pfercht waren. Sie verschafften den Bedürftigen und Kranken Hilfe 

und Pflege, sie kümmerten sich in improvisierten Heimen um die 

Tausende Kinder, deren Ausreise im Prinzip genehmigt war, aber nie 

erfolgte. Am 15. Oktober scheiterte der Versuch Horthys, dem Zu- 

griff der Nationalsozialisten zu entgehen, während die sowjetische 

Vorhut nur noch 100 km von Budapest entfernt war. Der Reichsver- 

weser wurde gefangen nach Deutschland gebracht. Die extremisti- 

schen Pfeilkreuzler unter Ferenc Szälasi ergriffen die Macht und un- 

terwarfen das Land blutiger Unterdrückung. Die Gegner des neuen 

Regimes wurden zu Tausenden verhaftet oder hingerichtet. Für die 

Juden war die relative Beruhigung, die mit der Einstellung der De- 

portationen am 7. Juli begonnen hatte, zu Ende. Im Zentrum von 

Budapest entstand ein grosses Getto für die noch nicht verhafteten 

Juden. Dann wurde die Requirierung von Arbeitskräften angeord- 

net. Unter diesem Vorwand wurden 50‘000 Juden, darunter Kinder 

und Greise, den deutschen Fabriken «geliehen». Man sammelte sie 

im Ziegelwerk Altofeuer am Stadtrand und schickte sie in Abteilun- 

gen zu je tausend Personen zu Fuss nach Deutschland. Diese reine 

Vernichtungsaktion, die am 9. November begann und zehn Tage 

später eingestellt wurde, wird Born immer im Gedächtnis behalten: 

«In Kolonnen zu mehreren Tausend Deportierten sah man die Unglück- 

lichen müde, bleich und abgezehrt auf der alten Wiener Landstrasse nach 
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Westen gehen. Alte Leute, Männer und Frauen, Jugendliche beiderlei Ge- 

schlechts, Kinder wankten auf diesem Leidensweg, wie Vieh getrieben von 

völlig verrohten Wächtern. Selbst das leichteste Gepäckstück wurde auf 

einer Strecke von über200 km schliesslich zur untragbaren Last, man liess 

es am Strassenrand zurück. Zusammen gekauert, ohne Decken, ohne jede 

Nahrung, verzweifelt und in Unkenntnis über das Ziel dieser qualvollen 

Reise, mussten diese Unglücklichen die kalten Herbstnächte im Freien ver- 

bringen. Am nächsten Morgen setzte sich die traurige Kolonne wieder in 

Marsch. Von Zeit zu Zeit waren Schüsse zu hören: man tötete die, die nicht 

weiter konnten! Die alte Wiener Landstrasse wurde zur Strasse des Grau-

ens, sie bleibt ein Symbol der menschlichen Barbarei und des Hasses. 40 

Kolonnen zu je 1'000 Deportierten nahmen so den Weg nach Deutschland, 

den Weg in den Tod und in die Vernichtung. Wir konnten nur einigen Hun-

derten Beistand leisten und sehr wenige nach Budapest zurückbringen. Die 

letzten Abteilungen bestanden aus 7‘500 Männern und Frauen; es gelang 

uns, ihren Abmarsch nach Westen zu verhindern und sie auf Sonderbefehl 

nach Budapest zurückkehren zu lassen.»20 

Während dieser schrecklichen letzten Wochen des Jahres 1944 ver- 

vielfachte die Delegation des IKRK ihre Hilfsaktionen, um den Get- 

tobewohnern die nötigsten Nahrungsmittel, Kleider und Medika- 

mente zu verschaffen, die Waisen unterzubringen, die Verschollenen 

aufzuspüren. Seit dem Sommer war die Delegation beträchtlich aus- 

gebaut worden und verfügte jetzt über rund 250 lokale Mitarbeiter. 

Nachdem Thudichum und später Schirmer abgereist waren, wurde 

Born von Dezember an durch einen beigeordneten Delegierten un- 

terstützt, Hans Weyermann, den Vertreter der Firma Ciba in Buda- 

pest. Er stimmte sein Vorgehen mit dem Judensenat unter Vorsitz 

Sterns ab und richtete in der Delegation mehrere Sonderabteilungen 

ein, A und B für die Juden und jüdischen Kinder, P für die polnischen 

Internierten, Y für diejugoslawen. Seine Verbindungen zu den Ge- 

sandtschaften der neutralen Staaten waren dagegen ziemlich locker, 

weil diese vorwiegend Einzelpersonen beistanden, während Born 

lieber Institutionen half, die sich um die Bevölkerung kümmerten21. 

In seinem Bericht vom Juni 1945 erwähnte er mehr als 150 Spitäler, 

Krankenhäuser, Heime und Anstalten aller Art, die die Delegation 

im Winter 1944-1945 unter ihren Schutz genommen hatte. 

Auf zwei Tätigkeitsbereiche wollen wir hier näher eingehen, in 

denen wir auch den schweizerischen Diplomaten wieder begegnen: 
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Emigration und Schutzbriefe. In mancher Hinsicht verschmelzen 

diese beiden Bereiche, denn schliesslich stellt eine Auswanderungs- 

genehmigung für ihren Inhaber auch und sogar in erster Linie ein 

Schutzdokument dar, vor allem bei drohender Deportation. 

Der Komplex der Emigration und der Schutzbriefe ist für den 

Historiker schwierig zu entwirren. Regierungen und zahlreiche na- 

tionale wie internationale nichtstaatliche Organisationen waren 

daran beteiligt. Eine Vielzahl von Vorbedingungen musste erfüllt 

sein, damit die Reise überhaupt beginnen konnte-Einwanderungs- 

genehmigung des Aufnahmelands, aber auch Ausreisegenehmi- 

gung des Aufenthaltsstaates und Transitvisa durch das Deutsche 

Reich oder die von ihm kontrollierten Gebiete. Langwierige Ver- 

handlungen waren daher erforderlich, sowohl auf diplomatischer 

und offizieller Ebene als auch solche privater und geheimer Art, die 

jedoch für alle Betroffenen (von wenigen Ausnahmen abgesehen) an 

der Unnachgiebigkeit der Deutschen scheiterten, was diese wie die 

Ungarn auch immer behaupten mögen. Um den Bemühungen des 

IKRK gerecht zu werden, müssen wir hier daher einen kurzen Über- 

blick geben. 

Der untersagte Transit 

Für Fragen der Emigration waren, wie wir gesehen haben, die Re- 

gierungen und Schutzmächte zuständig. Deutschen Quellen zu- 

folge durften bis März 1944 monatlich einige hundert ungarische 

Juden nach Palästina auswandern22. Daher das Interesse des IKRK 

an den Emigrationsmöglichkeiten in diesem Teil des Kontinents 

und die Entsendung Jean de Baviers nach Budapest, Karl Kolbs 

nach Bukarest. Nach dem Einmarsch der Wehrmacht häuften sich 

die Auswanderungsanträge. Die Gesandtschaften der Schweiz und 

Schwedens stellten daraufhin Palästinabescheinigungen aus (rund 

10’000 Einwanderungsgenehmigungen waren der Jewish Agency 

seit Herbst 1943 von der Regierung Palästinas bewilligt worden) 

oder zumindest Schutzbriefe, um einen minimalen Schutz zu ge- 

währen, der rechtlich nicht zu bewerkstelligen war. 

Die neue Politik des Reichsverwesers oder wenigstens das Nach- 

lassen der Judenverfolgung bewirkte, dass sich das Internationale 
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Komitee im Juli verstärkt mit der Auswanderungsfrage beschäf- 

tigte. De Tahy hatte nämlich Burckhardt gegenüber am 18. Juli die 

Ausreisemöglichkeiten erwähnt, die die ungarische Regierung an- 

geblich mit Zustimmung des Deutschen Reiches gewähre. Da die 

öffentliche Bekanntgabe des neuen Kurses einen Strom von Gesu- 

chen nach sich zog, setzte sich Burckhardt Ende Juli für die Entsen- 

dung «eines Sonderdelegierten von Format» ein, der sich in erster Linie 

mit den Auswanderungsproblemen befassen sollte, und zwar im 

Hinblick auf eine Grossaktion, die Burckhardt dem Exekutivaus- 

schuss des Komitees am 26.7. skizzierte (vgl. Dokument XL). Über 

Vermittlung Fritz Berbers wandte er sich sogar an Ribbentrop per- 

sönlich, um die erforderlichen Visa für Suzanne Ferrière, die schon 

immer für Emigrationsfragen zuständig war, und den Sonderdele- 

gierten Dr. Vischer zu erhalten. Die jüdischen Vereinigungen, die 

Anfang August zum Sitz des Komitees gebeten wurden, rief er zum 

Handeln und zur Zusammenarbeit auf, ungeachtet aller Meinungs- 

verschiedenheiten. 

Als Reiseroute kam damals das Schwarze Meer über Rumänien 

und die Türkei in Betracht. Während sich Gilbert Simond und Karl 

Kolb daher mit dem World Refugee Board und der Jewish Agency 

wegen der Visa in Verbindung setzten, beschloss der Exekutivaus- 

schuss am 3. Juli, wie wir im Kapitel über die Emigration gesehen 

haben, den kriegführenden Mächten das Auslaufen der Schiffe zu 

notifizieren, die das Rumänische Rote Kreuz auf eigene Verantwor- 

tung chartern und unter der Flagge des Roten Kreuzes fahren lassen 

sollte. Im Übrigen war die Aufnahme in Palästina noch nicht gesi- 

chert. Die schweizerische Gesandtschaft gab Bern zwar die Namen 

der 8’000 Anwärter durch, die Einwanderungsgenehmigungen er- 

halten hatten, und arbeitete eng mit Krauss, dem Vertreter der Je- 

wish Agency for Palestine, zusammen. Aber das Ehepaar Lutz hatte 

auch 40’000 weitere Personen in die Emigrationsliste eingetragen, 

um nichts unversucht zu lassen. Grossbritannien jedoch würde die 

Überschreitung des Kontingents von 14’000 Immigranten, das es 

für Ungarn zugestanden hatte, niemals akzeptieren, Kinder viel- 

leicht ausgenommen. Auch hier verwendete sich das IKRK für eine 

grössere Aufnahmebereitschaft im Mandat23. 

Die zunächst über Rumänien, dann über die Schweiz oder 

Schweden geplante Auswanderung kam nicht zustande, weil die 
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DOKUMENT XL 

Der «Burckhardtplan» für Ungarn 

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll des Exekutivausschusses, 26. Juli 1944 

III. Mission nach Ungarn 

Frau Frick verliest das Memorandum, das sie mit Frl. Ferrière über diese 

Frage verfasst hat. 

H. Burckhardt informiert den Exekutivausschuss, dass die Verhandlungen 

fortgesetzt worden seien. Aus einem Gespräch, das er mit dem ungarischen 

Geschäftsträger in Bern führte, gehe hervor, dass alle Personen mit Doppel- 

staatsbürgerschaft (einschliesslich derer, die erst kürzlich die Nationalität eines 

südamerikanischen Landes erworben haben) als Ausländer angesehen würden 

und das Land verlassen könnten. Jene, die Angehörige in neutralen Ländern 

haben, sollen Ausreisegenehmigungen erhalten. 

H. Burckhardt teilt ferner mit, dass das Foreign Office durch die Presse von 

der Antwort erfahren habe, die uns die ungarische Regierung erteilte. Die Eng- 

länder haben unsere Delegation in London befragt, die nicht unterrichtet war. 

Da wir letzterer umgehend telegraphiert hatten, ist anzunehmen, dass die briti- 

sche Zensur, die Telegramme manchmal erst nach 14 Tagen freigibt, unsere 

Nachricht zurückgehalten hatte. 

H.Burckhardt betont die Bedeutung einer Aktion des IKRK in Ungarn. Es 

handelt sich um eine sehr grosse Aufgabe, die uns übertragen ist, und wir müs- 

sen uns mit allen Kräften für ihre Erfüllung einsetzen. Man muss jedoch berück- 

sichtigen, dass die jüngsten Ereignisse in Deutschland vielleicht Änderungen 

oder Beschränkungen der geplanten Aktion bewirken werden. Er ist der An- 

sicht, dass das IK eine eigene Abteilung einrichten sollte, unabhängig von der 

H. Schwarzenbergs, welcher sich um Fürsorgefragen und Paketversand küm- 

mert. Er schlägt die Entsendung eines Sonderdelegierten von Format vor, den 

ein Komiteemitglied begleiten könnte. Dr. Vischer, der angesprochen wurde, 

hat für einen Aufenthalt von ungefähr drei Monaten zugesagt. Er hat die erfor- 

derliche Beurlaubung vom Basler Regierungsrat und Krankenhaus erhalten 

und die nötigen Anordnungen für seine Privatpraxis getroffen. 

H. Burckhardt meint, wenn Frl. Ferrière bereit sei, Dr. Vischer zu begleiten, 

wäre ihr das Komitee äusserst dankbar, weil sie für diese Probleme besonders 

qualifiziert ist. Hierzu bemerkt H. Burckhardt noch, dass sich der ungarische 

Geschäftsträger erboten habe, Visaanträge durch Deutschland für eine Mission 

nach Ungarn in Berlin zu empfehlen. Derselbe Geschäftsträger habe übrigens 

H. McLelland erklärt, seine Regierung sei bereit, eine kleine, von ihm entsandte 

Delegation zu empfangen. 

H. Burckhardt führt weiter aus, dass die Bemühungen auf diesem Gebiet der- 

zeit von den Regierungen und dem Internationalen Komitee gemeinsam unter- 

nommen würden. Die Regierungen Grossbritanniens und der USA hätten die 
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schweizerische Regierung ersucht, die ungarische Regierung diesbezüglich zu 

informieren. Er betont, dass es sich dabei nur um eine sachliche Note handle, in 

der angefragt werde, ob die beiden angelsächsischen Regierungen eine Hilfsak- 

tion fördern und erleichtern dürften. Ähnliche Verhandlungen seien über Ver- 

mittlung der Regierungen Schwedens und der iberischen Halbinsel erfolgt. 

Was eine Aufnahme in der Schweiz angeht, könne sich H. Pilet-Golaz noch 

nicht festlegen, weil unser Land durch den ständigen Zustrom von Flüchtlin- 

gen und Internierten bereits eine schwere Last zu tragen habe. 

Schliesslich hielte es H. Burckhardt für richtig, sämtliche jüdischen Vereini- 

gungen einzuladen und ihnen vorzuschlagen, eine kleine Kommission zu bil- 

den, mit der wir verhandeln würden, weil das Internationale Komitee vom 

Roten Kreuz auf die Dauer nicht Gespräche mit Organisationen führen könne, 

die zwar alle jüdisch, aber untereinander nicht immer einig sind und sich 

manchmal sogar bekämpfen. 

Zusammenfassend sagt H. Burckhardt, dass wir die grosse Verantwortung 

bedenken müssten, die eine solche Aktion darstellt, den wir müssten in der Lage 

sein, den Familien für die Sicherheit der Kinder zu garantieren, sowohl was den 

Transport als auch was ihre Unterbringung angeht. 

Frl. Ferrière dankt dem Exekutivausschuss für das ihr bezeigte Vertrauen und 

stellt sich dem Komitee zur Verfügung, wenn man ihre Reise nach Ungarn für 

nützlich halte. 

Sie glaubt, wie H. Burckhardt, dass dem Komitee hier eine sehr wichtige 

Aufgabe übertragen sei und dass wir alles tun müssten, um ihr gerecht zu wer- 

den. Sie meint, man müsse vor allem die Palästinaemigration nachdrücklich 

betreiben; H. Simond habe nämlich in Ankara bereits viel für die Lösung der 

Transport- und Visafragen unternommen. Sie ist auch vollkommen damit ein- 

verstanden, dass man bei der britischen Regierung auf die Erteilung von genü- 

gend Einreisegenehmigungen nach Palästina dringen sollte. Wenn dies nicht zu 

erreichen sei, müsste man die Frage eines Asyls in Rumänien und in der Türkei 

prüfen, da sie eine Evakuierung in diese Gebiete für am leichtesten realisierbar 

erachtet. Endlich hält sie es für nötig, die jüdischen Organisationen einzuberu- 

fen, ausserdem auch die internationalen Hilfsorganisationen in einer anderen 

Sitzung. 

Der Exekutivausschuss beschliesst, eine Delegation unter Leitung Dr. Vischers 

auf unbestimmte Zeit nach Ungarn zu entsenden. Diese Delegation soll von 

dem Komiteemitglied Frl. Ferrière begleitet werden; 

die jüdischen Vereinigungen raschestens einzuberufen, wenn möglich noch 

vor Ende der Woche; 

die Presse in einem Communique von der Mission zu unterrichten, sobald 

die Bewilligungen und Visa vorliegen. 

(AIKRK, PVB, 26.7.1944) 
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Deutschen den Transit untersagten. Die rund 8’000 «Palästinenser», 

wie man sie nannte, konnten Budapest nicht verlassen. Wenigstens 

entgingen sie aber der Deportation, sowohl vor als auch nach der 

Machtübernahme durch die Pfeilkreuzler24. Dasselbe galt für die 

«Schweden», das heisst jene Personen, die die schwedische Gesandt- 

schaft aufgrund ihrer besonderen Beziehungen zu diesem Land un- 

ter ihren Schutz genommen hatte. Auch für sie wurde die Ausreise 

in ein Durchgangs- oder Aufnahmeland nicht Wirklichkeit. Die 

etwa 4’000 «schwedischen» Juden blieben also in Ungarn, unter unge- 

wisser Protektion25. 

Auch die Vereinigten Staaten wurden tätig. Zwar hatten sie 

Mitte Juli die Aufnahme der Familien ungarischer Juden verwei- 

gert, deren Oberhaupt amerikanischer Staatsbürger geworden war. 

Dagegen beschlossen sie Anfang August, unter anderem auf Be- 

treiben des Internationalen Komitees, eine Anzahl Emigranten 

nach denselben Richtlinien wie die Schweden zuzulassen. In der 

Folge erweiterten sie diese Kriterien und erklärten Mitte August 

einvernehmlich mit Grossbritannien, allen ungarischen Emigranten 

einstweiliges Asyl gewähren zu wollen, denen es gelang, neutrales 

Territorium zu erreichen. Das IKRK wurde beauftragt, die ungari- 

sche Regierung von dieser Absicht in Kenntnis zu setzen, die die 

neutralen Länder, in erster Linie die Schweiz und Schweden, in ih- 

rer Bereitschaft zu vorübergehender Aufnahme bestärken musste. 

Im November 1944 bekräftigte die Washingtoner Regierung dem 

Bundesrat ihre Entschlossenheit, vorläufig in der Schweiz beher- 

bergte ungarische Juden nach Amerika kommen zu lassen. Doch all 

diese Erklärungen blieben Worte, denn nur wenige kleine Gruppen 

konnten in die Schweiz gelangen. 

Alle Emigrationspläne in Richtung Palästina oder USA, alle Pro- 

jekte der Kinderevakuierung nach Mexiko oder Tanger liefen in 

einem geographischen Punkt zusammen, wenn auch provisorisch, 

der Schweiz, die um so begehrter war, als sie nicht nur günstig gele- 

gen und neutral, sondern auch Schutzmacht der Vereinigten Staa- 

ten und Grossbritanniens war. Im Falle Ungarns wie in vielen ande- 

ren war daher die Tätigkeit des IKRK eng mit den Möglichkeiten 

und Absichten Berns verknüpft. 

Im Gegensatz zur Aktivität des Vizekonsuls Lutz in Budapest 

zeichnete sich die Haltung Berns in der jüdischen Frage in Ungarn 
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zunächst durch grösste Zurückhaltung aus. Doch die Demarche 

beim ungarischen Aussenministerium, mit der Maximilian Jaeger 

am 7. Juli beauftragt wurde, sowie die gleichzeitigen Vorstellungen 

beim ungarischen Geschäftsträger in der Schweiz kündigten eine 

Wende an. Nach dem harten Kurs von 1942 und 1943, als zahlrei- 

che, meist jüdische Flüchtlinge über die Grenze abgeschoben wur- 

den, weil sie sie illegal überschritten hatten, beschlossen nun die 

Polizeibehörden und das Politische Departement, dem Beispiel 

Schwedens zu folgen und drei Kategorien ungarischer Juden Ein- 

reisevisa zu erteilen: Kindern unter lOJahren, alten Leuten und Per- 

sonen, die familiäre oder berufliche Beziehungen zur Schweiz 

haben. Die Weisungen der Polizeiabteilung des Eidgenössischen 

Justiz- und Polizeidepartements bestanden nicht mehr auf dem 

Unterschied zwischen politischen Flüchtlingen (aufzunehmen) und 

aus rassischen Gründen Verfolgten (die in der Regel nicht aufge- 

nommen werden)26. Gewiss gründete sich diese Politik auch auf die 

Voraussetzung, dass die Schweiz nur vorläufiges Asyl gewähren 

konnte. Ausserdem gab man sich in Bern keinen Illusionen über die 

Anzahl der Transitvisa hin, die die Deutschen bewilligen würden, 

um so mehr als der schweizerische Gesandte in Ungarn gebeten 

wurde, zur Vermeidung unangenehmer abschlägiger Bescheide bei 

den Behörden nicht auf Ausreisegenehmigungen zu dringen, ausser 

in Sonderfällen27. Dennoch war-unter dem Druck der öffentlichen 

Meinung und der Entwicklung der internationalen Lage – ein erster 

Schritt getan. Einige Wochen später erfolgte eine Erweiterung der 

Bestimmungen, die jetzt die Zusammenarbeit mit dem IKRK er- 

forderlich machte, das von nun an die Ausreisegenehmigungen in 

die Schweiz und nach Schweden bei den Ungarn beantragen sollte. 

Überdies erneuerte der Bundesrat angesichts der positiven Ant- 

wort, die de Tahy Burckhardt am 18. Juli übermittelte, sein Ange- 

bot, Kinder unter zehn Jahren ohne Ansehen der Nationalität oder 

Rasse aufzunehmen, wobeijedoch vor allem jüdische Kinder zu be- 

rücksichtigen seien28. Am 19.Juli wurde die schweizerische Ge- 

sandtschaft beauftragt, mit den Ungarn über einen ersten Zug von 

500 Kindern zu verhandeln. 

Schliesslich kam es zu gar keinen Kindertransporten. In wochen- 

langen Verhandlungen gelang es selbst mit diplomatischen Spitz- 

findigkeiten nicht, die Nationalsozialisten zum Nachgeben zu be- 
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wegen, die die Transporte zwar prinzipiell erlaubten, aber unter der 

Bedingung, dass sie keine deutschen oder jüdischen Kinder enthal- 

ten. Zu Weihnachten gelangten endlich 44 Kinder in die Schweiz. 

Dies war aber der einzige Erfolg aus eigener Initiative, den die eid- 

genössischen Behörden für sich verbuchen konnten. 

Paradoxerweise führte ein Handel hinter den Kulissen zu etwas 

greifbareren Ergebnissen. Seit dem Frühjahr 1944 verhandelte ein 

ungarisch-jüdisches Widerstandskomitee, wie in der Slowakei 

1942, mit Führern der SS über den Loskauf von Internierten, sei es 

gegen Geld, Ausrüstungen oder Lebensmittel. Man erreichte 

schliesslich folgende Resultate: Anfang Juli die Überstellung von 

1‘600 Juden in das Sonderlager Bergen-Belsen zwecks Austausch 

oder Emigration, in Budapest die Einrichtung eines privilegierten 

Gettos für 388 Personen, und Ende August dann die Verschickung 

von 15 bis 18‘000 Juden nach Wien und Umgebung, die zwar in La- 

ger interniert werden sollten, auf diese Weise aber der Vernichtung 

entgingen29. Nach der Eröffnung einer Unterdelegation in Wien 

Anfang Dezember 1944 erwirkte Thudichum beim Wiener Gesta- 

pochef Karl Ebner die Erlaubnis, die Lager und Arbeitskomman- 

dos der Juden besuchen zu dürfen. 

Als Mitte August die Gerüchte um das baldige Eintreffen eines 

Transports aus Bergen-Belsen Zunahmen, präzisierten die Bundes- 

behörden ihre frühere Erklärung dahingehend, dass sie bereit seien, 

jeden ankommenden ungarischen Flüchtling aufzunehmen. Beto- 

nen wir hier, dass der Chef der Eidgenössischen Fremdenpolizei, 

Heinrich Rothmund, dessen Name doch die Schliessung der Gren- 

zen und die Abweisung der Juden symbolisiert, eine kalkulierte Po- 

litik der Öffnung verfolgte, die nicht nur rhetorisch blieb, und sich 

von der Zurückhaltung seines Vorgesetzten, des Bundesrats von 

Steiger, und von der Vorsicht eines Schwarzenberg abhob. 

Am 22. August trafen nicht die 600 angekündigten Flüchtlinge 

aus Bergen-Belsen ein, sondern nur 318. Man nahm sie zuvorkom- 

mend auf, doch die Behörden waren in Verlegenheit. Diese Perso- 

nen verfügten offensichtlich weder über Papiere noch über ein 

späteres Aufnahmeland. Sind sie aufgrund eines Loskaufs in die 

Schweiz gekommen oder einfach freigelassen worden? Sollte man 

in Berlin dagegen protestieren, dass das Deutsche Reich uner- 

wünschte Personen in die Schweiz abschob? Glücklicherweise 
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wurde dieser Schritt im Hinblick auf die mögliche Freilassung wei- 

terer Internierter unterlassen. Die Bundesbehörden mischten sich 

also, wie übrigens das IKRK, nicht in diesen Handel ein, der eine 

Privatangelegenheit blieb, sie berücksichtigten ihn jedoch in ihrer 

Politik und leisteten im Oktober 1944 sogar Hilfestellung, indem 

sie bei der Wilhelmstrasse um Überstellung der restlichen Depor- 

tierten aus Bergen-Belsen in die Schweiz ersuchten30. 

Die Machtergreifung der Pfeilkreuzler und die neue Verfol- 

gungswelle liessen die Auswanderungsfrage wieder aktuell werden, 

um so mehr als die Regierung Szälasi dekretierte, Inhaber von Emi- 

grationspapieren könnten das Land vor dem 15. November verlas- 

sen. Da die Deutschen anscheinend ihr Einverständnis zugesagt 

hatten, richteten sich nun alle Blicke auf die Schweiz. Am 31. Okto- 

ber bekräftigte der Bundesrat seine Bereitschaft, die 8’000 «Palästi- 

nenser» aufzunehmen, selbst wenn diese bis zum Ende der Feind- 

seligkeiten in der Schweiz bleiben müssten. Einige Tage später gab 

er dieselbe Erklärung für die «Schweden» ab, die die Ungarn angeb- 

lich ausreisen lassen wollten. Schliesslich konnte man sich ja auf die 

Vereinigten Staaten verlassen. Ausserdem wurde die baldige Been- 

digung des Krieges und die Niederlage des Dritten Reiches nicht 

oder kaum bezweifelt. 

Doch wie es sich manche in Bern gedacht hatten, wurde die 

Hoffnung der meisten enttäuscht. Die leeren Versprechungen der 

Deutschen, die Ausflüchte oder zynischen Lügen der ungarischen 

Faschisten, das untätige Abwarten der schweizerischen Behörden 

verhinderten jede befriedigende Lösung. Am Ende kamen zu den 

318 Internierten aus Bergen-Belsen und den 44 Kindern von Weih- 

nachten 1944 nur die 1‘352 in Bergen-Belsen verbliebenen Juden, 

die im Dezember in die Schweiz gelangten nach Geheimverhand- 

lungen zwischen einem ungarischen Komitee unter Leitung des 

Vertreters der Jewish Agency in Budapest, Rudolf Kästner, und 

Standartenführer Kurt Becher, dem Adjutanten Dieter Wislicenys, 

dem wir bereits in Saloniki begegnet sind. 

Welche Rolle spielte das IKRK bei all dem? Nach dem Scheitern 

des grossangelegten Burckhardt-Plans und den noch bedeutende- 

ren Misserfolgen der Schweiz, Schwedens und der Vereinigten 

Staaten musste sich das Komitee damit begnügen, durch Demar- 

chen in London und Washington die verschiedenen Bemühungen 
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zu unterstützen. Bern gegenüber verhielt es sich ebenso, aus ei- 

nem wohlverstandenen politischen Anliegen heraus, wie einer der 

Mitarbeiter des Delegierten des Bundesrats für internationale 

Hilfswerke nach einem Besuch Burckhardts feststellte, als von der 

bevorstehenden Ankunft der 600 ungarischen Juden aus Bergen- 

Belsen die Rede war: 

«H. Burckhardt schien über die Nachricht der Budapester Delegation 

nicht weiter erstaunt und zeigte sich sogar erfreut darüber. Es sei nämlich, 

wie er sagt, sehr gut für die Schweiz, wenn man jetzt eine positive Aktion 

Fürdie Juden unternehmen könne. Es würde einen guten Eindruck im Aus- 

land machen und gleichzeitig die Ressentiments zerstreuen, die aufgrund 

der Berichte ausländischer Flüchtlinge und Internierter (vor allem der In- 

tellektuellen), welche mit ihrer Behandlung unzufrieden sind, gegen unser 

Land entstehen könnten. H. Burckhardt meinte, man müsse sich gleich um 

den Empfang der angekündigten Personen kümmern, ich erlaubte mir aber 

die Bemerkung, dass als erstes eine Stellungnahme der Bundesbehörden 

einzuholen sei, die die unvermutete Ankunft am meisten angehe.»31 

In Ungarn war die Delegation bemüht, bei der Beschaffung der 

nötigen Papiere behilflich zu sein oder die Verschollenen ausfindig 

zu machen. Allgemein unterstützte sie die Auswanderungsanwär- 

ter, die alles verloren oder aufgegeben hatten und damit nichts 

mehr zum Überleben besassen, als das endlose – vergebliche – War- 

ten auf die Abreise begann. Aber keiner der Emigrationspläne des 

IKRK führte in Ungarn zum Erfolg. 

Rettende Papiere und Plakate 

Wir hatten die Erteilung von Palästinabescheinigungen und ver- 

schiedener anderer Schutzbriefarten durch die Gesandtschaften der 

Schweiz und Schwedens erwähnt. Auch das IKRK hatte sich nach 

einer bedeutsamen Entwicklung an solchen Aktionen beteiligt. 

Wie wir im vorigen Kapitel sahen, verhielt sich das Komitee in 

der Frage der Auswanderungsbescheinigungen grundsätzlich re- 

serviert, denn es hielt hier die Staaten und Schutzmächte für zustän- 

dig. Doch der allgemeine Wandel seiner Einstellung brachte es im 

Juli 1944 auch auf diesem Gebiet dazu, seine Praktiken in Ungarn 

im Anschluss an die einschlägigen Regierungsbeschlüsse zu ändern. 

Auf Ersuchen der Behörden, namentlich der mittelamerikanischen 
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Republiken wie Nicaragua, San Salvador oder Mexiko, übernahm 

es die Übermittlung der sogenannten Gefälligkeitspapiere (Aus- 

wanderungs- oder Staatsbürgerschaftsbescheinigungen), die von 

nun an durch die jeweiligen Konsulate in der Schweiz ausgestellt 

und ihren Empfängern in Ungarn über die Delegation des Roten 

Kreuzes ausgehändigt wurden. Bis zuletzt jedoch weigerte sich das 

IKRK, den privaten Vereinigungen denselben Dienst zu erweisen. 

Noch erstaunlicher war seine Entwicklung im Bereich seiner 

eigenen Schutztätigkeit, ohne verbindliche völkerrechtliche 

Grundlagen. Seit dem Frühjahr 1944 wurde es von zahlreichen Staa- 

ten - oder schutzmachtlosen Juden - die einheimischen gar nicht ge- 

rechnet – um Schutz gebeten. Im Einvernehmen mit Genf lehnte de 

Bavier ab, und Born musste später daran erinnert werden, dass er 

nur Mitarbeitern der Delegation im strengen Sinne des Wortes Be- 

stätigungen ausstellen durfte, nicht aber solchen, die für andere 

Organisationen tätig waren, selbst wenn deren Fürsorgearbeit 

durch die antisemitischen Gesetze, insbesondere die Verpflichtung 

zum Tragen des Davidssterns, gefährdet war. 

Da die Einzeldeportationen entgegen dem Befehl des Staatsober- 

haupts während des ganzen Sommers weitergingen, erörterte der 

Exekutivausschuss am 28. August eingehend den Vorschlag, die in 

Lagern und bestimmten Gebäuden gesammelten Juden unter den 

Schutz des IKRK zu stellen: 

«H. Schwarzenberg erklärt, es sei zu befurchten, dass sich die Lage der 

Juden in Ungarn neuerlich rasch verschlimmere. Seit den Versicherungen, 

die das Komitee von Seiten der ungarischen Regierung erhielt, seien weitere 

Deportationen erfolgt. Daher soll dem Exekutivausschuss folgender Vor- 

schlag jüdischer Kreise unterbreitet werden, den die ungarische Regierung 

billigt: 

Auf den Lagern und Budapester Häusern, in denen die Ungarischen Be- 

hörden Juden interniert haben, würde das IKRK Schilder mit folgendem 

Text anbringen lassen: 

‚Die in diesem Haus (oder Lager) befindlichen Personen haben sich un- 

ter den Schutz des IKRK gestellt. Jedermann wird gebeten, diesen Ort zu 

respektieren‘. 

Die Plakate trügen das Zeichen des Roten Kreuzes. 

H. Huber weist daraufhin, dass man sich hier nicht auf dem Boden der 
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Abkommen befinde, weil eine Intervention zugunsten der eigenen Staats- 

bürger des Landes erfolgen solle. Auf diesen Plakaten hätte das Zeichen 

des Roten Kreuzes keine rechtliche Schutzbedeutung, sondern nur symbo-

lische, wie beispielsweise auf den Briefen des Komitees. Die Delegation des 

Komitees in Ungarn müsste die Lager und Gebäude regelmässig besuchen, 

was ihr eine ständige Kontrolle über die Zahl ihrer Bewohner erlauben 

würde. 

H.Chapuisat, der die Sitzung vorzeitig verlassen muss, spricht sich für 

den Vorschlag aus. 

H. R. de Haller meint, man solle auf den Plakaten nur von ‚moralischem 

Schutz‘ sprechen. 

H. Chenevière erklärt, er sei durchaus dafür zu versuchen, diese Juden 

zu schützen. Allerdings fragt ersieh, ob die in Aussicht genommene Vorge- 

hensweise nicht einen gefährlichen Präzedenzfall darstelle, der uns in mög- 

lichen künftigen Fällen sehr weit führen könnte. Darüber hinaus ist er der 

Ansicht, dass der durch solche Plakate gewährte Schutz illusorisch wäre 

und damit der Wert des Rotkreuz Zeichens gefährdet würde. Endlich be-

zweifelte H. Chenevière, dass 2 Delegierte, selbst wenn sie von einigen am 

Ort eingestellten Personen unterstützt würden, in der Lage seien, mehr als 

2’000 Gebäude laufend und wirkungsvoll zu besuchen. 

[HH. Barbey und Micheli, Frl. Ferrière unterstützen, zum Teil mit 

kleinen Änderungsvorschlägen, den Antrag Schwarzenberg.] 

H. Chenevière erwidert, einerseits könne das Komitee später aufgefor- 

dert werden, Personen zu schützen, die aus anderen als aus rassischen 

Gründen verfolgt werden (politische, religiöse usw. Meinungen). Es könne 

dann nicht antworten, dass es sich nur um rassische Verfolgungen küm-

mere. Andererseits sei die Zustimmung der lokalen Regierung durch die 

Tatsache beträchtlich eingeschränkt, dass Ungarn besetzt ist und seine Be-

hörden nicht mehr ihre volle Handlungsfreiheit besitzen. 

H. Siordet ist der Ansicht, der Text des Plakats müsse deutlicher sein, 

damit das IKRK im Falle eines Verstosses protestieren kann. Sonst könne 

es zu einer grossen Enttäuschung der Nutzniesser und allgemein zu einer 

Entwertung des Rotkreuzzeichens kommen. 

H. Bachmann weist darauf hin, dass H. Burckhardt diesen Plan haupt-

sächlich aus zwei Gründen empfohlen habe: zunächst, weil die Regierung 

des Landes selbst ihre Zustimmung erteilt habe, ausserdem, weil die Juden 

durch eben dieses Land in Lagern und Gebäuden interniert worden seien, 

was die Kontrolle erleichtere und gewissermassen bereits die materielle 

Voraussetzungfür das Unternehmen darstelle. 
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H. Chenevière schlägt vor, im Text des Plakats zumindest zu erwäh- 

nen, dass es sich um Personen handelt, ‚die durch die ungarische Regierung 

interniert wurden und regelmässig den Besuch der Delegierten des Komitees 

erhalten’, damit diese Gebäude nicht zum Zufluchtsort für Unbefugte wer- 

den. 

H. Huber meint, im Falle eines Verstosses müsse unsere Delegation zu- 

nächst bei der ungarischen Regierung protestieren. Wenn dies nichts nütze, 

würde das Komitee dann bei der deutschen Regierung protestieren. Sollte 

diese zweite Demarche wirkungslos bleiben, müsste man eine Presseerklä- 

rungabgeben. 

Der Exekutivausschuss befürwortet, den Text der Plakate französisch, 

deutsch und ungarisch abzufassen. Der endgültige Text soll von H. Huber, 

Frl. Ferrièreund H. Schwarzenberg redigiert werden. 

Es wird beschlossen, die deutsche Regierung von dieser Massnahme des 

Komitees nicht in Kenntnis zu setzen. Eine solche Mitteilung könnte näm- 

lich den Anschein erwecken, diese Massnahme richte sich ausschliesslich ge- 

gen die deutschen Behörden, während man doch davon ausgehen kann, dass 

sie weitgehend für den Fall örtlicher Unruhen erfolgt.»32 

Der Beschluss wurde sofort zur Ausführung an Born weitergeleitet, 

der bei dieser Gelegenheit neue Weisungen erhielt, die sich von den 

vorhergehenden erheblich unterschieden: 

«Betrachten Sie es bitte als Ihre wichtigste Pflicht, die Internierungsorte 

der Juden häufig zu besuchen. Versuchen Sie, ihnen annehmbare Unter- 

künfte zu beschaffen, und betonen Sie die Notwendigkeit, mehr Raum zur 

Verfügung zu stellen.»33 

Born liess also die Plakate anfertigen, auf denen in ungarischer, 

deutscher und französischer Sprache zu lesen stand: 

«Die auf Anordnung der ungarischen Behörden in diesem Lager (diesem 

Gebäude) internierten Personen stehen mit Zustimmung dieser Behörden 

unter dem Schutz des IKRK und werden von dessen Delegierten besucht. 

Jedermann wird gebeten, diesen Schutz zu respektieren. Delegation des 

IKRK [Adresse].» 

Das Unternehmen hatte anfangs keinen grossen Erfolg, weil der 

Judensenat selbst befürchtete, durch diese Plakate die Aufmerk- 

samkeit auf die Internierten zu ziehen. Ausserdem meinte er, die 

Verallgemeinerung dieser Massnahme könnte sie um ihre Wirkung 

bringen. Schliesslich zögerte er angesichts der Widersprüche und 
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der Unzuverlässigkeit der Behörden. Daher eine Reihe Kritiken, zu 

denen das IKRK nun – ein Zeichen der Zeit – öffentlich Stellung zu 

nehmen gedenkt: 

«Notiz für H. Burckhardt 

Die jetzigen Ereignisse in Ungarn erfordern eine Äusserung des Internatio- 

nalen Komitees vom Roten Kreuz in der Presse, um der Kritik verschiede- 

ner jüdischer Organisationen an der Untätigkeit des Komitees in Budapest 

zu begegnen. Seit Monaten erbitten die Juden in Ungarn den Schutz des 

Komitees. Das Internationale Komitee hat mit seinem Beschluss, an den 

Aufenthaltsorten von Juden in Ungarn Plakate anzubringen, eine schwer- 

wiegende Entscheidung getroffen. Diese Aktion wurde dem Komitee bis 

heute nicht zugutegehalten. Es wäre wichtig, gerade jetzt, wo die Juden in 

Ungarn wahrscheinlich ein so tragisches wie unvermeidliches Schicksal er- 

leiden, der Öffentlichkeit die Bemühungen des IK zum Schutz der Juden 

zur Kenntnis zu bringen. In wenigen Wochen wird es keinen Sinn mehr 

haben, auf diesen wichtigen Beschluss des Komitees hinzuweisen, weil 

dann ein Grossteil der Juden wahrscheinlich schon deportiert sein wird. 

Heute dagegen könnte das Komitee sagen: ‚Dies ist das Maximum dessen, 

was wir tun konnten; wir haben unser ganzes Ansehen eingesetzt, um die 

Juden zu schützen. Wenn die Ereignisse darüber hinweggegangen sind, ist 

das nicht unsere Schuld.‘ 

Wir schlagen daher vor, in der schweizerischen Presse ein Communique 

oder wenigstens eine Information erscheinen zu lassen, deren Inhalt im we- 

sentlichenfolgender wäre: 

Aus befugter Quelle beim Sitz des IKRK verlautet, dass das Internatio- 

nale Komitee auf zahlreiche Schutzgesuche der ungarischen Juden hin die 

ungarische Regierung vor mehreren Wochen gebeten hat, seiner Delega-

tion zu gestatten, alle internierten Juden in Ungarn unter ihren Schutz zu 

nehmen und an allen Gebäuden und Lagern, in denen sich Juden befinden, 

Plakate mit dem Hinweis anzubringen, dass die dort internierten Personen 

unter dem Schutz des IKRK stehen.»34 

Der Staatsstreich Szälasis veranlasste das IKRK, seine Tätigkeit aus- 

zuweiten. Wenn Genf sich hauptsächlich darauf beschränkte, den 

Aussenminister an die von der vorherigen Regierung dekretierte 

Einstellung der Deportationen zu erinnern und seiner Delegation 

Rückendeckung zu geben33, so unternahmen Born und Schirmer – 

welch letzterer bald durch Weyermann abgelöst wurde – zahlreiche 
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Demarchen bei den Behörden, unter anderem beim Aussenminister 

(vgl. Dokument XLI). Seit September gaben sie an ihre immer 

zahlreicheren jüdischen Mitarbeiter Schutzpässe aus. Nach dem 

15. Oktober dehnten sie diese Massnahmen auf alle Juden aus, die 

irgendwie mit der Delegation zu tun hatten, so dass innerhalb weni- 

ger Wochen 15’000 Personen in den Besitz von Schutzbriefen ge- 

langten. Nachdem sie ihre Plakate an allen für Juden bestimmten 

Spitälern, Lebensmittelmagazinen, Schlafsälen, Volksküchen ange- 

bracht hatten, nahmen die Delegierten nun auf Ersuchen der unga- 

rischen Behörden eine wachsende Zahl von Fürsorgeanstalten der 

Hauptstadt unter ihren Schutz. An der Schwelle eines harten Win- 

ters, in Erwartung einer erbarmungslosen Schlacht zwischen 

Wehrmacht und Roter Armee, galt also die Sorge der Delegation 

der gesamten Zivilbevölkerung. Die Masslosigkeit dieser Aufgabe 

beunruhigte Genf, wo man trotz allem auf das Prestige der Institu- 

tion bedacht war, die sich vor einer unerfüllbaren Mission sah, und 

auf die rechtliche Seite dieses Allgemeinschutzes, der jenen Schutz 

gefährden konnte, den das Zeichen des Roten Kreuzes einzig den 

Einrichtungen mit ihrem Personal garantierte, die den Bestimmun- 

gen des Genfer Abkommens von 1929 entsprachen. Dennoch 

deckte jetzt das Komitee seine Delegation, wenn es auch vorsichti- 

gen Umgang mit dem Zeichen des Roten Kreuzes empfahl. 

Bis zum Ende der Schlacht teilte die Delegation das Schicksal der 

Bewohner der Hauptstadt. Am 18. Januar 1945 nahmen die Russen 

Pest ein, am 13. Februar hörten die Kämpfe in den Strassen Budas 

auf. Auf Befehl des sowjetischen Kommandanten musste Born das 

Land verlassen, im Gegensatz zu Kolb in Bukarest. Weyermann 

blieb jedoch in Ungarn, nachdem er Kontakt zur neuen Regierung 

in Debrecen aufgenommen hatte, und setzte seine Hilfstätigkeit un- 

ter schwierigen Umständen fort. Aus letzteren erklären sich viel- 

leicht die Bedenken gegen seine Finanzverwaltung während dieser 

Zeit. Der Joint, der Hauptgeldgeber der Millionen Schweizer Fran- 

ken, über die der Delegierte verfügte, und das IKRK reichten sogar 

Klage ein, die schliesslich aufgrund eines Übereinkommens der 

Parteien zurückgezogen wurde. 

Anders als der Name Raoul Wallenbergs ist der Frédéric Borns – 

wie der Carl Lutz’ – rasch aus dem Gedächtnis der Nachwelt ver- 
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DOKUMENT XLI 

Eine Unterredung von vielen... 

Nach seiner Rückkehr schildert Robert Schirmer in Genf Gerhart Riegner eine 

Audienz bei der neuen faschistischen Regierung in Ungarn: 

Am 18. Oktober, nachdem der neue Aussenminister seine berühmte Rede 

gehalten hatte, hätten Dr. Schirmer und Herr Born sofort eine Audienz beim 

Aussenminister erwirkt. Sie seien die ersten gewesen, die überhaupt zu ihm 

vorgelassen worden seien. Dr. Schirmer gab dann eine sehr malerische Schilde- 

rung dieses Empfanges bei dem im grünen Hemd mit angeschnalltem Revolver 

uniformierten Aussenminister, den er selbst für den Portier gehalten habe und 

der sie dauernd mit Kamerad Schirmer und Kamerad Born betitelt hätte. In 

dieser Audienz seien sie ungeheuer energisch aufgetreten. In dem Bewusstsein, 

dass man gegenüber Gangstern nur mit Gangstermethoden arbeiten könne, 

hätten sie einfach geblufft. Sie hätten dem neuen Aussenminister erklärt, was 

die Genfer Konvention und das IKRK seien und hätten ihm gesagt, was alles in 

der Konvention drin stünde und dabei alles erzählt, was sie verlangten und was 

juristisch völlig haltlos war. Da der Aussenminister keine Ahnung hatte, was die 

Genfer Konvention ist, ist er auf diesen Bluff reingefallen und habe alles ge- 

glaubt, was sie ihm von der Konvention erzählt hätten. Sie hätten ihm erklärt, 

die Behandlung der Juden sei eine grosse ‚Schweinerei’ und dass die Bestim- 

mungen der Konvention eingehalten werden müssten und dass sie auf keinen 

Fall dulden würden, dass diejenigen Menschen und Häuser usw., die unter ih- 

rem Schutz stehen, irgendwie behelligt werden. Sie hätten gedroht, dass es 

sonst ungeheure internationale Komplikationen geben werde. Das habe dann 

der Aussenminister auch versprochen und habe erklärt, die Judenverfolgungen 

würden eingestellt. In der Tat seien auch sofort Weisungen ergangen, dass die 

Gebäude, die unter dem Schutz des IKRK stehen, die Schutzpässe und -briefe 

des IKRK sowie die Schutzpässe der ausländischen Missionen in Budapest re- 

spektiert werden müssen. Am 19. Oktober hätten sie dann eine neue Audienz 

beim Innenminister gehabt, in deren Verlauf sie wiederum energisch interve- 

niert seien. Sie hätten bei dieser Gelegenheit insbesondere auch den Schutz für 

den Judensenat erwirkt, indem sie erklärt haben, sie brauchen den Judensenat, 

um arbeiten zu können, und hätten einfach behauptet, die Arbeit des Judense- 

nats sei in allen übrigen Ländern auch gestattet. 

(AIKRK, G 59/4, Notizen von Riegner von seiner Unterredung mit Schirmer am 

9.11.1944) 
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schwunden und erst vor Kurzem wieder aufgetaucht. Am 5.Juni 

1987 wurde dem 1963 gestorbenen Born posthum die Auszeich- 

nung «Gerechter unter den Völkern» verliehen und ein Baum zu 

seinen Ehren in der Allee der Gerechten bei der Jerusalemer Ge- 

denkstätte für die Opfer des Nationalsozialismus gepflanzt. Wäh- 

rend die Aktionen eines Marti, eines Kolb oder eines Dunand noch 

wenig gewürdigt werden, ist die Tätigkeit Borns in Ungarn end- 

gültig in die Geschichte des Holocausts eingegangen. 

Im Vorfeld der Befreiung: Hilfe und Schutz 

Der Erfolg der alliierten Landung in der Normandie, das Misslin- 

gen der deutschen Gegenoffensive im Juli, die Befreiung von Paris 

am 25. August – ein symbolisches Datum wie das seiner Einnahme 

am 14. Juni 1940 – veränderten nicht nur das militärische, sondern 

auch das diplomatische Kräfteverhältnis grundlegend. «Es ist die 

Schlacht um Frankreich und Frankreichs Schlacht», sagte General de 

Gaulle. Der wieder aufflammende Krieg im Westen erforderte 

mehr Opfer unter der Zivilbevölkerung denn je. Die Eidgenossen- 

schaft und das IKRK sahen sich in einer ähnlichen Lage wie zu Be- 

ginn des Konflikts. Nahe der Schweiz waren sie neuerlich zu huma- 

nitärer Tätigkeit zwischen den Kämpfenden, zwischen den 

Schlachtfeldern aufgerufen. 

Ende Juli 1944 begann der neue Vertreter des französischen Ko- 

mitees für die nationale Befreiung beim IKRK, Pierre de Leusse, in 

Bern und Genf die Möglichkeiten einer Repatriierung der rund drei 

Millionen Kriegsgefangenen, Zivilarbeiter und Deportierten in 

Deutschland über die Schweiz zu ermitteln. 

Eine Demarche in Berlin 

Als Roland Marti, der mit den deutschen Verhältnissen bestens ver- 

traut war, im August in die Reichshauptstadt zurückkehrte, konnte 

er sich ein Bild vom Ausmass der bevorstehenden Veränderungen 

machen. Die Niederlagen der Wehrmacht, die Intensivierung der 

Luftangriffe, vor allem aber der gescheiterte Putschversuch vom 
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20. Juli und die zunehmende Kontrolle der SS über die Armee und 

den Staat stellten eine unmittelbare Bedrohung für die Kriegsge- 

fangenen und Zivilinternierten dar, deren Schicksal ungewiss war, 

schon im Hinblick auf die Ernährungslage. Der totale Krieg hatte 

zu einer Aushöhlung der Genfer Konventionen geführt. Bereits 

jetzt waren die irregulären Kämpfer wie die Partisanen, für die sich 

das IKRK unermüdlich eingesetzt hatte, die Leidtragenden dieser 

Verschärfung, denn sie unterstanden nur noch der Gestapo, wäh- 

rend manche Gruppen bis dahin von der Wehrmacht als Kriegsge- 

fangene angesehen wurden. Dieselbe Verschlechterung der Bedin- 

gungen stand für die Millionen Zwangsarbeiter in Deutschland zu 

befürchten. Und was die «Verwaltungshäftlinge» anging, deren Zahl 

ständig durch Tausende unschuldiger Geiseln oder durch Wider- 

standskämpfer vergrössert wurde, die die deutsche Armee auf dem 

Rückzug mitschleppte, befürchtete Marti für sie das Schlimmste: 

«Wenn sich die Zukunft für die Kriegsgefangenen immer schwieriger ge- 

stalten dürfte, so sieht sie für die KZ-Häftlinge noch viel düsterer aus. Wir 

haben Sie bereits über das Ergebnis unserer letzten Besuche bei den Kom- 

mandanturen der Konzentrationslager Natzweiler, Dachau und Buchen- 

wald unterrichtet. Der teilweise kühle Empfang, der uns dort bereitet 

wurde, lässt sich wohl aus der Tatsache erklären, dass diese Lager wahr- 

scheinlich schärfer überwacht werden, weil beim Prozess gegen die deut- 

schen Generale herausgekommen ist, dass die Konzentrationslager bei Ge- 

lingen des Putsches sofort aufgelöst worden wären. 

Soeben erhaltenen Informationen zufolge, die von SS-Offizieren stam- 

men, sind die Polizeibehörden entschlossen, die Zivilinternierten in den 

Konzentrationslagern zu liquidieren, wenn Deutschland den Krieg verlie- 

ren sollte. Nach Ansicht eines SS-Offiziers stehen die Chancen zu 100 

Prozent, dass alle KZ-Häftlinge umgebracht werden; einem anderen Offi- 

zier zufolge, der über Beziehungen zu den KZ-Behörden verfügt, gibt es 

60 Prozent Chancen für die Vernichtung aller KZ-Häftlinge, weil man 

um jeden Preis verhindern müsse, dass die kommunistischen Elemente in 

diesen Lagern wieder in der Öffentlichkeit erscheinen.»36 

Ähnliche Befürchtungen hegte man in Belgien und Frankreich. 

In den ersten beiden Septemberwochen appellierten verschiedene 

Persönlichkeiten des befreiten Frankreich an Genf, darunter der 

neue Präsident des Französischen Roten Kreuzes, de Bourbon-Bus- 

set, und der Erzbischof von Paris, die auf eine Demarche zugunsten 
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der ins Reich deportierten Zivilpersonen drangen. Zu ihrer Versor- 

gung erklärten sich Regierung und nationale Rotkreuzgesellschaf- 

ten sogar damit einverstanden, dass das IKRK einen Teil der Lebens- 

mittel- und Kleidungsbestände für die CCC-Aktion verwende, die 

aufgrund der militärischen Operationen im Augenblick nicht an die 

Kriegsgefangenen ausgeliefert werden können37. Als daher Hart- 

mann als Vertreter des DRK Mitte September zu Gesprächen in Genf 

eintraf, stellte man ihm eine Reihe Fragen, unter anderem über die 

Wiederaufnahme der Korrespondenz zwischen den Deportierten 

und ihren Familien, die seit der alliierten Offensive unterbrochen 

war, oder über das Schicksal der nach den Ereignissen der letzten 

Wochen verschleppten Zivilpersonen (Evakuierung der Häftlinge 

aus Fresnes nach Buchenwald usw.). Hartmann hielt es jedoch auf- 

grund der gegenwärtigen Lage für unmöglich, diese Fragen an die 

deutschen Behörden weiterzuleiten38. 

Dieser Schritt war natürlich völlig unzulänglich, was dem Diplo- 

maten Schwarzenberg, dem Leiter der Sonderhilfsabteilung, be- 

sonders deutlich bewusst war. Am 14. September schrieb er an Che- 

neviere: 

«Die Lage der Zivilgefangenen (Deportierten) wie die der Juden in 

Deutschland scheint bedenklicher denn je, und man muss sich fragen, ob für 

das Komitee nicht der Zeitpunkt gekommen sei, eine äusserste Anstrengung 

bei den Reichsbehörden zu unternehmen, um diesen Personen das Leben zu 

retten... 

Das Komitee hat für sie nur wenige Demarchen offiziellen Charakters 

unternommen. Da Deutschland diesen Personen den Status von Zivilin- 

ternierten nicht zugestand, konnte sich das Komitee in der Tat nicht auf die 

Abkommen stützen. Die Befreiung Frankreichs und Belgiens jedoch liefert 

ihm vielleicht den Vorwand, jetzt zu intervenieren, weil Frankreich heute 

für Deutschland neuerlich einen Feindstaat darstellt, ganz wie Grossbri- 

tannien oder die Vereinigten Staaten. Deutschland ist Frankreich gegen- 

über nicht mehr Besatzungsmacht. Das erlaubt es uns, für die Deportierten 

von neuem den Status von Zivilinternierten zu fordern.» 

Aber für solche Verhandlungen, führte Schwarzenberg weiter 

aus, war die übliche Vorgehensweise wirkungslos. Man musste sich 

daher direkt an Himmler wenden und hierzu eine hochgestellte 

Persönlichkeit nach Berlin entsenden, ein Mitglied des Komitees 

zum Beispiel, oder notfalls den Präsidenten des DRK, Herzog von 
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Sachsen-Coburg und Gotha, oder einen hohen SS-Offizier nach 

Genf einladen39. Marti schloss sich in Berlin diesem Standpunkt an. 

Am 20. September waren die Würfel gefallen. Der Exekutivaus- 

schuss beschloss, den französischen Ersuchen zu entsprechen und in 

Berlin die Genehmigung «zu einer humanitären Aktion zugunsten der 

politischen Deportierten» zu beantragen. Präsident Huber unter- 

strich, «dass das Komitee versuchen könne, ihnen die Mindestbehandlung 

von Zivilinternierten zu sichern, da auch sie Zivilpersonen feindlicher 

Nationalität auf dem Territorium einer kriegführenden Macht seien.»40 

Über die Vermittlung der französischen und der belgischen Rot- 

kreuzgesellschaft bat das IKRK die Regierungen der beiden Länder, 

seine Demarche in Berlin zugunsten ihrer deportierten Staatsange- 

hörigen durch die Zusage zu unterstützen, deutschen Zivilperso- 

nen dieselbe Behandlung wie die geforderte angedeihen zu lassen41. 

Am 2. Oktober unterzeichnete Präsident Huber das Schreiben an 

die Wilhelmstrasse, das vom deutschen Konsulat in Genf weiterge- 

leitet wurde (vgl. Dokument XLII). 

Dieser Schritt war von grosser Bedeutung. Mit Ausnahme der 

Note vom 24. September 1942 hatte das IKRK keine weiteren offi- 

ziellen Demarchen allgemeiner Art für die Insassen der Konzentra- 

tionslager im Dritten Reich unternommen. Während jedoch die 

Note von 1942 vom Sekretär Roger Gallopin unterschrieben und 

an Roland Marti als Unterlage für seine Verhandlungen mit dem 

Auswärtigen Amt übersandt wurde, wandte sich Max Huber im 

Begleitschreiben zur Note vom 2. Oktober 1944 an den Aussen- 

minister persönlich. Der Inhalt der beiden allgemein gehaltenen 

Noten war natürlich ähnlich, wenn auch der Hinweis auf die Gegen- 

seitigkeit 1942 einen wichtigen Teil der Einleitung ausmachte, wäh- 

rend er 1944 nur im Begleitbrief erschien, vermutlich, weil er bis 

dahin wirkungslos geblieben war. Beide Noten wiesen auf den Ent- 

wurf von Tokio hin und auf die Gleichstellung mit Kriegsgefange- 

nen, die den Zivilinternierten gewährt wurde. In beiden Fällen ging 

es um ins Reichsgebiet überstellte Feindbürger, anders gesagt, um 

Deportierte, und nicht allgemein um politische Gefangene, denn 

der Zweck der Demarche war ja, eine analoge Behandlung zu der 

der Zivilinternierten in den anderen kriegführenden Staaten zu er- 

reichen. Die geforderten konkreten Zugeständnisse schliesslich wa- 

ren Im Grossen und Ganzen dieselben. 
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DOKUMENT XLII 

Schreiben Max Hubers an Ribbentrop 

Der Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz an den Reichsminister 
des Auswärtigen 

Genf, den 2. Oktober 1944 

In der Anlage darf ich Ihnen eine Note zur Frage der Schutzhäftlinge überrei- 

chen und um wohlwollende Prüfung derselben bitten. 

Wenn das Internationale Komitee vom Roten Kreuz gerade heute auf dieses 

Problem mit dem Ersuchen wieder zurückkommt, ihm die Betreuung dieser 

Gruppe von Zivilpersonen zu erlauben, so geschieht dies in erster Linie deshalb, 

weil ein Teil derselben – beispielsweise die Franzosen – gegenwärtig von ihren 

Angehörigen getrennt sind und nicht mehr, wie bisher, von ihnen Lebensmit- 

telpakete empfangen können. Auch ist es ihnen nicht mehr möglich, ihren Fa- 

milien ein Lebenszeichen zukommen zu lassen. Das Internationale Komitee 

vom roten Kreuz ist somit heute die einzige Stelle, welche diesen ausländischen 

Schutzhäftlingen einen, wenn auch im Vergleich zu den Kriegsgefangenen und 

Zivilinternierten nur sehr geringen, moralischen und materiellen Beistand lei- 

sten kann. 

Um darzulegen, dass sich das Internationale Komitee vom Roten Kreuz im- 

mer und überall, wenn es dazu die Möglichkeit hatte, des Schicksals der politi- 

schen Häftlinge angenommen hat, kann man das Beispiel Brasilien anführen. 

Das Internationale Komitee konnte seit Beginn der Feindseligkeiten zwischen 

Brasilien und Deutschland vermitteln und zahlreichen deutschen Staatsange- 

hörigen, die aus politischen Gründen verhaftet und in Gefängnissen inhaftiert 

waren, regelmässige Hilfe bringen. Auch in England wurde dem Internationa- 

len Komitee Gelegenheit gegeben, ein Lager mit Deutschen zu besuchen, auf 

welche die Konvention für Kriegsgefangene von 1929 nicht angewendet 

wurde. 

Das Internationale Komitee darf daher der Hoffnung Ausdruck geben, dass 

Sie, Herr Reichsminister, die Anträge hinsichtlich der Betreuung der in Kon- 

zentrationslagern oder Gefängnissen inhaftierten ausländischen Schutz- oder 

Polizeihäftlinge befürworten werden und uns Ihren diesbezüglichen Entscheid 

baldmöglichst mitteilen lassen. 

Beigefügte Aufzeichnung zum vorangehenden Brief 

Genf, den 2. Oktober 1944 

Das Fehlen eines wirkungsvollen völkerrechtlichen Schutzes für Zivilperso- 

nen, die sich während eines Krieges auf dem Gebiete eines Feindstaates befin- 

den, hat in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen zu dem sogenannten 

Tokioter Entwurf* geführt, der einen wesentlichen Fortschritt hinsichtlich der 
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Behandlung dieser Kategorie von Angehörigen feindlicher Staaten darstellt. 

Leider konnte dieser Vertragsentwurf, der von der Reichsregierung zu Kriegs- 

beginn als Grundlage für den Abschluss eines Abkommens bezeichnet 

wurde**, nicht in Kraft gesetzt werden. Immerhin erklärten sich die kriegfüh- 

renden Mächte seit Beginn des gegenwärtigen Konfliktes bereit, den auf ihrem 

Staatsgebiet befindlichen Bürgern feindlicher Staaten, wenn auch nicht alle 

Vorteile, welche der Entwurf von Tokio für die Zivilpersonen vorgesehen 

hatte, zuzugestehen, so doch ihnen eine den Kriegsgefangenen im Sinne der 

Konvention von 1929 analoge Behandlung zu gewähren. 

Diese auf der Konvention für Kriegsgefangene beruhende Behandlung 

wurde den sogenannten politischen Schutzhäftlingen nicht zugestanden. Unter 

der Bezeichnung «politische Schutzhäftlinge» sind Zivilpersonen zu verstehen, 

deren Internierung nicht aus dem alleinigen Grund ihrer Zugehörigkeit zu 

einem feindlichen Staat erfolgt. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz 

hat sich dennoch immer bemüht, zugunsten dieser besonderen Kategorie von 

Zivilinternierten bei allen kriegführenden Staaten zu vermitteln, um für sie die 

gleiche Behandlung wie für die oben erwähnten Zivilpersonen zu erreichen. 

Aus welchen Gründen auch immer die Internierung und Überstellung dieser 

Personen aus den besetzten Gebieten in das Gebiet der Besatzungsmacht er- 

folgt, es gilt abzuwägen, wie wichtig die folgenden Minimalgarantien, die Si- 

cherheit und Behandlung der politischen Schutzhäftlinge betreffend, ohne Un- 

terschied von Nationalität und Internierungsort sind: 

a) Bekanntgabe der Namen der Häftlinge, ihres Gewahrsamsortes, ihres 

Gesundheitszustandes; Übermittlung von Nachrichten zwischen den Häftlin- 

gen und ihren Angehörigen; 

b) Möglichkeit, Liebesgaben zu erhalten an Lebensmitteln, Kleidung, Arz- 

neimitteln und Büchern; 

c) Genehmigung von Besuchen von Seiten einer neutralen Stelle, z. B. des 

Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, deren Aufgabe es wäre, sich über 

die Lebensbedingungen der Häftlinge hinsichtlich Unterkunft, Nahrung, Hy- 

giene und Behandlung zu unterrichten; 

d) Ermächtigung für die Häftlinge im Falle eines gerichtlichen Verfahrens, 

den Grund der Anklage zu erfahren sowie nach Möglichkeit eine Beschleuni- 

gung des Verfahrens zu erreichen. 

Unter den gegenwärtigen Umständen bedürfen alle in Haft befindlichen und 

von ihrer Heimat getrennten Zivilpersonen, deren Zahl im Anwachsen begrif- 

fen ist, der besonderen Fürsorge des Internationalen Komitees vom Roten 

Kreuz. Deshalb glaubt das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, mit allen 

ihm zur Verfügung stehenden Mitteln eine ähnliche Aktivität entfalten zu müs- 

sen, wie es sie zugunsten der Kriegsgefangenen und Zivilinternierten in den 

kriegführenden Staaten ausübt. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz 

bittet daher die zuständigen Reichsbehörden, ihm wenigstens folgendes bal- 

digst zugestehen zu wollen: 

1) Den Delegierten des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz wolle 

gestattet werden, im Reich und in den besetzten Gebieten die Konzentrations- 
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lager und sonstigen Haftorte zu besuchen, wo sich politische Schutzhäftlinge 

nicht-deutscher Nationalität befinden. 

2) Dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz wolle gestattet werden, 

auf Grund des von seinen Delegierten festgestellten Bedarfs an diese Häftlinge 

Lebensmittel, Kleider und Arzneimittel verteilen zu lassen. 

3) Es mögen Listen mit den Namen und Anschriften der bereits erwähnten 

Schutzhäftlinge angelegt und dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz 

zugestellt werden. 

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz darf nochmals darauf hin wei- 

sen, dass diese Vorschläge, so dringend sie auch sind, nur ein Minimum jener 

Zugeständnisse darstellen, die den Zivilinternierten in den kriegführenden 

Ländern zustehen. Es hofft daher zuversichtlich, dass die Reichsbehörden die- 

selben gutheissen werden und bittet um baldmögliche Stellungnahme. 

* Entwurf zu einem internationalen Abkommen über die Stellung und den 

Schutz von Zivilpersonen feindlicher Staatsangehörigkeit auf dem Gebiet einer 

kriegführenden Macht oder auf einem von ihr besetzten Gebiet. 

** Auswärtiges Amt, R 29347, 30. November 1939 

(AIKRK, G 44/13) 

Selbst wenn die in Betracht gezogenen Opfer nicht ganz die glei- 

chen waren – 1942 vor allem französische Juden, 1944 die belgi- 

schen und französischen Deportierten einschliesslich der Juden, so- 

fern sie noch vorhanden waren –, hielt sich das IKRK nach wie vor 

an die Rechtsgrundlagen, auf die es seine Interventionen bisher 

gründete. Am selben 2. Oktober 1944 übrigens, an dem er sich offi- 

ziell an die Reichsregierung wandte, übersandte Max Huber Ger- 

hart Riegner und Paul Guggenheim das Memorandum, in dem er 

vom juristischen Standpunkt aus erklärte, warum er nicht auf den 

Vorschlag des Jüdischen Weltkongresses eingehen könne, für die 

Juden den Status von Zivilinternierten oder wenigstens eine fakti- 

sche Gleichstellung zu erwirken. Die Juden stellten keinen Staat 

dar, sie waren daher im geltenden humanitären Völkerrecht nicht 

vorgesehen. 

Davon abgesehen nahm die humanitäre Fürsorge für sie ständig 

zu. Wir haben gesehen, wie es damit beispielsweise in Ungarn und 

der Slowakei stand, während Rumänien und Bulgarien zu diesem 

Zeitpunkt aus dem Krieg und der Gleichschaltung mit den Achsen- 

mächten ausgeschieden waren. Marti versuchte mit Billigung 
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Genfs, sich Zugang zum Lager Bergen-Belsen zu verschaffen, wo 

bekanntermassen Juden inhaftiert waren. Nachstehende Notiz 

Schwarzenbergs vom 25. September 1944, die wir schon mehrfach 

erwähnten, zeigt die in den letzten Wochen gemachten Fortschritte, 

denn sie befürwortet eine Schwerpunktsverschiebung in den Wei- 

sungen für die Delegierten, wenn auch die Juden noch immer nicht 

als eigene Kategorie betrachtet werden: 

«1. – H. Thudichum teilte uns mit, H. Born halte es nicht für seine 

Pflicht, sich ständig um die jüdischen Probleme zu kümmern. Er meine, es 

entspreche weder den Absichten noch den traditionellen Aufgaben des 

IKRK, auf diesem Gebiet zu intervenieren. 

So erstaunlich diese Bemerkung auch auf den ersten Blick erscheinen 

mag, erklärt sie sich doch durch die Instruktionen an unsere Delegierten, 

sich vor allem um die Kriegsgefangenen und Zivilinternierten anzuneh- 

men, weil eine nachdrücklichere Tätigkeit für andere Kriegsopfer die 

schwierige Stellung unserer Delegierten gefährden könnte, im Hinblick auf 

die Gesetze des Landes, in dem sie akkreditiert sind. 

Ich glaube aber, dass das vorgerückte Stadium dieses Krieges eine Revi- 

sion der klassischen Doktrin des IKRK rechtfertigen würde. In Deutsch- 

land zum Beispiel machten die politischen Gefangenen heute einen sehr 

beträchtlichen Anteil der Kriegsopfer feindlicher Nationalität aus (angeb- 

lich 800’000 Franzosen), und niemand käme auf den Gedanken, unsere 

Delegation in Berlin jetzt daran zu hindern, sich um die Deportierten zu 

kümmern. Das Argument, sie könne damit ihrem Ansehen und ihrer Ar- 

beit zugunsten der Kriegsgefangenen schaden, hat nicht mehr dasselbe Ge- 

wicht wiefrüher. 

Ich meine aber, dass das IK seine Weisungen an die Delegierten so abän- 

dern sollte, dass sie – wie Born und andere Delegierte – sich keine falschen 

Vorstellungen mehr machen können, was ihre Tätigkeit zugunsten von 

Kriegsopfern angeht, die keine Kriegsgefangenen oder Zivilinternierten 

sind. 

2. – Die Deportierten machen in Deutschland derzeit einen sehr hohen 

Prozentsatz der Gesamthäftlings zahl einer Nationalität aus, zum Beispiel 

300‘000 französische Zivilhäftlinge gegenüber 735‘022 Kriegsgefangenen, 

mehr als zehntausend polnische Zivilhäftlinge gegenüber 52‘511 Kriegsge-

fangenen. Wir haben heute die Möglichkeit und die Mittel, uns um diese 

Unglücklichen zu kümmern, und wir wissen, dass gewisse Regierungen im 

Augenblick mehr Wert auf den Besuch und die Versorgung dieser Unglück- 
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lichen als der Kriegsgefangenen legen. In der Tat haben die Kriegsgefan-

genen einen bestimmten Status, der ihnen gewisse Garantien gewährt, wäh-

rend die Zivilhäftlinge keinen haben und ihre Verpflegung völlig unzu-

reichend ist. 

Es ist daher dringend erforderlich, unsere Delegation in Berlin in die 

Lage zu versetzen, diese Aufgabe zu erfüllen, und ihr Weisung zu ertei- 

len, die Kommandanten der Konzentrationslager regelmässig zu besuchen. 

Wir haben diese Besuche den Regierungen versprochen, die die Hilfsgüter 

spenden, und wir müssen unser Versprechen halten. 

Könnte man hierzu in Aussicht nehmen, einen oder zwei Delegierte ei- 

gens für die Deportierten einzusetzen, namentlich H. Marti selbst, dem 

besonders an ihnen gelegen ist und der dank seines diplomatischen Ge- 

schicks von Seiten der Gestapo und der Kommandanten der Konzentra- 

tionslagerunerwartete, wertvolle Zugeständnisse erreichen konnte?»42 

Aufreibendes Warten 

Die provisorische Regierung der Republik Frankreich beantwortete 

das Ersuchen des IKRK um Gegenseitigkeit positiv, insbesondere 

bezüglich der Übergabe von Namenlisten, der Besuchsgenehmi- 

gung für die Delegierten des Komitees und der sofortigen Repatri- 

ierung der Frauen, Kranken und alten Leute43. Abgesehen vom letz- 

ten Punkt, entsprach dies den Vorschlägen, die am 2. Oktober den 

Deutschen unterbreitet wurden. Nun bat das Komitee auch die 

Anglo-Amerikaner, Norwegen und Holland um Unterstützung 

seiner Demarche44. Allerdings interessierte sich London nur für das 

Los der Kriegsgefangenen, wie seine lakonische Antwort vom 

14. Februar 1945 beweist. Sein eigentlicher Gesprächspartner war 

und blieb die Schutzmacht, wie übrigens auch für Washington. 

Oktober und November gingen vorbei in der Erwartung einer 

deutschen Antwort. Berlin bestätigte den Erhalt des Schreibens erst 

am 13. Dezember. Obwohl die Wilhelmstrasse inzwischen im Be- 

sitz der französischen Vorschläge war, hüllte sie sich in Schweigen, 

wogegen auch der gute Wille des DRK, die vertraulichen Kontakte 

in Berlin und sogar der Besuch des Chefs der Rechtsabteilung des 

Auswärtigen Amts, Legationsrat Albrecht, in Genf nichts auszu- 

richten vermochten45. Die ausbleibende Stellungnahme war be- 

sorgniserregend und höchst unangenehm für das IKRK, das zur 

476 



Geheimhaltung gezwungen war, denn es gab jetzt genauere Infor- 

mationen über die Konzentrations- und Vernichtungslager und 

über die dort verübten Greueltaten. Die alliierte und neutrale Presse 

widmete ihnen wachsende Aufmerksamkeit, und die Öffentlich- 

keit zeigte sich darüber immer bestürzter, wie dies schon im Som- 

mer 1944 hinsichtlich der Judenfrage in Ungarn zu spüren gewesen 

war. Inzwischen wurde aber auch die Tätigkeit der Delegierten im 

Deutschen Reich zunehmend erschwert. In mehreren Lagern ka- 

men die Pakete nicht mehr an, namentlich in Auschwitz-Mono- 

witz. Die Kontakte zu den Lagerleitungen wurden seltener, nicht 

nur aufgrund der militärischen Operationen, sondern auch wegen 

offenkundiger Böswilligkeit der nationalsozialistischen Behörden. 

Ohne Beziehungen zu den Lagerkommandanten war jedoch die 

Paketaktion bedroht, ebenso die Möglichkeit, die Häftlingsbe- 

stände zu ermitteln. Der mehrfach versprochene Besuch in Bergen- 

Belsen kam immer noch nicht zustande. Anlässlich der Demarche 

zugunsten der Tausende nach Auschwitz und Birkenau deportier- 

ten Polen gestand das Auswärtige Amt Mitte November seine 

Ohnmacht ein und riet, sich an die Polizei zu wenden. Selbst Marti 

befürchtete allmählich, dass ihn all diese vergeblichen Vorsprachen 

um sein Ansehen brachten. Dagegen legte es der Erfolg Thudi- 

chums und Schirmers Anfang Dezember bei der Errichtung der 

Unterdelegation in Wien nahe, sich mit der SS in Verbindung zu 

setzen. Wie im Zusammenhang mit Ungarn erwähnt, fanden die 

beiden Delegierten in Wien beim Gestapochef Karl Ebner, beim 

Polizeipräfekten Delbrügge, einem hohen SS-Offizier, sowie bei 

Obersturmbannführer Krumay, dem Chef des Sonderkomman- 

dos, bereitwillige Unterstützung. Und dies nicht nur für ihre Tä- 

tigkeit aufgrund der internationalen Abkommen, sondern auch bei 

der Fürsorge für die mehr als 15’000 ungarischen Juden, die in diese 

Gegend Österreichs überstellt worden waren. Dank dieser Unter- 

stützung, dank der Zusammenarbeit mit Dr. Löwenherz, dem 

Oberhaupt der jüdischen Gemeinde in Wien, dank der ihnen zur 

Verfügung gestellten Lebensmittel, Kleider, Räumlichkeiten und 

Mitarbeiter, konnten die Vertreter des IKRK hier ein ziemlich au- 

ssergewöhnliches Hilfswerk leisten. 

Die Bitten um Intervention und die Appelle, die die jüdischen 

Organisationen weiterhin an das Komitee richteten, besonders seit 
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dem Staatsstreich der Pfeilkreuzler in Ungarn, machten das Warten 

auf die deutsche Antwort noch aufreibender, um so mehr, als jetzt 

auch diplomatische Demarchen erfolgten. Auf Betreiben der polni- 

schen Regierung in London protestierte der Vatikan Anfang No- 

vember, später Portugal und sogar die Schweiz beim Auswärtigen 

Amt gegen die erwähnte Massendeportation polnischer Inhaftier- 

ter nach Auschwitz. Bei dieser Gelegenheit schlug der schweizeri- 

sche Gesandte seinen deutschen Gesprächspartnern den Besuch 

des Lagers durch das IKRK vor, natürlich ohne Erfolg46. Einige 

Wochen später richtete Burckhardt an die deutsche Regierung die- 

selbe Bitte bezüglich Ravensbrück, über das die alarmierendsten 

Nachrichten im Umlauf waren. 

Als er sich deshalb in Genf an Konsul von Holleben wandte, 

reklamierte Burckhardt auch neuerlich eine Antwort auf das 

Schreiben vom 2. Oktober. Doch am 4. Dezember übergab ihm das 

Konsulat eine Note ganz anderen Inhalts. Unter dem Vorwand der 

Hinrichtungen, Verhaftungen und Misshandlungen der Kollabora- 

teure und deutschen Zivilpersonen in Frankreich sowie der Elsässer 

und Lothringer, die sich in den Dienst des Reichs gestellt hatten, 

kündigte die Regierung in Berlin nun an, dass sie sich an den Gaul- 

listen in ihrer Gewalt rächen werde, wofür sie die französischen 

Behörden im Voraus verantwortlich machte47. 

Glücklicherweise brauchte das IKRK diesen Drohbrief nicht an 

die gegnerische Regierung weiterzuleiten, weil er von der Wil- 

helmstrasse veröffentlicht wurde. Indem es jedoch eine Verbindung 

zwischen den deutschen Zivilpersonen in französischer Hand und 

den französischen in deutscher Hand herstellte, konnte es die deut- 

sche Note vom 4. Dezember in Beziehung zu seiner eigenen vom 

2. Oktober setzen48. Bestärkt in dieser Interpretation durch Mini- 

ster Berber (vgl. Dokument XLIII), antwortete Max Huber daher 

von Ribbentrop am 9. Dezember im Namen des Komitees und 

schlug bilaterale Verhandlungen zwischen Frankreich und 

Deutschland unter der Ägide des IKRK vor, wie 1914-1918, um 

eine Regelung für die Zivilgefangenen beider Seiten zu finden. Zu- 

vor mögen sie die Vorschläge der Note vom 2. Oktober annehmen. 

Schliesslich sollten die Haftbedingungen verbessert sowie Frauen, 

Kinder und alte Leute repatriiert werden49. 

478 



 

DOKUMENT XLIII 

Die Rolle Fritz Berbers: Zwischen wissenschaftlicher Forschung 

und Geheimdiplomatie 

Als Gast des IKRK seit Ende 1943, widmet sich Fritz Berber in Genf juristi- 

schen Arbeiten über humanitäres Völkerrecht und die Rolle des Roten Kreuzes. 

Diese sind anscheinend bedeutend genug, um den Präsidenten des Internatio- 

nalen Komitees zu veranlassen, sich im Frühjahr 1944 persönlich für eine Ver- 

längerung seiner Aufenthaltsgenehmigung zu verwenden. Berber ist nämlich 

nicht nur Professor an der Auslandswissenschaftlichen Fakultät der Universität 

Berlin, Mitglied der Carnegie- und Rockefeller-Stiftungen und Direktor des 

Deutschen Forschungsinstituts für Aussenpolitik, sondern auch Sachverständi- 

ger des Auswärtigen Amtes mit Ministertitel und gehört zum engsten Kreis 

Joachim von Ribbentrop. 

Mitte August 1944 zögert Carl J. Burckhardt daher nicht, ihn um Hilfe bei 

der Rettung der ungarischen Juden zu bitten, solange die Deportationen aus ge- 

setzt sind. Durch seine Vermittlung hofft er, die Visa für die Mission Ferrière- 

Vischer nach Budapest zu erhalten und Verhandlungen mit Ribbentrop über 

die Transitgenehmigungen anzuknüpfen, die für eine Emigration über die 

Schweiz oder Schweden erforderlich sind. Aber diese Hoffnungen erweisen 

sich als vergeblich. 

Trotzdem tritt das IKRK nach der Note vom 2. Oktober an den Chef der 

Wilhelmstrasse neuerlich vertraulich an Berber heran. Und seine Vermittler- 

rolle erscheint so wichtig, dass Max Huber direkt bei Bundesrat von Steiger für 

eine einmonatige Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung in der Schweiz 

eintritt, als die Eidgenössische Fremdenpolizei im Dezember 1944 unter dem 

Druck gewisser Parteien beschliesst, dem Gastspiel ein Ende zu setzen, dessen 

Dauer allmählich sonderbar erscheint. Der Präsident des Internationalen Ko- 

mitees verweist jedoch auf die laufenden Verhandlungen und den Wunsch, das 

Auswärtige Amt nicht durch eine schroffe Absage zu verstimmen, die als un- 

freundlicher Akt gewertet werden könnte. 

Nach seiner Zusammenkunft mit Kaltenbrunner am 12. März 1945 setzt 

Carl J. Burckhardt die Gespräche nicht nur mit dem Gesandten Windecker fort, 

den der Chef der Sipo und des SD hierzu beauftragt hat, sondern auch mit Fritz 

Berber, dem Ribbentrop dieselbe Mission übertragen hat, was die Angelegen- 

heit für Burckhardt nicht erleichtert. 

Noch heute ist es nicht einfach, die Rolle genau zu bestimmen, die Fritz 

Berber von 1943 bis 1945 spielte. Das Komitee bestätigte 1948, dass er vom 

Auswärtigen Amt beim IKRK akkreditiert gewesen sei und in dieser Eigen- 

schaft wertvolle Dienste geleistet habe. Zur selben Zeit verwiesen andere Quel- 

len auf seine zweifelhafte Rolle beim Pariser Institut de Cooperation intelkctu- 

elle und bezichtigten ihn, französische Intellektuelle bei der Gestapo denunziert 

zu haben. 

Berbers Memoiren tragen nicht zur Klärung des Sachverhalts bei. Ob Op- 
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portunist oder nicht, jedenfalls war er einer der Berater Ribbentrops. Zwar 

nahm sein Einfluss während der Kriegsjahre aus offenbar persönlichen wie poli- 

tischen Gründen ab, und er musste das Feld zugunsten seines Rivalen, des Ge- 

sandten Franz A. Six räumen, SS- Brigadeführer, Präsident des Instituts und 

Dekan der Auslandswissenschaftlichen Fakultät der Universität Berlin. 

Ribbentrop scheint jedoch Berber in Reserve gehalten zu haben, vielleicht 

gerade wegen seiner Beziehungen zum IKRK. Einem deutschen Geheimbe- 

richt vom 18. September 1944 zufolge soll Berber namentlich beauftragt gewe- 

sen sein, bei Burckhardt die Aussichten für einen Separatfrieden im Westen zu 

sondieren. Letzterer sei jedoch auf die Vorschläge nicht eingegangen, sondern 

habe auf die kategorische Ablehnung von Seiten der Anglo-Amerikaner ver- 

wiesen, auf die er bei früheren Gesprächen gestossen sei. 

Auf dieses Schreiben erfolgte nie eine direkte Stellungnahme. 

Dagegen übermittelte der Generalkonsul in Genf am 1. Februar 

endlich die Antwort von Ribbentrops auf die Note vom 2. Okto- 

ber. Im Wesentlichen akzeptierte das Deutsche Reich, 

- dass die französischen und belgischen Häftlinge ihren Angehö- 

rigen auf Rotkreuzformularen schreiben könnten, um sie über ih- 

ren Gesundheitszustand zu unterrichten, 

- dass sie Pakete mit Lebensmitteln, Kleidung, Medikamenten 

und Büchern empfangen dürften, in Einzel- oder Sammelsendun- 

gen, 

- dass sie im Falle eines gerichtlichen Verfahrens gemäss der deut- 

schen Prozessordnung den Anklagegrund erfahren, 

- dass die Behörden individuelle Nachforschungen beantwor- 

ten. 

Aus Gründen der Staatssicherheit könne man jedoch den Besuch 

der Lager und Arbeitskommandos nicht gestatten, und die im 

Schreiben vom 9. Dezember aufgeworfene Frage der Repatriierung 

müsse noch geprüft werden50. 

Trotz ihrer Verspätung war die deutsche Antwort von Wichtig- 

keit, zumindest nach Ansicht des IKRK, das sie in einem Presse- 

communique bekanntgab. Hätte aber zu diesem Zeitpunkt eine 

andere Vorgehensweise nicht mehr Erfolg gehabt? Während des 

monatelangen Wartens haben dies manche gedacht, und wir müs- 

sen hier noch darauf eingehen. 
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Im Sommer 1942 hatte Marti, der mit Nachfragen und Hilfsgesu- 

chen für jüdische wie nichtjüdische Deportierte überschüttet 

wurde, auf den einzigen Weg hingewiesen, der ihm Erfolg zu ver- 

sprechen schien: den zur Gestapo und ihrem obersten Chef, Hein- 

rich Himmler, notfalls zum Justizminister Thierack. Man hatte 

nicht auf ihn gehört, denn am 24. September erhielt er Weisung, 

sich nach wie vor an seine Gesprächspartner in der Rechtsabteilung 

des Auswärtigen Amts zu wenden. Aber der Hauptdelegierte in 

Deutschland blieb bei seiner Meinung, die er in den folgenden Jah- 

ren hier und da in Erinnerung brachte. Im September 1944 schloss 

sich ihm Schwarzenberg an. Überzeugt von der humanitären und 

politischen Notwendigkeit einer «äussersten Anstrengung», wie er 

sagte, für die französischen und belgischen Deportierten, schlug 

der Leiter der Sonderhilfsabteilung nachdrücklich vor, eine promi- 

nente Persönlichkeit, Burckhardt zum Beispiel, möchte sich zu 

Himmler begeben51. Ende Oktober, trotz der Note vom 2. des Mo- 

nats, vielleicht auch gerade deshalb, griff Marguerite Frick-Cramer 

ihrerseits diesen Gedanken in einem Brief an Burckhardt auf. Sie 

meinte sogar, man müsse sich an Hitler persönlich wenden, für 

welche Mission sie, etwas naiv, Pastor Adolphe Keller vorschlug, 

eine eminente Gestalt des schweizerischen Protestantismus und der 

Ökumene: 

«III) Intervention in Deutschland bezüglich der feindlichen Zivil- 

personen in Händen des Reichs (Deportierte, Geiseln, Zwangsar- 

beiter usw.) 

Wie Sie wissen, beschäftige ich mich ganz besonders mit dieser Frage. 

Ich meine, dass wir sie nicht nur vom französischen Gesichtspunkt betrach- 

ten sollten, sondern allgemein, denn sie betrifft genauso die Norweger, 

Jugoslawen, Griechen, Belgier, Holländer, Dänen usw. Wie ich Ihnen 

neulich sagte, halte ich ein Schreiben an das AA und eine Demarche hier 

nicht für das Äusserste dessen, was wir tun können und müssen. Eine per- 

sönliche Mission nach Deutschland scheint mir unerlässlich (Berlin oder 

anderswo, vielleicht sogar Obersalzberg,) um diese Angelegenheit zu 

erörtern, die für Deutschland immerhin wachsende Bedeutung gewinnt. Es 

wäre natürlich wünschenswert, dass Sie oder der Präsident, besser noch, 

Sie und der Präsident diese Mission übernehmen. Wenn Sie dies aber wirk-

lich nicht für möglich erachten, könnte man dann nicht eine schweizerische  
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Persönlichkeit beauftragen, die nicht unbedingt aus unseren Reihen stam-

men müsste? Ich frage mich, ob nicht Prof A. Keller als persönlicher Ver-

treter des Präsidenten entsandt werden könnte, der aus Alters- und Krank-

heitsgründen verhindert ist. Ich weiss auch, dass die Franzosen eine Inter-

vention des Vatikans erbitten, vielleicht könnte man eine gemeinsame oder 

gleichzeitige Demarche unternehmen. 

Aber man muss um Himmels willen allerschnellstens etwas tun. Ich bin 

im Übrigen ganz sicher, dass der Vatikan etwas unternehmen wird. Ich bitte 

Sie um Ihre stets so klarsehende Meinung, denn ich bin entschlossen, die 

Frage einer Mission nach Deutschland mit dem Präsidenten sofort bei des- 

sen Rückkehr nach Genf zu erörtern. Ich möchte jedoch wissen, was Sie 

von den folgenden Möglichkeiten halten: 

1) Den Vatikan um eine gemeinsame Unternehmung und Mission zu 

ersuchen, der ein Vertreter des Heiligen Stuhls und ein persönlicher Vertre- 

ter des IKRK-Präsidenten angehören würden, welche Mission zu Hitler 

oder zu dem von ihm persönlich bestimmten Vertreter entsandt würde. 

2) Dieselbe Mission, jedoch ohne den Vatikan.»52 

In einem handschriftlichen Brief an Huber ersuchte sie ihn drei 

Tage später noch nachdrücklicher, persönlich nach Berlin zu reisen, 

trotz seines Gesundheitszustands. Dabei schlug sie folgende Vorge- 

hensweise vor: 

«I) Weisung an Marti, sofort alle nötigen Schritte zu unternehmen, um 

eine Privataudienz beim Führerfür Sie zu erhalten... 

II) Der Antrag des IKRK könnte etwa folgendermassen formuliert wer- 

den: 

Professor Max Huber betrachtet es als äusserst wichtig, vom Führer 

und Reichskanzler persönlich empfangen zu werden, um mit ihm über die 

Lage bestimmter Kriegsopferkategorien beliebiger Nationalität zu spre-

chen, die von den internationalen Abkommen nicht erfasst werden. Der 

Präsident des IKRK ist überzeugt, dass dringende Massnahmen geboten 

sind, die allen kriegführenden Mächten vorgeschlagen werden müssen. 

Professor Huber ist bereit, sich zu einem solchen Gespräch sofort (ehest-

möglich) an einem dem Führer genehmen Ort und Datum einzufinden. 

Ich glaube, dass dieser Antrag mehr Erfolgsaussichten hat, wenn er von 

Ihnen persönlich gestellt wird und nicht über die diplomatischen Kanäle 

geht... 

Selbst wenn diese Demarche mit einem Misserfolg enden sollte, er-

scheint es mir von höchster Wichtigkeit, den Versuch zu unternehmen, denn  
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das IKRK ist moralisch verpflichtet, alles zu versuchen, um die Einbürge-

rung gewisser Kriegfuhrungsmethoden zu verhindern... In der gegenwärti-

gen Lage kann sich das IKRK in Kenntnis dieser Tatsachen nicht mit einer 

schriftlichen Stellungnahme begnügen, die wahrscheinlich unbeantwortet 

bleiben wird. 

Ihre persönliche Intervention, Herr Präsident, erscheint mir als die ein- 

zige Möglichkeit, vielleicht eine Verminderung der Leiden zu erreichen, 

die die unglücklichen Zivilbevölkerungen immer härter treffen. Ich bin 

überzeugt, dass auch Ihnen die grosse Verantwortung bewusst ist, die eine 

Unterlassung dieses Versuchs bedeuten würde...»53 

Im November wiesen Marguerite Frick und Marti erneut auf die 

Notwendigkeit einer direkten Fühlungnahme hin. Das Politische 

Departement seinerseits, besorgt über das Scheitern seiner Bemü- 

hungen um die Akkreditierung eines neuen schweizerischen Ge- 

sandten bei General de Gaulle, liess Burckhardt wissen, dass es einen 

Erfolg des Komitees in der Frage der französischen politischen Ge- 

fangenen als äusserst vorteilhaft für das IKRK, aber auch für die 

Eidgenossenschaft ansehe54. 

Auf dem Weg zur Begegnung mit Himmler 

Vom Beginn des Jahrs 1945 an wurde die Arbeit der Delegierten in 

Deutschland immer schwieriger: beschädigte Strassen und Schie- 

nenwege, gestörtes Telefon- und Telegraphennetz, verstreute 

Behörden. Die Auflösung griff um sich, während die Zurückver- 

legung der Häftlingslager beschleunigt wurde. Die ganze Infra- 

struktur des IKRK zur Gewährleistung der Gefangenen- und 

Interniertenfürsorge war nun gefährdet, nicht allein mehr die 

KZ-Paketaktion. Die Dezentralisierungsmassnahmen wie die 

Eröffnung von Nebendelegationen in Uffing (Marti) und Wien, die 

Errichtung von Magazinen in Wagenitz nordwestlich Berlins (wo 

die Delegation mit Lehner verbleibt), Lübeck und Moosburg ge- 

nügten nicht mehr, um die Zustellung der Hilfsgüter zu sichern. 

Mitte Februar musste sich das IKRK an die alliierten Regierungen 

wenden, damit sie es bei der Versorgung aus der Schweiz und aus 

Göteborg unterstützten. Allerdings musste von dort aus der Weiter- 

transport in die Lager selbst organisiert werden, denn das Komitee 

übernahm die Verantwortung nur für Spenden, die es an die Emp- 
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fänger ausliefern konnte. Anfang März ging ein Sammelzug von 50 

Schweizer Waggons an das Stalag VII A (Moosburg), wo die eva- 

kuierten Kriegsgefangenen untergebracht waren. 25 Lastwagen, 

die das Amerikanische und das Kanadische Rote Kreuz zur Verfü- 

gung gestellt hatten, machten sich von der Schweiz aus auf den 

Weg, davon sechs über Berlin nach Lübeck, von wo sie Hilfsgüter 

in die wichtigsten Kriegsgefangenen- und Interniertenlager brach- 

ten. Erst in den letzten Kriegswochen begann also das IKRK – wie 

übrigens der WRB oder die nationalen Rotkreuzgesellschaften –, 

die Hindernisse zu überwinden, die sich seit Monaten der CCC- 

Aktion in den Weg stellten. 

Das Chaos zwang Genf sowie seine Delegationen und deren Mit- 

arbeiter zu einem aufreibenden Einsatz aller Energie und Phantasie. 

Es brachte ausserdem die widersprüchlichsten Gerüchte und Äng- 

ste hervor. Bisweilen befürchtete man vor allem unkontrollierte 

Gemetzel, bisweilen ein Ende im Schrecken, das das Regime zur 

«Götterdämmerung» stilisieren würde. Die Evakuierung der Kon- 

zentrationslager im Osten unter grauenhaften Umständen verlieh 

diesen düsteren Prophezeiungen verstärkte Glaubwürdigkeit. Aber 

Burckhardt, von Arbeit überlastet, wartete immer noch auf eine 

Antwort, die er offenbar mit den Mitteln der Geheimdiplomatie zu 

beschleunigen suchte55. 

Die Besorgnis der jüdischen Kreise war auf ihrem Höhepunkt. 

Mehr denn je drängten sie zu Massnahmen zur Verhinderung eines 

Massakers der Kriegsgefangenen mosaischen Bekenntnisses und 

forderten den Status von Zivilinternierten für die aus rassischen 

Gründen Verfolgten. Aber in London, wo er im Januar 1945 die Al- 

liierten zu überzeugen suchte, fand Leo Kubowitzki, einer der Ver- 

antwortlichen für den Hilfsdienst des Jüdischen Weltkongresses, 

kein Gehör. In Genf versprach sich Riegner, gestützt auf seine «pres- 

sure group», mehr Erfolg. Doch die Unterredung, die er Kubo- 

witzki am 20. Februar bei Burckhardt verschaffte, verlief ergeb- 

nislos, denn der neue Präsident des IKRK beharrte auf dem 

Standpunkt, dass die vomJWK verlangte öffentliche Forderung des 

Zivilinterniertenstatus für die Juden die traditionelle Tätigkeit des 

Roten Kreuzes mit Gewissheit gefährden würde. Dagegen teilte er 

seine Absicht mit, mit Himmler zusammenzutreffen, wie unange- 

nehm eine solche Begegnung auch sein mochte, denn er ist wie 
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seine Gesprächspartner der Meinung, dass die Führer des Dritten 

Reiches über die weitere Behandlung von Kriegsgefangenen und 

Zivilinternierten uneinig seien. Wenige Tage später und abermals 

auf Anregung Riegners verlangten die Delegierten der Rotkreuzge- 

sellschaften der Tschechoslowakei, Polens jugoslawiens, Hollands, 

Belgiens, Norwegens, Italiens, Rumäniens und Griechenlands mit 

Unterstützung des französischen Ministeriums für Gefangene, De- 

portierte und Flüchtlinge von Burckhardt schriftlich die Aufbietung 

aller Kräfte des IKRK zugunsten der Zivilhäftlinge im Reichsgebiet. 

Hierzu möge eine Delegation mit Verhandlungsvollmacht nach 

Deutschland geschickt werden. Auch der Ökumenische Rat der Kir- 

chen äusserste sich in diesem Sinne56. Burckhardt sollte sich daher 

Anfang März beeilen, den Jüdischen Weltkongress von seiner Kon- 

taktaufnahme mit «den zuständigen Persönlichkeiten in Deutschland» 

zu informieren. In der Folge unterrichtete er ihn und die Vertreter der 

nationalen Rotkreuzgesellschaften ausserdem über seine Verhand- 

lungen mit Kaltenbrunner. 

Von der zweiten Januarhälfte an ersuchten auch die Regierungen 

der besetzten oder befreiten Länder das IKRK dringend um Hilfe 

für die Deportierten. Vor allem die Republik Frankreich setzte auf 

die Karte des IKRK, denn bisher waren alle Versuche Berns, die 

französischen Interessen gegenüber dem Reich zu vertreten, an der 

Weigerung Berlins gescheitert, die Provisorische Regierung an- 

zuerkennen. Am 16. Januar erteilte Paris den Delegierten des Ko- 

mitees die Erlaubnis, alle Lager mit deutschen Gefangenen zu 

besuchen, und erklärte sich bereit, gewisse Kategorien von Zivil- 

internierten zu repatriieren, ohne eine Gegenleistung abzuwarten. 

Ende Januar ersuchte die französische Regierung das IKRK, Ver- 

handlungen mit Berlin aufzunehmen, unter anderem über einen 

Austausch französischer Deportierter und deutscher Zivilinternier- 

ter. Im Übrigen appellierten, nach dem jüdischen Weltkongress, nun 

auch das State Department und der War Refugee Board an das In- 

ternationale Komitee, mit allen Mitteln etwas zu unternehmen, 

denn die Gerüchte über bereits erfolgte oder geplante Massen- 

morde in den Lagern wurden immer lauter. Die neutralen Staaten 

wurden hiervon ebenfalls unterrichtet. Die schwedische Regierung 

schlug darauf Bern und dem Vatikan eine diskrete, aber energische 

Demarche beim Auswärtigen Amt vor. Am 12. Februar infor- 
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mierte der schweizerische Gesandte den deutschen Aussenminister, 

dass sein Land bereit sei, weitere gefährdete Juden aufzunehmen 

und, wenn nötig, die Transportmittel zur Verfügung zu stellen. 

Überdies unterstützte er das Gesuch des IKRK, sich um die Juden 

annehmen zu dürfen, vor allem in Bergen-Belsen, wo katastro- 

phale Bedingungen herrschten57. 

Der Besuch, den der schwedische Konsul in Paris, Nordling, 

Burckhardt am 31.Januar abstattete, hatte den Entschluss sicher 

mitbestimmt, direkten Kontakt zur SS zu suchen. Der unterneh- 

mungslustige Nordling behauptete, über Beziehungen zu Himm- 

ler persönlich zu verfugen, und als Burckhardt geltend machte, dass 

die Berliner Delegation in ständiger Verbindung mit den Polizeibe- 

hörden stehe, erwiderte er, dies reiche nicht mehr aus. Katastro- 

phen in letzter Minute könnten sowohl durch die Führung wie 

durch die Basis ausgelöst werden. Die einzige Lösung bestehe da- 

her darin, in jedes Lager eine Sanitätsmannschaft zu entsenden, um 

die Kranken zu pflegen und die Überwachung zu gewährleisten, 

ein Vorschlag, welchen der deutsche Konsul in Genf, Siegfried, 

Burckhardt schon im Dezember unterbreitet hatte. Nach der Un- 

terredung mit Nordling notierte Burckhardt: 

«Ergebnis: Unsere Delegation ist auf sichere und rasche Weise von Vor- 

stehendem zu unterrichten. Es muss in der Tat vermieden werden, dass eine 

andere Organisation dem IK zuvorkommt, wenn eine Aktion in dem ge- 

wünschten Sinne unternommen werden könnte.»** 

Am Tag vor diesem Gespräch war in Genfein Bericht von grosser 

Bedeutung eingegangen, den Schirmer am 20. Januar aus Berlin ab- 

gesandt hatte. Es war zwar nicht das erste Mal, dass Delegierte Kon- 

takt zu anderen NS-Behörden als zu ihren gewöhnlichen Gesprächs- 

partnern beim Auswärtigen Amt oder OKW aufnahmen. Hatten 

Marti und seine Kollegen nicht seit Herbst 1943 mit verschiedenen 

Kommandanten und SS-Führern der Konzentrationslager gespro- 

chen? Diesmal war es Lehner und Schirmer jedoch gelungen, Ver- 

bindungen zum Hauptquartier der SS für die Verwaltung aller KZ 

in Oranienburg und zu Vertretern des Reichssicherheitshauptamts 

(RSHA) herzustellen. Diese Kontakte schienen nun Früchte zu 

tragen. Dem Delegierten zufolge sei man zu einer Übereinkunft 

zugunsten der französischen, belgischen, holländischen und skan- 

dinavischen Häftlinge gekommen: grosszügige Erlaubnis zu Paket- 
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Sendungen, Errichtung eines Zentrallagers in Dachau, Anweisung 

an die Kommandanten, die Verteilung nach den Angaben Genfs 

vorzunehmen, Ernennung von Vertrauensleuten wie bei den 

Kriegsgefangenen, Rücksendung aller Empfangsbestätigungen. 

Was die Besuche der Lager angeht, teilte Schirmer mit, das Gesuch 

sei Himmler zur Prüfung übermittelt worden59. 

Die Paketaktion an die KZ-Häftlinge wurde damit gewisserma- 

ssen offiziell sanktioniert, weshalb Schwarzenberg den Bericht 

Schirmers als «ersten Lichtblick in den Verhandlungen mit der SS» be- 

zeichnete. Er stellte jedoch auch einen Durchbruch durch seine Be- 

zugnahme auf Himmler dar. Es war daher verständlich, dass die am 

1. Februar in Genf überreichte Antwort auf die Note vom 2. Okto- 

ber etwas an Gewicht verlor. Sie bezog sich nämlich nur auf die 

französischen und belgischen Deportierten. Das Auswärtige Amt 

machte zwar Zugeständnisse für die Korrespondenz der Häftlinge 

und sicherte die Einhaltung der Strafprozessordnung bei gericht- 

lichen Verfahren zu, lehnte jedoch Besuche des IKRK ab. Die Ge- 

nehmigung zu Paketsendungen war viel unbestimmter gehalten als 

der detaillierte Versorgungsplan, den die Delegierten in Berlin mit 

der SS verabredet hatten. 

Als erstes Ergebnis der Appelle, des internationalen Drucks, der 

Kontakte der Berliner Delegation zur SS, aber auch der schwedi- 

schen Konkurrenz trat das Komitee jetzt den Deutschen gegenüber 

energischer auf, als dies noch im Dezember zu erwarten gewesen 

wäre. Es begnügte sich nicht damit, seine Genugtuung über die er- 

sten Erfolge zu bekunden, sondern verlangte am 15. Februar Na- 

menlisten der Schutzhäftlinge, um nach der bewährten Methode 

der Zentralstelle eine Kartei anzulegen, Angaben über die Internie- 

rungsorte und Lagerstärken zur Verbesserung der Versorgung, die 

den Kriegsgefangenen zustehenden rechtlichen Mindestgarantien 

im Falle von Strafverfahren und neuerlich die Genehmigung, die 

Lager zu besuchen. Schliesslich drang es auf die schnellstmögliche 

Repatriierung bestimmter französischer und belgischer Internierter 

(Kranke, Verwundete, Frauen, Kinder, Personen, gegen die kein 

Strafverfahren anhängig war oder bei denen der Internierungs- 

grund verjährt oder hinfällig geworden war) und ersuchte, einen 

offiziellen Beauftragten zur Fortsetzung der Verhandlungen nach 

Genf zu senden60. 
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Die zweite Folge des veränderten Kräfteverhältnisses war natür- 

lich die Wiederaufnahme der Idee eines Gesprächs auf höchster 

Ebene. In dieser Hinsicht überstürzten sich die Ereignisse. Unab- 

hängig von Nordling, der in der Schweiz eine lebhafte Tätigkeit 

entwickelte, wusste Burckhardt von Georg Hoffmann, dem Dele- 

gierten in Stockholm, dass die Schweden nun auch in Deutschland 

tätig werden wollten. Am 7. Februar wies er den Exekutivausschuss 

auf eine mögliche Präsenz schwedischer Vertreter in den Lagern hin 

und stellte fest, dass der Augenblick gekommen scheine, eine Ab- 

ordnung des Internationalen Komitees zu den Deutschen zu schik- 

ken61. Die Ankunft von 1‘200 Juden aus Theresienstadt an der 

schweizerischen Grenze, begleitet von Altbundespräsident Jean- 

Marie Musy (vgl. Dokument XLIV), erregte zwar die Öffentlich- 

keit, beeinflusste die Beschlüsse des IKRK aber offenbar nicht. 

Denn Burckhardt hatte schon am 2. Februar einen Brief Himmlers 

erhalten, der ihn zu einer Zusammenkunft einlud, was er dem Exe- 

kutivausschuss anscheinend noch nicht mitgeteilt hatte. 

Burckhardt überlegte zwei Wochen, bevor er annahm. Am 

19. Februar informierte er das Eidgenössische Politische Departe- 

ment über seine soeben abgesandte Zusage auf Bitten der alliierten 

Regierungen, wie er sagte (der ausserordentliche Gesandte der Ver- 

einigten Staaten in Bern, Laughlin Currie, wurde anlässlich seines 

Besuchs beim IKRK am 26. Februar von dem Projekt ebenfalls in 

Kenntnis gesetzt). Am selben Tag traf übrigens der Reichsfuhrer SS 

in Hohenlychen mit einem anderen neutralen Gesprächspartner zu- 

sammen, dem Vizepräsidenten des Schwedischen Roten Kreuzes, 

Folke Bernadotte. 

Die Absichten Himmlers waren evident. Doch zu diesem Zeit- 

punkt führte das IKRK auch noch andere Verhandlungen mit den 

Nationalsozialisten, sei es durch seine Delegation in Berlin, durch 

Hans Bon in Italien, oder mit dem Auswärtigen Amt über Berber 

in Genf, ein Kanal, der nicht unwirksam war, denn über ihn gab die 

Wilhelmstrasse am 2. März ihr Einverständnis zum Austausch der 

internierten Kinder, Frauen und Greise zwischen Frankreich und 

dem Deutschen Reich. Selbst wenn sie spät erfolgte und mit zahl- 

reichen Schwierigkeiten verbunden war, weil es ungleich mehr alli- 

ierte Zivilinternierte in deutschem Gewahrsam als deutsche Zivil- 

personen in Händen der Alliierten gab, erschien diese Operation 
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nun möglich, vorausgesetzt, dass die Westmächte die erforderlichen 

materiellen Mittel, vor allem Lastwagen zur Verfügung stellten. 

Burckhardt antwortete daher den Amerikanern, die auf verstärkte 

Bemühungen des IKRK auf allen Gebieten und in ganz Deutsch- 

land drängten: 

«Nur Hilfsmittel in grossem Massstab und schnelle Entscheidungen kön- 

nen zu Ergebnissen führen. 

DOKUMENT XLIV 

Die Aktionen Musys und Bernadottes 

Am frühen Morgen des 8. Februar 1945 treffen 1‘200 meist deutsche Juden aus 

Theresienstadt in Kreuzlingen ein, zur grossen Überraschung der schweizeri- 

schen Behörden. Die Aktion war seit November 1944 zwischen Heinrich 

Himmler, Walter Schellenberg (Chef des Spionagedienstes der SS) und dem 

ehemaligen Präsidenten der Eidgenossenschaft, dem Freiburger Jean-Marie 

Musy, ausgehandelt worden, der der SS nicht unbekannt ist. Dieser hatte sich 

privat mit dem Bund Orthodoxer Rabbiner der Vereinigten Staaten und Kana- 

das in Verbindung gesetzt, der wie andere jüdische Vereinigungen versuchte, 

durch Kompensationsgeschäfte Leben zu retten. Verhandlungsbasis waren hier 

anscheinend 5 Million Franken, aber für eine viel grössere Anzahl von Häftlin- 

gen und nicht in erster Linie aus dem relativ privilegierten Theresienstadt. 

Trotz mehrerer Reisen nach Berlin gelingt es Musy nicht, weitere Freilassun- 

gen zu erwirken, und er muss offenbar die vorgestreckte Summe zurückzahlen. 

Das IKRK steht dieser Aktion eher ablehnend gegenüber, denn man missbil- 

ligt den Loskauf von Juden mittels Lastwagen oder Devisen. Vielleicht hat sie 

in den Augen Burckhardts sogar Walter Schellenberg diskreditiert, mit dem 

Lehner in Berlin in Verbindung steht. Dagegen scheint sie den Tatendrang Graf 

Folke Bernadottes anzuspornen, der am 15. Februar aus Stockholm abreist, um 

am 19. in Hohenlychen mit Himmler zusammenzutreffen. Aber Hitler, wütend 

über die Affäre Musy, hat inzwischen die Handlungsfreiheit des Reichsführers 

SS weitgehend beschnitten. Schliesslich erwirkt der Vizepräsident des Schwe- 

dischen Roten Kreuzes nicht die Rückführung der rund 13’000 skandinavischen 

Deportierten, sondern nur ihre Zusammenlegung ins Lager Neuengamme bei 

Hamburg. Dort werden sie (wie die Häftlinge anderer Nationalitäten im Lager) 

von einer Sanitätskolonne des Schwedischen Roten Kreuzes betreut, die die 

Beförderung der Deportierten durch das Reich übernommen hat. Einige hun- 

dert Norweger und Dänen, darunter auch Juden, können Ende April nach 

Schweden gelangen. Die übrigen müssen mit ihren schwedischen Betreuern 

die Befreiung des Lagers abwarten, die den Auftakt zu den umfassenden Repa- 

triierungen bildet, darunter der Französinnen aus Ravensbrück. 
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icht Man erwartet oft Wunder von uns, die wir natürlich n 

gen können. Wenn wir jedoch unsere ganze Sorgfalt aufwen 

ren ganzen Willen einsetzen, können wir etwas tun – sofern 

unerlässlichen Mittel für die Erfüllung unsrer Aufgabe liefert.»62 

bewerkstelli- 

den und unse- 

man uns die 

Begegnung an der Arlbergstrasse 

Himmler, den seine militärischen Aufgaben an der Ostfront fest- 

hielten, fand schliesslich keine Zeit für eine Zusammenkunft und 

schlug Burckhardt eine Unterredung in Süddeutschland mit einer 

Persönlichkeit von hohem Rang vor, die ihn vertreten sollte. Am 

Montag, den 12. März, um 12 Uhr überquerte der Präsident des 

IKRK in Begleitung seines Mitarbeiters Bachmann die Grenze in 

Feldkirch. Sofort wurden die beiden im Wagen zu einem ver- 

schwiegenen Gasthof an der Strasse zwischen Feldkirch und Blu- 

denz gebracht, wo sie SS-Obergruppenführer Ernst Kaltenbrunner 

erwartete, General der Waffen-SS und der Polizei, Chef der Sipo 

und des SD, des Reichssicherheitshauptamts und aller Konzentra- 

tionslager. 

Über diese Unterredung, die von 14 Uhr 30 bis 18 Uhr 30 dau- 

erte, hegen mehrere Quellen vor, die sämtliche vom Roten Kreuz 

stammen, im Wesentlichen der Bericht Burckhardts für Minister 

Berber vom 14. März, ein weiterer desselben Verfassers in französi- 

scher Sprache vom 17. März, der für den Chef des Politischen De- 

partements, Max Petitpierre bestimmt war, schliesslich eine Zu- 

sammenfassung Hans Bachmanns vom 19. Die Daten sind hier 

wichtig, denn am 13. und 15. März wurden die Gespr äche in Kreuz- 

ungen, also in der Schweiz, mit dem Vertreter des Auswärtigen 

Amts, Adolf Windecker, fortgesetzt, der seit Ende Januar in Kon- 

stanz offiziöse Bestrebungen verfolgte, die Stadt wieder zu einem 

Austausch- und Auffangort zu machen, der sie während des Ersten 

Weltkriegs war. Als jedoch Burckhardt am 16. in Zürich mit Mini- 

ster Berber zusammentraf, stellte sich heraus, dass die beiden Spre- 

cher der Wilhelmstrasse untereinander und mit Kaltenbrunner un- 

einig waren, wobei sich der eine auf die Vollmachten berief, die ihm 

der Chef der Rechtsabteilung erteilt hatte, der andere auf Ribben- 

trop persönlich. Um das Mass voll zu machen, liessen die Antwor- 

ten, die Kaltenbrunner Burckhardt am 29. März zu den aufgewor- 
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fenen Fragen übersandte, viele Unklarheiten bestehen. Trotz dieses 

Durcheinanders werden wir versuchen, uns ein Bild von dem am 

12. März Gesagten zu machen, von der Tragweite der Vorschläge 

Burckhardts und von den tatsächlichen Auswirkungen dieser be- 

rühmten Verhandlung, die fast sofort, aber ungenau durch eine In- 

diskretion des Eidgenössischen Politischen Departements bekannt 

wurde. 

Neben einigen Ersuchen um Freilassung verschiedener Persön- 

lichkeiten standen an diesem Nachmittag Bachmann zufolge zwei 

Problemkreise zur Debatte, die beide in erster Linie die französi- 

schen Häftlinge betrafen, dann die Internierten in den Konzentra- 

tionslagern und schliesslich die Juden, dank der Beharrlichkeit des 

IKRK-Präsidenten. 

Der erste Problemkreis war der der Evakuierung verschiedener 

Kategorien von Kriegsgefangenen und Internierten und deren Ver- 

bringung in die Schweiz. Burckhardt, der am 20. Februar zum 

schweizerischen Gesandten in Paris ernannt wurde (vgl. Doku- 

ment XLV), war hier in seinem Element. Nachdem er auf das Los 

der Frauen und Kinder der polnischen Armee Bor-Komorowskis 

eingegangen war, schlug er daher die Durchführung des Zivilper- 

sonenaustausches zwischen Frankreich und dem Deutschen Reich 

vor, der in der Note des Auswärtigen Amtes vom 2. März grund- 

sätzlich akzeptiert worden ist. Kaltenbrunner erklärte, dass er von 

dieser Note zwar nichts wisse, aber gegen ein solches Unterneh- 

men, Belgier inbegriffen, nichts einzuwenden habe, das nur über 

die Schweiz erfolgen könne, weil die Ostsee vermint sei. Allerdings 

müsste das IKRK die nötigen Transportmittel zur Verfügung stel- 

len, was nicht unmöglich schien. 

In den folgenden Tagen standen die konkreten Austauschvor- 

schläge im Mittelpunkt der Gespräche in Kreuzlingen, aber ergeb- 

nislos. Und in seinem Brief vom 29. März kam Kaltenbrunner neu- 

erlich auf die Garantien zurück, die das Reich von der Gegenpartei 

für die Elsässer und Lothringer sowie für die Kolaborateure for- 

derte. Die vorbereitenden Gespräche gingen also weiter, bevor es 

zu einem ersten Austausch kam, Im Gegenzug zu 454 deutschen Zi- 

vilinternierten wurden rund 300 grossteils jüdische Französinnen 

am 11. April in die Schweiz gebracht. Ihr Gesundheitszustand war 

so schlecht, dass mehrere von ihnen nicht direkt nach Frankreich 
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DOKUMENT XLV 

Carl J. Burckhardt, das IKRK und die Schweiz im Frühjahr 1945 

Präsident des Internationalen Komitees seit dem 1. Januar 1945, sieht sich Carl 

J. Burckhardt wenige Wochen nach seinem Amtsantritt vor einem schweren 

Dilemma. Nachdem zwei Anwärter für die Vertretung der Eidgenossenschaft 

in Paris von der Provisorischen Regierung abgelehnt worden sind, drängt ihn 

Max Petitpierre, der neue Chef des Politischen Departements, den Posten zu 

übernehmen, weil er sich dadurch eine Verbesserung der Beziehungen zwi- 

schen der Schweiz und dem befreiten Frankreich erhofft. Burckhardt zögert, 

hin und her gerissen zwischen seiner Abneigung gegen die diplomatische Lauf- 

bahn, der Bedeutung seiner Aufgabe beim IKRK und seinem Patriotismus. 

Letzterer gewinnt schliesslich die Oberhand. Seine Ernennung erfolgt am 

20. Februar, er erreicht jedoch bei Max Petitpierre und General de Gaulle den 

Aufschub seiner Abreise bis zum Abschluss seiner Verhandlungen über den 

Austausch der französischen Zivilinternierten. Ehrenpräsident Max Huber 

wird ihn trotz seines schlechten Gesundheitszustandes interimistisch an der 

Spitze des IKRK vertreten. 

Diese Mission stellt letztlich nur einen der zahlreichen Berührungspunkte 

zwischen der eidgenössischen Diplomatie und der Tätigkeit des IKRK im 

Frühjahr 1945 dar. 

Am Ausgang des Zweiten Weltkriegs befindet sich die Schweiz in einer heik- 

len Lage. Von den Achsenmächten eingeschlossen, war sie gezwungen, auf 

wirtschaftlicher und finanzieller Ebene Zugeständnisse zu machen, die zwar 

nicht gegen den Buchstaben der Neutralität verstiessen, in den Augen der Sieger 

jedoch eine ernsthafte Entgleisung darstellen, trotz aller Bemühungen um gute 

Beziehungen zu den Alliierten. Fast die gesamte Führung des Landes hat allzu 

lang an den Sieg des Deutschen Reichs geglaubt, ohne ihn zu wünschen. Über- 

dies unterhält die Schweiz keine diplomatischen Beziehungen mit der UdSSR. 

Im Sommer 1944 erscheint eine Umorientierung unumgänglich, die Marcel 

Pilet-Golaz, seit vier Jahren Chef der eidgenössischen Diplomatie, schliesslich 

lieber einem neuen Mann überlässt, indem er bei Jahresende aus dem Bundesrat 

ausscheidet. 

Als Schutzmacht der Anglo-Amerikaner ist die Schweiz zunächst vom 

Schicksal der französischen Kriegsgefangenen und Zivilinternierten nicht di- 

rekt betroffen. Daher verfolgt sie aufmerksam die Pläne des IKRK. Sie will aber 

auch nicht zu schnell und zu weit in eine Intervention zugunsten der KZ-Häft- 

linge oder der Juden involviert werden. Immerhin zeigen ihr£ Demarchen für 

die ungarischen Juden im Sommer 1944 und ihre vorsichtig gerechneten Vor- 

stellungen im November 1944 und Februar 1945 eine Kursberichtigung in der 

Neutralitätspolitik an, die die englischen «Ermunterungen» zu einer verstärk- 

ten Tätigkeit als Schutzmacht noch befördern (Übergabe einet diesbezüglichen 

Note an Max Petitpierre am 21. Februar 1945). Die Begegnung Kaltenbrunner- 

Burckhardt erweckt daher in Bern grösstes Interesse. Wenn das Internationale 
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Komitee auch von der Schweiz unabhängig ist – theoretisch, wie de Haller 

betont kann die Tätigkeit des IKRK nicht einen Weg weisen, den man even- 

tuell gemeinsam beschreiten sollte? 

Die Frage ist um so berechtigter als sich sämtliche Pläne zum Austausch und 

zur Repatriierung von KZ-Häftlingen oder Kriegsgefangenen auf das eidge- 

nössische Territorium beziehen. Vom Herbst 1944 an trifft daher die Bundes- 

verwaltung Massnahmen zur Kanalisierung des Flüchtlingsstroms, der bei 

Kriegsende die Schweiz zu überfluten droht. Wichtig ist also nicht nur die Auf- 

nahme dieser Unglücklichen, die oft in schlechter gesundheitlicher und sanitä- 

rer Verfassung sind, sondern auch die Vorbereitung ihrer Abreise, denn für sie 

wie für die Juden kann die Schweiz nur ein Durchgangsland darstellen. In ge- 

wisser Hinsicht verleiht die Tätigkeit des IKRK der Neutralität nicht nur einen 

humanitären Anstrich, sie trägt auch zur Planung und Abwicklung der Rück- 

führung bei, denn die Delegierten halten die Häftlinge vorläufig in Deutschland 

zurück, wie ein Mitarbeiter des Chefs der eidgenössischen Fremdenpolizei fest- 

stellt, womit sie die Verpflegung und geordnete Repatriierung erleichtern. 

Das IKRK verfügt über wenig Spielraum, denn es ist auf die Unterstützung 

der schweizerischen Behörden angewiesen, um die zahlreichen logistischen 

Probleme zu lösen, die sich durch die wachsenden Aufgaben in Deutschland 

stellen, und um den Transport der Rückzuführenden zu bewerkstelligen. 

Über alle Berechnung hinaus und trotz der rechtlichen Unabhängigkeit der 

Institutionen, sind die Eidgenossenschaft und das IKRK im Frühjahr 1945 zur 

Zusammenarbeit gezwungen. Geographie und Politik machen sie erforderlich, 

wie Max Petitpierre an den Bundesrat schreibt: 
«Es ist zu erwarten, dass eines Tages ein Teil der Millionen Ausländer, die deportiert 

worden oder in Deutschland inhaftiert sind, dieses Land über unser Territorium zu 

verlassen suchen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass Deutsche versuchen werden, sich 
unter die Flüchtlinge zu mischen. 

Bekanntlich erwartet man zumindest in den Vereinigten Staaten, in Frankreich und 

wahrscheinlich auch in England von der Schweiz, dass sie die Befreiung der augenblick- 
lich in Deutschland befindlichen Kriegsgefangenen und Deportierten mit allen Mitteln 

befördere. Es gilt daher für unser Land, nicht nur eine humanitäre Aufgabe zu erfüllen, 

sondern auch ein politisches Problem zu lösen. Wenn wir dazu beitragen, eine beacht- 
liche Zahl von Unglücklichen zu retten, liefert uns das ein entscheidendes Argument für 

die Verteidigung unserer Neutralität, die, wie Sie wissen, von den meisten alliierten 

Ländern in Frage gestellt wird, insbesondere von den Vereinigten Staaten und Frank- 
reich ... 

Angeblich ist in gewissen Kreisen die Schliessung unserer Grenze erwogen worden. 

Diese Massnahme, die natürlich die einfachste wäre, erscheint mir aus den erwähnten 
aussenpolitischen Gründen undurchführbar. 

Sobald die Grundsatzfrage geklärt ist, halte ich es für nötig, die Massnahmen voran- 

zutreiben, die zweifellos schon in Aussicht genommen sind. Dies muss schnell geschehen 
angesichts der Eventualitäten, die von heute auf morgen eintreten können.» 

(BA, E2001 (D) 3/474, Brief vom 9.4.1945) 
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weiterreisen konnten. Diesem ersten Transport folgten am 24., 25. 

und 26. April weitere tausend Personen, vor allem Franzosen, Bel- 

gier und Holländer, die hauptsächlich in Mauthausen inhaftiert 

waren. Die Deportierten, von denen mehrere unterwegs starben, 

wurden registriert, verpflegt und ärztlich behandele aber von der 

Öffentlichkeit ferngehalten und schnellstens an die Schweizerisch- 

französische Grenze befördert. In der Tat drängte die Regierung in 

Paris das IKRK, die Repatriierung zu beschleunigen. So beschloss 

der Bundesrat am 27. April, seinerseits einzugreifen und trotz der 

Bedenken General Guisans und der PTT-Direktion zwei Kolonnen 

gelber Postautobusse zur Verfügung zu stellen, die pro Reise 1‘600 

Personen befördern konnten. Marti als Leiter der Uffinger Delega- 

tion und Hans Frölicher, der schweizerische Gesandte in Deutsch- 

land, der nun in Bernried bei Tutzing residierte, bewogen den Bun- 

desrat, sein prinzipielles Einverständnis zur Aufnahme von 3’000 

Verwundeten und Kranken und zu einem täglichen Transit von 

1‘500 befreiten Häftlingen zu geben. Aber ihre Pläne, für den Trans- 

port die Versorgungslastwagen zu verwenden, die leer aus den La- 

gern zurückkommen, scheiterten an dem allgemeinen Chaos, am 

Erschöpfungszustand zahlreicher Deportierter und Internierter so- 

wie am Widerstreben der Militär-, Polizei- und Sahitätsbehörden 

der Schweiz. Diese waren zwar bereit, jede Art befreiter Lagerhäft- 

linge nach einem Schnellverfahren aufzunehmen, aber unter der 

Bedingung, dass diese nicht in der Schweiz blieben, sondern um- 

gehend zur französischen Grenze weiterbefördert wurden. Die 

Franzosen waren jedoch bei allem Verständnis auch nicht gewillt, 

sämtlichen «displaced persons», wie man jetzt bereits sagte, Asyl zu 

gewähren, vor allem, wenn es sich um Deportierte aus dem Osten 

handelte, die nicht französisch sprachen. 

Burckhardt verwendete sich bei Kaltenbrunner auch für dieju- 

den. Auch hier war er nicht mit leeren Händen gekofnmen, denn er 

konnte seinem Gesprächspartner ein Memorandum des War Refu- 

gee Board vorlegen, das ein umfassendes Programm der Versor- 

gung und des Transports in die Schweiz für jene Zivilhäftlinge ent- 

hielt, die nicht mit Kriegsgefangenen gleichgestellt waren, und 

dem IKRK die erforderlichen Beförderungs- und Finanzmittel so- 

wie diplomatische Unterstützung zusagte. Kaltenbrunner meinte 

darauf, die Aktionen Musy und Saly Mayer-Becher seien Beweis 
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für ein gewisses Entgegenkommen der Deutschen. Er versprach, 

die Angelegenheit mit den zuständigen Stellen zu prüfen. 

Die Sammlung der überlebenden Juden und ihre Überstellung in 

die Schweiz kamen schliesslich nicht zustande, selbst wenn Kalten- 

brunner in seinem Brief vom 29. März noch Hoffnung darauf liess. 

Bei den weiteren Zusammenkünften in Kreuzlingen und am 

24. April in Innsbruck wurden in dieser Frage keine Fortschritte er- 

zielt, die sowieso angesichts des wachsenden Chaos im Reich und 

der wenigen überlebenden Juden immer theoretischer wurde. 

Der Schutz der Gefangenen und Internierten stellte den zweiten 

Themenkreis der Verhandlungen vom 12. März dar. Es ging dabei 

übrigens auch um die Kriegsgefangenen, zum Beispiel um die An- 

gehörigen der «Forces françaises libres» und die Deutschen in franzö- 

sischem Gewahrsam. Im Wesentlichen wurden aber die Lage der 

KZ-Häftlinge und die deutsche Antwort vom 1. Februar erörtert. 

Kaltenbrunner akzeptierte im Prinzip ohne Weiteres, die Zuge- 

ständnisse, die dem IKRK für die Franzosen und Belgier gemacht 

worden waren, auf die anderen Nationalitäten auszudehnen. Dage- 

gen sei eine Sammlung und Repatriierung nach Ländern, wie sie 

Bernadotte für die Skandinavier erreicht hatte, wegen der Vielzahl 

der Lager und Staatsangehörigkeiten nicht möglich. Auch Besuche 

der Delegierten müssten ausgeschlossen werden, führte der Ober- 

gruppenführer weiter aus, da zu viele Lager mit Fabriken in Verbin- 

dung stünden, die für die Landesverteidigung arbeiteten. Es blieb 

also nur die Lösung, wie bereits für die Kriegsgefangenen in Aus- 

sicht genommen, Delegierte in Begleitung einer Sanitätsmann- 

schaft in den Lagern unterzubringen, die sie erst nach Kriegsende 

verlassen dürften. Kaltenbrunner versprach zu diesem Punkt eine 

schriftliche Antwort, die nie erfolgte. Wie wir noch sehen werden, 

setzten die Delegierten noch über einen Monat lang ihre Besuche 

im gewohnten Stil fort, das heisst, sie begnügen sich mit der Abgabe 

der Pakete und einer Unterhaltung mit der Kommandantur. Erst 

das Heranrücken der alliierten Truppen oder die Befreiung eines 

Lagers verschaffte ihnen manchmal Zugang zum Inneren der Haft- 

anstalten. Was die Versorgung anging, trat man ebenfalls auf der 

Stelle, denn am 12. März war man noch nicht über den nun zwei 

Monate alten Vorschlag hinausgekommen, in Dachau eine Vertei- 

lungszentrale für die Pakete einzurichten, von wo aus die SS die La- 
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ger beliefern sollte. Neu war nur, dass das IKRK die' 

zur Verfügung stellen würde. Dagegen sagte 

Transportmittel 

Kaltenbrunner 

Burckhardt zu, dass die Juden in Zukunft in gleicher Weise wie die 

anderen Häftlinge behandelt würden, nämlich dieselben Vergünsti- 

gungen hinsichtlich Verpflegung, Korrespondenz usw. erhielten. 

Die Unterredung an der Arlbergstrasse lässt sich nicht eindeutig 

beurteilen, selbst, wenn man die weiteren Gespräche mitberück- 

sichtigt. Kaltenbrunner hat keine wesentlichen Zugeständnisse ge- 

macht. Er hat versprochen, die Wünsche Burckhardts an Himmler 

weiterzuleiten und sich beim Auswärtigen Amt zu verwenden, von 

dem weitgehend die Frage abhing, an der dem schweizerischen Ge- 

sandten in Paris am meisten gelegen war, der Austausch oder die 

Rückführung der französischen und, allgemeiner, der alliierten In- 

ternierten. Eine Zusammenkunft hatte stattgefunden, die dem 

IKRK seit Kriegsbeginn als tabu gegolten hatte. Die Erfolge ent- 

sprachen nicht dem bewiesenen guten Willen, was allerdings teil- 

weise auf die Umstände zurückzuführen war. Doch wie wären sol- 

che Verhandlung 1942 oder sogar noch 1944 verlaufen? 

Jedenfalls verlor Burckhardt nach seinem Treffen mit Berber in 

Zürich keine Zeit. Von der Sorge um seinen Amtsantritt in Paris 

befreit, drängte er das IKRK, den grösstmöglichen Nutzen aus der 

Zusammenkunft mit Kaltenbrunner zu ziehen. Am 14. März liess er 

in Kreuzlingen eine ständige Dienststelle einrichten, um die Ver- 

bindung zu den Deutschen, das heisst zum Gesandten Windecker 

aufrechtzuerhalten. In Genf trat eine technische Kommission zu- 

sammen. Die schweizerischen Behörden wurden eingehend infor- 

miert. Über Jean Jardin bei der französischen Botschaft in Bern 

wurde die Verbindung Masson-Schellenberg eingeschaltet, der Ka- 

nal Berber reaktiviert. Ende März traf ein neuer Delegierter, 

Dr. Hans E. Meyer, mit zehn Versorgungslastwagen in Berlin 

ein, die für die Kriegsgefangenen in Torgau bestimmt waren. Er 

überbrachte ausserdem einen Brief an Kaltenbrunner, in dem 

Burckhardt im Sinne der Arlberggespräche vorschlug, die Versor- 

gungslastwagen für die Kriegsgefangenenlager zum Transport 

politischer Häftlinge in die Schweiz zu verwenden, statt sie leer 

zurückgehen zu lassen63. 
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In den Trümmern des Dritten Reiches 

Nicht allein wurde die Berliner Delegation des IKRK vom Ergeb- 

nis der Vorarlberger Gespräche nicht unterrichtet, Genf hatte auch 

gar nicht die Absicht, ihr Mitteilung davon zu machen, denn dem 

Sonderdelegierten Hans Meyer wurde ausdrücklich untersagt, 

seine Kollegen über den wahren Zweck seiner Mission zu infor- 

mieren, woran sich der Neuankömmling im Übrigen nicht gehalten 

hat. Diese Heimlichtuerei mit den Verhandlungen, der wir schon 

öfter begegnet sind, war hier besonders unangebracht, denn Lehner 

und seine Mitarbeiter hatten ihre Kontakte zur SS ausgebaut und zu 

wichtigen Gesprächspartnern Zugang gefunden. Ihre Unterredung 

Mitte März mit dem Chef des Amtes VI der SS (Spionage), Walter 

Schellenberg, hatte ihnen bewiesen, dass nicht nur die Führung des 

Reichs, sondern auch die der SS immer mehr in zwei Lager gespal- 

ten war, die Fanatiker und die Gemässigten – oder Realisten. Schel- 

lenberg gehörte zu den letzteren, was ihm übrigens den Kopf retten 

sollte. Durch seine Vermittlung wurde Marti am 23. März vom 

Chef des Sicherheitsdienstes, Obergruppenführer Müller emp- 

fangen, genannt «Gestapo-Müller». Dieser war über den Inhalt der 

Gespräche seines Vorgesetzten mit Carl J. Burckhardt unterrichtet, 

Marti nicht. Aber was der Delegierte verlangte, deckte sich natür- 

lich mit den in Vorarlberg erörterten Themen: Paketsendungen an 

die Konzentrationslager, Ausdehnung der Korrespondenzerlaub- 

nis auf alle Deportierten, Besuch der Lager, insbesondere There- 

sienstadts und Bergen-Belsens. Hans Meyer seinerseits bemühte 

sich um die Repatriierung einer ersten Gruppe französischer Frauen 

aus Ravensbrück. Und da er in Berlin keinen Erfolg hatte, begab er 

sich geradewegs nach Hohenlychen, um mit Himmler direkt zu 

verhandeln. Der Ort, eine Krankenanstalt der SS, war ihm nicht 

unbekannt, denn er hatte dort von 1943 bis August 1944 als Assi- 

stent Professor Karl Gebhardts gearbeitet, des Chefchirurgen der 

SS und engen Freundes Himmlers, der (kurzzeitig) die Nachfolge 

Grawitz’ an der Spitze des Deutschen Roten Kreuzes antrat und in 

Nürnberg wegen seiner Teilnahme an pseudomedizinischen Expe- 

rimenten gehängt wurde. Hatte Meyer von den Experimenten an 

Häftlingen gewusst? Das IKRK erregte sich etwas spät über die Ver- 

gangenheit dieses Delegierten, der sich 1943-1944 viel im Osten 
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aufgehalten hatte, vergass aber, dass der Arzt zur Empfehlung seiner 

Kandidatur sein Praktikum bei Gebhardt und dessen SS-Kollegen 

nicht verschwiegen hatte. Wie dem auch sei, Meyer errang einen 

ersten Erfolg und begleitete am 5. April 299 Französinnen und eine 

Polin aus Ravensbrück in die Schweiz. Anschliessend fuhr er noch 

nach Dachau und Mauthausen. 

Frédéric Siordet, der Leiter des Delegiertenausschusses, und Paul 

Dunant machten Ende März in Theresienstadt Halt, anlässlich einer 

Inspektionsreise, die sie von Süddeutschland nach Berlin, Prag und 

Wien führte. Aber sie konnten weder in das Gettolager noch in die 

sogenannte Festung gelangen, in der Tausende Gefangene gänzlich 

von der Welt abgeschnitten waren. Paul Dunant liess sich in der Hoff- 

nung in Prag nieder, dem Staatssekretär beim Reichsprotektor Karl 

Hermann Frank in Verhandlungen doch noch eine Besuchsgeneh- 

migung zu entreissen (die der schweizerischen Gesandtschaft Ende 

März prinzipiell in Berlin zugesagt worden war). Lehner setzte sie 

schliesslich in Berlin bei Obergruppenführer Müller durch, und die 

beiden Delegierten besichtigten das Getto am 6. April in Begleitung 

Eberhard von Thaddens vom Auswärtigen Amt, nicht aber die Fe- 

stung. Anlässlich eines Empfangs im Hradschin sprachen sie über 

Theresienstadt und das Judenproblem allgemein mit Weinemann, 

dem Chef des Sicherheitsdienstes im Protektorat, sowie mit Eich- 

mann. Trotz dessen bescheidenen Dienstgrads war Lehner die ent- 

scheidende Rolle klar, die der direkte Beauftragte des Reichsführers- 

SS in allen Judenfragen, wie er sich vorstellte, in Lublin, Auschwitz 

und in Ungarn gespielt hatte (vgl. Dokument XLVI). 

Nach zwei erfolglosen Versuchen gelang es Paul Dunant schliess- 

lich, am 2. Mai in das Lager einzuziehen. Mit Zustimmung der 

Deutschen und des Ältestenrates nahm er das Getto unter den 

Schutz des IKRK. In dieser Eigenschaft übergab er die Internierten 

und die fast 5’000 endlich befreiten politischen Gefangenen der Fe- 

stung am 8. Mai den neuen tschechischen Behörden. Das IKRK 

spielte hier also eine wichtige Rolle für die Versorgung der Bevöl- 

kerung, für ihren Schutz im Augenblick des Machtwechsels und 

für die Rückführung der Deportierten. 

In seinem Brief an Burckhardt vom 29. März, der die in Vorarlberg 

aufgeworfenen Fragen beantworten sollte, hatte Kaltenbrunner 
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DOKUMENT XLVI 

Eine Unterredung mit Eichmann 

Am 6. April spricht Lehner mit Weinemann, dem Chef des Sicherheitsdienstes für das 

Protektorat Böhmen und Mähren, sowie mit Eichmann, dem Spezialisten zur Judenfra- 

gen beim Reichssicherheitshauptamt. 

In einem Empfang, der im Hradschin gegeben wurde, hatte ich Gelegenheit, 

mich mit diesen beiden Männern bis spät in die Nacht zu unterhalten und die 

verschiedensten Probleme zu besprechen. Was das Internationale Komitee vom 

Roten Kreuz besonders interessierte, waren nicht so sehr die Wohnungsver- 

hältnisse und Einrichtungen des Gettos von Theresienstadt, sondern ob dieses 

Getto nur als Durchgangslager für die Juden diente und in welchem Ausmasse 

Deportierungen nach dem Osten (Auschwitz) stattgefunden hatten. Wie ich im 

Getto Theresienstadt festgestellt hatte, war, neben vielen anderen, auch der 

Vertrauensmann des Lagers, der Judenälteste Dr. Eppstein, nach Auschwitz de- 

portiert worden. Ich stellte daher an Dr. Weinemann die direkte Frage, wann 

Deportationen stattgefunden haben und in welchem Ausmass. Dr. Weinemann 

antwortete hierauf, dass die letzten Transporte nach Auschwitz vor 6 Monaten 

abgegangen seien. Es handelte sich um 10’000 Juden. Diese seien zum weiteren 

Ausbau des Lagers Auschwitz eingesetzt worden und sie würden dort grössten- 

teils in der Verwaltung beschäftigt. Einige Tausend seien zu Schanzarbeiten im 

Osten eingesetzt worden. Auf meine Gegenfrage, ob noch irgendeine Verbin- 

dung zwischen diesen Leuten und Theresienstadt bestehe, antwortete mir 

Dr. Weinemann verneinend. Es sei ihm auch nichts Weiteres über deren Schick- 

sal bekannt, wahrscheinlich seien sie von den Russen, die inzwischen bis in 

diese Gegend vorgedrungen waren, verschleppt worden. Diese Transferierung 

sei auch nicht auf seinen Befehl hinausgeführt worden, er habe von höherer 

Stelle einen Befehl erhalten. 

Im Laufe des Abends entwickelte Eichmann seine Theorien über das Juden- 

problem. Seines Erachtens waren die Juden in Theresienstadt in Bezug auf Er- 

nährung und medizinische Betreuung viel bessergestellt als viele Volksdeut- 

sche. Theresienstadt sei eine Schöpfung des Reichsführers SS Himmler, der den 

Juden im dortigen Getto die Gelegenheit geben wollte, ein Gemeinwesen zu 

schaffen unter jüdischer Leitung und mit fast vollständiger Autonomie. Man 

habe auf diese Weise bei den Juden den Sinn für eine Volksgemeinschaft wecken 

wollen. Die Juden von Theresienstadt sollten später in irgendeiner Gegend an- 

gesiedelt werden, wo sie für sich, abgesondert vom deutschen Volkskörper, 

leben sollten. 

Was das Gesamtjudenproblem betrifft, äusserte sich Eichmann dahin, dass 

Himmler gegenwärtig für humane Methoden einträte. Er persönlich sei mit 

diesen Methoden nicht ganz einverstanden, aber als guter Soldat folge er natür- 

lich mit blindem Gehorsam den Befehlen des Reichsführers. Ich traf bei dieser 

Zusammenkunft mit Dr. Weinemann das Abkommen, eine Delegation in Prag 
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zu errichten. Dem Delegierten sollte die Möglichkeit gegeben werden, das La- 

ger Theresienstadt zu jeder Zeit zu besuchen. Ich erwähnte auch das Konzen- 

trationslager von Theresienstadt, das sich neben dem Getto befand, und erhielt 

für diesen Besuch eine halbe Zusage. Es wäre mir natürlich lieber gewesen, 

wenn der dortige Delegierte in Theresienstadt seinen Wohnsitz hätte aufschla- 

gen können. Dr. Weinemann wandte sich diesbezüglich telegraphisch an Ober- 

gruppenführer Kaltenbrunner, erhielt aber bis zu meiner Abfahrt keine Ant- 

wort. 

(Bericht über die Tätigkeit der Delegation des IKRK in Berlin zugunsten der Häftlinge 

in Konzentrationslagern, 22.4.45, G 59/1) 

eine sofortige Kontaktaufnahme der Berliner Delegation des IKRK 

mit dem Auswärtigen Amt vorgeschlagen. Sie möge die Verhand- 

lungen über den Austausch der französischen und belgischen 

Kriegsgefangenen, die Verbesserung ihrer Verpflegung, die Zu- 

sammenlegung der Polen der Bor-Armee und die Überstellung 

von Juden in die Schweiz fortführen. Was den Austausch der fran- 

zösischen und belgischen Zivilhäftlinge einschliesslich der Depor- 

tierten anging – eines der Hauptanliegen des Internationalen Ko- 

mitees, wie wir gesehen haben –, beauftragte er mit der weiteren 

Prüfung der Frage zwei in Konstanz verbliebene Mitarbeiter und 

den Vertreter des Auswärtigen Amtes Windecker. Vom Besuch der 

Lager war jedoch keine Rede mehr, viel weniger noch von einer 

ständigen Anwesenheit der Delegierten bis zum Ende der Feindse- 

ligkeiten. Offenbar hatte entweder Kaltenbrunner selbst diese Idee 

aufgegeben, oder sie ist von Himmler abgelehnt worden. Den De- 

legierten wurde dies sehr rasch klar, als sie mit ihren Empfehlungs- 

schreiben bei den Lagerkommandanten vorsprachen, in denen 

Burckhardt auf seine Verhandlungen mit der SS verwies. Am 

4. April sprachen Lehner und Moynier in Oranienburg mit Höss, 

dem ehemaligen Kommandanten von Auschwitz und jetzigen 

stellvertretenden Chef der KZ-Verwaltung. Sie trafen sogar mit 

den Vertrauensleuten des Lagers zusammen, ohne sie natürlich of- 

fen befragen zu können. Die geplante Entsendung Moyniers ins La- 

ger Buchenwald kam nicht zustande. Wenige Tage später wurde die 

Aufmerksamkeit der Berliner Delegation von einer anderen Gefahr 

in Anspruch genommen: die Gestapo hatte begonnen, die Papiere 
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und Dokumente der politischen Gefangenen in Berlin zu vernich- 

ten. War das nicht ein Zeichen dafür, dass man sie umbringen 

wollte? Lehner und Boesch eilten zum Auswärtigen Amt, zum 

Reichsjustizministerium und zur Gestapo. Sie erhielten von Müller 

und einem Vertreter des Justizministeriums Zusicherungen, die sie 

sofort schriftlich bestätigten. Was konnten sie mehr tun?64 

Am 15. April befreiten die Anglo-Amerikaner Bergen-Belsen, 

und die Photographien und Filme der Leichenstapel, der auf ihre 

Befreier zutaumelnden menschlichen Skelette, der auf Holzprit- 

schen zusammengedrängten Sterbenden gingen um die Welt. Es ist 

das erste Lager, das sozusagen intakt in die Hände der Alliierten fiel, 

denn die Lager im Osten, Auschwitz etwa, waren vor der Ankunft 

der Russen evakuiert und die Vernichtungsanlagen, wenn nicht die 

Lager überhaupt wie im Falle Treblinkas oder Sobibors, zerstört 

worden. Mitte April gab es im Reich als Grossanlagen nur noch Da- 

chau und Mauthausen-Gusen mit ihren zahlreichen Kommandos 

und Nebenlagern (wie Landsberg) im Süden, Buchenwald im Zen- 

trum, sowie Neuengamme, Ravensbrück und Oranienburg-Sach- 

senhausen im Norden. Diese Lager bildeten nun den Schwerpunkt 

der Tätigkeit des IKRK, um die in Vorarlberg und in Berlin gege- 

benen Versprechen der SS einzulösen. 

Die ersten Schritte, die jeder aufgrund der Umstände mehr oder 

weniger auf eigene Faust unternehmen musste, beschränkten sich 

auf die weitere Lebensmittelversorgung, was in der gegenwärtigen 

Lage kein geringes Unterfangen darstellte. Jean Briquet kam am 

18. April in Dachau an, musste sich aber mit der Ablieferung seiner 

Pakete begnügen. Am 20. forderte Lehner von Müller – Schellen- 

berg und Himmler waren nicht zu erreichen – am Grossen Wannsee 

die Übernahme Ravensbrücks und Oranienburgs durch das IKRK. 

Der durch das Donnern der russischen Geschütze sichtlich nervös 

gemachte Obergruppenführer beharrte darauf, den Zutritt zu den 

Lagern nicht genehmigen zu können. Er werde sich aber an den 

Reichsführer wenden. Inzwischen begaben sich die Delegierten 

zum Sammellager der noch in Berlin verbliebenen Juden in der 

Schulstrasse 78 und zur Krankenstation der Reichsvereinigung der 

Juden in Deutschland, Iranische Strasse 2, die sie beide unter den 

Schutz der Delegation stellten. Später gelang Boesch und Albert de 

Cocatrix die Befreiung zahlreicher politischer Gefangener. 
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Nachdem keine Nachrichten von Himmler eintrafen, schickte 

Lehner Willy Pfister nach Oranienburg, um mit Höss zu verhandeln. 

Der Delegierte kehrte unverrichteter Dinge zurück. Es bestätigte 

sich also, dass die SS keineswegs die Absicht hatte, die Lager dem 

Roten Kreuz zu öffnen. Dagegen suchte sie zu verhindern, noch 

funktionierende Lager in die Hände der Alliierten fallen zu lassen, 

wie Bergen-Belsen, dessen Befreiung der alliierten Propaganda eine 

furchtbare Waffe lieferte. Während Genf bemüht war, in Lübeck 

einen Vesorgungsstützpunkt einzurichten, der möglichst auch der 

Repatriierung der Zivilhäftlinge in Norddeutschland via Göteborg 

dienen sollte, nahm die SS nun ihrerseits Kontakt zur Berliner Dele- 

gation auf. Am 21. April riefHöss Lehner aus Oranienburg an. Zehn- 

tausende Häftlinge sollten zu Fuss in das 100 km entfernte Wittstock 

evakuiert werden. Pfister kehrte sofort mit Lebensmittelpaketen aus 

dem Magazin Wagenitz nach Oranienburg zurück, während man 

Versorgungskolonnen aus Lübeck organisierte. Er wurde Zeuge des 

unmenschlichen Marsches und versuchte vergeblich, die Erschie- 

ssung der Zurückbleibenden zu verhindern. Er begleitete die Evaku- 

ierten bis zu den Amerikanern nach Schwerin, bevor er, schwer- 

krank, zurücktrat. In Ravensbrück bemühte sich Albert de Cocatrix 

ebenso erfolglos, den Kommandanten Suhren von der Evakuierung 

der Häftlinge abzuhalten. Er erlebte dieselben Greuel wie sein Kol- 

lege begleitete ebenfalls die Kolonnen, um materielle und mora- 

lische Hilfe zu bringen65. Mit vollem Recht kann Lehner daher in 

seinem Schlussbericht schreiben: 

«Ohne Übertreibung kann man behaupten, dass durch diese letzte Aktion 

Tausenden von armen KZ-Häftlingen das Leben gerettet wurde. Die An- 

kunft der Delegierten bei den müden, abgehetzten, dem Tode geweihten 

Häftlingskolonnen bedeutetefür diese eine grosse moralische Unterstützung. 

Andererseits haben die Lastwagenkolonnen aus Lübeck, mit denen trotz 

aller Hindernisse die Verbindung aufgenommen werden konnte, und aus 

Wagenitz die halbverhungerten Leute mit Lebensmitteln versorgt und die 

marschunfähigen Kranken nach Schwerin auf die amerikanische Seite ge- 

bracht. Auf die SS-Mannschaften hat die Gegenwart der Delegierten einen 

grossen Eindruck gemacht. Die psychologischen Voraussetzungen dazu wa- 

rengegeben. Das Kriegsgeschehen näherte sich seinem Ende, und mancher 

SS-Mann fürchtete wohl, zur Verantwortung gezogen zu werden. 

Wie mir der jugoslawische Lagerälteste des Lagers Oranienburg, der in 
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den Häftlingskolonnen mitmarschierte, später erzählte, war das Erscheinen 

der Rotkreuzkolonnen im Walde von Below eine wahre Offenbarung. Ein 

einziger Schrei ging durch die todmüden, ausgehungerten Massen: ‚Das 

Internationale Rote Kreuz! Wir sind gerettet! ‘» 

Im Süden gestaltete sich die Lage etwas anders. Am 22. April ka- 

men Jean-Maurice Rübli und Dr. Mayor mit Versorgungslastwagen 

nach Mauthausen. Der Kommandant, Ziereis, übernahm die Pa- 

kete, verweigerte aber den Zugang zum Lager. Allerdings konnten 

die Delegierten 817 französische, belgische und holländische Depor- 

tierte mitnehmen. Am nächsten Tag holte Charles Steffen 183 Fran- 

zosen ab. Offenbar sagte Kaltenbrunner also nicht oder nicht ganz 

die Unwahrheit, als er am 24. April in Innsbruck Hans Bachmann 

und Hans Meyer gegenüber behauptete, als sie ihn zur Erfüllung 

seiner Versprechen drängten, dass er die nötigen Befehle zur Repatri- 

ierung (oder zum Austausch) gegeben habe, angefangen bei den 

Kranken, Frauen, Kindern und Greisen. Er versicherte auch, die er- 

forderlichen Massnahmen getroffen zu haben, damit sich die Dele- 

gierten in die Lager begeben könnten66. Doch wie stand es mit seiner 

Autorität? So entgegenkommend er seinen Gesprächspartnern auch 

erschien, gehorchten ihm seine Untergebenen, und stand sein Vor- 

gesetzter hinter ihm? Vor dem Internationalen Militärtribunal in 

Nürnberg sagte Kaltenbrunner später aus, am 19. April von Himm- 

ler zu Verhandlungen mit dem Internationalen Komitee bevoll- 

mächtigt worden zu sein, was er Bachmann und Meyer am 24. nicht 

mitgeteilt zu haben scheint. 

Am selben Tag schlossen die Russen Berlin ein; zwei Tage später 

trafen die Vorhuten der alliierten Streitkräfte in Torgau an der Elbe 

zusammen, womit das Reich, oder was davon übrig war, in zwei 

Teile geteilt war. An eben diesem 26. April verschafften sich Robert 

Hort und R. Moynier Zugang zum jüdischen Lager Türkheim, des- 

sen 15’000 Insassen fast sämtlich nach Dachau gebracht worden wa- 

ren. Ihr Eingreifen rettete die rund 500 Verbliebenen vor dem End- 

kampf zwischen der Lagergarnison und den Befreiern. In Dachau 

erleichterte die Intervention Victor Maurers am 28. April die Ver- 

handlungen um die Übergabe des Lagers. In Mauthausen schliesslich 

wurde Louis Haefliger zunächst von Ziereis nicht eingelassen, als er 

mit einer Kolonne von 19 Lastwagen eintraf, denn trotz der Ge- 

rüchte um die bevorstehende Ankunft des Roten Kreuzes waren die 
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Gaskammern fast bis Ende April in Betrieb. Die technische Einrich- 

tung wurde von der SS erst am 29. beseitigt. Inzwischen versuchte 

Haefliger, der am 27. seine Unterbringung im Lage]: durchgesetzt 

hatte, den Kommandanten zu einer Verbesserung der Verpflegung 

und der Bedingungen in dem überfüllten Lager zu bewegen, vor 

allem aber, ihn von der Zerstörung des Flugzeugwerks mit den ange- 

schlossenen Lagern Gusen I und II samt deren Insassen abzubringen. 

Am 5. Mai, nachdem er in dieser Hinsicht wahrscheinlich das 

Schlimmste verhindert hatte, fuhr er der amerikanischen Panzervor- 

hut in der Nähe von Linz entgegen, um sie zum Lager zu bringen. 

«Wir biegen in die steile Bergstrasse, welche zum Fort hinaufführt, ein 

und bringen Biegung um Biegung hinter uns. Schon sieht man den Kamin 

des Krematoriums, und die letzte Biegung liegt vor mir. Mit Herzklopfen 

durchfahre ich die letzte Kurve, und ich gelange auffreies Gebiet, vor mir die 

mir altbekannte Barriere. Wie ich der Kommandantur ansichtig werde, ver- 

schwindet die Hakenkreuzfahne, und am zweiten Mast kommt die weisse 

Fahne hoch. Die letzten hundert Meter lassen mich erkennen, dass ich richtig 

gehandelt habe. Ich glaube, eine Revolte ist ausgebrochen, es tostim Lager, 

es dröhnt unheimlich, die Häftlinge werden sichtbar, ein Chaos habe ich 

angerichtet, auf den Dächern haben sich die meisten Häftlinge angesammelt 

und werfen die Arme in die Luft, was muss in diese Menschen gefahren sein. 

Ein Toben und Brausen im Lager. Ich fahre mit meinem grossen Opel ins 

Lager ein, geleite die Panzerspitze in die grosse Garage, um von dort aus die 

Entwaffnung der SS-Soldaten zu beginnen. Tausende Häftlinge unterstüt- 

zen uns paar Männer bei dieser nicht leichten Arbeit, und doch kein Wider- 

stand, die SS-Gruppen sind zu klein, die Organisation im Lager hat ge- 

klappt, bereits vorgesehene Häftlinge übernehmen die Waffen der SS und 

auch ihre Posten. Die SS-Soldaten werden abgefuhrt. Bewaffnete Häft- 

linge bewachen ihre früheren Peiniger, es ist nicht leicht, mancher Gewehr- 

kolben saust auf die SS, mancher Revolverkolben hinterlässt Spuren in den 

Gesichtern der ehemaligen Herren des Lagers. Die Häftlinge strömen aus 

den Baracken, schreien, brüllen, toben. Alles strömt auf uns zu, wir werden 

auf die Schultern genommen, wir werden trotz anfänglichem Wehren von 

den Häftlingen geküsst. Eiskalter Schauder durchzog mich, aber von Ab- 

wehren keine Spur, es ist mal so, und ich muss mir auch das noch gefallen 

lassen. Einer der Häftlinge muss wahnsinnig geworden sein. Er setzt sich auf 

die Motorhaube meines Wagens, liebkost den Wagen, lässt sich nicht mehr 

herunterbringen, und ich lasse ihn vorläufig sitzen. Bereits um die Mittags- 
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stunde des 5. Mai 1945 waren sämtliche SS-Leute entwaffnet, gleichzeitig 

wurden auch die Volkssturmsoldaten entwaffnet, ebenso die aufgebotene 

Feuerschutzpolizei von der ehemaligen Wiener Feuerwehr.» 

Dann folgte die Befreiung der Nebenlager Gusen I und II. 

«... Die Häftlinge stürmen zu den Ausgängen, sie verlassen die Schrek- 

kensstätte dieser verseuchten Baracken. Sie strömen in die umliegenden 

Felder, in die Dörfer, in die Bauernhäuser, sie versuchen sich zu verprovi-

antieren, Kleider, nur andere Kleider wollen sie und etwas Brot und Milch. 

Es begannen Tage und Nächte des Schreckens. Die Lager Gusen und Maut- 

hausen sind wohl befreit, das grösste Flugzeugwerk von Österreich ist nicht 

gesprengt, schätzungsweise auf lObis 20Millionen Franken bewertete Ma- 

schinen sind in diesem Werk erhalten geblieben. Grosse Aluminiumvorräte 

sind nicht zerstört worden. Die Gemeinden St. Georgen, Gusen und Maut- 

hausen sind vom Krieg verschontgeblieben. Alledem Untergang geweihten 

KZler sind auffreiem Fusse, aber was nun? Freiheit und Hungerfinden sich. 

Das grösste Problem, das ich mir gestellt habe, die Vernichtung zu verhü-

ten, habe ich gelöst, 60’000 Menschen sind frei.»61 

In den letzten Tagen des Dritten Reiches war es so den Delegierten 

des Internationalen Komitees nicht nur gelungen, Zutritt zu eini- 

gen Lagern zu erhalten, sie haben sich auch um die Repatriierung 

der Häftlinge bemüht, besonders jener aus Westeuropa. Insgesamt 

ermöglichten sie, André Durand zufolge, vor und nach der deut- 

schen Kapitulation die Heimkehr von rund 10‘750 Gefangenen, die 

Hälfte davon etwa nach der Übernahme der Lager durch die Alli- 

ierten. Diese Zahl muss im Vergleich mit den 35‘000 Juden und Ari- 

ern gesehen werden, die der WRB laut Wyman von seiner Grün- 

dung im Januar 1944 bis zur Kapitulation vom 8. Mai 1945 aus den 

besetzten Gebieten evakuierte68. Doch die Bemühungen des IKRK, 

die Deportierten in die Schweiz zu bringen, scheiterten in den Wo- 

chen nach der Befreiung der Konzentrationslager am beharrlichen 

Widerstand der Bundesbehörden. In der Tat hegten Armeeleitung 

und Polizei Befürchtungen hinsichtlich des Gesundheitszustands 

der Häftlinge und zogen es vor, die freien Plätze in Hotels, Sanato- 

rien und Krankenhäusern für die verwundeten und kranken Solda- 

ten der siegreichen Westmächte zu reservieren. Und ganz allgemein 

wurde von den Flüchtlingen nach Kriegsende erwartet, dass sie 

schleunigst weiterreisten69. Das IKRK setzte seine Tätigkeit noch 
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mehrere Jahre auf anderen Gebieten fort, beispielsweise mit dem 

Vermisstensuchdienst, KZ-Häftlinge und durch die Kriegsereig- 

nisse zersprengte Familien eingeschlossen. Der Internationale 

Suchdienst Arolsen fuhrt dieses Werk heute unter seiner Leitung 

fort, als Nachfolger der von den Alliierten zu diesem Zweck ge- 

schaffenen Institutionen. Aber diese Entwicklung betrifft unser 

Thema nicht mehr. 
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EXKURS 

Das Werk des IKRK während des Krieges. 

Erste offizielle Bilanz 

Am Ende dieses besonderen Kapitels in der Geschichte des IKRK, 

das die Hilfe für die Deportierten und die politischen und rassischen 

Häftlinge in den Konzentrationslagern umfasst, ist ein Blick auf die 

Gesamtheit der Tätigkeiten des Komitees geboten. 

Einige Zahlen, die vom Sekretariat des Delegierten des Bundes- 

rats für internationale Hilfswerke nach Angaben des IKRK zusam- 

mengestellt wurden, vermitteln einen Überblick. Sie wurden im 

wesentlichen durch den der XVII. Internationalen Rotkreuzkonfe- 

renz in Stockholm 1948 vorgelegten Rechenschaftsbericht bestä- 

tigt. Max Huber und Carl J. Burckhardt genehmigten die nachste- 

hende Zusammenfassung, die nicht vom Internationalen Komitee 

selbst, sondern von den Bundesbehörden stammt. 

Internationales Rotes Kreuz 

Das vom Roten Kreuz während des Zweiten Weltkriegs auf internationa- 

ler Ebene geleistete Werk kann auch weitgehend zugunsten der schweizeri- 

schen Neutralität verbucht werden. Einer fast hundertjährigen Tradition 

entsprechend, stellt die Schweiz die Leiter und das Personal des Internatio- 

nalen Komitees. Im Bewusstsein des Privilegs, diese Institution hervorge- 

bracht zu haben und sie auch weiterhin auf ihrem Boden zu beherbergen, 

hat sie ihr überdies die erforderlichen Mittel zur Verfügung gestellt, um in 

voller Unabhängigkeit Aufgaben zu erfüllen, die durch die Ausweitung 

und Intensivierung des Krieges ins Ungeheure wuchsen. 

Gewiss haben die Regierungen der kriegführenden und neutralen Län-

der sowie die nationalen Rotkreuzgesellschaften das Komitee grosszügig 

unterstützt, aber letzterem kommt das Verdienst zahlloser Demarchen, oft 

gewagter Initiativen und einer überwältigenden Arbeit zu. Es wird darüber 

selbst berichten, es ist jedoch verständlich, dass die schweizerische Regie- 

rung vorstehende Bemerkungen durch einige Zahlen zu belegen wünscht. 
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Parallel zu den Schutzmächten hat sich das Komitee um 7 Millionen 

Kriegsgefangene und 175’000 Zivilinternierte angenommen, hei denen 

seine 173 Delegierten mehr als 5'000 Besuche machten. 

Die Zentralauskunftsstelle für Kriegsgefangene zählte bis zu 3‘700 Mit- 

arbeitern. 

Das Komitee beantwortete 600’000 Suchanträge nach Gefangenen und 

Zivilinternierten. Es hat 50 Millionen Karteikarten und 3 Millionen Pho- 

tokopien von Kriegsgefangenenlisten angefertigt. Seine Korrespondenz 

hat 100 Millionen Briefe erreicht. 

Für die in feindlichen Ländern wohnenden Zivilpersonen, die deshalb 

ohne jede Verbindung waren, richtete das Komitee die «Zivilnachrichten» 

ein, von denen die Zentralstelle 23 Millionen weiterleitete, in 500’000 

Fällen telegraphisch, wegen der Langsamkeit des Postwegs. 

Unabhängig von der Arbeit des Weltkomitees der Young Men’s Chri- 

stian Association, das seinen Sitz ebenfalls in der Schweiz hat, hat das 

Internationale Komitee vom Roten Kreuz 1‘300’000 Bücher, 500 Spiele, 

15’000 Musikhefte und 2‘000’000 verschiedene Artikel für Handwerker, 

Techniker und Künstler in die Gefangenenlager geschickt. 

Mehr als 33 Millionen Pakete für Kriegsgefangene sind durch das Ko- 

mitee befördert worden, mit einem Gesamtgewicht von 400’000 Tonnen 

und im Wert von 3 Milliarden Schweizer Franken. Darüber hinaus wur- 

den vom 12. November 1943 bis zum 8. Mai 1945 750’000 Pakete mit 

einem Gesamtgewicht von 2‘600 Tonnen an Deportierte in Konzentra- 

tionslagern gesandt. 

Die vom Komitee gecharterten Schiffe, die unter neutraler (in mehreren 

Fällen schweizerischer) Flagge fuhren, beförderten 410’000 Tonnen Wa- 

ren. Dem Komitee übergebene Hilfsgüter wurden auch häufig an Bord von 

Schiffen befördert, die die Schweiz zu ihrer Versorgung gechartert hatte. 

Ebenso stellten die Schweizerischen Bundesbahnen dem Komitee ganze 

Güterwagenzüge für den Transport der Liebesgaben zur Verfügung. 

Um der Zivilbevölkerung in den besetzten Gebieten, besonders den 

Frauen und Kindern, beizustehen, verband sich das Komitee mit der Liga 

der Rotkreuzgesellschaften, deren Dienststellen bei Kriegsbeginn von der 

Schweiz beherbergt wurden. Das so geschaffene «Vereinigte Hilfswerk» 

vom Internationalen Roten Kreuz übernahm die Verteilung von Zehntau- 

senden Tonnen Hilfsgütern im Wert von rund 150 Millionen Schweizer 

Franken. 
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Das Komitee wirkte ausserdem – stets mit schweizerischen Mitarbeitern 

– an der Registrierung und Rückführung der schwerverwundeten und kran- 

ken Kriegsgefangenen mit. Darüber hinaus übernahm es auch noch andere 

medizinische Sonderaufgaben in verschiedenen Ländern Europas. 

Die Gesamtsumme der Spenden, die dem Komitee vom 1. September 

1939 bis zum 30. September 1945 zur freien Verfügung gestellt wurden, 

um seine Kosten für die Organisation, die Interventionen und Missionen 

im Ausland zu bestreiten, belief sich auf 33‘500’000 Franken gegenüber 33 

Millionen Ausgaben im selben Zeitabschnitt. Die Spenden aus der 

Schweiz machten 18‘500’000 Franken, also 55 Prozent der erhaltenen Be- 

träge aus. Hierzu kommt noch ein Kredit von 5Millionen, den das schwei- 

zerische Parlament dem Internationalen Komitee am 19. Dezember 1945 

als Vorschuss gewährte, um den dringenden Finanzbedarf zu decken, der 

sich aus der Fortsetzung seiner Tätigkeit nach der Einstellung der Feindse- 

ligkeiten ergab. 
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9. Zusammenfassung 

Eine abschliessende Beurteilung ist nicht leicht. Sie erfordert 

einerseits, die Distanz auszuloten, die den Historiker von seinem 

Thema trennt. Wenn aber der Versuch einer Erklärung nicht not- 

wendig Sympathie erzeugt, fuhrt er doch meist zu einem gewissen 

Verständnis dessen, was unvorstellbar erschien. Andererseits gilt es 

aber auch, all das herauszustellen, was den betrachteten Zeitraum 

von dem des Betrachters unterscheidet. Und in unserem Fall ist 

diese Diskrepanz besonders krass, nicht, weil die Ereignisse so weit 

zurücklägen, sondern im Hinblick auf die Veränderung der Menta- 

lität, so dass es uns heute manchmal schwerfällt, die Denkweise je- 

ner Zeit zu verstehen, richtig zu interpretieren und schliesslich gel- 

ten zu lassen. 

Während der gesamten Ära des Nationalsozialismus und beson- 

ders in den Kriegsjahren betrachtet das IKRK die KZ-Häftlinge, die 

politischen Gefangenen und die aus rassischen Gründen Verfolgten 

als Opfer, die Mitleid und Hilfe verdienen. Sie stellen aber nie eine 

eigene Kategorie dar, nicht einmal gegen Ende der Feindseligkei- 

ten, als sich das Internationale Komitee unter dem Druck der fran- 

zösischen und der belgischen Regierung zu besonderen Bemühun- 

gen um sie entschliesst. Sie werden vom humanitären Völkerrecht 

nicht erfasst, dabei hatten sie von allen Opfern des Krieges das tra- 

gischste Schicksal zu erleiden. Daher die oft gestellten Fragen an 

Genf, wie diese offenbare Gleichgültigkeit zu erklären sei, welche 

Gründe es für seine Ohnmacht anzuführen habe. Unsere Antwort 

aufgrund der Akten bestätigt, was bereits bekannt war: vor allem 

die kategorische Weigerung der Nationalsozialisten und den engen 

Spielraum der internationalen Abkommen. Aber sie bringt auch 

einige Nuancen und verschiedene Ergänzungen zu diesen Erklä- 

rungen, die hier nach drei Gesichtspunkten zusammengefasst wer- 

den sollen. 

Zunächst im Hinblick auf die Doktrin und Tradition. Hervorge- 

gangen aus dem Mitgefühl des Genfers Henry Dunant am Abend 

einer Schlacht, stellt das IKRK mit seinen Rotkreuzabkommen 
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noch in den dreissiger und vierziger Jahren ein Werkzeug dar, das im 

19. Jahrhundert geschmiedet wurde. Sein Ziel ist die Linderung der 

Leiden in zwischenstaatlichen Konflikten, in einer Gesellschaft, die 

ein gemeinsames Wertsystem achtet und-rechtlich gesehen-keine 

höhere Realität kennt als den Nationalstaat. Die humanitäre Lei- 

stung des IKRK beruht auf der Anerkennung diesefe Sachverhalts 

und auf der strengen Neutralität, die es in dieser Hinsicht wahrt. 

Seine Wirksamkeit leitet sich ausserdem aus seiner moralischen Au- 

torität gegenüber den nationalen Rotkreuzgesellschaften her, die 

unter der Kontrolle ihrer jeweiligen Staaten stehen und ebenfalls 

von der nationalen Souveränität abhängen. Dem IKltK steht somit 

letztlich nur eine Waffe zum Schutz der Opfer zur Verfügung: die 

Glaubwürdigkeit, die es auf beiden Seiten geniesst, und diese 

Glaubwürdigkeit ergibt sich aus seiner Neutralität und Diskretion 

im Umgang mit den kriegführenden Mächten. 

Aber der Krieg wird mit jedem Konflikt umfasserider. Das Rote 

Kreuz hat sich anzupassen versucht. Nach den verwundeten und 

kranken Soldaten, nach den Kriegsgefangenen richtet es sein Au- 

genmerk in den dreissiger Jahren, mit dem sogenannten Entwurf 

von Tokio, auf die Zivilpersonen feindlicher Nationalität, die auf 

dem Territorium einer kriegführenden Macht interniert sind oder 

in besetzten Gebieten gefangen genommen werden, dann auf die 

vom Gas- und Luftkrieg bedrohte Zivilbevölkerung, in Erwartung 

der Atombombe. Das Rote Kreuz geht sogar noch weiter, denn 

ohne die Souveränität des Nationalstaats über seine Untertanen 

und sein Hoheitsgebiet in Frage zu stellen, setzt es sich vom Beginn 

der zwanziger Jahre an mit den Konflikten innerhalb der Grenzen 

auseinander. Als Ergebnis dieser Überlegungen meldet sich das 

IKRK spontan zur Stelle, als ihm die ersten Beschwerden wegen in 

Konzentrationslagern inhaftierter Deutscher zugehen. Obwohl 

man in diesem Fall – trotz der Ausschreitungen der «braunen Revo- 

lution» – nicht eigentlich von Bürgerkrieg sprechen kann, ist es der 

Meinung, für diese «Schutzhäfilinge» durchaus zuständig zu sein. Es 

ersucht daher die nationale Rotkreuzgesellschaft, das DRK, dafür 

Sorge zu tragen, dass diesen Männern und Frauen annehmbare 

Haftbedingungen zugestanden werden, dass man sie korrekt behan- 

delt und ihnen ordnungsgemässe Verfahren sicher sind. Aber was 

wortung ent- tun, wenn sich die nationale Gesellschaft ihrer Verant 
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zieht? Schon 1935 scheint sich das IKRK Gedanken über diese 

Erweiterung seiner humanitären Aufgaben zu machen, denn es 

gelangt zu dem Schluss, dass es in diesem Falle, wie angesichts des 

Widerstands eines Staates, die einschlägigen Unterlagen veröffent- 

lichen, das heisst, den schuldhaften Staat und dessen Rotkreuzge- 

sellschaft vor dem Weltgewissen zur Verantwortung ziehen müsse. 

Diese Berufung bei einer höheren Autorität als der des Staates kün- 

digt einen Wandel in der Doktrin des Roten Kreuzes an. Doch das 

Internationale Komitee ist zu dieser Zeit nicht bereit, die Konse- 

quenzen zu ziehen, denn bis 1945 wendet es dieses Mittel nicht ein 

einziges Mal an, sogar als es evident geworden ist, dass sich das 

DRK in bestimmten grundsätzlichen Fragen immer weiter vom 

Ideal des Roten Kreuzes entfernt. 

Dabei war das Internationale Komitee nicht taub für die Ankla- 

gen bezüglich der Konzentrationslager. 1935 und 1938 ist es ihm 

gelungen, eines seiner Mitglieder ins Deutsche Reich zu entsenden. 

Wer aber hat den grössten Nutzen aus diesen Missionen gezogen? 

Die Lage der Gefangenen verbesserte sich nicht wirklich. Und die 

beiden Delegierten konnten feststellen, dass Hygiene, Verpflegung 

und Unterbringung in den Lagern damals nicht schlecht waren. 

Die Besuche Burckhardts und Favres gereichten einzig den Natio- 

nalsozialisten zum Vorteil, und zwar deshalb, weil das Komitee, 

dem die Gleichschaltung des DRK nicht verborgen geblieben war, 

das Deutsche Reich und seine nationale Rotkreuzgesellschaft nicht 

anklagen wollte oder keine Möglichkeit hierzu sah, aus Furcht, da- 

durch das Los der Häftlinge zu verschlimmern, aus Furcht aber 

auch, dass seine Neutralität angezweifelt werden könnte. Nachdem 

es sich in den zwanziger Jahren den Bolschewisten und 1931 Mus- 

solini gebeugt hatte, akzeptierte es die Bedingungen der National- 

sozialisten, sogar als diese die Universalität des Roten Kreuzes be- 

drohten, beispielsweise durch den Ausschluss der Juden aus dem 

DRK. Wie die damaligen Regierungen wollte es sich nicht zum An- 

tisemitismus des Dritten Reiches äussern, denn das wäre einer Ver- 

urteilung des Regimes gleichgekommen, während doch das ober- 

ste Anliegen der Institution die Fürsorge für die Opfer ist. Da es die 

Juden aber auch nicht vernachlässigen wollte und nicht bereit war, 

sich die Grenzen seines Handelns durch andere vorschreiben zu las- 

sen, kümmerte es sich von 1938 an unter dem Gesichtspunkt der 
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Emigration um die Judenfrage. Seine Vorhaben und die der Liga 

blieben also so unbestimmt und unwirksam wie jene des Inter- 

governmental Committee on Refugees, das 1938 aus der vergeb- 

lichen Konferenz von Evian hervorgegangen war. 

Konnte man bei solcher Doktrin und Geistesverfassung etwas 

anderes erwarten, als die Feindseligkeiten in Europa ausbrachen? 

Seit dem Münchner Warnsignal wird der Krieg allgemein erwartet, 

der Krieg, der die eigentliche Herausforderung an das Rote Kreuz 

darstellt, seine eigentliche Mission, der ihm seine traditionelle Rolle 

wiedergibt und seine Tätigkeit auf internationale Abkommen 

gründet, welche von fast allen kriegführenden Mächten unterzeich- 

net und ratifiziert worden sind. Zwei Faktoren sollten jedoch 

alle Arbeitshypothesen über den Haufen werfen: einerseits die 

Blitzsiege der Achse in Europa und die Ausweitung der Kampf- 

handlungen auf den Osten, später auf den Pazifik, anderseits die 

Geiselnahmen in noch nie dagewesenem Ausmass und vor allem die 

Deportation feindlicher Zivilpersonen in deutsche Konzentrations- 

lager, wenn sie die Sicherheit der Besatzungstruppen gefährden 

oder auch nur verdächtig sind. Dem IKRK eröffnen sich daher neue 

Wirkungsbereiche, wo es seine Präsenz für erforderlich hält. Aller- 

dings wächst die Liste der nichtmilitärischen Opfer ins Unermess- 

liche, und das Komitee befürchtet nicht nur, dass die Aufgabe seine 

Kräfte übersteigt, sondern dass auch seine Glaubwürdigkeit gefähr- 

det werden könnte und damit seine moralische Autorität über die 

Bewegung des Roten Kreuzes, letztlich also deren Universalität1. 

Die Bemühung um Effizienz ist daher eng mit der Sorge um die 

Zukunft der Idee und der Institution des Roten Kreuzes verbunden, 

die vom Krieg bedroht und vom Totalitarismus unterhöhlt wer- 

den. 

In diesem Klima der Besorgnis und Unsicherheit stellt sich er- 

neut das Problem der Juden, zusätzlich zu dem der Deportierten. 

Wie wir gesehen haben, verfügt das IKRK durch seine Delegierten 

über zahlreiche indirekte Informationen und sogar über einige Au- 

genzeugenberichte über die Konzentrationen, Deportationen und 

Massaker im Osten. Dass es Ende 1941 nicht sofort begriffen hat, 

dass diese furchtbaren Vorfälle Teil eines systematischen Vernich- 

tungsplans waren, ist weder verwunderlich noch stellt es damit eine 

Ausnahme dar. Dass es dann die Idee der Endlösung mit einer ge- 
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wissen Skepsis betrachtete, hat nichts mit Antisemitismus zu tun, 

zumindest, was die Institution angeht. Seine Verantwortlichen, 

seine Delegierten haben die Massenmorde mit grosser Besorgnis 

verfolgt, vor allem, wenn man sie mit dem verhaltenen Antise- 

mitismus mancher hoher britischer Beamter etwa vergleicht. Und 

selbst wenn es ihnen an Phantasie fehlte, das Unvorstellbare zu er- 

fassen, haben sie der Realität doch ins Auge gesehen. Aber was tun, 

bei wem etwas unternehmen? Die internen Diskussionen 1942 be- 

weisen, dass man auf rechtliche Schritte verzichtet hat, die in 

Kriegszeiten sowieso ausgeschlossen sind. Die einzige Möglichkeit 

ist, die Deportation feindlicher Zivilpersonen aus den besetzten Ge- 

bieten ins Reich geltend zu machen. So verweist die Note vom 

24. September 1942 auf den Entwurf von Tokio und auf das Prinzip 

der Gegenseitigkeit. Das war wenig, denn die Juden sind nicht na- 

mentlich erwähnt, und die staatenlosen oder als staatenlos betrach- 

teten Verfolgten wären von einer Demarche auf dieser Grundlage 

ohnehin nicht betroffen gewesen. Es war jedoch immerhin eine Ge- 

ste, selbst wenn der Vorrang der Kriegsgefangenen und Zivilinter- 

nierten vor den Deportierten und aus rassischen Gründen Verfolg- 

ten niemals in Frage gestellt wurde. Um daher nichts zu riskieren, 

was ersteren abträglich sein könnte (und um die Verhandlungen zu- 

gunsten der Kriegsgefangenen an der Ostfront nicht zu gefährden), 

erfolgen alle Demarchen für letztere – die Note vom 24. September 

1942 wie die vom 2. Oktober 1944 – bei Stellen, deren Unzustän- 

digkeit für die Lager dem Komitee bekannt ist, sei es das Auswär- 

tige Amt oder das OKW. Noch heute lässt sich schwer bestimmen, 

wie weit diese Vorgehensweise auf die Furcht zurückzuführen war, 

sich eine endgültige Absage zu holen, und wie weit man einfach 

darauf bedacht war, bei wenig kompetenten Behörden zumindest 

materielle Zugeständnisse zu erreichen. Hierzu kommt noch die 

ungenügende Kenntnis der Gesprächspartner und der möglichen 

Strategien, was nicht der kleinste Vorwurf ist, den man dem IKRK 

machen kann. 

Es blieb noch ein anderer Weg, den der Boissier-Ausschuss 1935 

vorgezeichnet hatte, nämlich die Veröffentlichung der einschlägi- 

gen Dokumente. Das Komitee hat ihn in der abgeschwächten Form 

eines Appells erörtert, der die Verstösse gegen das Völkerrecht an- 

prangern sollte. Auch das war im Hinblick auf die Geschehnisse 
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recht wenig. Es konnte jedoch rasch an Bedeutung gewinnen, denn 

die alliierte Propaganda hätte sich dieser Geste sofort bemächtigt 

und der öffentlichen Meinung wäre schnell klar geworden, dass 

diese Anklage eigentlich nur dem Dritten Reich galt. Es handelte 

sich um eine Art ultima ratio, was selbst der von der Realität der 

Endlösung überzeugte Riegner zugab2. Was ihn im Herbst 1942 

von Burckhardt trennte, war nicht so sehr die Beurteilung der End- 

lösung, sondern die Frage der Notwendigkeit eines Appells. Denn 

trotz der Entscheidung der Vollversammlung, der obersten Instanz 

des IKRK, lehnt das Führungsgremium die Idee einer öffentlichen 

Anklage grundsätzlich ab, und dies aus zwei Gründen: die Wah- 

rung der Abkommen, die ihnen durch die Handschellenkrise be- 

droht scheinen, und die Befürchtungen Berns für die schweizeri- 

sche Politik. Das erste Argument ist bekannt, selbst der Vatikan 

ordnete die Anprangerung der rassischen Verfolgung anderen Er- 

wägungen unter. Auf das zweite müssen wir näher eingehen, denn 

es hat im Verlauf unserer Untersuchung einige Bedeutung gewon- 

nen. Es ist daher angebracht, einen Blick auf das Umfeld des Komi- 

tees zu werfen und damit, nach der Tradition und Doktrin, auf 

einen zweiten Gesichtspunkt einzugehen. 

Mittels dieses Umfelds sucht das IKRK die Regierungen zu be- 

einflussen, wird aber umgekehrt auch von ihm beeinflusst und rea- 

giert auf Druck von aussen in differenzierter Weise. Max Huber 

zum Beispiel legt grossen Wert auf die protestantischen Kirchen, 

und Schwarzenberg macht kein Hehl aus seiner Vorliebe für den 

Joint unter den jüdischen Organisationen, der Geld gibt und 

schweigt, während der Jüdische Weltkongress nach seiner Ansicht 

um politischen Einfluss bemüht ist. Vor allem jedoch bleibt das Au- 

genmerk des IKRK auf die nationalen Rotkreuzgesellschaften ge- 

richtet. Wenn ihm die Kriegsereignisse die letzten Illusionen über 

das DRK als Institution nehmen, so stärken sie dagegen die Stel- 

lung und die Möglichkeiten der schwedischen Gesellschaft, die 

sich, nach Meinung Max Hubers, für dem Komitee ebenbürtig 

hält3. Im Übrigen wird sie von ihrer Regierung unterstützt. Das 

neutrale Schweden muss den kriegführenden Mächten wie die 

Schweiz seine guten Dienste anbieten, selbst wenn seine Neutralität 

nicht dieselbe ist wie die der Eidgenossenschaft. Und da es weit we- 

niger Schutzmachtmandate zur Schau stellen kann ajs Bern, hat es 
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die Tätigkeit seiner nationalen Rotkreuzgesellschaft zu einem we- 

sentlichen Werkzeug seiner humanitären Politik gemacht4. Man 

sieht dies am Fall der Griechenlandhilfe, der Rettungsaktion für die 

dänischen Juden, die übrigens nicht sehr zahlreich sind, und an der 

Intervention Bernadottes zugunsten der skandinavischen KZ- 

Häftlinge 1945. Das Internationale Komitee verfolgt die Initiativen 

Stockholms daher mit grosser Aufmerksamkeit. Auch die Haltung 

der Bundesregierung kann ihm nicht gleichgültig sein. Während 

des Zweiten Weltkriegs unterhalten das IKRK und die Schweiz 

enge (aufgrund der geopolitischen Lage), aber auch häufig ge- 

spannte Beziehungen. Die rechtliche und faktische Unabhängig- 

keit des Komitees hat direkte, obgleich diskrete Eingriffe nicht 

verhindert, bisweilen, um Genf zu Grossaktionen im Interesse des 

Landes zu ermuntern, etwa im Sommer 1940 und 1944, bisweilen, 

um es zur Vorsicht zu mahnen, wie 1942 anlässlich der Diskussion 

um den Appell an die Öffentlichkeit. Diese Schicksalsgemeinschaft 

leugnet Carl J. Burckhardt nicht, ganz im Gegenteil. Schreibt er 

nicht 1946 an Bundesrat Petitpierre, die Institution des IKRK sei 

von wesentlicher Bedeutung für die Schweiz und «durch sie hat unser 

kleines Land zu gewissen Zeitpunkten wirklich die Rolle einer Gross- 

machtgespielt»? Das hindert ihn nicht, für das Komitee volle Hand- 

lungsfreiheit zu fordern, die sich allerdings im Rahmen der beste- 

henden Abkommen halten soll. Im Dezember 1942 etwa beklagt er 

bitter die Unterordnung des Roten Kreuzes unter die Eidgenossen- 

schaft bei der Erfüllung seiner traditionellen Aufgaben: 

«In der Tat hat das Komitee eine Aufgabe, mit der es steht undfällt: alles 

andere, Praktische, ist nur Beiwerk. Diese Aufgabe aber besteht in seiner 

Pflicht, sich für die Respektierung der Konventionen einzusetzen. Immer 

mehr nun wird uns diese Aufgabe von der Schutzmacht abgenommen. 

Während im letzten Krieg unter der mutigen Präsidentschaft Herrn Adors 

die Pflichten und Privilegien des Komitees stets bis zum äussersten vertei- 

digt wurden, hat man im Verlaufe der jetzigen Krisis sich vor den staat- 

lichen Behörden immer geduckt; mit der Toleranz des Büros Haller ist das 

Komitee zweifellos in eine von allen kriegführenden Staaten unliebsam 

vermerkte und unerwünschte Abhängigkeit von Bern gekommen. Durch 

die Ausschliessung des Komitees von Aktionen zugunsten des Austausches 

von Schwerverwundeten, wie auch jetzt wieder im vorliegenden Falle, hat 

das Komitee einen nicht wieder einzubringenden Prestigeverlust erlitten. 
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Kriegsgefangenenlisten vermitteln und Lebensmittel transportieren können 

auch andere, ad hoc geschaffene Institutionen. Die moralische Autorität, 

die das Komitee noch auf der Friedenskonferenz 1918 hatte, ist nicht wieder 

einzubringen, wenn sie einmal verloren ist. In diesem Zusammenhang 

halte ich eine Politik, die darauf ausgeht, die Schutzmacht stets in den Vor- 

dergrund zu stellen, für kurzsichtig, auch im Interesse des Landes, denn es 

wird auch weiterhin Konflikte geben, und die Schweiz wird nicht immer 

Schutzmacht sein. Das Komitee aber sollte weiterhin und stets unvermin- 

dert bestehen und aus diesem Konflikt gestärkt und nicht geschwächt her- 

vorgehen.»5 

Nachdem die Deutschen die Note vom 24. September 1942 nicht 

beantworten, beginnt das IKRK, ohne die allgemeinen Instruktio- 

nen an seine Delegierten zu widerrufen, 1943 eine doppelte Hilfsak- 

tion: die Übersendung von Lebensmittelpaketen an ‚Jie Konzentra- 

tionslager und die Unterstützung der Juden in den verbündeten 

oder Satellitenstaaten des Reichs. Die Ergebnisse bleiben auf beiden 

Gebieten bescheiden, selbst dort, wo die Politik mancher Regierun- 

gen Rückhalt bei der Eindämmung der rassischen Verfolgung er- 

hoffen liess. Erst die Gründung des War Refugee Board Anfang 

1944 öffnet neue Perspektiven, die Engländer jedoch geben ihrer 

Palästinapolitik Vorrang vor den Emigrationsprojekten und lehnen 

Ausnahmen von den Blockadebestimmungen bis zuletzt ab. Der 

KZ-Paketaktion wäre die Grosszügigkeit der Nordamerikaner erst 

in den letzten Monaten des Konflikts wirklich zugute gekommen, 

aber zu diesem Zeitpunkt beeinträchtigen die Transportschwierig- 

keiten und der Vormarsch der Alliierten in Deutschland die Beför- 

derung der Lebensmittel beträchtlich, sowohl aus Lübeck als auch 

aus der Schweiz. Man kann sich daher fragen, warum das IKRK 

zwischen einer Paketaktion, die im Hinblick auf das Los der Opfer, 

zumindest der jüdischen, lächerlich war, und dem Appell an die Öf- 

fentlichkeit, dem vielleicht letzten Mittel, das das IKRK unter dem 

Druck der Schweiz nicht einzusetzen wagte, nicht eipe Zwischen- 

lösung suchte. Hätte es nicht eine diplomatische Demarche unter- 

nehmen können, die sowohl dem sich abspielenden Drama ange- 

messen gewesen wäre als auch den Risiken eines solchen Schritts 

Rechnung getragen hätte, beispielsweise ein Protestschreiben an 

Hitler oder Himmler, besser noch, die Entsendung Hubers oder 

Burckhardts nach Berlin oder Berchtesgaden? Vielleicht fehlte es 
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an Mut, eingedenk der Bittgänge eines Schuschnigg oder Hacha? 

Vielleicht auch hat die Paketaktion die Suche nach anderen Formen 

des Handelns in subtiler Weise gehemmt, indem sie die Energien 

jener mobilisierte, die etwas tun wollten, indem sie ihre Erfolgskri- 

terien zur Regel machte und vor allem, weil sie dem Grundsatz des 

Roten Kreuzes entsprach, stets der konkreten Tat, die den Opfern 

unmittelbar Hilfe bringt, den Vorzug vor Prinzipiendiskussionen 

und abstrakten Forderungen zu geben. Zwischen einer möglichen 

Hilfeleistung und einer anscheinend undurchführbaren Rettung hat 

das IKRK seine Entscheidung getroffen, und zwar nicht aus Feig- 

heit oder Furcht, sondern aufgrund seiner eigenen Prinzipien. Hätte 

es sich aber nicht fragen müssen, was diese unter den gegebenen 

Umständen bedeuteten, hätte es nicht nach neuen Formen seiner 

humanitären Politik für den besonderen Fall der Konzentrationsla- 

ger suchen können? Schliesslich erscheint es heute offensichtlich, 

dass das Internationale Komitee, wenn es auch gegen den national- 

sozialistischen Fanatismus im Reich und in den besetzten Gebieten 

nicht viel auszurichten vermochte, sich doch in den verbündeten 

und Satellitenstaaten in grösserem Umfang auf einheimische Ele- 

mente der Regierung und Verwaltung hätte stützen können, um 

früher und umfassender tätig zu werden, wie es dies im Falle Un- 

garns bewies. 

Wenn es dies nicht von sich aus tat, oder wenn sein Neuerungs- 

wille in traditionellen Denkweisen befangen blieb, fehlte es dann 

nicht auch an Anregung von Seiten der Alliierten oder Berns? Diese 

Frage stellt den dritten Gesichtspunkt unserer Analyse dar. Unsere 

Untersuchung beschäftigt sich nicht mit den Gründen für die Zu- 

rückhaltung der Alliierten in der Judenfrage, sie zeigt jedoch deren 

zumindest wichtige Bedeutung für die Haltung des IKRK. Schon 

1943 erklärte André de Pilar, Delegierter des Vereinigten Hilfs- 

werks und persönlicher Freund Burckhardts, gegenüber Riegner, 

«solange das Internationale Rote Kreuz nicht von alliierten Regierun- 

gen offiziell ersucht wird, sich als neutrale Stelle um die Juden in den be- 

setzten Gebieten zu kümmern, werde, soweit er das Rote Kreuz kenne, 

nicht viel geschehen und alles an Paperassen und Bürokratie scheitern. Er 

wiederhole, was er schon früher gesagt habe, dass es absolut notwendig sei, 

dass ein offizieller Auftrag seitens der Amerikaner, Engländer und eventu- 

ell anderer alliierter Regierungen an das Internationale Rote Kreuz in die- 
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 ser Richtung ergehe. Er wisse nicht, ob dann das Rote Kreuz einen sol- 

chen Auftrag annehmen werde, da die Rot-Kreuz-Konvention ja be- 

kanntlich keine Bestimmungen enthalte, die auf die Juden in den besetz- 

ten Gebieten angewendet werden könnten. Auf jeden Fall erscheine ihm 

jedoch ein solcher Schritt der Alliierten als die einzige Möglichkeit, dass 

wir weiterkämen und dass sich der ‚Apparat’ des Internationalen Roten 

Kreuzes wirksam in Bewegung setze. Auf meine Frage, ob keinerlei offi- 

zielle Schritte in dieser Hinsicht erfolgt seien, erwiderte er mir, dass von 

Regierungsseite bisher kein Schritt erfolgt sei. Vom Britischen Roten 

Kreuz wie von anderen Stellen seien verschiedentlich Anfragen zu der 

Angelegenheit beim Roten Kreuz eingelaufen, aber diese Institutionen 

hätten eben nicht dieselbe Autorität wie die Regierung selbst. Er riet mir 

deshalb aufs dringendste, nochmals in diesen Dingen auf die Regierungen 

einwirken zu lassen.»6 

Die Entstehungsgeschichte der Note vom 2. Oktober 1944 und 

das Zustandekommen der Begegnung Burckhardt-Kaltenbrunner 

bestätigen in der Tat, dass die Zurückhaltung des IKRK weitgehend 

durch die Einstellung der gegen Hitler gerichteten Koalition und 

die Berns bestimmt war. 

Bevor wir diese Bilanz abschliessen, noch eine Bemerkung zur 

Rolle der Delegierten. Am Ort des Geschehens konnten manche 

von ihnen nicht nur als erste das Drama, zumindest in seiner unmit- 

telbaren Auswirkung, erfassen, sondern auch eingreifen, nach 

Massgabe ihrer Mittel, in Überschreitung der erhaltenen Instruk- 

tionen und nicht ohne Gefahr. Wir haben gesehen, wie in Berlin, 

Bukarest, Budapest, Kroatien, Italien und in der Slowakei die rüh- 

rigsten oder durch herkömmliche Aufgaben am wenigsten belaste- 

ten Delegierten versuchten, vorhandene Spielräume auszunützen, 

sowohl auf ihrer Seite mit dem Risiko, von Genf desavouiert zu 

werden, als auch bei den untergeordneten Stellen des Polizeiappa- 

rats, mit dem sie zu tun hatten. Doch die Bewunderung, die man 

für Männer ihres Schlages hegen muss, darf nicht darüber hinweg- 

täuschen, dass die Summe einzelner Unternehmungen keine Politik 

darstellt. In Genf war man sich dessen vor Kriegsende bewusst. Im 

Februar 1945 schreibt Schwarzenberg, der über alles unterrichtet 

war, was versucht, unternommen und erreicht wurde, in diesem 

Sinne: 
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«Die Politik, die das IKRK hinsichtlich des Judenproblems während 

dieses Krieges verfolgte, war sehr subtil und nicht leicht durchzuführen. In 

der Tat war das Internationale Komitee in den ersten Jahren der Meinung, 

dass dieses Problem nicht in seinen Zuständigkeitsbereich falle. Es befürch- 

tete auch, dass eine zu offene Stellungnahme seine traditionelle Tätigkeit 

gefährden und es bei der Erfüllung seiner Aufgabe zugunsten der Kriegsge- 

fangenen namentlich in Deutschland behindern könnte. Daher erging Wei- 

sung an unsere Delegierten, sich um die Juden nur mit grösster Diskretion 

und Vorsicht zu kümmern. Einige unserer Delegierten haben es daher 

gänzlich unterlassen, den Juden ihres Gebiets beizustehen. 

So erhielt beispielsweise Born bei seiner kurzen Einführung in Genf die 

üblichen Instruktionen, hinsichtlich des Judenproblems grösste Zurückhal- 

tung zu üben, und lehnte es während seiner ersten Zeit in Budapest ab, sich 

ihrer anzunehmen. Als wir ihn dann in Briefen und Telegrammen dräng- 

ten, und auf den Druck der dortigen Juden hin ging er dann fast zu weit und 

überschritt seine Befugnisse. 

Im Ausland jedoch haben die Juden, obwohl sie die Entwicklung des 

Verhaltens des IKRK aufmerksam beobachten, den Eindruck, dass wir uns 

nicht wirklich für ihre Sache einsetzen wollen und abwarten. Wenn wir 

auch alles getan haben, um unsere Delegationen in Washington und Lon- 

don über unsere Tätigkeit auf dem Laufenden zu halten, können diese 

Delegationen unmöglich unsere Haltung und vor allem unsere Schwierig- 

keiten hinreichend erklären. Zuviele Einzelheiten entgehen unseren Dele- 

gierten, und den jüdischen Führern ist sehr daran gelegen, die Probleme 

mit Leuten zu besprechen, die die Angelegenheit gründlich kennen und über 

Deutschland und die Achsenländer besser Bescheid wissen. 

Die Juden erwarten eine verstärkte Tätigkeit des IKRK in Deutsch- 

land; sie werden uns Schwierigkeiten machen, wenn es uns nicht gelingt, 

sie zu überzeugen, dass wir alles nur Mögliche unternehmen. Ihr Einfluss 

ist gross in den angelsächsischen Ländern, und sie sind in der Lage, die öf- 

fentliche Meinung und die der Rotkreuzgesellschaften in Amerika und 

England gegen uns einzunehmen.»1 

Damit sind wir wieder beim Problem der moralischen Autorität, 

auf die das IKRK sein Handeln ebenso gründet wie auf die Abkom- 

men. Im Namen dieser Autorität hielt es das Komitee für erforder- 

lich, seine Tätigkeit auf die KZ-Häftlinge, die Deportierten, die aus 

rassischen Gründen Verfolgten auszudehnen. Aber selbst die mate- 

rielle Hilfe, die es geleistet hat, konnte die Welt nicht überzeugen, 
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dass es in diesem Fall genug getan hat, um so mehr, als es das Risiko 

nicht einging, das ganze Gewicht seiner moralischen Autorität in 

die Waagschale zu werfen. Trotz aller Erklärungen, trotz der Ge- 

nugtuung, zumindest einige Hilfe geleistet haben zu können, bleibt 

die Tatsache, dass es an die Öffentlichkeit treten hätte müssen. Die 

Gründe für diese Fehleinschätzung sind uns nun leichter ersichtlich. 

Aufgrund seiner Funktionsweise, seines Interpretationsvermögens 

und seiner politischen Perspektive war das IKRK damals nicht auf 

der Wellenlänge des ideologischen Kampfes, der innerhalb des 

Zweiten Weltkriegs ausgefochten wurde. Die Institution wie das 

Ideal wurden in Schach gehalten, und die Mittel ihres Wirkens ha- 

ben sich als unzulänglich erwiesen. 

Die Bedeutung, die das IKRK seiner Glaubwürdigkeit beimass, 

hat es daher paradoxerweise auf den Weg des Verlusts dieser Glaub- 

würdigkeit geführt und damit des Verlusts seiner Autorität inner- 

halb des Rotkreuzverbandes und in der Welt allgemein. Die zur Er- 

füllung der Mission erforderlichen politischen Mittel erwiesen sich 

als geringer als das Festhalten an den Grundsätzen, geringer auch als 

der Wille zum Handeln. Als unpolitische Institution, konfrontiert 

mit einem totalitären Staat, einem ihm neuen Phänomen trotz der 

sowjetischen und italienischen Präzedenzfälle, hat das IKRK ge- 

nauso wenig wie seine Zeit im Allgemeinen  das Wesen der Verände- 

rungen begriffen, die das Dritte Reich in die internationalen Bezie- 

hungen brachte, auch im humanitären Bereich, und in die Rolle des 

Rechts in der nationalen und internationalen Gesellschaft. Der An- 

fechtung der liberalen Werte suchte es durch eine Verstärkung sei- 

ner eigenen Neutralität zu begegnen. Es konnte sich aber nicht 

gänzlich dem schweizerischen Patriotismus der Kriegszeit entzie- 

hen, noch der Besinnung auf die konservativsten Werte der eidge- 

nösssischen Tradition. Mit seiner Berufung auf das Völkerrecht an- 

gesichts juristisch nicht erfasster Opfer, die es um Hilfe baten, hat 

das IKRK schliesslich oft nicht die Möglichkeiten zum Handeln ge- 

sucht, sondern im Gegenteil eine Rechtfertigung seiner Untätig- 

keit, um nicht die ihm durch die Abkommen übertragene Mission 

ins Wanken zu bringen, auf der damals in seinen Augen seine Exi- 

stenz beruhte. 



Der Gesichtspunkt des IKRK 

Auf Ersuchen des Verfassers genehmigte das IKRK die Veröffent- 

lichung nachstehenden Schreibens, in dem das Komitee zur vorlie- 

genden Untersuchung Stellung nimmt. 

Genf, den 19. März 1988 

Sehr geehrter Herr Professor, 

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) hat ihr Werk Das 

IKRK und das Dritte Reich mit aller gebührenden Aufmerksamkeit ge- 

lesen. 

Wir möchten Sie zunächst zu Ihren umfangreichen Forschungsarbeiten 

und zu dem in Ihrem Manuskript bewiesenen Synthesevermögen beglück- 

wünschen. 

Wie vereinbart, hatten Sie unbegrenzten Zugang zu unserem Archiv. 

Sie sind in Ihrem Werk und in Ihren Schlussfolgerungen völlig unabhän- 

gig, und wir beschränken uns darauf, Ihnen hier die Kommentare des Ko- 

mitees zur Kenntnis zu bringen. Es steht Ihnen frei, sie für die endgültige 

Druckfassung zu berücksichtigen oder nicht. 

Indem es die von Ihnen durchgeführte wissenschaftliche Untersuchung 

vorschlug, wollte das IKRK ein besonders schmerzliches Kapitel seiner 

Geschichte aufklären. 

Es verfolgte damit ein doppeltes Anliegen: 

- Die Aufstellung einer vollständigen Bilanz dessen, was das IKRK 

von der «Endlösung» wusste, was es für die Opfer der nationalsozialisti- 

schen Verfolgungen tun wollte und konnte; 

- Über ein Nachschlagewerk zu dieser Frage zu verfögen. 

Allgemein ist das IKRK der Ansicht, dass Sie eine beachtliche For- 

schungsleistung erbracht und wirkliches Bemühen um Objektivität bewie- 

sen haben. Die von Ihnen erstellte Bilanz ist so erschöpfend wie möglich, 

angesichts des Umfangs des Werkes, den Sie relativ beschränkt wissen 

wollten. 

Abgesehen davon sieht sich das Internationale Komitee zu folgenden 

Kommentaren veranlasst: 
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1. Was die Anlage des Werkes angeht, stellt das IKRKfest, dass Sie vor 

allem das Komitee in Genf auf Kosten der lokalen Tätigkeit der Delegier- 

ten berücksichtigt haben. Eine ausgewogenere Studie, die dem Einsatz an 

Ort und Stelle mehr Raum gewährt hätte, wäre uns angemessener erschie- 

nen. 

Ebenso sind wir der Meinung, dass die Gesamtheit der vom IKRK un- 

ternommenen Bemühungen (von unserem Standpunkt aus als ständiger 

Austausch zwischen dem Sitz des Komitees und den Delegierten im Ein- 

satz betrachtet) zugunsten der Zivilopfer der nationalsozialistischen Ver- 

folgungen, insbesondere zugunsten der Juden, nicht im richtigen Verhältnis 

zu allen anderen Aufgaben des IKRK gesehen wird, namentlich jener für 

die Kriegsgefangenen und Zivilinternierten. 

2. Was die Substanz Ihres Werkes angeht, haben wir folgendes zu be- 

merken: 

2.1 Es scheint uns nicht genügend geklärt, was das IKRK auf der Ebene 

seines Führungsgremiums von der «Endlösung» gewusst oder nicht ge- 

wusst hat, ebenso wenig, zu welchem Zeitpunkt es die verschiedenen In- 

formationen erhielt. Der diesbezügliche Verweis auf das Buch von Walter 

Laqueur, The Terrible Secret, dessen Anfechtbarkeit Sie selbst betonen, 

erscheint uns nicht befriedigend, weder vom rein wissenschaftlichen Stand- 

punkt noch im Hinblick auf das, was das IKRK seinerseits in Ihrem Werk 

zu finden hoffte. 

So hätten wir es für wünschenswert gehalten, die interne Weitergabe der 

beim IKRK eingegangenen Berichte, Aussagen und weiteren Informatio- 

nen systematisch zu verfolgen. (Wir geben jedoch zu, dass eine solche Un- 

tersuchung beträchtliche zusätzliche Nachforschungen erfordert hätte, 

nachdem die einschlägigen Unterlagen in der riesigen Masse der Akten zer- 

streutsind, die Sie einsehen mussten.) Leiderhaben Sie bei den angeführten 

Dokumenten das Datum nicht angegeben, an dem sie beim IKRK einge- 

gangen sind, was es erlaubt hätte, den Zeitpunkt der Verfügbarkeit be- 

stimmter Informationen mit dem der Überlegungen und Entscheidungen zu 

vergleichen. 

Im Hinblick auf die Klärung dessen, was das IKRK gewusst und 

versucht hat, kann man nur das Fehlen von Unterlagen und Aussagen 

über die formlosen und mündlichen Kontakte der Leiter der Institution be- 

klagen, besonders über die Gespräche zwischen Max Huber und Carl 

Burckhardt. 



Dies bringt uns zu der Feststellung, dass die Methode einer fast aus- 

schliesslichen Verwendung schriftlicher Dokumente dem Internationalen 

Komitee ein Bild seiner selbst vermittelt, in dem es sich kaum erkennt. Die- 

ses Bild entspricht nicht dem, was die Mitglieder und Mitarbeiter des 

IKRK während des Zweiten Weltkriegs im Dienst der Institution erlebt 

und erfahren haben. Dasselbe gilt für die von Ihnen gezeichneten Persön- 

lichkeiten, namentlich für Max Huber und Carl Burckhardt. 

Wir bedauern, dass Sie das unvermeidlich leblose und fragmentarische 

Bild, das sich aus den Akten allein ergibt, nicht durch ausgiebigere Heran- 

ziehung der Aussagen noch lebender Mitarbeiter ergänzt haben. 

So kann das IKRK, ausgehend von Ihrem Buch, nicht wirklich die Bi- 

lanz dessen ziehen, was es gewusst hat. Dagegen führen Sie uns vor Au- 

gen, dass es damals nicht versucht hat, alle ihm zugehenden Informationen 

über die Verfolgung von Zivilpersonen und der Juden im besonderen syste- 

matisch auszuwerten, was es zu einer Überprüfung seiner Ziele und Prio- 

ritäten hätte veranlassen können. Aus Ihrem Werk geht hervor, dass das 

IKRK den aussergewöhnlichen Charakter des Dramas nicht genügend 

wahrgenommen und daher die Rangordnung seiner Aufgaben nicht ent- 

sprechend abgewandelt hat. Zur Erklärung dieses Mangels ist zu sagen, 

dass er sich zweifellos aus den erdrückenden Aufgaben des IKRK im Zu- 

sammenhang mit anderen Opfergruppen ergab, insbesondere mit den 

Kriegsgefangenen, sowie aus dem Wirbel der Alltagsarbeit einer humanitä- 

ren Organisation, die sich mit den Folgen des totalen Krieges auseinander- 

zusetzen hatte. 

Wie hätten auch die Mitglieder und Mitarbeiter des IKRK unter diesen 

Umständen und zu jener Zeit sich das Ausmass und das Wesen dessen vor- 

stellen können, was die Nationalsozialisten die «Endlösung» genannt ha- 

ben, während man mehr als vierzig Jahre nach der Befreiung der Lager 

trotz der Fülle der Beweise, Photos, Dokumente und Augenzeugenbe- 

richte noch kaum begreifen kann, was zweifellos die grösste Niederlage un- 

serer «Zivilisation» und der Menschlichkeit bedeutet? 

2.2 Im Hinblick auf das, was das IKRK tun wollte, ist Ihr Buch sehr 

ausführlich und unseres Erachtens vollständig, sowohl bezüglich der 

erwähnten Fakten als auch der Tätigkeit und Untätigkeit, selbst wenn 

die angeführten Beweggründe für jene nicht immer überzeugend sind, 

die die Arbeit des Komitees aus persönlicher Erfahrung kennen. 

Besonders das Appellprojekt vom Oktober 1942, dem Sie heute we-

sentliche Bedeutung zumessen, wirft eine Grundsatzfrage auf: Musste  
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die Öffentlichkeit treten und auf welche Weise? Glauben Sie – im Lichte 

dessen, was uns heute bekannt ist, aber auch im Hinblick auf die damalige 

Einschätzung der nationalsozialistischen Entschlossenheit durch das 

IKRK –, dass dieser Appell in der geplanten Form die «Endlösung» in 

irgendeiner Weise hätte aufhalten können? Hat die Erklärung der Verei- 

nigten Nationen vom 17 Dezember 1942 auch nur das Geringste am Los 

der Verfolgten geändert? Wir bezweifeln die Wirksamkeit eines solchen 

Appells. Und dies unabhängig von dem Risiko –, dessen sich das IKRK 

bewusst sein musste die Hilfsmöglichkeiten für Millionen Kriegsgefangene 

zu gefährden, für die das Komitee unmittelbar verantwortlich war. In der 

Tat geht aus Ihrem Werk eindeutig hervor, dass alle mündlichen und 

schriftlichen Demarchen, die sich spezifisch auf das Schicksal der Juden 

bezogen, zum Scheitern verurteilt waren, weil sie von den Nationalsozialis-

ten von vornherein abgelehnt wurden. Einzig die vertraulichen Interventio-

nen haben einige Erfolge gebracht, wenn diese auch in keinem Verhältnis 

zu den unternommenen Bemühungen und zu den tragischen Dimensionen 

der Vernichtung standen. 

Mangels des geplanten Appells kann man sich allerdings – mit aller bei 

aposteriorischer Kritik gebotenen Vorsicht – die Frage stellen, ob sich das 

Komitee bei den alliierten Regierungen und den Neutralen nicht hätte be- 

harrlicher zeigen sollen, damit diese der Rettung der Juden in ihren Unter- 

nehmungen und Zielen mehr Gewicht beimassen. 

2.3 Damit kommen wir zu der Frage, was das IKRK tun konnte oder 

nicht, und besonders, ob es mehr hätte tun können. 

Ihr Buch lässt uns zu der Auffassung gelangen, dass das IKRK bezüglich 

der verbündeten und Satellitenstaaten des Dritten Reiches (Ungarn, Ru- 

mänien, Kroatien, Slowakei, Vichy-Frankreich, Italien usw.) vermutlich 

gründlichere Sondierungen der politischen Möglichkeiten im Hinblick auf 

raschere, nachdrücklichere und entschiedenere Aktionen unternehmen 

hätte können und müssen. 

Was jedoch das Reichsgebiet und das besetzte Polen angeht, ist das 

IKRK nach wie vor der Meinung, dass die Lage der Juden hoffnungslos 

war; es stellt fest, dass Ihr Werk dies hinlänglich zeigt, aber nicht genügend 

betont. 

Wir möchten diesbezüglich unterstreichen, dass Ihr Buch die Diskre- 

panz zwischen den Bemühungen des IKRK, so diskret diese auch gewesen 

sein mögen, und den erzielten Erfolgen nicht gebührend herausstellt, ob- 

wohl man bei aufmerksamer Lektüre feststellen kann, dass die entfaltete 



Tätigkeit weit umfangreicher war als die letztlichen Erfolge. Statistische 

Angaben über die Zahl der in bestimmten Fällen geretteten Leben wären 

wünschenswert gewesen, wenn es die Möglichkeit einer Schätzung gab. 

Insbesondere sind wir davon überzeugt, dass eine systematische Bearbei- 

tung der Berichte über Besuche in den Zivilinterniertenlagern vielleicht 

eine quantitative Bewertung der vom IKRK erzielten Vereinbarungen 

zum Schutz der jüdischen wie nichtjüdischen Zivilinternierten aus den mit 

Deutschland im Krieg befindlichen Staaten erlaubt hätte. Dies hätte zu- 

mindest zu der Feststellung geführt, dass gewisse Gruppen von Juden in 

solchen Fällen überleben konnten, wenn das geltend gemachte Schutzkrite- 

rium das der Nationalität und nicht der «Rasse» war, in welch letzterem 

Fall die Nationalsozialisten jede Demarche ablehnten. 

Wir sind ferner der Meinung, dass Sie der Schilderung und Analyse der 

vom IKRK 1939 und 1940 geführten Verhandlungen mit den kriegfüh- 

renden Mächten um die vorläufige Annahme des Entwurfs von Tokio brei- 

teren Raum hätten gewähren sollen, anstatt sie nur kurz zu erwähnen. 

Dieser Entwurf hatte nicht nur den Schutz der Zivilinternierten zum Ge- 

genstand, sondern den Schutz aller Zivilpersonen feindlicher Nationalität. 

Wären diese Unterhandlungen – deren Bedeutung in Ihrem Werk nicht ge- 

nügend berücksichtigt ist-erfolgreich gewesen, hätten sie einen rechtlichen 

Mindestschutz aller Zivilpersonen feindlicher Nationalität, der Juden wie 

der Nichtjuden, ermöglicht und dem IKRK jene Interventionsbasis gelie- 

fert, die ihm ständig fehlte. 

Ungeachtet dieser Kommentare gibt das IKRK gerne zu, dass ein histori- 

sches Problem dieser Bedeutung nicht erschöpfend behandelt werden kann. 

Es erkennt an, dass Ihre Untersuchung das bisher vollständigste Nach-

schlagewerk über das IKRK und die nationalsozialistischen Konzentrati-

onslager darstellt. Als solches liefert es einen eigenwilligen und wichtigen 

Beitrag zu den wissenschaftlichen Arbeiten über die Geschichte des Völ- 

kermords und eröffnet unserer Institution gleichzeitig neue Denkperspekti- 

ven. Es war mir sehr daran gelegen, Ihnen dazu zu gratulieren. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Cornelio Sommaruga 
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ANHANG 

Entwurf zu einem internationalen Abkommen über 

die Stellung und den Schutz von Zivilpersonen 

feindlicher Staatsangehörigkeit auf dem Gebiet 

einer kriegführenden Macht oder auf einem von 

ihr besetzten Gebiet (Entwurf von Tokio) 

Titel I- Vom Status der feindlichen Zivilperson 

Art. 1. – Feindliche Zivilpersonen im Sinne des vorliegenden Definition 

Abkommens sind jene Personen, die die beiden folgenden 

Voraussetzungen erfüllen: 

a) nicht den Land-, See- und Luftstreitkräften der krieg- 

führenden Mächte anzugehören, wie sie durch das Völker- 

recht bestimmt sind, namentlich in den Art. 1, 2 und 3 des 

Anhangs zum IV. Haager Abkommen betreffend die Gesetze 

und Gebräuche des Landkriegs vom 18. Oktober 1907; 

b) Staatsangehörige eines feindlichen Landes zu sein und 

sich auf dem Gebiet einer kriegführenden Macht oder auf 

einem von ihr besetzten Gebiet zu befinden. 

Titel II – Von den Zivilpersonen auf dem Gebiet 

einer kriegführenden Macht 

Abschnitt I – Allgemeine Bestimmungen 

Art. 2.- Vorbehältlich der Bestimmungen von Art. 4 erhal- Erlaubnis zur 

ten feindliche Zivilpersonen, die das Land bei Beginn der mi- Heimkehr 

litärischen Operationen zu verlassen wünschen, hierzu 

schnellstmöglich die erforderlichen Genehmigungen sowie 

alle mit diesen Operationen vereinbaren Erleichterungen. 

Sie haben das Recht, sich mit dem für die Reise nötigen 

Geld zu versehen und zumindest ihr persönliches Gepäck 

mitzunehmen. 
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Amtliche 

Evakuierung 

Art. 3.- Im Falle einer amtlichen Durchführung der Aus- 

reise der Zivilpersonen müssen diese an die Grenze ihres Lan- 

des oder des nächstgelegenen neutralen Landes gebracht wer- 

den. 

Diese Rückführungen werden unter Berücksichtigung al- 

ler Forderungen der Menschlichkeit vorgenommen. 

Die näheren Umstände dieser Rückführungen können in Son-

dervereinbarungen zwischen den kriegführenden Mäch-ten fest-

gelegt werden. 

Fälle der 

Zurückhaltung 

a) Kategorien 

b) Berufung bei der 

Schutzmacht 

Art. 4. – Einzig feindliche Zivilpersonen der 
tegorien können zurückgehalten werden: 

a) Personen, die sofort wehrpflichtig sind 

eines Jahres werden, gemäss den Gesetzen des 

Herkunftslandes oder den Gesetzen des Landes, indem sie 

sich befinden; 

b) Personen, deren Ausreise vertretbare Gründe der Sicher- 

heit der Gewahrsamsmacht entgegenstehen 

In beiden Fällen ist es gestattet, Berufung bei der Schutz- 

macht einzulegen. Diese hat das Recht, eine Untersuchung zu 

folgenden Ka- 

oder es innerhalb 

verlangen, von deren Ergebnis sie binnen 

unterrichten ist. 
drei Monaten zu 

Häftlinge 

Behandlung der 

Zivilpersonen: 

a) Gleichstellung 

mit Ausländem 

b) Nachrichten und 

Hilfssendungen 

Art. 5.- Auf Personen, die in Untersuchungshaft oder zu 

einer Freiheitsstrafe verurteilt sind, werden bei ihrer Freilas- 

sung die Bestimmungen des vorliegenden Abkommens an- 

gewandt. Ihre Zugehörigkeit zu einem feindlichen Staat darf 

keine Verschlechterung ihrer Behandlung bewirken. 

Art. 6.- Feindliche Zivilpersonen, die im Land geblieben 

sind oder gemäss Art. 4 zurückgehalten worden sind, werden 

wie Ausländer in normalen Zeiten behandelt, abgesehen von 

möglichen Kontroll- und Sicherheitsmassnahmen und Vorbehält-

lich der Bestimmungen des Abschnitts III. 

Unter diesen Vorbehalten und soweit es die militärischen 

Operationen erlauben, können sie ihrer Beschäftigung nach- 

gehen. 

Art. 7. – Vorbehältlich der für die Gesamtbevölkerung ge- 

troffenen Massnahmen haben feindliche Zivilpersonen die 

Möglichkeit, ihren Angehörigen Nachrichten streng privater 

Art zukommen zu lassen und solche zu erhalten. 

Mit demselben Vorbehalt dürfen sie Hilfssendungen emp- 

fangen. 
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Art. 8. – Feindlichen Zivilpersonen steht es frei, sich an aner- 

kannte Hilfsgesellschaften zu wenden, deren Zweck die Ver- 

mittlung karitativer Tätigkeit ist. Diese Gesellschaften wer- 

den hierbei von den Behörden in den von den militärischen 

Erfordernissen abgesteckten Grenzen unterstützt. 

Art. 9.- Feindliche Zivilpersonen werden vor Gewalttätig- 

keiten, Beleidigungen und der Neugier der Öffentlichkeit 

geschützt. 

Art. 10. -Vergeltungsmassnahmen ihnen gegenüber sind verbo-

ten. 

Art. 11.- Geiselnahme ist verboten. 

Abschnitt II – Feindliche Zivilpersonen, die auf das 

Gebiet einer kriegführenden Macht gelangen 

Art. 12. – Feindlichen Zivilpersonen, die während der Feind- 

seligkeiten aus einem beliebigen Grund auf das Gebiet einer 

kriegführenden Macht gelangen, sind dieselben Garantien zu 

gewähren wie jenen, die sich bei Beginn der militärischen 

Operationen dort befanden. 

Abschnitt III – Konfinierung und Internierung 

Art. 13. – Falls ein kriegführendes Land die in Art. 6 erwähn- 

ten Kontroll- und Sicherheitsmassnahmen für unzulänglich 

hält, kann es die Konfinierung oder Internierung entspre- 

chend den Bestimmungen dieses Abschnitts anordnen. 

Art. 14.- In der Regel ist eine Konfinierung der feindlichen 

Zivilpersonen in einer bestimmten Gegend ihrer Internie- 

rung vorzuziehen. Vorbehältlich der Staatssicherheit sind vor 

allem Personen zu konfinieren, die ihren Wohnsitz auf dem 

Gebiet der kriegführenden Macht haben. 

Art. 15.- Die Internierung feindlicher Zivilpersonen in ge- 

schlossenen Lagern kann nur in einem der folgenden Fälle an- 

geordnet werden: 

a) wenn es sich um wehrpflichtige Personen gemäss Art. 4 

a des vorliegenden Abkommens handelt; 

b) wenn es die Sicherheit der Gewahrsamsmacht erfor- 

dert; 

c) wenn es die Lage der feindlichen Zivilpersonen not- 

wendig macht. 

Anerkannte 

Hilfsgesellschaften 

Schutz 

Verbot: a) von 

Repressalien 

b) von Geiseln 

Neuankömmlinge 

Allgemeine 

Grundsätze 

Fälle der 

Konfinierung 

Fälle der Internierung 
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Getrennte und 

hygienische Lager 

Anwendung des 

Kriegsgefangenen- 

abkommens 

Art. 16.- Die Internierungslager für feindliche Zivilperso- 

nen sind von den Internierungslagern für Kriegsgefangene 

abzusondern. Diese Lager können nicht in Gegenden einge- 

richtet werden, die ungesund sind oder dertn Klima der Ge- 

sundheit der Internierten abträglich wäre. 

Art. 17.- Im Übrigen ist das Abkommen vom 27. Juli 1929 

über die Behandlung der Kriegsgefangenen sinngemäss auf 

die Zivilinternierten anzuwenden. 

Die Behandlung der Zivilinternierten darf keinesfalls schlech-

ter sein als die im genannten Abkommen vorgeschriebene. 

Titel III – Von den feindlichen Zivilpersonen, die 

sich auf einem von einer kriegführenden Macht 

besetzten Gebiet befinden 

Beobachtung der 

Haager 

Landkriegsordnung 

Art. 18. – Die hohen Vertragsparteien ver 

sichtlich Stellung und Schutz der feindlich« 

die sich auf einem von einer kriegführenden 

Gebiet befinden, die Bestimmungen der 

Ordnung von 1907 zu beobachten. 

pfl 

Haa 

ichten sich, hin- 

Zivilpersonen, 

Macht besetzten 

ger Landkriegs- 

Zusatz- 

bestimmungen: 

a) Geiseln 

Art. 19.-Die hohen Vertragsparteien verpflichten sich 

überdies zur Einhaltung folgender Bestimm angen: 

a) Falls es der Besatzungsmacht ausnahmsweise unerläss- 

lich erscheint, Geiseln zu nehmen, müssen diese stets mit 

Menschlichkeit behandelt werden. Sie dürfen unter keinen 

Umständen getötet oder körperlich gezüchtigt werden. 

b) Deportationen b) Deportationen aus dem Gebiet des besetzten Staates 

sind untersagt, es sei denn um der Sicherheit der Bewohner 

willen, wenn es die Ausweitung der militärischen Operatio- 

nen erfordert. 

c) Feindliche Zivilpersonen erhalten die Möglichkeit, ih- 

ren Angehörigen innerhalb des besetzten Gebiets Nachrich- 

ten streng privater Art zukommen zu lassen und solche zu 

erhalten 

Dieselbe Vergünstigung wird ihnen für die Korrespon- 

denz mit dem Ausland gewährt, Vorbehältlich der für die Ge- 

samtbevölkerung der Besatzungsmacht geltenden Bestim- 

mungen. 

Mit demselben Vorbehalt dürfen die feindlichen Zivilper- 

sonen auch Hilfssendungen empfangen. 

Auf die feindlichen Zivilpersonen wird Art. 8 des vorliegen- 

den Abkommens angewandt. 

c) Nachrichten und 

Hilfssendungen 

d) Hilfs- 

gesellschaften 
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Titel IV – Über die Erfüllung des Abkommens 

Abschnitt I – Über die Anwendung und Erfüllung 

des Abkommens 

Art. 20.- Die Bestimmungen des vorliegenden Abkom- 

mens müssen von den hohen Vertragsparteien in jedem Fall 

eingehalten werden. 

Falls in Kriegszeiten eine der kriegführenden Mächte nicht 

Vertragspartei dieses Abkommens wäre, bleiben seine Be- 

stimmungen für die unterzeichneten kriegführenden Par- 

teien dennoch verbindlich. 

Art. 21. – Der Text des vorliegenden Abkommens sowie die 

in Art. 3 vorgesehenen Sondervereinbarungen sind an allen 

Zivilinternierungsorten anzuschlagen und Personen, die 

nicht in der Lage sind, sie zur Kenntnis zu nehmen, auf Ersu- 

chen mitzuteilen. 

Art. 22.- Die hohen Vertragsparteien übersenden einander 

über Vermittlung des Schweizerischen Bundesrats die amt- 

lichen Übersetzungen des vorliegenden Abkommens sowie 

die Gesetze und Bestimmungen, die sie zur Durchführung 

des vorliegenden Abkommens erlassen werden. 

Abschnitt II – Über die Durchführung der 

Kontrolle 

Art. 23. – Die hohen Vertragsparteien erkennen an, dass die 

Erfüllung vorliegenden Abkommens die Mitarbeit der 

Schutzmächte erfordert; sie erklären sich bereit, deren gute 

Dienste anzunehmen. 

Zu diesem Zweck können die Schutzmächte neben ihren 

Diplomaten Delegierte unter ihren eigenen Staatsbürgern 

oder unter Staatsangehörigen anderer neutraler Mächte er- 

nennen. Diese Delegierten müssen von der kriegführenden 

Macht genehmigt werden, bei der sie ihre Tätigkeit ausüben 

werden. 

Die Vertreter der Schutzmacht oder deren akkreditierte 

Delegierte sind ermächtigt, sich ausnahmslos an alle Orte zu 

begeben, an denen Zivilpersonen interniert sind. Sie haben 

Zugang zu allen von Zivilinternierten bewohnten Räumlich- 

keiten und können sich mit diesen, im Regelfall ohne Zeu- 

gen, persönlich oder über Dolmetscher unterhalten. 

Die kriegführenden Mächte erleichtern weitmöglichst die 

I. Anwendung des 

Abkommens: 

a) allgemein 

b) Anschlag 

II. Übersetzungen 

und 

Durchführungsbestimmungen 

I. Schutzmacht, 

Delegierte 
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Aufgabe der Vertreter oder akkreditierten Delegierten der 

Schutzmacht. Die Militärbehörden sind über ihren Besuch zu 

unterrichten. 

Die kriegführenden Mächte können vereinbaren, dass Per- 

sonen der eigenen Nationalität der Zivilinte mierten zur Teil- 

nahme an den Inspektionsreisen ermächtigt jverden. 

II. Interpretation des 

Abkommens, 

Konferenzen 

III. Internationales 

Komitee vom Roten 

Kreuz 

Art. 24.- Im Falle der Uneinigkeit zwische 

renden Mächten über die Anwendung der 

des vorliegenden Abkommens sollen die 

Rahmen des Möglichen ihre guten Dienste 

stellen, um die Meinungsverschiedenheit bei 

kann die jeweilige Schutzmacht den betro 

renden Mächten namentlich eine Zusamm 

tretern derselben vorschlagen, eventuell auf 

tralem Gebiet. Die kriegführenden Mächte 

diesbezüglichen Vorschläge anzunehmen, 

kann den Mächten gegebenenfalls die Teiln 

sönlichkeit aus einem neutralen Land anbiete 

legierten des Internationalen Komitees vom 

n den kriegfüh- 

Bestimmungen 

$chutzmächte im 

zur Verfügung 

zulegen. Hierzu 

ffenen kriegfüh- 

enkunft von Ver- 

passendem neu- 

sind gehalten, die 

Schutzmacht 

ahme einer Per- 

n oder eines De- 

Roten Kreuz. 

Art. 25.- Vorstehende Bestimmungen stellen kein Hinder- 

nis für die humanitäre Tätigkeit dar, die dis Internationale 

Komitee vom Roten Kreuz im Einvernehmen mit den be- 

troffenen Kriegführenden zum Schutz der feindlichen Zivil- 

personen entfaltet. 

(RICR, August 1934, S. 657-662) 
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II 

Bericht Carl J. Burckhardts über seine Lagerbesuche 

in Deutschland 1935 

Zwischen dem 19. und dem 27. Oktober 1935 besuchte ich in Deutschland drei 

Konzentrationslager, die der Gestapo (Geheimen Staatspolizei) unterstehen, 

einem zum schwarzen Korps der SS unter dem Befehl des Reichsführers SS 

Himmler gehörenden Organ. Chef des SS-Sicherheitshauptamtes des Reichs- 

fuhrers ist SS-Gruppenführer Heydrich. 

I. Lager. Lichtenburg bei Prettin, Bezirk Torgau. 

Besuch in Begleitung von H. von Cleve vom Deutschen Roten Kreuz und 

SS-Standartenfuhrer Tamaschke von der Lagerinspektion der Gestapo. Unge- 

fähr 600 politische Häftlinge und ungefähr ebensoviele Strafgefangene. 200 

Homosexuelle. 

Lagerkommandant: Oberführer Reich von der Adolf Hitler-Standarte (ab- 

wesend). 

Haftanstalt: Schloss aus dem 17. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert als Gefäng- 

nis benutzt. 

Beschäftigung der Häftlinge: Arbeiten in Landwirtschaft, Werkstätten und 

Küche. Kanalisation und Latrinen im Bau. Moderne Bäder und Wäschereien. 

Bibliothek mit hauptsächlich wissenschaftlicher Literatur, grosse, gut geheizte 

Erholungsräume für die politischen Häftlinge. Schlafsäle unter dem Dach, un- 

geheizt. Gemeinsame Arbeit mit den Kriminellen. Arrestzellen im Keller, bei 

meinem Besuch leer. 

Korrespondenz: 2 Briefe, 2 Karten pro Woche dürfen geschrieben und emp- 

fangen werden. Zensur. Das Postrecht kann als Strafmassnahme entzogen wer- 

den. Beurlaubungsmöglichkeiten bis zu 8 Tagen bei Todesfällen oder schwerer 

Krankheit in der Familie. 

Allgemeine Bemerkungen: Unmöglichkeit für die Häftlinge, ein Urteil, ein 

ordentliches Gerichtsverfahren zu erlangen. Beschwerden: gemeinsame Arbeit 

mit den Kriminellen. Ansteckend Kranke werden im selben Lazarettraum ge- 

pflegt wie Operierte usw. (Willkürliche Sterilisationen). Ton mit den Gefange- 

nen: militärisch, nicht allzu scharf. Kost befriedigend. 

II. Lager: Esterwegen, 30 km von der holländischen Grenze nahe des neuen Ka- 

nals, der die Flüsse Hunte und Ems verbindet. Moorgebiet, die Gefangenen 

werden vor allem für Verbesserungsarbeiten und zum Torfstechen eingesetzt. 

Kommandant: SS-Sturmführer Loritz. Zwei Lager mit Baracken. Alle Ein- 

richtungen hygienisch und modern. I. Lager für die Truppe. II. Lager für die 

Häftlinge. Das Ganze umgeben von einer Mauer, in Lager II mit starkstromge- 

ladenem Stacheldraht. Türme mit Maschinengewehren bestückt. 

Besuch in Begleitung derselben Herren wie beim vorigen Lager. Etwa 1‘600 
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Insassen: politische Häftlinge, Päderasten; «Besserungshäftli ige», Männer der 

SS und der SA; österreichische Legionäre; Kriminelle. 

Militärischer Ton, grob, unnötig scharf bis brutal. Bedingungen wie im vor- 

stehenden Lager. 

Einzelfälle: 

I. Carl von Ossietzky, geboren 3.10.1889 in Hamburg. Schriftsteller, Mit- 

glied der Liga für Menschenrechte. Chefredakteur der Zeitschrift Weltbühne. 

Am 23.11.31 vom Reichsgericht wegen Hochverrats verurteilt (er hatte sich 

gegen die Wiederbewaffnung gewandt). Nach Verbüssung feiner Strafe nach 

der nationalsozialistischen Machtergreifung verhaftet. Interventionen des eng- 

lischen Botschafters zu seinen Gunsten, ergebnislos. Zustanü des Gefangenen 

hoffnungslos. 

II. Heilmann, Mitglied der Sozialistischen Partei, ehemaliger preussischer 

Staatsminister. 1933 verhaftet, verlangt sein Verfahren. 

Allgemeine Bemerkungen: wie für Lichtenburg. 

III. Lager: Dachau bei München. Rund 1‘800 Insassen. Kommandant SS- 

Sturmführer Deubel. Alte Gebäude, Munitionsfabriken und Baracken. Mo- 

derne sanitäre Anlagen. Gleiche Bemerkungen wie für das erste Lager. Die 

Häftlinge loben die anständige Behandlung durch den Kommandanten. 

Allgemeine Bemerkungen: Alle verlangen ein Gerichtsverfahren und Aus- 

kunft über die Dauer ihrer Haft. 

(AIKRK, CR 110/I-II; Original in UB, Nachlass Burckhardt, B JI34) 
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III 

Vertraulich 

Bericht an das IKRK über den Besuch des Konzentra- 

tionslagers Dachau 

von Divisionär G. Favre, Mitglied des IKRK, 19. August 1938 

Vorbemerkung 

Ich ging davon aus, dass mein Auftrag darin bestand, mir ein möglichst genaues 

Bild von den materiellen und moralischen Bedingungen für die Häftlinge im 

Lager Dachau zu machen, und dass es mir als Delegiertem des IKRK nicht zu- 

kam, zum Prinzip des Konzentrationslagers Stellung zu nehmen oder zu den 

Gründen, die die Häftlinge dorthin gebracht hatten. Über letzteren Punkt hatte 

ichjedoch sehr interessante Unterhaltungen mit Oberführer (General) Dr. Der- 

mietzer, Chef des Sanitätsdiensts der SS [?], und mit Dr. Grawitz, dem Präsi- 

denten des Deutschen Roten Kreuzes. 

Diese beiden hochgestellten Persönlichkeiten legten natürlich Wert darauf, 

einem Ausländer und Mitglied des IKRK die neuen Ideen der Führer der natio- 

nalsozialistischen Partei zu erklären und wie diese dazu gelangt waren. 

Wenn mich diese Erklärungen auch nicht überzeugten, haben sie mir doch 

geholfen, vieles zu verstehen, was uns in der Mentalität des heutigen Deutsch- 

land sonderbar erscheint. 

Selbstverständlich kann ich hier nur berichten, was ich gesehen habe und was 

mir gesagt wurde. Es ist daher nicht auszuschliessen, dass mir manche Dinge 

entgangen sind oder verheimlicht wurden. Dr. Chessex und ich haben jedoch 

den Eindruck, dass man uns nicht zu täuschen versuchte und dass das Gesehene 

der Wirklichkeit entspricht. Es wäre im Übrigen nicht möglich gewesen, ge- 

wisse Dinge im Hinblick auf unseren Besuch zu «frisieren», etwa die Lager- 

anlage, die Unterkünfte, die Arbeit und Freizeit der Häftlinge, die sanitären 

Einrichtungen usw. 

Vor dem Besuch des Lagers habe ich gefragt, ob ich mich mit den Häftlingen 

unterhalten könne. Man bejahte dies unter der Bedingung, dass deutsch gespro- 

chen werde, und ich begriff, dass es besser war, nicht auf einer Aussprache ohne 

Zeugen zu bestehen. 

Unter diesen Umständen konnte ich natürlich nur sehr begrenzt Fragen stel- 

len, und die Antworten waren nicht vollgültig, um so mehr als sie stets sehr 

knapp waren und sich ausschliesslich auf die gestellte Frage bezogen. Trotz die- 

ser Vorbehalte konnte ich jedoch einige interessante Feststellungen machen, 

denn sie bekräftigen die Auskünfte unserer Begleiter. 
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Allgemeiner Eindruck 

Der erste Eindruck ist nicht ungünstig. Überall herrscht Ordnung, Sauberkeit und 

sogar eine gewisse Eleganz. 

Im Inneren des Lagers, auf dem Hauptplatz und entlang der Strassen, Rasenflä-

chen und Blumen. Der Boden ist überall sehr fest, selbst bei schlechtem Wetter 

dürfte es keinen Schlamm geben. 

Das Lager ist von einem Stacheldrahtzaun umgeben, der mit Starkstrom geladen 

ist. Auf den ersten Blick wirkt er nicht abstossend und unterscheidet sich kaum von 

einem normalen Zaun. 

In regelmässigen Abständen sind Türme errichtet, auf deren Plattform Soldaten 

mit Maschinengewehren Befehl haben, ohne Warnung auf jeden zu schiessen, der 

in die durch einen tiefen Graben entlang des Zauns bezeichnete «neutrale Zone» 

vordringt. 

Die Lagerwache wird von einem Regiment (Standarte) der SS gestellt, das in 

unmittelbarer Nähe untergebracht ist. 

Diese Truppe, deren Rekrutierungsbedingungen strenger sind als die der Wehr-

macht, stellt eine Art «Garde» dar, zwischen Armee und Polizei. Sie macht injeder 

Hinsicht den Eindruck einer Elitetruppe. 

Das Lager wird noch umgestaltet. Die alten Baracken, die H. Burckhardt 1933 

[sic] sah, sind neu oder umgebaut worden. 

Bei unserem Besuch war gerade eine grosse Duschanlage für 180 Personen fer-

tiggestellt worden. Eine grosse Wäscherei und eine Desinfektionseinrichtung für die 

Kleidung waren noch nicht ganz vollendet. Im Inneren des Lagers arbeitete man an 

einem grossen Sportplatz, der den Häftlingen in ihrer Freizeit zur Verfügung stehen 

wird, und legte einen grossen Garten an, um Blumen für den Schmuck des Lagers 

und der Gebäude zu ziehen. 

Häftlinge 

Im Lager befinden sich über 6’000 Häftlinge. 

Alle werden aus den verschiedensten Gründen für gemeinschädlich angesehen, 

die daher von der Gesellschaft fernzuhalten sind, bis man Gewissheit über ihre Bes-

serung erlangt hat. 

Sie sind in verschiedene Kategorien unterteilt, die man an verschiedenfarbigen, 

auf die Kleidung aufgenähten Stoffdreiecken erkennt. 

Die Juden tragen ein Erkennungszeichen (gelbes Dreieck) neben dem Zeichen 

für einen anderen Haftgrund, Häftlinge, die nur das gelbe Dreieck tragen, also nur 

aufgrund ihrer Rasse inhaftiert sind, schienen mir ziemlich selten. Viele tragen das 

rote Dreieck der aus politischen Gründen Verurteilten. 

Alle Insassen sind aufgrund einfacher Polizeiordnung inhaftiert, die Kriminellen 

nach Verbüssung ihrer von den ordentlichen Gerichten verhängten Strafen. Die 

Dauer ihrer Internierung ist unbestimmt. Sie werden erst freigelassen, wenn man der  
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Meinung ist, dass sie sich reibungslos in die Gesellschaft einglie-dern. Nach den 

erhaltenen Auskünften soll es etwa sechzig Freilassungen pro Monat geben, das 

heisst rund 1 Prozent, und es soll sehr selten Vorkommen, dass ein Freigelassener 

neuerlich inhaftiert werden muss. 

Als ich nach der voraussichtlichen Haftdauer eines gewissen politischen Ge- 

fangenen fragte, dessen Name sehr bekannt ist, bekam ich zur Antwort, er 

könne sofort freigelassen werden, wenn er sich dem Regime anschlösse. 

Wenn Inhaftierungen durch einfache Polizeiverordnung und die unbe- 

stimmte Haftdauer vielleicht für Kriminelle, Rückfällige und mutmasslich 

Unverbesserliche verständlich sein können, fällt es uns schwer, sie nur aus 

Gründen der politischen Meinung oder der Rasse gelten zu lassen. Die Füh- 

rung in Deutschland vertritt gegenwärtig die Ansicht, dass sie alle gleich ge- 

fährlich für das Gemeinwesen seien und unschädlich gemacht werden müss- 

ten. 

Haftbedingungen 

Unterkünfte. Solid gebaute, helle und gut durchlüftete Baracken, jeweils vier 

Schlafsäle mit zwei Reihen Etagenbetten. Betten mit Sprungfedermatratzen. 15 

bis 20 Häftlinge pro Stube. 

In der Mitte jeder Baracke ein Raum, wo sich die Häftlinge in ihrer Freizeit 

aufhalten können. Dieser Raum ist heizbar. 

Jede Stube und jede Baracke hat einen Ältesten aus den Reihen der Häftlinge. 

Während der Nacht werden die Wachen eingezogen, und die Häftlinge sind 

im Lager allein. 

In jeder Baracke sehr moderne und ganz saubere WC, ausserdem Wasch- 

becken. 

Ich konnte feststellen, dass die Baracken der Häftlinge besser und bequemer 

eingerichtet sind als die der Wachmannschaft. 

Arbeit im Sommer von 7-11 und 13-18 Uhr, 

im Winter 8-11 und 13-17 Uhr. 

Samstag nachmittag und Sonntag keine Arbeit. 

Die Häftlinge können ihre Freizeit beliebig verbringen (verschiedene Spiele, 

Sport, Lektüre). Raucherlaubnis in der Freizeit. Eine Bibliothek mit 8’000 Bän- 

den steht zur Verfügung. 

Die Häftlinge werden je nach Fähigkeit mit Instandhaltungs-, Bau- und Re- 

paraturarbeiten im Lager und seiner nächsten Umgebung beschäftigt. Andere 

sind der Küche, Wäscherei, Kantine, Krankenabteilung usw. zugeteilt. Es gibt 

grosse, gut ausgestattete Schreiner- und Schneiderwerkstätten, die für den Be- 

darf des Lagers, aber auch der Armee arbeiten. 

Verpflegung. Das Essen wird in geräumigen, sehr sauberen Küchen zubereitet. 

Es ist einfach, aber an jedem Wochentag verschieden, reichlich und von genü- 

gender Qualität. Es ist ähnlich wie das der Soldaten. 

Das Brot wird im Lager selbst gebacken. Die Ration ist ein Pfund pro Tag. Es 

539 



ist ziemlich schwarz, aber von ausgezeichneter Qualität unss ähnelt unserem 

Kommissbrot. 

Im Lager gibt es eine Kantine, die während der Freizeit geöffnet ist, und wo 

man Schokolade, verschiedene Wurst- und Backwaren, Bohnenkaffee, Tabak, 

Obst, Seife, Toilettenartikel, Zwirn, Nadeln usw. kaufen kann, alles sehr hübsch 

aufgemacht. 

Jeder Häftling darf von seinen Angehörigen wöchentlich 15 Mark bekom- 

men, um seine Verpflegung aufzubessern und Kleinigkeiten zu kaufen. 

Die Kantine, die wir während der Mittagszeit besuchten, hatte ein reiches 

Angebot. 

Behandlung. Die Häftlinge sind den Offizieren gegenüber grt.sspflichtig. Wenn 

ein Vorgesetzter einen Raum betritt, stehen sie stramm, und c er Älteste meldet 

seine Gruppe. 

Die Haltung ist militärisch, ohne Übertreibung. Fragen werden kurz und 

sachlich beantwortet. Der Ton der Offiziere ist korrekt. 

Die Häftlinge können ihren Familien schreiben, und zwar abwechselnd einen 

Brief und eine Karte wöchentlich. Die Korrespondenz kann al; Strafmassnahme 

eingeschränkt werden, aber nicht länger als drei Monate. 

Die Disziplin ist jedoch sehr straff. Die wachhabenden Soldaten zögern nicht, 

sich bei Fluchtversuchen ihrer Waffen zu bedienen. Im Krankenzimmer haben 

wir einen Mann gesehen, der von einer Kugel getroffen word m war, die einem 

seiner Nachbarn galt. 

Das Äussere der Häftlinge macht keinen schlechten Eindruck. Ich zitiere 

hierzu den Bericht von Dr. Chessex: 
«Im Verlauf unseres Besuchs haben wir mehrere hundert Gefangehe gesehen, auf den 

Baustellen, in den Werkstätten, auf den Versammlungsplätzen. Gewiss vermitteln so 
viele flüchtig bemerkte Gesichter einen Eindruck des Zwangs und der Traurigkeit, der 

beklemmend, aber verständlich ist. Die Posten sind da, Gewehr bei Fuss, kaum verbor- 

gene Maschinengewehre wachen Tag und Nacht. 
Diese Männer sind Gefangene, und die meisten wissen nicht, wie lange ihre Gefangen- 

schaftdauern wird. 

Von diesen Eindrücken abgesehen müssen wir jedoch zugeben, in dieser Menge keine 
Anzeichen der Müdigkeit, der Erschöpfung, der körperlichen Schwäche festgestellt zu 

haben, die so auffallenden Folgen schlechter Behandlung und allzu schwerer Arbeit. 

Diese zusammengewürfelte Menge hat ein gesundes und kräftiges Aussehen, das in man- 
cher Hinsicht im Widerspruch zur Umgebung steht.» 

Ich bin ganz dieser Meinung. 

Strafen. Die Strafen sind dieselben wie in der Armee. 

Strafdienst und zusätzliche Arbeit 

Arrest in Einzelzellen, die geräumig und hell genug sind. Der Häftling kann 
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beliebig lüften. Die Zellen, alle nach demselben Muster, enthalten eine Pritsche 

mit Matratze und Decke. Sie sind heizbar und haben ein Waschbecken und ein 

WC mit Wasserspülung. 

Eine Arreststrafe kann nur vom Lagerkommandanten oder seinem Stellver- 

treterverhängt werden, nachdem sie den Angeklagten persönlich verhört haben. 

Bei einfachen Arreststrafen erfolgt normale Verpflegung. Sie können durch 

verschiedene Massnahmen verschärft werden, zum Beispiel Wasser und Brot bis 

zu 4 Tagen pro Woche, Entzug der Matratze, Verdunkelung der Zelle. 

Im Falle einer Strafverschärfung wird vorher der Arzt befragt. Täglich ist eine 

Stunde Spaziergang erlaubt, in einem ummauerten, aber teilweise mit Rasen 

bewachsenen Hof. 

Als aussergewöhnliche Strafe kann überdies die Bastonade verhängt werden. 

Diese Strafe soll nur in äusserst seltenen Fällen angewandt werden. Der Lager- 

kommandant kann sie nur vorschlagen, und eine höhere Instanz trifft die Ent- 

scheidung. Sie besteht in zwanzig Stockhieben, die von zwei Unteroffizieren der 

SS verabreicht werden. Sie ist anscheinend sehr schmerzhaft und flösst grosse 

Furcht ein. Ein Arzt muss beim Vollzug anwesend sein. 

Schlechte Behandlung. Da wir keinerlei Anzeichen für schlechte Behandlung fest- 

gestellt hatten, wie sie in zahlreichen Presseartikeln berichtet wird, habe ich offen 

danach gefragt. 

Die Antwort war, dass es verboten sei, sich an den Häftlingen zu vergreifen. 

Wenn ein wachhabender Soldat einen Häftling schlägt, wird er streng bestraft 

und aus der SS ausgestossen. 

Sanitätsdienst (Chessex-Bericht) 

Zum Abschluss zitiere ich nochmals Dr. Chessex, denn er ist seinerseits zu den- 

selben Schlussfolgerungen gelangt wie ich: 

«Wenn wir davon absehen, dass das Prinzip der Konzentrationslager mit ihrer Pro-

miskuität so verschiedener Elemente auf unsere Mentalitätfreier Bürger schockierend 

wirkt, müssen wir doch objektiv zugeben, dass das Lager D... im Hinblick auf Einrichtung 

und Verwaltung ein Muster seiner Art ist. 

Die Behandlung der Gefangenen ist zwar streng, kann aber nicht als unmenschlich 

bezeichnet werden. Besonders die Kranken werden mit Güte, Verständnis und Sach- 

kenntnisbehandelt. 

Sind alle Konzentrationslager wie das in D...?» 

(AIKRK, CR 110/4) 
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5.5.1943, gez. Duchosal, abgefasst von Schwarzenberg. 

76 PRO, FO 916/567/79115, Telegramm des Foreign Office an die britische 

Gesandtschaft in Bern, 9.3.1943, schweizerische Antwort vom 22.4.1943. 

77 German Regulations pertaining to Prisoners of War, Befehlsammlung 1, Nr. 7, 

Befehlsammlung 6, Nr. 11, Befehlsammlung 11, Nr. 5, usw. 

78 Befehlsammlung 48, Nr. 876. 

79 AIKRK, G 25 / 34, Protokoll der Sitzung mit Marti am 16.10.1944. 

80 Ebd., Brief Riegners vom 13.3.1945; AJWK, Unterredung Riegner-Chene- 

vière am 13.3.1945. 

81 AIKRK, Brief an Riegner vom 23.3.1945. 

82 Ebd., Briefvom 29.3.1945. 

83 Briefvom 5.4.1945. 

84 Monty Penkover, «The World Jewish Congress confronts the International 

Red Cross during the Holocaust», in Jewish social Studies, 3-4/1979; 

AJWK, Unterredung vom 11.4.1945, Briefentwurf usw. 

85 AIKRK, G 25 / 34, Schreiben vom 27.4.1945. 

86 Ebd., Schreiben gez. David de Traz, 24.5., Antwort Riegner 10.6.1945. 

Nach dem Krieg führte das IKRK zur Beantwortung verschiedener Anfra- 

gen gelegentliche Nachforschungen in seinem Archiv durch. Vgl. Schrei- 

ben Rene J. Wilhelm an M. Alberti, 3.11.1959 und die Notiz von Frau 

G. Durouvenoz, 25.1.1974. 

87 AIKRK, G 59, Schreiben Riegners an Burckhardt, 19.11.1942; G 59/7, Brief 

Peters an das IKRK, 16.3.1943, Kopie des Briefes von Tartakower an Peter, 

4.3.1943, Schreiben Stephan Wise und Nahum Goldmann an den Board of 

Economic Warfare, 25.2.1943. 

88 Ebd., G 59/7, BriefDuchosals an Peter, 5.5.1943. 

89 Ebd., Brief Peters vom 25.5.1943 und Kopie des Schreibens Arieh Tartako- 

wers, 12.5.1943. 

90 Ebd., G 44/13, Besuch Guggenheims und Riegners, Aktennotiz Bach- 

manns vom 6.7.1943 (vgl. den Bericht Riegners an den JWK am selben Tag, 

AJWK; Brief Bachmanns an Guggenheim, 6.8.1943; BA, E 2308 1969/302/ 

2, Gesprächsnotizen vom 9. und 12.7.1943. 
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91 IfZ, ED 201/4, Schreiben Tartakowers und Kubowitzkis an Peter, 

10.12.1943. 

92 AIKRK, G 59 / 8, Brief Eastermanns an Huber, 11.7.1944. 

93 Ebd., G 59/7, Brief Riegners vom 22.8.1944; Telegramm Stephan Wiseund 

Nahum Goldmann, 19.12.1944. 

94 Ebd., Schreiben Harrisons vom 2.5.1944 und Antwort Hubers, 12.5.1943; 

BA, E 2001 (D) 1968/74/13, Notizen de Hallers vom 20. und 26.5.1944. 

95 IfZ, ED 201/4, Riegner an Huber, 23.10.1944; vgl. ferner Schreiben Tarta- 

kowers und Kubowitzkis an Peter, 10.12.1942, ausserdem AIKRK, G 59/2, 

Tartakower an Marcjarblum, Riegner und Silberschein, 12.1.1944. 

96 AIKRK, G 59/7, Brief Peter H. Bergsons, 28.2.1945. 

97 Ebd., G 59/9, Notiz vom 29.9.1944. 

98 IfZ, ED 201 / 4, Brief Hubers an Guggenheim und Riegner, 2.10.1944, und 

Memorandum über den Begriff des Zivilinternierten. 

99 Ebd., Brief Riegners an Goldmann und Kubowitzki, 25.10.1944; AIKRK, 

G 59 / 4, Brief Guggenheims und Riegners an Huber, 23.10.1944. 

7. Das IKRK angesichts der politischen und rassischen 

Verfolgungen in Hitler-Europa 

 
Polen (mit UdSSR) 

1 Rapport general, a.a.O., Bd. I, S. 419-453. 

2 AIKRK, CR 00/47, Zusammenfassung der Beziehungen des IKRK zum 

Polnischen Roten Kreuz, 16.10.1945. 

3 Ebd., G 23, Unterredung Frick-Hartmann, 7.5.1940. 

4 Ebd., PVPIC, Sitzung vom 24.10.1942 und Serv. Pol., Notiz Marti vom 

26.2.1942. 

5 Ebd., G 3 / 26 f, Notizen für M. Huber vom 30.6.1942 und 1.7.1942. 

6 Ebd., G 85, Notiz vom 26.1.1942. 

7 Rapport general, a.a.O., Bd. II, S. 128. 

8 AIKRK, G 48, Brief vom 1.5.1940. 

9 Ebd., G 23, Notiz Bodmers über seine Besprechung mit Hartmann, 

5.5.1940. 

10 Ebd., G 48, Briefvom 30.5.1940 

11 Ebd., Briefvom 9.5.1940. 

12 Ebd., G 40, Brief Hartmanns vom 13.11.1939. 

13 Ebd., SG 3/5, Brief an Max Huber vom 4.9.1939 und anj. Chenevière vom 

14.9.1939. 

14 Ebd., Briefan Max Huber vom 27.9.1939. 

15 Ebd., nicht gezeichnete Notiz vom 9.11.1939. 

16 Ebd., Brief vom 12.12.1939. Vgl. auch die Notiz Adam Czerniakows in sei- 

nem Gettotagebuch (Adama Czerniakowa, Dziennik getta warszowskiego, 

Hg. von Marian Fuks, Vacs 1983, S. 62. 



17 AIKRK, G40, Hartmann am 29.11.1939 überreichte Note. 

18 Ebd., G 10, Notiz Hubers über ein Gespräch mit Hartmann, 16.12.1939. 

19 Ebd., PVCC, Sitzung vom 27.12.1939. 

20 Ebd., G 23, Besuch Hartmanns bei Max Huber, 29.2.1940. 

21 Ebd., G 3 /10, diplomatische Mission in Berlin. Notiz M. Frick, 24.2.1940. 

Letztere ersucht Burckhardt noch am 19. und 21.2.1940, die Errichtung 

einer ständigen Delegation des IKRK in Krakau zu erwirken (UB, Nachlass 

Burckhardt, B II, 46 d). 

22 Ebd., G 59 /7, Schreiben an W. A. Visser’t Hooft, 17.12.1942. 

23 Rapport de la Commission Mixte, a.a.O., S. 216-219. 

24 AIKRK, G 3/48, Bericht Dr. v. Wyss, 13.10.1942. 

25 Ebd., PVPIC, Sitzung vom 19.6.1942. 

26 Ebd., G 3/48, Brief von Dr. v. Wyss, 16.9.1942. 

27 Ebd., CMS, Bericht Dr. v. Wyss, 14.4.1943. 

28 Ebd., Notiz Schwarzenbergs über einen Besuch Hartmanns, 23.9.1943. 

29 Ebd., G 3/26, Reisebericht P. Wyss, 30.11.1944. 

30 Ebd., CMS, Bericht Burckhardts über seine Londonreise, 20.3.1942. 

31 Ebd., PVCC, Sitzung vom 29.7.1942. 

32 Ebd., G 3/26, Brief Burckhardts an Marti, 9.9.1942. 

33 Ebd., Notiz vom 17.9.1942. 

Frankreich 

1 AIKRK, G 3 / 28, Bericht vom Dezember 1940. 

2 Ebd., BriefJ. Chenevières vom 13.1.1941. 

3 Ebd., G 59, Sitzung vom 10.8.1944, Ausführungen Burckhardts. 

4 Ebd., G 17/ Fr., Notiz über eine Unterredung mit Sir Herbert Emerson und 

G. Kullmann, 17.12.1941. 

5 Ebd., Sitzungsprotokoll vom 28.7.1941. Der Bericht wird in der Oktober- 

lieferung 1941 der RICR veröffentlicht (S. 813-815). 

6 Ebd., vertrauliche Notiz Marguerite Fricks, 4.11.1941. 

7 Ebd., G M/ 8/1, Bericht Morsiers, 22.12.1941. 

8 Ebd., PVCC, Sitzung vom 30.12.1941. 

9 Ebd., G 59/8, Schreiben Oberst Garteisers, der für die Auslandsbeziehun- 

gen des Französischen Roten Kreuzes zuständig ist, 28.4.1942. 

10 Ebd., G 17/Fr., Note Oberst Garteisers, die er bei seinem Besuch in Genf 

am 7.7.1942 überreicht. 

11 Ebd., PVCC, Sitzung vom 28.4.1942. 

12 Ebd., G 44, Notiz vom 10.6.1942. 

13 BA, E 2308 1969/302/2, handschriftliche Notizen, Sitzung vom 24.8.1942. 

14 AIKRK, G 59/2, Brief vom 30.3.1942. 

15 Ebd.,G8/M/I. 

16 Ebd., G 8/26e, Notizen Martis vom 13.4. und24.4.1942. 

17 Ebd., G 3/36 f, Notiz Schirmers vom20.7.1942. 

18 Ebd., Notiz vom 20.5.1942. 
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19 Ebd., G 44, Briefvom 20.5.1942. 

20 Ebd., G 59/8, Notizen vom 20.8. und 7.9.1942. 

21 Ebd., PVCC, Sitzung vom 29.7.1942. 

22 Ebd., G 59, Schreiben an das Aussenministerium, «Sous-Direction des Af- 

faires administratives et des Unions internationales», gezeichnet J. Chenevière, 

3.9.1942. 

23 Ebd., PVPIC, Sitzung vom 3.11.1942. 

24 Ebd., PVCC, Sitzung vom 29.9.1942. 

25 Ebd., G 59/8, Besprechungsprotokoll der Abteilungsleiter der Zentralstelle, 

24.9.1942. 

26 Ebd., G 59/5, Brief Kulimanns an S. Ferrière, 9.10.1942, und PVPIC, 

28.10.1942. 

27 Ebd., Brief G. Kullmanns an S. Ferrière, 23.10.194^, und PVPIC, 

24.11.1942. 

28 Ebd., G 44/13, Mitteilung Oberst Garteisers, 6.9.1943, und Unterredung 

mit Marquis deMun, 10.11.1943. 

29 Ebd., PVPIC, Sitzung vom 19.11.1943. 

30 Ebd., G 44/13, Memorandum des OKW an die deutsche Delegation in  

Rethondes, 25.6.1943. Zitiert nach dem in Nürnberg vorgelegten Dokument 

(RF-326). 

31 Ebd., G 44, vertrauliches Schreiben, gezeichnetJ.G. Lossier, 6.3.1944. 

32 Ebd., G 54/3, Notiz für Schwarzenberg, 2.6.1944. 

Belgien 

1 AIKRK, G 3/26, Notiz Gallopins an Marti, 23.9.1942, und Notiz Martis 

vom 1.10.1942. 

2 Ebd., Notizen Martis vom 16.4. und 13.5.1943. 

3 Ebd., Auf dem Beiblatt zur Notiz Martis vom 13.5.1943 der Vermerk:  

«ad acta». 

4 Ebd., G 44/13, BriefSchmid-Koechlins, 16.9.1944. 

5 Ebd., G 44, Briefvom 21.9.1944. 

6 Ebd., G 59/12, Schreiben der belgischen Gesandtschaft in Bern an Max  

Huber, 28.6.1944, und Brief Leo Kubowitzkis an Marc Peter, 15.8.1944. 

7 Ebd., Schreiben Schwarzenbergs an den belgischen Geschäftsträger in 

Bern, 11.7.1944. 

8 Ebd., Briefvom 17.10.1944. 

9 Ebd., Brief Marc Peters vom 6.3.1945. 

10 Ebd., G 17/Be, Bericht Schmidt-Koechlins vom31.12.1943. 
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Holland 

1 AIKRK, G 3 / 14 b, streng vertraulicher Bericht. 

2 Ebd., Bericht Descoeudres’ vom 4.6.1941 und PVCC, Sitzung vom 

24.6.1941. 

3 Ebd., G 17/All., Brief gezeichnet G. Favre, 8.8.1941. 

4 Ebd., G 3 /26 d, Notiz Martis vom 25.11.1941. Es handelt sich um das Lager 

Haaren. 

5 Ebd., G44, Briefvom 1.6.1942. 

6 Ebd., Briefvom 7.7.1942. 

7 Ebd., G 3/26 f, Notiz Bubbs über seinen Besuch in Stanislau und im General-

gouvernement, 21.9.1943. 

8 Ebd., Bericht Mayers, o.D. 

9 Activités  du CICR enfaveur des ressortissants hollandais de 1940 ä 1947.  

Bericht von Georg Hoffmann, Januar 1952, S. 22. 

10 AIKRK, G 3 / 26 e, Notiz Martis vom 28.1.1942. 

11 Ebd., undatierter Bericht über den Besuch vom 13. bis 15.12.1942. 

12 Ebd., Bericht des Vereinigten Hilfswerks, Juli 1944, S. 40f. und 44. 

Griechenland 

1 Ravitaillement de la Grecependant l’occupation 1941 -1944 etpendant les cinqpre- 

tniers mois apres la liberation (Schlussbericht der Verwaltungskommission für 

die Griechenlandhilfe) und Rapport general, a.a.O., Bd. III, S. 487-519. 

2 AIKRK, G 3/27 c, Bericht Jean d’Ammans vom 10.11.1942, Bericht 

Dr. Burkhardts, 1942-1943, undatiert. 

3 Ebd., G 17/Gr., Notiz Schwarzenbergs, gezeichnet Duchosal, 1.2.1943. 

4 Ebd., G 44/ Sec, Notiz d’Ammans für Sandstroem, den schwedischen  

Präsidenten der Verwaltungskommission, 3.5.1943. 

5 Ebd., G 44, Briefjean Muniers an Carl J. Burckhardt, 24.7.1943. 

6 Ebd., G 3/26 f, Schreiben Martis an das AA, undatiert, und IfZ, NG3329. 

7 Ebd., G 3/ 27 c, Bericht Burkhardts, Winter 1942-1943, undatiert. 

8 BA, E 2001 (D) 1968/74/6, Schreiben des schweizerischen Geschäftsträ- 

gers in Athen an das Eidgenössische Politische Departement, 24.3.1943, 

Anlage. 

9 AIKRK, G 59 / 8, Briefjennys an das IKRK, 18.3.1943. 

10 BA, E 2001 (D) 1968/74/6, Brief des schweizerischen Geschäftsträgers in 

Athen an das Eidgenössische Politische Departement, 24.3.1943. 

11 AIKRK, G 59 / 8, Notiz für Duchosal, 31.3.1943. 

12 Ebd., Notiz für die Abteilung Kriegsgefangene/Zivilinternierte, zu Hän- 

den H. Duchosal, 28.4.1943. 

13 Ebd., G 3/27 c, Notiz Schwarzenbergs an die Athener Delegation,  

gezeichnet Gallopin. 

14 BA, E 2001 (D) 11, Ordner 9, Brief des Chefs ad interim der Fremdinteres- 

senabteilung an das Eidgenössische Politische Departement, 20.10.1943. 

15 AIKRK, G 59/2, BriefSchwarzenbergs an F. Jenny, 27.9.1943. 
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Norwegen (Skandinavien) 

1 AIKRK, PVCC, Sitzung vom 7.7.1942. 

2 Ebd., G 44, Notiz vom 16.11.1942. 

3 Ebd., G 3 / 26 f, mündlicher Bericht Martis, Sitzung vom 5 10.1943. 

4 Ebd., G 44, Bericht B (schriftlich) Martis über seine Missiofi, 6.10.1943. 

5 Ebd., Geheimarchiv B, Norwegen, Bericht 55, Stockholm 10.11.1944. 

6 Ebd., G44, Brief an Schwarzenberg vom 30.10.1943. 

7 Ebd., G 44/13, Notiz vom 25.5.1944. 

8 Edgar Bonjour, Histoire de la neutralié suisse, a.a.O., Bd. VI, S. 139f. 

9 AIKRK, Geh.archiv B, Norwegen, handschriftliche Anmerkung Hubers 

auf dem Bericht 55 Hoffmanns, 27.11.1944. 

10 Ebd., CR 00/54, Bericht des Vizepräsidenten des Schwedischen Roten 

Kreuzes, Graf Folke Bernadotte, über seinen Besuch in Berlin und Genf, 

1.12.1943. Von Hoffmann an das IKRK weitergeleitet. 

Kroatien 

1 AIKRK, G 48, Brief Oberst Favres an das Italienische Rote Kreuz, 

24.10.1941. 

2 Ebd., Abt. Kriegsgefangene/Zivilinternierte, Unterredung mit HH. Valobra, 

Luzzato und Riegner, 29.7.1942. 

3 BA, E 2001 (D) 1968/74/16, Brief des schweizerischen Konsuls 

26.9.1942. 

4 AIKRK, G 17/Cro., Brief des Präsidenten des Kroatischen Roten Kreuzes 

an Schirmer, 21.12.1942. 

5 Ebd., Notiz vom 8.2.1943. 

6 Ebd., erster Bericht Schmidlins, Genf, 15.3.1943. 

7 Ebd., Protokoll der Sitzung vom 25.3.1943. 

8 Ebd., G 59/2, Briefe Schmidlins vom 27.4.1943,12.5.1943. 

9 Ebd., streng vertraulicher Brief Schmidlins vom 10.5.1943. 

10 Ebd., Brief Schmidlins vom 5.7.1943 und Antwort Gallopins vom 

14.7.1943. 

11 Ebd., G 3/48 c, Sitzungsprotokoll vom 2.7.1943. 

12 Ebd., G 59, Sitzung vom 10.8.1942, Bericht Burckhardts. 

13 Ebd., G 59/2, Notiz Schmidlins vom 25.4.1944. 

14 Ebd., BriefF. Barbeys, 17.3.1944. 

15 Ebd., G 17/Cro., Protokolle der Arbeitssitzungen mit Schmidlin am 17. und 

23.3.1944. 

16 Ebd., G 59/2, Notiz Schmidlins, 7.4.1944, und G 17/Cro., Notizen desselben 

vom 23.5., 12.6. und 23.6.1944. 

17 Ebd., G92, streng vertraulicher Bericht vom 31.10.1946. 

18 Ebd., G 17/Cro., Bericht vom 2.8.1944. 

19 Ebd., Brief vom 4.7.1944. 

20 Ebd., Brief vom 24.11.1944, gezeichnet Chapuisat. Gemäss handschrift- 
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lichem Vermerk auf der ersten Seite soll dieser Brief nicht abgeschickt  

worden sein. 

21 Ebd., G 85, Briefe vom 18.9.1944 und 21.3.1945. 

22 Ebd., G 59/7, vertrauliche Notiz Schmidlins, 7.11.1944. 

23 Ebd., G 92, Bericht vom 31.10.1946; G 59/3, vertrauliche Notiz vom 

23.3.1945, und BA, E 2001 (D) 1968/74/16, Notiz für Minister Stucki, 

2.3.1945. 

Slowakei 

1 AIKRK, G 59/8, Bericht Rohners, in Budapest am 10.4.1942 erhaltenes 

Dokument. 

2 Ebd., Brief des Slowakischen Roten Kreuzes, 9.6.1942. 

3 Ebd., PVPIC, Sitzung vom 20.7.1942, und PVCC, Sitzungen vom 22.7., 

26.8. und 2.9.1942. 

4 Ebd., G 59/1, Brief an das Slowakische Rote Kreuz, gezeichnet J. Chenevière, 

3.9.1942. 

5 Ebd., G 59/2, Brief de Traz’ vom 13.5.1943. 

6 Ebd., G 59/3, Brief des Slowakischen Roten Kreuzes, 15.9.1944. 

7 Ebd., G 59/2, Gesprächsnotiz Leclercs vom 12.10.1944. Der Betrag wird 

später auf 1 Million erhöht, davon 200’000 Franken bis Ende 1944 (G 59/2, 

Brief Saly Mayers vom 27.10.1944). 

8 Ebd., Geheimarchiv B, Tschechoslowakei, Brief Dunands vom 8.11.1944. 

9 Ebd., Lombard gezeichneter Brief vom 28.11.1944. 

10 Ebd., G 59/3, Briefe Dunands vom 24.11., 4.12. und 18.12.1944. 

11 Ebd., G 59/4, Brief Dunands vom 2.1.1945. 

12 Ebd., G 59/4, Brief Dunands an den Chef der Politischen Abteilung des 

Aussenministeriums, und G 59 / 2, BriefDunands vom 24.1.1945. 

13 Ebd., G59/8, Briefe Dunands vom 6.11.,14.11.,16.11. und 4.12.1944. 

14 Ebd., G 3/63, Notiz Ferrières vom 21.12.1944. 

15 Ebd., Brief Lossiers vom 10.1.1945. 

16 Ebd., Brief vom 7.1.1945. 

17 Ebd., G 59/2, Brief vom 18.12.1944. 

18 Ebd., Brief vom 7.1.1945. 

19 Ebd., Geh.archivB, Tschechoslowakei, Briefvom 1.11.1944. 

20 Ebd., G 85/ Slovaquie, Brief vom 21.11.1944. 

21 Ebd., G 59/8, Briefvom 15.12.1944, verfasst von Schwarzenberg. 

22 Ebd., G 59/4, Notiz Schwarzenbergs für Bachmann, 9.2.1945. 

23 Ebd., G 59/2, Brief vom 4.12.1944. 

24 BA, E 2308 1969 / 302 / 2, Protokoll der Sitzung vom 7.11.1944. 

25 AIKRK, G 59/2, Brief Dunands, 18.12.1944. 
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Rumänien 

1 AIKRK, Geh.archiv B, Rumänien 1, vertraulicher Brief an Jacques Chenevière 

vom 29.11.1941. 

2 Ebd., Brief Chenevières vom 6.1.1942. 

3 Ebd., G 3/48, Telegramm des rumänischen Aussenministers 

23.3.1942. 

4 Ebd., G 3 /36, Notiz CID an de Steiger vom 6.10.1942. 

5 CMS Allemagne, Bericht über die Lage der Juden in Rumänien, der Dr. A. 

Cramer am 14.8.1942 übergeben wurde, und AIKRK, G 59/3, Brief 

G. Riegners an Schwarzenberg, 28.1.1943. 

6 Ebd., G 59/2, Notiz Schwarzenbergs an de Steiger, 10.2.1943, gezeichnet 

J. Duchosal. 

7 Ebd., vertrauliche Notiz de Pilars für Burckhardt, 7.4.1943. 

8 Ebd., PVB, Sitzung vom 22.3.1943. 

9 Ebd., G3/48, Telephonat Hallers vom 25.3.1943. 

10 Ebd., Notiz vom 7.6.1943, gez. J.R. Wilhelm. 

11 Ebd., G 59/2, Notiz de Traz’, 27.5.1943, und G 3/48, Protokoll der  

Sondersitzung über den Bericht Chapuisat-de Traz, 2.7.1943. 

12 Ebd., G 59/5, Notiz vom 28.6.1943. 

13 Ebd., PVB, Sitzung vom 7.7.1943. 

14 Ebd., G 3/48 b, Unterredung Burckhardt, Bachmann, de Steiger, 16.7.1943. 

15 Ebd., Gesprächsnotiz Ruegger, Siordet und Kolb, 29.10.1943. 

16 Ebd., G 59/5, Brief de Steigers, 28.9.1943. 

17 Ebd., G 3/48, Notiz Schwarzenbergs an de Steiger, 30.9.1943. 

18 Ebd., G59/2, Bericht Burckhardts datiert vom 14.1.1944. 

19 Ebd., Brief Kolbs vom 9.2.1944. 

20 Ebd., Brief an Kolb via schweizerische Gesandtschaft, 9.2.1944. 

21 Ebd., Brief Kolbs vom 20.3.1944. 

22 Ebd., G 59/4, Brief Kolbs vom29.6.1944. 

23 Um nicht der «Geschäfte mit dem Feind» bezichtigt zu werden, lehnt 

Schwarzenberg ab, dem War Refugee Board mitzuteilen, auf welche Weise 

das bei der SBG deponierte Geld zum Freiverkehrskurs gewechselt werden 

konnte (AIKRK, G 59/2, Notiz Schwarzenbergs an Roswell McClelland, 

25.5.1944), doch er versichert dem persönlichen Repräsentanten Roose- 
velts, dass die Schweizer Franken in der Schweiz geblieben  

ausschliesslich für den angegebenen Zweck verwendet worden sei. 

24 Ebd., G 59/2, Brief Albert Lombards an Kolb, 24.5.1944. 

25 Ebd., G 59/5, Brief vom 15.5.1944. 

26 Ebd., Brief Siordets an Kolb, 29.6.1944. 

27 Ebd., Brief vom 25.7.1944. 

28 Ebd., Brief vom 9.6.1944. 

29 Ebd., G 59, Brief Schwarzenbergs vom 14.8.1944. 

30 Ebd., G 59/2, Bericht Kolbs vom 5.4.1946, und Personalakte, insbesondere 

der Brief vom 29.2.1968. 

und der Betrag 
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Bulgarien 

1 AIKRK, G 59 / 7, Briefe vom 7.5. und 8.6.1948. 

2 Ebd., G59/2, Notiz de Traz’ aus Sofia vom 7.6.1943. 

3 Ebd., G 59/5, Brief vom 10.8.1943. 

4 Ebd., G 59 / 2, vertrauliche Notiz für die Delegation in Sofia, 2.5.1944. 

5 Ebd., G 59/2, Notiz Leclercs vom 8.1. und Leopolds vom 22.3.1945. 

Italien 

1 AIKRK, Div. sec. PG/IC, Gesprächsnotiz L. Odier, R. Bordier, Schwarzenberg, 

Wasmer, Valobra und Riegner. Für die Sendungen des Vereinigten 

Hilfswerks vgl. Rapport, a.a.O., S. 372-379. 

2 AIKRK, G 59/2, Brief H. Wasmers vom 27.8.1943 an die staatenlosen  

jüdischen Inhaftierten in Ferramonti-Tarsia. 

3 BA, E 2001 (D), cl 9, Schreiben der schweizerischen Gesandtschaft in Vichy, 

17.9.1943. 

4 AIKRK, G 3/24 b, Briefe de Salis’, 2.10. und2.11.1943. 

5 Ebd., G 3/24 b, Brief de Salis’ vom 6.4.1944. 

6 Ebd., G59/2. 

7 Ebd., Bericht Berettas vom 5.4.1944 (in Genfeingegangen am 24.4.1944). 

8 Ebd., G59/2. 

9 Ebd., G3/24b. 

10 Ebd., Brief Berettas vom 25.5.1944. 

11 Ebd., G59/2. 

12 Ebd., G3/48c. 

13 Ebd., G 59 / 4, Brief Luigi Zappellis vom 28.7.1944. Zu diesem eben gegrün- 

deten Komitee vgl. Michele Sarfatti, «II ’comitato di soccorso per i depor- 

tati italiani politici’ di Losanna (1944-1945)», in Ricerchestoriche, 2-3,1979. 

14 AIKRK, G59/2, Unterredung Burckhardt-Zappelli am 28.7.1944. 

15 Ebd., G 23/74, Brief vom 1.9.1944 und Antwort vom 19.10.1944. 

16 H. Klaus Voigt, der eine Studie über die italienischen Juden während des 

Zweiten Weltkriegs vorbereitet, hat uns freundlicherweise einige Briefe 
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Zeittafel 

Nachstehende Zeittafel berücksichtigt im Wesentlichen  nur die im 

Buch erwähnten Fakten 

(Geschichte IKRK) (Weltgeschichte) 

1933-1938 

30.1.1933 Hitler wird Reichskanzler 

28.2.1933 Proklamation des Ausnah- 

mezustandes mit der Verordnung 

«zum Schutz von Volk und Staat» 

20.3.1933 Eröffnung des Lagers  

Dachau 

23.3.1933 «Gesetz zur Behebung der 

Not von Volk und Reich» («Ermäch- 

tigungsgesetz») 

1.4.1933 Boykott-Tag gegen jüdi- 

sche Geschäfte, Ärzte, Rechtsan- 

wälte, Professoren usw. 

18.5.1933 Erste Erörterung der poli- 

tischen Gewaltakte in Deutschland 

beim IKRK 

November 1933 Vereinbarung zwi- 

schen IKRK und DRK über individu- 

elle Nachforschungen nach KZ-Häft- 

lingen 

1.5.1935 Memorandum Boissiers 

über die politischen Gefangenen 

1933-1935 Durch eine Reihe Ge- 

setze und Verordnungen Ausschluss 

der Juden aus der staatlichen Gemein- 

schaft 

15.9.1935 Nürnberger Gesetze «zum 

Schutz des deutschen Blutes und der 

deutschen Ehre»; Verlust der bürger- 

lichen Gleichberechtigung der Juden 
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19.-27.10.1935 Carl J. Burckhardt 

besucht die Lager Lichtenburg,  

Esterwegen und Dachau 

9.-15.5.1936 Offizieller Besuch 

Burckhardts in Deutschland 

13.3.1938 Anschluss Österreichs an 

das Deutsche Reich 

Juli 1938 Konferenz in Evian über 

die jüdischen Flüchtlinge aus 

Deutschland. Bildung des Intergo- 

vernmental Committee on Refugees 

19.8.1938 Guillaume Favre besucht 

Dachau 

9.-10.11.1938 Kristallnacht. Aus- 

schaltung der Juden aus dem Wirt- 

schaftsleben 

19.11.1938 Französische Demarche 

beim IKRK 

24.11.1938 Umfrage der Liga der 

Rotkreuzgesellschaften über die jüdi- 

schen Flüchtlinge 

28.12.1938 Das IKRK interveniert 

beim DRK zugunsten der politischen 

und rassischen Gefangenen 

30.12.1938 Das IKRK unternimmt 

eine Umfrage bei den nationalen Rot- 

kreuzgesellschaften über die Bedürf- 

nisse der Länder, die jüdische Flücht- 

linge aufnehmen 

1939 

9.1. Weigerung des DRK, der De- 

marche vom 28.12. zu entsprechen 

24.1. Heydrich Leiter des Amtes für 

jüdische Auswanderung 

17.5. Das britische Weissbuch be- 

schränkt die Zahl der jüdischen Ein- 

wanderer in Palästina auf 75’000 bis 

zum 31.3.1944 



4.7. Gründung der Reichsvereini- 

gung der Juden in Deutschland 

1.9. Beginn des Euthanasiepro- 

gramms für Geisteskranke (einge- 

stellt am 24.8.1941) 

1.-3.9. Eröffnung der Feindseligkei- 

ten in Europa 

2.9. Das IKRK legt sein Aktionspro- 

gramm vor und bietet den Kriegfüh- 

renden seine guten Dienste an 

9.9. Memorandum an die kriegfüh- 

renden Mächte: Aufruf zur Achtung 

des Völkerrechts, zum Schutz der Zi- 

vilbevölkerung und zum Verbot be- 

stimmter Kriegfuhrungsmethoden 

27.9 Errichtung des Reichssicher- 

heitshauptamtes (RSHA) in Händen 

der SS 

2.10. Das IKRK präzisiert seine Vor- 

schläge vom 9.9. für die Zivilinter- 

nierten: Anwendung des Entwurfs 

von Tokio oder faktische Gleichstel- 

lung mit den Kriegsgefangen 

7.10. Himmler als Reichskommissar 

für die Festigung des deutschen 

Volkstums mit der rassischen 

Neuordnung im Osten beauftragt 

Oktober Beginn der Deportationen 

in Polen. Schaffung eines Judenreser- 

vats im Bezirk Lublin. Aufgabe dieser 

Politik im März 1940 

Oktober-November 2. Mission 

Marcel Junods nach Deutschland und 

ins besetzte Polen 

22.12. Das DRK bestätigt dem 

IKRK, dass keine Pakete in KZ  

geschickt werden dürfen 
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1940 

12.3. und 12.5. Appelle zum Schutz 

der Zivilbevölkerung 

März Mission Burckhardt in Berlin 

17.8. Eric Descceudres und Roland 

Marti besichtigen Buchenwald 

13.9. Deportationen 

risch-Ostrau, Teschen 
aus Wien, Mäh- 

und Stettin 

November Gründung des Verei- 

nigten Hilfswerks durch das IKRK 

und die Liga. Alec Cramer besucht 

die Internierungslager in Südfrank- 

reich 

3.10. Judenverordnuhg (Statut des 

Juifs) des Vichy-Regin 

November Errichtung des  

Warschauer Gettos 

1941 

2.1. Einteilung der K 

linge in drei Kategoriei 

mass 

Z und der Häft- 

;n, je nach Straf- 

29.3. Einrichtung des Kommissa- 

riats für Judenfragen durch die Vi- 

chy-Regierung 

22.6. Deutscher Überfall auf die  

Sowjetunion. Die Einsatzkommandos 

werden tätig 

23.6. Das IKRK bietet den Kriegfüh- 

renden im Osten seine guten Dienste 

an. Die UdSSR antwortet nicht 

Sommer Beginn der Hilfsaktion für 

die Bevölkerung Athens, später  

Griechenlands 

31.7. In einem schrift] 

überträgt Göring He 

lösung der Judenfrage 

liehen Befehl 

ydrich die End- 

20.8. Das DRK teilt Genf die Ableh- 

nung von Suchanträgen für die KZ 

mit 
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August Carl J. Burckhardt in Berlin 

16.9. Der Koordinationsausschuss 

erörtert die Lage der nach Mauthau- 

sen deportierten französisch-spani- 

schen Kriegsgefangenen. Unterre- 

dung darüber mit Hartmann 

Oktober-November Das IKRK 

zögert, wegen der Geiselerschiessun- 

gen in Frankreich zu intervenieren 

Dezember Das IKRK kann in Lon- 

don keine Lockerung der Blockade 

für die Versorgung der Lager und 

Gettos in Polen erreichen 

Dezember Der Konflikt weitet sich 

auf den Pazifik aus; das IKRK bietet 

seine Dienste an und richtet Delega- 

tionen in Asien ein 

August Massenmord galizischer Ju- 

den in Ungarn 

27.8. Befehl, die Widerstandskämp- 

fer der Ostgebiete und die Kommu- 

nisten in KZ zu deportieren 

September 1. Vergasung mit Zy- 

klon B von sowjetischen Kriegsge- 

fangenen und Kranken in Auschwitz I 

Mitte Oktober Deportation deut- 

scher Juden nach Lodz 

22.-24.10. Tötung von 98 Geiseln in 

Frankreich 

23.10. Das RSHA untersagt die Emi- 

gration von Juden aus Europa 

Herbst Deportation und Massen- 

mord der rumänischen Juden in 

Transnistrien 

Dezember Inbetriebnahme des 

Vernichtungslagers Chelmno  

(Vergasungen mit Lastwagen) 

7.12. Nacht und Nebel-Erlass 

12.12. Judenrazzia in Paris 

1942 
20.1. Wannseekonferenz 

Januar Massenmorde an Juden und 

Serben in Novi-Sad 

März-April Mission Rohner für 

das Vereinigte Hilfswerk in Ungarn, 

Rumänien und der Slowakei 

16.3. Suzanne Ferrière erinnert Hart- 16.3. Die Konzentrationslager wer- 

mann an die Fragen des IKRK bezüg- den dem Wirtschaftsverwaltungs- 

lich des Schreibens des DRK vom Hauptamt der SS unterstellt 

20.8.1941 
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30.3. Briei Barbcy 5 «Ul Marti.  
Demarche für Hilfssendungen an die  
Internierten in Compiegne 

15.4. Stiftung für RK-Transporte 
(unter Schirmherrschaft des IKRK) 

16.4. Note Gallopins an Marti. Ver- 
such, den Bestimmungsort der Ost- 
Deportierten in Erfahrung zu bringen. 

29.4. und 1.5. Das DRK kann keine 

Auskünfte über nichtarische Häft- 

linge mehr erteilen (vgl. 16.3.1942) 

15.5. Prioritätensitzung des Füh- 

rungsgremiums des Komitees 

20.5. Marti soll Demarche vom 
16.4.1942 erneuern 

1.6. Carl J. Burckhardt schreibt C'"1- 
witz wegen der holländischen Geiseln 

9.6. Das Slowakische Rote Kreuz er- 

sucht um Intervention des IKRK 

2.7. Vereinbarung Dannecker-Bous- 

quet über die Deportation der Juden 

aus Frankreich 

16.-17.7. Grossrazzia «Vel d’Hiv» 

22.7. Beginn der Deportationen aus 

dem Warschauer Getto. Auschwitz 

wird Hauptvernichtungslager 

Anfang August Riegner erhält die 
Informationen Schuhes 

17.3. Beginn des Unternehmens 
Reinhardt. Nach und nach Inbetrieb- 
nahme von Beizte, Sobibor, Maidanek 
und Treblinka zur Liquidierung 
der Gettos im Osten 

27.3. 1. Transport aus Compiegne 
nach Auschwitz 

März-Juni Deportation slowakischer 
Juden nach Auschwitz 



10.8. Memorandum an die UdSSR, 

um eine Wiederaufnahme der Ver- 

handlungen zu versuchen 

13.-18.8. Mission Martis im General-

gouvernement 

20.8. Das DRK teilt mit, dass es alle 

Nachforschungen in den Konzentra- 

tionslagern einstelle 

24.8. Übergabe der 4 sog. Engelbrech-

ten-Noten an das deutsche Konsulat in 

Genf, u. a. bezüglich der holländischen 

Geiseln und der Spanier in Mauthausen 

26.8. Max von Wyss kommt im Auftrag 

des Vereinigten Hilfswerks nach Krakau 

3.9. Das IKRK antwortet dem Slowa-

kischen RK, dass es nichts tun könne 

3.9. Brief Chenevières an das Fran- 

zösische Aussenministerium bezüglich 

der Deportierten 

September Besuch Hartmanns in Genf 

21.9. Burckhardt bittet Himmler um 

Audienz wegen einer Deportierten 

23.9. Marti beauftragt, zugunsten 

der belgischen Geiseln und Depor- 

tierten zu intervenieren 

24.9. Note an Marti über die Depor- 

tierten und Internierten ausländischer 

Nationalität 

9.10. Anlässlich der Handschellen- 

krise Aufruf des IKRK zur Achtung 

der Abkommen 

14.10. Die Vollversammlung des 

Komitees verwirft die Idee eines öf- 

fentlichen Appells gegen die Völker- 

rechtsverletzungen 

26.8. Judengrossrazzia im unbesetz- 

ten Frankreich 

September Das Justizministerium 

lässt der SS freie Hand zur Vernich- 

tung aller «Osthäftlinge», die zu mehr 

als 3 Jahren, und sogar der Deutschen, 

die zu mehr als 8 Jahren KZ verurteilt 

sind 
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29.10. Himmler erlaubt wieder  

Pakete an bestimmte Deportierten-

kategorien 

7.11. Unterredung Burckhardts mit 

P. Squire 

11.11. Die Wehrmacht besetzt ganz 

Frankreich 

17.12. Appell der Vereinten Natio- 

nen bezüglich der Judenvernichtung 

30.12. Der Koordinationsausschuss 

gibt die Demarche vom 24.9.1942 auf 

und beschliesst eine Hilfsaktion für 

die Deportierten 

1943 

18.1. und 30.1. Note an Marti und 

Begleitbrief Max Hubers 

27.1. Der Koordinationsausschuss 

beschliesst, sich um die in ihrem eige- 

nen Land gefangenen Juden zu küm- 

mern, ohne seine Hauptaufgaben zu 

vernachlässigen 

15.2. Teilweise Genehmigung der 

beantragten Hilfssendungen durch 

das Auswärtige Amt 

März 1943 Julius Schmidlin in Zagreb 

22.3. -4.4. Reise Max von Wyss ins 

Generalgouvernement 

5.4. Note des IKRK an das Foreign 

Office über eine Emigration zur See 

März-Mai Deportation der Juden 

aus Saloniki 

19.4.-16.5. Aufstand des Warschauer 

Gettos und «Jessen Niederschlagung 

Mai-Juni Versand von 50 Versuchs- 

paketen in Konzentrationslager 

Mai-Juni Rundreise E. Chapuisats 

und David de Traz’ in Mittel- und 

Osteuropa 
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Juni Besuch Hartmanns in Theresien  

stadt 

24.7. Appell des IKRK an die krieg- 

führenden Mächte bezüglich der Me- 

thoden der Kriegführung 

23.8. Appell zugunsten der Anwen-    August Aufstand in Treblinka 

düng des humanitären Völkerrechts 

auf Kriegsgefangene und Zivilinter- 

nierte 

Oktober Jean de Bavier Delegierter         Oktober Aufstand in Sobibor 

in Budapest 19.10. Ende des Unternehmens 

Reinhardt und Schliessung Sobibors, 

Belzecs und Treblinkas 

November Karl Kolb zur Verstär- 

kung de Steigers Delegierter in  

Bukarest 

12.-15.11. Besuch Martis in Norwegen 

11.-21.12. Karl Kolb in Transnistrien 

 

Ende Dezember Rene Henry nach 

Sofia entsandt 

30.12. Öffentlicher Appell des IKRK 

an die Kriegführenden wegen der 

Vergeltungsmassnahmen und der 

Verschärfung der Kriegführungs- 

methoden 

1944 

22.1. Gründung des World Refugee 

Board 

9.2. Brief Max Hubers an Mihai An- 

tonescu 

15.2. Memorandum über die Repa- 

triierung oder Hospitalisierung der 

kranken und verwundeten Kriegs- 

gefangenen in neutralen Ländern 
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Februar Burckhardt interveniert bei 

Hartmann für die Internierten von 

Vittel (südamerikanische Pässe) 

15.3. Einrichtung der Sonderhilfsab-       15.-19.3. Die Wehrmacht mar- 

teilung     schiert in Ungarn eir 

2.5. Demarche des WRB beim 

IKRK, damit dieses in Berlin die An- 

erkennung der Juden als Zivilinter- 

nierte verlangt 

Mitte Mai Frédéric Born kommt 

nach Budapest 

23.6. M. Rossel besucht Theresien- 

stadt 

5.7. Der Exekutivausschuss be- 

schliesst eine Aktion in Ungarn 

7.7. Horthy verfügt 

der Judendeportationei 

die Einstellung 

:n in Ungarn 

Mitte Juli J. Schmidlin besucht drei         12.7. Neue Instruktionen der Polizei- 

kroatische KZ   abteilung für die Aufnahme von 

Flüchtlingen in der Schweiz 

20.-21.7. Robert Schirmer über- 

bringt Horthy das Memorandum 

M. Hubers 

26.7. Burckhardt-Plan für Ungarn 

3.8. Das IKRK ermächtigt das Ru- 

mänische RK, seine Flagge für die 

See-Emigration zu verwenden 

15.8. Letzter Deportiertentransport 

aus Frankreich 

17.8. Appell für die Anwendung des 

humanitären Völkerrechts auf die 

Partisanen 

22.8. Ankunft von 

aus Bergen-Belsen in 

25.8. Paris 

bwfreit 

318 Häftlingen 

der Schweiz 

20.9. Der Exekutivausschuss be- 

schliesst eine Demarche für die De- 

portierten 
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25.9. Änderung der allgemeinen In- 

struktionen an die Delegierten 

2.10. Schreiben Hubers an Ribben- 

trop bezüglich der Deportierten 

2.10. Memorandum Hubers über 

den Begriff Zivilinternierte 

15.10. Die Pfeilkreuzlerpartei 

kommt in Ungarn an die Macht 

Ende Oktober Georges Durand 

kommt nach Pressburg 

25.11. Himmler befiehlt die Einstel- 

lung der Vernichtung in Auschwitz 

10.12. Dem IKRK wird zum zweiten    Anfang Dezember Ankunft von 

Mal der Friedensnobelpreis verliehen       1‘352 Juden aus Bergen-Belsen in der 

Schweiz 

15.12. Appell Hubers an Mgr. Tiso 

Dezember Hans Bon in Italien 

Dezember Errichtung einer Unter- 

delegation in Wien 

1945 

Januar Die Berliner Delegation ver- 

handelt mit der SS-Führung 

1.2. Antwort der Wilhelmstrasse auf 

die Note vom 2.10.1944 

2.2. Brief Himmlers an Burckhardt 

8.2. J.M. Musy kommt mit 1‘200 Ju-

den aus Theresienstadt in der Schweiz 

an 

15.2. Das IKRK kündigt seine Be- 

reitschaft an, eine Revision der Ab- 

kommen und neue Vereinbarungen 

im humanitären Völkerrecht vorzu- 

bereiten 

15.2. Note des IKRK an das Deut- 

sche Reich in Beantwortung der 

deutschen Note vom 1.2.1945 



2.3. Das Reich akzeptiert den Aus- 

tausch französischer, belgischer und 

holländischer Frauen, Kinder und 

Greise 

12.3. Treffen Burckhardt-Kalten- 

brunner an der Arlbergstrasse 

5.-11.4. 300 Frauen aus Ravens- 

brück über die Schweiz ausgetauscht 

6.4. Otto Lehner und F. Siordet in 

Theresienstadt 

15.4. Befreiung von Bergen-Belsen 

20.-21.4. Willy Pfister und Albert de 

Cocatrix Zeugen der Evakuierung 

von Oranienburg und Ravenbrück 

22.4. Treffen in Innsbruck zwischen 

Hans Bachmann, Hans Meyer und 

Kaltenbrunner 

24.-26.4. Zweiter Repatriierungs- 

transport aus Mauthausen 

26.4. Robert Hort und Raymond 

Moynier in Türkheim 

27.4. Louis Haefliger in Mauthausen 

27.4. Demarche Riegners und der 

RK-Gesellschaften beim IKRK für 

die jüdischen Kriegsgefangenen 

28.4. Victor Maurer in Dachau 

2.5. Paul Dunant in Theresienstadt 

5.5. Befreiung von M 

8.5. Bedingungslose  

des Deutschen Reiche» 

authausen 

Kapitulation 
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